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Illustration von Johann Renner »Gelegenheit des ordes by der Drakenborch,
dar de Schlachtinge gescheen is«, in seiner Bremer Chronik, ca. 1582/83
(Foto: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen)





Johann Renners Illustration der Schlacht bei Drakenburg

Von Adolf E. Hofmeister

»Wo Bremen mit dem keiser gekriget und averhandt beholden heft« beginnt
Johann Renner in seiner Bremer Chronik die Schilderung der Ereignisse des
Jahres 1547 1 . Sie setzt ein mit der dreimonatigen Belagerung Bremens durch
Söldnerheere in kaiserlichen Diensten. Ihren Höhepunkt findet sie am 23. Mai
des Jahres in dem Sieg des schmalkaldischen Bundesheeres evangelischer
Grafen und Städte über die von Herzog Erich von Braunschweig geführten
kaiserlichen Truppen bei Drakenburg. Die Bedeutung, die Renner dem Sieg
zumißt, unterstreicht er durch ein Schlachtenbild, das abgesehen von Porträts
dreier Erzbischöfe als einzige Illustration in den zweiten Band seiner Chronik
(für 1511-1583) aufgenommen ist 2 .

Die kolorierte Federzeichnung ist die älteste erhaltene bildliche Darstellung
der Schlacht. Sie zeigt im Vordergrund das schmalkaldische Heer, teils im
Karree, teils mit einer angreifenden Abteilung, begleitet von Geschützfeuer
von einer Höhe im Vordergrund und am linken Bildrand. Im Mittelgrund
befindet sich das Heer Erichs von Braunschweig, teils noch in geschlossener
Formation, aber von links von einem Karree des Bundes dicht attackiert, teils
(in der rechten Bildhälfte) in voller Auflösung, bei der sich die Soldaten durch
die Weser auf das andere Flußufer zu retten suchen. Im Hintergrund erkennt
man Drakenburg mit dem Schloß an der Weser sowie einige hoch aufragende
Hügel und ein paar angedeutete Turmspitzen in der Ferne. Aufgrund des
Weserverlaufs und der Lage Drakenburgs läßt sich der Standort des Betrach¬
ters im Drakenburger Ortsteil Sandberge nordöstlich von Drakenburg be¬
stimmen. Die Doppelspitze am Horizont könnte Marklohe jenseits der Weser
andeuten, keinesfalls Bücken 3 , sofern sie nicht - wie offensichtlich die Hügel
hinter Drakenburg - ganz ohne Realitätsbezug gezeichnet ist. Die schmalkal¬
dischen und die kaiserlichen Truppen sind durch ihre Fahnen kenntlich
gemacht. Die Kaiserlichen sind an rot-weißen und schwarz-goldenen Farben
zu erkennen, die Schmalkaldener an blau-gelb gestreiften Fahnen. Den Kai¬
serlichen gehören auch die beiden rot-weiß bemalten Wagen, die verlassen
zwischen den Heeren stehen, offenbar Herzog Erichs Rüstwagen.

Für seine fllustration scheint Renner eine ältere Vorlage nicht gehabt zu ha¬
ben. Sie dürfte in der Hauptsache nach dem Bericht der Chronik gezeichnet

1 Johann Renner, Bremische Chronik (Chronica der Stadt Bremen), Bd. 2 (Auto-
graph: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Brem. a.97), S. 276; Druck
(ohne Abbildungen): Johann Renner, Chronica der Stadt Bremen, Transskription
von Lieselotte Klink, Bremen 1995, Bd. 2, S. 162.

2 Ebda., Autograph, S. 318.
3 Vgl. Wilhelm von Bippen, Die Abbildungen der Schlacht bei Drakenburg, in: Jb.

der bremischen Sammlungen, I. Jg., 2. Halbbd., 1908, S. 34 - 40, hier S. 38.
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sein. Hinzu kam wohl eine Skizze aufgrund einer Geländebesichtigung durch
Renner 4 , wofür besonders die detaillierte Ortsdarstellung von Drakenburg
spricht. Für den Schlachtverlauf hat die Abbildung also keinen eigenen
Quellenwert. Renner übernahm die Schilderung der Schlacht nahezu wört¬
lich einer Fortsetzung der niederdeutschen Bremer Chronik, die von Ri-
nesberch und Schene Anfang des 15. Jahrhunderts verfaßt war. Von dieser
Fortsetzung gibt es zwei Versionen, die bis 1547 reichen 5 . Renner stützte sich
in der Hauptsache auf die knappere, die jedoch die Schlacht bei Drakenburg
relativ ausführlich schildert 6 . Der Notar Johann Renner lebte von 1566 bis zu
seinem Tode Ende 1583 oder Anfang 1584 in Bremen 7 . Seine Bremer Chronik
ist bis zu den Ereignissen des Jahres 1580 von ihm selbst ins Reine geschrie¬
ben und von anderer Hand beendet. Renner, der auch seine Notariatsproto¬
kolle bis Ende 1582 eigenhändig schrieb 8 , dürfte die Reinschrift des zweiten
Bandes der Chronik mit der Illustration in seinen letzten Lebensjahren
1582/83 geschrieben haben.

Renners Illustration blieb nicht die einzige Veranschaulichung der Schlacht.
1590 erhielten die Maler Christian von Apen und Cornelius Husrath von den
Vorstehern des Schüttings den Auftrag, ein Bild der »slachtinge, so anno 1547
vor der Drakenborch gesehen is« zu malen 9 . Im großen oberen Saal des
Schüttings sah dieses Bild mit den Initialen C(hristian) v(on) A(pen) noch
1710 Zacharias Conrad von Uffenbach, danach ist es verschollen. Christian
von Apen lieferte auch die Vorlagen zu den Radierungen der Bremischen
Chronik Wilhelm Dilichs von 1603 10. Darin findet sich eine Darstellung der

4 Bippen (wie Anm. 3), S. 38 f.
5 Die Chroniken der niedersächsischen Städte - Bremen [bearb. v. Hermann Mei-

nert], Bremen 1968, S. Xf. - Die beiden Versionen werden im Staatsarchiv Bremen
repräsentiert durch die Handschriften 2 -P. 1-206 (früher P.l.s.2.c.) und 2-P. 1-207
(P.l.s.2.d.), beide aus dem 16. Jh., letztere mit späteren Zusätzen. Die von Bürger¬
meister Detmar Kenckel 1561 veranlaßte Abschrift war, nach der davon vorhande¬
nen Abschrift (SuUB Bremen, Brem.a.570) zu urteilen, für 1547 ganz von 2-P.1-206
abhängig.

6 2-P. 1-207, S. 431-434. - Die Handschrift 2-P. 1-206, die sonst den ausführlicheren
Text bietet, läßt Bl. 262 r insbesondere den Anmarsch des Bundesheeres über
Rodewald aus und erweist sich dabei als Abschrift einer nicht erhaltenen Vorlage,
von der auch 2-P. 1-207 abgeleitet ist.

7 Herbert Schwarzwälder, Johann Renner, in: ders., Berühmte Bremer, München
1972, S. 57-61; Wilhelm von Bippen, Johann Renner, in: Allgemeine Deutsche
Biographie, Bd. 28, Leipzig 1889, S. 228-230; Johann Georg Kohl, Joh. Renner's
äussere Lebensumstände, Riga 1872 (aus: Mitteilungen aus dem Gebiete der
Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Bd. XII, Heft 1); Klink (wie Anm. 1), Bd. 1,
S. XIV ff.

8 StAB, 2-Qq.lO.A.5.o.2.p.3.
9 Joh. Focke, Bremische Werkmeister aus älterer Zeit, Bremen 1890, S. 5; hierzu

und zum Folgenden Bippen (wie Anm. 3), S. 39 f.
10 Wilhelm Dilich, Urbis Bremae et praefecturarum quas habet typus et chronicon,

Kassel 1604; vgl. Bettina Schleier, Wilhelm Dilichs Bremer Chronik, in: Brem. Jb.
73, 1994, S. 12-47.
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Schlacht, die der Renners sehr ähnelt, nur daß dort bei breiterem Format das
schmalkaldische Karree im Vordergrund in einzelne Reihen aufgelöst und am
linken Rand ein Kirchturm, vielleicht der von Holtorf, hinzugefügt ist 11. Da
Christian von Apen an beiden Bildern maßgeblich beteiligt war, wird das
Schüttingsbild ganz ähnlich aufgebaut gewesen sein, nur daß bei diesem
auch noch die Gestalten der Heerführer hervorgehoben und ihre Namen in
Goldschrift eingesetzt waren, wie Uffenbach berichtet. Bei der Ähnlichkeit
von Dilichs Radierung mit Renners Zeichnung kann, wenn man nicht an eine
gemeinsame Vorlage glauben will, nur Renners Zeichnung das Vorbild für
Apens Darstellung abgegeben haben.

Die Erinnerung an die Schlacht von Drakenburg wurde offensichtlich um
1600 bei Rat und Kaufmannschaft besonders gepflegt. Bremen fühlte sich
damals in mehrfacher Hinsicht bedroht 12. Vor allem Kriegszüge der katholi¬
schen Spanier beunruhigten damals ganz Nordwestdeutschland. In Bremen
hatte sich inzwischen die calvinistische Glaubensrichtung durchgesetzt. Das
Verhältnis zu den benachbarten lutherischen Landesfürsten war gespannt.
Herzog Julius von Braunschweig, nach Aussterben der Grafen von Hoya
Bremens unmittelbarer Nachbar, bedrängte die mit Bremen verbündete Stadt
Braunschweig. Der Bremer Erzbischof versuchte immer wieder, seine Landes¬
hoheit in Erinnerung zu bringen. Mit Oldenburg bahnte sich nach einem
Fischereistreit der Streit um den Weserzoll an. An der Stadtbefestigung
Bremens wurde daher intensiv gearbeitet. Mit dem Druck der lateinischen
Dilich-Chronik demonstrierte Bremen sein Selbstbewußtsein.

Durch die späteren Bremer Chroniken, die in der Tradition Renners stehen,
wurde die Bedeutung der Schlacht von Drakenburg für die bremische Ge¬
schichte patriotisch aufrechterhalten 13. Der Pastor Johann Melchior Kohlmann
widmete ihr zum 300jährigen Jubiläum eine bemerkenswert gründliche
Monographie 14. Erst Wilhelm von Bippen wagte eine Einschränkung, wenn er
bemerkte, daß die Schlacht »ihrer Zeit größeres Aufsehen gemacht, als ihre

11 Dilich, nach S. 230, wiedergegeben u.a. in Herbert Schwarzwälder, Geschichte
der freien Hansestadt Bremen, Bd. 1, 1975 (Neuaufl. 1995), S. 228. - Ein farbiges
Aquarell nach Dilichs Radierung enthält eine Abschrift von Renners Bremer
Chronik von 1653 (SuUB Bremen, Brem. a.579, mit anderen Abbildungen vor den
Text geheftet), abgebildet in Herbert Schwarzwälder, Bremer Geschichte, 1993,
S. 65.

12 Schwarzwälder, Geschichte, Bd. 1, S. 270 ff.
13 Relativ knapp und im Ton verhalten ist die Schilderung von Christian Nikolaus

Roller, Versuch einer Geschichte der Kaiserlichen und Reichsfreyen Stadt Bre¬
men, Teil 3, Bremen 1800, S. 66-70; emphatisch dagegen die von Johann Her¬
mann Duntze, Geschichte der freien Stadt Bremen, Bd. 3, Bremen 1848, S. 214 - 221.

14 Johann Melchior Kohlmann, Kriegesmuth und Siegesfreude der protestantischen
Stadt Bremen im Jahre 1547. Oder: Andenken an die Belagerung Bremens und
die Schlacht bei Drakenburg, Bremen 1847, 98 S. - Kohlmann sah die Glaubens¬
freiheit bei Drakenburg gerettet (S. 95): »Wie ganz anders würde sich in Nieder¬
sachsen die Entwicklung des Protestantismus gestaltet haben, wenn am 23. Mai
1547 die kaiserliche Partei obgesieget und das letzte Bollwerk der Protestanten
zerstört hätte?«

13



für den Ausgang des [Schmalkaldischen] Krieges nicht sehr erheblichen Fol¬
gen verdienten, man müßte denn der Meinung sein, daß ohne diesen Sieg
die evangelische Kirche im Nordwesten Deutschlands ernstlich gefährdet
gewesen sein würde« 15. Zweifellos hat die Schlacht die Unterwerfung des
Schmalkaldischen Bundes durch Kaiser Karl V. nicht verhindert. Die Ent¬
scheidung war bereits bei Mühlberg gefallen, und auch Drakenburg konnte
nichts daran ändern, daß sich der Landgraf von Hessen dem Kaiser ergab.
Allerdings hat bald nach Bippens Äußerung Rudolf Häpke in einer auf um¬
fassendem Quellenstudium aufgebauten Arbeit hervorgehoben, daß nach
Drakenburg Karl V. nicht wieder versucht hat, den Norden militärisch auf
seine politische und konfessionelle Linie zu zwingen, sondern sich auf diplo¬
matische Mittel verlegt hat 16. Bremen ist dabei ähnlich wie Magdeburg - mit
Glück und Geschick - um eine Unterwerfung herumgekommen.

Die Schlacht wurde durch die vereinigten Truppen Kursachsens und der
»niedersächsischen« Städte, d.h. besonders Hamburgs und Braunschweigs,
gewonnen (auch Hannover und Hildesheim hatten Kontingente geschickt,
Magdeburg hatte nur finanziell beigetragen, da es sich selbst bedroht fühlte).
Es war Glück im Spiel, daß das zweite kaiserliche Heer unter Oberst Wrisberg
von Verden aus nicht rechtzeitig ins Kampfgeschehen eingreifen konnte.
Immerhin gelang es ihm, den schmalkaldischen Troß zu erreichen und die
Kriegskasse zu erbeuten. Bremische Truppen haben an der Schlacht nicht
teilgenommen. Doch hat Bremen durch seinen zähen Widerstand gegen die
kaiserliche Belagerung den evangelischen Städten und den Resten des
schmalkaldischen Heeres die Möglichkeit gegeben, sich zu vereinigen und
gegen die Belagerer vorzugehen. Der Sieger Graf Albrecht von Mansfeld
wurde in Bremen anschließend mit offenen Armen aufgenommen. Die Bre¬
mer feierten ihn als Befreier von den verhaßten Belagerungstruppen, den
»gottlosen Haufen«.

Der zähe Widerstand der Bremer im Jahre 1547 gegen den Kaiser ist
bemerkenswert und nicht allein mit der Treue zum Schmalkaldischen Bund
zu erklären. Es war den Bürgern auch nicht am Konflikt mit dem Kaiser
gelegen. Gegenüber dem kaiserlichen Feldherrn, der in ihnen Rebellen sah
und Unterwerfung forderte, erklärten sie, sie seien sich keines Ungehorsams
gegen den Kaiser bewußt und von keinem Gericht deswegen verurteilt 17. Die
Stadt war Ziel des Angriffs als Mitglied des Schmalkaldischen Bundes. Sie
galt dem Kaiser und besonders seiner Schwester Maria, der Statthalterin der
Niederlande, als Schlüssel zum deutschen Nordwesten, auch für eigene terri¬
toriale Ambitionen, zunächst auf das Harlingerland 18. Die Bürger fürchteten

15 Bippen (wie Anm. 3), S. 34. Eine ausführliche Darstellung der Schlacht gab er in
seinem Sammelband: Aus Bremens Vorzeit, Bremen 1885, S. 149-153.

16 Rudolf Häpke, Die Regierung Karls V. und der europäische Norden, Lübeck 1914,
S. 262-281, hier S. 278 f.

17 Der Briefwechsel zwischen Herzog Erich und dem Bremer Rat ist abschriftlich in
2-P. 1-206, Bl. 263 v ff., erhalten und von Renner, Bd. 2, S. 297ff., übernommen;
abgedruckt bei Kohlmann (wie Anm. 14), S. 68 ff.

18 Häpke (wie Anm. 16), S. 246 ff.

14



sicher zu Recht, daß die Öffnung ihrer Tore die Plünderung der Bürger durch
die Landsknechte bedeutete. Sie mußten dafür die Plünderung ihres Landge¬
bietes und die Verbrennung ihrer bedeutenden Flotte mitansehen. Die Stadt
berief sich für ihren Widerstand auf den evangelischen Glauben an Gottes
Wort, den sie für unvereinbar mit der katholischen Ordnung hielt 19. Den
Gegner sah die Stadt mit Luther im Papsttum, und solange der Kaiser die
evangelische Lehre nicht frei zuließ, war er für sie der Helfer des Papstes. So
verteidigte Bremen die (kollektive) Religionsfreiheit als Bestandteil seiner
Stadtfreiheit auch gegen den Kaiser und wußte sich darin mit anderen
Städten, wie Braunschweig, Hamburg und Magdeburg, einig.

Das evangelische Heer rief vor Drakenburg Gottes Hilfe mit der Losung
»Got sy mit uns« an. Der kaiserliche Feldherr Erich von Braunschweig soll
die Losung ausgegeben haben »Help Got und lath nicht leven«. Der Bremer
Chronist kommentiert: »Disse loese drop se sulven« 2".

19 Helmut Lücke, Bremen im Schmalkaldischen Bund 1540 - 1547, Bremen 1955,
S. 72 ff.

20 Renner, Bd. 2, S. 315; so schon Renners Vorlage 2-P. 1-207, S. 433, und 2-P. 1 - 206,
Bl. 262 r
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Bremens Weg zur Freien Reichsstadt *

Von Dieter Hägermann

350 Jahre Selbständigkeit lassen es nicht vermessen erscheinen, auch ange¬
sichts der bedrängenden, vor allem finanziellen Nöte des kleinsten Bundeslan¬
des, des Tages zu gedenken, der Bremen den Status einer freien Reichsstadt
verbriefte. Es war dies der 1. Juni 1646. Damals unterzeichnete Kaiser Ferdi¬
nand III. im fernen Linz an der Donau, der Residenz seines Ahns Friedrich
III., das sobenannte Diplom, das einst zu den größten Schätzen des Staats¬
archivs gehört hat, seit Ausgang des Zweiten Weltkrieges aber unter die
schmerzlichen Verluste zu rechnen ist, zu denen im übrigen auch das nicht we¬
niger berühmte Barbarossa-Privileg von 1186 gehört, von dem noch die Rede
sein wird. Facsimiles der Stücke bieten einen unvollkommenen Ersatz - so ist
es beruhigend zu wissen, daß die bedeutsame Konfirmation des Linzer Di¬
ploms durch Kaiser Leopold I. von 1698 wohlerhalten im Original vorliegt 1.

Charme und Reiz der europäischen Geschichte, wozu auch die deutsche
Historie zählt, die keineswegs vor allem als »große Diskontinuität« zu be¬
greifen ist, macht nicht nur die kulturelle Vielfalt aus, sondern auch der
Reichtum in der Ausgestaltung von Staatlichkeit und sozialem Zusammen¬
leben seiner Völker. Dies gilt auch für die europäische Stadt. So kennen wir
diese etwa als herrscherliche Metropole, als Machtzentrum, so Paris, London,
auch Wien, zugleich Hauptstadt eines ganzen Landes, wir kennen sie als
fürstliche Residenz mit weithin ausstrahlender kulturell-gelehrter Resonanz,
Weimar, Wolfenbüttel. Und wir kennen Urbane Gebilde als rechtlich-politisch
verfaßte Stadtrepubliken, an ihrer Spitze bis zu ihrem Niedergang unter den
Schlägen der französischen Revolutionsarmee die »Serenissima«, Venedig,
und in ihrer Blütezeit, Florenz.

In Deutschland ist Bremen heute dank kaiserlicher Urkunde von 1646 die
älteste Stadtrepublik: Hamburg gewann seine Reichsstandschaft nach einem
günstigen Reichskammergerichtsurteil von 1618 endgültig erst 1768 im Got-
torper Vergleich, das ältere Lübeck - seit 1226 civitas imperii - Reichsstadt -
verlor 1937 durch das bezeichnenderweise so genannte Groß-Hamburg-
Gesetz seine Selbständigkeit als Land - zum Schmerz seiner Bürger bis heute,
die sich mit dem prestigeträchtigen amtlichen Autokennzeichen HL und dem

* Im wesentlichen unveränderter und um den wissenschaftlichen Apparat erwei¬
terter Text des Festvortrages in der Oberen Halle des Rathauses am 30. Mai 1996.

1 Zum Linzer Diplom vgl. Hartmut Müller, Das Linzer Diplom, in: Brem. Jb. 74/75,
1995/96, S. 15-28 mit Abb. des Facsimile der Urkunde sowie des Großen Siegels
Ferdinands III., S. 11 bzw. 12 und den um den vollständigen Wortlaut des Diploms
erweiterten Sonderdruck, ders., Das Linzer Diplom von 1646, Bremen 1996 (Kleine
Schriften des Staatsarchivs Bremen. Heft 23).
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Titel »Senator« für ihre städtischen Dezernenten über den Verlust hinweg¬
trösten müssen. Frankfurt indessen, die vierte der alten Reichsstädte, die sich
nach dem Zwischenspiel der napoleonischen Zeit, nicht zuletzt dank des
Verhandlungsgeschicks des Bremer Bürgermeisters Johann Smidt auf dem
Wiener Kongreß, im Deutschen Bund als Staaten behaupteten, verlor seinen
Status 1866, auch und vor allem als Folge seiner »Schieflage« im preußisch¬
österreichischen Konflikt.

Weder die Reichsgründung von 1871 noch die Weimarer Republik machten
der Selbständigkeit Bremens ein Ende - auch wenn die geschwärzte Figuren¬
reihe an der Front des Landgerichts - erbaut in der Wilhelminischen Zeit -,
die mit Otto dem Großen anhebt und über die Bürgermeister van Büren,
Krefting und Smidt in der Gestalt Kaiser Wilhelms I. gipfelt, ein eigentümli¬
ches Licht auf das republikanische Selbstverständnis jener Jahre wirft, - erst
die auf mindestens 1000 Jahre angelegte Hitler-Diktatur machte der Autono¬
mie ein Ende und »schaltete« die Hansestadt nicht nur »gleich«, wie der ver¬
räterische Terminus lautete, sondern unterstellte die Stadt gar dem in Olden¬
burg residierenden - ein Tort sondergleichen! - Reichsstatthalter.

Das Kriegsende 1945 sah die einst stolze und reiche Handelsmetropole in
den Trümmern ihrer Existenz und vor einer ungewissen Zukunft. Der Wieder¬
aufstieg aus den Ruinen und die Wiederbegründung des Bundeslandes Bre¬
men als Zweistädtestaat - Bremen und Bremerhaven - am 23. Januar 1947 -
Wilhelm Kaisen sprach in einer Verlautbarung vom 25. 1. von der »Rückkehr
der Tochterstadt zur Mutterstadt« - verdankte sich nicht nur der Gemenge¬
lage verschiedener Besatzerinteressen, so dem Wunsch der Amerikaner nach
einem Seehafen 2 , sondern vor allem dem festen Willen der politischen Füh¬
rung Bremens, an ihrer Spitze Wilhelm Kaisen, durchaus im Eigeninteresse
an alte Traditionen anzuknüpfen und die Selbständigkeit der Stadt auch in
einer neuen, damals noch gänzlich ungewissen bundesstaatlichen Ordnung
Deutschlands zu bewahren. Reminiszenzen an das Linzer Diplom dürften
1946 freilich die Überlegenden und Handelnden kaum bewegt haben.

Es erschiene mir - um die aufgeregte aktuelle Diskussion um die staatliche
Neugliederung der Bundesrepublik, die freilich nach der kalten Dusche aus
Brandenburg etwas abgekühlt zu sein scheint, kurz zu streifen - außerordent¬
lich kleinmütig, im übrigen auch wenig erfolgversprechend, die Eigenstaat¬
lichkeit Bremens angesichts der vorwiegend fiskalisch-finanziellen Probleme
auf dem Altar eines sogenannten »Nordstaates« zu opfern, dessen Bestand¬
teile - insbesondere Niedersachsen - sich wesentlich der politischen Retorte
der Nachkriegszeit verdanken.

Die europäische, insbesondere die deutsche Geschichte, ist von alters her
durch föderative Züge geprägt. Der aufgepfropfte Zentralismus des 19. und 20.
Jahrhunderts, verbunden mit Nationalismus, hat, angefangen im Bismarck-
Reich unter der Vorherrschaft Preußens und endend im sogenannten Dritten

2 Vgl. hierzu Andreas Röpcke, Entstehung, Status und Verwaltung der amerikani¬
schen Enklave Bremen, in: Brem. Jb. 66, 1988, S. 423-452.
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Reich und exzessivem Führerprinzip, nicht nur Deutschland, sondern Europa
mit zwei Weltkriegen in die Katastrophe gestürzt. Das alte, mittelalterliche
Reich war durch eine breitangelegte föderative Struktur bestimmt, die zwar
einem Etatisten vom Range Samuel Pufendorfs als monstro simile erscheinen
mochte, gleichwohl aber durch die Mannigfaltigkeit seiner oft gegensätz¬
lichen Interessen, damit zugleich seiner Nichtangriffsfähigkeit nach außen,
Europa eine friedliche Mitte garantierte. Dies mag man, wie noch jüngst
geschehen, als »politische Milchstraße« mißachten - diese war aber Voraus¬
setzung aller kulturellen und zivilisatorischen Entwicklungen und Tendenzen
im neuzeitlichen Deutschland. Die oft belächelte Kleinstaaterei hat jedenfalls
bis 1871/1914 eine Katastrophe - um im Bild zu bleiben - von kosmischer
Dimension verhindert.

Im übrigen, um diese aktuelle Anmerkungen zu beenden, bemüht sich
selbst der zentrale Staat schlechthin, Frankreich, seit geraumer Zeit, eben
um Dezentralisation und Regionalismus. Zudem bleibt die Frage, ob eine wie
auch immer geartete Neugliederung Deutschlands im mindesten die struk¬
turellen Verwerfungen des Arbeitsmarktes und damit der öffentlichen Finan¬
zen und Sozialsysteme zu lösen vermöchte. Wird ein Kranker dadurch
gesund, daß man vier weitere Kranke in sein Bett packt?!

Lassen Sie uns für unsere historischen Betrachtungen, die Altbekanntes
und weniger Vertrautes zu einem Bild zusammenfügen wollen, an der föde¬
rativen Struktur des Alten Reiches anknüpfen, die bereits im ausgehenden
Mittelalter in der Formel »Kaiser und Reich« eine bemerkenswerte Chiffre
erhielt. Dem Kaiser (und König) trat das Reich als Gesamtheit gegenüber,
seit dem 11. Jahrhundert aus der Ländertrias Deutschland, Italien und Bur¬
gund bestehend, später territorial erweitert um die habsburgischen Erblande,
repräsentiert durch die sogenannten Reichsstände, an ihrer Spitze die sieben
Kurfürsten, denen nach dem »Grundgesetz« von 1356, der »Goldenen Bulle«,
die Wahl des römischen Königs zukam, ferner die geistlichen und weltlichen
Fürsten, Prälaten, Grafen und Herren, schließlich die Reichsstädte, die ihre
Anerkennung als Reichsstand mit Sitz und Stimme als nunmehr »dritter
Stand« auf den Reichstagen tatsächlich erst im 17. Jahrhundert erlangten und
somit erst spät ein »eigenständiger« Teil des Reiches wurden.

So ist auch der Terminus Reichsstadt, gar freie Reichsstadt, in Rechtsinhalt
und -Verständnis einem historischen Wandel unterworfen, der letztlich erst
mit der vollgültigen Teilnahme, Beratung und Beschlußfassung auf den
Reichstagen eine verbindliche rechtliche Präzisierung erhielt. Zunächst aber
verknüpfte der Begriff durchaus verschiedene Typen der königlichen Stadt
und damit auch unterschiedliche Formen königlicher Stadtherrschaft: die
Stadt auf Königsland, als Reichsvogtei oder als Kondominium von König und
geistlichem Grundherren. Knapp 100 von etwa 3 000 Städten des mittelalter¬
lichen Reiches, zwei Drittel von ihnen südlich des Mains gelegen, sind als
»Reichsstädte« zu qualifizieren, die einerseits zwar unter einem königlichen
Vogt bzw. Schultheißen standen, die andererseits aber die Ratsverfassung
dauerhaft zu sichern wußten und nicht selten die Regalien, die nutzbaren
Hoheitsrechte, an sich brachten. Für das spätmittelalterliche Königtum
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erlangten diese Städte insofern eine herausragende Bedeutung, als sie, der
königlichen Kammer zugehörig, nahezu aussschließlich und kontinuierlich
die Haupteinnahmequelle der Zentralgewalt darstellten 3 .

Neben den Reichsstädten - die Reichskanzlei verwandte die duale Formel
»nostra et imperii civitas« (Unsere und des Reiches Stadt) - formierten sich
seit dem 14. und 15. Jahrhundert die sogenannten »freien« Städte, die sich
von ihrem geistlichen, zu allermeist bischöflichen Herrn emanzipierten bzw.
dessen Befugnisse erwarben, damit teilweise oder weitgehend »frei« von
Steuern und Abgaben wurden, die aus stadtherrlicher Gerechtsame flössen.
Der später durchaus gängige Terminus »freie Reichsstadt« findet sich noch
nicht, Emanzipation von Herrschaft bzw. Abgabenlast verband sich nicht mit
dem Status einer Reichsstadt. Vielmehr suchten die »gefreiten« Bischöfsstädte
wie Mainz, Köln, Worms, Straßburg oder Regensburg der offenkundigen
Gefahr, anstelle des Bischofs dem nicht minder geldbedürftigen Kaiser un¬
terworfen zu sein, durch Verweigerung der Huldigung zu entgehen. Diese
Städte erklärten im übrigen - dies sei ihre Freiheit und ihr Herkommen -,
daß sie dem König nur bei seinem Zug »über den Berg« - zur Kaiserkrönung
mithin - und bei einem von allen Ständen des Reiches gemeinsam geführten
Krieg gegen die Feinde des Glaubens und dies auch nur nach Selbstveran¬
schlagung beisteuern müßten. Erst mit der Entwicklung der Reichsstädte zu
einer relativ homogenen Statusgruppe mit festumrissenen Rechten und dar¬
aus resultierenden Pflichten als Reichsstand auf den Reichsversammlungen
als Teil des Reiches verlor sich dieser Gegensatz zwischen »frei« und »Reich«
und führte gar zur Kontamination beider Termini in der Formel »Freie Reichs¬
stadt«.

Diese historische Entwicklung von der »freien«-eigentlich »bischöflichen«-
Stadt zur Reichsstadt bzw. zur »freien Reichsstadt« läßt sich am Beispiel Bre¬
mens eindrucksvoll nachvollziehen, zumal diese gestreckte Mutation bereits
im 16. und 17. Jahrhundert eine Fülle von Streitschriften und kontroversem
Aktenmaterial hinterlassen hat 4 .

Bremen tritt bekanntlich mit dem Jahr 782 im Verlauf der Christianisierung
des Gaus Wigmodien - Willehad und Karl der Große sind ex ovo die Leitna¬
men bremischer Historie - ins volle Licht der Geschichte. Die in humanistisch
gebildeten Ratskreisen des 17. Jahrhunderts zur Bekräftigung des Status
einer Reichsstadt verfochtene These, das bei dem antiken Geographen Ptole-
maeus erwähnte »Fabiranum« sei mit Bremen identisch, wurde von dem

3 Vgl. hierzu Eberhard Isenmann, Reichsstadt und Reich an der Wende vom Mittel¬
alter zur frühen Neuzeit, in: Mittel und Wege früher Verfassungspolitik, hg. von
Josef Engel, 1979, S. 9.ff; ders., Die deutsche Stadt im Spätmittelalter (1250-1500).
Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Stuttgart
1988.

4 Zur allg. historischen Entwicklung Bremens bis zum 17. Jahrhundert vgl. Wilhelm
von Bippen, Geschichte der Stadt Bremen, Bd. 1, 2, Bremen 1892, 1898 sowie Her¬
bert Schwarzwälder, Geschichte der Freien Hansestadt Bremen. Bd. 1. Von den
Anfängen bis zur Franzosenzeit (1810), Bremen 1975, ND Bremen 1995.
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berühmten Helmstädter Juristen Hermann Conring, den Historikern als Vater
der Urkundenkritik neben Jean Mabillon bestens vertraut, in einem exzel¬
lenten Gutachten, auf das noch gelegentlich zurückzukommen sein wird, mit
dem Hinweis auf Tacitus' Germania zu Recht in das Reich der Fabel ver¬
wiesen.

Kein Zweifel, der locus, die villa publica Bremen stand zwar unter könig¬
lich-gräflicher Gewalt, Träger der Herrschaft vor Ort war tatsächlich der
Bischof, seit 865 Erzbischof, dem bereits im Jahr 888 Kaiser Arnulf analog zu
Hamburg Markt, Münze und Zoll verlieh, gleichsam als Vorgriff auf die ent¬
stehende Kaufmannssiedlung, dem suburbium an der Balge, der nachmaligen
Langenstraße und dem vorgelagerten Markplatz im Schutz der Domdüne 5 .
Otto der Große übertrug 937 Erzbischof Adaldag jegliches Königsgut in Bre¬
men zu dauernder Verfügung und machte damit diesen zum alleinigen
Herrn. Von herausragender Bedeutung für die Genese der Stadt wurde Ottos
berühmtes Marktprivileg von 965, das den Kaufleuten nicht nur königlichen
Schutz zusicherte, sondern ihnen - unter der Herrschaft des Bischofs - einen
eigenen Rechtsbezirk neben der Domimmunität und den kirchlichen Hinter¬
sassen gewährte, eine Sonderstellung, die auch durch das Marktprivileg
Konrads II. von 1035 bekräftigt und erweitert wurde 6 . Das Herrschaftsverhält-
nis zwischen Bischof und »Einwohnerschaft« des suburbium blieb davon frei¬
lich unberührt.

Erst im 12. Jahrhundert - um den Gang durch die Geschichte zu kürzen -
im Zuge der allgemeinen Urbanisierung Deutschlands, ausgehend von der
Rheinschiene von Basel bis Köln - wird mit dem wirtschaftlichen Aufschwung
in Nordwestdeutschland auch in Bremen die kommunale Bewegung deutlich
spürbar - cives und civitas, Bürger und Stadt sind seit 1139 urkundlich belegt,
der Bau einer weiteren Pfarrkirche (St. Stephani) und die Ausfertigung des
berühmten Weidebriefes von 1159, der die Rechte des Erzbischofs (und seiner
Kolonisten) begrenzte, setzt eine Art von »Bürgerausschuß« voraus, der aus
der Hand des geistlichen Stadtherrn diesen Vertrag in Gestalt eines Privilegs
empfing, der zugleich das nachmalige Ratsarchiv begründete 7.

Ein ganz wesentliches Moment in der Entwicklung der Bürgerstadt im
Gegensatz zur Domimmunität bildeten die Jahrzehnte der Auseinanderset¬
zung zwischen Bremer Erzbischöfen und Heinrich dem Löwen um das sog.
Stader Erbe und damit um die Territorialherrschaft in der Region zwischen
Unterweser und Unterelbe, in deren Verlauf die Bremer Bürger ihre bis dahin
errungene Stellung nicht nur zu halten, sondern auszubauen wußten, war

5 Richard Drögereit, Das älteste Bremer Marktprivileg: Die Arnolf-Urkunde vom
Jahre 888. Zur Geschichte ihrer Kritik, in: Brem. Jb. 50, 1965, S. 5-11; Dieter
Hägermann, 1100 Jahre Münze, Markt und Zoll in Bremen - Anmerkungen zu
Wirtschaft und Verkehr im Frühmittelalter, in: Brem. Jb. 69, 1990, S. 21-44.

6 Heinrich Büttner, Die Bremer Markturkunden von 888 und 965 und die ottonische
Marktrechtsentwicklung, in: Brem. Jb. 50, 1965, S. 13-27.

7 Zur Entwicklung des Ratsarchivs vgl. Karl H. Schwebel (Hrsg.), Das Staatarchiv
Bremen 1968. Behörde - Dokument - Geschichte, Bremen 1968 (Veröffentlichun¬
gen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen. Bd. 36).
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doch ihr Stadtherr auf Zuspruch und vor allem materielle Hilfe seitens der
Gemeinde angewiesen. So verzichtet der Erzbischof 1181 auf »hanse« und
»sleichat« von anlegenden Schiffen. Bereits dieser Verzicht markiert die
überragende Rolle der Schiffahrt auf der Weser und ihren Nebenflüssen und
die Notwendigkeit des ungehinderten Zugangs zur »Salzenen See« bis ins
20. Jahrhundert hinein für Bremens Wohlergehen und Bedeutung.

Wesentlich aber für die Ausgestaltung der Stadtgemeinde als rechtlich ver¬
faßter Körperschaft mit Rat und Bürgergemeinde mit Satzungsrecht erwies
sich langfristig das sogenannte Geinhäuser Privileg Friedrichs I. Barbarossa
vom 28. November 1186 8 . Den überragenden Wert dieser Urkunde - die frei¬
lich nicht als Kronzeuge der erst 1646 errungenen, angeblich »von uralten
Zeiten« her bestehenden Reichsfreiheit herangezogen werden kann - hat
auch der bereits erwähnte Jurist und Historiker Hermann Conring in seinem
wohl im Aultrag der Krone Schwedens oder der Regierung in Stade 1652
angefertigten, zur Widerlegung der als altes Recht prätendierten Reichs¬
standschaft Bremens bestimmten Gutachten als Sternstunde städtischer
Rechtsentwicklung nolens volens gewürdigt 9 .

Zweifellos ist der materielle Inhalt dieses Diploms, das offensichtlich Erz¬
bischof Hartwig II. erwirkt hatte, höchst ungewöhnlich angesichts der Tat¬
sache, daß Barbarossa - dies gilt auch für seine Söhne - in aller Regel im
Bündnis mit den alten Mächten, Klerus und Adel, städtischen Einungen und
Zusammenschlüssen, die sich de facto gegen den Stadtherrn richten mußten,
ablehnend gegenüberstand und dementsprechend auch eigenmächtig erlas¬
sene Statuten - Wilkore - verbot. Im Geinhäuser Privileg für Bremen aber
bestätigte Friedrich f. unter Rückgriff auf Bischof Willehad und zugleich Karl
den Großen drei eng miteinander verknüpfte Rechte, die sich zum einen auf
Grundsätze des Erbrechtes beziehen, zum anderen aber auf eine Vorstufe der
bekannten hochmittelalterlichen Rechtsfigur »Stadtluft macht frei«. Jedenfalls
galt dieser Rechtssatz für die Zuziehenden, die Jahr und Tag unter Bremer
»Weichbild« gelebt hatten und nicht den Hörigen der Bremer Kirche zuzu¬
rechnen waren. Aus diesem zunächst vorwiegend erbrechtlich bestimmten
»Weichbild« sollte sich im kommenden Jahrhundert das eigentliche Stadt¬
recht entwickeln. Die sogenannte »Stadtluft« machte nicht etwa »frei« im
modernen, naturrechtlich geprägten Verständnis des Wortes, sondern nur
»freier«, entband die so gefreiten Stadtbewohner aus ländlichen Hörigenver¬
hältnissen. Stadtherr blieb der Erzbischof, dessen Vogt das Gericht einhegte,
der Abgaben in Gestalt von Zöllen, Marktgebühren und Gerichtsgefällen
einzog - aber es gab in der »civitas Bremensis« keine statusmindernden
persönlichen Belastungen mehr. Über den Wert als Rechtsdokument hinaus
liegt die überragende Bedeutung der Barbarossa-Urkunde für die Stadt

8 Dieter Hägermann, Das Barbarossa-Diplom von 1186 und seine Bedeutung für die
Entwicklung der Stadt Bremen, in: Brem. Jb. 65, 1987, S. 27-42.

9 Hermann Conring, Gründlicher Bericht von der landesfürstlichen erztbischöflichen
Hoch- und Gerechtigkeit über die Stadt Bremen, o. O. 1652. StAB 2 -H.2. e.2. Bd. 3,
Nr. 4. Vgl. auch Bettina Schleier, Wilhelm Dilichs Bremer Chronik, in: Brem. Jb. 73,
1994, S. 12-47.
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Bremen in ihrer Berufung auf Karl den Großen begründet, der auf Bitten
Bischof Willehads die 1186 bestätigten Rechte gewährt haben soll.

Das Hochmittelalter stand im Zeichen der Karls-Renaissance und des Karls-
Kultes, die durch die von Barbarossa veranlaßte Heiligsprechung am 29.
Dezember 1165 in Aachen einen zusätzlichen Auftrieb erhalten hatten, galt
der große Frankenkaiser doch schlechthin als Schöpfer und Bewahrer allen
Rechtes, allen guten, alten Rechtes vor allem - daran glaubten die Friesen,
daran glaubte Eike von Repgow, der Sachsenspiegier, daran glaubten die
Bremer, daran glaubten auch Kaiser und Erzbischof 10.

Die Überzeugung, daß der Frankenkaiser Karl ihnen zu Zeiten Bischof Wil¬
lehads Weichbild, städtische Freiheiten und Gerechtsame gegeben hatte,
verlieh der Ratspolitik eine mentale Konstanz, eine Gewißheit, die auch im
Spätmittelalter und darüberhinaus nie abriß und die letztendlich im Bewußt¬
sein aller Bürger die entscheidende Voraussetzung für die Gewinnung der
Reichsstandschaft in Gestalt des Linzer Diploms vor 350 Jahren geschaffen
hat. Immerhin bewirkte bereits das fiktive einträchtige Zusammenwirken von
Kaiser und Bischof, wiederholt 1186, eine subtile Form von Kondominium, die
sich als »ausbaufähig« erwies, auch wenn der Erzbischof sich vom Kaiser bis
1234 seine althergebrachten Privilegien, die die Stadtherrschaft inkludierten,
verbriefen ließ.

Die folgenden Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts galten der Bewahrung und
Vermehrung der im »Weichbild« bereits faßbaren Teilautonomie. So traten
1217 Bürger und Erzbischof in ein Vertragsverhältnis als concordia zwischen
beiden Parteien, nach 1225 ist erstmals die Ratsverfassung mit Konsuln an
der Spitze belegt, wenig später das erste Stadtsiegel - Kaiser Karl und
Bischof Willehad mit dem Dommodell darstellend! -, für 1229 liegt erstmals
ein schriftlicher Beleg für die Existenz eines Abschnitts der Stadtmauer vor,
und für die Ausformung der Bürgergemeinde höchst bedeutsam, in diesem
Jahr wird die Großpfarre des Domes in Kirchspiele aufgegliedert, die für lange
Jahrhunderte den städtischen Quartieren entsprachen.

Dieser Emanzipationsprozeß geriet aber ins Stocken, als der letzte wirklich
bedeutende Bremer Erzbischof, Gerhard IL, der bereits 1234 die Stedinger in
einem blutigen Kreuzzug niedergeworfen hatte, der Stadtgemeinde die soge¬
nannten Reversalen von 1246 aufzwang, die noch 1503 vom päpstlichen Lega¬
ten bestätigt wurden und mit denen die Stadt auf die Statuten sowie deren
schriftliche Niederlegung - Wilkore -, insbesondere wohl das Procedere vor
Gericht und die Gerichtsgefälle betreffend, Verzicht leisten und die fast aus¬
schließliche Zuständigkeit des Vogtgerichtes anerkennen mußte. Diese Fest¬
setzungen erfuhren schon bald eine Milderung, der Rat drang auch als
Appellationsinstanz immer mehr in die Vogtgerichtsbarkeit ein, die letztlich
an Ratsentscheidungen gebunden wurde. Gleichwohl blieb die Hegung des
Gerichtes Sache des erzbischöflich-stadtherrlichen Vogtes. Zwischen 1303

10 Dieter Hägermann, Karl der Große und die Karlstradition in Bremen, in: Werner
Goez u.a. (Hrsg.), Stadt-Kirche-Reich. Neue Forschungen zur Geschichte des
Mittelalters anläßlich der 1200. Wiederkehr der ersten urkundlichen Erwähnung
Bremens, Bremen 1983, S. 49 - 80.
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und 1308 erfolgte - ganz im Widerspruch zu den Reversalen - die erste Nie¬
derschrift des Bremischens Rechts, dem mit wenigen Änderungen 1428 und
1433 eine lange Geltung beschieden sein sollte 11.

Das 14. Jahrhundert ist auch in Bremen charakterisiert durch soziale Un¬
ruhen, Auswirkungen der Pest und politische Auseinandersetzungen in der
Bürgerschaft und mit dem bischöflichen Stadtherrn - Stichworte:» Banner¬
lauf« und »Verrat«, in deren Umfeld 1366 der hölzerne Roland - hier erstmals
genannt! - zerstört wurde 12. Die letztlich siegreiche Kommune ließ damals ihr
zweites Siegel anfertigen, das jetzt nicht mehr individuell-historisch Wille¬
had und Karl, sondern institutionell-abstrakt den Kaiser mit Krone, Szepter
und Reichsapfel, den Hl. Petrus, Patron des Domes, mit Mitra, Schwert und
Schlüssel auf vertauschten Ehrenplätzen zeigt.

In den achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts überschritt die Stadt Bremen
erstmals die engeren Stadtgrenzen zur Gewinnung von Stützpunkten im erz¬
bischöflichen Territorium. Den Anfang machte die Hälfte der Herrschaft
Bederkesa aus Pfandbesitz. Hinzu trat die Sicherung der Wesermündung im
(wechselnden) Bündnis mit rivalisierenden Friesenhäuptlingen, die Schutz
und Hilfe auf und an der Weser und an der Küste zusagten. Diese Außen¬
politik wurde vom Erzbischof unterstützt, der zumeist in Bremervörde residie¬
rend, in eine Art von vertragsähnlichem Verhältnis zu seiner Stadt getreten
war und der den erfolgreichen Weg der Stadt zu einem Territorium mit den
»vier Gohen« und anderen Herrschaften (u.a. Blumenthal, Borgfeld) nicht
verhindern konnte. Durch seine knappen Ressourcen, nicht zuletzt seine
Schulden, sah sich der Erzbischof häufig gezwungen, Burgen, Zollrechte, ja
die Münze an die Stadt zu verpfänden. Die Stiftsministerialität stand ihm
hierin nicht nach 13. Eine Aushöhlung der Herrschaft war die Folge.

Im 15. Jahrhundert bahnt sich in Bremen offenkundig ein neues, erweitertes
Verständnis der eigenen verfassungsrechtlichen Stellung, sprich Autonomie,
an. Möglicherweise bedingt durch die erfolgreiche Außenpolitik an der
Unterweser - Butjadingen konnte mit kaiserlicher Zustimmung unterworfen
werden -, den Aufbau eines Territoriums, einen offenkundig erfolgreichen
ökonomischen Aufschwung nach den Pestjahren, der durch Vermögens¬
konzentration wie ein Konjunkturprogramm wirkte, durch Ausweitung der
Handelskontakte im Verbund der Hanse (erneut seit 1358) und nicht zuletzt
durch die Schwäche der erzbischöflichen Herrschaft war ein Klima von stadt¬
bürgerlichem Patriotismus entstanden, der nach Anlehnung an Kaiser und
Reich strebte, nicht jedoch nach neuerlicher Unterordnung. »Freiheit« lautete
die Devise, so dem Grafen von Hoya 1404 entgegengeschleudert: »Wy hebben

11 Carl Haase, Untersuchungen zur Geschichte des Bremer Stadtrechtes im Mittel¬
alter, Bremen 1953 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hanse¬
stadt Bremen. Bd. 21).

12 Herbert Schwarzwälder, »Bannerlauf« und »Verrat« in Bremen 1365 - 1366, in:
Brem. Jb. 53, 1975, S. 43-90.

13 Otto Merker, Die Ritterschaft des Erzstifts Bremen im Spätmittelalter. Herrschaft
und politische Stellung als Landstand (1300-1550), Stade 1962 (Einzelschriften
des Stader Geschichts- und Heimatvereins. Bd. 16).
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eyne freye stad«! - nicht Reichsstandschaft! Der Terminus ist ohnehin nicht
zeitgemäß. Noch war die zwar weitgehend eingeschränkte Stadtherrschaft
des Erzbischofs unbestritten - sie gänzlich zu beseitigen hätte eines damals
unvollstellbaren revolutionären Aktes bedurft. Von einem »herrschaftsfreien«,
republikanischen Zeitalter sind wir im übrigen noch weit entfernt!

Steinerne Zeugen dieser »Freiheit« - verstanden als Abgabenfreiheit und
weitestgehende Selbstverwaltung unter geistlichem Patronat und kaiserlichen
Schutz - sind der Roland und der gotische Rathausbau. Verweist der Roland
als Figur auf den Paladin des Frankenkaisers, so nimmt der Schild in seiner
Umschrift Rekurs auf Karl den Großen unmittelbar und auf die »Freiheit«, die
dieser und »mannig fürst« der Stadt verliehen hätten und die es zu bewahren
gelte, während Kaiser und Kurfürsten an der Hauptfront des Rathauses bis
heute den verfassungsgeschichtlichen Dualismus von Kaiser und Reich ge¬
meinsam repräsentieren und gleichsam der Ratsherrschaft »im Innern« vor¬
gelagert sind. Ein letztes bedeutendes Zeugnis dieser Karls-Tradition liegt in
dem großformatigen Rathausfresko vor, 1532 entstanden und 1736 restauriert,
das nochmals das Kondominium von Kaiser Karl und Bischof Willehad veran¬
schaulicht, eine barocke Wiederholung des ersten Stadtsiegels von 1225.

Die Stadt bzw. der Rat ließ es aber nicht bei diesen allen sichtbaren Monu¬
menten ihrer Freiheit und Reichsverbundenheit bewenden. Eine konzertierte
Fälschungsaktion fand statt, die sich auf Einschübe in eine jüngst verfaßte
Stadtchronik (von Rynesberch und Schene) und auf Königsurkunden er¬
streckte - so wurde ein nie existentes Diplom Kaiser Heinrichs V. von 1111 in
Falsa auf Wilhelm von Holland und König Wenzel im Wortlaut inseriert 14. Das
Heinricianum wiederholt einmal den Hinweis auf die Privilegierung durch
Karl den Großen und gesteht andererseits der Stadt - hierin sind aktuelle
Nöte zu erkennen - die Jurisdiktion auf der Weser, insbesondere das Schutz-
und Geleitsrecht zusammen mit dem Erzbischof zu, das gegebenenfalls aber
von ihr allein ausgeübt werden kann. Auch das Prestige der städtischen Ober¬
schicht kommt nicht zu kurz: Mit Hinweis auf die Teilnahme von Bremern am
1. Kreuzzug - eine offenkundige Fabel! - wird den Ratsangehörigen gestattet,
Gold und Pelzwerk zu tragen und damit in Ambiente und Auftreten auf den
Hansetagen mit den Kölnern gleichziehen zu können - bei gleichwohl spar¬
samen Beiträgen in die gemeinsame Kasse. Heftigste Rangstreitigkeiten
unter den Städten kennzeichnen noch die Sitzordnung des Reichstages im 17.
Jahrhundert, wo Bremen zwar nicht vor Köln und Lübeck, aber wenigstens
vor Hamburg seinen besseren Rang nachdrücklich zu behaupten wußte.
Nicht zu vergessen: Der Roland bzw. sein Schild darf mit dem kaiserlichen
Wappen - der Doppeladler seit Karl IV. - geziert werden, vordem war es der
Schlüssel Petri gewesen, vorzüglich Symbol des geistlichen Stadtherrn.
Bereits Hermann Conring stufte 1652 diese Machwerke nach den Regeln der
von ihm entwickelten Urkundenkritik als plumpe Fälschungen ein.

14 Dieter Hägermann, Einige Bemerkungen zu den gefälschten Urkunden Hein¬
richs V., Wilhelms von Holland und Wenzels für die Stadt Bremen. Werner Goez
zum 50. Geburtstag, in: Brem. Jb. 56, 1978, S. 15-38; ders., Bremer Wenzel-
Urkunde und Privilegium Maius, in: Brem. Jb. 57, 1979, S. 247-254.
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Zum Kern der Bremer Rechtsauffassung, ihrer gleichsam in Schwebe gehal¬
tenen Position zwischen »Freiheit« und »Reich«, führt aber ein fingiertes
Gespräch, das als Einschub zum Jahr 1307 in den zwanziger Jahren des 15.
Jahrhunderts in die genannte Chronik aufgenommen worden ist, und das wie
alle anderen diesbezüglichen Aktivitäten vom Rathaus inspiriert worden sein
dürfte.

In einer Hamburger Herberge diskutieren ein Bremer und ein Lübecker
Bürger über den Status ihrer Städte und welcher der Vorrang zukäme, welche
»freier« sei. Wie nicht anders zu erwarten, geht der Bremer als Sieger aus
diesem Disput hervor. Von seinen zahlreichen historisch-iuristischen Argu¬
menten ist in unserem Zusammenhang vor allem bemerkenswert, daß er
zwar zugesteht, daß Lübeck »kaiserfrei« sei, was für ihn aber in concreto
bedeutet, daß die Lübecker dem Kaiser jährlich einen bescheidenen Zins,
aber auch hohe Abgaben aus Zoll, großem Pfundgeld und Akzise zu leisten
hätten - dies alles müßten die Bremer nicht, mit Ausnahme eines gelegent¬
lichen Schoßes in Notzeiten. Deswegen sei Bremen die freieste Stadt »in all
der werlde«, zumal - und hier wird das überkommene Reichsrecht berührt -
der Kaiser seit Anbeginn - Hinweis auf »den groten hillige koninge Karle
und sine leve sunte Willehade« - dem Erzbischof Stadt und Stift »gefreit« -
ohne Folgekosten übergeben, könnte man interpretieren - und alle Regalien
zugleich mitübertragen hat, die dieser dann - soweit davon die Stadt berührt
ist - an die Bürgergemeinde weitergegeben habe. Daraus folgert unser
Gewährsmann ganz rechenhaft Freiheit »an hellingk und pennigk« und ver¬
blüfft mit der Quintessenz dieser Rechtskonstruktion: »Unde nu unser herre -
der Erzbischof! - desse vriheit von dem keisere, also du höret, hefit, unde se
de stat vort van erem heren, so dunket mi, unsere here de sy unse keiser.«
Der Kaiser ist insofern der Herr, als er die Regalien über den Erzbischof ohne
Abstriche an die Stadt verleiht, während die Funktion des eigentlichen Stadt¬
herrn lediglich in der Entgegennahme und sofortigen Weiterleihe der emp¬
fangenen Regalien an die Bürgerschaft besteht. Indirekt wird damit das
später entscheidende Kriterium der »Unmittelbarkeit« berührt, der Zustand
des Kaiser und Reich »ohn mittel« unterworfen zu sein. Noch suchte Bremen
aus dieser unentschiedenen Zwischenlage Vorteile zu ziehen.

Im Verlauf des 15. Jahrhunderts kommt es insgesamt zu verfassungsge¬
schichtlichen Entwicklungen, die den Dualismus Kaiser und Reich institutio¬
nell verfestigten; aus den gelegentlich stattfindenden königlichen Hoftagen
entwickelten sich Ansätze zu einem gemeinsamen Reichsregiment in Gestalt
der Reichstage, die ihrerseits im Laufe langer Jahrzehnte eine Binnenstruktur
ständischer Partizipation ausbildeten. Nach der Mitte des Jahrhunderts macht
sich zur kurfürstlichen Dominanz auch der fürstliche Einfluß geltend,
während die Beteiligung der Städte an Beratung und Verabschiedung auf den
Reichstagen noch auf sich warten ließ. Die Floskel »Kaiser und Reich« be¬
ginnt sich jedenfalls mit rechtlichem Inhalt zu füllen - das Zusammenwirken
von Reichsoberhaupt und Ständen wird mehr und mehr an bestimmte Verfah¬
rensweisen gebunden. Ein besonderer Schub zur gleichsam institutionellen
Verklammerung von Kaiser und Reich, der auch die Reichsstädte erfaßte,

26



ging von den Hussitenkriegen und von der Expansion des Osmanischen
Reiches, kurzum der »Türkengefahr«, und nicht zuletzt von den Kämpfen der
casa d'Austria um das Erbe Karls des Kühnen, die reiche burgundische Län¬
dermasse, aus. Mehr denn je war der Kaiser auf militärische und finanzielle
Unterstützung vor allem »seiner« Städte angewiesen. So wurde bereits auf
dem Hoftag zu Nürnberg 1422 die erste Reichsmatrikel beschlossen, die das
von den Betroffenen aufzustellende Reichskontigent bzw. dessen Ablöse für
den Sold eines Monats, des sog. Römermonats, verbindlich festlegte. Dieses
Kontingent wurde auf dem Wormser Reichstag von 1521, der hierin exempla¬
rische Bedeutung gewann, auf 4 000 Reiter und 20 000 Fußsoldaten beziffert,
umzulegen auf 405 Reichsstände. Der Eintrag in diese Matrikel sollte schon
bald als Nachweis der begehrten Reichsunmittelbarkeit gelten. Freilich wur¬
den zunächst vom Kaiser, der an der südöstlichen Peripherie des Reiches
amtierte, unbeschadet ihres Rechtsstatus, auch zahlreiche wohlhabende
Kommunen als potentielle Leistungsträger herangezogen, vor allem und
nicht zuletzt die Hansestädte. Dergestalt wie Rostock, Wismar und Hamburg
wurde Bremen - unter der Rubrik »Reichsstädte« - separat und außerhalb
des Matrikelbeitrages des Erzstiftes 1431, 1454, 1467, 1471, 1480 und 1481 für
die Türkenkriege veranschlagt. Für dieses bonum commune sollten die Städte
rund ein Viertel der Kosten tragen. Die Kommunen entzogen sich soweit
möglich diesen Anforderungen und blieben dementsprechend trotz wieder¬
holter Ladung den Reichstagen zumeist fern, so auch Bremen in den Jahren
1461, 1471 und 1473/74. Immerhin folgten aber bereits 1471 nicht weniger als
50 von 80 geladenen Städten dem Ruf zur Teilnahme und Kostenbeteiligung.
An der Spitze standen damals Lübeck, Straßburg, Köln, Nürnberg, gefolgt
von Ulm, Frankfurt und Augsburg mit Beiträgen von 2 000 bis 1300 Gulden.
Für Bremen gab es zwischen 1467 und 1481 Einzelanschläge, die weit unter
dieser Summe blieben, aber den Stadtvätern gleichwohl zu hoch dünkten.
Daraufhin zog man es an der Weser vor, in »Conjunktion mit dem Erzstifte«
veranschlagt zu werden, wobei dieses nach der Wormser Matrikel von 1521
nur 36 Reiter und 150 Fußkämpfer zu stellen hatte, umgerechnet 1032 Gul¬
den, 1571 noch ermäßigt auf 688 Gulden, von denen die Stadt nach einem im
17. Jahrhundert endgültig fixierten Schlüssel lediglich ein Zwölftel, mithin
rund 57 Gulden, abzutragen hatte. Welch krasser Unterschied!

Der Widerstand der Städte entzündete sich - ganz abgesehen von den
finanziellen Belastungen - vor allem an dem Umstand, daß diese zwar einen
beachtlichen Teil der Lasten zu tragen hatten, aber bei der Festlegung der
Matrikel und an der eigentlichen Beschlußfassung auf den Reichstagen
ausgeschlossen blieben und daher »Ewige Servitut« fürchteten. So forderten
sie als Kollegium Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrechte in ihrer Eigen¬
schaft als Reichsstand, als Glieder des Reiches und Mitgenossen der übrigen
Reichsstände. Voraussetzung für ihre Qualifizierung als Reichsstand war aber
ihre Reichsunmittelbarkeit, die zum einen bedeutete, König und Reich »ohn
mittel« - direkt - unterworfen zu sein, andererseits aber zu dem Reichsober¬
haupt in einem speziellen Rechtsverhältnis zu stehen, das über die sonstigen,
vor allem lehnrechtlich fixierten Bindungen zwischen König und Fürsten
hinausging. Zunächst fanden sich aber die Reichsstädte weiterhin bei den
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Reichstagen, denen sich die freien Städte zugesellten, wie es Peter Moraw
formuliert, nur als »Hauptzahler und Befehlsempfänger« wieder 15 . Erst 1495
wurde eine zukunftsträchtige Ordnung erzielt, indem über die Kurfürsten
und Fürsten hinaus auch die Reichs- und freien Städte als dritter, »unterer«
Rat zu laden waren, der sich freilich erst Sitz und Stimme in den Ausschüssen
und im Plenum erkämpfen mußte 16. Dies geschah nach langem Rechtsstreit
endgültig 1648 in den Friedensschlüssen von Münster und Osnabrück, die
den Reichsstädten als Reichsstände »ohn mittel« Ladung, Teilnahme, Sitz und
Stimme, das Votum decisivum, auf den Reichstagen verbürgten.

Ergänzt wurde diese erste Reichsordnung, die den verfassungsgeschicht¬
lichen Dualimus institutionell absicherte, bereits 1495 durch die Einrichtung
des Reichskammergerichts, seit 1527 in Speyer ansässig 17, und der Reichs¬
kreise im Jahr 1500, vornehmlich zur Verteidigung, Aufbringung der Steuern
und Ordnung des Gerichtswesens. Einen gewissen Abschluß fand diese
»Reichsreform« mit der Wormser Reichsmatrikel von 1521.

Bremen blieb zwar aus finanziellen Erwägungen in »Conjunktion mit dem
Erzstifte«, verschloß sich aber gleichwohl der kaiserlichen Bitte nicht, 1475
ein Kriegskontingent gegen Karl den Kühnen zu stellen und wiederholte
1478 seinen Beitrag. In der wichtigen Matrikel von 1521 ist Bremen aber nicht
verzeichnet. Kein Zweifel: Der Erzbischof blieb formaljuristisch der Stadtherr
bei größtmöglicher Autonomie der Bürgergemeinde. Huldigung des Rates
und Privilegienbestätigung durch den neuen Pontifex entsprachen einander,
der erzbischöfliche Stadtvogt hegte weiter das Gericht, freilich im Urteil dem
Spruch des Rates unterworfen, auch das Münzrecht, wiewohl im 14. und 15.
Jahrhundert mehrfach an die Stadt verpfändet, blieb in der Hand des geist¬
lichen Herrn.

Durch die Reformation freilich, die in der Gestalt Heinrichs von Zütphen be¬
reits 1522 Bremen erreichte, trat zu dem latenten machtpolitischen Gegensatz
von Stadt und Stadtherr ein ideologischer Konflikt hinzu, den der Rat wie
anderwo in gleicher Weise zur Emanzipation nutzte, dabei aber auf heftige
Gegenwehr des Erzbischofs und seiner Verbündeten stieß. Bereits 1525 wurde
in den Bremer Kirchen der alte Ritus beseitigt, nur der Dom blieb noch
katholisch. Bremen schloß sich 1529 der Speyrer Protestation der evangeli¬
schen Stände an - konnte aber als Landstadt für sich ein Selbstbestimmungs¬
recht in Religionsfragen keinesfalls in Anspruch nehmen. Mit einer Klage vor
dem Reichskammergericht gegen den Erzbischof wußte die Stadt daher das
Gesuch zu verbinden, mit ihrem Territorium aus dem Erzstift gelöst, dem
Reich unterstellt und damit »eine Stadt des hl. Reiches« zu werden. Daraus

15 Peter Moraw, Reichsstadt, Reich und Königtum im späten Mittelalter, in: Zeit¬
schrift für Historische Forschung 6, 1979, S. 385 - 424.

16 Zur spätmittelalterlichen Reichsreform vgl. Landesarchivverwaltung Rheinland-
Pfalz (Hrsg.), 1495. Kaiser, Reich, Reformen. Der Reichstag zu Worms, Koblenz
1995.

17 Zum Reichskammergericht vgl. Ingrid Scheurmann (Hrsg.), Frieden durch Recht.
Das Reichskammergericht von 1495 bis 1806, Mainz 1994.
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wurde nichts, dilatorische Friedensschlüsse mit dem Erzbischof wechselten
sich mit neuen Klagen ab. Letzten Endes wurde alles auf ein künftiges allge¬
meines Konzil vertagt, das bekanntlich nie stattfand.

Immerhin suchten 1541 erstmals zwei Bremer Ratsmitglieder den Reichstag
zu Regensburg auf - Karl V. hatte sich damals noch nicht zu einem entschie¬
denen militärischen Vorgehen gegen den Schmalkaldischen Bund entschlos¬
sen, dem Bremen seit 1530 angehörte -, und die Abgesandten wußten gar
gegen eine hohe Geldsumme nicht weniger als sieben kostbare kaiserliche
Urkunden zu erlangen, darunter eine allgemeine Privilegienbestätigung, die
Sanktion der Ratsherrschaft über das Territorium, die Genehmigung zur
Errichtung eines Handelsgerichtes, das Stapelrecht für Wein, Bier und Ge¬
treide sowie die Jurisdiktion auf der Weser bis zur »Salzenen See« -Tonnen-
und Bakengeld, Verfolgung von Seeräubern inklusive - und aufwärts bis
Hannoversch-Münden sowie das Fischereirecht von Hoya bis zum Meer auf
der Weser und ihren entsprechenden Zuflüssen. Ferner wurde die Stadt mit
einem wichtigen Regal belehnt und zwar dem Münzrecht, angeblich um
dem Mangel an Geldstücken vor Ort abzuhelfen und dem Wertverfall zu
steuern, was die »Obern und Münzverweser« nicht vermöchten. Der Reichs¬
adler schmückt das Avers mit der Umschrift: Carolus V. Imperator Augustus -
Auf der Rückseite: moneta nova aurea vel argentea reipublicae (!) civitatis
Bremensis.

Diese umfassende Privilegierung mußte selbst Hermann Conring, die er als
»widerrechtlich und sub et opreptitie« erschlichen ansah, als wichtigen Bau¬
stein auf dem Wege zur Reichsstandschaft anerkennen, wobei dem Gutachter
freilich der Trost blieb, daß Erzbischof Christoph bereits 1544 ein rescriptum
cassatorium dieser Privilegien erlangte, wenn dem Rat auch eine »Einrede«
vor dem Reichskammergericht gestattet wurde. Privilegien und Gegenprivi¬
legien lösten sich bis 1605 ab, salvatorische Klauseln für beide Seiten ließen
die rechtlichen Probleme in der Schwebe.

Ein höchst wichtiger Einschnitt in die Verhältnisse trat im Jahre 1566 ein:
Damals starb der letzte katholische Erzbischof Georg in Bremervörde. Das
Erzbistum wurde zur Apanage verschiedener lutherischer Fürstenhäuser mit
allen damals noch nicht absehbaren Konsequenzen für den Fortbestand des
Stiftes und seines territorialen Zuschnitts, von den Folgen für die Stadt Bre¬
men und ihre Rechtsstellung ganz abgesehen. Das altehrwürdige Erzbistum
wurde fortan von Administratoren - Koadiutoren verwaltet, die der geistli¬
chen Dignität ermangelten und gegebenenfalls ihres Amtes entsetzt werden
konnten, ohne dabei auf kanonistische Hindernisse zu stoßen. Das gleiche
gilt für die potentielle Säkularisierung des Stiftes, der fortan kein begründe¬
ter kirchlicher Anspruch mehr gegenüberstand 18.

Noch blieb das Binnenverhältnis zwischen Administrator und Stadt leidlich
intakt. So fand 1580 erneut die Huldigung in der herkömmlichen Form statt
mit folgender Privilegienbestätigung.

18 Karl H. Schleif, Regierung und Verwaltung des Erzstifts Bremen am Beginn der
Neuzeit (1500-1645). Eine Studie zum Wesen der modernen Staatlichkeit, Stade
1972 (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes Stade. Bd. 1).
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Hauptsorgen in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts machten der
Stadt weniger die Administratoren als vielmehr das seit 1612 verstärkt vorge¬
tragene Begehr des Oldenburger Grafen auf Erhebung eines »mäßigen«
Weserzolls, der Anton Günther 1619 von Reichs wegen bewilligt, 1623 bestä¬
tigt wurde und schließlich von Bremen im 18. Jahrhundert als unabdingbar
anerkannt werden mußte. Auch in dieser umstrittenen Frage, die eine wahre
Flut an Papier und Akten hervorrief, machte sich der Oldenburger Standpunkt
zum Nachteil der Stadt geltend: Bremen könne - da nicht Reichsstand - kein
Regal auf der Weser besitzen und als Landstadt auch mitnichten über die Juris¬
diktion auf einem Strom verfügen. Damit war das Problem Reichsstand -
Reichsstadt in ein für Wohlfahrt und ferneres Gedeihen Bremens gefährliches
Stadium getreten, wurde doch auch das ius territoriale über städtisches Land¬
gebiet von Seiten des Erzbischof-Administrators immer wieder attackiert.

Erneut stellte die Stadt ihr Selbstbewußtsein demonstrativ zur Schau. Dem
Umbau des Rathauses mit der neugestalteten Fassade (1609 - 1612) ging
Johann Esichs von Bürgermeister Krefting bearbeiteter »Discursus de repu-
blica Bremensi« voraus, der insbesondere die faktische Reichsstandschaft
Bremens beschwor.

Seit 1618 fiel - wenn auch vorerst nur schwach wahrnehmbar - der Schatten
des sog. Dreißigjährigen Krieges auf Bremen, der sich von einem Reli¬
gionskrieg zu einem europäischen Brandherd entwickelte, der insbesondere
Deutschland verwüstete, den nordischen Mächten aber, zunächst Dänemark,
dann vor allem Schweden, einen neuen politischen Rang zumaß. So zwang
König Christian IV. von Dänemark 1621 den Erzbischof-Administrator Johann
Friedrich aus dem Hause Holstein-Gottorp, seinen drittgeborenen Sohn
Friedrich als Koadiutor (mit dem Recht der Nachfolge) anzunehmen. Dieser
bald darauf in Verden, Halberstadt und Osnabrück in gleicher Position ste¬
hend, gerierte sich als verlängerter Arm seines Vaters.

Er war es auch, der 1638 die Wiederöffnung des Domes erzwang, der als
Folge der Hardenbergschen Händel geschlossen worden war, und zugleich
den lutherischen Ritus gegen die reformiert-calvinistische Stadtgemeinde
durchsetzte.

Bremen drohte in den Auseinandersetzungen der großen Politik zwischen
alle Fronten zu geraten: Erklärten sich Stadt und Administrator für neutral,
so bündelte der Dänenkönig als Oberster des Niedersächsischen Kreises die
militärischen Aktionen gegen die katholische Liga. Bremen mußte sich nach
der Niederlage Christians IV. bei Lutter am Barenberge 1526 Schonung bei
Tilly gegen die Zahlung von 10 000 Reichstalern erkaufen.

In den dreißiger Jahren schließlich gewannen die Schweden in Nord¬
deutschland die Oberhand, 1632 wurde Verden besetzt, und der schwedische
Kanzler Oxenstierna sah die Einverleibung des Erzstiftes Bremen - eine Apa¬
nage mit Administrator! - in das nordische Königreich vor.

1634 war der Erzbischof-Administrator Johann Friedrich in Buxtehude ver¬
storben, der Däne Friedrich trat seine Nachfolge an, erst 1637 kam es nach
langen Verhandlungen zu Huldigung und Privilegienbestätigung in Bremen.
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Letztmals wurde der Erzbischof-Administrator in einem Dokument als »unser
gnädiger LandsFürst und Herr«, dem die Stadt »treu und hold« sein wolle,
bezeichnet. Man mochte es drehen und wenden, wie man wollte, die »Reichs¬
städtische Hoheit zu Bremen« war bis 1646 tatsächlich nur »getraumet«, wie
Hermann Conring bald spotten sollte.

Im Jahr 1638 eskalierte der Streit: Auf einem Landtag in Bremervörde nahm
Bremen das Prädikat einer Reichsstadt in Anspruch und behauptete statt »in
Conjunktion mit dem Erzstitt« die als Reichkontribution verlangten Römer¬
monate selbst und unmittelbar leisten zu müssen. Dies war um so bemerkens¬
werter, als die Stadt Bremen mit Hinweis auf ihren Status eben dies noch
1609 abgelehnt hatte und damit wiederum dem mittlerweile offenkundig
obsolet gewordenen Freiheitsbegriff als »Freiheit von Steuern und Abgaben«
gefolgt war. Bremen sei nicht, so lautete damals das Argument, als eine »ohn-
mittelbare Reichsstadt dem Reich ohn mittel zugetan«, die »Türcken und
andere Stewre ohn mittel« entrichte. Wenig später erblickte die Stadt in den
Wirren des Krieges im prätendierten Status einer Reichsstadt, nachzuweisen
in den Matrikularbeiträgen des 15. Jahrhunderts, der Ladung auf Reichstage
und der Folgeleistung 1541 sowie in der Verleihung von Regalien, einen Ret¬
tungsanker. Wen wundert es daher, daß der Rat der Ladung Kaiser Ferdinands
III., der sich bereits 3 Jahre zuvor den Bremern gnädig gezeigt hatte, auf den
Regensburger Reichstag 1640 nur zu willig folgte, nachdem intern zuvor
beschlossen worden war: »diese Occasion aus den Händen nicht zu lassen ...
sessionem et votum im Reichstag zu nemen?« Dies zumal in einer Phase, in
der die Streitigkeiten mit dem Erzbischof-Administrator Friedrich und zu¬
gleich mit den Oldenburgern um den Zoll fortdauerten, in der Bremen erst
einmal vor dem Reichshofrat einen Aufschub in der Sache erreicht hatte.

Der Kampf im und um das Erzstift gewann eine neue Qualität, als die
Schweden unter Hans Christoph von Königsmarck Ende 1644 in das Stifts¬
territorium einrückten und im Februar/März 1645 u. a. Stade und Bremervörde
einnahmen. Königin Christine ernannte den Haudegen zum Gouverneur des
zur Annektion bestimmten Territoriums. Das Schicksal Bremens als Landstadt
des Erzstifts stand auf Messers Schneide - dagegen wogen die reichsstäd¬
tischen Prätentionen wenig oder nichts. Mittlerweile - zwischen der Ladung
von 1640 und der bevorstehenden Annektion von 1645 - war abseits vom
Kriegsgeschehen ein heftiges bellum diplomaticum - ein Akten- und Gut¬
achtenkrieg - um den Status Bremens entbrannt. Auf eine »Asserrio« der erz¬
bischöflichen Partei antwortete der Rat mit einem »Vortrab«, dem ein geist¬
licher »Nachtrab« folgte. Das Kurfürstenkolleg verweigerte sich am 21. April
1641 den stadtbremischen Argumenten u. a. mit Hinweis auf fehlende Einla¬
dungen zu den Reichstagen und verlangte vom Kaiser, dieser möchte der
»entstehenden Zergliederung des Heyligen Reiches« wehren. Im Gegensatz
dazu stellte sich der Reichshofrat auf die Seite Bremens, »dons gratuits« und
Handsalben dürften den Erkenntnisvorgang beschleunigt haben; Kaiser Fer¬
dinand III. schloß sich indirekt diesem Votum an, indem er dem Erzbischof-
Administrator jegliches gewaltsame Vorgehen gegen die Stadt untersagte.
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Freilich war auf diese Unterstützung nur kurzfristig Verlaß, denn bereits 1643
stellte sich der Kaiser aus Gründen der großen Politik auf die Seite Däne¬
marks gegen dessen Hauptwidersacher Schweden und zog die Einladung
Bremens an den Reichstag wieder zurück - freilich unter Wahrung des bis¬
herigen Status quo.

Ein Paukenschlag setzte diesem papiernen Treiben ein Ende, als nach der
bereits erwähnten Besetzung des Erzstiftes durch Königsmarck der dänisch¬
schwedische Friedensschluß vom 23. August 1645 das Erzstift der Krone
Schwedens - freilich noch unter fehlendem Rechtstitel des Reiches - über¬
ließ 19. Der Erzbischof-Administrator Friedrich ging über die Elbe und trat
nach einem Zwischenspiel als Statthalter der Herzogtümer Schleswig und
Holstein als König Friedrich III. 1648 die Nachfolge seines Vaters, Christians
IV, in Dänemark an. Ein Versuch, 1657 nochmals im Erzstift Fuß zu fassen,
scheiterte.

Die Stadt schwankte zwischen Furcht und Hoffnung, zwischen der drücken¬
den Übermacht Schwedens und den objektiven Interessen des Reiches, das
unmöglich mit der Stadt Bremen zugleich die Beherrschung der Weser und
den Zugang zur Küste dem gefährlichsten Konkurrenten im Nordwesten
überlassen konnte.

Die allgemeine Erschöpfung der Ressourcen und die zunehmende Kriegs¬
müdigkeit führten in diesen Jahren zu den Friedensverhandlungen von Osna¬
brück, später auch Münster, zu denen bereits 1644 von den kriegsführenden
Parteien, v. a. Schweden und Frankreich, die Hansestädte eingeladen worden
waren; im September 1645 schloß der Kaiser Bremen in seine Einladung mit
ein. Bremen ergriff die ausgestreckte Hand und führte Verhandlungen über
Status, Weserzoll und notwendige Religionsfreiheit. Gleichzeitig war der Rat
offenkundig bereit, sich finanziell bis zur Obergrenze seiner Möglichkeiten
in Anspruch nehmen zu lassen.

Die Zeichen standen für Bremen nicht ungünstig. Bereits im Februar 1646
wurde in Wien über die Annullierung des Dekretes von 1643 - Rücknahme
der Einladung zum Reichstag - verhandelt und zugleich über die künftigen
Matrikularbeiträge. Zur Beschleunigung des Verfahrens wurden 4 000 Reichs¬
taler nach Linz, wo sich der Hof damals aufhielt, gesandt. Dies zeitigte die
erhoffte Wirkung, Graf Trautmannsdorf, der Erste kaiserliche Bevollmächtigte
in Osnabrück, kündigte den bremischen Vertretern das erhoffte Diplom, das
die Reichsstandschaft bringen sollte, an und der Entwurf zum Friedensver¬
trag, der am 28. April den Schweden zugeleitet wurde, sah ausdrücklich vor,
daß zwar das Erzstift an Schweden fallen, Bremen aber als Reichsstadt mit
Sitz und Stimme auf dem Reichstag verbleiben solle.

Die Rechnung fiel für die Stadt entsprechend hoch aus: Nicht weniger als
100 000 Gulden mußten offiziell an den Hof gezahlt werden, ungeachtet
weiterer Sportein und Handsalben für die mit der Ausfertigung und Über¬
gabe der Urkunde beauftragte Admininistration. Über Zahlungsweise und

19 Beate-Christine Fiedler, Die Verwaltung der Herzogtümer Bremen und Verden
in der Schwedenzeit 1652 -1712, Stade 1987 (Veröffentlichungen aus dem Stadt¬
archiv Stade. Bd. 7).
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sonstiges Procedere war im Mai Einverständnis erzielt worden, und Graf
Trautmannsdorf gab am 18. des Monats »grünes Licht« - am 1. Juni 1646 wur¬
de auf Schloß Linz das Diplom mit der Unterschrift des Kaisers ausgefertigt
und mit dem großen kaiserlichen Siegel in rotem Wachs an schwarz-gelben
Seidenfäden beglaubigt 20 .

Am 31. August konnte das wertvolle Dokument nach langen und kostspie¬
ligen Bemühungen endlich aus Osnabrück kommend in Bremen vom Rat in
Empfang genommen werden, der es freilich unter Stillschweigen und Ver¬
schluß hielt, offenbar um die heiklen Verhandlungen mit Schweden, das auf
Satisfactio und Assecuratio - Entschädigung und Sicherung seiner Stellung -
drang, nicht ungebührlich zu belasten.

Das Diplom selbst - darin gibt es keinen Zweifel - durchschlug den gordi¬
schen Knoten bremischer Statusprobleme und verfügte Bremens Reichsstand¬
schaft, dies freilich in einer Form, die sich noch ganz mittelalterlich auf gutes,
altes Recht und Herkommen berief, dabei aber zeitgemäß auch auf Aktenein¬
sicht und Gutachtenlektüre verwies. Diese habe ergeben, daß: »die Stadt
Bremen von uralten Zeiten her des Heiligen Römischen Reiches unmittelbare
freie Reichsstadt gewesen und daher uns und dem Heiligen Reich allein und
unmittelbar Untertan ist.« Mit diesem Status verbunden waren Sitz und Stim¬
me auf den Reichstagen, die Zahlung der Reichsumlagen und -gebühren und
die Zuordnung der stadtbremischen Territorien unter die Herrschaft des
Rates - »soweit die darin befindlichen Untertanen billigerweise allein der
Stadt als ihrer unbezweifelten Obrigkeit folgen müssen« und ihr abgabe¬
pflichtig sind.

Die jetzt erfolgte Kontamination von »frei« und »Reichsstadt« im Begriff
der »freien Reichsstadt« verbindet die ältere Freiheit als bloße Emanzipation
von einem Stadtherrn, Abgabenfreiheit und weitestgehende Autonomie mit
dem »freien« Status einer Reichsstadt als Mitglied eines Reichsstandes und
zugleich Glied des Reiches, dem im verfassungsmäßigen Dualismus von Kai¬
ser und Reich festgelegte Rechte und Pflichten zukommen.

Diesem Privileg standen aber massiv die Interessen einer europäischen
Großmacht gegenüber, die nicht bereit war, die Exemption der Stadt aus dem
nachmaligen Herzogtum kampflos hinzunehmen. Dieser hinhaltende Wider¬
stand machte sich auch in dem endgültigen Artikel X J 8 des Friedensver¬
trages von 1648 geltend: »Die Stadt Bremen, ihrem Territorium und ihren
Untertanen sollen ihr gegenwärtiger Stand {status), ihre Freiheit (libertas),
Rechte und Privilegien (iura et privilegia) in Geistlichem und Weltlichen ohne
Anfechtung verbleiben.« Streitigkeiten, die man offenbar als bevorstehend
voraussah, sollen »freundschaftlich beigelegt oder nach Recht entschieden
werden, allerdings unter Besitzstandwahrung jeder Partei.« Bereits 1647 war
es mit dem sogenannten Preßburger Privileg zu einer beachtlichen Steige¬
rung der stadtbremischen Matrikularbeiträge gekommen - unter Rückgriff
auf den Anschlag von 1471, der wesentlich höher war als das Zwölftel aus der
»Conjunktion mit dem Erzstifte«. 1698 wurde dieser Anschlag »moderiert«
und betrug dann noch 132 Gulden (und die Stellung von 33 Knechten). Dies

20 Vgl. hierzu Hartmut Müller (wie Anm. 1), S. 20 ff.
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war im Vergleich mit Nürnberg - 796 Gulden -, Hamburg - 720 Gulden -,
Frankfurt - 500 Gulden - oder Lübeck - 480 Gulden - ein bescheidener Beitrag.

Das Erzstift Bremen gehörte endgültig der Vergangenheit an, lediglich die
schwedische, kurzfristig dänische, seit 1715 hannoversche Enklave in Gestalt
der alten Domimmunität blieb ein schmerzhafter Stachel im Fleisch der Stadt¬
republik bis 1803.

Während die Schweden, sei es die Regierung in Stade oder gar der Hof
selbst, 1652 ein Gutachten zur Frage der stadtbremischen Reichsstandschaft
bei Hermann Conring in Auftrag gaben, das den ehemals erzbischöflichen
Rechtspositionen voll entsprach, verweigerte Bremen im Gegensatz zu den
anderen Ständen des Stiftes 1652 die geforderte Huldigung.

Im ersten Stader Vergleich von 1654 - eine Art Waffenstillstand zwischen
Schweden und Bremen - wurde die Statusfrage suspendiert, die Huldigung
ohne Präiudiz vereinbart und das Bremer Territorium beschnitten. Im folgen¬
den zweiten Schwedenkrieg verlangte der Reichsmarschall Wrangel gar den
ausdrücklichen Verzicht Bremens auf die Reichsunmittelbarkeit, stieß damit
auf heftige Gegenwehr nicht nur das Rates, sondern auch der Bürgerschaft.
Der Habenhausener Friedensvertrag von 1666 bestimmte, daß Bremen sich bis
zum Ausgang des Jahrhunderts nach Schließung des jetzigen an keinem künf¬
tigen Reichstage mehr beteiligen durfte - hierin sah man ein wesentliches
Kriterium der Reichsstandschaft -, eine Klausel, die insofern obsolet wurde,
als der letzte - Regensburger - Reichstag von 1640, an dem Bremen bereits
teilnahm, nicht geschlossen wurde, sondern als »immerwährender« Gesand¬
tenkongreß bis zum Ende des Alten Reiches 1806 fortdauerte. Ferner forderte
der Vertrag den Verzicht auf die Teilnahme am niedersächsischen Kreistag -
auf dem Bremen erstmals 1796 vertreten war -, die Zahlung eines Anteils der
dem Herzogtum auferlegten Reichslasten zusätzlich zu den eigenen Ma¬
trikelzahlungen und nicht zuletzt die Suspendierung des reichsstädtischen
Prädikats bis zum Ausgang des Jahrhunderts, während das jus territoriale
über die »Vier Gohe« und anderen Besitz in der Schwebe blieb. Der Huldi¬
gung sollte wiederum die Privilegienbestätigung entsprechen.

Auch insofern war es für Bremen von größter Bedeutung, daß es dem Rat
noch vor Ablauf des Jahrhunderts gelang, von Kaiser Leopold I. am 29. No¬
vember 1698 die Bestätigung des Linzer Diploms von 1646 zu erwirken und
Mitte März ein auf September 1698 rückdatiertes Protektorium, das einige
Kur- und Reichsfürsten mit dem Schutz der bremischen Reichsunmittelbar¬
keit beauftragte 21.

Im Jahr 1731 garantierte der Rechtsnachfolger im Herzogtum Bremen seit
1715, der Kurfürst Georg II. von Hannover, zu Richmond die Reichsstand¬
schaft Bremens, die im Zweiten Stader Vergleich von 1741 bestätigt wurde -
gegen Abtretungen, denen freilich das jetzt unbestrittene ius territoriale über
die verbliebenen Landgemeinden positiv gegenüberstand.

21 Zur weiteren Entwicklung der Beziehungen Bremens zum Reich vgl. Karl Heinz
Schwebel, Bremens Beziehungen zu Kaiser und Reich, vornehmlich im 18. Jahr¬
hundert, Bremen 1937 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien Han¬
sestadt Bremen. Bd. 14).
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Ein mühseliger Weg bis zur Erlangung und Sicherung des Status einer freien
Reichsstadt! Diese Autonomie gilt es zu erhalten. Ich darf abschließend den
großen Patrioten und Bremer Staatsmann Wilhelm Kaisen zitieren, der im
Jahr 1970 bei einer wohl improvisierten Tischrede alsbald seinen Wunsch nach
der Erhaltung der bremischen Selbständigkeit äußerte und dabei klar die
einfache Wahrheit aussprach: »Ich - W.K. - will nur sagen, daß ein Umstand
für die Erhaltung der Selbständigkeit beachtet werden muß, der in Bremen
selbst liegt. Wir sind nur in Gefahr, wenn wir von innen heraus Bremen
gefährden.«

Und so wenig der Mensch von Brot allein lebt, so wenig lebt ein Gemein¬
wesen vom Bruttosozialprodukt, von Finanzzuweisungen oder gar von um¬
gebenden Speckgürteln, sondern von seiner Verankerung in der Geschichte,
denn noch immer gilt das Dictum: »Die Vergangenheit als Continuität des
Geistes aufgefaßt, ist der höchste Besitz späterer Zeiten« (Jacob Burckhardt).
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Freie Reichsstadt - freie Bürger?
Aspekte der »deutschen Freiheit« im Alten Reich'

Von Dietmar Willoweit

I.

»Wir, Ferdinand III., von Gottes Gnaden Römischer Kaiser...« - fast scheint es
so, als habe Seine Kaiserliche Majestät auf den Einladungskarten für den
heutigen Abend selbst hierher gebeten. Einen solchen Staatsbesuch würden
wir uns sicher gerne gefallen lassen, ohne freilich das römische Kaisertum
und gar das Gottesgnadentum noch ernst nehmen zu können. Was uns zu¬
sammenführt, ist nicht die Würde des Römischen Reiches, sondern das
Gedenken an ein historisches Ereignis. Gedenktage und Gedenkjahre bestim¬
men seit langem den Rhythmus, in dem das historische Bewußtsein der Bun¬
desrepublik Geschichte wahrnimmt und zu verstehen versucht. Das ist keine
Besonderheit dieses Staates und unseres Landes. Seit dem 19. Jahrhundert
haben sich die modernen Nationalstaaten eine Kultur historischer Jubiläums¬
veranstaltungen geschaffen, über die in der Öffentlichkeit freilich wenig
nachgedacht wird. Es ist wohl so, daß in einer säkularisierten Welt die
Geschichte eine bevorzugte, vielleicht die einzige verläßliche Möglichkeit
bietet, Handlungsnormen zu gewinnen, Recht und Unrecht im nachhinein
klar voneinander zu unterscheiden. Dieser Zusammenhang aber von Rechts¬
denken und Geschichte ist alt und vielleicht schon mit dem Entstehen
gemeinsamer Erinnerung in archaischen Gesellschaften verbunden. Das
Recht in der Vergangenheit zu suchen ist ein schon im späten Mittelalter und
im Humanismus allgemein zu beobachtendes Verhalten. Man fragt nach dem
Rechtsherkommen und mit dem allmählichen Aufkommen geschichtlichen
Denkens nach den historischen Ursprüngen eines Sachverhalts, um zu erfah¬
ren, was hier und jetzt richtig ist.

Mit dieser Vorbemerkung befinden wir uns schon mitten in unserer The¬
matik. Kaiser Ferdinand III. hat im Linzer Diplom ja nicht erklärt, die Reichs¬
freiheit jetzt, im Jahre 1646, verleihen zu wollen, sondern festgestellt, daß sie
bestehe: Nach dem Studium der einschlägigen Unterlagen habe man

»... ohnfehlbar befunden, daß die Statt Bremen von uhralten zeitten hero
deß Hey. Rom. Reichs ohnmittelbahre freye Reichs-Statt gewesen und also
Unß und dem Hey. Reich allein und ohne mittel untergehörig ist, Gestalt Wir
Sie dan hiemit dafür nochmals declarirt und erkhant, auch in solcher qualitet
in Unseren Kay. schütz und schirm genommen, auch crafft diß Kay. erkhlert
haben wollen, daß von Unß und Unseren Nachkhommen am Reich Bürger¬
meister und Rath diser Unser und deß Hey. Reichs Statt Bremen allemahl zu

" Im wesentlichen unveränderter Text des Festvortrags in der Oberen Halle des
Rathauses zu Bremen am 30. 8.1996.
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khünfftigen Reichs-Tagen gleich anderen freyen Reichs-Stätten beschriben,
in possessione sessionis et voti in Imperio gelassen.« 1

Reichsfreiheit also deshalb, weil sie seit uralten Zeiten schon immer bestand,
daher nur deklariert und erkannt, nicht konstituiert und geschaffen werden
muß; deshalb kann die Stadt auch im Besitz des Sitz- und Stimmrechts am
Reichstag belassen werden. Der Kaiser begründet den Status Bremens nicht
ex nihilo kraft kaiserlicher Machtvollkommenheit, sondern erkennt an und
bestätigt, was kraft Rechtsherkommens im Reiche schon immer gegeben war.
Die Ursachen dafür liegen also in der Vergangenheit.

Wer die Vorgeschichte des Linzer Diploms 2 auch nur oberflächlich zur
Kenntnis genommen hat, muß den Eindruck gewinnen, er werde von der
kaiserlichen Kanzlei zum Narren gehalten. Es war eine besonders günstige
politische Konstellation in der Spätphase des Dreißigjährigen Krieges, die
Bremen die Anerkennung der Reichsfreiheit brachte. Im Kampf zwischen
den Großmächten Schweden und Habsburg konnte das Kaiserhaus immer
wieder auch auf der Klaviatur der Reichsverfassung spielen, um seine Posi¬
tion zu verbessern. Daß die kaiserliche Kanzlei im Linzer Diplom dennoch
das alte Recht beschwört, während der Wille der Bremer Bürgerschaft nur
beiläufig zur Kenntnis genommen wird, hat sicher prinzipielle Gründe: Wenn
Rechtspositionen durch die Überlieferung und Tradition legitimiert werden
müssen, dann kann auch der Kampf um Besitz und Macht nicht auf rechtliche
Argumente verzichten. Dieser Mechanismus läßt sich am Beispiel zahlloser
Konflikte der Vergangenheit und Gegenwart studieren.

In diese Vorüberlegungen über das Verhältnis von Rechtsdenken und
Geschichte dürfen wir auch das Thema »Freiheit« einbeziehen. Es scheint
mir ausgeschlossen, über Freiheit, auch über Reichsfreiheit als historisches
Phänomen, nachzudenken und zu reden ohne persönliche Betroffenheit und
ohne jeden Bezug zur Gegenwart. Der breite Strom wissenschaftlicher Ver¬
öffentlichungen über den Freiheitsgedanken im Mittelalter oder über die
Freiheitsidee im Zeitalter der Aufklärung 3 erklärt sich natürlich durch die
Bedeutung des Themas für unsere Gegenwart. Am heutigen Abend ist daher
sowohl über Reichsstädte und das Reich wie auch über die Freiheit dieser

1 Vgl. den neuesten Druck der Urkunde vom 1. 6.1646 bei Hartmut Müller, Das Lin¬
zer Diplom (Kleine Schriften des Staatsarchivs Bremen 23), Bremen 1996, S. 22 f.
Aus der älteren Literatur vgl. Wilhelm von Bippen, Geschichte der Stadt Bremen,
Bd. 2, Bremen 1898, S. 329 ff.; Georg Bessell, Bremen. Die Geschichte einer deut¬
schen Stadt, Leipzig 1935, S. 207 ff.; Herbert Schwarzwälder, Geschichte der Freien
Hansestadt Bremen, Bd. 1 - 4, Bremen 1975-1985, Bd. 1, S. 343 ff.

2 Ausführlich dazu Müller (wie Anm. 1).
3 Vgl. dazu nur Johannes Fried (Hg.), Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14.

Jahrhundert (Vorträge u. Forschungen 39), Sigmaringen 1991; Gerhard Dilcher,
Freiheit (MA), in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG), Bd. I,
Berlin 1971, Sp. 1228 ff.; Christoph Dipper, Ständische Freiheit: Jura et libertates,
in: Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grund¬
begriffe, Bd. 2, Stuttgart 1975, S. 446 ff. ; Diethelm Klippel, Der politische Freiheits¬
begriff im modernen Naturrecht (17/18. Jh.), ebda. S. 469 ff.; alle m. w. Nachw.
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Reichsstädte und die Freiheit in der altständischen Gesellschaft überhaupt
zu reden. Damit ist zugleich angedeutet, daß ich in zwei Schritten vorgehen
werde. In einem ersten Teil wird von den Reichsstädten im allgemeinen und
von Bremen im besonderen die Rede sein. Im zweiten Teil werde ich versu¬
chen, einige grundsätzliche Fragen der Freiheitsproblematik zu formulieren,
nämlich solche, die sich in Hinblick auf das altständische Freiheitsbewußt¬
sein auch aus heutiger Perspektive aufdrängen.

II.

Reichsfreiheit als politisches Ziel - die Frage, was dies in der Mitte des 17.
Jahrhunderts zu bedeuten hatte, ist relativ leicht zu beantworten und bedarf
doch weiter ausholender Erklärungen. Um die von der Vergangenheit gepräg¬
ten Erwartungen der Zeitgenossen des Jahres 1646 zu verstehen, ist an die
spätmittelalterliche und frühneuzeitliche deutsche Geschichte zu erinnern.
Sie ist geprägt von den Prozessen der Staatsbildung, die in Deutschland von
den fürstlichen Dynastien vorangetrieben wurde. Ihre Autorität beruhte nicht
einfach auf der Kumulation von Herrschaftsrechten und auf lokalen Macht¬
positionen, sondern vor allem auch auf der Autorität des Kaisertums, das auf
der Grundlage des römischen Rechts die politische Stellung der Fürsten legi¬
timierte. Die Feststellung der mittelalterlichen Jurisprudenz, der Fürst habe
in seinem Territorium soviel Gewalt wie der Kaiser im Reich (princeps tantam
habet potestatem in suo territorio, quantam habet imperator in imperio) 4 ,
soll ja nicht etwa die Bedeutungslosigkeit des Kaisertums für das Territorial¬
fürstentum hervorheben, sondern umgekehrt die Handhabung der kaiser¬
lichen Machtfülle durch den Fürsten betonen. Ein politisches Denken dieser
Art mag uns eine Ahnung davon vermitteln, was es für die Zeitgenossen des
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit bedeutete, wenn eine Stadt, in
Deutschland also ein überwiegend bürgerlich geprägtes Gemeinwesen, nicht
einen Fürsten, sondern nur den Kaiser selbst als Herrn über sich anerkennen
mußte. Der Glanz der Kaiserwürde verschaffte nicht nur Prestige, sondern
vermittelte auch politische Spielräume, die den mediaten, landesherrlichen
Städten verschlossen blieben. Das war in dieser Zeit um so wichtiger, als die
Staatsbildung in den dynastischen Fürstenstaaten und in den ihrem Vorbild
folgenden geistlichen Staaten mit einer politischen Neuorientierung verbun¬
den war, die sich seit dem 13. Jahrhundert mit der Rezeption der »Politik« des
Aristoteles anbahnt und im 15. und 16. Jahrhundert einen Höhepunkt erreich¬
te. Während das Interesse der führenden Schichten in der mittelalterlichen
Gesellschaft lange Zeit darauf gerichtet war, Besitz und Ansehen zu mehren,
wandte sich der Landesherr später unter dem Einfluß humanistisch gebilde¬
ter Berater mehr und mehr der Aufgabe zu, das Verhalten der Untertanen zu
reglementieren. Ihr zeitliches und vor allem ewiges Wohlergehen zu sichern,

4 Dietmar Willoweit, Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. Landesobrigkeit,
Herrschaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit, Köln
1975, S. 114.

38



war ein Ziel, das die nun so genannten »Obrigkeiten« - die erst jetzt so
hießen - Tätigkeitsfelder entdecken ließ, die ehemals alleinige Domäne der
Kirche gewesen waren. Die frühmoderne Staatsbildung bezog ihre Dynamik
vor allem aus dieser neuen, geistlichen Legitimation der überkommenen
politischen Strukturen. 5 Reichsstädtische Freiheit bedeutete demgegenüber,
außerhalb des nun entstehenden konfessionellen Obrigkeitsstaates, die »gute
Polizei«, d.h. gute Politik, selbst zu organisieren. Konkret hieß dies für viele
Reichsstädte im 16. Jahrhundert vor allem: freie Religionsausübung.

Dahinter verbarg sich natürlich der ältere Konflikt zwischen dem aufstre¬
benden Stadtbürgertum und den ebenso zunehmend selbstbewußter auftre¬
tenden Fürstenstaaten. Zwei politische Mentalitäten stießen hier aufeinander,
die dennoch in der komplexer gewordenen spätmittelalterlichen Gesellschaft
zur Kooperation gezwungen waren. Daraus ergaben sich zahlreiche Konflikte.
Der Kampf der Bürgerschaft bischöflicher Residenzstädte gegen ihre Stadt¬
herren gehört zu den bekanntesten Erscheinungen in diesem Zusammenhang.
Von »freien Städten« war jetzt gern die Rede. Die verfassungsgeschichtlichen
Ergebnisse aber sahen höchst unterschiedlich aus. Dem erfolgreichen Köln
stehen die glücklosen Bestrebungen der Bürger in Mainz und Magdeburg,
um im Kreis der Erzstifte zu bleiben, gegenüber. 6 Daneben haben andere
bedeutende Kommunen unter geistlichen Stadtherren, etwa Erfurt und Essen,
ihre Unabhängigkeit durchzusetzen versucht. Braunschweig und Hamburg
bilden Beispiele für städtische Freiheitsbestrebungen im Konflikt mit welt¬
lichen Fürsten. 7 Einen Augenblick lang dürfen wir bei der Geographie
verweilen. Es fällt ja auf, daß die überwiegende Mehrzahl der genannten
Städtenamen dem norddeutschen Raum angehört. Die Metropolen Süd¬
deutschlands, etwa Frankfurt und Nürnberg, Ulm, Augsburg und Straßburg,
gehörten seit jeher - mit oder ohne Bischof - unbestreitbar zum Kernbestand
der kaiserlichen Städte. Mit Recht hat sich unter Historikern in den letzten
Jahrzehnten die Unterscheidung zwischen »königsnahen« und »königsfer¬
nen« Landschaften durchgesetzt. Die spätmittelalterlichen Verfassungsstruk¬
turen des Reiches folgen nicht einfach einer abstrakten Logik. Die Anhäu¬
fung von Reichsgut dort, wo früher die Römer und dann die Frankenkönige
regierten, die Häufigkeit von Reichstagen an bestimmten Orten, vor allem
aber die physische Präsenz des Königs an Rhein und Donau wogen im Mittel¬
alter schwerer als einzelne, hier- und dorthin versandte Privilegien. 8 Gerade

5 Manfred Schulze, Fürsten und Reformation. Geistliche Reformpolitik weltlicher
Fürsten vor der Reformation, Tübingen 1991; Dietmar Willoweit, Deutsche Verfas¬
sungsgeschichte, 2. A. München 1992, § 18 S. 116 ff. m. w. Nachw.

6 Götz Landwehr, Freie Stadt, in: HRG (wie Anm. 3), Bd. I, Sp. 1221 ff. m. w. Nachw.;
Gisela Möncke, Zur Problematik des Terminus »Freie Stadt« im 14. und 15. Jahr¬
hundert, in: Franz Petri (Hg.), Bischofs- und Kathedralstädte des Mittelalters und
der frühen Neuzeit, Köln 1976, S. 84 ff.

7 Willoweit (wie Anm. 4), S. 194 ff.
8 Peter Moraw, Die Verwaltung des Königtums und des Reiches und ihre Rahmen¬

bedingungen, in: Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph von Unruh
(Hg.), Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 1: Vom Spätmittelalter bis zum Ende
des Reiches, Stuttgart 1983, S. 21 ff.
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auch das Verhältnis Bremens zum Reich ist durch diese königsferne Situation
geprägt.

Die Konfliktlagen zwischen bedeutenden Kommunen und den Fürsten ihrer
Region hatten sich aus dem Nebeneinander unterschiedlicher Rechtsgewohn¬
heiten und Privilegierungen entwickelt. Sie konnten angesichts der jünge¬
ren, obrigkeitsstaatlichen Strukturen mit klaren Über- und Unterordnungen
sowie damit verbundenen Gehorsamspflichten nicht mehr auf einen Nenner
gebracht werden. Ein historisches Bewußtsein aber davon, daß der Konflikt
letztlich durch den geschichtlichen Wandel des politischen und juristischen
Denkens ausgelöst worden war, fehlte völlig. Der Streit um den Rechtsstatus
Bremens spiegelt diese aus verschiedenen historischen Wurzeln hervorge¬
gangene, im Rahmen frühmodernen Rechtsdenkens aber nicht mehr verstan¬
dene Verfassungslage exakt wider.

Der Erzbischof versucht, seine landesherrliche Stellung in folgender Weise
zu begründen 9 : er habe bei der Gründung des Bistums durch Karl d. Großen
alle Jurisdiktion und Obrigkeit (iurisdictio et superioritas) erhalten - obwohl
diese Begriffe damals noch gar nicht gebräuchlich waren; die Räte von Bre¬
men hätten dem Erzbischof den Huldigungseid geleistet und ihn als »Lands-
Herr« und »Lands-Fürst« tituliert, sich selbst aber als »gehorsame Untertha-
nen« bezeichnet; es sei der Erzbischof gewesen, der mehrfach die Privilegien
der Stadt Bremen bestätigt habe, während andererseits die Stadt im 13. Jahr¬
hundert mehrfach die Jurisdiktion des Erzbischofs anerkannt habe; dieser
setze daher für die Stadt auch einen Vogt mit umfassenden jurisdiktioneilen
Befugnissen ein; der Senat beschicke andererseits die Hof- und oberen Lan¬
desgerichte des Erzbistums und werde auch zu dessen Ständen gezählt; in
der Wormser Reichsmatrikel von 1521 - die in der Tat stets für besonders
wichtig erachtet wurde - sei die Stadt aber hinsichtlich ihrer Pflicht zur Zah¬
lung von Reichssteuern nur zusammen mit dem Erzbistum erwähnt.

Die Stadt setzt diesen Argumenten entgegen 10: sie handhabe rechtmäßig
ein freies Regiment sowohl in kirchlichen wie in politischen Angelegenheiten,
da sie den Magistrat einsetze, Ämter verteile, die Beamten beaufsichtige, die
gemeinen Güter verwalte, die Huldigung der Bürger entgegennehme, Privi¬
legien erteile, Gesetze erlasse und alle Gerichtsbarkeit ausübe, schließlich
auch die Verteidigung organisiere; die Stadt habe darüber hinaus von den
Kaisern verschiedene Regalien über die Jurisdiktion und den Schutz auf den
Königsstraßen und auf dem Weserstrom erhalten, auch das Recht, Münzen
mit dem Reichsadler zu prägen; sie besitze Zoll, Stapel- und Geleitsrecht und
alles andere, was die dem Reiche unmittelbar unterworfenen Städte aus¬
zeichne; im 15. Jahrhundert sei die Stadt in verschiedenen Reichsmatrikeln
als dem Reiche unmittelbar steuerpflichtig aufgeführt und damals auch zu
den Reichstagen geladen worden; sie habe daher auch dem Kaiser Leistun¬
gen erbracht, die dieser unmittelbar von ihr gefordert habe, sei daher schon

9 Eine ausgezeichnete Zusammenfassung der Argumente bietet Philipp Knipschild,
Tractatus politico-historico-juridicus de juribus et privilegiis civitatum imperia-
lium, Ulm 1657, benutzt: 2. verb. A. 1687, Lib. III Cap. VI n. 28.

10 Knipschild (wie Anm. 9), n. 29-39.
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früher Reichsstadt genannt worden, habe im übrigen stets ein freies Bündnis¬
recht praktiziert und auch selbst den Augsburger Religionsfrieden unter¬
zeichnet; das Reichskammergericht sei von Kaiser Karl V. ausdrücklich als
Appellationsinstanz für das Bremer Stadtgericht anerkannt worden, was als
ein unzweifelhaftes Zeichen der Reichsunmittelbarkeit zu gelten habe.

Was zur Widerlegung der Argumente des Erzbischofs zu Papier gebracht
wurde, kann als schönes Beispiel juristischer Unterscheidungskunst von den
Angehörigen der Zunft auch heute noch mit Genuß zur Kenntnis genommen
werden 11: Bei der Gründung des Bistums sei die vorherige Freiheit der Stadt
erhalten geblieben; daß der Bischof in ihr Wohnung genommen habe, bewei¬
se nichts, wie das Beispiel einer ganzen Reihe von Reichsstädten zeige; die
Huldigung gegenüber dem Bischof habe, wie gleichfalls in anderen Reichs¬
städten, einen nur beschränkten Gehalt, da mit ihr nur das Versprechen der
Treue (fidelitas), nicht aber der Untertänigkeit und des Gehorsams (subiectio
et oboedientia) verbunden gewesen sei; der Titel »Lands-Fürst« werde nicht
für die Stadt, sondern nur für die außerhalb im Erzstifte gelegenen Landgüter
gebraucht, im übrigen allenfalls als Ehrentitel, der die Rechtslage nicht ver¬
ändere; auch der Besuch von Landtagen und die Mitwirkung am Landgericht
erkläre sich »respectu bonorum«, also aus der Lage bremischen Güterbesit¬
zes auf dem Territorium des Erzbistums, und habe mit der verfassungsrechtli¬
chen Stellung der Stadt selbst und ihrer Bewohner überhaupt nichts zu tun;
die Jurisdiktion des Erzbischofs in der Stadt sei allenfalls von einer abtrünni¬
gen Minderheit von Senatoren einmal anerkannt worden usw. Man wird auch
mit dem schwerwiegenden Einwand fertig, die Stadt erscheine in der Reichs¬
matrikel von 1521 nicht als Reichsstadt, sondern werde nur neben dem Erz¬
bistum erwähnt: Die Formulierung »mit der Stadt« sei ihrer Natur nach bela¬
stend und daher eng auszulegen, wobei man bedenken müsse, daß in
derselben Matrikel in parallelen Fällen »mit seiner Stadt« zu lesen sei, so daß
sich im Ergebnis aus der Reichsmatrikel von 1521 nichts herauslesen läßt, was
die Reichsfreiheit Bremens in Frage stellen könne.

Aus moderner historischer Perspektive betrachtet, erscheint dieser Schlag¬
abtausch zwischen Stadt und Erzbischof als eine Anhäufung von Mißver¬
ständnissen. Als das Bistum gegründet wurde, gab es noch keine Reichsstädte
und keine Unterscheidung von Reichsfreiheit und Landsässigkeit. Selbst im
späten Mittelalter wurden diese, nunmehr schon klar erkennbaren Statusver¬
hältnisse nicht wie juristische Kategorien scharf und alternativ voneinander
abgegrenzt. Auch reichsunmittelbare Herrschaftsträger oder solche, die ein
engeres Verhältnis zum Kaiser suchten, unterhielten politische Beziehungen
zu den Mächtigen ihrer Region. Das schlug sich eben in Huldigungen, Land¬
tagsbesuchen, Inanspruchnahme von Rechtsschutz und auch im Gebrauch
des Titels »Landesfürst« nieder. Überhaupt orientierte sich das ältere Herr¬
schaftsdenken eher an Landschaften und deren Gemeinsamkeiten. Es ver¬
trug sich nicht mit den formalisierten hierarchischen Strukturen, die seit den
Reformen Maximilians I. nach 1495 entstanden waren. Neuere Forschungen

11 Knipschild (wie Anm. 9), n. 40 - 57.
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haben eindeutig gezeigt, daß selbst der Reichstag im 15. Jahrhundert ein
durchaus noch offenes Verfassungsgebilde gewesen ist. Dort trafen sich
Berufene und Unberufene, die prominenten Glieder des Reiches, aber auch
Interessenten und wen der Kaiser zur Kasse bitten wollte. 12 Privilegien, d.h.
die Verleihung individueller Rechtspositionen, ließ man sich natürlich gern
gewähren, ohne viel über Reichsunmittelbarkeit oder Landsässigkeit nachzu¬
denken. Und umgekehrt nutzte der Kaiser die Möglichkeit, seine ureigensten
kaiserlichen Herrschaftsrechte, die Regalien, auf Dritte zu übertragen, um
Anhänger zu gewinnen und Einnahmen zu erzielen. In eine völlig andere
Welt führt schließlich der Hinweis der Stadt Bremen auf ihr freies Bündnis¬
recht. Sie denkt dabei natürlich an die Hanse, ein Herrschaftsgebilde ganz
eigener Art, das sich in seiner Blütezeit zu einer Alternative der sich sonst
vollziehenden Staatsbildungsprozesse entwickelte. 13 Mit der Reichsfreiheit
im Sinne des 17. Jahrhunderts hat die Hanse nichts zu tun. Doch die Juristen,
die im Dienste der Stadt und des Erzbistums die Federkiele schwangen,
konnten die Geschichte nur als Argumentationsarsenal begreifen, das sie in
ihrer scholastischen Manier ausbeuteten.

Damit stehen wir nun vor der Frage, welchen Sinn und welchen Wert nach
den Maßstäben dieser Leute der Rechtsstatus einer freien Reichsstadt eigent¬
lich hatte. Denn das Verfassungswesen des Reiches ist im 17. Jahrhundert
schon völlig vom Denken der Juristen geprägt. Die wissenschaftliche Kultur,
mit der wir es hier zu tun haben, ist noch immer die des Humanismus,
obwohl der Stern des Naturrechts mit Hugo Grotius schon aufgegangen war
und den geistigen Kosmos Europas alsbald tiefgreifend verändern sollte. 14
Vorerst aber versuchte man weiterhin, das Reich von seinen antiken Wurzeln
her zu verstehen. Reichsfreiheit hieß daher in erster Linie, mit Sitz und Stim¬
me zu den Ständen des Reiches zu gehören und mit ihnen gemeinsam in
einer Art »Senat« des Kaisers, dem Reichstag, dem Nutzen des Reiches in
gemeinsamer Beratung zu dienen. 15 Daneben erkannte man aber schon früh,
daß die Reichsstandschaft als vollendete Form der Reichsfreiheit - die
Reichsritter als Reichsunmittelbare ohne Reichsstandschaft können wir ver¬
nachlässigen - eine besondere Qualität der Territorialgewalt sein müsse. Der
Reichsstand ist nur Untertan des Reiches, nicht irgendeines Territorialherrn.
Dieser Satz ist nicht zuletzt plausibel wegen der Pflicht zur Reichssteuerzah¬
lung, wird doch die Untertänigkeit schon seit den Tagen der mittelalterlichen
Jurisprudenz durch die Pflicht zur Steuerzahlung definiert. 16 Das genaueste
Bild über die zeitgenössischen Vorstellungen von reichsstädtischer Freiheit

12 Peter Moraw, Versuch über die Entstehung des Reichstags, in: Hermann Weber
(Hg.), Politische Ordnungen und soziale Kräfte im Alten Reich, Wiesbaden 1980,
S. 1 ff.; Neuabdruck in: ders., Über König und Reich. Aufsätze zur deutschen Ver¬
fassungsgeschichte des späten Mittelalters, hg. von Rainer-Christoph Schwinges,
Sigmaringen 1995, S. 207 ff.

13 Heinz Stoob, Die Hanse, Graz 1995, S. 158 ff.
14 Zur Entstehung des neuzeitlichen Naturrechts vgl. Franz Wieacker, Privatrechts¬

geschichte der Neuzeit, 2. A. Göttingen 1967, S. 249 ff.
15 Willoweit (wie Anm. 4), S. 339 ff.
16 Willoweit (wie Anm. 4), S. 93 ff., 341 ff.
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vermittelt das Standardwerk zu diesem Thema von Philipp Knipschild, der
»Tractatus politico-historico-juridicus de iuribus et privilegiis civitatum im-
perialium«, das erstmals 1657 in Ulm erschien. 17 Der geborene Westfale hat
Zeit seines Lebens den kleinen Herrschaftsträgern im Reiche, den Reichs¬
städten und den Reichsrittern gedient. Sein Buch dürfte in der Bibliothek
einer jeden Reichsstadt gestanden haben; es wurde auch im 18. Jahrhundert,
als das Naturrecht dominierte, durch kein moderneres Werk verdrängt. 18 Knip¬
schild handelt nicht nur ausführlich die einzelnen Rechte der Reichsstädte
ab, beginnend mit ihrer Würde im allgemeinen und dem Sitz- und Stimm¬
recht auf dem Reichstag, ihre Regalien und Territorialhoheit, ihr Huldigungs¬
und Gesetzgebungsrecht, Gesandtschaftswesen, Bündnis- und Geleitsrecht,
Münz-, Steuer-, Siegel-, Jagdrecht usw. 19 Er vergleicht die Reichsstädte dar¬
über hinaus mit den Republiken Italiens, die er schon als Republiken im
engeren Sinne des Wortes versteht und betont, daß den Reichsstädten den¬
noch in ihren Territorien fürstliche Rechte zustehen. Es sei ein Gemeinspruch
der Doktoren seit den Tagen des Bartolus im 14. Jahrhundert, daß die Reichs¬
städte in ihrem Herrschaftsgebiet soviel vermögen, wie der Kaiser im
Reich. 20 Knipschild geht mit diesen Feststellungen sicher bis an die Grenze
dessen, was in einer vom Adel beherrschten Ständegesellschaft und während
einer Blütezeit der Monarchie überhaupt an städtischem und bürgerlichem
Selbstbewußtsein formuliert werden konnte. Die Republik steht bei ihm
gleichberechtigt neben den dynastischen Fürstenstaaten. Die aristotelische
Staatsformenlehre und Methodik gewährte unangreifbare intellektuelle Spiel¬
räume, in denen ganz grundsätzlich über den Zweck des Staates nachgedacht
werden konnte. Dabei kam Knipschild noch zugute, daß der lateinische
Begriff civitas sowohl »Stadt« bedeutet, wie auch für den »Staat« überhaupt
stehen kann.

Aristoteles hat in seiner »Politik« den Staat zweckbestimmt definiert, näm¬
lich als ein Gemeinwesen, das einerseits der wirtschaftlichen Sicherheit sei¬
ner Mitglieder, andererseits ihrer moralischen Vervollkommnung zu dienen
bestimmt ist. 21 Knipschild fächert in seiner Darstellung dieses Programm
noch weiter auf, indem er feststellt, daß der Staat einem jeden das Lebens¬
notwendige und darüber hinaus den Rat und Beistand anderer vermittele,
Sicherheit, Frieden und Eintracht gewährleiste, den gemeinsamen Nutzen
durch Vertragsschlüsse und Korporationsbildung fördere und so jedem ein
ehrbares Leben ermögliche. 22 Zwar wollte unser Autor nicht leugnen, daß

17 Knipschild (wie Anm. 9).
18 ADB, Bd. 16, S. 297f.; Roderich Stintzing u. Ernst Landsberg, Geschichte der

Deutschen Rechtswissenschaft, Abt. 1-3, München-Berlin 1880-1910, Bd. 2, S. 15 f.
19 Knipschild (wie Anm. 9), Lib. II.
20 Knipschild (wie Anm. 9), Lib. II Cap. I n. 32-44.
21 Aristoteles, Politik, übersetzt u. herausgegeben von Olof Gigon, erstmals Zürich

1955, benutzt: München 1973, Erstes Buch; vgl. a. Christian Meier u. Paul-Ludwig
Weinacht zum Stichwort »Politik«, in: Joachim Ritter u. Karlfried Gründer (Hg.),
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 7, Darmstadt 1989, Sp. 1038 ff. u.
Sp. 1047 ff.

22 Knipschild (wie Anm. 9), Lib. I Cap. IX n. 1.
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dieses Staats- und zugleich Gesellschaftsmodell auch für die fürstlichen
Obrigkeitsstaaten verbindlich war. Aber das an der kleinräumigen griechi¬
schen Polis geschulte politische Denken des Aristoteles paßte auf die deut¬
schen Stadtstaaten des 17. Jahrhunderts natürlich besonders gut. Vor dem
Hintergrund des politischen Denkens dieser Zeit erscheinen die Reichsstädte
daher keineswegs als verknöcherte Relikte aus besseren Tagen. Sie verkör¬
perten auch ein Stück Zukunftsprogramm, indem sie die mit dem Gedanken
der Untertänigkeit nicht deckungsgleiche Idee der Bürgerschaft in die Auf¬
klärung und über diese hinaus in die moderne Zeit hinüberretteten.

Das Selbstverständnis und auffallende Selbstbewußtsein der freien Reichs¬
städte ist das eine, ihre Position in der Verfassungspraxis des Reiches etwas
anderes. Dort spielte ständisches Denken eine überragende Rolle. Zwar
waren die Reichsstädte auch Reichsstände, aber nicht zugleich auch Reichs¬
vasallen, also Inhaber von Reichslehen, die mit irgendeiner Fürstenwürde ver¬
bunden sind. Nach der Staatsrechtslehre jener Zeit, die scharf zwischen
Vasallen und Untertanen unterschied, mußten die Reichsstädte und ihre Bür¬
ger daher im Verhältnis zum Reich dem Untertanenbegriff zugeordnet wer¬
den. Sie galten als Untertanen des Kaisers und hatten ihm gehorsam zu sein,
ganz anders als die für und an Stelle des Kaisers handelnden Fürsten. Ein¬
griffe des Kaisers in das reichsstädtische Verfassungsleben waren daher kei¬
neswegs ungewöhnlich. Besonders weit klafften Theorie und Praxis bei der
Handhabung der Reichsstandschaft auseinander, obwohl sie doch der beson¬
dere Stolz der Reichsstädte gewesen ist. Im 16. Jahrhundert hatten die Reichs¬
städte zwar die Anerkennung der Reichsstandschaft erreicht, jedoch nur ein
Recht zur Mitberatung, nicht zur Mitentscheidung erhalten. Im Westfälischen
Frieden wurde ihre Stellung insofern ausdrücklich verbessert, als ihnen das
gleiche votum decisivum, also das Recht eine mitentscheidende Stimme
abzugeben, zugebilligt wurde, wie es auch die übrigen Reichsstände längst
innehatten. 23 Nun haben aber Ständeversammlungen jener Zeit, nicht nur in
Deutschland, nicht nach Köpfen, sondern nach Kurien abgestimmt. Das heißt,
es versammelten sich die Angehörigen eines Standes zunächst unter sich, um
über die Abgabe ihrer gemeinsamen Stimme zu beraten. Dementsprechend
traten auf dem Reichstag der Kurfürstenrat, der Fürstenrat und der Städterat
zunächst getrennt zusammen, um sich intern über die Abgabe ihrer gemein¬
samen Stimme zu verständigen. Bei diesem Abstimmungsmechanismus, der
nur drei Stimmen auszählen mußte, hätte die Stimme der Reichsstädte eine
ausschlaggebende Rolle spielen können, wenn Kurfürsten und Fürsten unter¬
schiedlicher Meinung über einen Gegenstand gewesen waren. Dies zu
akzeptieren, waren die regierenden Herren der deutschen Flächenstaaten
jedoch nicht bereit. Sie verständigten sich lieber vorher, so daß die Mei¬
nungsäußerung der Städtevertreter leerlief, oder noch einfacher: der Kaiser

23 IPO Art. VIII §4; vgl. a. ebd. §1 u. Art.V §29, abgedruckt und übersetzt in: Hanns
Hubert Hofmann (Hg.), Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation 1495 - 1815 (Ausg. Quellen z. deutschen
Geschichte der Neuzeit 13, Frh. v. Stein-Gedächtnisausg.), Darmstadt 1976, Nr.
34.
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legte seinen reichsstädtischen Untertanen eine bestimmte Auffassung so
dringend nahe, daß diese den Wunsch ihres Herrn nicht unbeachtet lassen
konnten. 24 Aus allen diesen Gründen kehrte der Reichstag daher schon im
Jahre 1653 zu dem alten Verfahren zurück, das den Reichsstädten nur ein
Recht auf Mitberatung, nicht Mitentscheidung eingeräumt hatte. 25 Auf einer
ständigen Versammlung fürstlicher Diplomaten, zu welcher sich der Reichs¬
tag in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelte, hatten die Städte¬
boten ohnehin einen schweren Stand. Seit jeher waren sie strikt an die
Instruktionen ihrer jeweiligen städtischen Ratskollegien gebunden und auf¬
grund der vorangegangenen internen Verhandlungen und Kompromisse sehr
viel weniger flexibel als die nur einer großen politischen Linie verpflichteten
Gesandten der Fürsten.

Am Ende dieser Betrachtungen drängt sich also der Gedanke auf, es könn¬
ten Anspruch und Wirklichkeit der freien Reichsstädte doch zwei recht ver¬
schiedene Dinge gewesen sein. In der Tat bestimmte die politische Dynamik
der Zeit der dynastische Fürstenstaat. Die Bedeutung der Reichsstädte aller¬
dings lag darin, daß in diese Nische der Freiheit das Militär- und Steuerwe¬
sen der sich zunehmend modernisierenden deutschen Staaten nicht über¬
greifen konnte. Die Reichsstädte blieben die vornehmsten Symbole und
wichtigsten Zufluchtsorte altständischen Freiheitsdenkens. Ohne dieses aber
wäre der Übergang in die frühliberale Gesellschaft und konstitutionelle
Staatlichkeit des 19. Jahrhunderts kaum möglich gewesen.

III.

Welcher Freiheitsgedanke aber liegt der skizzierten »Reichsfreiheit« zugrun¬
de? Hat es überhaupt einen Sinn, in diesem Zusammenhang von »Freiheit«
zu reden? Denn in Hinblick auf unser modernes Freiheitsverständnis und
angesichts der zentralen Funktion der Freiheitsidee in unserem Verfassungs¬
system liegen fundamentale Mißverständnisse natürlich nahe. Anders aus¬
gedrückt: Heißt, die Frage nach der Freiheit der Bürger in der altständischen
Gesellschaft stellen, nicht zugleich, diese Frage verneinen?

Nun gibt es dazu in der Wissenschaft seit langem eine herrschende Mei¬
nung. Die ständische Freiheit ist jene der iura et libertates, also der Gerecht¬
samen und Freiheiten, deren Summe das Maß der Freiheit ausmacht, das
dem einzelnen zukommt oder eben vorenthalten ist. Privilegien und wohler¬
worbene Rechte, beschränkte Nutzungsrechte an Grund und Boden, die ein
Existenzminimum sichern, dafür aber unentziehbar sind, Abgabepflichten
und Fronen bis hinunter zur Leibeigenschaft und nicht seßhaften Unter¬
schicht strukturieren diese steile, in sich höchst differenzierte Gesell¬
schaftspyramide. 2fi Gerade auch die Stadtgesellschaft bietet hervorragendes

24 Zu allen diesen Fragen Günter Buchstab, Reichsstädte, Städtekurie und Westfä¬
lischer Friedenskongreß, Münster 1976, insbes. S. 109 ff.

25 Bei Karl Zeumer (Hg.), Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichs¬
verfassung in Mittelalter und Neuzeit, Tübingen 1913, Nr. 200, Beilage S. 464 f.

26 Dipper (wie Anm. 3).
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Anschauungsmaterial für diese sozialen Verhältnisse, denen der Gedanke der
Gleichheit noch völlig fremd war. Da gibt es die vollberechtigten Bürger, aber
auch deren zahlreiche Dienstboten ohne Bürgerrecht; die Juden, deren Exi¬
stenz auf befristete Schutzbriefe gegründet war; in katholischen Städten bil¬
dete der Klerus samt seinen Hintersassen, also Personal und Handwerkern,
eigene Immunitäten; in Fürstenstaaten gehorchten die Soldaten und deren
Angehörige nur ihrem Herrn, nicht der Stadtobrigkeit; überall ist mit städti¬
schen Adelshöfen zu rechnen, deren Insassen das Leben auf dem Lande zu
langweilig geworden war, ohne daß sie indessen daran dachten, Stadtbürger
zu werden. 27 Folgen wir weiterhin der herrschenden Meinung, dann erfahren
wir freilich auch, daß es einen »zweiten Bereich« des Freiheitsdenkens im
Ancien Regime gibt, nämlich eine andere Literaturschicht, in welcher wir
vielfältige Belege über die persönliche und natürliche Freiheit des Menschen
auffinden können. Aus antiken und christlichen Wurzeln belehrt, vor allem
auch motiviert durch die Begegnung mit den Ureinwohnern Amerikas,
gelangt die spanische Spätscholastik im 16. Jahrhundert zu der Erkenntnis:
Von Natur sind alle Menschen frei - und sie reicht diese Einsicht an die
großen Naturrechtler des 17. und 18. Jahrhunderts weiter, die das Werk der
Aufklärung vollenden werden. 28

Wer wollte leugnen, daß dieses Bild der frühneuzeitlichen Freiheitsge¬
schichte, das natürlich noch durch den Aspekt der Religionsfreiheit zu ergän¬
zen wäre, in sich stimmig und plausibel ist? Dennoch liegt ein Einwand nahe,
wenn man der unverzichtbaren Maxime historischen Arbeitens folgen und
die Dinge, soweit als eben möglich, aus ihrer Zeit und nicht aus einer moder¬
nen Perspektive verstehen möchte. Die Unterscheidung der beiden Ebenen
von »Freiheit«, die so gar nichts miteinander zu tun haben sollen, wird doch
deutlich gesteuert von unserem Gegenwartsinteresse, die Ursprungsge¬
schichte der liberalen Freiheitsrechte, auf die unser Gemeinwesen gegründet
ist, aufzudecken und aus dem wenig sympathischen, eben altständischen
Umfeld herauszupräparieren. Nach gelungener Operation haben wir dann
natürlich zwei Freiheitskonzeptionen in der Hand: die der iura et libertates,
welche die Ungleichheit in der Gesellschaft ermöglicht, und die einer per¬
sonalen Freiheitsidee, die allein vom Menschsein ausgeht und Basis der
modernen liberalen Verfassungsordnungen werden sollte. Methodisch abge¬
sichert wird dieser Schnitt mit dem Seziermesser moderner Wissenschaft
durch die Behauptung, die beiden Freiheitsbegriffe der frühen Neuzeit seien
in ganz verschiedenen Literaturschichten anzutreffen, in der juristischen
Literatur der altständische Freiheitsbegriff, in der theologischen und philo¬
sophischen Literatur dagegen die frühliberale Freiheitsidee. Auch dieser
Gemeinspruch scheint einzuleuchten. Er enthält dennoch aber nur die halbe
Wahrheit.

27 Vgl. jetzt zusammenfassend Heinz Schilling, Die Stadt in der frühen Neuzeit
(Enzyklopädie deutscher Geschichte 24), München 1993; Klaus Gerteis, Die
deutschen Städte in der frühen Neuzeit, Darmstadt 1986, beide m. w. Nachw.

28 Klippel (wie Anm. 3).
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Schlagen wir nochmals unseren Knipschild auf. Er arbeitet, wie alle guten
Autoren des späten Humanismus, viel zu gründlich, als daß es ihm in den
Sinn hätte kommen können, in einem Traktat über die freien Reichsstädte auf
eine Definition der Freiheit überhaupt zu verzichten. Er nimmt natürlich dazu
Stellung, obwohl er nur politisch-historisch-juristische Betrachtungen anstel¬
len und sich nicht als Theologe oder Philosoph äußern möchte. Im Recht
aber, so sagt Knipschild, wird Freiheit die natürliche Fähigkeit genannt,
erlaubterweise zu tun, was nicht faktisch unmöglich oder durch das Recht
verboten ist. 29 Und daher, so fährt Knipschild fort, wird auch derjenige frei
genannt, dem es nicht erlaubt ist, zu sündigen, Straftaten zu begehen, Ver¬
trauen zu enttäuschen oder sonst schändlich zu handeln; und deshalb sind
wir, um der Freiheit willen - nun bezieht sich Knipschild auf Cicero - Diener
des Rechts. 30 Frei sein heißt also von vorneherein, unter einem bestimmten
Recht frei sein, so wie die Ehe, eine Schenkung, eine Veräußerung, eine
testamentarische Verfügung und die Fähigkeit zum Vertragsschluß Ausdruck
von Freiheit sind, dennoch aber stets nur im Rahmen bestimmter rechtlicher
Regelungen erlaubt. 31 Was Knipschild hier nach der Methode der humani¬
stischen Denktradition versucht, ist nicht mehr und nicht weniger als die
Aufhebung der Antinomie von Freiheit und Gesetz. Freiheit wird von vor¬
neherein als beschränkt, nämlich durch das Recht beschränkt, gedacht. Das
allerdings ist nur möglich, weil dieser Freiheitsbegriff der humanistischen
Jurisprudenz nicht metaphysisch überhöht, sondern als ein Gut nach Art des
Eigentums gedacht wird. Denn Freiheit kann bei allen diesen Autoren -
selbst noch bei Christian Wolff - veräußert, also selbst durch Rechtsgeschäft
beschränkt werden. 32 Die Idee der Unveräußerlichkeit der Freiheit wird in
der westeuropäischen Aufklärung bei Hobbes, Locke und Rousseau ent¬
wickelt und dann von Kant aufgegriffen. 33 Damit wurde ein Stück Meta¬
physik in die moderne Rechtsordnung eingeführt mit der Möglichkeit einer
prinzipiellen Begründung von Freiheitsrechten, aber auch mit der Schwierig¬
keit als Konsequenz, Beschränkungen der Freiheit dort, wo sie uns dringend
notwendig erscheinen, mühsam begründen zu müssen.

Das altständische Freiheitsdenken erschöpft sich also keineswegs im
Quantifizieren und Abwägen von Freiheiten und Gerechtsamen. Es begreift

29 Knipschild (wie Anm. 9), Lib. I Cap. II n. 10: »Ita enim in jure libertas in genere
dicitur facultas naturalis ejus quod cuique facere licet, nisi quod vi aut jure pro-
hibeatur...«.

30 Ebd.: »Unde non minus liber dicitur quis, quod ipsi non liceat peccare, delin-
quere, fidem fallere et turpiter agere ... et ideo legum servi sumus, ut liberi esse
possimus ut ait Cicero ...«.

31 Ebd., n. 11.
32 Diethelm Klippel, Politische Freiheit und Freiheitsrechte im deutschen Natur¬

recht des 18. Jahrhunderts, Paderborn 1976, S. 32 ff.; Dietmar Willoweit, Die Ver¬
äußerung der Freiheit. Über den Unterschied von Rechtsdenken und Men¬
schenrechtsdenken, in: Heiner Bielefeldt, Winfried Brugger u. Klaus Dicke
(Hg.), Würde und Recht des Menschen. Festschr. f. Johannes Schwartländer z.
70. Geb., Würzburg 1992, S. 255 ff.

33 Willoweit (wie Anm. 32), S. 259.
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Freiheit als ein Rechtsgut, das allerdings, wie alle Rechtsgüter, veräußert und
auch von vorneherein beschränkt gedacht werden kann. Ich denke, wir
spüren, daß dies keine Botschaft aus einer längst verrotteten Welt ist, über
die wir uns hocherhaben fühlen dürfen. Das Problem, das damals wie heute
zu lösen ist, nämlich bürgerliche Freiheit nicht nur zu gewährleisten, sondern
auch ihr Maß und ihre Grenzen zu bestimmen, darf unverändert Aktualität
beanspruchen.

Die Frage nach der Freiheit einer freien Reichsstadt führt aber noch zu
einer anderen, gleichfalls grundsätzlichen Problematik, die im Horizont
moderner Staatlichkeit schwieriger zu erkennen ist. Ich meine das Verhältnis
von korporativer oder kollektiver Freiheit und individueller Freiheit. Knip-
schild unterschied von dem skizzierten juristischen Freiheitsbegriff einen
politischen. Als frei in diesem Sinne galten Völker oder Fürsten, die keiner
anderen politischen Macht unterworfen waren. 34 Dazu gehören zunächst der
Kaiser und die europäischen Könige sowie die freien Republiken wie die der
Venezianer und der Schweizer. Als frei werden aber auch solche Gemeinwe¬
sen bezeichnet, die nur in einzelnen Beziehungen dem Kaiser untergeordnet
sind, wie einige italienische Fürsten und Staaten. Daher werden in Deutsch¬
land auch die reichsunmittelbaren Fürsten, Grafen und eben die Reichsstädte
als frei bezeichnet.' 5 Das Bemerkenswerte an diesen Darlegungen ist, daß
der Freiheitsbegriff hier auf das Gemeinwesen insgesamt bezogen wird. Das
heißt: nicht in jedem Falle. Denn in den Fürstenstaaten kommt Freiheit im
politischen Sinne des Wortes nur dem Staatsoberhaupt zu, während in den
Republiken und auch in den Reichsstädten Freiheit als ein Attribut des
Gemeinwesens überhaupt erscheint. Konkret bedeutet dies, daß die Reichs¬
städte von der Gewalt der Fürsten frei sind. 36 Einmal mehr erscheinen hier
die freien Reichsstädte, nicht die dem fürstlichen Regiment unterworfenen
Flächenstaaten, als Vorboten der Zukunft. Freiheit, so läßt sich weiter folgern,
kommt einem Gemeinwesen als solchem nur zu, wenn sich die Macht der
Regierenden von den Regierten in irgendeiner Weise herleiten läßt. Anderer¬
seits wohnt der Idee einer dem Staate selbst zukommenden Freiheit auch die
gefährliche Dialektik inne, daß schon so auch die individuelle Freiheit der
Staatsbürger gesichert sein könnte.

In der Zeit des Heiligen Römischen Reiches, war man stolz auf die spezifi¬
schen Formen der »deutschen Freiheit«, auf die sich viele Autoren gerne
beriefen. Im Unterschied zu den absolutistisch regierten Flächenstaaten
West- und Nordeuropas bot die Vielfalt der politischen Machtverteilung im

34 Knipschild (wie Anm. 9), Lib. I Cap. II n. 13: »In politicis über populus vel Prin-
ccps olim appellabatur superioris expers, et nullius alterius potestati politicae
subjectus ...«.

35 Ebd., n. 13-16.
36 Ebd., n. 16: »Et hoc significatu civitates Imperiales dicuntur liberae, Freye

Reichs-Städte, non quod omnimoda libertate, et immunitate fruantur, et ab Im-
peratoris et Imperii jurisdictione exemptae sint, sed quod ab Electorum, Princi-
pum, Comitum, Baronum ac aliorum Statuum jurisdictione, et exactione liberae
sint ...«.
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Reiche anderswo unbekannte Freiheitsräume. Die gewohnten Klagelieder
über den deutschen Partikularismus und die hier übliche Kleinstaaterei haben
völlig vergessen lassen, daß damit auch Machtbegrenzung und Varianten
politischer Interessen verbunden waren, von denen sowohl Randgruppen,
etwa Sektierer und Juden, wie auch Gelehrte und Literaten profitierten. Die¬
ses Freiheitsbewußtsein im Alten Reich lebte von alten Topoi, wie der bei
Tacitus entdeckten »alten deutschen Freiheit« der Germanen 37 , und erlebte
einen letzten Höhepunkt im Reichspatriotismus der späten Aufklärungszeit. 38
Den freien Reichsstädten kam in diesem Zusammenhang in mehrfacher Hin¬
sicht eine besondere Bedeutung zu. Sie wurden als Symbole dieses Freiheits¬
denkens verstanden, begrenzten tatsächlich schon durch ihre wirtschaftliche
Kraft die Fürstenmacht in Deutschland und waren nicht zuletzt Orte, an
denen sich ein freier Gedankenaustausch ungehindert entfalten konnte.

Natürlich ändert dies alles nichts daran, daß die innerstädtische Gesell¬
schaft, wie schon geschildert, in sich zerklüftet und von Ungleichheit geprägt
gewesen ist. Aber das reichsstädtische Selbstbewußtsein vermochte, wieder¬
um anknüpfend an Aristoteles, jedenfalls einen Bürgerbegriff zu entwickeln,
der sonst im Reiche kaum brauchbar war. Nach Aristoteles ist Bürger, wer am
Gerichtswesen und an der Regierung teilnimmt. 39 Von diesem Bürger unter¬
schied die Jurisprudenz strikt den bloßen Untertanen, der einem anderen
unterworfen und zum Gehorsam verpflichtet ist. 40 Bloßer Untertan zu sein,
war im Europa der frühen Neuzeit ganz normal. Wirkliche Bürger fanden sich
nur in den wenigen Republiken und eben in den freien Reichsstädten
Deutschlands. Diese bewahrten auch insofern ein Stück antike Tradition, die
in die Zukunft wies.

Ein Rückblick auf das Heilige Römische Reich und seine freien Reichsstädte
kann die sich aufdrängende Frage nicht unbeantwortet lassen, welche Konse¬
guenzen die hier getroffenen Feststellungen für die weitere deutsche Ge¬
schichte gehabt haben. Auch wer kein Freund von Sonderwegstheorien ist -
weil es eine geschichtliche Normalität nicht gibt -, kommt an der Einsicht
nicht vorbei, daß in der altständischen Gesellschaft Deutschlands »Freiheit«
nicht in scharfer Antinomie zu einem despotischen politischen System gedacht
wurde und durchgesetzt werden mußte. »Freiheit« begriffen die alten Deut¬
schen vielmehr als ein integrales Element ihres komplexen politisch-sozialen
Systems. Was es aber schon gibt, muß man nicht revolutionär durchsetzen wol¬
len, wie dies die Engländer, Amerikaner und Franzosen nötig hatten. Politische
Freiheit im Alten Reich schien auch ohne ausdrückliche Verbriefungen durch
das Rechtsherkommen gesichert und darüber hinaus entwicklungsfähig.

37 Dietmar Willoweit, Von der alten deutschen Freiheit. Zur verfassungsgeschicht¬
lichen Bedeutung der Tacitus-Rezeption, in: Erk Volkmar Heyen (Hg.), Vom nor¬
mativen Wandel des Politischen. Rechts- und staatsphilosophisches Kolloguium
aus Anlaß d. 70. Geb. von Hans Ryffel, Berlin 1984, S. 18 ff.

38 Karl Otmar Frh. v. Aretin u. Notker Hammerstein, Das Reich. IV. Frühe Neuzeit,
in: Brunner-Conze-Koselleck (wie Anm. 3), S. 456 ff., 475 ff.

39 Aristoteles (wie Anm. 21), 3. Buch; Knipschild (wie Anm. 9), Lib. II Cap. XXIX
n. 5; weitere Nachweise bei Willoweit (wie Anm. 4), S. 295 ff.

40 Knipschild (wie Anm. 9), Lib. II Cap. XXIX n. 6.
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Daher gibt es unverkennbar auch Kontinuitäten zwischen dem Freiheitsden¬
ken im Alten Reich und dem Freiheitsverständnis der liberalen Gesellschaft
des 19. Jahrhunderts. Mit Händen zu greifen sind die altständischen Wurzeln
der bis heute lebenskräftigen kommunalen Selbstverwaltung, die der Freiherr
vom Stein in ein Zeitalter rasch anwachsender staatlicher Kompetenzauswei¬
tung hinüberrettete. Der Einfluß der alten auf die neue Zeit ist aber umfas¬
sender und subtiler und dabei durchaus ambivalent. In Darstellungen des 19.
und 20. Jahrhunderts kann man immer wieder lesen, germanische Freiheit
sei in die politische und in die Rechtsordnung eingebunden gewesen, habe
vollkommen nur in der Volksgemeinde existiert, ja, Freiheit habe darin be¬
standen, daß der Germane Mitglied einer Genossenschaft gewesen sei. 41 Die
Einheit von Freiheit und Recht, die Korporation als Bedingung der Freiheit -
diese Vorstellungen kommen merkwürdig bekannt vor, wenn man lange
genug die Rechtsliteratur des alten Reiches studiert hat. Jedenfalls ist von der
individuellen Freiheit sehr viel seltener die Rede. Die liberalen Juristen und
Historiker des 19. Jahrhunderts scheinen vor allem damit beschäftigt, die
anarchischen Gefahren individueller Freiheit zu bändigen und diese in die
staatliche Ordnung einzubinden. Dieses Freiheitsverständnis, das unter den
Bedingungen des Alten Reiches Freiräume sicherte, erwies sich im National¬
staat des späten 19. und des 20. Jahrhunderts als ein Argument, um die Erfül¬
lung aller Freiheitserwartungen in der Zugehörigkeit zu einem Staatsverband,
der schließlich völkisch gedacht wurde, zu begründen - und zu ersticken.
Daß sich Fortschritt in Reaktion wandelt, ist eine Erfahrung, welche die
europäische Geschichte der Neuzeit fast ununterbrochen begleitet.

Am Ende meiner Überlegungen riskiere ich es nicht, das Fragezeichen hinter
meinem Thema einfach zu streichen. Freiheit im Alten Reich und Freiheit,
wie wir sie verstehen, sind zwei verschiedene Dinge. Völlig fehl am Platze ist
aber das verbreitete Fortschrittsdenken, das die sogenannte Feudalzeit insge¬
samt als eine Art Vorstufe wirklichen, nämlich aufgeklärten Menschentums
deklassieren möchte. Das Problem, wie sich Freiheit und Recht zueinander
verhalten, ist alt und modern zugleich. Die vielbeschworene Trennung von
Staat und Gesellschaft, ohnehin niemals vollständig durchführbar, hat das
Problem keineswegs entschärft. Daß es bei dem Verhältnis von Freiheit und
Recht um eine prinzipielle Frage geht, ist nicht zuletzt auch an der für uns
weiterhin maßgebenden Definition Immanuel Kants ablesbar: »Eine jede
Handlung ist Recht... nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden
mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen beste¬
hen kann.« 42 Dieses allgemeine Gesetz ist nicht lediglich staatlicher Befehl,

41 Vgl. dazu Dietmar Willoweit, Freiheit in der Volksgemeinde. Geschichtliche
Aspekte des Freiheitsbegriffs in der deutschen rechtshistorischen und histori¬
schen Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Joachim Rückert u. Dietmar
Willoweit (Hg.), Die Deutsche Rechtsgeschichte in der NS-Zeit, Tübingen 1995,
S. 301 ff.

42 Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten (1797), Erster Teil, Einleitung in die
Rechtslehre § C, Ed. Karl Vorländer, 4. A. 1922, Neudr. 1945, S. 35.
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sondern der Bestand elementarer Rechtsregeln, den jede Gesellschaft - auch
ohne Staat - braucht, um in Frieden existieren zu können. Dazu gehört vor
allem der Ausgleich für erlittenes Unrecht und das Vertrauen in die Bestands¬
kraft von Verträgen. Ohne diese Maximen gibt es kein Recht und ohne sie
wäre Freiheit Willkür mit der Möglichkeit auch zu gewalttätiger Interessen¬
durchsetzung. Freiheit in einer auch nur irgendwie organisierten Gesell¬
schaft zu denken, ist daher nicht möglich, ohne zugleich ihre rechtlichen
Schranken festzustellen. Dieser Zusammenhang aber von Recht und Freiheit
ist in einer Gesellschaft, die auf das Rechtsherkommen gegründet ist, wie die
des Alten Reiches, besser erkennbar als in unserer Gegenwart, in der uns das
Recht vor allem in Gestalt staatlicher Gesetze gegenübertritt, die Gehorsam
einfordern. Insofern verdient die »deutsche Freiheit« im Alten Reich trotz
völlig veränderter historischer Bedingungen unser Interesse. Wir stehen am
Ende dieses Jahrhunderts nicht am Ende der Geschichte, sondern vielleicht
erst am Anfang unserer Möglichkeiten, historische Erfahrungen ohne natio¬
nale Emotionen und ohne Klassenschema im Kopf rational zu verwerten.
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Kaiser und Reich am Bremer Rathaus
Bemerkungen zu den bildlichen Darstellungen von Kaiser

und Kurfürsten aus der Sicht der Rechtsgeschichte'

Von Peter Putzer

Das Bremer Rathaus ist schon seit dem frühen 19. Jh. Gegenstand wissen¬
schaftlicher Beschäftigung. Seine Bau- und Ausstattungsgeschichte kann als
im wesentlichen erschlossen gelten. 1

Mit grundsätzlich neuen und sensationellen Erkenntnissen ist im Hinblick
auf das Rathaus in Bremen kaum zu rechnen; die Einlassung darauf wird sich
daher eher spezielleren und bisher nicht ausreichend zum Tragen gekomme¬
nen Gesichtspunkten zuwenden müssen. 2

Im Schrifttum dominieren neben historischen die kunst- und stilgeschichtli¬
chen Aspekte auffällig. Emil Waldmann ging im ersten Drittel dieses Jahrhun¬
derts in mehreren Untersuchungen 3 auch der Frage nach den Vorbildern der
gotischen Rathausfiguren nach, von denen die Gruppe »Kaiser und Reich« -

' Dieser Text ist im Anschluß an den Vortrag über »Kaiser und Reich (Zur Ikono¬
graphie der Bremer Rathausfassade)« entstanden, den der Verf. am 25.9.1996 im
Klub zu Bremen gehalten hat. Dabei wurden insgesamt 58 Dia gezeigt - fast aus¬
schließlich Farbaufnahmen - die belegen sollten, daß eine sinnvolle Einlassung
auf das Thema nicht ohne qualitätsvolles Bildmaterial in Farbe erfolgen kann;
dieses ist zu Vergleichszwecken unerläßlich. Für den Bremer Figurenfries fehlt
noch eine derartige qualitätsvolle Publikation in Farbe. Es ist bedauerlich, daß
auch die jüngst erschienenen Monographien zum Bremer Rathaus nur Bildmate¬
rial in schwarz-weiß verwenden. Den anderen Weg ging man in Überlingen, wo
das runde Jubiläum 500 Jahre gotischer Rathaussaal Anlaß für ein überaus qua¬
litätsvoll mit Farbabbildungen ausgestattetes Buch gewesen ist: Der Überlinger
Rathaussaal. Ein Kunstwerk aus dem Herbst des Mittelalters, Friedrichshafen
1993.

1 Das Schrifttum zum Bremer Rathaus, die Quellenlage, die Baugeschichte sowie
die verschiedenen Bildprogramme und der bisherige Stand ihrer Interpretation
sind enthalten bei Stephan Albrecht, Das Bremer Rathaus im Zeichen städtischer
Selbstdarstellung vor dem 30-jährigen Krieg (Materialien zur Kunst- und Kulturge¬
schichte in Nord- und Westdeutschland, Bd. 7), Marburg 1993 und Rolf Gramatzki,
Das Rathaus in Bremen. Versuch zu seiner Ikonologie, Bremen 1994.

2 Dieser Aspekt klingt schon deutlich an bei Albrecht, Das Bremer Rathaus (wie
Anm. 1), wenn er mehrfach, bereits in der Einleitung, S. 12, methodische Vorbehal¬
te gegenüber bisherigen Interpretationsergebnissen anmeldet. Vor allem fordert
er dort die Heranziehung möglichst vieler vergleichbarer Figurenkombinationen.
Erst derartige Gegenüberstellungen ermöglichen eine Beurteilung der Gesamt¬
wertigkeit.

3 Angeführt sei die abschließende Monographie Emil Waldmann, Das Rathaus zu
Bremen, Deutsche Bauten Bd. 18, Burg b. Magdeburg 1931.
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der Kaiser und die sieben Kurfürsten - hier herausgehoben behandelt wer¬
den soll.

Wenn bisher Mainz und Köln als Vorbilder für die Bremer Skulpturengruppe
von Kaiser und Kurfürsten bezeichnet wurden 4, ersetzt das nicht das offen¬
sichtliche Defizit an ikonologischer und ikonographischer Einlassung. Vor
allem Gesichtspunkte der Rechtsikonographie blieben bisher in den meisten
Fällen unberücksichtigt. 5 Die Identifizierung der einzelnen Figuren des Sta¬
tuenfrieses bietet dafür keinen Ersatz.

Für die weiteren Überlegungen scheint ein auffälliges Faktum von zentra¬
ler Bedeutung: Die Figurengruppe von Kaiser und Kurfürsten stammt neben
weiteren gotischen Rathausfiguren von jenem Rathausbau, der ab 1405 das
bisher vorhandene erste Bremer Rathaus ersetzte. 6

Als es im frühen 17. Jh. zum Rathausumbau durch Lüder von Bentheim kam,
fällt auf, daß an diesem im Geschmack der nordischen Spätrenaissance gestal¬
teten kommunalen Bauwerk der aus dem Mittelalter stammende Figurenfries
weiterhin an der Hauptfassade des Rathauses seinen Platz beibehält. Ebenso
werden die »Propheten« an den beiden Schmalseiten des Rathauses vom
gotischen Bau übernommen. 7

Da nicht anzunehmen ist, daß diese Figuren bei dem sonst aufwendig
durchgeführten Umbau ihren prominenten Standort nur aus Sparsamkeits-
oder gar sentimentalen Gründen beibehalten haben, ist ihre Weiterverwen¬
dung nur dadurch erklärbar, daß ihnen die Bremer Bürger einen Bildsinn
zusprachen, der die Anbringung 1407 kommunalpolitisch genauso bedeut¬
sam machte wie ihre Weiteraufstellung im 17. Jh. 8 Auch die Kombination von
Kaiser und Kurfürsten mit den Prophetengruppen der Schmalseiten weist auf
diesen speziellen Bildsinn hin.

Auskünfte zu den angezogenen ikonographischen Fragestellungen sind
aus den Quellen selbst nicht zu gewinnen: Der Meister der gotischen Skulp¬
turen hat mit seinen Auftraggebern bestimmt Gespräche über die Bedeutung
seiner Bildwerke geführt - Aufzeichnungen darüber hat er nicht hinterlassen.
Bei der politischen Stoßrichtung dieses Bildprogramms lag es auch nicht
im Interesse der städtischen Organe, darüber verfängliches Schriftmaterial

4 So auch Albrecht, Das Bremer Rathaus (wie Anm. 1), S. 11,
5 Zur Rechtsikonographie Gernot Kocher, Zeichen und Symbole des Rechts. Eine

historische Ikonographie, Beck 1992, insbes. S. 13 f., S. 36ff.
6 Zum gotischen Rathausbau vgl. insbes. Albrecht, Das Bremer Rathaus (wie Anm. 1),

S. 22 ff. Dort sind auch die ältesten erhaltenen bildlichen Darstellungen des goti¬
schen Rathauses wiedergegeben, die deutlich auch die Anbringung der Sand¬
steinstatuen erkennen lassen.

7 Auch dazu Albrecht, Das Bremer Rathaus (wie Anm. 1), und die dort S. 31 f. abge¬
druckten bildlichen Darstellungen des Rathauses aus dem späteren 17. Jh. nach
seinem Umbau im Stil der Weserrenaissance.

8 Mit dieser Frage setzt sich Albrecht, Das Bremer Rathaus (wie Anm. 1), S. 52 ff.
auseinander, wo er schlüssig die jeweils verfolgten politischen Ansprüche der
Stadt ausführt, die beim Umbau des mittelalterlichen Rathauses im frühen 17. Jh.
zu einer bewußten Übernahme der gotischen Figuren führten. Darauf soll hier
noch abschließend eingegangen werden. Vgl. dazu unten.
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herzustellen. Der Bildsinn der Figurenabfolge war den Zeitgenossen geläufig;
das gilt für die späte Gotik ebenso wie auch für die frühe Neuzeit: Die
Bestrebungen der Hansestadt Bremen, sich der Herrschaft des erzbischöf¬
lichen Landesherrn zu entziehen und diese durch die Reichsunmittelbarkeit
zu ersetzen, sind durch diesen Figurenfries thematisiert. 9

Die Antwort auf die Frage nach diesem angesprochenen Bildsinn kann
letztlich nur durch Gesichtspunkte der Rechtsikonographie gewonnen wer¬
den. Diese hat in letzter Zeit der bildhaften Darstellung von Kaiser und Reich
als einem vielfach verwendeten Motiv vermehrte Aufmerksamkeit zugewen¬
det und seine Bedeutung für die Verfassungsgeschichte betont. 10

Erstaunlicherweise ist erst vor einigen Jahren eine Monographie über »Die
bildlichen Darstellungen des Kurfürstenkollegiums von den Anfängen bis
zum Ende des Hl. Römischen Reiches« 11 erschienen, während es dagegen
Bücher und Abhandlungen über bildhafte Darstellungen von Kaisern und
Königen, auch von einzelnen Kurfürsten, in großer Zahl gibt. 12 Erst in jüng¬
ster Zeit wurde die Darstellung des Kurkollegs, der Kurfürsten insgesamt,
vergleichend untersucht.

Armin Wolf hat zur Arbeit Hoffmanns kritische Bemerkungen und Ergän¬
zungen beigesteuert. 13 In weiteren Arbeiten setzt er sich zusätzlich mit die¬
sem Bildmaterial auseinander, das er als bis dato weitgehend »...unerkannte
Dokumente der Verfassungsgeschichte ...« interpretiert. 14

Bei der Fülle des Stoffes - Hoffmann erstellte einen Katalog mit 544 Betref¬
fen; Wolfs Arbeiten erweitern ihn erheblich; er ließe sich noch beträchtlich
vermehren - ist Beschränkung unerläßlich: Das Wesentliche und das Exempla¬
rische, aber auch das Besondere, sollen die Mitte der folgenden Betrachtun¬
gen bilden; Entwicklungslinien sollen herausgearbeitet und Schwerpunkte
gesetzt werden.

9 Dazu Gramatzki, Das Rathaus in Bremen (wie Anm. 1), S. 11 f. Albrecht, Das Bre¬
mer Rathaus (wie Anm. 1), S. 239 spricht im Zusammenhang mit der Integration
der alten Figuren in die neue Fassade von einer bewußten, also »aktiven Über¬
nahme«.

10 Vgl. dazu die in den Anm. 11-14 angeführte Literatur.
11 Paul Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen des Kurfürstenkollegiums von den

Anfängen bis zum Ende des Hl. Römischen Reiches (13.-18. Jahrhundert), Bonn
1982 (Bonner Historische Forschungen, Bd. 47).

12 Armin Wolf, Die bildlichen Darstellungen des Kurfürstenkollegiums. Kritische
Bemerkungen und Ergänzungen zum gleichnamigen Buch von Paul Hoffmann,
in: Rheinische Vierteljahresblätter, Jg. 50, Bonn 1985, S. 316 ff.

13 Ebd. Wolf verweist an anderer Stelle darauf, daß diese aus einer Dissertation ent¬
standene Arbeit »...nur höchst kritisch...« zu verwenden sei: A.Wolf, Von den
Königswählern zum Kurfürstenkolleg. Bilddenkmale als unerkannte Dokumente
der Verfassungsgeschichte, in: Wahlen und Wählen im Mittelalter, Hg. Reinhard
Schneider u. Harald Zimmermann (= Vorträge und Forschungen 37), Sigmaringen
1990, S. 15-78, hier S. 16.

14 Armin Wolf z. B. zuletzt in: König für einen Tag: Konrad von Teck. Gewählt, er¬
mordet (?) und vergessen, Kirchheim unter Teck 1993 (Schriftenreihe des Stadt¬
archivs Kirchheim unter Teck, Bd. 17).
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Abb. \: Der Kaiser (Foto: Focke-Museum Bremen)
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Vorweg wird der chronologische Aspekt zum Tragen kommen, wobei drei
durchaus nicht identische Entwicklungsstränge ineinander verwoben sind:
einmal die Entwicklung des deutschen Königswahlrechtes, dann die Entste¬
hung und Weiterentwicklung des Kurkollegs als die Königswähler - und
letztlich unser Thema: Die Geschichte der bildhaften Darstellungen des Kur¬
kollegs - und deren Interpretation.

In Anlehnung an Wolf 15 wird dabei folgende Periodisierung durchgeführt:
1. Der Zeitraum bis 1356 - bis zur Goldenen Bulle - ist sinnvoll unterteilt

- in eine Anfangsphase, die weder die Bezeichnung »Kurfürsten« noch ein
Kolleg - eine festgesetzte Gesamtzahl der Wahlberechtigten - kannte.

- 1298 - rund um die Wahl Albrechts I. - begegnet erstmals das deutsche
Wort »churfuersten«; damit in Verbindung tritt die Siebenzahl in Erschei¬
nung: Der Kreis der Wahlberechtigten, das collegium, beginnt sich abzu¬
schließen.

2. Die Goldene Bulle hat 1356 die Entwicklung von den Königswählern zu
den Kurfürsten abschließend kodifiziert; hat den Kreis der zur Wahl Beru¬
fenen festgesetzt und die Durchführung der Königswahl geregelt; hat die
Erzämter fix vergeben und innerhalb des Kurkollegs eine hierarchische
Ordnung hergestellt. Das Kurkolleg nach der Goldenen Bulle - mit oder
ohne Kaiser - wird jetzt zum Motiv zahlreicher bildhafter Darstellungen,
wobei der Rechtsgehalt durchwegs evident ist.

3. Ab Anfang des 15. Jhs. »...wird die Fülle der Kurfürstenbilder unüberseh¬
bar...«. 16 Kurfürstendarstellungen begegnen jetzt in zunehmender Zahl in
und an städtischen Bauwerken - Rathäuser insbesondere, auch Brunnen;
sie werden zum Motiv in und an kirchlichen und ständischen Baulichkei¬
ten, begegnen auf Grabmonumenten und beginnen in historischen, heral¬
dischen und juristischen Handschriften als Buchmalerei aufzutauchen. Der
Rechtssinn des Motives ist gut erkennbar.

4. Ab ca. 1470 setzt eine Flut von Frühdrucken ein, die nicht unwesentlich in
Verbindung mit der von Maximilian I. groß angelegten Selbstdarstellung
diesem Bildprogramm Popularität und Verbreitung verschaffen.

5. Hundert Jahre später - ab etwa 1570 - werden Kurfürstenbilder - mit oder
ohne Kaiser - zu einem geschätzten Motiv des barocken Kunstgewerbes.
Sie begegnen auf Glas, Steingut, Keramik, Zinn, Kachelöfen - und weiter¬
hin als Buchschmuck und Flugblatt. Auch im 17. Jh. bleibt es bei diesem
Standard: Es sind vor allem eine Fülle von Erzeugnissen des Kunsthand¬
werks, die das Kurfürstenkolleg-Motiv verwenden.
Damit verbunden ist das Zurücktreten des rechtlichen Bildsinns hinter der
rein dekorativen Funktion. Höchstens die geänderte Zusammensetzung des
Kurkollegs durch die Entwicklungen des konfessionellen Zeitalters findet
vereinzelt ihren Niederschlag in diesen späten Produkten. 17 Quantitativ

15 Wolf in den in Anm. 12 und Anm. 13 zitierten Arbeiten.
16 Wolf, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 12), S. 323.
17 Zur weiteren Entwicklung des Kurkollegs vgl. Ekkehard Kaufmann, Kurfürsten,

in: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte (HRG), Bd. 2, Berlin 1978,
Sp. 1277-1290.
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erreicht die Verwendung des Kurfürstenmotivs im 17. Jh. bestimmt ihren
Höhepunkt; die verfassungsgeschichtliche Relevanz dieser Produkte ist
dagegen zunehmend marginal.

6. Die letzten Veränderungen des Kurkollegs im 18. Jh. und unmittelbar vor
der Reichsauflösung haben die bildhaften Darstellungen von »Kaiser und
Reich« nicht mehr erkennbar beeinflußt; das Thema hat sich überlebt. 18

Zurück an die Anlange:

Vor der Goldenen Bulle sind bis dato 9 Bilddenkmale der Königswähler /resp.
der späteren Kurfürsten bekannt:
Für sie erstellte Wolf 19 nachstehende Interpretationsbefunde:
- Keines dieser Bilddenkmale gleicht einem anderen - sie weisen erhebliche

Unterschiede in der Anordnung der Kurfürsten; in Hinblick auf Gesten,
Kleidung, Bewaffnung, Heraldik, zeremonielle Attribute oder Amtszeichen
auf.

- Gerade ihre Unterschiedlichkeit macht sie zu beachtlichen nichtschrift¬
lichen Geschichtsquellen.

- Bilddenkmale der Königswähler, der Kurfürsten allein sind die Ausnahme,
Meist erfolgt ihre Darstellung zusammen mit dem König: anfangs als die
2x3 = 6 ersten an der Kur; ab 1298 als die 7 Kurfürsten. Der ältere Typ:
König + 6 Wähler begegnet allerdings auch noch später vereinzelt.

- Seit dem Jahr 1298 haben wir übereinstimmend Textzeugnisse, die von
»churfuersten« und von deren »collegium« sprechen sowie Bilddenkmale,
die die 7 Kurfürsten zeigen.

- Nicht gestützt wird durch die Bilddokumente die sogenannte Erzämter¬
theorie, wonach die Erzämter zum Wahlrecht führten. Nur in einem der 9
ältesten Bilddenkmale - in den Bildercodices des Sachsenspiegels - wer¬
den die Ämter überhaupt erwähnt - eine kausale Abhängigkeit des Wahl¬
rechts vom Amt ist dadurch jedoch nicht belegbar.

- Auffällig ist, daß die Kurfürsten meist unbewaffnet dargestellt werden: Die
Wahlhandlung wird durch Handgesten angedeutet; sie sollte eine fried¬
liche Entscheidung über die Nachfolge ausdrücken. Zwei Bilddenkmale in
Italien verweisen auf friedliche Zeugenschaft über die Rechtmäßigkeit der
Wahl.

- Unterschiedlich war auch die Außenwirkung der Bilddenkmale: Die Urkun¬
den von 1298 kamen nur wenigen unter die Augen; sicher erreichten auch
die Bilderhandschriften des Sachsenspiegels nur eine begrenzte Öffent¬
lichkeit; ähnliches ist für das hier noch unten vorgestellte Balduineum fest¬
zuhalten.

18 Trotz der oben Anm. 13 angemeldeten Vorbehalte von Wolf gegenüber der Arbeit
von Hoffmann liefert diese doch eine Reihe von nützlichen Informationen. Diese
werden auch für den vorliegenden Beitrag verwendet.

19 Dazu Wolf, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 12). In diesem Rezensionsauf¬
satz sind die dem folgenden zugrundeliegenden Überlegungen zu einem Schema
der Interpretationsbefunde entwickelt.
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Aller Welt sichtbar waren dagegen die Außenfassaden in Aachen und
Mainz sowie die beiden Monumente in den Domen von Monza und Pisa;
auch das Zürcher Fresko war einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich.

- Erkennbar ist die Publikationsfunktion der Bilddenkmale: Sie führten vor,
wer die Wähler und Gewählten waren, wobei die Kurfürsten des Sachsen¬
spiegels wie die Gesamtfürstenschaft zu votieren hatten: sie waren nur die
ersten bei der Kur.

- Unverkennbar war die Repräsentationsfunktion dieser Bilddenkmale: Fast
»stellvertretende Herrscherbilder« - nahmen sie jene Aufgaben wahr, die
in reinen Erbmonarchien das Herrscherporträt, die Bildreihe oder die Ge¬
nealogie einer Dynastie einnahm.
Gegenübergestellt dem Einzelbild eines Monarchen als Alleinherrscher,
stellen König und Kurfürsten im gemeinsamen Bild gleichsam ein »kolle¬
giales Staatsoberhaupt« (so Armin Wolf) 20 vor.

- Ähnlich, wie die Königs- und Fürstenreihe, der Stammbaum, einen Mythos,
die Legitimität in der dynastischen Sukzession ausdrücken wollen, will das
Bild von König und Kurfürsten zusammen diese ähnlich wie die Angehöri¬
gen eines Dynastenverbandes darstellen: Das Wahlgeschehen wird als
Familieninternum vorgestellt.
Diese Deutung macht aber die Heranziehung eines noch relativ jungen,
auf den Forschungen von Armin Wolf aufbauenden Aspektes der Verfas¬
sungsgeschichte erforderlich: Die Rekonstruktion der Venvandfsc/ia/fsver-
häitnisse von Wählern und Gewählten bei jeder Wahl.
Langjährige genealogische Forschungen konnten belegen, daß »... der Kreis
der weltlichen Königswähler und späteren Kurfürsten einerseits und der
Kreis der Repräsentanten der Tochterstämme des Königshauses anderseits
identisch waren ,..«. 21
Damit wendet sich Wolf gegen die in der Königswahlforschung lange
vorherrschende Lehre vom »Prinzip der freien Wahl«. Er kann glaubhaft
belegen, daß sich der Kreis der Wahlberechtigten nach Maximen des »Ge¬
blütsrechtes« zusammensetzte: Sowohl Abstammung vom ersten König
(Karl d. Große als erster Kaiser; und Heinrich I. als erster König kommen
hier in Frage) als auch Verwandtschaft sind die Kriterien, nach denen das
Kurkolleg zusammengesetzt war. Über mehrere karolingische und otto-
nische Tochterstämme legitimiert stellen sich die Königswahlen durch das
Kurkolleg als »...Entscheidungen über komplizierte Erbfälle« in einem
königsverwandten Kreis dar, »...die wie Miterben am Reich anzusehen
sind...«. 22
Diese Deutungen sind den Bilddenkmalen als solchen nicht abzugewin¬
nen. In der Zeit ihrer Anfertigung waren diese Zusammenhänge jedoch
bekannt; die genealogischen Forschungen der jüngsten Gegenwart haben
sie wieder präsent gemacht.

20 Wolf, Von den Königswählern zum Kurfürstenkolleg (wie Anm. 13), S. 78.
21 Ebd.
22 Wolf, König für einen Tag (wie Anm. 14), S. 115.
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Die vor der Goldenen Bulle entstandenen bildhaften 9 Darstellungen der
Kurfürsten, deren verfassungsgeschichtlicher Gehalt erheblich ist, werden im
folgenden chronologisch berichtet und kommentiert: 23
1. Unbestritten die älteste davon ist die seinerzeit an der Außenfassade des

Aachener Rathauses angebrachte Statuenreihe, die mit der Wahl Rudolfs
von 1273 in Zusammenhang gebracht wird: In der Mitte der wahrscheinlich
eine Lanze haltende König und zu seinen Seiten die jeweils drei ersten an
der Kur. Erkennbar je drei geistliche und 3 weltliche Königswähler; die
geistlichen rechts, die weltlichen links - jeweils ohne Erzamtsymbole.
Die Originale sind seit 1945 verschollen - wir verfügen über Aufnahmen
von 1874. 24

2. Die Ähnlichkeit mit der bekannten Szene aus Sachsenspiegel, Landrecht
III, 52, 1 ist auffällig: Der König in der Mitte von drei geistlichen und drei
weltlichen Wählern; hier mit deutlicher Handgebärde.
Die drei ersten an der Kur sind hier ohne Erzamtsymbole abgebildet; diese
begegnen erst in Sachsenspiegel Landrecht III, 57, 2, wo in der dritten Reihe
deutlich auch die bei der Königswahl beteiligten weiteren geistlichen und
weltlichen Fürsten in Erscheinung treten. An dieser Stelle wird dem Böh¬
menkönig das Kurrecht zwar abgesprochen - das Mundschenkenamt aber
verbleibt ihm. Hier ist auch erstmals - Böhmen abgezogen - die übliche
Abfolge der Königswähler zu Seiten des Königs erkennbar.
Gegen die Erzämtertheorie wird angeführt, daß die drei geistlichen Kurfür¬
sten hier noch ohne Erzamt sind.
Die überkommenen Bilderhandschriften des Sachsenspiegels leiten sich
alle von einem nicht mehr erhaltenen Archetyp ab, der 1292/95 aus der
Zeit Adolfs von Nassau stammt und die Zweitälteste bekannte Darstellung
der Königswähler gebildet hat. 25

3. Als erstes Bilddenkmal aller 7 Kurfürsten wird das Frankfurter Wahldekret
für Albrecht I. vom 28. 7. 1298 angesehen: Die erste, von 7 Kurfürsten ausge¬
stellte Urkunde. Die Figuren der Siegelreihe bilden die älteste erhaltene
Darstellung von sieben Kurfürsten. Bei dieser Urkunde, die sich an die
Reichsangehörigen wendet und sie zur Anerkennung Albrechts als König
auffordert, siegelt der Böhme mit. Auffällig, daß sein Siegel an der Parallel¬
urkunde vom selben Tag, die die Wahlmitteilung an den Papst zum Thema
hat, fehlt.

23 Für das Folgende wird hinsichtlich der angeführten bildhaften Darstellungen
auf die einschlägigen Stellen bei Hoffmann und Wolf verwiesen. Da diese Dar¬
stellungen mehrheitlich bereits bei Ludwig Volkmann, Der Überlinger Rathaus¬
saal des Jakob Ruß und die Darstellung der Deutschen Reichsstände, Berlin
1934, erwähnt sind, wird auch darauf verwiesen, um die Weiterentwicklung der
Problemsicht anzudeuten.

24 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm.ll), S.28 ff.,- Abb. 1 u. 2; Wolf,
Von den Königswählern (wie Anm. 13), S. 17ff., Abb. 2. u. 3; Volkmann, Der
Überlinger Rathaussaal (wie Anm. 23), S. 28 u. Abb. 85.

25 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm.ll), S. 33ff., Abb. 3, 4, 6, 7 u. 8;
Wolf, Von den Königswählern (wie Anm. 13), S. 26 ff., Abb. 4, 5, 6 u. 7; Volkmann,
Der Überlinger Rathaussaal (wie Anm. 23), S. 28.
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Die Frankfurter Wahlanzeige wurde schon als Gründungsurkunde des Kur¬
kollegs vor 1356 bezeichnet. Ab 1298 begegnet der Terminus »churfuersten«
und ist von einem »collegium« die Rede. Auf Albrechts erstem Hof tag
1298 kam es auch erstmals nachweislich zur Ausübung der Erzämter durch
die vier weltlichen Kurfürsten; der Böhme versah dabei das Schenken¬
amt. 26

4. Gleichfalls mit Albrecht I. in Verbindung gebracht wird das Fresko aus dem
Haus zum langen Keller in Zürich, das den König inmitten von sieben
Kurfürsten zeigt - die geistlichen rechts, die weltlichen links; jeweils mit
Wappen und Schriftbezeichnung ausgewiesen. Erzamtattribute fehlen
sichtlich. 27

5. Das Grabmonument Kaiser Heinrichs VII. in Pisa - er verstarb 1313; das
Grabmonument wurde 1315 aufgeführt - ist nur bruchstückhaft und nicht in
situ überkommen. Es entspricht dem tradierten Schema: Die jeweils drei
ersten an der Kur, denen eine Legitimationsfunktion für die Wahl des ersten
Luxemburgers zuerkannt wurde. Lange wurde es fehlgedeutet als Heinrich
VII. und seine Räte. Die erhaltenen Figuren lassen nur erkennen, daß die
weltlichen Wahlfürsten kurzes Gewand und langes Haar trugen, die geist¬
lichen dagegen kurzes Haar und lange Kleidung. 28

6. Die nach einem ca. 1313 -1340 entstandenen, nicht überkommenen Hyp-
archetyp angefertigte sogenannte Oldenburger Handschrift des Sachsen¬
spiegels von 1336 hat Kaiser und Reich in Landrecht III, 52, 1 zum Thema
und zeigt den König inmitten der um ihn gruppierten wählenden sechs
Fürsten, von denen vier mit Handgebärden wählend auf ihn weisen; zwei
setzen ihm die Krone auf. Erstmals werden hier der König und die Königs¬
wähler heraldisch genau bezeichnet. 29

7. Eindeutig aus den Tagen Ludwigs des Bayern etwa von 1330 stammen die
Sandsteinreliefs, die vormals den Zinnenkranz des Kaufhauses der Stadt
Mainz zierten. Sie zeigen den König und sieben Kurfürsten etwa lebens¬
groß. Ihre Anordnung wurde knapp vor dem Abbruch des Gebäudes 1812
durch eine Zeichnung festgehalten. Heute werden die Originale im Lan¬
desmuseum verwahrt; ein Ölgemälde vom späten 18. Jh. vermittelt den
ursprünglichen Zustand. Sie bildeten die übliche Reihe; auffällig dabei ist
die Darstellung auch der Wahlbischöfe in Waffen. Wolf bringt das mit dem
Kurverein von Rhense, 1338, in Verbindung und deutet das Monument als

26 Wolf, Von den Königswählern (wie Anm. 13), S. 33 ff., Abb. 1. Die beiden Wahl¬
dekrete sind zusammen qualitätsvoll in Farbe reproduziert bei P. Putzer, Kaiser
und Reich auf Mariaberg. Der Kurfürstenfries von Rorschach aus der Sicht der
Rechtsgeschichte, in: Rorschacher Neujahrsblatt 1995, 85. Jahrgang, Rorschach
1995, S. 77ff. Die erwähnten Abbildungen auf S. 81.

27 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 36ff., Abb. 9 u. 10;
Wolf, Von den Königswählern (wie Anm. 13), S. 36 ff., Abb. 8.

28 Wolf, Von den Königswählern (wie Anm. 13), S. 38 ff., Abb. 9 -13.
29 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 33 ff., Abb. 5; Wolf, Von

den Königswählern (wie Anm. 13), S. 43 ff., Abb. 14.
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Demonstration der Kurfürsten zugunsten des von ihnen gewählten Königs
gegen päpstliche Approbationsansprüche. 30

8. Erzbischof Balduin von Trier, Kurfürst und Bruder Heinrichs VII. hat eine
Geschichte Heinrichs VII. verfassen und durch lavierte Federzeichnungen
illustrieren lassen. Eine Miniatur zeigt dabei die Königswahl, wobei die
Königswähler - hier ohne König abgebildet - durch Wappen bezeichnet
sind. Die drei geistlichen davon sind zudem durch rote Kappen erkennbar.
Der Wahlvorgang - durch Handgebärde angedeutet - ist ein friedliches
Geschehen. Keiner ist in Waffen. Auffällig ist hier die Durchbrechung der
sonst schon etablierten Abfolge.
Diese Darstellung wurde als Vorgriff auf den 1356 kodifizierten Zustand
gedeutet - Kurfürsten ohne König bedeute das Kollegium in seiner vollen
Souveränität: Das ist der Wahlvorgang.

9. Das letzte in dieser Abfolge von frühen Bilddokumenten des Kurkollegs
von erheblicher verfassungsgeschichtlicher Relevanz ist das Marmorrelief
der Krönung eines Königs durch den Archipresbyter von Monza in An¬
wesenheit von 6 Kurfürsten. Wie in der Oldenburger Bilderhandschrift
wechseln sie ab, je ein geistlicher folgt einem weltlichen Königswähler.
Das Monument wird mit etwa 1350 datiert - also knapp vor der Goldenen
Bulle. Damit wäre auch die Siebenzahl des Kollegs gewahrt: Der hier
Gekrönte, Karl IV. als König von Böhmen selbst einer der Kurfürsten, wur¬
de 1355 als soeben zum Kaiser Gekrönter in Monza erwartet. Dieses Relief
wäre durchaus damit in Verbindung zu bringen: Monza konkurrierte mit
Mailand um die lombardische Krönung. Das Monument könnte durchaus
der Propaganda gedient haben; auch die erwartete Gegenleistung ist dem
Programm abzulesen. Am rechten Bildrand händigt der Markgraf von
Brandenburg Vertretern der Commune Monza die beiden erneuerten Privi¬
legien der Stadt aus. Die Anwesenheit der Kurfürsten sollte sichtlich die
Legitimität des Kaisers bezeugen und damit auch die Rechtmäßigkeit der
Privilegien der Stadt Monza. 31

Die Abhandlung des Kurfürstenkollegs als Motiv bildhafter Darstellung wird
dem Umstand Rechnung tragen müssen, daß es im weiteren Fortgang der
Geschichte zu einer dramatischen Steigerung der Verwendung dieses Bildpro¬
gramms kommt. Allein aus der zweiten Hälfte des 14. Jhs. nach Erlaß der Gol¬
denen Bulle sind bereits mehr bildhafte Darstellungen des Kurkollegs bekannt
als von den Anfängen bis dahin; im Zusammenhang damit und mit der weite¬
ren Entwicklung wurde sogar von »Kurfürstenpropaganda« gesprochen. 32

30 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm.ll), S.38ff„ Abb.11; Wolf, Von
den Königswählern (wie Anm. 13), S. 46ff., Abb. 15-17; Volkmann, Der Überlinger
Rathaussaal (wie Anm. 23), S. 28 und Abb. 86 u. 87.

31 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 44 ff., Abb. 12; Wolf,
Von den Königswählern (wie Anm. 13), S. 51 ff., Abb. 18 u. 19; Volkmann, Der
Überlinger Rathaussaal (wie Anm. 23), S.27f.

32 So Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 74. In diesem Sinne
auch Wolf, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 12), S. 323 f.
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Die bisher dominant chronologische Darstellung soll jetzt durch einige typo-
logische Aspekte ergänzt werden:

Mit der Verbreitung des Kurfürstenmotivs hat sich ein Anordnungsschema
durchgesetzt, das die drei geistlichen Kurfürsten heraldisch rechts vom Kaiser
in der Abfolge Mainz - Köln - Trier reiht: Heraldisch links davon folgen auf¬
einander Böhmen - Pfalz - Sachsen - Brandenburg. Mit wenigen Ausnahmen
wird das für Dauer die übliche Abfolge. Dem lag die Sitz-, Stimm- und Pro¬
zessionsordnung zugrunde, wie sie 1356 zur Vermeidung künftiger Konflikte
die Goldene Bulle fixiert hatte. 33

Gleichfalls in der Goldenen Bulle war der Kanon der Erzürnter festgeschrie¬
ben worden. Die drei Wahlbischöfe waren Erzkanzler für Deutschland, Italien
und Burgund. Den weltlichen Kurfürsten wurden nachfolgende Erzämter
zugesprochen: Böhmen = Erzmundschenk; Pfalz = Erztruchseß; Sachsen =
Erzmarschall; Brandenburg = Erzkämmerer. 34

Bei den jetzt vermehrt einsetzenden bildhaften Darstellungen des Kurkol¬
legs, meist um den in der Mitte befindlichen Kaiser angeordnet, werden die
figürlichen Darstellungen der einzelnen Kurfürsten entweder durch das Wap¬
pen des jeweiligen Kurstaates, eine schriftliche Benennung - oder was be¬
sonders beliebt war - durch ein Attribut des jeweiligen Erzamtes spezifiziert.
Bei den bildhaften Darstellungen begegnen diese Möglichkeiten der Bezeich¬
nung in unterschiedlichen Kombinationen - vereinzelt wurden sie kumulativ
verwendet.

Die Darstellung des Kurkollegs allein durch Wappenfriese findet sich dane¬
ben zusätzlich. 35

Mit kleinen Durchbrechungen war der Kanon der Erzamtsymbole schon
relativ früh entfaltet: Böhmen - Becher, Pokal; Pfalz - Schüsseln, Tücher (Ser¬
vietten); Sachsen - Schwert; Brandenburg - Schlüssel.

Die geistlichen Kurfürsten wurden gerne durch von ihnen gehaltene Urkun¬
densiegel und andere Schreibutensilien als Kanzler dargestellt.

Bei den weltlichen Kurfürsten begegnet der König von Böhmen oft als ein¬
ziger mit einer Krone. Gewandung und Kopfbedeckungen geben Hilfe bei
der Bildexegese: Die drei geistlichen Kurfürsten tragen durchwegs geistlichen
Habit; oft eine Bischofsmitra. Die weltlichen Kurfürsten sind - Böhmen abge¬
zogen - mit unterschiedlich gestaltetem Kurhut bedeckt. 36

Die derart ausgewiesenen Kurfürsten begegnen gemeinsam mit dem Reichs¬
oberhaupt - »Kaiser und Reich« - als beliebtes Motiv in und an städtischen
Rathäusern sowie anderen kommunalen Baulichkeiten der Reichsstädte.

33 Armin Wolf, Das »Kaiserliche Rechtsbuch« Karls IV. (sogenannte Goldene Bulle),
in: IUS COMMUNE 2, 1969, S. 1-132; hier insbes. S. 14 ff.

34 Adolf Laufs, Erzämter, in: HRG, Bd. I, Berlin 1971, Sp. 1011-1015.
35 Dazu Peter Putzer, Kaiser und Reich. Der Kurfürstenfries des Jakob Russ als Do¬

kument der Verfassungsgeschichte, in: Der Überlinger Rathaussaal, Friedrichs¬
hafen 1993, S.25.

36 Dazu Peter Putzer, Reichssymbolik auf Mariaberg/Kanton St. Gallen. Anmerkun¬
gen zum Kurfürstenfries auf Mariaberg in Rorschach, in: Forschungen zur Rechts¬
archäologie und Rechtlichen Volkskunde, Bd. 15 (= Festgabe für Nikolaus Grass
zum 80. Geburtstag), Hrsg. von Louis Carlen, Zürich 1993, S. 251 ff., hier S. 262.
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Gerne wird dieses Bildprogramm in Repräsentationsgebäuden der Prälaten¬
staaten des alten Reiches verwendet. Es fällt auf - gleichsam ein topographi¬
scher Gesichtspunkt - daß gerade jene politischen Gebilde, denen Reichs¬
nähe zur Selbstbehauptung von Vorteil war - eben die Reichsstädte und
verstärkt im konfessionellen Zeitalter die geistlichen Fürstentümer -, dieses
Bildprogramm bevorzugt zur Darstellung brachten. Eine gewisse Parallele
zum »Kaisersaal« ist erkennbar. Der Rechtsgehalt der Darstellungen und die
politischen Zielsetzungen ihrer Verwendung sind evident. 37

Typologische Aspekte ergeben, daß die Bilddenkmale in und an öffentli¬
chen Gebäuden überwiegend statisch konzipiert sind. Die Repräsentations¬
und Legitimationsfunktion herrscht vor.

Von diesen Darstellungen ist ein Gutteil ausreichend bekannt und durch
zahlreiche Abbildungen erschließbar. Neues könnte hier nur dadurch geboten
werden, daß schwer zugängliche und nicht sonderlich bekannte Darstellungen
von Kaiser und Reich aufbereitet würden. Das Bemühen sollte dabei immer
dahin gehen, diese Objekte - soweit möglich - auch in gualitätsvollen Farb¬
abbildungen vorzustellen.

Hier wird daher auf den etwa 1390 fertiggestellten und im Schrifttum aus¬
führlich abgehandelten »Schönen Brunnen« in Nürnberg nur passim verwie¬
sen, in dessen erstem Geschoß die 9 Helden und die 7 Kurfürsten paarweise
an acht Pfeilern stehen. Darunter sitzen um den achtseitigen Brunnentrog
paarweise 16 schreibende Gestalten: Die 8 großen antiken Philosophen, die
4 Evangelisten und 4 Kirchenväter. 38

In einer konseguent chronologischen Auflistung von besonders bedeut¬
samen Darstellungen von Kaiser und Kurfürsten an Rathausfassaden wäre
jetzt auf Bremen zu verweisen; Bremen bildet jedoch hier den Gegenstand
gesonderter Überlegungen.

Die Rathäuser von Ulm und Eßlingen wurden gleichfalls in der ersten Hälfte
des 15. Jhs. zu prominenten Trägern des Zyklus »Kaiser und Reich«: In Ulm
sind außen am Rathaus am Südfenster des 1. Stockes, gekennzeichnet durch
Wappen, die ca. 1,30 m großen Figuren von 6 Kurfürsten angebracht - der
König von Böhmen fehlt. Am östlichen Fenster dieses Stockwerks finden sich
Karl der Große, die Könige von Ungarn und Böhmen sowie 2 Schildträger.
Diese Komposition von etwa 1425/30 kann als etwas unüblich bewertet wer¬
den. Das Fehlen des böhmischen Königs unter den Kurfürsten wird mit der
Absetzung König Wenzels 1400 in Verbindung gebracht; danach habe die
böhmische Kurstimme 3 Jahrhunderte lang geruht. 39

37 Putzer, Kaiser und Reich (wie Anm. 35), S. 24 f.
38 Dazu Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 49 f., Abb. 13.

Die Gegenüber- oder Nebeneinanderstellung von Kaiser und Kurfürsten mit
den »neun Helden« berichtet mit viel Bildmaterial Robert L. Wyss, Die neun
Helden. Eine ikonographische Studie, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäo¬
logie und Kunstgeschichte, Bd. 17, Basel 1957, S. 73 ff., insbes. S. 86ff. ; Volk¬
mann, Der Überlinger Rathaussaal (wie Anm. 23), S. 28 f. und Abb. 89.

39 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 58 f., Abb. 18; Volk¬
mann, Der Überlinger Rathaussaal (wie Anm. 23), S. 30, Abb. 96 u. 97.
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Die Plastiken im Eßlinger Rathaussaal entstanden im Jahre 1430: Im ersten
Stock des alten Rathauses stehen an den Holzstützen des Bauwerks auf Konso¬
len und unter gotischen Schutzdächern geschnitzte Plastiken: Der König, die
Kurfürsten, Heilige, Adelige, je ein Bauer und ein Bürger. Die Erweiterung
des Bildprogrammes - verglichen mit Ulm - läßt die ständisch-hierarchische
Ordnung des Reiches anklingen; darauf ist hier noch zu kommen. 40

Im Haus der Weber in Augsburg waren an der Wandvertäfelung der Kaiser
und die 7 Kurfürsten abgebildet - die 1457 angefertigten Bilder befinden sich
heute im Bayerischen Nationalmuseum in München. Auch in der Augsburger
Zunftstube standen sie wie anderswo mit den neun guten Helden, mit Pro¬
pheten und Philosophen in einer Reihe - nach H. Boockmann, 1958, »... ganz
nahe also, aber zugleich die fernen Gestalten einer moralischen eher als poli¬
tischen Welt...«. 41

Neben der Ausstattung von öffentlichen Gebäuden findet sich das Motiv
»Kaiser und Reich« - als »Reich« des Kurkollegs in seiner Gesamtheit - zu¬
nehmend auch in graphischer Gestaltung. Es begegnet anfänglich auf Minia¬
turen; später vermehrt in heraldischen, historischen und juristischen Texten -
ab 1450 etwa entsteht eine Flut von Holzschnitten zu diesem Thema - die
große Zahl von Frühdrucken fördert seine Verbreitung. 42

An die schon gezeigten Darstellungen der Bilderhandschriften des Sachsen¬
spiegels und des Balduincodex schließt sich chronologisch das in der Spätzeit
Karls IV., etwa 1378 entstandene Wappenbuch von Gehe an, das die Kurfür¬
sten weder durch Wappen noch Erzamtsymbole benennt. Nur der Anordnung
auf den gerüstet thronenden Kaiser sowie der Gewandung nach ist ihre
Zuordnung als geistliche und weltliche Subgruppe des Kollegiums möglich. 43

Aus der herzoglichen Bibliothek zu Wolienbüttel stammt aus einer Sammel¬
handschrift Augsburgischer Herkunft, spätes 14. Jh., die Darstellung des Kur¬
kollegs zu Seiten des unter einem Baldachin sitzenden Königs samt seiner
Gemahlin. Die geistlichen Kurfürsten sind durch Wappen, die weltlichen durch
Fahnen bezeichnet. Deutlich sind hier auch die Erzamtattribute erkennbar. 44

Unvergleichlich in ihrem grundsätzlich anderen Aussagegehalt ist aber die
Prachthandschrift der Goldenen Bulle, die 1400 König Wenzel hat anlertigen
lassen und die durch insgesamt 47 Miniaturen geziert ist, sowie die Bilder¬
chronik des Konstanzer Konzils, die 1420/30 von dem Konstanzer Kaufmann
Ulrich von Richenthal abgefaßt wurde.

Hier tritt uns erstmals über das rein Statisch-Formelhafte der Darstellung
hinaus eine narrative Komponente entgegen. 45

40 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 59 f., Abb. 20.
41 Ebd., S. 61, Abb. 21 u. 22; Volkmann, Der Überlinger Rathaussaal (wie Anm. 23),

S. 30 f. u. Abb. 98 u. 99; H. Bookmann, Einleitung zum Bilderatlas (Handbuch
der deutschen Geschichte, Bd. 5), neu hrsg. v. L. Just, bearb. v. H. Jankuhn,
H. Bookmann u. W. Treue, Frankfurt 1968, S. 30.

42 Wolf, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 12), S. 323 f.
43 I lol'lmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 51, Abb. 14.
44 Ebd., S. 53, Abb. 17.
45 Ebd., S. 62 f. bringt dafür einige Belege aus der Richenthal-Chronik.
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Die Prachtausfertigung der Goldenen Bulle aus der Zeit König Wenzels 46
hat in ihrem Bildprogramm deutlich berichtende Züge: Sie erweckt gleichsam
die abstrakten Normen des Königswahlgesetzes zu bildhaft anschaulichem
Leben:
- Sie schildert die Anreise der Kurfürsten mit Gefolge zum Wahlort.
- Die Kurfürsten sind auch einzeln abgebildet.
- Lebensvoll mit Details und den Text konkretisierend: Die Kurfürsten bei

Besorgung ihrer Erzamtfunktionen - ein Blick auch auf das Krönungsmahl.
Eine gewisse Ablösung des Bilderzyklus vom Text soll dabei festgehalten
werden.
Noch mehr gleichsam aus dem vollen Leben gegriffen ist die Chronik des

Konstanzer Konzils-, in der ersten Hälfte des 15. Jhs. entstanden. 47 Eingangs
sind die Wappen der Kurfürsten gemalt - ein Begleittext erläutert ihre Rechte.
Die Wahltheorie des Sachsenspiegels hinsichtlich Böhmens kommt hier zum
Tragen - Böhmen zählt nicht zum Kurfürstenrat. Die Chronik bringt aber auch
lebensvolle Bilder zum aktuellen Konzilsgeschehen, welche die Kurfürsten
abseits von ihren aus dem Wahlrecht abgeleiteten Funktionen und Berech¬
tigungen zeigen. So, wenn Kaiser Sigismund durch die Stadt reitet - voran die
Kurfürsten mit den Reichsinsignien.

Das Titelblatt des Kopiars aus dem Kontor zu Brügge, nach 1475 entstan¬
den, zeigt den von den Kurfürsten umgebenen thronenden Kaiser - unter ihm
das Reichswappen. Bei dieser Miniatur fällt auf, daß sie alle Kurfürsten durch
Wappen bezeichnet, daß alle - auch die Wahlbischöfe - gerüstet sind und ein
Schwert tragen. Erzamtsymbole dagegen fehlen. 48

Ab Mitte des 15. Jhs. werden die Darstellungen des Kurkollegs in großer
Zahl - teils durch den Buchdruck, teils durch das Kunstgewerbe hergestellt
und gewerbsmäßig verbreitet. Lange werden dabei für Bücher die gleichen
Bildstöcke verwendet, so daß ein Einfluß der geschichtlichen Entwicklung
nicht möglich ist. Das führt im weiteren Fortgang zu einem Auseinandertriften
von Inhalt und Bedeutung des Motivs.

Der gleiche Effekt wird durch die Serienfabrikation von Kurfürsten- und
Reichsadlerhumpen bewirkt. Eine Interpretation ihrer Darstellungen auf die
historisch-politischen Gegebenheiten ihrer Entstehungszeit erübrigt sich bei
den meisten dieser Produkte.

Die Herstellung vor allem von Werken, die das Rechts- und Gerichtswesen
betreffen und gerne das Motiv »Kaiser und Reich« verwenden, steuert in den

46 Ebd., S. 52. Dazu vor allem Wolf, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 12),
S. 322 und die dort Anm. 36 erwähnte Literatur. Insbes. sei verwiesen auf A.
Wolf, Die Goldene Bulle, König Wenzels Handschrift, Kommentar (Codices sel-
ecti 60*), Graz 1977, mit 21 ausgewählten und erläuterten Bilddokumenten zur
Geschichte des Kurkollegs.

47 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 62.
48 Ebd., S. 61 f., Abb. 23.
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Tagen Kaiser Maximilians einem Höhepunkt zu. Ergänzt wird seine Verbrei¬
tung durch die Zunahme der Einblattdrucke, die Maximilian für seine Eigen¬
werbung gezielt einsetzte.

Dabei fällt auf, daß die Zahl der Darstellungen von Kaiser und Kurfürsten
nach dem System der Quaternionen zwischen 1490 und 1520 merklich an¬
schwillt. Die Quaternionenidee war eine Darstellungsart, die in einer kaum
überschaubaren Vielzahl von literarischen und bildhaften Ausformungen das
Reich als hierarchisch geordnetes und ständisch durchgliedertes Gesamt¬
system sichtbar zu machen versuchte. 49

Die Entstehung des Figurenprogramms am gotischen Rathausbau in Bremen
erfolgte in einer so frühen Phase der Verwendung dieses Motivs, daß sich die
Quaternionenkonzeption noch nicht im geringsten im ikonographischen Kon¬
zept am Bremer Rathaus beobachten läßt.

Das gotische Rathaus mit seinem Figurenfries war auch schon lange fertig¬
gestellt, bevor die Verwendung des Kurfürstenmotivs ihrem guantitativen
Höhepunkt zustrebte. Das geht ab dem 16. Jh. eindeutig mit einer Verflachung
des verfassungsgeschichtlich bedeutsamen Gehalts dieser Produkte einher:
Aussagen zur Entstehung und Weiterentwicklung des Kurkollegs sind ihnen
kaum mehr entnehmbar; eine monographische Arbeit, die sich mit der kaum
zu bändigenden Fülle des jetzt in Frage kommenden Stoffes auseinander¬
setzt, steht noch aus. Dennoch sind in der großen Zahl von Umsetzungen des
Kurfürstenmotivs noch beachtliche Leistungen und auffällige Besonderheiten
feststellbar:

Das Rathaus in Lüneburg, Anfang 16. Jh., verwendet das Motiv mehrfach:
Auf der Eingangstür in den Fürstensaal ist der Reichsadler mit den Quaternio¬
nen dargestellt. In einem Nebensaal des alten Festraumes gibt ein Tafelbild
die Belehnung Herzog Ottos I. durch Kaiser Friedrich II. wieder: Der Kaiser
thronend, zu seinen Seiten geistliche und weltliche Kurfürsten; die Wappen an
der Stufe angelehnt. Auffallend hier die vom üblichen Schema abweichende
Anordnung der Kurfürsten. In der Großen Ratsstube ist saalmittig ein statisch
konzipiertes Bild angebracht: Der Kaiser thronend zwischen den Kurfürsten;
von Wolf den »bedeutendsten Werken dieser Periode« zugezählt. 50

Im St. Gallischen Rorschach, einer Nebenresidenz der Fürstäbte, wurde nach
dem »Klosterbruch« 1489 - einer existentiellen Erschütterung der Prälaten¬
herrschaft - im spätgotischen Festsaal von Stift Mariaberg in gualitätsvoller
Renaissancemalerei ein Kurfürstenfries angebracht, der mit 1540 datiert ist.

49 Putzer, Kaiser und Reich, (wie Anm. 35), S. 30 ff.; Guntram Brummer, 500 Jahre
Überlinger Rathaussaal. Aus der Geschichte von Erforschung und Deutung. Mit
Beiträgen zur Historie der weiteren Ausstattung von Saal und Vestibül, in: Der
Überlinger Rathaussaal, (wie Anm. 35), S. 36 ff. S. 70 weist Brummer darauf hin,
daß die bildliche Darstellung der Quaternionentheorie durch Russ nicht nur die
wahrscheinlich bedeutendste, sondern auch die einzige vollplastische ist.

50 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 124, Nr. 54, mit Litera¬
tur. Putzer, Kaiser und Reich, (wie Anm. 35), S. 34, Wolf, Die bildlichen Darstel¬
lungen (wie Anm. 12), S. 324.
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Abb. 6: Der Pfalzgraf bei Rhein (Foto: Focke-Museum Bremen)
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Er wurde 1993 vorgestellt, wobei auf einige »Unregelmäßigkeiten« bei der
Verwendung der kurfürstlichen Attribute verwiesen wurde. Inzwischen liegt
dazu auch eine Publikation mit Farbabbildungen vor. 51

Gleichfalls aus St. Gallen stammen zwei Glasscheiben von 1585, die den
Fürstabt Otmar Kunz zeigen: Die eine, wie er vor dem Papst knieend diesem
den Eid leistet; die zweite, die die Belehnung durch Maximilian II. mit den
Regalien zum Thema hat. Auf beiden Scheiben stehen hinter Papst und Kai¬
ser jeweils deren Wähler: Kardinäle und Kurfürsten - der Legitimationsbezug
ist evident. 52

Das Kurfürstenmotiv begegnet ab dem 16. Jh. kaum mehr qualitätsvoll an
Baulichkeiten: Die politische Bedeutung der Reichsstädte ist zurückgegangen;
auch die geistliche Staatenwelt hat im konfessionellen Zeitalter andere Aus¬
drucksformen gewählt.

Umso mehr überrascht es, was im einschlägigen Schrifttum noch nicht
Eingang gefunden hat, daß 1536 im Erzstift Salzburg ein Angehöriger des
Salzburger Landadels in Schloß Goldegg einen Rittersaal hat »... machen und
malen lassen...«, der seinesgleichen sucht: Die gewölbte Decke im Saal
besteht aus 107 meist quadratischen Feldern, die insgesamt 137 Wappen ent¬
halten. 60 davon sind eine Umsetzung der Quaternionenidee. Der im Stil der
Landadelskultur der Renaissance gehaltene Saal ist noch zusätzlich mit
mythologischen und religiösen Figuren, Szenen aus der Bibel, einem Jüngsten
Gericht und weiteren Details von rechtsgeschichtlicher Relevanz qualitätsvoll
ausgestattet. Für unseren Zusammenhang bedeutsam ist die Gruppe der Kur¬
fürsten in der Wappendecke. Ausgerichtet ist die Wappendecke auf eine
Stirnleiste, die die Wappen von Ungarn / Böhmen-deutschem König- römisch¬
deutschem Kaiser - den Habsburger Erblanden - aufreiht; die Hinwendung zu
Habsburg ist deutlich. Das ganze schließt an die Stirnwand an, die mittig das
großartig gestaltete Reichswappen trägt; links und rechts davon das Erzstift
Salzburg mit den Wappensymbolen der beiden zeitgenössischen geistlichen
Landesfürsten. Und an gutem Ort durch seine Familienwappen in Szene
gesetzt hat sich der Auftraggeber dieses auffälligen Bildprogramms: Sie
befinden sich links und rechts des Goldenen Vlieses. 53

Abgesehen von solchen Ausnahmeerscheinungen verlagert sich die Ver¬
wendung des Kurfürstenmotivs zunehmend auf die Massengraphik und das
Kunsthandwerk. Um diese Produkte nur im Überblick zu erfassen, wäre eine
Durchsicht der kaum überschaubaren Museumsliteratur sowie zahlloser

51 Putzer, Kaiser und Reich auf Mariaberg (wie Anm. 26).
52 Louis Specker, Führer durch das Glasgemäldekabinett des Historischen Museums

St. Gallen (= Museumsbrief 65/66), St. Gallen 1989, S. 23. Zu diesen beiden, die
Belehnungsakte nach der Wahl von Otmar Kunz zum Fürstabt von St. Gallen
(1565-1577) darstellenden Figurenscheiben weiterführende Literatur bei Specker;
vgl. auch Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), Kat. Nr. 147 mit
Literatur.

53 Friederike Zaisberger, Der Rittersaal im Schloß Goldegg. Salzburger Land, Salz¬
burg 1981.
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Ausstellungskataloge erforderlich. Ein derartiges Vorhaben ist nur mit
immensem Arbeitsaufwand möglich, könnte allerdings zu überraschenden
Einzelergebnissen führen.

Holzschnitte in großer Zahl, Kalenderblätter, die die Kurfürsten als Fries an
die Spitze stellen, Kartenspiele-, auch Wappenbücher sind hier zu nennen.
Zahllos sind die Trinkgefäße, die mit »Kaiser und Reich« geschmückt wur¬
den, Kurfürstenkrüge, Reichsadlerhumpen, Gläser... Auch Zinnteller haben
das Motiv für die Serienproduktion verwendet. 54

Das 17. Jh. setzt diese Entwicklung konstant fort: Dem wechselnden Zeit¬
geschmack angepaßt entstehen diese Produkte in großer Stückzahl; eine
inhaltliche Weiterentwicklung des Bildmotives selbst ist dabei kaum mehr
festzustellen.

Kupferstiche und Holzschnitte wurden anläßlich von Wahlen und Krönun¬
gen in großen Serien verlegt - daß dabei die alten Motive unreflektiert Ver¬
wendung fanden, überrascht kaum. 55

Aus der großen Fülle von Einzelobjekten herausgegriffen seien zwei Kirsch¬
holzreliefs aus dem Wiener Kunsthistorischen Museum mit Szenen aus dem
Schmalkaldischen Krieg: Nach einer 1556 in Amsterdam herausgebrachten
Stichfolge geschnitzt, sollten insgesamt 8 derartige Reliefs als Einlagen für
einen Kasten dienen. Die hier zusammenmontierten beiden Reliefs stellen
die Unterwerfung des Landgrafen von Hessen sowie die Unterwerfung der
protestantischen Städte, 1547, dar, wobei der Kaiser jeweils mit den Kurfür¬
sten auftritt. 56

Auffällig auch die Verwendung von »Kaiser und Reich« als Schmuckblatt für
den 1657 in Amsterdam verlegten »Novus Atlas Absolutissimus«. Leopold I.
ist zwar mit 3 + 4 Kurfürsten abgebildet - der Wappenkranz besteht aber nur
aus 6 Wappen. Die Kurfürsten - alle gleich gekleidet - sind nicht konkret
bestimmbar. 57

Die dekorative Verwendung des Motivs schiebt sich unaufhaltbar vor: Davon
zeugt auch die in Lyon verlegte Ausgabe der Institutionen Justinians von
1516: Der Holzschnitt soll zwar Justinian mit seinen Beratern darstellen -
unverkennbar hat man sich aber des gewichtigen Motivs mit den Kurfürsten
bedient. Die Sinnentleerung ist evident-der Abfall erkennbar, vergleicht man
damit den Ernst der Statuenreihen der mittelalterlichen Rathäuser oder das

54 Hoffmann, Die bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 79 ff.
55 Ebd.
56 Ikonographisch basieren diese Darstellungen auf einer 1556 in Antwerpen in

erster Auflage erschienen Stichfolge der Taten Kaiser Karls V. Deren Beschrif¬
tung ergibt auch den Sinngehalt der einzelnen Szenen. Parallelen zu den Wie¬
ner Reliefs sind bekannt. Dazu: Sonderausstellung Karl V., Kunsthistorisches
Museum Wien, 1958, Katalog, S. 32 f., Nr. 73.

57 Nach dem Exemplar Nr. 2° Mapp 80-2 der Bayerischen Staatsbibliothek Mün¬
chen veranstaltete der Battemberg-Verlag, München, 1977 eine Faksimileausgabe
des Novus Atlas Absolutissimus mit Einführung von Traudl Seifert.
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entsprechende Blatt des ersten illustrierten Druckes der Goldenen Bulle -
Straßburg 1485. 58

Der Niedergang führt noch weiter nach »unten«. Auch dafür Belege aus
dem Salzburgischen, die hier bewußt im Zusammenhang angeführt werden:
Im 17. Jh. hat die damals bedeutende Salzburger Hafnerkunst »Kurfürsten¬
öfen« angefertigt: Der Kaiser und durchwegs 6 Kurfürsten werden als Motiv
verwendet; kraftvoll modelliert hoch zu Roß. Der Zufall hat uns die Model
einer derartigen Serie wiederfinden lassen; von anderer Produktion ist ein
erhaltener grünglasierter Satz derartiger Hafnerware. 59 Für die völlige Sinn¬
entleerung zeugt aber der im Kloster Maria Piain bei Salzburg aufgestellte
imposante Ofen - er verwendet aus der Serie das Motiv Kaiser und Kur¬
fürsten in insgesamt 52 Kacheln - darunter 8 mit dem Motiv des Kaisers, die
übrigen 44 mit dem von Kurfürsten; jeweils in beliebiger Abfolge ohne jedes
erkennbare Konzept, das für einen Bildsinn spricht. 60

Zusammenfassend läßt sich feststellen:
Bis zum Ende des Reiches hat sich die bildhafte Darstellung von Kaiser und

Kurfürsten in mehreren Entwicklungsschüben abgespielt: Am Anfang stehen
die Bilddokumente, die die Entwicklung und Konstituierung des Kurkollegs
zum Thema haben: Ihnen ist gemeinsam, daß sie bewußt die Öffentlichkeit
suchen oder Rechtstexte von verfassungsrechtlichem Gehalt begleiten: Der
rechtliche Bildsinn ist evident.

Mit der Institutionalisierung von »Kaiser und Reich« beginnt die massen¬
hafte Umsetzung dieses Bildprogramms in den unterschiedlichsten Techniken
und Anwendungszusammenhängen - der Rechtsgehalt verflacht zusehends
und degeneriert teilweise zu einem Ornament des Kunsthandwerks. Öffent¬
lichkeit ist dadurch belanglos geworden.

Wenn abschließend versucht werden soll, das Bremer Rathaus mit seinem
Statuenschmuck im Gefüge der bisherigen Ausführungen einzuordnen und
zu bewerten, gilt es folgendes festzuhalten:
- Ein Dokument der Entstehung des Kurkollegs ist es sicher nicht.
- Elemente des Quaternionensystems finden sich in Bremen keine.
- Eine konkrete historische Wirklichkeit wird hier nicht ins Bild gesetzt. Das

ergibt sich schon daraus, daß im Jahr der Entstehung der gotischen Statuen
der Pfalzgraf bei Rhein Reichsoberhaupt gewesen ist: Ruprecht von der Pfalz.
Im Figurenfries zu Bremen müßten also der Kaiser und der Pfalzgraf iden¬
tische Personen sein. Der Blick auf die Statuen macht aber klar, daß hier

58 Iustinian, Institutiones Imperiales (Hg. Joh. Chappius). Lyon 1516, Mit Holzschnitt
auf der Rückseite des zwölften Blattes. Meist fehlgedeutet als Beratungsszene.
Zum ersten illustrierten Druck der Goldenen Bulle aus 1485 vgl. Hoffmann, Die
bildlichen Darstellungen (wie Anm. 11), S. 120, Nr. 41.

59 Dazu: Alt-Salzburger Hafnerkunst. Model und Kacheln des 16. bis 18. Jahrhun¬
derts aus der Strobl-Werkstatt. Katalog zur Sonderausstellung des Salzburger
Museum Carolino Augusteum (3.7. bis 2.9.1981), Kat. Nr. 173-179, Abb. 127-133.

60 Peter Putzer, Der Kurfürsten-Ofen von Maria Piain, in: Salzburger Volkskultur,
19. Jahrgang, Salzburg 1995, S. 74 ff.
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keinerlei Identität vorliegt: Dem Bildhauer lag nicht an der Umsetzung
eines Porträtkonzeptes - es ging um die sinnfällige Darstellung von Staats¬
funktionen.

- Damit stellt sich letztlich die Frage nach dem Bildsinn der Figurenabfolge
an der Marktseite des Bremer Rathauses.

Die bisher gängigen Deutungsversuche waren letztlich nicht überzeugend;
neue Ansätze sind dagegen bei Albrecht 61 festzustellen, die in der aufgewor¬
fenen Frage weiterführen:

Ikonographische Vergleiche und die typologische Einordnung des Bild¬
programms sind dafür unverzichtbar. Ohne Berücksichtigung des kunsthisto¬
rischen Umfeldes ist demnach das Allgemeine vom Besonderen nicht zu
trennen. An die Identifizierung der einzelnen Figuren hat sich ein möglichst
umfassender Vergleich mit ähnlichen Figuren- oder Bilderzyklen zu schließen.
Auf der Grundlage derartiger Gegenüberstellungen erst ist die Beurteilung
des Gesamtkonzeptes möglich, läßt sich ein Schlüssel zum Verständnis der
Kaiser-Kurfürsten-Gruppe an der Bremer Rathausfassade gewinnen.

Zur Kaiser-Kurfürsten-Gruppe an der Südfassade 62 ist als auffällig zu bemer¬
ken, daß sich die geistlichen von den weltlichen Königswählern ikonogra-
phisch nicht abheben; die Wahlbischöfe tragen nicht kirchliches Ornat - allein
die Wappen bezeichnen die Kurfürsten. Nach dem Umbau im frühen 17. Jh.
wurden je vier Figuren des ursprünglich durchlaufenden Frieses zu beiden
Seiten des neugeschaffenen Mittelrisalits situiert. Es lassen sich Argumente
vortragen, die für eine Beibehaltung der mittelalterlichen Reihenfolge beim
Umbau genauso sprechen wie solche, die eine Transferierung von Figuren an
einen neuen Standort in der Gesamtabfolge wahrscheinlich machen. Da beide
mögliche Abfolgen - der Kaiser mittig zwischen geistlichen und weltlichen
Kurfürsten oder der Kaiser an der Spitze des hierarchisch geordneten Kurfür¬
stenzuges - von anderen Orten bekannt sind, ist das für unsere weiteren
Überlegungen ohne Belang.

Die sogenannte Prophetengruppe - je vier Statuen an den beiden Schmal¬
seiten - befindet sich ziemlich sicher noch am ursprünglichen Aufstellungs¬
ort. 63 Bei ihrer Identifizierung ergeben sich Schwierigkeiten. Es fällt auf, daß
die Gestalten zwar von großer Ähnlichkeit sind, konkret fehlt ihnen aber eine
eindeutige Bezeichnung aus der Entstehungszeit. Die Spruchbänder bieten
auch keine Identifizierungshilfe. Insgesamt sind die Gestalt des Apostels
Petrus sowie sieben weitere Figuren erkennbar. Da es ein in der Entstehungs¬
zeit der Bremer Statuen gerne verwendetes Motiv der Rathausikonographie
war, lassen sich diese je vier Figuren der Schmalseiten durchaus als die Pro¬
pheten der damals beliebten Figurenkombination einer Kaiser-Kurfürsten-
Gruppe mit einer Prophetenreihe interpretieren.

61 Hier wird im folgenden weitgehend auf Albrecht, Das Bremer Rathaus (wie
Anm. 1) zurückgegriffen; zur Entlastung des Textes werden nur die notwendigen
Hinweise angegeben.

62 Albrecht, Das Bremer Rathaus (wie Anm. 1), S. 34 ff.
63 Ebd., S. 37ff.
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Eine Absicherung der von Albrecht vorgeschlagenen Deutung erfolgt durch
die Herleitung des ikonographischen Typus aus der Bildtradition der Rathäu¬
ser. 64 Dabei muß die bisherige Betrachtungsweise - das Bremer Figurenpro¬
gramm isoliert als örtliches Phänomen zu werten - aufgegeben werden. Ana¬
logien zu anderen Rathäusern wurden bis dato vernachlässigt. Methodisch
richtig sind die Figurenzyklen - Kaiser und Kurfürsten sowie Propheten -
vorerst getrennt typologisch abzuleiten, bevor die Fälle ihrer gemeinsamen
Verwendung untersucht werden.

Die Chronologie der frühen Darstellungen von Kaiser und Reich wurde
bereits an den Anfang dieser Studie gestellt und bis zur Verflachung des
Rechtsgehaltes gegen Ende des Reiches behandelt. In der Frühphase dieses
Bildprogrammes ist mehrfach seine Verwendung in Verbindung mit Ablö¬
sungstendenzen von einem Landesherrn belegbar: Öffentlich sollte dadurch
ein politischer Anspruch kundgetan werden.

Für die Darstellung von Prophetenreihen im städtischen Bereich ist um 1400
ein Höhepunkt belegbar. Die Ursprünge führen in die sakrale Bildtradition;
von dort wird das Programm in den profanen Bereich transferiert, womit sich
eine völlig neue Sinngebung verbindet: Vor allem gehen die Prophetengrup¬
pen Verbindungen mit typisch städtischen Bildinhalten ein. Sie tauchen im
Spätmittelalter nicht nur an Rathäusern, sondern auch an städtischen Brunnen
auf, wie am schon erwähnten »Schönen Brunnen« in Nürnberg - dort mit einer
Ausweitung auf weitere Figurengruppen außer der Kaiser-Kurfürstenreihe.

Für die Prophetengruppen stellt sich die Frage ihres Sinnes im städtischen
Kontext, die durch eine gute Quellenlage leicht beantwortbar ist: Das Ge¬
meinwohl der Stadt unter vielfachen Aspekten wird dadurch angesprochen;
konkrete und theologisch fundierte Aussagen sind den Propheten nicht zuzu¬
ordnen - insgesamt fungieren sie als »ständige Mahner zur Gerechtigkeit«. 65
Für das gemeinsame Auftreten beider Figurengruppen finden sich außer in
Bremen noch drei weitere Belege - der Ursprung für diesen Zyklus wird von
Albrecht in Köln vermutet. Aus erhaltenen Schriftguellen ist dazu eine
schlüssige Deutung möglich: Dem Menschen der Entstehungszeit, des späten
Mittelalters, waren die Bedeutungszusammenhänge, um deren Erfassung wir
uns bemühen müssen, selbstverständlich; selten wurden sie daher schriftlich
festgehalten. Sie können durchaus in einem politischen Anspruch gesehen
werden, was der Vergleich mit entsprechenden Figurenkombinationen an
anderen Rathäusern verdeutlicht: »Einerseits symbolisieren die Propheten
die gerechte Regierung des Rates nach innen, während andererseits die Kur¬
fürsten das politische Selbstverständnis nach außen versinnbildlichen«. 66

Die Stadt Bremen bediente sich dabei Anfang des 15. Jhs. eines bereits ent¬
wickelten ikonographischen Typus, der durchaus für das Bemühen um eine
engere Bindung an das Reich oder gar für das Verlangen nach Reichsfreiheit
spricht.

64 Ebd., S. 41.
65 Ebd., S. 49.
66 Ebd., S. 52.
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Für Bremen ist das konkret zu hinterfragen.
Die Bedeutung der Prophetenreihe im Profanbereich und die ihnen in den

Mund gelegten recht allgemeinen Weisheiten und Lebensregeln sollten die
städtischen Funktionäre an die Wahrung des Gemeinwohls, an den Verzicht
auf Eigennutz erinnern und sie zur Gerechtigkeit auffordern. Der Kaiser und
seine Wähler, die Kurfürsten, verwiesen von der Hauptfassade des Rathauses
»... den mittelalterlichen Ratsherrn nachdrücklich auf die Ordnung des Reiches
und ermahnten ihn zur Treue«. 67

Wenn auch derartige Sachzusammenhänge durchaus mit den Figuren am
Bremer Rathaus in Verbindung zu bringen sind, ist noch eine einläßliche
Untersuchung des Bildsinns der Kaiser-Kurfürsten-Reihe anhand der spezi¬
fischen Bremer Verhältnisse erforderlich.

Informationen sind dabei aus Schriftquellen aus der Zeit des Rathaus¬
neubaus zu gewinnen: Durch ein Netzwerk von Fälschungen von etwa 1420
versuchte die Stadt Ansprüche zu legalisieren, die insgesamt den Status der
Stadt und der Mitglieder des Bremer Rates beträchtlich anhoben. 68

Die im Umkreis des Bremer Rates entstandenen Falsifikate verfolgten zwei
Hauptanliegen: Die Stellung der Stadt gegenüber dem erzbischöflichen Lan¬
desherrn sowie gegenüber dem Reich auf das Vorteilhafteste darzustellen
sowie Bremen im Gefüge der Hanse eine Vorrangstellung zuzuschreiben.

Man führte für den Status Bremens in bezug auf den Erzbischof den Ter¬
minus »Kaiserfreiheit« ein, womit man Unabhängigkeit vom Landesherrn
meinte, sie aber in einer so ambivalenten Form konzipierte, daß es nicht zum
völligen Bruch mit dem Erzbischof kommen mußte. Dessen Rechte werden
insgesamt, wie auch seine politische Position, auf ein formales Minimum
reduziert. Materiell liegen die Befugnisse bei der Stadt - beim Rat. Damit
bedeutete Kaiserfreiheit keine formale, aber doch die faktische Unabhängig¬
keit vom geistlichen Stadtherrn. Bremen steht mit derartigen Bestrebungen
in der deutschen Geschichte nicht allein da - sie sind für das späte Mittel¬
alter in vielen Bischofsstädten typisch.

Der Bremer Rat des frühen 15. Jhs. drückte sein Selbstverständnis bewußt
durch die Zeichensprache der Reichssymbolik aus. Die dafür von Albrecht
überzeugend anhand von zeitgenössischen Quellen geführte Argumentation
gibt auch dem Roland einen gesonderten Bildsinn: Aus gefälschten Urkunden

67 Ebd., S. 51.
68 Ebd., S. 53 ff. benennt diese drei Ansprüche:

1. Befreiung Bremens von der Vorladung vor die Verne;
2. Das Recht Bremens die Weser zu befrieden;
3. Die Berechtigung der Bremer Räte, in der Kleidung, den Rittern gleich, Gold

und Bunt zu tragen.
Als Zeichen dieser Rechte beanspruchten die Bremer mit Erfolg, den Roland mit
Schild und kaiserlichem Wappen aufzustellen.
Vgl. hierzu, zur Frage der Fälschungen und zur Rolle des Bürgermeisters Johann
Hemeling: Lieselotte Klink, Johann Hemelings »Diplomatarium fabricae ecclesiae
Bremensis« von 1415/20, Hildesheim 1988 (Veröffentlichungen der historischen
Kommission für Niedersachsen und Bremen. Band XXXVII), S. 24 ff., dort auch
eine kritische Zusammenstellung und Diskussion der Literatur über die Falsa.
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wird nachträglich das Recht der Stadt abgeleitet, an der monumentalen Stein-
ligur von 1404 durch Reichssymbole auf den speziellen Status hinzuweisen,
den die Stadt Bremen einzunehmen versucht hat.

Kaiser und Reich an der Rathausfassade sowie der monumentale Roland
sind Zeugnisse für den politischen Anspruch der Stadt auf städtische Freiheit
und Geltung, wie er zur Zeit des Rathausneubaues formuliert wurde, als das
Selbstbewußtsein der Hansestadt Bremen einen Höchstwert erreicht hatte. 69
Dem entsprach einmal der Wunsch nach einem neuen Rathaus, das auch dem
Repräsentationsbedürfnis entsprechen mußte: Durch seine zentrale Lage
ebenso wie durch seine Größe und die Qualität der Ausstattung. Im ikono-
graphischen Konzept des Figurenschmuckes in Sonderheit sollte aber der
konkrete Machtanspruch sichtbar werden. Die von Albrecht bearbeiteten
historischen Texte führen zu neuen Einsichten in die Bedeutung der Sand¬
steinfiguren von Kaiser und Kurfürsten an der Marktfassade. Er wendet sich
dagegen, die Ikonographie des Rathauses im Sinne eines Verlangens nach
Reichsfreiheit deuten zu wollen: Sie verweist zwar auf Bremens Stellung zum
Reich, akzeptiert aber die Position des Landesfürsten. Dieser sowie das Erz-
stift unterstützten den Rathausbau finanziell was auf Konsens in der ange¬
sprochenen Frage schließen läßt.

Die vom Rat formulierte »Kaiserfreiheit« Bremens gibt dem Figurenpro¬
gramm erkennbar Sinn: Einmal bedeutet das »...faktische politische Unab¬
hängigkeit vom Bischof und somit alleinige Verantwortlichkeit gegenüber
dem Reich, andererseits das Privileg, keine Abgaben an den Kaiser zahlen
zu müssen«. 70 Albrecht deutet das Bremer Bildprogramm nicht als Ausdruck
des Wunsches nach geändertem verfassungsrechtlichen Status, sondern es
demonstriere vielmehr nicht ohne Stolz die de facto-Gegebenheiten: Ohne
Beschränkungen durch den geistlichen Landesfürsten die Geschicke der
Stadt »frei« gestalten zu können.

Zwischen 1608 und 1615 kam es zum Umbau des Rathauses mit einschnei¬
denden Veränderungen hinsichtlich der Architektur, der Dekorationen und
damit in Verbindung des Bildprogrammes. Daher ist es auffällig, daß die goti¬
schen Statuen an den Außenwänden, die für den Zeitgeschmack als »veraltet«
wirken mußten, an der Außenfassade mit marginalen Veränderungen bezüg¬
lich ihrer Anordnung angebracht blieben. 71 Es gibt sogar Indizien dafür, daß
ihnen im frühen 17. Jh. große Wertschätzung entgegengebracht worden ist.

Allerdings ist fraglich, ob das mittelalterliche Bildprogramm noch im ur¬
sprünglichen Sinn seiner Anfertigung verstanden wurde. Die Ikonographie
von Kaiser und Kurfürsten mußte zum Zeitpunkt, als sich die Stadt aufmachte,
die Reichsunmittelbarkeit zu erlangen und die erzbischöfliche Hoheit gänzlich
abzuschütteln, einen neuen Stellenwert gewinnen. Die »Prophetenreihen« der
Schmalseiten dagegen wurden im Sinne des humanistischen Denkens zu
berühmten Philosophen der Antike umgearbeitet.

69 Albrecht, Das Bremer Rathaus (wie Anm. 1), S. 59 f.
70 Ebd., S. 60.
71 Darauf geht ein Albrecht, ebd., S. 174 ff.
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Bezüglich der aus dem Mittelalter übernommenen Standfiguren von Kaiser
und Kurfürsten - ein typisches, der städtischen Bildtradition zuzuordnendes
Motiv - muß angemerkt werden, daß es sich dabei in Bremen um keinen Ein¬
zelfall in der Neuzeit handelt. Das Bildprogramm als solches war, wie ein¬
gangs in diesem Beitrag erläutert, bis ins 18. Jh. in Verwendung. »Es läßt sich
daher nicht nachweisen, ob ihre Konservierung vielleicht mit den um 1600 be¬
sonders heftig wiederaufflammenen Unabhängigkeitsbestrebungen der Stadt
zusammenhängt, welche endlich 1646 mit dem »Linzer Diplom« und der
Reichsfreiheit Bremens von Erfolg gekrönt wurden«. 72 Ausschließen läßt es
sich aber auch nicht.

Vielmehr könnte man aus dem Umstand, daß die Figuren von Kaiser und
Kurfürsten im frühen 17. Jh. bewußt in die neugestaltete Fassade integriert und
aus diesem Anlaß renoviert wurden, schließen, daß dadurch »... in Bremen auf
das Alter eines bestehenden Anspruchs angespielt...« wurde. 73

Wollte man dem Figurenfries von Kaiser und Kurfürsten einen trocken juri¬
stisch formulierten Bildsinn unterlegen, so konnte man ihn zum Zeitpunkt
der Anfertigung der gotischen Skulpturen als Ausdruck der Autonomie deu¬
ten; ab Mitte des 17. Jhs., ab der Verleihung des »Linzer Diploms« insbeson¬
dere, stehen diese Skulpturen tatsächlich für die Reichsunmittelbarkeit.

Zu den Abbildungen

Die 8 Statuen des Ensembles »Kaiser und Reich« sind aus graugelblichem
Elbsandstein gearbeitet: Sie sind alle in etwa gleich groß: Etwas überlebens¬
groß bis zu 2 m hoch. Von ihrer ursprünglichen farbigen Fassung hat sich
soviel wie nichts mehr erhalten. Nur in Fugen und Vertiefungen finden sich
noch Farbreste, die eine Ahnung von der ursprünglichen Buntheit und farbi¬
gen Pracht der Figuren vermitteln.

Zum Schutz vor weiterer Zerstörung wurden die Originale 1960 an der Rat¬
hausfassade durch Kopien ersetzt. Die Originale selbst befinden sich seither
im Focke-Museum in Bremen. Ein Besuch im Museum ermöglicht dem
Betrachter eine andere Perspektive als der nach oben gewandte Blick vor
dem Rathaus - vor allem die Monumentalität dieser Skulpturen wird dort
eher begreifbar als vor dem Rathaus selbst.

Zur Einheitlichkeit des vermutlich ursprünglich auf der Fassade umlaufen¬
den Figurenfrieses - von den Skulpturen, die am gotischen Rathaus an der
Nordseite angebracht waren, hat sich nichts erhalten - trug die formale
Gleichartigkeit der Figuren als Ensemble bei. Die künstlerische Leistung des
Bildhauers gründet in der Ausgewogenheit von Monumentalität und Indivi¬
dualität der Steinskulpturen, die schon die Figurenabfolge von »Kaiser und
Reich« erkennen läßt.

72 Ebd., S. 133. Zum Linzer Diplom vgl. Hartmut Müller, Das Linzer Diplom, in:
Brem. Jb. 74/75, 1995/96, S. 15 ff.

73 Albrecht, Das Bremer Rathaus (wie Anm. 1), S. 239.
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Dem Betrachter der Marktseite des Rathauses bieten sich die Figuren in
der Abfolge dar, in der er auch die hier nachfolgend abgebildeten Originale
im Focke-Museum zu Bremen aufgestellt antrifft:

Kaiser - Erzbischof von Mainz - Erzbischof von Trier - Erzbischof von Köln -
König von Böhmen - Pfalzgraf bei Rhein - Herzog von Sachsen - Markgraf
von Brandenburg.

Die Figuren sind, abgesehen vom Standort in der etablierten Abfolge,
bezeichnet durch:

Der Kaiser trägt Krone, Szepter und Reichsapfel.
Der Mainzer Wahlbischof, weltlich gewandet in Panzer unter Rock und

Mantel, barhäuptig und die Rechte am Knauf des Schwerts trägt ein Wappen¬
schild, das ihn für Mainz ausweist.

Der Trierer Wahlbischof in kurzem Rock und Beinkleidern unter schwerem
Mantel, gleichfalls unbedeckten Hauptes, trägt Dolch und Schwert und ist
durch das kurtrierische Wappen bezeichnet.

Der Kölner Wahlbischof, weltlich gewandet ähnlich dem Trierer Kurfürsten,
aber bedeckten Hauptes, hat die Linke am Schwert ruhen. Zur Benennung
dient das kurkölnische Wappen.

Der Böhmenkönig eröffnet die Reihe der weltlichen Kurfürsten: Die Krone
auf dem Haupt sowie das Wappenbild - der gekrönte böhmische Löwe - wei¬
sen ihn für seine Kurwürde aus.

Der Pfalzgraf bei Rhein ist in ein üppiges Gewand gehüllt, aus dem nur
zaghaft der Schwertknauf herausragt, den die Linke berührt. Die Bezeich¬
nung erfolgt durch das Wappen: Der ungekrönte pfälzische Löwe, daneben
die Wecken für Bayern und darunter der Reichsapfel des Reichsvikariats.

Der Herzog von Sachsen, eine gepanzerte Gestalt mit Schultermantel, trägt
in der linken Hand das sächsische Wappenschild: die gekreuzten Kurschwer¬
ter neben einem Rautenkranz über Querbalken. Der Kurfürst ist barhäuptig.

Der Markgraf von Brandenburg, ein voll gerüsteter Ritter mit überge¬
schwungenem Mantel, die Linke am Schwert, ist durch das Wappenschild
bezeichnet, auf dem der brandenburgische Adler erkennbar ist, den ein
Szepterwappen ziert.

Eine schriftliche Benennung fehlt bei allen 8 Figuren; auch die Verwen¬
dung von Erzamtattributen fehlt in Bremen völlig.
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Lag im sog. »Bezelin-Grab« wirklich Erzbischof Bezelin?
Zur Identifizierung eines Grabes im Bremer St. Petri Dom

Von Ingrid Weibezahn

In den 70er Jahren wurde im Bremer St. Petri Dom aus Anlaß einer grund¬
legenden Sanierung und Restaurierung des Gebäudes im Vorfeld des Ein¬
baus einer Fußbodenheizung eine archäologische Grabung durchgeführt. Die
Freilegung der Erdschichten unterhalb des Fußbodenniveaus sollte vor allem
Aufschluß über die Baugeschichte der Vorgängerbauten des heutigen Domes
liefern. Als die Mitarbeiter des Bremer Landesarchäologen Dr. Karl Heinz
Brandt im November 1973 zum Spaten griffen, ahnten sie nicht, daß sie wenige
Wochen später auf Funde stoßen würden, die von der archäologischen For¬
schung als sensationell bezeichnet werden würden.

Was die Historiker in Deutschland und darüber hinaus in ganz Europa als
so herausragend einstuften, war allerdings nicht so sehr die Auffindung be¬
achtlicher baugeschichtlicher Relikte, sondern die Freilegung einer Reihe
von mittelalterlichen Bischofsgräbern. Zwar war bekannt, daß man wie in
allen alten Kirchen auch im St. Petri Dom jahrhundertelang Bestattungen
vorgenommen hatte. Doch war gleichzeitig bereits durch mittelalterliche
Geschichtsquellen belegt, daß ein Teil dieser frühen Bestattungen aufgeho¬
ben und zu einem - inzwischen längst verschwundenen - Hochgrab vereinigt
worden war. Wie groß war die Überraschung, als man in den Gräbern nach
sorgfältiger Freilegung nicht nur teilweise weitgehend intakte Skelette, son¬
dern auch noch Reste von gut erhaltenen Bischofsgewändern und zahlreiche
hölzerne und metallene Grabbeigaben fand!

Nach Bergung der Gebeine veranlaßte K. H. Brandt eine Auswertung der
Funde in anthropologischer, archäologischer und kunsthistorisch-textilge-
schichtlicher Hinsicht. Von der in diesem Zusammenhang geplanten Publika¬
tionsreihe liegen inzwischen zwei Bände vor, die Untersuchung der Skelett¬
reste und die archäologische Dokumentation 1. Eine weitere Publikation, die
eine textilkundliche Untersuchung der aufgefundenen Gewandteile zum
Thema haben wird, ist in Vorbereitung 2 .

Ein zwar nicht gravierendes, aber doch den Kenntnisstand etwas mindern¬
des Problem bei allen Untersuchungen war die Unmöglichkeit, die in den

1 Vgl. Ausgrabungen im St. Petri Dom zu Bremen, hrsg. von Karl Heinz Brandt.
Bd. 1: Winfried Henke, Anthropologische Untersuchung der menschlichen Ske¬
lettreste. Stuttgart 1985. Bd. 2: Karl Heinz Brandt, Die Gräber des Mittelalters und
der frühen Neuzeit. Stuttgart 1988.

2 Mit der wissenschaftlichen Bearbeitung beauftragt wurde die Historikerin und
Textilwissenschaftlerin Dr. Margareta Nockert, Statens Historiska Museum,
Stockholm. Gemeinsam mit der Textilrestauratorin Eva Lundwall betreut Marga¬
reta Nockert seit 1975 die Konservierung der Bremer Domtextilien.
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Gräbern bestatteten Personen zu identifizieren. Zwar hatte es im Mittelalter
offensichtlich die Gepflogenheit gegeben, bei der Bestattung zur Kennzeich¬
nung des Toten eine etwa 20x25 cm große Bleitafel mit Namen, Amt und
Sterbedatum des Toten in das Grab zu legen 3 , doch waren in den Gräbern der
jüngsten Grabung keinerlei Namenstafeln entdeckt worden. So bliebe für
eine Benennung der Personen nur eine stilgeschichtliche Analyse der Grab¬
beigaben, ein risikoreiches Unterfangen, das wegen seiner Unsicherheit von
K.H. Brandt von vornherein ausgeschlossen wurde 4 .

Bei einem Grab machte der Landesarchäologe allerdings eine Ausnahme:
dem Grab Nr. 6, dessen Bestattung er mit Erzbischof Bezelin (gest. 1043) iden¬
tifizieren zu können glaubte. Hier griff Brandt auf eine Identifikationshilfe
zurück, die ein glücklicher Zufall bereits zu einem früheren Zeitpunkt der
Wissenschaft beschert hatte, den sogenannten Hannoverschen Plan. Es han¬
delt sich hierbei um einen Gräberplan des Bremer Domes, den der Bremer
Archivar Wilhelm v. Bippen bereits im Jahre 1888 im ältesten Bremer Copiar
im Staatsarchiv Hannover entdeckt und publiziert hatte 5 . Die Archäologin Dr.
Helen Rosenau hat diesen Plan im Zusammenhang mit ihren Forschungsar¬
beiten zur Baugeschichte des Bremer Domes 1931 ausgewertet und abgebil¬
det 6 . Der aufgrund seiner Fundstätte sogenannte Hannoversche Gräberplan
enthält eine Skizze der Grablege der Bremer Bischöfe von Bischof Leuderich
bis Erzbischof Bezelin, hier mit seinem Beinamen »Alebrandus« bezeichnet.
Sein Grab ist in der zweiten Reihe von Osten zwischen den Gräbern der
Bischöfe Willerich und Leuderich eingetragen.

3 Vgl. die erhaltenen Beispiele für Bischof Leuderich (gest. 845) und für die beiden
Erzbischöfe Unni (gest. 936) und Liemar (gest. 1001) im Bremer Landesmuseum.
Die beiden erstgenannten Tafeln waren 1840 beim Abbruch des Hochaltars im
Ostchor, die letztgenannte Bleitafel 1895 im Grab des Erzbischofs auf der Südseite
des Hochchors aufgefunden worden. Vgl. dazu August Freudenthal, Erzbischof
Liemars Grab im Dom zu Bremen, in: Niedersachsen, Bd. 1, 1895, S. 41.

4 Da sich die Datierung der Grabbeigaben nach stilistischen Kriterien in einer
Spanne von etwa 50 Jahren bewegt, kommt diese Methode für eine Benennung
einzelner Personen nicht in Frage, weil in der Bestattungsabfolge der Bischöfe
häufig ein wesentlich kürzerer Abstand auftritt. Vgl. Brandt (wie Anm. 1), S. 25.
Der Frage nach dem Bestattungsort der Bremer Bischöfe und Erzbischöfe widmet
sich u.a. auch das jüngst erschienene Heft der »Blätter der Maus« aus der Reihe
»Die Gräber im Bremer St. Petri Dom«. Der Autor hat hier alle Informationen über
Herkunft, Leben und Wirken sowie den Begräbnisort der Bremer Bischöfe und
Erzbischöfe in knapper Form zusammengestellt. Vgl. Herbert Schwarzwälder, Die
Bischöfe und Erzbischöfe von Bremen. Ihre Herkunft und Amtszeit - ihr Tod und
ihre Gräber, in: Blätter der Maus, 16. Heft, Die Gräber im Bremer St. Petri Dom,
Bremen 1996.

5 Vgl. W. v. Bippen, Neue Untersuchungen zur Baugeschichte des Doms, in: Brem.
Jb. 14, 1888, S. 190, Anm. 1.

6 Vgl. H. Rosenau, Zur mittelalterlichen Baugeschichte des Bremer Domes, in:
Brem. Jb. 33, 1931, S. 1-36, hier Abb. 1. Da dieser Plan einem Kriegsschaden im
Staatsarchiv Hannover zum Opfer gefallen ist, kann er nunmehr nur noch auf¬
grund dieser alten Abbildung genutzt werden.
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Abb. 1: Bleitafel aus dem Grab des Erzbischofs Liemar (gest. 1101), Focke-Mu-
seum. (Foto: Der Landesarchäologe)

Abb. 2: Sog. Hannoverscher Gräberplan, 3. Viertel 12. Jahrhundert. Kriegsver¬
lust. (Foto: Der Landesarchäologe)
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In Kenntnis dieses Planes und einer Beschreibung der Bestattung Bezelins
durch den mittelalterlichen Geschichtsschreiber Adam von Bremen konnte
K. H. Brandt angesichts der Fundsituation eine Identifizierung wagen:

»Beigaben und Textilien datieren das Grab eines Erzbischofs in das 11. Jahr¬
hundert, wodurch allein seine Identifizierung nicht möglich ist. Ein Vergleich
des Grabungsbefundes der frühmittelalterlichen Bischofssepultur mit dem
Hannoverschen Plan deutet jedoch auf Erzbischof Bezelin Alebrand (gest.
1043). Die Anlage des Grabes über einem karolingischen Heiligengrab (Grab
22), das unter oder nahe dem Altar angelegt worden sein muß, erlaubt über¬
dies eine Beziehung zu Adam von Bremens Angaben zum Bestattungsplatz
Bezelins: »in medio... novae basilicae. In quo loco primum altare maius situm
fuerat iuxta mausoleum sancti patris Willehadi.« 7

Brandt brachte also die Angaben aus Adam von Bremen mit der bei der
Grabung vorgefundenen Gräbersituation und dem Hannoverschen Plan in
Übereinstimmung. Diese bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Dis¬
kussion um die Bremer Bischofsgräber als Vermutung geäußerte Zuordnung 8
bestimmte fortan den Umgang mit den Objekten dieses Grabes: dem
Bischofsstab aus Tannenholz mit einer scheibenförmigen durchbrochenen
Krümme, dem erst bei der Konservierung der Textilien durch eine Röntgen¬
aufnahme in Stockholm entdeckten Bischofsring und schließlich den nach
und nach präparierten und konservierten Textilien. Die Fundstücke wurden
aufgrund der ermittelten Identität des Bestatteten in die Zeit vor 1043 datiert
und damit, zusammen mit einigen Textilteilen aus Grab 23, als älteste Objekte
aus den Bischofsgräbern herausgestellt. Zusätzlich gewann die Zuordnung
des Grabes 6 zu Bezelin noch eine besondere Bedeutung durch den
Umstand, daß Bezelin es war, der nach dem Brand des alten Domes sogleich
die Initiative zum Wiederaufbau ergriff und damit zum ersten »Bauherrn«
unseres heutigen Domes wurde 9 .

Doch im Laufe der Jahre während der intensiven Beschäftigung mit den
Fundobjekten begannen sich Zweifel an dieser Identifizierung zu regen. Ins¬
besondere die Mitarbeiterinnen der Textilabteilung des Historischen Reichs¬
museums in Stockholm, die mit der Konservierung der Textilfunde beauftragt

7 = »In der Mitte der neuen Kirche und zwar dort, wo früher der Hochaltar gestan¬
den hatte beim >Grabe< Willehads.« Vgl. Brandt (wie Anm. 1), S. 65.

8 Vgl. K. H. Brandt, Erzbischofsgräber im Bremer St. Petri Dom (Vorbericht), in: Zeit¬
schrift für Archäologie des Mittelalters. Jg. 4 (1976), Köln 1976, S.7-28. Ferner: ders.,
Ausgrabungen im Bremer St. Petri Dom. Ein Vorbericht, Bremen 1977, S. 46 - 52.

9 »Im vorletzten Jahre des Erzbischofs brannte der St. Petersdom zu Bremen nie¬
der, und die Flammen seines Brandes verzehrten auch das Stift mit seinen Werk¬
stätten und die ganze Domburg mit ihren Gebäuden... Der Erzbischof befand
sich damals gerade auf einer Reise nach Friesiand. Auf die Kunde vom Brande
des Domes kehrte er sofort um, und als er im nächsten Sommer den Grundstein
legte, ordnete er an, den Bau unserer Kirche in seiner Größe nach dem Vorbilde
des Kölner Domes zu errichten.« Vgl. Magister Adam Bremensis, Gesta Hamma-
burgensis ecclesiae pontificum, in: Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur
Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches. Neu übertragen von
Werner Trillmich, Darmstadt 1978, S. 322 f.
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waren, konnten manche Beobachtungen an den Textilobjekten dieses Grabes
nicht mit der postulierten frühen Datierung in Einklang bringen. Die erwähn¬
ten Zweifel an der Datierung sämtlicher Textilobjekte dieses Grabes in die
Zeit vor 1043, dem Sterbejahr Bezelins, traten besonders bei der Beschäfti¬
gung mit der Mitra in Erscheinung, deren offensichtlich hohe Form schwerlich
mit einer Datierung in die 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts in Übereinstimmung
zu bringen ist. Diese mehrfach von den Stockholmer Restauratorinnen mir
gegenüber geäußerten Bedenken veranlaßten mich, der Zuordnung von Grab
6 zu Erzbischof Bezelin erneut nachzugehen.

Zum Verständnis der komplizierten Geschichte der Bremer Bischofsgrab-
lege ist es erforderlich, sich den Ablauf der Geschehnisse im einzelnen vor
Augen zu führen. Wir haben glücklicherweise in Adam von Bremen einen
frühen Chronisten, der uns die Abfolge der Bestattungen im Dom sorgfältig
überliefert. Danach wurde schon der erste Bischof Willehad im Altarraum des
von ihm erbauten Domes begraben 10; ihm folgten nach und nach 13 Amtsbrü¬
der, und so entstand im Laufe der Jahrhunderte eine Grabanlage von etwa 23
Metern Länge und 10 Metern Breite, wie wir sie auf dem Hannoverschen Plan
vorfinden. Am 11. September des Jahres 1041 brannte der alte Dom aufgrund
einer Brandstiftung ab. Unter Erzbischof Bezelin begann man sofort mit dem
Wiederaufbau und bezog die im Altarraum des alten Domes gelegene Grab¬
anlage natürlich in den Neubau mit ein. Allerdings wurde der Dom so weit
nach Osten verlängert, daß die Grabanlage jetzt etwa in der Mitte des Domes
zu liegen kam. Als erster wurde dort Bezelin selber am 15. April 1043 beerdigt,
und da zu diesem Zeitpunkt die zur Verfügung stehende Fläche offenbar
schon knapp geworden war, wählte man als Begräbnisort einen Platz, der das
250 Jahre alte einstige Grab Willehads teilweise überlagerte. Nach Adam
wurde Bezelin »inmitten der neuen, von ihm begonnenen Kirche beigesetzt,
und zwar an der Stelle des früheren Hochaltars neben der Gruft des hl.
Vaters Willehad«. 11 Der Befund des Landesarchäologen deckte sich mit die¬
ser Beschreibung. 12

Soweit sind die Beobachtungen und Schlußfolgerungen des Landesarchäo¬
logen nachvollziehbar. Nun erhebt sich aber die Frage: Gehören die in Grab
Nr. 6 aufgefundenen Gebeine tatsächlich zu Bezelin, oder ist nur das Stein¬
grab die alte Grabstätte Bezelins, das Skelett hingegen das eines anderen
Erzbischofs? Verfolgen wir die Geschichte der Bremer Bischofsgrablege ein
wenig weiter!

Für Bezelins Nachfolger schien nun an dieser Stelle tatsächlich keine freie
Fläche mehr verfügbar zu sein, und deshalb wich man zu ihrer Bestattung an

10 Vgl. Anm. 7. Die zwischenzeitlich erfolgte Translozierung der Willehad-Gebeine
durch Bischof Willerich und seine Rückführung in den Dom unter Erzbischof
Ansgar soll hier unbeachtet bleiben, da es sich in diesem Zusammenhang nur
um die Lokalisierung seines einstigen Grabes gemäß dem Adam-Bericht zum
Bezelin-Grab handelt.

11 Vgl. Adam von Bremen (wie Anm. 9), S. 324 f.
12 Vgl. Brandt (wie Anm. 1), S. 63: »Die Westhälfte des Grabes überlagerte die

Osthälfte des karolingischen Heiligengrabes 22...«.
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andere Orte aus: Adalbert wurde 1072 allem Anschein nach in der Ostkrypta
begraben 15, und Erzbischof Liemar 1101 an der Südseite des Hochchores 14.
Der Begräbnisort von dessen Nachfolger Humbert (gest. 1104) ist nicht be¬
kannt 15 . Da aber Humbert niemals ein Pallium 16 erhielt, die aufgefundenen
Textilien des Grabes 6 jedoch ein Palliumkreuz aufweisen, kann die dort
bestattete Person nicht Erzbischof Humbert sein. Für Humberts Nachfolger
Erzbischof Friedrich wählte man im Jahre 1123 in Entsprechung zu Liemars
Grab an der Südseite der Ostkrypta eine Begräbnisstelle an der Nordwand
der Ostkrypta 17. Mit Friedrich, dessen Identität wie bei Liemar durch die Auf¬
findung einer im Grab befindlichen Namensplatte gesichert ist, endet die
Reihe der bestimmbaren Bischofsgräber des Bremer Domes.

Unsere nächste Information über die Bischofssepultur datiert gut 100 Jahre
später: In einer Urkunde, die um 1230 ausgefertigt wurde 18, ist von den Fest¬
lichkeiten im Dom zum Gedächtnis verschiedener Persönlichkeiten die Rede,
und da heißt es ganz beiläufig »Item in anniversariis episcoporum ad vigilias
super tumbam eorum 19 ponentur quinque cerei tante magnitudinis, sicut ante
altare majus habentur, et in quolibet anniversario predictorum unum lumen
cereum nocturnum ponetur, et tunc custos ad vigilias nulluni lumen ministra-
bit, nisi tantum thus.«

»Ferner sollen an den Jahrestagen der Bischöfe zu den Vigilien auf deren
Grabtumba fünf Kerzen von derselben Größe wie auf dem Hochaltar aufge¬
stellt werden, und an jedem Jahrestag der Vorgenannten soll des Nachts ein
Wachslicht aufgestellt werden, und alsdann wird der Kustos bei den Vigilien
ohne Kerzenlicht die Messe feiern, aber mit Weihrauch.«

Wir erfahren hier also erstmalig von einer neuen Situation im Dom 20 : Die ein¬
zelnen Bischofsgräber sind aufgehoben und haben einer gemeinsamen Tumba
Platz gemacht. Wenige Jahre später, im Jahre 1242, hatte der Domkustos
Bernhard von Seehusen bei seinem Meßdienst am Grab offenbar ein wunder¬
sames Erlebnis, das er genauestens niederschrieb. Es wurde wiederum etwa
150 Jahre später von Dombauherr Johann Hemeling in seine Sammlung von

13 Vgl. Helen Rosenau (wie Anm. 6), S. 18.
14 Vgl. Anm. 3.
15 Vgl. O. H. May, Regesten der Erzbischöfe von Bremen, Bd. 1, Bremen 1937, S. 98.
16 Ein weißes mit Seidenkreuzen besticktes Wollband, das der Erzbischof nach sei¬

ner Wahl als Zeichen seiner Würde vom jeweiligen Papst erhält.
17 Aufgefunden wie auch das Grab Liemars im Jahre 1895, etwa an der Stelle des

heutigen Abgangs in die Ostkrypta. Die zur Identifizierung herangezogenen
Reste einer Namenstafel sind heute verschollen. Vgl. dazu: Der Bremer Dom.
Baugeschichte, Ausgrabungen, Kunstschätze. Handbuch und Katalog zur Son¬
derausstellung im Bremer Landesmuseum, Bremen 1979, S. 110.

18 Vgl. Bremisches Urkundenbuch (im lolgenden zitiert als BUB) Bd. 1, Bremen 1873,
Nr. 160.

19 Hervorhebung durch Fettdruck hier und im folgenden von der Verfasserin.
20 Hiermit konnte die Kenntnis von der Existenz einer Tumba um einige Jahre zu¬

rückverlegt werden, denn die bisher früheste Nennung eines Hochgrabes bezog
sich immer auf eine bereits von W. v. Bippen (vgl. Anm. 5) herangezogene Textstel¬
le im Diplomatarium von Johann Hemeling (Siehe nächsten Absatz und Anm. 21).
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Akten und Urkunden des Bremer Domes aufgenommen und ist uns daher
heute noch zugänglich. Dort heißt es, Bernhard von Seehusen habe an einem
Tag des Jahres 1242 abends 9 Uhr, als er sich mit gebeugten Knien über das
Grab (tumba) der verehrten 14 Bremer Erzbischöfe geneigt habe, das in der
Mitte des Domes gelegen sei (in medio monasterii positam) einen wunder¬
samen Duft wahrgenommen. Diese Erscheinung führt er auf die Anwesenheit
Gottes an diesem heiligen Orte, dem Grab der verehrungswürdigen Väter
(venerabi/es patres), zurück 21.

Wir können dieser Wundergeschichte einige weitere Einzelheiten über die
Tumba entnehmen: Dieses Hochgrab besaß eine Höhe von vielleicht 40 cm,
so daß man sich kniend darüber neigen konnte. Es lag in der Mitte des Domes
und enthielt die Gebeine von 14 Bischöfen. Wann die Umbettung genau ge¬
schah, wird leider nicht überliefert.

Die nächste Nachricht über dieses Hochgrab datiert nur etwa 40 Jahre spä¬
ter. Wir lesen in Renners Chronik, daß Erzbischof Giselbert um 1286/87 einen
Altar errichten ließ »by dat graf siner vorvadern midden im Dohme, und wie-
de dar presters, und gaff en rente genoch, und makede van der rente eine
memorien siner und siner oldern, de men den canoniken scholde geven« 22 .
Neben dem Hochgrab steht also seit dem Ende des 13. Jahrhunderts ein
Altar, den Erzbischof Giselbert mit Memorienstiftungen für sich und seine
Vorgänger ausgestattet hatte. 23

Gut 100 Jahre später scheint das Bischofshochgrab reparaturbedürftig ge¬
wesen zu sein, denn wir erfahren, daß es 1420 abgebrochen und gleich darauf
an derselben Stelle wieder aufgebaut wurde. Diese Baumaßnahme wird in
der Rinesberch-Schene-Chronik sehr ausführlich gewürdigt:

»In deme jare des heren 1420 des vridages na passchen do brack her Johan
Hemelinck, bowmestere to deme domes, entwech na rade des capittels dat
grote grove stenene umbehende graff, dat in deme dorne middene stund, dar
nu desset nige steit. unde was van groten groven stenen tosamende geset,
ene eine deep in de erden unde ene eine boven de erde, unde desset graff
dat was veer eilen langk unde derde halve eine breet unde hadde bynnen
sick sees woninge. unde in den viff woningen legen ses bisschuppe beente,
unde ein jewelick de hadde by sick einen bligenen breff. unde de erste brelf
de ludede van worden to worden also hirna schreven steit:

21 Vgl. Lieselotte Klink, Johann Hemelings »Diplomatarium fabricae ecclesiae Bre-
mensis« von 1415/20, Hildesheim 1988 (Veröffentlichungen der historischen
Kommission für Niedersachsen und Bremen. Band XXXVII), S. 62.

22 Vgl. Johann Renner, Chronica der Stadt Bremen, Teil 1, fol. 213 v. Hrsg. von
Lieselotte Klink, Bremen 1995, Bd. 1, S. 242. Giselbert ließ einen Altar errichten
»beim Grab seiner Vorväter mitten im Dom und weihte Priester und gab ihnen
genug Einkünfte und errichtete mit Hilfe dieser Einkünfte eine Memorie für sich
und seine Eltern, [die Einkünfte] sollte man den Kanonikern geben.«

23 Es scheint sich hierbei offenbar um einen dem Hl. Martin geweihten Altar
gehandelt zu haben. Vgl. BUB Bd. II, Bremen 1876, Nr. 637: Urkunde aus der
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts über die Abgaben der Vikare an die Domher¬
ren: »Vicarius altaris beati Martini dabit dominis duas marcas in anniversario
Ghyselberti archiepiscopi.« Erzbischof Giselbert starb 1306.
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>6. kl. Februarij obiit Unnonus ar(chi)ep(iscopu)s.<
Item de andere breff ludede:

>8. kl. Septembris obiit Libencius [archiepiscopus].<
de derde: >4. nonas maij o(biit) Laawiso ar(chijep(iscopus).<
[de verde: >13. kl. Octobrisj o(biit) Hermannus a(rchi)ep(iscopu)s.<
de vifte breff: >17. kl. Maij o (biit) Alebrandus ar(chi)ep(iscopu)s.<
de seste bligene breff. >4. kl. Maij o (biit) Adaidagus ar(chi)ep(iscopu)s.<
unde hir enboven weren in desser sesten woninge mehr wen driger bis¬

schuppe beente, dar was neen breff by. unde dit vorschreven beente dat
hadde dar gerouwet mannich hundert jar. Unde also desser hilligen vedere
beente wart gevunden in sees woninghen in desseme olden grave, also heb-
bet de heren des capittels mit der papheit in groter ere unde werdicheit dat
beente in de nigen tumben wedder gelecht ock in sees woningen. unde bo-
vene in desseme nigen grave sint dre woninge unde so sint ock dre woninge
under; unde ein jewelick woninge de hefft den sulven breff also de olden
gewesen hadden. unde desset nige graff dat hefft altovele mere kostet in czir-
heit wen dat olde, also men sehen mach unde boven dessen sees nigen
woningen dar vint men ock enen bligenen breff, de ludet van worden to wor¬
den also hirna schreven steit:

>Anno D(omini) 1420, presidente d(omi)no Johanne ar(chi)ep(iscop)o Bre-
men(si), p(rese)ns tumba innovata fuit, et reliquie reverendissimorum p(at)r(u)m
divisim cum certis cyrographis, exceptis tribus corporibus, quorum nomina
non fuerunt inventa in scriptis, per Albertum magnum archiepiscopum Bre¬
mensem laboriose recollecte, hic cum reverentia et honore solempniter et
devote sunt recondite.<« 24

Wir erfahren also in aller Ausführlichkeit über den Abbruch und Wiederauf¬
bau des Grabes:

»Im Jahre des Herrn 1420 am Freitag nach Ostern da brach Herr Johann
Hemeling, Baumeister des Domes, nach dem Rat des Kapitels das große graue
steinerne ungestalte Grab hinweg, das in der Mitte des Domes stand, wo jetzt
das neue steht. Und es war von großen grauen Steinen zusammen gesetzt,
eine Elle tief in der Erde und eine Elle über der Erde. Und dieses Grab, das
war vier Ellen lang und dreieinhalb Ellen breit und enthielt sechs Grabkam¬
mern. Und in fünf Grabkammern lagen die Gebeine von sechs Bischöfen, und
ein jeder hatte bei sich eine Tafel aus Blei.

Und die erste Tafel lautete von Wort zu Wort, wie hier geschrieben steht:
>Am 6. Tag vor den Kaienden des Februar starb Erzbischof Unwan.<

Desgleichen lautete die andere Tafel:
>Am 8. Tag vor den Kaienden des September starb Erzbischof Libentius.<

Die dritte: >Am 4. Tag vor den Nonen des Mai starb Erzbischof Liawizo.<
Die vierte: >Am 13. Tag vor den Kaienden des Oktober starb Erzbischof

Hermann.<

24 Vgl. Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Bremen. Bearb. von H. Mei-
nert, Bremen 1968 (Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahr¬
hundert. Bd. 37), S. 220 f.
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Die fünfte: >Am 17. Tag vor den Kaienden des Mai starb Erzbischof Ale-
brand.< 25

Die sechste Bleitafel: >Am 4. Tag vor den Kaienden des Mai starb Erzbischof
Adaldag.<

Und darüber waren in der sechsten Grabkammer die Gebeine von mehr als
drei Bischöfen, da war keine Tafel dabei. Und diese beschriebenen Gebeine
hatten da manche 100 Jahr geruht. Also dieser heiligen Väter Gebeine waren
gefunden in sechs Grabkammern in diesem alten Grab, also haben die Herren
des Kapitels mit der Geistlichkeit mit großer Ehre und Würde die Gebeine
wieder in die neue Tumba gelegt in sechs Grabkammern. Und oben in diesem
neuen Grab sind drei Grabkammern und so sind auch drei Grabkammern
unten; und eine jede Grabkammer hat dieselbe Tafel, wie sie im alten Grab
gewesen war. Und das neue Grab hat viel mehr gekostet an Zierrat als das
alte, wie man sehen mag. Und über diesen sechs neuen Grabkammern findet
man eine Bleitafel, die lautet von Wort zu Wort, wie es hier geschrieben steht:

>Im Jahre des Herrn 1420, während der Regierung von Herrn Erzbischof
Johann, ist das gegenwärtige Grab erneuert worden und die Überreste der
verehrungswürdigsten Väter einzeln mit gewissen Schriftstücken, außer drei¬
er Körper, deren Namen inschriftlich nicht angetroffen wurden, durch Albert,
den großen Bremer Erzbischof, sorgfältig gesammelt, sind hier mit Ehrerbie¬
tung und Hochachtung festlich und fromm geborgen worden.<«

Wir können also den verschiedenen Texten folgendes entnehmen:
I.

Im Frühjahr 1420 ist unter Erzbischof Johann Slamstorp das vorhandene
Hochgrab abgebrochen, die Gebeine sind entnommen und in einem neuen,
an derselben Stelle erbauten Hochgrab zusammen mit den vorgefundenen
Bleitafeln geborgen worden. Das Grab enthielt offenbar 9 (oder mehr?) Ske¬
lette, von denen sechs auf fünf Grabkammern verteilt waren, während in der
letzten Grabkammer drei (oder mehr?) Skelette zusammen lagen.

II.
Den Gebeinen von sechs Bischöfen waren Bleitafeln beigegeben, auf denen
jeweils der Name und das Sterbedatum verzeichnet waren 26 . Die in unserem

25 Der 17. Tag vor den Kaienden des Monats Mai ist der 15. April. Leider haben sich
diese wichtigen Zeugen aus den einstigen Bischofsgräbern nicht erhalten; über
ihr Schicksal ist nichts bekannt. Wahrscheinlich sind sie beim endgültigen
Abbruch des Hochgrabes mit entfernt worden. Wann dies geschah, ist bisher
nicht zu ermitteln gewesen. Eine Vorstellung von ihrem Äußeren vermitteln die
erhaltenen drei Bleitafeln der (Erz)bischöfe Leuderich, Unni und Liemar (vgl.
Abb. 1, Originale im Focke-Museum Bremen, Kopien im Dom-Museum Bremen).

26 Es sind dabei in den einzelnen Handschriften der Rinesberch-Schene-Chronik
offensichtlich durch Abschreibfehler gewisse Unstimmigkeiten in der Anführung
der Namen und zugehörigen Sterbedaten aufgetreten, die aber die Daten von
Erzbischof Alebrand-Bezelin nicht tangieren. Vgl. zu den verschiedenen Über¬
lieferungen Rinesberch-Schene (wie Anm. 24), S. 220, Anm. 553.
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Zusammenhang wichtigste Erkenntnis ist die Tatsache, daß zu diesen Ge¬
beinen offensichtlich auch Skelett und Bleitafel des Erzbischofs Bezelin-Ale-
brand gehörten 27 . Somit kommt für die Belegung des Grabes Nr. 6 Erzbischof
Bezelin nicht in Frage, da seine Gebeine seinerzeit gemeinsam mit anderen
Skeletten in das Hochgrab umgebettet worden waren.

III.
Die erste Anlage des Hochgrabes, das 1420 dann abgebrochen und wieder¬
aufgebaut wurde, soll durch Erzbischof Albert den Großen erfolgt sein. Die
ältere Forschung hat in dieser Überlieferung stets Erzbischof Adalbert (1043 -
1072) gesehen, der in späteren Quellen häufig verkürzt Albert genannt wird.
In jüngerer Zeit kamen Zweifel auf, ob es tatsächlich Erzbischof Adalbert
gewesen sein könnte, der die alte Bischofsgrablege auflöste 28 . Adalbert ließ
sich, wie wir hörten, laut Adam von Bremen, im Chor der von ihm erbauten
Kirche beerdigen 29 . Zur Vorsorge für sein eigenes Begräbnis war also keine
Notwendigkeit gegeben. Ganz abgesehen davon wäre es ein recht unge¬
wöhnlicher Schritt, wenige Jahre nach dem Tod seines letzten Vorgängers
Bezelin dessen Grab mit den Gebeinen aufzulösen.

Liest man zudem die Berichte Adams von Bremen aufmerksam, so scheint
es noch einen weiteren Grund gegeben zu haben, weshalb Adalbert als Initia¬
tor der Umbettung nicht in Frage kommt. Nach Adams Bericht hatte Adalbert
kurz vor seinem Tod eine Erscheinung. In der Vergangenheit habe sich Adal¬
bert häufig abfällig über seine Vorgänger geäußert in dem Sinne, daß nur er,
Adalbert, von feiner Herkunft sei, reich und würdig, das Erzbischofsamt zu
bekleiden. Diese Prahlereien hätten sich in letzter Zeit gehäuft. Eines Nachts,
schreibt Adam, sah sich Adalbert »in den Kirchenchor versetzt, wo die Meß¬
feier begangen werden sollte; der Reihe nach waren seine 14 Vorgänger
anwesend, und Alebrand (Bezelin), der letzte vor ihm, sollte das Geheimnis
des Meßopfers verwirklichen. Das Evangelium wurde verlesen, und der Prie¬
ster Gottes wandte sich um zur Entgegennahme der Opfergaben; als er aber
zu Herrn Adalbert kam, der im Chor an letzter Stelle stand, sah er ihn mit fin¬
steren Blicken an und wies seine Gabe zurück mit den Worten. >Du edler und
berühmter Mensch kannst mit Geringen nichts gemein haben.< Mit diesen
Worten ging er weg. Seit dieser Stunde bereute Adalbert ernstlich seine

27 Sein auf der Bleitafel genanntes Sterbedatum ist nach Adam allerdings der
wahrscheinliche Begräbnistag: »Anno domini MXLII1 contigit depositio dilecti
patris nostri Alebrandi, circa diem XVII. kal. Maii.« (Im Jahre des Herrn 1043 er¬
folgte die Beisetzung unseres geliebten Vaters Alebrand, etwa um den 15. April).
Vgl. Adam von Bremen (wie Anm. 9), S. 324. Offenbar war das genaue Datum
seines in Bücken erfolgten Todes nicht bekannt.

28 Vgl. Brandt (wie Anm. 1), S. 6.
29 Vgl. Adam (wie Anm. 9), S. 419: »Von einer angemessenen Volksmenge geleitet,

setzte man ihn inmitten des Chores der neuen Domkirche bei, die er selbst hatte
erbauen lassen.« Offenbar erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt seine Umbettung
in die Krypta unter dem Ostchor, wie Quellen des 13. Jahrhunderts anführen:
»corpus eius... in medio criptae beatae Dei genetricis honorifice est humatum.«
Vgl. Helen Rosenau (wie Anm. 6), S. 18.
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unvorsichtigen Worte, bezeugte allen seinen Vorgängern tiefe Verehrung und
erklärte unter vielen Seufzern, er sei der Gemeinschaft dieser heiligen Män¬
ner nicht wert. Deshalb verfügte er auch bald, an den einzelnen Jahrtagen
seiner Vorgänger an die Brüder und die Armen von den Einkünften des Hofes
Bramstedt reichliche Mahlzeiten auszugeben; das hatte zuvor überhaupt
noch kein Bischof getan.« 30

Erfreulicherweise gibt es zu dieser Memorienstiftung Adalberts sogar eine
Urkunde! Darin verfügt Adalbert, daß als ein Heilmittel für seine Seele (pro
nostreque remedio anime) aus den Erträgen des Gutes Bramstedt an den Jah¬
restagen seiner Vorgänger den Armen und den Brüdern (d.h. den Domherren)
Spenden dargebracht werden sollten 31 .

Am Ende des Textes erfahren wir noch eine in unserem Zusammenhang
wichtige Einzelheit. Als Verwalter dieser Stiftung sollen die Domherren einen
vertrauenswürdigen Bruder auswählen, der sorgfältig mit den ihm anvertrau¬
ten Gaben umgeht. Zu dessen Pflichten gehört es auch, »daß er den Altar
betreut, der zu Füßen der hl. Väter steht, die Opfergaben und das Kerzenlicht
täglich für sie darbringt. Aus dem Wachs, das bei der Honigweinherstellung
anfällt, soll der Bruder eine Kerze anfertigen lassen und sie am Haupte desje¬
nigen anzünden, für den der Jahrestag feierlich begangen wird.« 32

Aus diesen Angaben geht eindeutig hervor, daß zur Zeit Adalberts noch ein¬
zelne Gräber vorhanden waren, die am Jahrestag des Toten in ein bestimmtes
feierliches Ritual einbezogen werden sollten. Der zu Füßen der Vorväter - also
auf der Ostseite der Grablege - stehende Altar mußte mit Kerzen versehen
werden, und am Gedenktag wurde am Kopfende des jeweiligen Grabes eben¬
falls eine Kerze angezündet. Adalbert hat diese Urkunde seinerzeit mit eige¬
ner Hand (proprio manu) geschrieben, ein Zeichen, wie wichtig ihm dieses
Vermächtnis war. Leider ist die Urkunde nicht im Original erhalten, sondern
nur in einer Abschrift des 12./13. Jahrhunderts auf uns gekommen 33 .

30 Vgl. Adam (wie Anm. 9), S. 420 f.
31 Vgl. BUB Bd. I, Bremen 1873, Nr. 22: Urkunde ohne Datum, wohl in Adalberts

Todesjahr 1072 ausgefertigt. Die Spendentage sind durch die Auflistung von
Adalberts 15 Vorgängern festgelegt. Die Aufzählung der einzelnen Gaben läßt
interessante Einblicke in mittelalterliche Gewohnheiten zu und soll deshalb hier
aufgeführt werden. Die Gemeinschaft der Domgeistlichen soll an den einzelnen
Jahrestagen gemäß Adalberts Stiftung jeweils 30 Weizenbrote, zwei dreijährige
Schweine, eine einjährige Sau mit einem Ferkel, 6 Hühner, 50 Eier, 5 Krüge Met
und 20 Krüge Bier erhalten. Folgende Spenden werden in Gegenwart des
Dekans und der Domherren an die Armen verteilt: 300 Brote, 100 Käselaibe mit
einem geräucherten Schinken und 20 Krüge Bier. Adalbert verfügt weiter, daß
bis zu seinem Tode den Brüdern die übliche Spende am Tage nach dem Fest des
Hl. Willehad (also am 9. November) dargebracht werden soll, später soll dies an
dem Tag geschehen, den Gott als seinen (Adalberts) Todestag bestimme.

32 »...ut altare, quod est ad pedes sanctorum patrum, ipse custodiat, oblationem
pro eis et lumen cottidie subministrans. Ex cera igitur fratribus dari medonis
candelam faciat eamque ad caput illius accendat, cui anniversarius solempniter
celebretur exhibetur.« Ich danke Herrn Dr. Wolfgang Schomburg für die Unter¬
stützung bei der Übersetzung und Interpretation des gesamten Urkundentextes.

33 Vgl. Anm. 31 und dort Anm. 1.
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Einer wohl im 12. Jahrhundert dieser Urkunde hinzugefügten Notiz ist zu
entnehmen, daß die Verteilung der Spenden in jener Zeit offenbar nicht mehr
an den Todestagen der Erzbischöfe, sondern an bestimmten Festtagen erfolg¬
te, nämlich zu Weihnachten, an Maria Lichtmeß (2. Februar), zu Ostern und
Pfingsten, am Tag des Hl. Petrus ( 29. Juni), am Kirchweihfest (damals wohl
schon 9. September) 34 und am Tage des Hl. Willehad (8. November). Die
Spenden waren also recht gleichmäßig über das Jahr verteilt, und damit die
Domgeistlichen auch hinsichtlich der Menge der zu erwartenden Güter auf
ihre Kosten kamen, hatte man jeweils größere Mengen an Spenden auf die
einzelnen Festtage verteilt 35 .

Diese Umstellung der Vergabepraxis läßt vielleicht auch den Schluß zu, daß
zwischenzeitlich die Aufhebung der Bischofsgrablege und die Einrichtung
eines Sammelgrabes erfolgt war. Man scheint in jener Zeit - wohl dem 12.
Jahrhundert - der Vorväter nicht mehr in der überkommenen Weise gedacht
zu haben, sondern die gewohnten Sachspenden über das Jahr verteilt an
hohen Festtagen genossen zu haben.

Wenn nun also Adalbert selber nicht als der Urheber der Tumba in Frage
kommt, wer könnte es dann gewesen sein? Wenn wir uns der Begräbnisbe¬
dingungen im Dom erinnern, so kommen für die Aufhebung der alten Gräber
zur Platzgewinnung für weitere Bestattungen eigentlich nur zwei Erzbischöfe
in Betracht, nämlich Humbert und Adalbero.

Über Humbert, den Nachfolger Liemars, ist nur sehr wenig bekannt. Er
hatte die Erzbischofswürde nur wenige Jahre inne, nämlich vom Sommer 1101
bis zum Herbst 1104. In der Historia Archiepiscoporum Bremensium heißt es
von ihm: »Humbert sedit annis tribus, postea obiit a. Dom. millesimo centesimo
quarto. In Brema est sepultus. Vir simplex et rectus apud Deum et homines« 36.
Außer einer Mitwirkung als Fürsprecher in einer Kaiserurkunde gibt es keiner¬
lei Überlieferungen über irgendwelche Tätigkeiten Humberts. 37 Eine Anlage
des Sammelgrabes zu seiner Zeit ist nicht unbedingt ausgeschlossen, scheint
aber unwahrscheinlich.

Es bliebe also Adalbero. Sein Vorgänger Friedrich war, wie wir gehört
haben, an der Nordseite des Hochchores bestattet worden. Vielleicht ergab
sich für Adalbero jetzt die Notwendigkeit, innerhalb der alten Grablege Platz
zu schaffen für neue Bestattungen. Seit dem Tode des letzten dort bestatteten

34 Vgl. BUB, Bd. 1, Bremen 1873, Nr. 2, Anm. 3.
35 Man war von der Verteilung an den (einschließlich Adalbert) 16 Jahrestagen der

Erzbischöfe auf die Verteilung der mehrfachen Menge an den genannten Fest¬
tagen übergegangen, so daß es zu Weihnachten drei, zu Lichtmeß zwei, zu
Ostern und Pfingsten jeweils drei, an den beiden Heiligentagen jeweils zwei
und am Kirchweihtag drei Teile der Gesamtmenge gab. Die Brotspenden an die
Armen erfolgten am Tage vor Weihnachten, am Gründonnerstag, am Tag des Hl.
Petrus und am Kirchweihtag. Vgl. dazu Anm. 31.

36 »Humbert saß drei Jahre [auf dem Bischofsstuhl], er starb dann im Jahre des
Herrn 1104. Er wurde in Bremen begraben. Ein einfacher und aufrechter Mann
vor Gott und den Menschen.« Vgl. O. H. May (wie Anm. 15), Nr. 403.

37 Vgl. May (wie Anm. 15), Nr. 402.
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Erzbischofs, Bezelin, waren etwa 100 Jahre vergangen, so daß eine Aufhe¬
bung der Gebeine bei aller Pietät nicht als Sakrileg gewertet werden konnte.
Freilich mag man einwenden, daß in der Rinesberch-Schene-Chronik doch
von Albert und nicht von Adalbero als Veranlasser der Gräberaufhebung die
Rede war, doch müssen wir uns vergegenwärtigen, daß zum Zeitpunkt der
Abfassung dieses Textes etwa 300 Jahre seit dem Geschehen vergangen
waren. Während dieser Zeit war die Kunde von der Umbettung der Bischofs¬
gräber wahrscheinlich immer nur mündlich überliefert worden, so daß sich
ein solcher Irrtum bei ähnlich klingenden Namen durchaus einschleichen
konnte 38 .

Ob es tatsächlich Adalbero war, der die Umbettung der Bischofsgräber an¬
ordnete, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Geht man davon aus, daß die
Anfertigung des Hannoverschen Planes in irgendeiner Weise mit dieser
Umbettungsaktion in Zusammenhang stand, so ist es allerdings wiederum
eher unwahrscheinlich, denn nach neuesten Schriftgutachten ist der Plan im
letzten Viertel des 12. Jahrhunderts entstanden 39 , Adalbero starb aber bereits
im Jahre 1148. Gleichwohl muß man aber doch wohl davon ausgehen, daß
Bezelins Grab nach seiner - durch die Erwähnung der Bleitafel in der Tumba
belegten - Ausräumung als das jüngste und wohl besterhaltene Grab der
alten Bischofsgrablege zu irgendeinem Zeitpunkt wiederverwendet wurde.
Wer darin bestattet wurde, können wir nicht sagen, doch scheint es nach
allem Vorangegangenen sicher zu sein, daß der Terminus post quem die
Regierungszeit Adalberos ist.

Sieht man die Namen der Bremer Erzbischöfe, die nach der Mitte des 12.
Jahrhunderts auf dem Bischofsstuhl saßen, einmal im Hinblick auf ihren
Bestattungsort durch, so ist die Sachlage etwas unbefriedigend. Adalbero
(gest. 1148) und dessen Nachfolger Hartwig I. (gest. 1168) wurden »wahr¬
scheinlich im Dom« bestattet, Balduin (gest. 1178) »in der Mitte des Doms«.
Der Bestattungsort des 1184 verstorbenen Nachfolgers von Balduin, Erzbischof
Siegfried, ist unbekannt, möglicherweise war es der Dom. Dessen Nachfol¬
ger, Hartwig IL, starb 1207; er wurde zunächst im Dom bestattet, später aber
in die St. Ansgariikirche umgebettet. Der Bestattungsort von Gerhard I. (gest.
1219) ist wiederum unbekannt. Daran schließt sich die lange Regierungszeit
von Gerhard IL, der 1258 starb und deshalb für das Grab 6 nicht mehr in Fra¬
ge kommt. Seine letzte Ruhestätte wird von Brandt in Grab 19 vermutet 40 .

Wollte man versuchsweise eine Zuordnung vornehmen, so käme für die
Zweitbestattung im Grab 6 am ehesten wohl noch Erzbischof Balduin in Frage,

38 Bereits in den zeitgenössischen Urkunden wird der Name Adalbero gelegent¬
lich mit leichten Abwandlungen genannt, so in einer Urkunde von 1139 »Albe-
ro« (vgl. BUB, Bd. 1, Nr. 32); in der Urkunde vom 11. 7.1141: Athelbero (vgl. BUB,
Bd. 1, Nr. 33); in einer anderen Urkunde von 1141: Adelbero (vgl. BUB, Bd. 1, Nr.
34). Der Domprediger Rotermund nennt Adalbero in seinem Werk über die
Geschichte des Domes interessanterweise »Adelbert II.« Vgl. Heinrich Wilhelm
Rotermund, Geschichte der Domkirche St. Petri zu Bremen, Bremen 1829, S. 35.

39 Vgl. Brandt (wie Anm. 1), S. 4.
40 Vgl. zu diesen Angaben Schwarzwälder (wie Anm. 4), S. 20-28.

95



Abb. 3: Krümme des Bischofsstabes aus Grab 6. Dom-Museum Bremen (Foto:
Der Landesarchäologe)

von dem bekannt ist, daß er »sepultus in ecclesia Bremensi in medio« AXist,
eine Formulierung, die seinerzeit auch von Adam von Bremen für den Bestat¬
tungsort Bezelins verwendet wurde 42 . Im übrigen könnte auch das bei der
anthropologischen Untersuchung ermittelte vermutliche Sterbealter des in
Grab 6 bestatteten Erzbischofs einen Hinweis geben. Es wird auf etwa 65
oder mehr Jahre eingeschätzt, ein Alter, das mit der Angabe, Balduin sei bei
seiner Wahl 1168/69 »ein olt mann« gewesen 43 nach damaligem Verständnis
durchaus übereinstimmt. Doch sind alle diese Vermutungen zu vage, als daß
sie die Grundlage für eine feste Zuordnung bilden könnten.

41 »Begraben in der bremischen Kirche in der Mitte.« Vgl. May (wie Anm. 15), Nr.
584.

42 Vgl. Anm. 7.
43 Vgl. Renner (wie Anm. 22), S. 177.
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Betrachten wir abschließend die im »Bezelin«-Grab aufgefundenen Grab¬
beigaben vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Datierung (vor 1043). Da ist
zunächst einmal als wichtigstes Kennzeichen der Bischofsstab, der dem
Bischof stets bei Amtsantritt vom König oder Kaiser überreicht wurde. Damit
ist der Stab im Gegensatz zu den Grabtextilien, die oftmals viel älter als die
anderen Grabbeigaben waren, der einzige Indikator für die Datierung eines
Grabes. Für die Krümme des Stabes aus Grab 6, eine runde, ursprünglich
vergoldete Kupferscheibe mit einem kreisrunden Loch in der Mitte und sie¬
ben tropfenförmigen Löchern ringsherum, konnte bisher kein Vergleichsbei¬
spiel gefunden werden. Es wäre allerdings zu bedenken, ob sich die so wenig
krümmenartige, sondern eher scheibenförmige Gestalt nicht vielleicht von
Schmuckfibeln herleiten ließe, wie sie auch im 11. /12. Jahrhundert noch Ver¬
wendung fanden. Als ein sehr verwandtes Beispiel sei eine Fibel genannt, die
im Kreis Teterow in Mecklenburg-Vorpommern gefunden wurde und in die 2.
Hälfte des 11. Jahrhunderts datiert wird; auch hier die kreisrunde Mittel¬
öffnung und die tropfenförmigen Löcher ringsum 44 . Ein weiteres Beispiel aus
Schonen aus dem späten 11. Jahrhundert beweist, daß diese Fibelform in jenen
Jahrzehnten offenbar eine gewisse Verbreitung fand 45 . Stilistisch weist die
Krümme des Stabes aus Grab 6 auch eine Verwandtschaft mit dem Stab aus
Grab 23 auf, das von Brandt in die 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert
wird 46 . Die Krümme dieses Grabes zeigt im Inneren ebenfalls eine flache
scheibenförmige Gestalt von eckigem Querschnitt mit ausgeschnittenen blatt¬
artigen Gebilden. Auch hier ist das Material ehemals vergoldetes Kupfer.

Als Entstehungszeit des Bischofsringes aus Grab 6 wurde bisher die Zeit
des 10. - 11. Jahrhunderts angesetzt 47 . Neuere Forschungen zur Geschichte
des mittelalterlichen Schmuckes lassen Zweifel an dieser Datierung aufkom¬
men. Der Ring aus Grab 6 gehört aufgrund seiner Form in die Kategorie der
sogenannten Steigbügelringe. Der goldene Reif ist an der Oberseite steig¬
bügelartig in die Höhe gezogen und zeigt als Schmuck einen rechteckig
geschliffenen Amethyst. Diese Ringform kam nach den bisherigen For¬
schungsergebnissen erst in der Mitte des 12. Jahrhunderts auf. Ältestes
datierbares Beispiel ist der Ring, den Eleonore von Aquitanien um 1140 ihrem
Freund Richard geschenkt hat 48 .

44 Vgl. Das Reich der Salier 1024-1125. Katalog zur Ausstellung des Landes Rhein¬
land-Pfalz, Sigmaringen 1992, S. 135, Nr. und Abb. 21.

45 Vgl. ebd., S. 147, Nr. und Abb. 9. Unabhängig von diesen Fibeln sei auch noch
auf eine ganz entsprechende Verzierung auf zwei Säulenkapitellen in der Ost¬
krypta des Bremer Domes hingewiesen: Sie zeigen jeweils in der Mitte der
Dekorationsfläche eine Rosette mit kreisförmiger Mitte und eingetieften Blatt¬
formen ringsum. Über die Entstehungszeit der Kapitelle herrscht ebenfalls kei¬
ne einmütige Meinung (Mitte 11. oder 12. Jh.).

46 Vgl. Brandt (wie Anm. 1), S. 96-98. Der Befund des Grabes 23 spricht nach
Brandt »vage eher für Hartwig I als für Siegfried« als Bestatteten. Erzbischof
Hartwig I. starb 1168.

47 Vgl. Katalog Der Bremer Dom (wie Anm. 17), S. 112.
48 Vgl. Mechthild Schulze-Dörrlamm, Der Schatz der Kaiserin Agnes aus dem

mittleren 11. Jahrhundert, Sigmaringen 1991, S. 84.
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Abb. 4: Bischofsring aus Grab 6. Dom-Museum Bremen (Foto: Dom-Museum
Bremen)

In der vor wenigen Jahren in Speyer veranstalteten großen Salierausstel¬
lung wurde nun unser »Bezelin«-Ring aufgrund seiner frühen Datierung als
eine neuentdeckte Vorform dieses speziellen Ringtyps gefeiert: »Bei diesem
Fingerring mit einem relativ niedrigen Kopfteil handelt es sich um den älte¬
sten erhaltenen Vorläufer der sogenannten >Steigbügelringe< des 12. Jahrhun¬
derts, von denen sehr viele in Bischofsgräbern gefunden worden sind« 49. An
anderer Stelle heißt es: »Diese >klassischen< Steigbügelringe haben jedoch
ältere Vorläufer, die noch ein niedrigeres Kopfstück besitzen. Darauf deutet
der Goldring aus Grab 6 im Bremer St.-Petri-Dom hin, in dem allem Anschein
nach der 1043 verstorbene Erzbischof Bezelin bestattet wurde«. Die Autorin,
Mechthild Schulze-Dörrlamm, äußert sich hier mit Bedacht vorsichtig, und
das ist sehr zu begrüßen, denn wie wäre die Angelegenheit zu werten, wenn
es sich gar nicht um den Ring Bezelins, sondern eines anderen, später verstor¬
benen Erzbischofs handelte? Dann wäre die Theorie von der Vorläuferform
des 11. Jahrhunderts wohl hinfällig, denn ein weiteres von Frau Schulze-
Dörrlamm herangezogenes Beispiel für diese Vorform, ein Ring aus England 50,
stammt frühestens aus dem 2. Viertel des 12. Jahrhunderts !

49 Vgl. Das Reich der Salier (wie Anm. 44), S. 339.
50 Fingerring aus Grab 5 der Kathedrale von Durham, Zuweisung an Bischof

Geoffry Rufus (1130-1140) unsicher. Vgl. M. Schulze-Dörrlamm (wie Anm. 48).
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Es bleibt noch ein Wort zur Mitra,
deren hohes Kopfteil die Diskussion
um die Datierung des Grabes über¬
haupt erst in Gang brachte. Wer die
Bischofsmütze im Dom-Museum an¬
schaut, ist zunächst verwundert
über ihr Erscheinungsbild, denn
von der ganzen Pracht sind nur
zwei »hasenohrenartig« nach oben
stehende Zierstreifen (Titulus), Teile
des Stirnbandes (Circulus) und
Fragmente der Mitrabänder (Infu-
lae) erhalten geblieben. Gerade
diese Zierstreifen waren es, welche
die schwedischen Restauratorinnen
in Verwirrung stürzten. Ergänzt man
sich in Gedanken die zugehörige
Mütze, so erhält diese eine derarti¬
ge Höhe, wie sie im 11. Jahrhundert
nicht üblich war. Die Stockholmer
Restaurierungswerkstatt hatte die
Ergänzung in modernem Seiden¬
stoff zunächst vorgenommen, dann
aber angesichts der Unklarheit der
Forschungslage wieder rückgängig
gemacht, so daß sich dem Betrach¬
ter jetzt nur die tatsächlich erhalte¬
nen Teile der Mitra darbieten. Eine
schlüssige Erklärung für den - ge¬
messen an anderen Textilteilen -
äußerst schlechten Erhaltungszu¬
stand der Mitra gab es bisher nicht.
Es wird vermutet, daß der übrige
Kopfteil der Mütze möglicherweise
aus Leinen bestand, welches sich in
den Gräbern auch an anderer Stelle
ganz und gar aufgelöst hat.

Geht man nun davon aus, daß die
erhaltenen Zierstreifen die einstige
Gestalt der Mitra kennzeichnen,
so erhält man eine Mütze von etwa

Abb. 5: Mitra aus Grab 6. Zustand
nach der Konservierung. Dom-
Museum Bremen. (Foto: H.
Scheidulin)



22 cm Höhe. Sie würde damit genau in die Reihe der erhaltenen Mitren aus
der Mitte des 12. Jahrhunderts passen, wie sie von Joseph Braun in seinem
Standardwerk über die liturgische Kleidung überliefert werden. Für die Zeit
vor 1050 käme eine Mitra mit zwei Spitzen nicht in Frage, die damals
gebräuchliche Form war der Kegel oder die Kalotte; um 1100 wandelte sich
die Mitraform zu einer Kappe mit zwei seitlichen Spitzen. Erst um die Mitte
des 12. Jahrhunderts entstand die heute noch bekannte Mitraform mit je
einer Spitze vorne und hinten 51.

Fassen wir unsere Ergebnisse noch einmal zusammen!
Die von Karl Heinz Brandt vorgenommene Identifizierung der in Grab 6 der

Domgrabung bestatteten Person mit Erzbischof Bezelin (gest. 1043) kann
nicht zutreffen, da laut der Chronik von Rinesberch und Schene im Jahre
1420 bei der Neugestaltung einer mittelalterlichen Tumba mit den sterblichen
Überresten einiger Bischöfe die Namenstafel aus dem Grab Bezelins aufge¬
funden worden war. Wir müssen also davon ausgehen, daß die sterblichen
Überreste Erzbischof Bezelins seinerzeit mit in das Hochgrab umgebettet
wurden und das Grab Nr. 6, wie im Mittelalter durchaus üblich, in einer
Zweitverwendung belegt wurde. Zu welcher Zeit die Umbettung genau statt¬
fand und ob sie in zeitlichem Zusammenhang mit einer Wiederverwendung
des Grabes steht, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Als möglicher
Zeitpunkt für die Umbettung der Bischofsskelette käme die Regierungszeit
von Erzbischof Adalbero in Frage. Daß diese Aktion - wie in älteren Quellen
vermutet - nicht unter Erzbischof Adalbert stattfand, konnte durch Urkun-
denmaterial zur seiner Memorienstiftung belegt werden. Für die Zeit von
Erzbischof Adalbero spricht die Tatsache, daß während seiner Amtszeit erst¬
malig ein neuer Begräbnisplatz im Dom erforderlich wurde, da andere
Begräbnisorte durch seine Vorgänger belegt waren. Schließlich konnte die
bisherige Datierung der Grabbeigaben in das 11. Jahrhundert anhand von
neuem Vergleichsmaterial in Frage gestellt werden.

51 Vgl. Joseph Braun, Die liturgische Gewandung im Occident und Orient. Nach¬
druck der Ausgabe von 1907, Darmstadt 1964, S. 464 - 467.
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Wirtschaftsspionage in der Südsee:
H. H. Meier und Joh. Ces. Godeffroy

Von Gabriele Hoffmann

Im November 1877 reiste der Kaufmann Hugo Wolff von Bremen nach Lon¬
don, fuhr mit dem Dampfer Weser nach New York und mit der Eisenbahn
weiter nach San Francisco. Hermann Henrich Meier, Chef von H. H. Meier &
Co., Bremen, hatte Wolff mit einer Reise in die Südsee beauftragt: Er sollte
heimlich herausfinden, wie einträglich die Geschäfte von Joh. Ces. Godeffroy
& Sohn, Hamburg, wirklich waren. 1

Meier hatte im September in London für den Norddeutschen Lloyd mit Pre¬
mierminister Julius Vogel, Neuseeland, über eine neue Dampfschiffslinie San
Francisco-Auckland-Sydney verhandelt - vergeblich - und von ihm einen
vielversprechenden Geheimbericht der neuseeländischen Regierung über
Godeffroys Operationen bekommen. Der junge Wolff sollte bei günstigen
Resultaten seiner Erkundungsreise ein Etablissement auf einer geeigneten
Inselgruppe errichten.

Hugo Wolff war ein kühler Rechner. Nach einigen Jahren als Meiers Agent
im Pazifik konnte er sich eher selbständig machen, als wenn er im Kontor in
Bremen blieb. Doch was ihn wirklich hinauszog, war der Glanz, der Cesar
Godeffroy, den König der Südsee, umgab.

Sein Auftraggeber Meier, Kaufmann und Reeder, war damals 68 Jahre alt
und besaß vier Segelschiffe, importierte Tabak, Baumwolle, Petroleum aus
den USA, Häute und Felle aus Südamerika, Reis aus Rangoon. 2 Zwischen
Hermann Henrich Meier und Johan Cesar Godeffroy und seinen Brüdern 3
gab es zahlreiche Parallelen: Meier war Abgeordneter der Nationalversamm¬
lung in der Paulskirche in Frankfurt gewesen, Gustav Godeffroy ebenfalls -

1 StAB, 7,16 [Nachlaß H(ermann) H(enrich) Meier], 32/7 XXVI Samoa- und Süd¬
seehandel. 1878 - 1880.

2 Friedrich Hardegen, H. H. Meier, der Gründer des Norddeutschen Lloyd. Lebens¬
bild eines Bremer Kaufmanns 1809-1898, fortgeführt und abgeschlossen von Käthi
Smidt, Berlin und Leipzig 1920.

3 Es ist mir gelungen, das Familienarchiv Godeffroy ausfindig zu machen, das in der
Forschung seit über fünfzig Jahren als verloren gilt. Ich habe eine Biographie
Johan Cesar Godeffroys geschrieben, in der ich insbesondere auch der Frage
nach dem Selbstverständnis und dem politischen Anspruch des hanseatischen
Kaufmanns Godeffroy und seiner Brüder nachgehe. Das Deutsche Schiffahrtsmu¬
seum Bremerhaven wird sie im Herbst 1998 herausgeben. Zwei Monographien
sind bislang über die Firma Godeffroy erschienen, beide verherrlichen Cesar
Godeffroy als Kolonialpionier. Das Etikett Kolonialpionier verdeckt jedoch den
Blick auf den Kaufmann und Bürger. Die erste, Richard Hertz, Das Hamburger
Seehandelshaus J. C. Goddefroy & Sohn, Hamburg 1922, erschien, als mit dem I.
Weltkrieg auch die deutschen Kolonien verloren waren. Ihr Verfasser überbetont
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sie hatten im Marineausschuß für eine deutsche Flotte gekämpft. Cesar
Godeffroy hatte die Gründung der Norddeutschen Bank in Hamburg betrie¬
ben, Meier die der Bremer Bank, beides Handelskreditbanken, damals etwas
ganz Neues. Adolph Godeffroy, der mittlere Bruder, war Direktor der Hapag,
der Hamburg-Amerikanischen-Packetfahrt-Aktiengesellschaft, Meier Auf¬
sichtsratsvorsitzender des Norddeutschen Lloyd, ebenfalls einer Reederei auf
Aktienbasis und ebenfalls im Auswanderergeschäft auf dem Nordatlantik.

Doch der Kaufmann Cesar Godeffroy war ein Riese im Vergleich zum Kauf¬
mann Hermann Meier. Godeffroy, Jahrgang 1813, und sein jüngerer Bruder
und Teilhaber Senator Gustav Godeffroy waren reich und berühmt geworden
mit Segelschiffsreisen rund um die Welt - mit Auswanderern nach Australien
und mit Kupfererz aus Chile weiter nach Hamburg. Dort gehörten den
Godeffroys eine Kupferhütte und die Reiherstiegwerft. Cesar Godeffroy war
zeitweise der größte Reeder Deutschlands und residierte im Hirschparkhaus
an der Elbchaussee. Seine Auswandererroute nach Australien hatte nun an
Bedeutung verloren, jetzt sprach man an den Börsen von seinen großen
Kopraschiffen: Kopra - getrocknete Kokosnußkerne für die Seifenfabriken.
Godeffroy hatte das Trocknen von Nüssen in der Südsee eingeführt. Auf über
fünfzig Inseln, von Tahiti bis zu den Marshalls und den Inseln vor Neu-Gui¬
nea, hatte er Handelsagenten, und auf Samoa legte er Plantagen an.

Meier glaubte, daß in der Südsee viel Geld zu verdienen sei. 4 Sogar das
Deutsche Reich engagierte sich jetzt im Pazifik, nachdem Godeffroy Reichs¬
kanzler Bismarck bislang vergeblich um Kanonenboote gebeten hatte. An
den Börsen war man allerdings skeptisch gegenüber der kaiserlichen Ma¬
rine. 5 Die Überseekaufleute wollten nicht, daß Deutschland Kolonien erwarb.
Sie wünschten keine Beamtenblicke in ihre Waffen- und Alkoholgeschäfte -
Schnaps war die Basis des Handels in Afrika, Gewehre hielten den Südsee¬
handel in Gang. Sie wünschten sich nur hin und wieder ein Kanonenboot,
das säumigen Zahlern die Hütten in Brand schoss - es durfte gerne die eng¬
lische oder französische Flagge führen. Sie waren für freien Handel mit der
ganzen Welt - ohne Einmischung eines Staates, ohne Bevorzugungen,
Benachteiligungen, Zölle. Auch Meier war erklärter Freihändler und gegen
den Erwerb von Kolonien.

die Größe der Godeffroyschen Plantagen im Pazifik, um mit der Größe des Verlu¬
stes seine Ungerechtfertigtkeit zu beklagen. Der Verfasser der zweiten und weit
schwächeren, Kurt Schmack, J. C. Goddefroy & Sohn, Kaufleute zu Hamburg. Lei¬
stung und Schicksal eines Welthandelshauses, Hamburg 1938, gehörte zu denen,
die unter Hitler den Kolonialgedanken wiederbeleben wollten: Hier sollte die
Größe der Godeffroyschen Leistung die Wiedereroberung der Kolonien rechtferti¬
gen. Der jüngste Aufsatz zum Thema Godeffroy - Ales Skfivan, Das hamburgische
Handelshaus Johann Cesar Godeffroy & Sohn und die Frage der deutschen Han¬
delsinteressen in der Südsee, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische
Geschichte 81, 1995, S. 129 -155 - räumt die Mißverständnisse der älteren Literatur
leider nicht aus.

4 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, 4. Legislatur¬
periode, III. Session 1880, Zweiter Band: 15. April bis 10. Mai 1880, S. 881-884.

5 Helmut Washausen, Hamburg und die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches
1880 bis 1890, Hamburg 1968.
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Theodor Weber jedoch, Leiter der Faktorei Godeffroy in Apia und deutscher
Konsul, sah das anders. Er hatte während eines Bürgerkriegs der Samoaner
Land an die Firma Godeffroy gebracht, das die Samoaner zurückverlangten,
und lebte in Unfrieden mit dem britischen und dem amerikanischen Konsul,
Kaufleuten wie er, die ebenfalls Land an sich reißen wollten. 6 Die drei Kon¬
suln wünschten den Schutz ihrer Regierungen gegen Konkurrenten und Ein¬
heimische.

Bismarck wollte sich mit den Regierungen in London oder Washington
nicht anlegen. Er spottete über »morbus consularis« 7 , die Krankheit der Kon¬
suln - britischen Diplomaten als »furor consularis« 8 bekannt und lästig, die
Wut der Konsuln in den Tropen.

Konsul Weber steckte sich hinter die Marine. Wenn er auf ihren Dampfkor¬
vetten durch die Südsee reiste, pflegte er, für die Getränke zu sorgen. Die
Offiziere waren bereit, einiges für Theodor Weber aufzustellen.

Besonders erfolgreich war dieses Schema des Zusammenspiels: Weber
wünschte einen Freundschaftsvertrag mit Tonga. Die Marine teilte seine Mei¬
nung, daß der beste Hafen für eine Kohlenstation Vavau sei, und wandte sich
an das Auswärtige Amt. Die Herren im Amt baten ihren Chef Bismarck um
die Vollmacht für Kapitän Knorr, SMS Hertha, - und auch für Konsul Weber -
zum Abschluß eines Vertrags. Bismarck war mißtrauisch: »Was wird unter dem
Begriff >Kohlenstation< verstanden? Ich bin bei der zu gebenden Vollmacht
nicht ohne Sorge, daß wir durch faktisches Vorgehen der Marine schließlich
doch in eine Gründung hineingeraten, die einer kaiserlich deutschen Kolonie
gleichsteht. Könnten wir nicht ohne Vertrag dort Gebäude mieten oder
bauen und mit oder ohne solche die Kohle, die wir brauchen, dort niederle¬
gen?« 9 Aber er war bereit, den Handel zu schützen, und so schloß Weber im
November 1876 einen Vertrag mit dem König von Tonga. Auch einen Vertrag
mit 28 Häuptlingen auf Samoa vom Juli 1877 schickte Bismarck ihm ratifiziert
zurück: Er bezwecke damit einerseits, den Deutschen in Samoa Sicherheit zu
verschaffen, andererseits bei den Eingeborenen der Unterordnung unter
andere Mächte vorzubeugen. Im übrigen rate er Weber noch einmal, keiner¬
lei eigene Politik zu betreiben.

Den Neuseeländern war die geballte Handelsmacht Godeffroys so dicht
vor ihrer Haustür suspekt - Premierminister Vogel wollte Godeffroy durch

6 National Archives, Washington, DC. RG 84 Records of Foreign Service Posts. Con-
sular Posts. Apia, Samoa. Volume 0012 (= Kopierbuch): Correspondence American
Consulate April 1875 to Aug. 11,1882; Volume 0013 (= Kopierbuch): Miscellaneous
Letters. U. S. Consulate Apia, Samoa, Dec. 14, 1875 - Sept. 5, 1879); Paul M. Kennedy,
The Samoan Tangle: A Study in Anglo-German-American Relations 1878 - 1900,
Dublin 1974.

7 Kennedy (wie Anm. 6), S. 94.
8 Kennedy (wie Anm. 6), S. 51.
9 Marginale zum Promemoria betr. den Schutz der deutschen Interessen in der

Südsee vom 2. Juli 1876, zit. nach Otto zu Stolberg-Wernigerode, Deutschland und
die Vereinigten Staaten von Amerika im Zeitalter Bismarcks, Berlin und Leipzig
1939, S. 250, Anm. 7.
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Konkurrenten wie Meier schwächen. Aber während der Spion Hugo Wolff
noch unterwegs war, hörte Meier beunruhigende Gerüchte an der Börse:
Cesar Godeffroy in Hamburg löste das Südseegeschäft aus seiner altehrwür¬
digen Familienfirma heraus und wandelte es in eine Aktiengesellschaft um.
Die neue Gesellschaft übernahm die Kopraplantagen der alten Firma, die
Faktorei in Apia, die Südseeschoner. Der Name der Gesellschaft: »Deutsche
Handels- und Plantagengesellschaft der Südsee-Inseln zu Hamburg.« 10
Engländer und Amerikaner sprachen bald nur von »the long Handel firm«,
wobei sie das deutsche Wort Handel zum englischen handle verballhornten:
die Firma mit dem langen Griff. Bekam Godeffroy nun mehr Kapital, wurde
er noch aggressiver? Meier mußte warten - der erste wichtige Brief von Hugo
Wolff traf erst im Herbst 1878 in Bremen ein.

Wolff schrieb am 13. Juli aus Apia. 11 Er hatte die größten Schwierigkeiten
gehabt, von San Francisco in die Südsee zu kommen, denn es gab nur ein
Schiff nach Apia, die Ada May, die angeblich regelmäßig, jedenfalls sehr sel¬
ten fuhr. Er nahm den Postdampfer nach Honolulu, fuhr nach Sydney und
mußte dort vier Monate warten, bis er den alten Kapitän Lyons kennenlernte,
der im nächsten Jahr seinen Schoner verkaufen und nach England zurück¬
kehren wollte und daher gesprächig war. Wolff wurde mit ihm handelseinig -
»Natürlich mußte ich das unter der Maske eines Touristen und Naturschwär¬
mers thun, da er mich als Kaufmann nicht mitgenommen haben würde.« 12

Wolff kam am 1. Juli in Apia an, sprach seitdem mit englischen und ameri¬
kanischen Kaufleuten und Inselkapitänen, bezahlte Tradern und Matrosen
Bestechungsgelder für Informationen und verglich ihre Berichte, um heraus¬
zufinden, ob der Gewinn aus dem Südseegeschäft die Mühe und das Risiko
lohnte. Er besuchte die beiden Firmen Godeffroy und Rüge, Hedemann & Co. -
eine Tochter von Wachsmuth & Krogmann, Hamburg 13 - und, als Naturschwär¬
mer, auch die Godeffroyschen Plantagen.

Er schrieb »in Hitze und Hetze« und hielt sich streng an sein Thema: Ren¬
tabilität. Doch fast gleichzeitig mit ihm war der Kaufmann Henry Moors
angekommen, ein junger Amerikaner, der Jahre später eine Samoanerin hei¬
ratete und als alter Mann und Oberhaupt eines samoanischen Clans
berichtete, wie es damals, zu H. H. Meiers Zeiten, in Apia aussah: 14

Die Reede in der Bucht war ungeschützt, wenn ein Sturm aufkam, liefen
die Schiffe hastig aus, trotzdem war Apia unter Seeleuten beliebt. Es gab kei¬
ne Quarantaine, keine Zollbehörde, keine Polizei. Allein sechs Lokale mit
Akkordeonspieler machten nachts Lärm. Apia war eine kleine Stadt aus ein¬
stöckigen Holzhäusern, erstreckte sich von der katholischen Kirche bis zur
Baumwollentkernungsmaschine von Godeffroy am Ende der europäischen

10 StA Hamburg. 621 - HandelsGesellschaft. Sitzungs-Protocolle der Deutschen
Handels- und Plantagen-Gesellschaft der Südsee-Inseln zu Hamburg.

11 StAB (wie Anm. 1), Hugo Wolff an H. H. Meier & Co., Apia, 13. Juli 1878.
12 StAB (wie Anm. 1), Hugo Wolff, Bremen 10. Februar 1879, Herrn H. H. Meier & Co.,

Bremen (= zusammenfassender Abschlußbericht).
13 Wachsmuth & Krogmann established 1797, Jubiläumsschrift, Hamburg 1972.
14 H. J. Moors, Some Recollections of Early Samoa, Apia 1986 (= Neudruck).
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Siedlung. Auf allen samoanischen Inseln zusammen gab es 200 Europäer und
Amerikaner, vier Chinesen, 500 Arbeiter von den Gilbert-Inseln und 34.000
Samoaner. 15

»Um das Endresultat meiner Untersuchungen gleich vorweg zu geben, muß
ich sagen, daß das von Ihnen geplante Unternehmen mir nicht opportun er¬
scheint,« schrieb Wolf f. Er hielt Premierminister Vogel von Neuseeland für
optimistisch und dessen Berichterstatter Sterndale für dubios: »Die Inseln
sind im Großen und Ganzen jedenfalls fruchtbar zu nennen, aber von dem
außerordentlichen Produktenreichthum, der ihnen meistens zugeschrieben
wird, verschwindet ein gut Theil des Glanzes bei näherer Bekanntschaft mit
der Sachlage.« Kokospalmen wachsen nur auf dem oft sehr schmalen Gürtel
zwischen Meeresstrand und Gebirge. »Die Produktion ist somit eine be¬
schränkte, und viele Hände sind offen, ihren Theil davon abzukriegen [...] In
Auckland hat man [...] eine große Meinung von den Inseln, und in folge des¬
sen gehen eine Masse kleine Schiffe von dort aus, ihr Glück zu versuchen.
Kommen sie nun nach einem Platz wie hier, und können nicht gleich ihre
Waren verkaufen, so schlagen sie dieselben schließlich zu irgend einem
Preise los, weil sie Geld oder Produkte haben müssen, und sie haben auf
diese Weise die Warenpreise häufig bedeutend geschädigt [...] Viele von die¬
sen Leuten gehen nach einigen Reisen zu Grunde, aber immer wieder treten
Neue in die Reihe.« Herr Rüge und seine Partner hatten sich ursprünglich
hier größere Geschäfte versprochen: »Die Leute machen wenig Lärm und
haben einen mäßigen Umsatz, aber ich glaube, daß sie allmählig Grund ge¬
winnen gegen Godeffroy's, die natürlich alles versucht haben, um sie todt zu
machen.«

Wolff hat sich verschiedentlich mit Herrn Rüge unterhalten. »Godeffroy's
Auftreten, ihre großen Anlagen von Warenhäusern und dergl., die Menge
Schiffe, die für sie herauskommen und die sehr häufig 4, 6, ja 10 Monate un-
täthig und mit voller Mannschaft an Bord im Hafen liegen, ihre Landkäufe -
sie besitzen ca. 80/100.000 acres 16 auf der Gruppe - imponieren sehr, kommt
aber die Rede auf die Rentabilität der Etablissements, so begegnet man
manchmal einem ungläubigen Lächeln.«

Zu den Gerüchten über Godeffroys neue Aktiengesellschaft, die »long
handle firm«, schrieb er: »Rüge, der als Concurrent den Dingen vielleicht die
schärffste Deutung giebt, dafür als Hamburger auch am besten unterrichtet
ist, meint, daß das ganze Manöver lediglich eine Convertierung alter Anlei¬
hen in eine mit Antheilscheinen bedeutet« - statt seine Kredite zurückzuzah¬
len, beteiligte Godeffroy also seine Gläubiger am Unternehmen - »und daß
neues Kapital dadurch kaum flüssig gemacht würde.«

Wolff rechnete Meier alles vor - die hohen Kosten einer Plantage, die
Kosten der importierten Arbeiter. Vom Landbesitz der Firma Godeffroy seien
bis jetzt vielleicht 1200 Hektar in Kultur - nicht mehr als ein mittelgroßes Gut
in Holstein.

15 Richard Phillip Gilson, Samoa 1830 to 1900. The Politics of a Multi-Cultural Com¬
munity, Oxford 1970.

16 80/100.000 acres = 32/40.000 Hektar
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Die Kontraktarbeiter - Männer, Frauen und Kinder von den Gilberts, fünf¬
zehn Korallenatollen am Äquator, auf denen seit drei Jahren kein Regen mehr
gefallen ist - roden den dichten Wald, erzählte Moors. Diese Leute sind unter¬
ernährt und unterbezahlt und die Samoaner ermutigen sie, wegzulaufen, um
die Belohnung kassieren zu können, wenn sie sie zurückbringen. Die Samoa¬
ner verachten die Kontraktarbeiter, die mit ihrem schrecklichen Essen zufrie¬
den sind und sich selten beklagen. 17

»Dann wird das Land mit Nüssen bepflanzt und zwischen diesen wird
Baumwolle gebaut«, schrieb Wolff. »Die Nüsse tragen erst nach 8/10 Jahren
und sind im 12ten Jahr auf gutem Lande ca. 1 $ per Jahr werth, bis dahin aber
ist Baumwolle das einzige Erzeugniß der Plantagen.« Wenn Meier Transport¬
kosten nach Apia bedenke, Reinigen, Packen, Verladen, Fracht, Versicherung
nach Europa, so werde er keinen großen Profit herausrechnen können.

Wolff rechnete Meier auch das Koprageschäft genau vor. Der allergrößte
Teil des Exports sei Kopra aus den Dörfern. Überall seien die Einkaufspreise
hoch, selbst auf entfernten Inseln »ist die Zeit des Nutzens von 100 % auf die
Waaren längst dahin«. Es sei kein günstiges Zeichen, daß keiner der Agenten
und Zwischenhändler genug Geld verdiene, um sich frei zu machen, sie sol¬
len vielmehr fast alle tief in Schulden bei den Firmen sein.

»Godeffroys sind jetzt auf allen Gruppen der Südsee, mit Ausnahme von
Neukaledonien und den Salomons, bis hinauf neuerdings nach New Ireland
und New Britain, wo verschiedene ihrer Händler erschlagen und gespießt
wurden, und wohin sie kommen, machen sie die größten Anstrengungen, alle
Anderen aus dem Felde zu schlagen, ohne Rücksicht auf die Kosten, die sie
machen, und die hohen Preise, die sie zahlen. Trotz alledem ist es ihnen nie
gelungen, das Monopol, das ihr ausgesprochener Endzweck ist und von wel¬
chem sie die endliche Bezahlung ihrer Mühe und Auslagen erwarten, an sich
zu reißen.« Es habe lange nicht geregnet, und zur Zeit gebe es wenig Kopra.
Godeffroys hätten schon in Sydney und selbst in England Kopra kaufen müs¬
sen, um ihre Lieferungskontrakte in Europa erfüllen zu können.

Wolff hatte bei Rüge und bei Godeffroy versucht, sich anstellen zu lassen,
aber beide hatten abgewinkt, obwohl sie Commis brauchten, denn es wollte
kaum jemand in die Südsee gehen: Sie waren mißtrauisch gegenüber einem
angeblichen Commis, der sich eine Weltreise leisten konnte. Er wollte mehr
Informationen über Godeffroys Geschäfte sammeln und sich einen Schoner
suchen, der ihn über Tonga und Auckland mitnahm, eine Reise, die ihn als
»seekränklichen Menschen« nicht sehr lockte. Er teilte Meier noch schnell
die neuesten politischen Nachrichten mit: Samoa ist seit der Ankunft des
amerikanischen Kriegsschiffs Adams vor ein paar Tagen in großer Aufregung,
denn die USA bekommen jetzt Pago Pago als Kohlenstation. Unter amerika¬
nischer Leitung soll nun eine Regierung kommen und verschiedene Raubrit¬
ter sind schon eingetroffen, um ihren Fang zu tun und den Samoanern den
Grund und Boden wegzunehmen: »Ein größeres Lot von Schurken ist wohl
nirgends zu finden, als in Apia.« Er wollte seinen Brief der Korvette Ariadne

17 Moors (wie Anm. 14).
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mitgeben, aber die änderte plötzlich ihre Pläne und er gab ihn der Ada May
nach San Francisco mit.

Kaufmann Theodor Weber jagte mit Kapitän Bartholomäus von Werner auf
der Ariadne durch die Südsee 18. Weber wollte für seine Firma die Inseln
sichern, die Nachschub an Kontraktarbeitern für die Plantagen lieferten. Er
fürchtete, Werbeschiffe aus Queensland könnten ihm zuvorkommen, sog.
blackbirder, die »schwarze Vögel« fingen für die Arbeit auf den Zuckerrohr¬
plantagen. Weber und Werner schlössen Verträge mit Häuptlingen, die schon
lange davon träumten, einmal auf dem Deck eines Kriegsschiffs zu stehen.
Die Häuptlinge berührten Webers Schreibfeder und sicherten dem Deutschen
Reich damit Gleichberechtigung mit anderen Nationen zu, zollfreien Handel,
das Recht auf Landkauf und eigene Gerichtsbarkeit auf den Inseln.

Weber und Werner krönten ihre Vertragsserie mit dem Abschluß eines
Freundschaftsvertrags zwischen dem Deutschen Reich und Samoa im Januar
1879. Der Abschluß zog sich-mit Erpressungen und Ultimaten-über mehrere
Tage hin. Die Häuptlinge erkannten nun den Landbesitz der Firma Godeffroy
in Samoa an. Die Deutschen hatten Handelsfreiheit und das Recht der Ein¬
fuhr von Kontraktarbeitern.

Auf einem Dampfer unterwegs nach Deutschland arbeitete Hugo Wolff an
seinem Abschlußbericht für H. H. Meier & Co., Bremen: 19 Der Gewinn einer
Handelsfirma Meier in der Südsee wird die Mühe und das Risiko nicht wert
sein - die Koprapreise auf den Märkten von Sydney und Auckland fallen
schon wieder. Und: Plantagenbau auf Samoa lohnt für eine große Firma, die
mit Angestellten und geliehenen Geldern arbeitet, nicht. Nur: »dagegen
kann ich über ein Argument zu seinen Gunsten schlecht hinwegkommen:
Warum fahren Godeffroys fort mit der Anlage von Plantagen, wenn solche
nicht nutzbringend sein sollten; es sind doch Leute von klarem Urtheil und
sie verstehen zu rechnen.«

Die Godeffroys hatten ein Geheimnis, und trotz seiner Informationen und
Analysen sah er die Lösung nicht.

Doch zog er als Fazit seiner Reise: Der »Ruf der Rentabilität« der Südsee¬
unternehmungen der Godeffroys komme nur von dem »Nimbus«, den sie in
Deutschland haben »und der auch mich in den Pacific hinausgezogen hatte.«

Für Meier war das Kapitel Samoa damit keineswegs abgeschlossen. Er
war jetzt Reichstagsabgeordneter der Nationalliberalen für den Wahlkreis
Schaumburg-Lippe. Der Reichstag stimmte im Juni 1879 dem Freundschafts¬
vertrag mit Samoa zu, den Weber und Werner abgeschlossen hatten. Im April
1880 entschied Meier im Reichstag mit über Bismarcks berühmte Samoa-
Vorlage: eine politische Affäre, die Zeitungen und Öffentlichkeit wochenlang
beschäftigte. Jetzt wurden die Entdeckungen von Meiers Spion in der Südsee
brisant.

18 B(artholomäus) von Werner, Die erste Kreuzung deutscher und amerikanischer
Interessen auf Samoa, in: Unsere Zeit, Deutsche Revue der Gegenwart, Bd. 1,
Heft 2, 1889, S. 162-176.

19 StAB (wie Anm. 1), Hugo Wolff, Bremen 10.Februar 1879, Herrn H. H. Meier & Co.,
Bremen.
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Joh. Ces. Godeffroy & Sohn stellten ihre Zahlungen am 1. Dezember 1879
ein. Godeffroy hatte bei Baring Brothers in Liverpool Millionen geliehen, bei
John Henry Schröder, London, und bei der Norddeutschen Bank, Hamburg,
ebenfalls. Als im Herbst 1879 die großen Kopraschiffe aus Samoa ausblieben,
weil es zu wenig Kopra gab, löste die Baring Bank einen Wechsel der Firma
Godeffroy nicht ein. Die anderen Banken zogen sofort nach und kündigten
ihre Kredite.

Den ganzen Dezember über kämpften die Brüder Godeffroy darum, daß
Bismarck sich für die Rettung ihrer Firma einsetzte. Gustav, Mitglied des Auf-
sichtsrats der Gelsenkirchener Bergwerks AG und des Centraiverbands deut¬
scher Industrieller zur Förderung und Wahrung nationaler Arbeit, nutzte sei¬
ne Bankverbindungen und legte eine Mine in Berlin: England beabsichtige,
die Verlegenheit der Godeffroys zu benutzen, um auf Samoa festen Fuß zu
fassen 20 . Das war sozusagen eine Altmine: Die Godeffroys hatten sie schon
früher benutzt, wenn sie Kanonenboote in der Südsee brauchten, um Forde¬
rungen einzutreiben, aber kaum jemand in Berlin hatte sich über sie aufge¬
regt. Nun zündete sie. Sie paßte in Bismarcks Politik.

Bismarck kam es gelegen, sich als Retter einer großen Handelsfirma zu zei¬
gen. Er hatte seine Reichsgründung auf die nationalliberalen Freihändler
gestützt, 1878 aber die nationalliberalen Minister aus der Regierung gedrängt:
Er wollte das Parlament schwächen, die konservativen Kräfte im Reich stär¬
ken. Er hatte Schutzzölle im Reichstag durchgesetzt, um Agrarier im Osten
und Industrielle im Westen an sich zu binden. Die liberalen Hanseaten aber
waren Freihändler, waren gegen Staatseingriffe in den Handel. Bremen und
Hamburg waren auch nach der Reichsgründung Zollausland: Das war die
letzte sichtbare Bastion des Widerstands gegen Bismarcks neues konservati¬
ves Reich 21. Bismarck wollte die Überseekaufleute für sich gewinnen. Hier bot
sich ihm die Gelegenheit, einem weltbekannten Kaufmann zu helfen und so
den Hanseaten zu zeigen, was er alles für sie tun könnte - wenn sie endlich
aufhören würden, sich gegen das Reich zu sträuben und sich der neuen kon¬
servativen Führungsschicht in Preußen-Deutschland aus Agrariern, Industri¬
ellen und Bankiers anschlössen: Gustav Godeffroy, jahrelang Vorsitzender des
Vereins für Freihandel und als Gallionsfigur der Freihändler in der Hambur¬
ger Politik großgeworden, hatte sich öffentlich zur Schutzzollpartei bekehrt. 22
Das sollte belohnt werden.

Allerdings: Bismarck wollte öffentlich gebeten werden. Doch das war
kein Problem. Die Godeffroys konnten Redakteure und Korrespondenten

20 Fritz Stern, Gold und Eisen. Bismarck und sein Bankier Bleichröder, Frankfurt-
Berlin 1978, S. 553.

21 Helmut Böhme, Bismarcks Schutzpolitik und die Festigung des konservativen
Staates, in: Helmut Böhme (Hrsg.), Probleme der Reichsgründungszeit 1848-1879,
Köln - Berlin 1968, S. 328-352; Francesca Schinzinger, Die Kolonien und das
Deutsche Reich. Die wirtschaftliche Bedeutung der deutschen Besitzungen in
Übersee, Stuttgart 1984, S. 15.

22 Stern (wie Anm. 20), S. 281.
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beeinflussen. Zeitungen in ganz Deutschland berichteten in ihrem Sinn. 23
Den Anfang machte der Export, die Zeitschrift des »Centraivereins für Han¬
delsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Ausland« in Berlin,
hinter dem Kapitän zur See Freiherr Georg von Schleinitz stand, ehemaliger
Kommandant von SMS Gazelle und einer der ersten von Webers Marine¬
freunden. Vier Wochen waren Schleinitz und Weber miteinander gereist, der
Bericht des Kapitäns über die Südsee ging als Regierungsbericht später in die
Kolonialliteratur und in Doktorarbeiten ein - aber der eigentliche Verfasser
war Theodor Weber. Nun rief der Export seine Leser auf, die Aktien der Plan¬
tagengesellschaft, die als Pfand bei Baring lagen, für Deutschland zu retten.
Alle Leser, die Aktien übernehmen wollten, sollten sich melden - »bindende
Verpflichtungen entstehen hieraus nicht.« 24

In der Frankfurter Zeitung hieß es, Godeffroys seien das Opfer einer eng¬
lischen Intrige. Die Stockung sei eingetreten, weil die Godeffroys große
Summen in die Osnabrücker Werke gesteckt hätten. Aber die Südsee-
Etablissements der Firma seien wirklich lukrativ, zumal jetzt, wo die Land¬
übertragungen in Samao unter dem Schutz des Reichs stünden und die In¬
vestitionen in Plantagen richtig beginnen könnten.

Spätestens jetzt muß Meier das Geheimnis der Godeffroys durchschaut
haben: Sie betrieben den wenig lukrativen Plantagenbau in der Südsee, um
zuhause, in Europa, kreditfähig zu sein. Der Nimbus ihres Südseegeschäftes
sollte die längst angeschlagene Firma Joh. Ces. Godeffroy & Sohn retten.
Cesar Godeffroy hatte seinen Gewinn aus dem Auswanderergeschäft in die
Osnabrücker Werke investiert, hatte zehn Jahre zuvor in Georgsmarienhütte
das damals modernste Stahlwerk Deutschlands finanziert 25 . Aber dann kamen
Gründerkrach und Wirtschaftskrise und ein mörderischer Konkurrenzkampf
unter den Stahlkochern. Das Werk hatte 1875 die letzte Dividende gezahlt. Die
Sage vom Reichtum seiner Plantagen in der Südsee war Cesar Godeffroys
Chance gewesen, die Jahre der wirtschaftlichen Depression durchzustehen.
Jetzt sollte sie ihm staatliche Unterstützung verschaffen.

In der Presse überkreuzten sich zwei Fragen: 1. Soll der Staat die Wirtschaft
subventionieren? 2. Wollen wir Kolonien? Die Freihandels-Correspondenz,
die in Berlin erschien und in Börsenkreisen viel gelesen wurde, warnte die
Reichsregierung davor, in das Konkursverfahren einer Firma einzugreifen
und aus ihm eine politische Frage zu machen, eine englische Intrige, einen
geheimen Auftrag der englischen Regierung an das Bankhaus Baring. Die
regierungstreue Presse malte dagegen den deutschen Südseehandel in

23 StA Hamburg, Zeitungsausschnitt-Sammlung Gustav Godeffroy, Zeitungsaus¬
schnitt-Sammlung Johan Cesar Godeffroy; Gottfried Strohschneider, Die Stel¬
lungnahme der Hamburger Presse als Ausdruck der öffentlichen Meinung zu
den Anfängen der Bismarckschen Kolonialpolitik, Phil. Diss. Hamburg 1955,
Manuskript.

24 Export v. 9.12.1879, nach Kurt Schmack, J. C. Godeffroy & Sohn. Kaufleute zu
Hamburg, Hamburg 1938, S. 264 f.

25 Rene Ott, Kohle, Stahl und Klassenkampf. Montanindustrie, Arbeiterschaft und
Arbeiterbewegung im Osnabrücker Land 1857 - 1878, Frankfurt 1982.
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leuchtenden Farben. Für die Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Bismarcks
Posaune, war Finanzhilfe für Godeffroy eine nationale Pflicht. Das Berliner
Tageblatt wollte den Reichstag entmachten: Es schlug vor, der patriotischen
Regierung die Sanierung der Godeffroys zu übertragen, da sonst das »allge¬
meine Wohl nachweislich« 26 Schaden erleide.

Graf Münster, der deutsche Botschafter in London, war alarmiert. Er sah in
dem Samoawagnis den Beginn einer Politik, die ihm Angst einjage. Die
Kosten einer Kolonialpolitik seien unerschwinglich, die Barings hätten kein
Interesse an den Godeffroy-Plantagen und die britische Regierung rühre
keinen Finger, um ihre dortigen Gebiete zu vergrößern: »Also kein Colonial
Unsinn, kein Samoa Schwindel!« 27

Bismarck schickte am 1. Januar 1880 aus Varzin den Erlaß nach Berlin, das
Reich möge einer bekannten Hamburger Firma, die in eine Notlage geraten
sei - »aus Gründen, deren Ursprung nicht in ihrem Südsee-Geschäft lag 28 « -
die zu ihrer Erhaltung nötigen Mittel zuführen.

Die Reichstagsabgeordneten erfuhren schnell, was Bismarck darunter ver¬
stand: Ein Berliner Bankenkonsortium aus Disconto-Gesellschaft, Bleichröder
Bank und Deutscher Bank forderte die Öffentlichkeit auf zur Zeichnung von
Aktien einer »Deutschen Seehandels-Gesellschaft« - in die solle die alte
Godeffroysche long-handle-firm übergehen. Die Aktien würden einen jährli¬
chen Reinertrag von mindestens 4,5% bringen, für die das Reich eine Zins¬
garantie übernehmen wolle bis zu 3 % des eingezahlten Grundkapitals von
zehn Millionen oder 300.000 im Jahr.

An der Börse in Hamburg wollte man von der Unterstützung einer not¬
leidenden Firma nichts wissen. Der Tüchtige komme voran, nicht der Untüch¬
tige, der vom Staat gehalten und hochgepäppelt werde, hieß es. Auch Meier
in Bremen las die Sonderbeilage der liberalen Reform über das Südseege¬
schäft der Godeffroys und Bismarcks neue obrigkeitsstaatliche Politik. Auf
einer Karikatur nimmt Bismarck aus einer Schachtel, auf deren Seite »Kolo¬
nialpolitik« steht, kleine Spielzeugpalmen, Spielzeugschiffe, Spielzeugneger:

»Viel Geld das Geschäft zwar kosten kann
Mit Südseegesellschaftsgründern,
Doch schloß es willig der kluge Mann:
So bietet ein neues Spielzeug er an
In Deutschland den großen Kindern.« 29
In ganz Deutschland zeichneten Leute Aktien - es waren doppelt soviele

Interessenten wie die drei Banken erwartet hatten. Hamburger und Bremer
zeichneten nichts. Bismarck ist böse, hieß es aus Berlin. Die Norddeutsche

26 Berliner Tageblatt vom 11.12.1879 nach Hans-Ulrich Wehler, Bismarck und der
Imperialismus, Köln, Berlin 1969, S. 217.

27 Münster an Bleichröder, Dezember 1879, in: Stern (wie Anm. 20), S. 555.
28 Entwurf eines Gesetzes betreffend die Unterstützung der Deutschen Seehandels-

Gesellschaft. Nr. 101. Reichstag. 4. Legislatur-Periode, III. Session 1880, Anlage 5,
S. 69.

29 Sonderbeilage der Reform v. 13. 1.1880, zit. nach Hertz (wie Anm. 3), S. 64, Anm.
176.
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Allgemeine Zeitung nannte dieses Nicht-Zeichnen unpatriotisches Verhalten
und wollte die Hansestädte vor den Richterstuhl der öffentlichen Meinung
ziehen. »Godeffroy hatte,« antwortete gelassen die Hamburgische Börsen¬
halle, »als er sein Unternehmen in der Südsee begann, kaum an patriotische
Gründe gedacht. Er hat exportiert und importiert und hatte auch Glück dabei
gehabt. In diesem Hergange sind keine patriotischen Taten zu sehen.« Auch
andere Firmen würden Geschäfte in der Südsee machen und sie kämen gut
vorwärts. 30

Die hanseatischen Kaufleute, denen Bismarck mit seiner Hilfe für die Firma
Godeffroy ein Angebot machen wollte - seht, dieses kann ich auch für euch
tun - lehnten das Angebot des Kanzlers als verfehlt ab. Bismarck hatte den
Fall Godeffroy als Mittel ergriffen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Nun
erwies das Mittel sich als untauglich. 31 Der Reichskanzler hielt aber, was er
den Berliner Bankiers versprochen hatte, und leitete den »Entwurf eines Ge¬
setzes betreffend die Unterstützung der Deutschen Seehandels-Gesellschaft«
Anfang April dem Bundesrat zu. Der Bundesrat nahm die Zinsgarantie an,
und Bismarck leitete den Gesetzentwurf weiter an den Reichstag.

H.H. Meier machte sich Redenotizen für die Reichstagsdebatte über die
Samoa-Vorlage. Das Gesetz und seine Anlagen waren 72 Seiten stark. Die
Regierung begründete die Vorlage mit der drohenden Übernahme der
Godeffroy-Plantagen durch Engländer - ein Verlust, der »eine schwer zu
überwindende Schädigung Deutschlands, seines Ansehens und seiner kom¬
merziellen Stellung in der ganzen Südsee« zur Folge haben müsse. Meier las:
»nationaler Charakter« der neuen Aktiengesellschaft, »nationale Aufgabe«,
»nationaler Gedanke«, »nationaler Zweck«, »nationales Interesse.« 32

Meier hatte die Briefe seines Spions Hugo Wolff sorgsam aufgehoben. Er
war entschieden dagegen, daß der Staat die Firma Godeffroy stützte, aber er
war kein guter Redner. Hauptsprecher seiner Partei sollte Dr. Ludwig Bam¬
berger sein, vom linken Flügel der Nationalliberalen, Banker und im Reichs¬
tag für Wirtschaftsfragen zuständig. Bamberger war Freihändler wie Meier
und gegen Bismarcks neue Politik. Doch bislang hatte Bismarck seine Gesetz¬
entwürfe im Reichstag immer durchgebracht.

Meier fuhr nach Berlin. Er wohnte wie immer im alten Hotel du Nord Unter
den Linden. Die 1. Lesung der Samoa-Vorlage - am Donnerstag, den 22.
April 1880 - begann harmlos. Bamberger sagte, die Zeitungen in Bremen und
Hamburg würden sich abfällig über die Vorlage äussern. Regierungsvertreter
Heinrich von Kusserow antwortete, das sei nur böswillige Gesinnung. Bam¬
berger fand diese Berichterstattung aber sachlicher als die der Regierungs¬
blätter: Wenn die Reichsregierung so gut Bescheid wüßte, wie sie es sollte,
dann hätte sie den Gesetzentwurf dem Reichstag nicht vorgelegt.

Die Stimmung im Saal wurde lebhafter.

30 Hamburgische Börsenhalle v. 16.2.1880, nach Strohschneider (wie Anm. 23), S. 33.
31 Vgl. die Charakteristik Bismarckschen Handelns bei Lothar Gall, Bismarck. Der

weiße Revolutionär. Frankfurt 1980.
32 Wie Anm. 1.
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Bamberger fragte nach den Bilanzen der Firma Godeffroy. Regierungsver¬
treter von Kusserow sprach vom nationalen Interesse und sagte, der leitende
Gedanke der Vorlage sei die Anbahnung einer Kolonialpolitik. Das war nicht
ungeschickt von Kusserow, denn es gab nationalliberale Freihändler, die sich
für Kolonialpolitik interessierten, allerdings auch konservative Schutzzöllner,
die sie strikt ablehnten.

Aber Bamberger ließ sich nicht ablenken. Das Regierungsmaterial habe ihn
über die Rentabilität der neuen Seehandels-Gesellschaft im unklaren gelas¬
sen, daher habe er sich selbst informiert. Nun brachte er Zahlen und Analysen
von Hugo Wolff, dem Spion aus Bremen. Bambergers Rede wirkte ungeheuer
massiv, niederschmetternd. Die Regierungsseite war auf solche Überlegun¬
gen nicht vorbereitet. Fürst Hermann zu Hohenlohe-Langenburg war gegen
krämerhaftes Nachrechnen: Das politische Ansehen Deutschlands in jenen
Ländern stünde auf dem Spiel. Bamberger: »Nun kommt das, was immer noch
bleibt, wenn man gar keine andern Argumente hat, die Enthüllung der natio¬
nalen Fahne unter Trommelschlag und Trompetenschall, die nur gehört zu
werden brauchen, damit das Urteil verwirrt wird.«

Im Foyer des Abgeordnetenhauses riefen seine Zahlen Staunen hervor. Die
Reichstagsabgeordneten waren ehrenamtliche Politiker, und ihre Möglich¬
keiten, sich unabhängig von der Regierung zu informieren, waren äußerst
begrenzt. Die Meinungen über die Samoa-Vorlage waren nun auch bei den
Konservativen geteilt. Annahme oder Ablehnung werde davon abhängen, ob
Bismarck Kusserow im Reichstag unterstütze, hieß es. - Auch am nächsten
Tag, Freitag, dem 23. April, erschien Bismarck nicht. Heute sprach auch H.H.
Meier, Bremen, äußerte sich zu Angaben im Weißbuch der Regierung, das
auf dem Bericht von Kapitän Bartholomäus von Werner fußte, der wiederum
seine Zahlen über das Godeffroysche Südseegeschäft von Theodor Weber
übernommen hatte. 33 Nur auf dem Papier sähe alles so günstig aus, erklärte
Meier: »Doch der Buchwert, meine Herren, ist ein fiktiver Wert, da können
Sie soviel ansetzen, wie Sie wollen.« 34 Godeffroy habe seine Geschäfte ein¬
stellen müssen, weil er nicht genug Kopra kriegen konnte.

Am Dienstag, den 27. April, fiel im Reichstag die Entscheidung. Viele Spre¬
cher forderten die Annahme der Samoa-Vorlage - wegen der Ehre Deutsch¬
lands, viele forderten ihre Ablehnung - auch wegen der Ehre Deutschlands.
Bamberger griff noch einmal ein. Er wolle ganz genau beantworten, was das
Ausland sagen werde, wenn der Reichstag den Antrag der Regierung nicht
genehmige: »Gar nichts.« Das könne ein jeder in den ausländischen Zeitun¬
gen nachprüfen. Auf den Reichstag sähen nur die Bankiers mit den unbe¬
zahlten godeffroyschen Wechseln, die der gute deutsche Michel zahlen solle.
Er rate, sie nicht zu zahlen.

33 Bericht des Korvettenkapitäns von Werner an die Admiralität in Berlin vom
3.2.1879 im Weißbuch 1879: Reichstagsvorlage Nr. 239 nebst Anlagen zur
Reichstagssitzung am 13. Juni 1879.

34 Wie Anm. 4. 1. Lesung, Donnerstag, 22. April 1880, S. 861-866; 2. Lesung, Frei¬
tag, 23. April, S. 881-884; 3. Lesung, Dienstag, 27. April 1880, S. 946-959.
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Die Abgeordneten stimmten namentlich über die Samoa-Vorlage ab. 144
Abgeordnete fehlten, 112 Abgeordnete stimmten dafür, 128 dagegen. In den
Kreisen der Überstimmten hieß es, die meisten Enthaltsamen hätten die Pre¬
miere einer neuen Faust-Inszenierung besucht - eine Legende, die sich in
der deutschen Kolonialgeschichtsschreibung hielt: Wo ist der deutsche Parla¬
mentarier, wenn er nicht Politik macht? Im Faust. Es muß sich um eine
Schüleraufführung gehandelt haben, die Abstimmung war zwischen 14.00
und 15.00 Uhr.

Bleibt zu erzählen, was aus allen wurde. Cesar Godeffroy gelang ein außer¬
gerichtlicher Vergleich. Ergebnis: Drei Banken - unter ihnen die Deutsche
Bank - gründeten eine neue Aktiengesellschaft unter dem alten Namen
»Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft.« Diese Gesellschaft über¬
nahm die Godeffroyschen Plantagen und Faktoreien in der Südsee. Godef¬
froy hatte alles verloren.

Bismarck war gegen jedes koloniale Abenteuer. Bei den Reichstagswahlen
1884 allerdings glaubte er, die öffentliche Meinung verlange Kolonien. Das
Reich nahm Südwestafrika in Besitz, Togo, Kamerun, Ostafrika. In der Südsee
wurde der nordöstliche Teil Neu-Guineas zum Kaiser-Wilhelm-Land und die
vorgelagerten Inseln wurden zum Bismarck-Archipel.

»Die ganze Kolonialgeschichte ist ja Schwindel, aber wir brauchen sie für
die Wahlen,« sagte er zu einem Mitarbeiter im Auswärtigen Amt. 35 Doch das
Kolonialthema mobilisierte kaum Wähler, und Bismarck ließ es nach der Wahl
wieder fallen, das außenpolitische Risiko war ihm zu hoch.

Bremen widersetzte sich lange Bismarcks Drängen auf Zollanschluß. Bis¬
marcks Politik gegenüber den Hansestädten war eine Mischung aus Drohen
und Umwerben. Er bot den Reedern Subventionen für eine Postdampferlinie
nach China, Japan, Australien. Die Kaufleute lehnten zunächst standhaft ab,
bis Adolf Woermann in Hamburg schließlich den befreienden Ausweg fand:
Es handele sich gar nicht um Subventionen, sondern um Entgelt für eine Lei¬
stung - wenn das Reich eine Dampferlinie nach Ostasien haben wolle, müsse
es eben dafür bezahlen.

H. H. Meier trat im Reichstag für die Subventionierung der Linie ein. Erfolg:
Den Vertrag über einen Reichspostdampferdienst erhielt der Norddeutsche
Lloyd. Gegner des Zollanschlusses galten jetzt als »undeutsch«. 36 Bremen und
Hamburg kamen 1888 zum Zollgebiet des Reichs.

Auf Samoa ging am 1. Mai 1900 dann doch die deutsche Flagge hoch: Kaiser
Wilhelm II. wollte Weltmachtpolitik treiben, um in Deutschland glänzen und
die Erinnerung an Bismarck auslöschen zu können, wollte zeigen, daß er sei¬
ner Ahnen würdig war, eines von Gott erwählten Geschlechts, und Bismarck
bloß der Handlanger der Hohenzollern. Er trompetete jede kleine territoriale
Neuerwerbung aus als großen Zuwachs für das Deutsche Reich auf seinem

35 Horst Gründer, Geschichte der deutschen Kolonien, Paderborn, München, Wien,
Zürich 1985, S. 58.

36 Hans-Konrad Stein, Interessenkonflikt zwischen Großkaufleuten, Handelskam¬
mer und Senat in der Frage des Zollanschlusses Hamburgs an das Reich 1866 -
1881, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 64, 1978, S. 57.
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Weg zur Weltmacht, Vorherrschaft und ewigen Größe. Samoa sei einer der
schönsten Brillanten in unserem kolonialen Diadem, meinte Staatssekretär
Bernhard von Bülow. Für den Kaiser war Samoa eine Perle: Als Dank für
»dieses Perlenjuwel meiner Krone« 37 machte er Bülow zum Grafen. Der neue
Graf wurde im Oktober 1900 preußischer Ministerpräsident und Reichs¬
kanzler. Militarismus und Nationalismus waren für ihn die Fundamente des
Deutschen Reichs.

Laut Statistik blieb das deutsche Kolonialreich wirtschaftlich bedeutungs¬
los. 1893 kamen 0,1 % der deutschen Einfuhren aus den eigenen Kolonien,
1912 waren es 0,4 %. 1893 gingen 0,2 % der deutschen Ausfuhren in die eige¬
nen Kolonien, 1912 waren es 0,5%. 50% der Kopra importierte Deutschland
aus britischen Kolonien, 40 % aus Indonesien. Die Erträgnisse waren in Hin¬
blick auf das investierte Kapital äußerst bescheiden. Das Auswärtige Amt
veranschlagte allein für Kriegsschiffe im Pazifik bis 1900 schon 25 Millionen
Reichsmark. 38 Doch einzelne Firmen ohne Konkurrenten konnten reich wer¬
den. Sie strichen indirekt das Geld der Steuerzahler zuhause ein. Die Kolonial¬
politik war auch eine Umverteilung von unten nach oben. 39

Ff. H. Meier hatte ein schweres Alter. Er verlor viel Geld in einer Goldmine
in Venezuela und beim Bau einer Eisenbahn in Kolumbien. Sein 80. Geburts¬
tag brachte noch einmal große Ehren für ihn: Fackelzug seiner Mitbürger,
Festessen im Börsensaal, Ehrendoktor der Universität Heidelberg. Doch er
mußte sein großes Haus verkaufen und in ein kleines ziehen. Meier konnte
sich mit dem Altern nicht abfinden. Er war halsstarrig und wackelig auf den
Beinen und seine Familie lebte in steter Sorge um ihn. Er fuhr noch täglich
ans Kontor und ging an die Börse: »Ich will in meinem Kontorsessel ster¬
ben.« 40 Das gelang ihm fast. Im November 1898, mit 89 Jahren, holte er sich
bei scharfem Ostwind eine Erkältung und starb zwei Tage später.

Und was wurde aus Hugo Wolff, dem Spion, der aus Bremen kam? Ich habe
es noch nicht herausgefunden.

37 Gerd Hardach, König Kopra. Die Marianen unter deutscher Herrschaft 1899 -
1914, Stuttgart 1990, S. 60.

38 1905 lebten 195 Deutsche auf Samoa. Im selben Jahr lebten in allen deutschen
Kolonien insgesamt 5 951 Deutsche-ein Drittel von ihnen Beamte und Soldaten. -
Statistik und Beurteilung: Schinzinger (wie Anm. 21), S. 120 ff.; Karl-Erich Born,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Deutschen Kaiserreichs (1867/71 -1914),
Stuttgart 1985, S. 149.

39 Mit dem I. Weltkrieg verlor das Deutsche Reich seine Kolonien. Neuseeland ver¬
waltete West-Samoa. Seit 1962 ist West-Samoa selbständig - als erste der ehe¬
maligen Kolonien im Pazifik.

40 Hardegen (wie Anm. 2), S. 257.

114



Julius Brabant (1825-1912) -
Abenteurer, Geschäftsmann, Millionär

Von Jürgen Kessel und Karl-Julius Thamann 1

Julius Brabant war einer der 1,7 Millionen Neueinwanderer, die zwischen
1840 und 1850 nach Nordamerika kamen, und er war auch einer der 80 000
»Fortyniners«, die dann nach Kalifornien strebten, um dort ihr schnelles Glück
bei der Goldsuche zu machen. Der dabei tatsächlich eingetretene Erfolg ließ
Brabant jedoch nicht ruhen; er begab sich anschließend nach Australien,
ebenfalls ein Kontinent im Aufbruch. Brabant ist nach seiner Rückkehr nach
Deutschland aber auch als »homo novus«, »Selfmademan« und Aufsteiger
neben so bedeutenden Bremern der Gründerjahre zu nennen wie Erling,
Knoop, Lahusen, Meier, Rickmers, Schütte oder Wätjen. 2 Seine Aktivitäten in
so verschiedenen Lebenskreisen waren Anlaß, zu dieser weitgehend unbe¬
kannt gebliebenen 3 Person Hinweise mitzuteilen, soweit sie sich noch zusam¬
mentragen ließen.

Brabants Herkunft 4

Bernhard Gerhard Julius Brabant 5 entstammte einer Handwerkerfamilie. Sein
Urgroßvater Jean-Pierre Braband, 1716 nahe Cateau-Cambresis unweit der
Wollmetropole Valenciennes in Le Pommereuilles, Picardie, geboren, war
nach 1740 während des Österreichischen Erbfolgekrieges als Soldat nach
Deutschland gekommen und in Düsseldorf aus der Armee ausgeschieden.

1 Wir danken dem Staatsarchiv Bremen und besonders den Herren Dr. K. Elmshäu¬
ser und Dr. Adolf E. Hofmeister für Rat und Unterstützung.

2 Dazu Friedrich Prüser, Vom Bremer Überseekaufmann, Bremen 1940 (Abhandlun¬
gen und Vorträge, hrsg. von der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft, Bd. 14.1),
S. 48,52; Ders., Bremer Kaufleute als Wegbereiter Deutschlands in Übersee, in:
Koloniale Rundschau 33, 1942, S. 71-91; Karl H. Schwebel, Bremer Kaufleute im
Auslande, in: Bremen - Bremerhaven. Häfen am Strom, hrsg. von der Gesellschaft
für Wirtschaftsförderung, Bremen, 7. Aufl., 1966, S. 197-228. - Zur Typisierung des
Bremer Bürgers, Kaufmanns und Unternehmers: Rolf Engelsing, Bremisches
Unternehmertum. Sozialgeschichte 1780/1870, in: Jahrbuch der Wittheit zu Bre¬
men 2, 1958, S. 7-112.

3 Hinweise fehlen - neben den in Anm. 2 genannten neueren Arbeiten - z.B. auch
in: Wilhelm Lührs (Bearb.), Bremische Biographie 1912-62, Bremen 1969; Bremi¬
sche Biographie des neunzehnten Jahrhunderts, Bremen 1912.

4 Alle Dokumente, die nicht näher ausgewiesen sind, stammen aus dem Familien¬
archiv Thamann, Neuenkirchen-Nellinghof.

5 Nur vier Arbeiten (Wätjen, 1950; Krüger, i960; Teßmer, 1976; Erdmann, 1987; vgl.
Anm. 19) haben u. W. von seiner Person Notiz genommen und ihn in Verbindung
mit seinen Aktivitäten in Australien erwähnt.
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Mit seinem Regimentskameraden Claude Andre aus der Franche Comte kam
er nach Neuenkirchen. Die Heirat der beiden Franzosen mit den Küsters¬
töchtern schul ihnen eine gute Ausgangsposition. Von Berul Blau- und Bunt¬
färber 6 konnte sich Braband mit diesem gesuchten Handwerk problemlos
niederlassen, womöglich sogar aul Veranlassung der am Ort ansässigen und
im Textilgeschält tätigen Kaulmanns - und Vogtlamilie Bidenharn. Jean-Pierre
Braband begründete die »Dynastie« der Färber und späteren Händler und
Grundbesitzer. Sein Sohn Peter Joseph Ludwig wird im Januar 1803 als Mie¬
ter eines Biedenharnhauses und Anwohner am Kirchplatz geführt. 7

Julius' Vater Anton hatte sich, nachdem er 1808 der Militärkonskription des
Königreichs Westlaien glücklich entronnen war, 1809 zeitweise im ostfriesi¬
schen Leer aufgehalten, um seinen Beruf auszuüben und weitere Kenntnisse
zu erwerben. Der Vater 8, der als begütert galt und dessen steuerrelevantes
Vermögen damals mit 2000 Reichstalern angesetzt wurde, bewarb sich 1829
vergeblich um die Nachfolge des verstorbenen Bruders Joseph 9 als Vogt in
Neuenkirchen. Die Regierung in Oldenburg ernannte jedoch den Provisor
Bernd Knollenberg, weil man nach der langen Reihe der von Osnabrück ein¬
gesetzten katholischen nunmehr einen evangelischen Amtsinhaber haben
wollte. Antons Name tauchte später immer wieder bei Immobiliengeschäften
auf; 1857 erhielt der Vater sogar die Konzession für einen Schießpulverhandel.

Julius um zwei Jahre älterer Bruder Fritz übernahm 1863 die Geschäfte des
Vaters; er ging dem Färber-Beruf neben dem des Kaufmanns, Wirtes und
Posthalters nach. 1887 wird er im Impressum der »Dammer Nachrichten. Zei¬
tung für den Amtsgerichtsbezirk Damme und Umgegend« als Inhaber der
Neuenkirchener Agentur genannt. 10 Dessen Sohn sollte dann der Nachfolger
und Erbe von Julius Brabant in Bremen werden.

Die Kindheit des am 7. August 1825 geborenen Julius ist nur bruchstückhaft
zu rekonstruieren; er war eines von vier Kindern aus der Verbindung des
Vaters mit Katharina Lanwer, einer Kaufmannstochter aus Quakenbrück,

6 In der Aufstellung von 1667 (Staatsarchiv Osnabrück [StAOs] Rep 100/88 Nr. 76,
f. 49 - 67) ist der Urgroßvater nicht aufgeführt; erst in der osnabrückischen Volks¬
zählung von 1772 wird unter den Markköttern sein Großvater »Joseph Braband,
frey, Färber« genannt (ebd. Rep 100/188 Nr. 45, f. 158v-159). - Dazu Hermann
Wilder, Zur Geschichte von Handwerk und Gewerbe in den alten Kirchspielen
Damme und Neuenkirchen während des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Oldenburger
Jahrbuch [OJb] 43, 1939, S. 52-58, hier S. 53, 55.

7 »Heuermann Braband ist blaulärber und schenckt Brantwein« (StAOs Rep 150
Vor 140, f. 91 Nr. 9).

8 In einer Liste sämtlicher Handwerker des Arrondissements Quakenbrück im fran¬
zösischen Oberems-Departement von 1813 erscheint der Färber A. B. als einer von
21 Handwerkern (Gesamtbevölkerung 1811 in Neuenkirchen: 3177; StAOs Rep 240
Nr. 850, f. 29).

9 Verheiratet mit einer Schwester des katholischen Pfarrers Arnold J. Gieseke, »am
Kirchhofe«, »handelt mit Kleinigkeiten«, entrichtete 14 Schilling Abgaben (»Trafi-
canten Register Amts Vörden Kirspels Neuenkirchen«, 1797-1808, StAOs Rep 150
Vor Nr. 140, f. 78v-79, Nr. 24).

10 Nr. 1, 4. Jan. 1887. Gymnasium Antonianum Vechta, Zeitungsarchiv.
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einem wichtigen Handelsknotenpunkt mit Verbindungen nach Friesland und
Holland. Die Mutter verstarb, als Julius gerade vier Jahre alt war. Als lOjähri¬
ger bekam er vom Vater dessen französische Grammatik 11 übereignet, um die
Muttersprache des Urgroßvaters zu pflegen. Bald danach wurde er der Obhut
Juliana Brabants, einer Tochter seines Onkels Joseph, in Papenburg anvertraut;
sie war seit 1839 mit dem Navigationslehrer 12 Theodor Eylert verheiratet. Mit
der Stiefmutter Lisette Esch, mit der der Vater 1834 seine dritte Ehe einge¬
gangen war, gab es Spannungen. Womöglich ist das der Hauptgrund, warum
Julius nach Papenburg geschickt und 16jährig schließlich seine recht gut
situierte Familie ganz verließ und zunächst Matrose auf einem Papenburger
Frachter wurde.

Seine Motive, die Heimat zu verlassen 13, sind also etwas anders gelagert als
bei den meisten anderen Personen, die in großer und ständig steigender Zahl
ihren Heimatort verließen. Brabant stammte aus einem Bezirk mit einem
besonders hohen Anteil an Auswanderern; seit 1830 begann ihre Zahl auf
Grund des Bevölkerungsdrucks durch die nicht selten verschuldeten, besitz-
und perspektivlosen Heuerleute zu einem breiten Strom anzuwachsen. 14
Nach offiziellen Angaben verließen 45 Personen mit obrigkeitlicher Geneh¬
migung 1840/41 seinen Geburtsort 15, als Brabant ebenfalls in Richtung USA
aufbrach. Aus einem seit Dezember 1844 aufgelegten Register des Amtes
Damme geht hervor, daß auch Brabants jüngerer Bruder 1846 nach Amerika
auswanderte 16; daß er auf Betreiben des Bruders gekommen war, kann man
nur vermuten. Der 1827 geborene August war Uhrmacher und Goldschmied
und soll in New Orleans gestorben sein.

Seemann und Goldgräber in den USA

1840 oder spätestens 1841 hatte Brabant das Elternhaus verlassen; der Hin¬
weis auf die Bekanntschaft mit seinem Landsmann Klostermann aus dem

11 »Praktische Französische Grammatik wodurch man diese Sprache auf eine ganz
neue und sehr leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen kann von Johann
Valentin Meidinger, Lehrer der Französischen und Italienischen Sprache zu
Frankfurt am Main«, 13. Aufl. 1797, 596 S., mit handschriftlichem Zusatz im
Rückendeckel: »Julius Braband/Neuenkirchen/22. Aprill/1835« (In seinen Brie¬
fen schrieb er später stets »Brabant«).

12 Ein Foto dieser Navigationsschule in: Jürgen Meyer, Vom Moor zum Meer.
Papenburger Schiffahrt in 3 Jahrhunderten, Papenburg, 3. Aufl., 1989, S. 6.

13 Dazu Agnes Bretting, Von der Alten in die Neue Welt, in: Aufbruch in die Fremde.
Europäische Auswanderung nach Übersee, hrsg. von Dirk Hoerder und Diethelm
Knauf, Bremen 1992, S. 75-122.

14 Dazu Johannes Ostendorf, Zur Geschichte der Auswanderung aus dem atten
Amt Damme (Oldb.), insbesondere nach Nordamerika, in den Jahren 1830 - 1880,
in: OJb. 46-47, 1942 -43, S. 164-297, hier S. 171-172; Ludwig Beutin, Nordwest¬
deutschland und die Niederlande seit dem Dreißigjährigen Kriege, in: Viertel¬
jahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 32, 1939, S. 105-147.

15 Ostendorf (wie Anm. 14), S. 198, Tab. 2: Bevölkerung 1837: 2 438, 1846: 2125, 1890:
1531, ebd. S. 246, Tab. 11.

16 Ebd., S. 296.

118



benachbarten Steinfeld in Antwerpen beweist das. Er orientierte sich nicht
am Gros der deutschen Einwanderer, die üblicherweise im Mittelwesten 17
siedelten, sondern er bewegte sich anfangs im Osten und Süden. Der Südteil
der USA wurde allerdings von vielen wegen der dort praktizierten Sklaverei
und auch der feudalen Strukturen wegen gemieden, denen man sich gerade
in Deutschland entzogen hatte. Außerdem wurde der Süden wegen des engen
Arbeitsmarktes sowie des Klimas weniger geschätzt.

Leider fehlen - bis auf einen erhaltenen Brief - Hinweise, die uns genauer
Auskunft über seine Gründe für die Ausreise, seine Ankunft und sein Leben
in den USA geben. Es war zweifelsfrei ein in vielfacher Hinsicht explosives
Jahrzehnt, in das Brabants Ankunft in der Neuen Welt fiel. 18 Das Siedlungs¬
gebiet der Weißen hatte sich ständig ausgeweitet; um 1840 reichte die Sied¬
lungsgrenze schon weit westlich des Mississippi ins Flachland hinein. Immer
mehr Bundesstaaten bildeten sich und schlössen sich der Union an. Ein Kon¬
tinent vollzog gerade einen tiefgreifenden Wandel. An der Südgrenze der
Vereinigten Staaten hatte sich ein Konflikt mit Mexiko - seit 1821 von Spanien
unabhängig, ab 1823 Republik - aufgebaut. 1822 waren die Spanier auch aus
Texas verdrängt, das sich danach für eine ständig wachsende Zahl von ameri¬
kanischen Siedlern öffnete. 1836 erklärten die Texaner ihre Unabhängigkeit
vom mexikanischen Staat; 1845 waren sie der 28. Mitgliedsstaat der Union.
Die Spannungen führten im Mai 1846 zur Kriegserklärung der USA an Mexiko.
Nach dreijährigem Kampf hatte Mexiko nach der Eroberung seiner Haupt¬
stadt durch amerikanische Truppen den Vertrag von Guadalupe Hidalgo am
2. Februar 1848 unterzeichnen müssen. In der Endphase des Krieges war Bra-
bant bei der Anlieferung von Proviant für die US-Truppen beteiligt. Mexiko
blieb nichts anderes übrig, als den Rio Grande als künftige Grenze zwischen
den beiden Staaten anzuerkennen und den Verlust von 850 000 Quadratmei¬
len mexikanischen Landes hinzunehmen. Für eine Entschädigung von 15 Mil¬
lionen Dollar hatten die USA eine Ländermasse erworben, auf der kurz darauf
die Unionsstaaten Arizona, Utah, Colorado, Nevada, Wyoming, Texas, New
Mexico und Kalifornien entstanden. Mit dem von England 1846 abgetretenen
Oregon war damit das Gebiet der Union im wesentlichen vollständig.

So wie in Texas waren es auch in Kalifornien die amerikanischen Siedler,
die sich von Mexiko lossagten und Anschluß an die Union suchten. Noch im
Jahr des Anschlusses fand sich 1848 erstmals Gold im Sacramento-Tal. Die
Nachricht von diesem Fund führte im folgenden Jahr zu einer Invasion von
Goldsuchern aus vielen Ländern. Wie Brabant wird es noch vielen anderen
ergangen sein. Seine ersten Versuche, möglichst schnell in das neue »El Do-
rado« Kalifornien zu kommen, scheiterten zunächst an der Masse der Heran¬
stürmenden und am begrenzten Schiffsraum.

17 Ein von Antonius Holtmann herausgegebenes und kommentiertes Beispiel in:
»Ferner thue ich euch zu wissen...«. Briefe des Johann Heinrich zu Oeveste aus
Amerika (1834-1876), Bremen 1995.

18 Für das Folgende: Hugh Brogan, The Pelican history of the United States of Ame¬
rica, London 1985; Willi P. Adams u.a., Länderbericht USA I, Bonn 1990; Thomas
V. DiBacco u. a., History of the United States, Boston 1991.
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Seit Julius Brabant das Elternhaus verlassen hatte und als Matrose sein
Geld verdiente, war er in der Nähe von Hafenstädten geblieben. So verhielt
er sich auch in Amerika - bis zum »gold rush«. Nachdem er 1847 in Philadel¬
phia abgemustert hatte, gelangte er als Matrose auf Handelsschiffen von Phi¬
ladelphia auf die Tabak- und Zuckerinsel Kuba, pendelte von Philadelphia
nach Mobile (Alabama) und von der Baumwollmetropole New Orleans über
Vera Cruz nach Mexiko und zurück. Bei diesen Fahrten legte er in wenigen
Monaten Tausende von Kilometern vorwiegend zur See zurück. Zwar nennt
er uns in seinem Brief selbst nicht den Grund seiner Gespannfahrt von Vera
Cruz nach Mexiko-Stadt; sicherlich hatte es aber mit dem zuendegegange-
nen Krieg der USA gegen Mexiko zu tun.

Als ihn die Nachricht von den Goldfunden erreichte und er nach New Or¬
leans zurückgekehrt war, handelte er sofort, um nach Kalifornien zu kommen.
Die Idee, auf dem Seeweg um Kap Horn dorthin zu gelangen, scheiterte
indes. Auf der Suche nach anderen Möglichkeiten ging es im Frühjahr 1848
zunächst Mississippi- und Missouriaufwärts. Die Anheuerung als Planwagen¬
fahrer auf dem »Santa-Fe-Trail«, mehr als 2000 km, erwies sich als Sackgasse.
Von hier aus gab es kein Weiterkommen nach Kalifornien; statt dessen hielt
ihn der Winter sogar dort fest. Im Frühjahr 1849 fuhr Brabant nach New Or¬
leans zurück und verdiente sich auf dem Mississippi als Matrose auf Dampf¬
schiffen neues Startkapital; Hinweise über die in diesen Monaten berührten
Orte, die Dauer der Fahrten und die zurückgelegten Entfernungen fehlen.

Nachdem er in dieser Zeit sicher Erkundigungen über erfolgreichere Reise¬
routen eingeholt hatte, konnte er einen neuen Versuch starten. Im Februar
1850 verließ er New Orleans. In Saint Louis schloß er sich einem Planwagen-
Treck an, den ein Händler organisiert hatte, um Waren nach Salt Lake City zu
transportieren. So ging es im April den Missouri aufwärts, dann nahe Omaha
entlang dem Platte River in westliche Richtung. Es war ein beschwerlicher
Weg, zuletzt durch die Rocky Mountains, bis zum Großen Salzsee. Dort kam
der Wagenzug im Juli 1850 an. Die durchschnittliche Tagesleistung von 15 km
mußte anfangs weit überboten werden, weil die Fahrten in gebirgigem Ge¬
lände sehr zeitaufwendig waren.

Die Mormonen hatten sich im Becken des Großen Salzsees angesiedelt.
Die in weiten Kreisen der Bevölkerung ungeliebte Sekte war nach der Ermor¬
dung ihres Anführers 1846 nach Westen aufgebrochen, um auf mexikani¬
schem Gebiet in einer menschenleeren Gegend einen Neuanfang zu wagen.
Aus den ersten 5 000 Ankömmlingen (1860: 40 000) waren 1848 durch den
Friedensvertrag mit Mexiko US-Bürger und Bewohner des Unionsstaates
Utah geworden. Sie lernte Brabant im Juli auf der Durchreise in Richtung
Kalifornien kennen. Noch im Mormonengebiet tat sich Brabant mit anderen
Goldversessenen zusammen, um mit einem Proviantwagen versehen zu Fuß
die letzten 1000 km bis Kalifornien zurückzulegen. Dieser »Trail«, der den
Großen Salzsee in nördlicher Richtung umging und danach dem Flußverlauf
folgte, war erst zwei Jahre bekannt. Besonders gefährlich war auf der ersten
Etappe die Durchquerung der etwa 60 km breiten Salzwüste, ehe die Gruppe
am Carson (heute: Humboldt) River und danach am Fuß der Sierra Nevada
wieder angenehmere Gefilde erreichte.
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Aus Brabants Brief erfahren wir in eher unterkühltem Ton, in einer - auch
später noch spürbaren - dialektgefärbten und hier mit vielen Anglizismen
durchsetzten Sprache, auch mit orthographisch eigenwilligen Fügungen, von
seiner hindernisreichen Anreise, aber auch von seinen Erfahrungen mit dem
Goldwaschen und den Goldgräbern, ihrer Lebensweise, ihren selbstverantwor¬
teten Rechtsgrundsätzen. Das alles spielte sich in einem noch ungefestigten
kalifornischen Staat ab, in dem es noch 1845 neben der mehrheitlich indiani¬
schen Bevölkerung nur etwa 700 Amerikaner gegeben hatte; 1850 war Bra-
bant schon einer der weit über 90 000 Weißen unterschiedlicher Herkunft.

Offensichtlich hatte der 25jährige Brabant in Kalifornien sein »Glück
gemacht«, wohl aber nicht in dem Ausmaß, als daß er sich damit schon zu¬
friedengegeben und zur Ruhe gesetzt hätte. Im Familienkreis wird sogar
berichtet, daß Julius sein gewonnenes Geld durch Diebstahl einbüßte und
deshalb gezwungen war, ganz von vorn anzufangen.

15 Jahre Australien: Grundeigentümer und Geschäftsmann 19

Über seinen weiteren Lebensweg in diesen Monaten sind wir nur bruchstück¬
haft informiert. Mit dem Weggang aus den USA endete die abenteuerliche
Phase seines Lebens noch keineswegs. Nicht belegt, aber wahrscheinlich ist,
daß er sich aus Kalifornien direkt nach Australien begab. Es ist zu vermuten,
daß die am 12. Februar 1851 erfolgte und Ende April bekannt gemachte
Entdeckung von Gold in den Staaten Neusüdwales und Victoria 20 , die ein
erstes Goldfieber in Australien auslöste, Brabant angezogen 21 und bewogen

19 Hermann Wätjen, Deutschland und Australien vor der Reichsgründung. Eine wirt¬
schaftspolitische Studie, in: Hansische Geschichtsblätter 69, 1950, S. 64-89, hier
S. 79 f; Almut Krüger, Die Konsuln der Freien Hansestadt Bremen in den engli¬
schen Kolonien in Amerika, Asien und Australien im 19. Jahrhundert (1840-70),
Diss. phil. Göttingen 1960 (Masch.), S. 32, 89-92, 126, 128; Fritz Hartmut Teßmer,
Bremische Handelsbeziehungen mit Australien von den Anfängen bis zum
Beginn des 1. Weltkrieges, Diss. phil. FU Berlin 1976 (Zitate nach der Druckfas¬
sung: Veröffentlichungen aus dem Übersee-Museum Bremen, Reihe C, Bd. 2,
Bremen 1979), S. 17, 38; Claudia Erdmann, Voraussetzungen für die Entstehung
ethnisch geprägter Siedlungsformen in Kolonisationsräumen am Beispiel der
Deutschen in Südaustralien und Queensland, in: Berliner Geographische Studien
24, 1987, S. 39-59, hier S. 44.

20 Wätjen (wie Anm. 19), S. 68 f; Kurt Schmack, J. C. Goddefroy & Sohn, Kaufleute
zu Hamburg. Leistung und Schicksal eines Welthandelshauses, Hamburg 1938,
S. 86, 99.

21 »... es steht fest, daß unter den Scharen von Goldgräbern, die in den nächsten
Jahren in Victoria und Neusüdwales ihr Glück suchten, sich tausende von Deut¬
schen befanden. Sie kamen zum Teil von den Niederlassungen in Südaustralien,
zum Teil direkt aus Deutschland, aus Californien und aus andern Ländern; denn
unter ihnen gab es viele ruhelose Wanderer, die sich schon in aller Herren Länder
herumgeschlagen hatten«: Augustin Lodewyckx, Die Deutschen in Australien,
Stuttgart 1932 (Schriften des Deutschen Auslands-Instituts Stuttgart, Reihe A,
Bd. 32), S. 78; Johannes H. Voigt, Geschichte Australiens, Stuttgart 1988, S. 99.
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haben dürfte, seine Aktivitäten auf einen anderen Kontinent zu veriegen,
diesmal nicht mehr als »digger«, sondern als Geschäftsmann. Da ab 1855 die
Ergiebigkeit der Goldfelder schon wieder stark nachließ 22 , war das eine weit¬
sichtige Entscheidung. Ein steter Aufstieg in eine erfolgreiche bürgerliche
Existenz begann, über deren Einzelheiten wir keine Kenntnis haben.

Ein wichtiges Ereignis für den 33jährigen war die Vermählung am 18. No¬
vember 1858 mit der um zehn Jahre jüngeren Kaufmannstochter Angelica
Esch aus Bremen, einer Nichte der Stiefmutter. Wenn man einer Eintragung
im Kirchenbuch glauben darf, dann hatte sich Brabant, nach fast zwanzig Jah¬
ren Abwesenheit von Europa, deswegen nach Bremen begeben; er gab bei
der Trauung einen Wohnsitz in Australien an. Dann würde stimmen, was in
späteren Prozeßakten erscheint: Brabant war als »native of Oldenburg« seit
dem 23. April 1857 im Staat Victoria naturalisiert und eingebürgert worden. 2'5
Nach einer Eintragung im Heiratsregister der katholischen Pfarrei St. Viktor
zu Damme i.O. 24 war Julius Brabant am 23. November 1858 Trauzeuge bei der
Eheschließung des mit ihm verwandten Tierarztes Johann Friedrich Gerhard
Meyer mit der Kaufmannstochter Angela Amalia Dumstorff.

Sein Sohn Francis Anton ist schon in Australien geboren; er kam am 14. Mai
1860 in Hepburn, in Australiens südlichstem Staat Victoria zur Welt. Vier Jahre
später geborene Zwillinge sterben sofort nach der Geburt am 24. November
1864. Bevor sich Brabant 1862 als »einziger deutscher Kaufmann en gros und
Colon« in Brisbane - so seine eigene, nicht ganz korrekte Einstufung - nie¬
derließ, hatte er bereits zwölf Jahre lang erfolgreich Geschäfte gemacht,
zahlreiche Verbindungen angeknüpft und das Land bereist. Das waren die
besten Voraussetzungen für den nächsten Karriereschritt.

Bremer Konsul für Queensland

Joseph Esch hatte im September 1863 für den Schwiegersohn eine Eingabe
beim Bremer Senat gemacht; neben Esch hatten sich die Bremer Kaufleute H.
C. Ebell, Hermann Döhle und Friedrich Wilhelm Müller für Brabants Ernen¬
nung eingesetzt. Auch die in Sydney eingeholten Erkundigungen, die über
den Bremer Konsul Burchard Frerichs Anfang Januar 1864 eintrafen, fielen

22 Zur sprunghaften australischen Goldkonjunktur: Hans Rosenberg, Die Weltwirt¬
schaftskrise 1857-59, Göttingen, 2. Aufl., 1974, S. 81 f.

23 Ein (in den Bremer Prozeßakten vorhandenes, im StA Oldenburg nicht mehr
auffindbares) Schreiben des Oldenburger Innenministeriums vom 28. Mai 1927
hielt fest, daß B. aus dem Staat abgewandert sei und 1851 wegen seiner bereits
10jährigen Abwesenheit die oldenburgische Staatsangehörigkeit verloren habe
(gemäß Artikel 20 des Gesetzes über »den Erwerb und Verlust der Staatsan¬
gehörigkeit« vom 12. Apr. 1855, in: Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg,
Bd. 14: 1853-55, Oldenburg 1855, S. 647-654).

24 Pfarrarchiv, Kirchenbuch Nr. 18, f. HOv. - Über die Frau seines Dammer Onkels,
Maria Gertrud Plate, die ebenfalls aus Ellerbrock-Markhausen stammte, gab es
nachbarschaftliche Beziehungen zu den Dumsdorffs.
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überaus positiv aus, so daß am 2. August 1864 Brabant zum bremischen Kon¬
sul 25 für Queensland in Brisbane ernannt wurde. 26

Anfang Juni 1859 hatte Queensland 27, vorher als Moreton-Bay-District der
nördliche Teil der 1770 von Großbritannien annektierten Kolonie New South
Wales 28 , als letzte Kolonie eine begrenzte Selbständigkeit durch die Gewäh¬
rung einer eigenen Verfassung, der Wahl von Selbstregierungsorganen und
der Zollhoheit erlangt. Die neue, an einer Flußmündung gelegene und zur
Hafenstadt ausgebaute Hauptstadt Brisbane, 1824 gegründet und bis 1839
eine Sträflingskolonie 29 , hatte erst 8 0 0 0 30 Einwohner und stellte doch fast ein
Fünftel der Gesamtbevölkerung des jungen Staates. Im tropischen Norden
begann sich eine Plantagenwirtschaft auf der Basis von Ananas, Bananen
und Zuckerrohr zu etablieren; am Ostrand gab es Gold- und Kupfer-Bergbau.
Der große Magnet und gleichzeitig Exportschwerpunkt war jedoch die Farm¬
wirtschaft (Weizen, Schafe, Rinder) des Südens und im Landesinnern; von
den großen, noch weitgehend unbenutzten Weideflächen durfte sich jeder
Bewohner 100 englische Quartermiles 11 unentgeltlich einzäunen.

Dieser aufstrebenden Kolonie sollte nach den Vorstellungen des neuen Kon¬
suls mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, auch wenn viele in Bremen kei¬
ne unmittelbare wirtschaftliche Notwendigkeit sahen. Hamburg hatte mit der
Ernennung Georg Appels zum Konsul bereits den Vorreiter gemacht. Auch
Bremen mußte Handelsbeziehungen in eigener Regie aufbauen, wenn man

25 70 bremische standen 80 hamburgischen, aber nur 20 preußischen Konsuln
gegenüber (Stand 1843); so bei Rolf Engelsing, Bremen als Auswandererhafen
1863 - 1880, Bremen 1961 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien
Hansestadt Bremen, Bd. 29), S. 82.

26 Staatsarchiv Bremen [StAB] 2 - C.4.b.6.e.4. ; Queensland State Archives [QSA]
GOV/5 Letter No. 31 of 1864, p. 520: Mit Datum London, 20. Aug. 1864 wurde
der Regierung von QL die auf Antrag des Bremer Generalkonsuls erfolgte vor¬
läufige Ernennung B.s mitgeteilt; im Fall, daß kein begründeter Widerspruch
erhoben wurde, sollte B. bis zu seiner formellen Ernennung in seiner Funktion
anerkannt werden.

27 Dieter Jaschke/Franciscus Verellen, Australien, in: Politisches Lexikon Asien,
Australien, Pazifik, hrsg. von W. Draguhn u.a., München, 2. Aufl., 1989, S. 11-20;
Johannes H. Voigt (wie Anm. 21), S. Ulf; ders., Deutsche in Australien und Neu¬
seeland, in: Deutsche im Ausland - Fremde in Deutschland. Migration in Ge¬
schichte und Gegenwart, hrsg. von K. J. Bade, München 1992, S. 215 - 230,487- 490.

28 August Petermann, Australien nach dem Stande der geographischen Kenntniss in
1871. Nach originalen und offiziellen Quellen, Gotha 1871-72 (Ergänzungsheft 29
und 30 zu Petermanns »Geographischen Mittheilungen«), hier v. a. Teil I, S. 15 - 21.

29 1824 -42 bei A. Petermann, Queensland, die neue britische Kolonie in Australien,
in: Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige
Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie 7, 1861, S. 32-37, hier
S. 32. - 1788 wurde Sydney als erste Strafkolonie gegründet, weil die Deporta¬
tion von Strafgefangenen nach Virginia durch die Unabhängigkeit der USA
unmöglich geworden war (Lodewyckx, wie Anm. 21, S. 25, 60).

30 1851: 2 543, 1856: 4 395, 1882: 36 000.
31 160900 gm, ca. 16 ha.
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nicht auf Hamburg oder gar England angewiesen sein wollte. Die Einfuhren
nach Australien 32 waren noch gering, aber durchaus ausbaufähig; über
Hamburg kamen bereits Lagerbier, Trockenfisch, Zündhölzer, Piano-Möbel,
Pferdewagen, Zement, Backsteine sowie Schafe. Bedarf an Arbeitskräften und
Siedlern bestand allemal. Über die zunehmende Wirtschaftskraft einer stark
wachsenden Bevölkerung schickte Brabant genaue Zahlen und Angaben
nach Bremen.

J. Brabants Angaben über die Entwicklung in Queensland (= 1,73 Mio qkm)
[Geldangaben in Pfund Sterling]

1864 1865 1866

Einwohner 80.000 87.700 96.100

Einwanderer 10.000 9.846
über Hamburg 1.500 1.304

Einfuhr 2.267.900 2.605.500 2.167.900
Großbritannien 506.800
austral. Kolonien 1.746.800

QiitcrVilanrlL^euisciiianu 7 "370/.o / u 8.277 5.921

Schiffe in Brisbane 272 497 569
aus Deutschland 3 7 c5

Ausfuhr 1.243.900 1.153.400 1.526.600
austral. Kolonien 889.300
Großbritannien 354.400

Schafswolle 1.037.600 800.000 987.000
Talg 33.000 55.000 54.000
Häute, Felle 24.000 24.000 37.000
Baumwolle 5.000 13.000 19.000
Gold 82.600 93.000 86.000
Kupfer 19.000 34.000

Staatseinkünfte 502.000 631.000 592.900

Staatsausgaben 572.000 618.000 696.800
Staatsanleihen
(für Eisenbahnbau) 582.700 586.500

Verschuldung 2.150.000
Quelle: StA Bremen 2 - C.4.b.6.e.4

32 Tabelle und Angaben bei Teßmer (wie Anm. 19); Johannes H. Voigt, German-
australian trade relations, with special emphasis on Queensland, until the
beginning of the Second World War, in: The german presence in Queensland
over the last 150 years, hrsg. von Manfred Jurgensen/Alan Corkhill, St. Lucia
1987, S. 343-364, hier v.a. S. 346.
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Auch wenn Brabant seine offizielle Akkreditierung aus London erst am
18. Juli 1865 bekam, so war er auf Bitten des Bremer Senats seit Herbst 1864
von der Regierung in Queensland bereits als Konsul vorläufig anerkannt und
führte das Bremer Schlüssel-Siegel. Er begann auch sofort, dem Amt 33 gemäß,
die bremischen Handels- und Schiffahrtsinteressen zu befördern und die bre¬
mischen Kaufleute und Schiffer zu unterstützen. Mitte November 1864 unter¬
richtete er den Senat über seine offizielle Ausschreibung in der »Government
Gazette« 34 und seine Antrittsaudienz bei Gouverneur George Ferguson Bo-
wen. 35 Dieser hatte ihn freundlich aufgenommen, verstand Deutsch, kannte
Deutschland durch Reisen und ließ sich über die politische Lage im Reich
unterrichten. Brabant nahm die Gelegenheit wahr und erbat - über die reinen
Repräsentationsaufgaben hinausgreifend - die regierungsamtliche Unter¬
stützung für eine über Bremen abzuwickelnde Einwanderung für englische
und deutsche Auswanderer.

Ausrüstung und Einrichtungen auf den Einwandererschiffen unterlagen
genauen Vorschriften der Einwanderungsbehörde des jungen Staates. Für
Auswanderer war ein Verzeichnis der von ihnen zu besorgenden Kleideraus¬
rüstung in Kraft gesetzt. Bis zehn Tage nach der Ankunft im Hafen von Bris¬
bane hatten die Passagiere noch die gleichen Ansprüche an die Reederei wie
auf See.

Die Reeder waren gehalten, für Bettzeug, Speisegeräte, Lebensmittel, Was¬
ser und ausreichend Schiffsraum an Bord zu sorgen. In Tabellen waren die
Tages- und Wochenrationen der Passagiere festgelegt. Auf Schiffen mit mehr
als zwanzig Auswanderern mußte ein Arzt mitfahren. 36 Für Männer und
Frauen waren getrennte Krankenabteilungen vorzusehen. Waren mehr als
fünf ledige Frauen bei einem Transport, dann war von den Eignern in einem
abgetrennten Teil des Hinterschiffes für sie Raum bereitzustellen; außerdem
war eine weibliche Aufsichtsperson für diese Passagiere zu bestimmen. Das
alles waren Bestimmungen, die die Kostenberechnungen potentieller Betrei¬
ber in die Höhe trieben.

33 Zum Bremer Konsulatswesen: Jürgen Prüser, Die Handelsverträge der Hanse¬
städte Lübeck, Bremen und Hamburg mit überseeischen Staaten im 19. Jahrhun¬
dert, Bremen 1962 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv Bremen, Bd. 30),
S. 108-110. - Das 21 Artikel umfassende Bremer Konsularreglement bei Teßmer
(wie Anm. 19), S. 201-208.

34 Auf Grund des Einverständnisses von Bowen vom 2. Nov. 1864 war die offizielle
königliche Ernennung am 31. Jan. 1865 in London veröffentlicht worden (QSA
GOV/6 No. 12 of 1865, p. 143).

35 1821-99, 1859-68 Gouverneur in QL, danach in Neuseeland, in: Australian Dic-
tionary of Biography [AusDB] 3, 1969, S. 203-207.

36 Zu den vielfältigen Problemen bei der vier Monate dauernden Überfahrt siehe
Engelsing (wie Anm. 25), S. 156-167 und besonders die mangelhafte medizini¬
sche Versorgung, »da es an Bord keine Mediziner gab, wenn man nicht die auf
den nach Australien gehenden Auswandererschiffen angestellten Dilettanten als
Ausnahme gelten läßt« (S. 165). Das führte noch um 1850 zu einer durchschnitt¬
lichen Todesrate pro Überfahrt von 3 % (S. 166).
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Da Brabant überzeugt war, »daß es wohl der Mühe werth ist, um einige
Schiffe von Bremen hier her jährlich mit Einwanderer zu befördern«, wollte
er erreichen, daß die Landzuweisung in Höhe von 18 Acres auch für jeden von
bremischen Reedern und Schiffsmaklern vermittelten Einwanderer garantiert
wurde. Solche »land Orders« waren verkäuflich und hatten derzeit einen Wert
von 15 Pfund Sterling. Reeder und Kapitäne nahmen sie zur Bezahlung des
Überfahrtsgeldes an, da sie in Queensland wie Wertpapiere gehandelt wur¬
den und demgemäß veräußert werden konnten. Kurz nach dem Entstehen
hatte die junge Kolonie Queensland am 1. Januar 1861 in der Hauptstadt ein
»Colonial secretary office« errichtet und Gesetze veröffentlicht, um die Ein¬
wanderung 37 nach eigenen Bedürfnissen zu kanalisieren. Darin war auch fest¬
gelegt, daß jeder erwachsene Einwanderer, der per Schiff auf direktem Weg
aus Europa eintraf, eine Landzuweisung für 18 Pfund erhalten sollte. Jedem
Einwanderer, der direkt und ohne Umwege aus Europa eintraf, wurden bei
seiner Ankunft 18 Acres 38 in Aussicht gestellt. 39 Sein Name wurde in der
Zeitung veröffentlicht. Nach zwei Jahren stand ihm ein weiteres Landlos im
Wert von 12 Pfund zu.

Gültig war die Regelung für Männer bis 40 und Frauen bis zum Alter von
35 Jahren. Keine Altersbeschränkung gab es für Ehepaare mit fünf Kindern
oder für Personen, die auf Vermittlung von in Queensland lebenden Verwand¬
ten kamen. Selbst Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren hatten, wenn sie
zu einer Familie gehörten, Anspruch auf ein halbes Landlos. 40 Gleich nach
der Ankunft konnte die Anmeldung für die Landanweisungen unter Vorlage
der persönlichen Dokumente und der Quittung für das Passagegeld beim
Einwanderungsamt beantragt werden. Waren sämtliche Bedingungen erfüllt,
wurde das Land angewiesen. Die Makler hatten auf die Landanweisungen
der Personen ein Anrecht, denen sie Kredite für die Überfahrt gewährt hat¬
ten. Mit entsprechenden Erklärungen der Betroffenen versehen konnten die
Bevollmächtigten dieser Makler ihre Ansprüche beim Einwanderungsbüro
anmelden.

Anders sah es aus bei Personen, die vorher schon einmal hier gewohnt hat¬
ten oder auf eigene Kosten einreisten 41 . Rückkehrer hatten kein Anrecht auf
erneute Landanweisungen. Hatte jemand die Passage aber selbst bezahlt
und nahm auch sonst keine Unterstützung in Anspruch, dann wurde die

37 Ian Harmstorf/Michael Cigler, The Germans in Australia, Melbourne 1985; James
Jupp (Hrsg.), The Australian People, North Ryde, New South Wales, 1988; Char¬
les Meyer, A history of Germans in Australia, 1839-1945, Caulfield East, Victoria,
1990; Jürgen Tampke/Colin Doxford, Australia, Willkommen: A history of the
Germans in Australia, Kensington, NSW, 1990.

38 72900 qm; 1 A = 4046 qm.
39 Johannes H. Voigt, Australien und Deutschland. 200 Jahre Begegnungen, Bezie¬

hungen und Verbindungen, Hamburg 1988, S. 29-30.
40 Ein Ehepaar mit vier Kindern konnte also mit 72 Acres = 29,16 ha rechnen.
41 Während Zwischendeckpassagiere 110 preußische Taler bezahlten, kostete um

1850 die Kabine auf Godeffroy-Schiffen 300 Taler (Schmack, wie Anm. 20,
S. 89).
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Landanweisung sogar über 30 Acres ausgestellt; diesen Personen blieb auch
die Chance der freien Auswahl von noch nicht erschlossenen Grundstücken. 42

Brabant hatte erkannt, daß Privatunternehmen, die dem Hamburger Bei¬
spiel folgten, von diesen gerade in Queensland günstigen Bedingungen trotz
der verschärften Auflagen profitieren konnten; für junge und risikobereite
Beförderungsunternehmen ließ sich hier ein Markt nützen. Nicht zuletzt im
Auswanderergeschäft hatte Hamburg in den 1850er Jahren gegenüber dem
Wettbewerber Bremen Boden gut gemacht, weil man seine Anstrengungen
verstärkt und auch Verkehrsverbindungen in Weltgegenden aufgebaut hatte,
die Bremen nicht bediente. Im Australien-Geschäft hatte Hamburg so bereits
eine führende Position erlangt.

Zwar hatte es früher schon über Bremen bis zu 1000 Auswanderer für
Australien gegeben. 1844 hatten der Kaufmann Eduard Delius und der Trans¬
porteur E. F. Oelrichs die Fahrten aufgenommen. Wegen des Oelrich-Konkur-
ses übernahm Hamburg, das schon zehn Jahre in diesem Geschäft war, 1847
die Kunden. Nach den Goldfunden stieg die Reederei Bischoff 1857 in das
Australien-Geschäft ein, doch die zögerlichen oder ausbleibenden Zahlungen
für Leistungen, die man für australische Makler erbracht hatte, führten am
Ende der fünfziger Jahre schon wieder zur Einstellung dieser Aktivitäten.
Nach einer Pressekampagne in deutsch-australischen Zeitungen gegen Miß¬
stände auf hanseatischen Auswandererschiffen 43 und verschärften Vorschrif¬
ten der Einwanderungsbehörden, denen man sich in Bremen offenbar nicht
unterwerfen wollte, hatte der Bremer Senat den Reedern den Rückzug aus
dem ohnehin wenig einträglichen Australien-Geschäft 44 nahegelegt. 45

Da die Hamburger Südsee-Firma Godeffroy aus »Gründen der Diskretion«
der Bremer Handelskammer keine Auskünfte erteilen wollte 46, fragte man im
Zusammenhang mit der Brabant-Initiative bei der früher damit befaßten Fir¬
ma Bischoff nach. Es stellte sich heraus, daß der 1861 in Queensland ernannte

42 Erdmann (wie Anm. 19), S. 49.
43 Engelsing (wie Anm. 25), S. 110-113. - Das 1. bremische Auswanderergesetz vom

10. Okt. 1832 war das erste seiner Art in Europa, in dem der Staat den Unter¬
nehmern Vorschriften für den Fahrgastverkehr machte, die dazu dienten, den
bremischen Standard vor allem gegenüber nichtbremischen Konkurrenten fest¬
zuschreiben (ebd. S.131).

44 Angaben zur Bremer Ausfuhr bei Teßmer (wie Anm. 19, S. 44) für 1864: 17 799,
1865: 6592, 1866: 1238, 1867: 12643, 1868: 28567; es gab zu dieser Zeit keine Ein¬
fuhren. Die Bremer Ausfuhrziffern nach 1872 schwanken, ab 1886 überschritten
sie die Millionengrenze.

45 Auswanderer nach Australien über Bremen (bzw. Hamburg): 1850- 59 = 2254
(16527), 1860-69 = 69 (9057). Erst ab 1880 stiegen die Bremer Zahlen an (Teßmer,
wie Anm. 19, S. 42). - Dazu auch Friedrich Rauers, Bremer Handelsgeschichte im
19. Jahrhundert. Bremer Handelsstatistik vor dem Beginn der öffentlichen admi¬
nistrativen Statistik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bremen 1913.

46 Percy Ernst Schramm, Deutschland und Übersee, Braunschweig 1950, S. 81-83,
99; Helmut Washausen, Hamburg und die Kolonialpolitik des Deutsches Rei¬
ches, Hamburg 1968, S. 55-57.
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Einwanderungsagent für Deutschland und Europa zunächst in Bremen vorge¬
sprochen hatte, aber angesichts der Mißerfolge in der Vergangenheit keinen
Widerhall fand. Daraufhin hatte sich der seit 1854 in Brisbane lebende Kauf¬
mann Johann Christian Heussler 47 nach Hamburg begeben und dort die nöti¬
gen Kontakte geknüpft. Der Erfolg der Hamburger Reederei, die Australien
regelmäßig seit 1851 anlief und jährlich bis zu 2 000 Personen vermittelte,
beruhte darauf, daß sich ein Sohn als Geschäftsführer und Verbindungsmann in
Queensland niedergelassen hatte. Mit der Regierung hatte man ein entspre¬
chendes Abkommen über eine festgelegte Auswandererquote vereinbaren
können, die über Hamburg kommend nur für Queensland bestimmt war.

Bremen sollte sich aus Brabants Sicht jetzt selbst bemühen, die im Land¬
wirtschaftsbereich, im Weinbau, im Haus-, Straßen- und Eisenbahnbau 48 be¬
nötigten »rechten Einwanderer« heranzubringen. Gerade in der letzten Zeit
waren Bauern und Handwerker ausgeblieben, die sonst auf eigene Kosten
aus England gekommen waren. Brabant hatte mehrfach in seinen Berichten
betont, daß der junge Staat alles daransetzte, schnell eine Infrastruktur auf¬
zubauen. Die Staatsverschuldung kam ganz dem 1865 einsetzenden Eisen¬
bahnbau zugute. Brisbane wurde zu einem für große Tonnagen geeigneten
Hafen ausgebaut und hielt mit den anderen Häfen jetzt schon mit Dampfboo¬
ten Verbindung. 49 Die Einwanderer konnten sicher sein, daß inzwischen bis
zu 1000 km von der Küste entfernt das Land erschlossen und gesichert war;
mit den Eingeborenen gab es nach seiner Kenntnis keine Probleme. Brabant
versuchte noch vorhandene Bedenken im Zusammenhang mit tödlich ausge¬
gangenen Forschungsreisen ins Landesinnere in den 1840er Jahren zu zer¬
streuen; inzwischen gab es von Siedlern besetzte »sheep stations«, die netz¬
artig über das ganze Land verteilt waren.

Auf Grund aller dieser Recherchen plädierte die Handelskammer beim
Bremer Senat für eine Anweisung an Brabant, dessen Initiative weiterzutrei¬
ben, »um auch in Bremen das Auswanderer-Geschäft nach Ihrer Colonie von
neuem in Schwung zu bringen und dadurch indirect auch sonstige Verkehrs¬
beziehungen zwischen Bremen und ihrem zukunftsreichen Platze hervorzu¬
rufen«. Der entsprechende Brief zur Unterstützung Bremer Reeder ging am
2. Februar 1865 nach Brisbane.

47 Geb. 1820, Bockenheim bei Frankfurt/M., gest. 1907, Brisbane; 1861 - 66 Ein¬
wanderungsagent für Europa; von ihm verfaßt ist die »Kurze Beschreibung der
neuen Colonie Queensland« (Frankfurt 1862); 1863-1902 niederländischer Kon¬
sul für QL; 1880 -1900 Konsul des Deutschen Reiches in Brisbane, 1897 Ernen¬
nung zum Handelskommissar von QL für das Deutsche Reich: So bei Delphine
Nagel, J. C. Heussler - a father of Queensland, in: Neuanfänge. Deutsche in
New South Wales und Queensland. Eine Festschrift, hrsg. von J. H. Voigt, Stutt¬
gart 1983 (Materialien zum internationalen Kulturaustausch. Institut für Aus¬
landsbeziehungen, Stuttgart, Bd. 20), S. 122-129.

48 Wir danken Prof. Walter G. Rödel (Mainz) für seinen Hinweis auf die bei ihm ent¬
standene Magisterarbeit von Anette Nade, Die deutsche Auswanderung nach
Australien von 1815 bis 1914, Mainz 1995 (S. 82, 86).

49 Voigt (wie Anm. 21), S. 119.
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Bei seinem Besuch im Mai 1865 bei Robert George Wyndham Herbert 50,
dem Minister für Einwanderung, brachte Brabant denn auch die gleiche Ein¬
wanderungsquote für Bremen zur Sprache, die auch schon Hamburg besaß.
Er verwies dabei auf die langen Erfahrungen Bremens mit der Amerika-Aus¬
wanderung, die weit bedeutender war als die Hamburgs. Außerdem versprach
er »eine bessere Classe von Einwanderer«, als momentan nach Australien
strömte. Ergänzend unterbreitete er einen Plan, um die Reeder und Makler
zuhause abzusichern; die Regierung sollte alle Landzuweisungen aus dem
Bremer Kontingent auf einer Bank deponieren. Sobald die notwendigen Ein¬
tragungen vorlagen und die Papiere überprüft waren, konnte an jedem
Monatsende abgerechnet werden. Zwei Prozent Provision erhielt der Agent.

Im Grundsatz signalisierte Herbert Zustimmung, weil auch seiner Regie¬
rung an guten Siedlern und zufriedenen Maklern gelegen war. Aus dem Ver¬
sprechen, sich in der Regierung für den Plan einzusetzen, wurde jedoch
nichts, obwohl es noch weitere Vorstöße Brabants bei Besprechungen im
Sommer 1865 gegeben hat. Schon am 13. Oktober 1865 teilte Herbert die Ent¬
scheidung der Regierung mit 51 : Im Augenblick sollte es wegen der inzwi¬
schen stark gestiegenen Einwanderung von den Britischen Inseln kein weite¬
res Abkommen über deutsche Auswanderer geben. Auch die Garantien für
Godeffroy in Hamburg sollten nur noch im laufenden Jahr aufrechterhalten
werden. An eine Fortsetzung der Verhandlungen mit Bremen war zur Zeit
nicht gedacht.

Damit konnte Brabants größter Trumpf, die größere Sicherheit auf den Bre¬
mer Schiffen, nicht mehr ausgespielt werden. 1865 hatte er von 78 Typhus-
Toten, ein Jahr später sogar von 140 berichtet, die es auf den in Brisbane
ankommenden Hamburger Schiffen gegeben hatte. Das und die Klagen der
Passagiere über Raum- und Wassermangel führten zur Bestellung einer
Regierungskommission, deren Ergebnisse für die Hamburger Reeder und
Kapitäne ungünstig ausfielen.

Brabant unterrichtete den Bremer Senator Johann Heinrich Wilhelm Smidt 52
am 16. Oktober 1865 von der ablehnenden Haltung der Regierung. Bremens
Vorstoß war zu einer ungünstigen Zeit erfolgt. Einmal löste eine Dürrekata¬
strophe eine Wirtschaftskrise aus; zum anderen kamen in Brisbane die ständig
in Sydney geäußerten Bedenken gegen eine deutsche Masseneinwanderung
stärker zur Geltung. Gerade waren englische Siedler zusammen mit fünf

50 1831-1905, 1859-66 Colonial secretary of Queensland, in: AusDB4, 1972, S. 382-
385. - Näheres über seine Rolle als Unterstaatssekretär im Londoner Kolonial-
ministerium (1871 - 92) bei Marjorie G. Jacobs, The Colonial office and New
Guinea, 1874-84, in: Historical studies. Australia and New Zealand 5/18, 1952,
S. 106-118, hier S. 108-109.

51 Abgedruckt beiTeßmer (wie Anm. 19), S. 38.
52 1806-78, Sohn des Bürgermeisters Johann Smidt (1773-1857), Dr. jur., Senator

seit 1849, Syndicus des Senats: Fritz Peters, Über die Herkunft der bremischen
Senatoren von der Verkündung der ersten demokratischen Verfassung bis zur
Gegenwart (1849-1955), in: Jahrbuch der bremischen Wissenschaften 1, 1955,
S. 189-240, hier S. 194, Nr. 16.
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Schiffen aus Hamburg eingetroffen, »folglich ist die Regierung etwas ängst¬
lich, ob Arbeit für so viele Menschen zu haben ist«, wie Brabant erklärte.
Völlig aussichtlos schien die Lage aber nicht, denn Herbert selbst, der viel von
deutschen Einwanderern hielt, wollte nur »vorläufig nicht die Verantwortlich¬
keit auf sich nehmen, schien aber geneigt zu sein nächstes Jahr dem Parlia-
mente die Sache vorzulegen«. Brabant riet der Bremer Regierung zur Geduld,
da das Parlament soeben seine Sitzungsperiode beendet hatte und die Regie¬
rung nach stürmisch verlaufenen Debatten keine neuen anfachen wollte.

Von anderer Seite trafen schlechte Nachrichten über die Lebens- und
Arbeitsbedingungen in Australien ein. Im November 1866 hatten die Arbei¬
ter-Vereine in Sydney der Vereinigten Gesellschaft der englischen Zimmer¬
leute und Schreiner »Warnungen vor Auswanderung nach Neu-Südwales«
zukommen lassen, die im Londoner »Economist« veröffentlicht und in
Deutschland nachgedruckt wurden. 53 In der Meldung waren die bedrücken¬
den Lohn- und Arbeitsbedingungen und der Mangel an Arbeitsplätzen dra¬
stisch aufgelistet worden. In dem Artikel, der die starke Einwanderung und
zurückgehende Erträge auf den Goldfeldern für die Misere verantwortlich
machte, war auch vom »Elend« in Queensland die Rede, das viele Neuan¬
kömmlinge in den Süden trieb, wo sie die eigene und die Lage der vor Ort
Angesiedelten noch verschlechterten. Die ökonomische Stagnation stand
auch in Zusammenhang mit dem gerade erfolgten Zusammenbruch von Agra
and Masterman; diese Londoner Bank hatte für den jungen Staat die Eisen¬
bahnanleihen aufgelegt. 54

Es zeigte sich schnell, daß Brabant in seiner kurzen Amtszeit es nicht ver¬
mocht hatte, die in der Einwanderungsangelegenheit unternommenen Im¬
pulse sogleich in realen Handel und Warenverkehr umzusetzen, obwohl er
die wirtschaftliche Bedeutung des im Aufwind befindlichen australischen
Kontinents erkannt und richtig eingeschätzt hatte. Während seiner offiziell
bis 1868 laufenden Amtszeit kamen auf sechs Bremer Schiffen gerade einmal
27 Einwanderer 55 nach Queensland. 1866 wurde die Auswandererförderung
der Regierung für vier Jahre ganz eingestellt. Bremens Schwerpunkte lagen
eindeutig und weiterhin auf dem Amerika-Geschäft mit Baumwolle, Tabak
und Auswanderern dorthin. Die große Zeit des Australiengeschäfts sollte
allerdings erst noch kommen. 56

53 Z. B. in: Das Ausland 40, Stuttgart 1867, S. 327-329.
54 Wätjen (wie Anm. 19), S. 80.
55 Teßmer (wie Anm. 19), S. 39, 42, 83. - Zwischen 1850 und 1860 hatten 1,13 Mio

Auswanderer Deutschland verlassen (1861 - 70: 0,97) bei einer Einwohnerzahl
von 41,18 Mio (1871): Hans-Ulrich Wehler, Bismarck und der Imperialismus,
Köln /Berlin 1969, S. 155-156. - Anzahl aller über Bremen Ausgewanderten:
26551 (1864), 43465 (1865), 58562 (1866), 70676 (1867), 62906 (1868): Peter Mar-
schalck (Bearb.), Inventar der Quellen zur Geschichte der Wanderungen, beson¬
ders der Auswanderung, in Bremer Archiven, Bremen 1986 (Veröffentlichungen
aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, Bd. 53), S. 47.

56 Fritz Hartmut Teßmer, Bremen und der deutsche Australienhandel zwischen den
Weltkriegen, in: Neuanfänge (wie Anm. 47), S. 155-166.
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Das Jahrzehnt nach der Jahrhundertmitte war für Brabants Anstrengungen
auch deshalb ungünstig, weil Bremen in sozialer, wirtschaftlicher und poli¬
tischer Hinsicht schwere Jahre zu überstehen hatte. 57 Die Aufmerksamkeit
wurde durch die raschen Wendungen der deutschen Politik beansprucht. Der
deutsche Dualismus hatte sich nach der von Österreich und Preußen geführten
Exekution des Deutschen Bundes gegen Dänemark schnell zugespitzt und
1866 zur Verdrängung Österreichs aus dem Reich geführt. Auch der Bremer
Senat geriet in den Sog des Machtkampfes; die preußenfreundliche Senats¬
mehrheit entschied sich am 20. Juni 1866, an den Sitzungen des Deutschen
Bundes »bis auf weiteres« nicht mehr teilzunehmen. Schon eine Woche später
kam ein Bündnis mit Preußen zustande, um einer Besetzung zuvorzukommen.
Nach der österreichischen Niederlage stand der Gründung des Norddeut¬
schen Bundes und dem Beitritt Bremens zum Bündnisvertrag am 18. August
1866 nichts mehr im Wege. Die letzten Ereignisse hatte Brabant, bereits wie¬
der in Europa, aus der Nähe miterlebt.

Niederlassung als Geschäftsmann in Bremen
Am 18. Juni 1866 teilte Brabant dem Senat - von einer Bremer Adresse aus -
mit, daß er seinen Posten als Konsul in Brisbane verlassen und die Amtsge¬
schäfte in seiner Abwesenheit seinem aus Quakenbrück stammenden Vetter
und Geschäftspartner August Huesman 58 übertragen habe. Aus dem Besuch,
der Verwandten und der Wahrnehmung seiner Geschäftsinteressen in
Deutschland gelten sollte, wurde dann ein Dauerzustand. Brabant übergab
seine Geschäfte im wirtschaftlich stagnierenden Queensland dann endgültig
an seine dort verbleibenden Verwandten. Daß Brabant in Australien geschäft¬
lich erfolgreich gewesen und wohlhabend zurückgekehrt war, darüber be¬
steht kein Zweifel. Der Grund für die Rückkehr nach Bremen war bisher
nicht zu erhellen. Er kehrte jedenfalls nicht mehr nach Australien zurück, wo
nach 1867 alle Posten mit Konsuln des Norddeutschen Bundes besetzt wur¬
den. 59

Privat war Julius Brabant das Glück, das er mit vielen seinen wirtschaft¬
lichen Unternehmungen hatte, versagt geblieben. Ob der 16jährige Sohn,
einzig überlebender Nachkomme des Ehepaares, am 29. Oktober 1876 in Bre¬
men durch Selbstmord oder durch Gehirnschlag endete, muß offen bleiben.

57 Herbert Schwarzwälder, Geschichte der Freien Hansestadt Bremen, Bd. 2: 1810-
1918, Bremen 1976; Gerhard Ahrens, Die Hanseaten und der Reichsgedanke seit
dem frühen 19. Jahrhundert, in: Brem. Jb. 67, 1989, S. 17-28, hier S. 25; Adolf
Krieger, Bremische Politik im Jahrzehnt vor der Reichsgründung, Bremen 1939
(Veröffentlichungen des Archivs der Hansestadt Bremen, Bd. 15).

58 Geb. 1834; das Geschäft übernahm nach seinem frühen Tod seine um vier Jahre
jüngere Schwester Flora Monzel mit ihrem Mann, einem aus Chicago stammen¬
den Deutschamerikaner.

59 Prüser (wie Anm. 33), S. 123.
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Jedensfalls holte sich Brabant 1898 den Sohn des Bruders, Bernhard Anton 60 ,
aus Neuenkirchen später als Nachfolger nach Bremen.

An seinem neuen Wohnsitz Bremen betätigte sich Brabant als Kaufmann,
ohne daß sich ermitteln ließ, welche Tätigkeiten sich zunächst damit im einzel¬
nen verbanden, In den Bremer Adreßbüchern der Jahre 1866 bis 1879 lassen
sich acht Wohnungswechsel nachweisen. Nachdem Brabant 1879 als Inhaber
einer »Cigarettenfabrik« für die Hohetorchaussee 61 eingetragen worden
war 61 , bezog er im folgenden Jahr mit seiner Frau das Haus Georgstraße 60;
dort wohnte er dann 24 Jahre lang. In einem Fragebogen des bremischen
Zentralmeldeamtes wurde Brabant 1885 als englischer Staatsbürger bezeich¬
net. Sein 1904 erfolgter Umzug hat dazu geführt, daß er irrtümlich in die
Wählerlisten aufgenommen wurde und wohl auch einmal gewählt hat. Bra¬
bant hat jedoch keine bremische Staatsbürgerschaft beantragt und auch
keine Wahlberechtigung für die Bürgerschaft besessen. Seit 1894 führte man
im Bremer Adreßbuch als zweite Adresse der Brabants die Sommerwohnung
Horn 3. Die letzten acht Jahre seines Lebens, vom Mai 1904 an, wohnte er in
der Schwachhauser Chaussee 20 mit seinen zahlreichen vornehmen und ele¬
ganten Bürgerhäusern. Villa und Landhaus können als Beweis gelten, daß
Brabant etabliert war 62, auch wenn ihm das Altstadtbürgerrecht fehlte.

Brabants Eingreifen in das Bremer Wirtschaftsleben

Von der in den ersten Jahren der Reichsgründung auftretenden wirtschaft¬
lichen Depression, den Streiks und einer verstärkten Armut in der Hanse¬
stadt wurde auch Brabant tangiert. Ihm hing im Familienkreis der Ruf des
»Sanitätsrates« an, der in dieser Zeit marode, aber dennoch zukunftsorien¬
tierte Unternehmen übernahm und sanierte. Dabei wurde sicher übertrieben,
denn Brabants Wirken konzentrierte sich nach dem, was wir wissen, auf

60 1863-1919; der Sohn seines Bruders Friedrich übernahm allmählich die Nachfol¬
ge in allen Geschäftsbereichen. Bernhard Anton hat bis 1898 seine Liegenschaf¬
ten in Neuenkirchen veräußert; so verkaufte er seinem Schwager im August 1898
seine Färberei. Außerdem gab er seine Funktionen als Wirt, Postagent sowie als
erster Rendant der 1896 gegründeten Spar- und Darlehenskasse auf, um die
Nachfolge in Bremen antreten zu können. Erste Aufgaben in Bremen hat er noch
von Neuenkirchen aus wahrgenommen. Die erste Eintragung im Bremer Adreß¬
buch stammt von 1903: Bürgermeister Smidtstr. 12. - Sein Foto in: Partnerschaft -
Stationen einer erfolgreichen Idee. Festschrift zum 100jährigen Jubiläum der
Volksbank Neuenkirchen eG, bearb. von J. Kessel u. a., Vechta 1996, S. 61.

61 Die »Firma Julius Brabant Nachfahren, Cigarettenfabrik« ging laut Eintrag im
Handelsregister am 5. Jan. 1883 an Augustin Wilhelm Schlierenbeck über (St AB
4,75/5 HR Bd. 2, f. 401). - Über B.s Engagement im Bereich der Bremer Zigar¬
renproduktion (vgl. Achim Saur, Bremer Kaufleute und die Industrie, in: Bremen -
Handelsstadt am Fluß, hrsg. von H. Roder, Bremen 1995, S. 96-105, hier S. 96),
deren Bedeutung nach 1854 schwand, fanden sich keine Einzelheiten.

62 Dazu Andreas Schulz, Weltbürgertum und Geldaristokraten. Hanseatisches Bür¬
gertum im 19. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 259, 1994, S. 637-670, hier
S. 651.
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wenige Unternehmungen. Einzelheiten zu dieser Tätigkeit ließen sich nur
noch am Rande und im Zusammenhang mit einigen Firmenbeteiligungen
oder -übernahmen ermitteln.

Bremer Pferdebahn Aktiengesellschaft

Der »Cigarettenfabricant« 63 Brabant gehörte zu den 16 Gründungsmitglie¬
dern der »Bremer Pferdebahn AG«, die am 28. März 1876 ins Leben gerufen
wurde. 64 Von dieser zunächst mit 180000 Mark Grundkapital ausgestatteten
Aktiengesellschaft 65 besaß Brabant anfangs zehn Stimmanteile. Gemäß dem
Gründungsstatut war es das Ziel der Gründung »1. in und um Bremen Pferde -
Eisenbahnen zu erbauen; zunächst soll die Linie vom Heerdenthor nach Horn
hergestellt werden,- 2. diesselben mit Betriebsmitteln auszurüsten; 3. auf den¬
selben den Transport von Personen und Gütern zu betreiben und 4. die zum
Betriebe erforderlichen Grundstücke zu erwerben«. Im zehnten Jahr des Be¬
triebes konnte die Gesellschaft 1885 auf ein beachtliches Ergebnis verweisen:
Auf über sechs Kilometern Schienenstrecken wurde mit 38 Mann Personal,
46 Pferden und 21 Wagen nach Abzug der Kosten und Steuern in Höhe von
96194 Mark schon ein Gewinn von 6057 Mark erwirtschaftet. Brabant, der in
der Gesellschaft nie eine Leitungsfunktion ausübte, tauchte bald darauf in
den Generalversammlungen nicht mehr auf; er dürfte seine Anteile veräußert
haben. Die 1891 beschlossene Elektrifizierung der Straßenbahn hat er eben¬
sowenig mitgetragen wie die 1899 vorgenommene Kapitalaufstockung von
900 000 auf 3,4 Millionen Mark, die allein von der »Tramways Union Com¬
pany Limited, London« aufgebracht wurde.

Aluminium- und Magnesium-Fabrik Aktiengesellschaft

Die Gründung der mit einem Grundkapital von 1,2 Millionen Mark ausgestat¬
teten und schnell expandierenden »Aluminium- und Magnesium-Fabrik AG«
in Bremen und Hemelingen 66 ging auf das Jahr 1885 zurück. Die Gründer be¬
absichtigten in diesen Fabriken die »Herstellung der Metalle alkalischer
Erden mittels Elektrolyse insbesondere Magnesium und Aluminium« .67 Seit
März 1896 war Brabant auch im Aufsichtsrat dieser Firma vertreten.

63 Zur Bremer Tabakindustrie: Saur (wie Anm. 61) und Engelsing (wie Anm. 2), S.
93-95.

64 StAB 4,75/5 HRB 182/1. - Dazu Rolf Martens, Bremens öffentlicher Personen¬
nahverkehr im 19. Jahrhundert, in: Brem. Jb. 54, 1976, S. 69-115.

65 Zur wachsenden Bedeutung der AG.s, die Einzelkapitale für überschaubare
Unternehmen konzentrierten und auf lokale Kontrolle sahen, seit dem Beginn
der 1870er Jahre vgl. Saur (wie Anm. 61), S. 99-102.

66 Unterlagen über ständige Erweiterungen der Fabriken im StAB 6,6/1 Az. XIX b
13 und im Kreisarchiv Achim, Bauakten 1886-1942.

67 Staatsarchiv Stade [StASt] Rep 72/172 [Amtsgericht] Achim HR Nr. 537.
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Schon bald gab es mit der Führung erhebliche Differenzen. 68 In der Gene¬
ralversammlung vom 3. März 1897 übte der Anwalt Emil von Pustau scharfe
Kritik am Rechenschaftsbericht des Vorstandes, der seit dem Ausscheiden des
Patentinhabers Grätzel 1888 nur noch aus dem Ingenieur Eduard Saarburger
bestand. Diesem wurden jetzt die starken Verluste bei der Weißwarenproduk¬
tion angelastet. Brabant unterstützte den Antrag, dem Vorstand bis zu einem
detaillierten Verlustbericht die Entlastung zu verweigern, und verband mit
dem Vorwurf mangelnder Sorgfalt die Aufkündigung der Zusammenarbeit
mit Saarburger. Obwohl in einem schriftlichen Statement des Aufsichtsrates
Brabant allein für das Zerwürfnis mit Vorstand und Aufsichtsrat verantwort¬
lich gemacht wurde, fand der Antrag v. Pustaus die notwendige Mehrheit.

Jetzt sollten sich die Ereignisse überstützen. In der schon am 5. Mai
erneut einberufenen Generalversammlung drückte Brabant die Erhöhung
der Aufsichtsratsmandate auf sieben und die Wahl von Anton Brabant durch.
Daraufhin legte Hermann Heinrich Meier seinen Aufsichtsratsvorsitz nieder
und kündigte zugleich den Rücktritt Saarburgers an. In einer weiteren Sit¬
zung am 1. Juli wurde auf Betreiben Brabants das Urlaubsgesuch Saarburgers
abgelehnt und seine sofortige Entlassung ausgesprochen. Saarburger könne,
so der Antrag, »gesundheitsbedingt« seinen Aufgaben nicht mehr nachkom¬
men. Der technische Leiter des Hemelinger Werkes Johann Wilhelm Kirchner
wurde zum Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. Dem wieder erweiterten
Vorstand gehörten als Stellvertreter Brabant selbst und der Ingenieur Fried¬
rich Neukirch an; beide Personen waren eigentlich mit jeweils vier gegen
zwei Stimmen zum Aufsichtsratsvorsitzenden bzw. Stellvertreter gewählt
worden, ließen die Ämter aber wegen des Aufrückens in den Vorstand
zunächst bis zum 30. September und nach der Fristverlängerung durch den
Aufsichtsrat bis zum 28. Februar 1898 ruhen. Die handstreichartigen Umbildun¬
gen wurden vollendet durch die Wahl v. Pustaus zum Interims-Aufsichtsratsvor¬
sitzenden; Anton Brabant wurde zu seinem Stellvertreter bestellt. Die beiden
unterlegenen Aufsichtsratsmitglieder Meier und Gärtner schieden daraufhin
aus dem Aufsichtsrat aus. Am 3. März 1898 verweigerten beide Gremien den
Erben des inzwischen verstorbenen Saarburger die Entlastung; der Schritt
wurde damit begründet, daß die Schadenersatzansprüche wegen Firmenschä¬
digung gegen die Ansprüche der Erben auf ausstehende Gehaltszahlungen
aufgerechnet werden müßten.

»Nachdem die Verhältnisse der Gesellschaft wieder in regelmäßige Bahnen
gelangt seien«, schieden Brabant und Neukirch aus dem Vorstand aus, den
Kirchner und ab 11. Januar 1898 Anton Brabant als zweiter Direktor bildeten.
Julius Brabant übernahm den ihm 1897 zugedachten Aufsichtsratsvorsitz in
dem wieder auf vier Mitglieder verkleinerten Gremium. Seit der Generalver¬
sammlung vom 21. Februar 1900 waren es allesamt Brabants Verwandte: Der
Kapitän Johann Hermann Lange 69 aus Papenburg war der Schwiegersohn
seiner Cousine Juliana Eylert. Bernhard Thamann aus Neuenkirchen i. O. war

68 StASt Rep 72/172 Achim Nr. 2329, 2328.
69 Ein Familienbild in: Meyer (wie Anm. 12), S. 51.
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der Mann seiner Nichte Maria Josepha Thamann geb. Brabant und zugleich
der Schwager des neuen Direktors Anton Brabant. Bei Bernhard Esch 70 in
London handelte es sich um den Bruder seiner Ehelrau. Alle vier wurden
1905 problemlos wiedergewählt. Seit 1900 zeugen kurze Protokolle und Ein¬
stimmigkeit bei den Abstimmungen in den Generalversammlungen von der
straffen Führung beider Brabants, die 403 der in der Generalversammlung
vom 21. Februar 1900 versammelten 514 Aktionärsanteile vertraten; je 20 lagen
noch bei J. H. Lange und B. Thamann.

Einigen Wirbel verursachte dann der Antrag des Dr. Carl Rudolf Schramm.
Der Bremer Anwalt war am 31. März 1909 als fünftes Mitglied in den Auf¬
sichtsrat aufgenommen und wie seine Kollegen ein Jahr später für weitere fünf
Jahre bestätigt worden. Doch schon am 3. Mai 1910 beantragte er beim Amts¬
gericht Achim die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung.
Schramm vertrat die Inhaber von zwanzig Prozent des Aktienkapitals, allen
voran das Bremer Bankhaus Bernhard Loose. 71 Gegenstand der brisanten
Tagesordnung sollte der Aufsichtsratsvorsitzende Julius Brabant sein; man
verlangte seine Abberufung wegen Behinderung der Gremiumsarbeit und als
Folge dessen die Anmeldung von Schadenersatz zugunsten der Firma. »Zur
Begründung des Antrags wird bemerkt, dass der Vorsitzende des Aufsichts¬
rates der Gesellschaft seines hohen Alters wegen nicht mehr in der Lage ist,
die Obliegenheiten eines Aufsichtsratsmitgliedes zu erfüllen und seit Jahren
die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates an der Erfüllung ihrer Ver¬
pflichtungen behindert. Der Unterzeichnete bittet, den genannten Herrn vor¬
ab zu laden und wird das Gericht ohne weiteres feststellen können, dass ihm
die Handlungsfähigkeit mangelt«.

Die Firmendirektoren beeilten sich, dem Gericht mitzuteilen, daß sie bei der
vom Amtsrichter am 9. Mai anberaumten Vorladung nicht erscheinen würden,
weil sie in private Differenzen nicht eingreifen wollten. Offensichtlich gelang¬
te die »Palastrevolution« nicht an ihr Ziel; in der Generalversammlung vom
23. März 1911 wurde gegen den Antrag einer kleinen Aktionärsgruppe in ge¬
trennten Abstimmungen Entlastung für Vorstand und Aufsichtsrat erteilt.
Beide Brabants verfügten auf dieser Sitzung über 457 von 614 der vertretenen
Stimmanteile.

Am 28. März 1912, sieben Wochen nach Julius Brabants Tod, übernahm der
Bremer Anwalt Dr. Karl Franz Hubert Hertel, verheiratet mit Anna Brabant,
der Tochter des Vorstandsmitgliedes Anton Brabant, den Vorsitz im Aufsichts¬
rat der Firma. Mit dieser Amtsübernahme war sichergestellt, daß die Opposi¬
tion verstummte und Kontinuität in der Leitung und Kontrolle durch die
Familie trotzdem gewahrt blieben.

70 Caspar Anton B. E., geb. 19. Sept. 1834; er war seit 1915 nicht mehr in dieser
Funktion, ob aus Altersgründen oder wegen des ausgebrochenen Krieges muß
offen bleiben.

71 Zu B. L. (gest. 1902) und seinen Firmenbeteiligungen: Günther Rohdenburg,
Hochseefischerei an der Unterweser, Bremen 1975 (Veröffentlichungen aus dem
Staatsarchiv Bremen, Bd. 43) S. 172-174. - Vgl. auch Anm. 86.
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Bremen-Vegesacker Fischerei-Gesellschaft

28 Gründungsmitglieder, unter ihnen auch der »Kaufmann Julius Brabant«,
gaben am 31. Januar 1895 den Startschuß für eine neue Firma. 72 »Zweck der
Gesellschaft ist der Betrieb des Seefischfangs, insbesondere des Härings-
fangs mit eigenen oder gemietheten Fahrzeugen, jede Art der Zubereitung
und Verwerthung des Fangs und der Betrieb aller dem Fischfange dienlichen
Nebengeschäfte, insbesondere Eisgeschäft, Fabrication von Tonnen, Kisten
und Dosen, Netzen und Korkwaaren«. Brabant zeichnete zehn der 450 aufge¬
legten Stammaktien, jede im Wert von 1000 Mark. Er hat sich an den späteren
Kapitalerhöhungen dann aber nur einmal beteiligt; 1897 erwarb er noch fünf
Vorzugsaktien. Dies war und blieb ein bescheidener Firmenanteil angesichts
der 245 Stammaktien, die Bernhard Wilhelm Loose hielt und später aufstockte.
Die dominierende Rolle Looses, der wenig später als Vorsitzender des sechs¬
köpfigen Aufsichtsrates fungierte, wird auch durch die Tatsache verdeutlicht,
daß alle Aktionärsversammlungen im Geschäftshaus des Bankiers stattfanden.

Ein leitende Tätigkeit übte Brabant in dieser Gesellschaft nicht aus. Seine
ohnehin sporadische Teilnahme an Aktionärsversammlungen ist letztmalig
1904 nachweisbar; womöglich wurden die Aktien danach schon abgestoßen.
Die Geschäftsberichte weisen in dieser Zeit in der Regel nur »befriedigende«
Erfolgsquoten auf. 1903 und 1905 wurden für jede Aktie 80 bzw. 50 Mark an
Dividende ausgeschüttet. Anfangs mußte mit gemieteten Schiffen und Hallen
gearbeitet werden. Schiffsverluste, hohe Reparaturkosten, Hypothekendienste
und ausgesprochen schlechte Fangergebnisse wie 1897 und 1899 drückten
immer wieder die Gewinnausschüttung.

Deutsche Dampffischerei Gesellschaft »Nordsee« Aktiengesellschaft

Auch bei der »Deutsche Dampffischerei Gesellschaft >Nordsee< AG Bremen« 73
war Brabant Anteilseigner. 74 Die 1896 gegründete Gesellschaft hatte den Fi¬
schereihafen Nordenham samt Gleisanschluß von Oldenburg 75 gepachtet und
betrieb von dort aus Fischfang mit Dampfern. Außerdem verfolgte die Gesell¬
schaft ein umfassendes Betriebs- und Vertriebskonzept: Man verfügte über
Einrichtungen zur Verwertung des Fangs wie Räuchereien, Fabriken für
Lebertran und Konserven; Nebengeschäfte bestanden in der Eis-, Netz- und
Korbwarenproduktion. In Deutschland und Österreich baute man ein dichtes
Netz von Zweigniederlassungen und Verkaufsstellen auf. Brabant war 1903 im
Besitz von 100 Stimmanteilen der Gesellschaft, deren zunächst sehr erfolg¬
reiche Geschäftsentwicklung an Kapitalerhöhungen, weiteren Aktienemis-

72 StAB 4,75/5 3-HRB 378/1.
73 Julius Eckstein (Hrsg.), Historisch-biographische Blätter. Der Staat Bremen, 3

Teile, Berlin 1906/11, S. 1000; Rohdenburg (wie Anm. 71), S. 113-120.
74 StAB 4,75/5 HRB 232/1.
75 Hartmut Müller, Bremen und Oldenburg. Freundnachbarliche Konfliktfelder in

der Neuzeit (1648- 1949), in: OJb. 82, 1982, S. 1-32, hier S. 14-16.
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sionen und hohen Dividendenausschüttungen abzulesen war. Aber auch hier
hat Brabant offenbar keine leitende Tätigkeit ausgeübt. Ob er über die Wirt¬
schaftsflaute von 1908 und die anschließende Sanierungsphase hinaus noch
Anteile in seinem Besitz hatte, ist nicht belegt.

Jutespinnerei und -weberei Aktiengesellschaft

Auch von der 1873 gegründeten 76 und seit dem Fall der Zollgrenze 1888 als
Aktiengesellschaft geführten und vergrößerten »Jutespinnerei und -weberei
Bremen AG« in Bremen-Walle mit einer Zweigniederlassung im Hemelingen 77
besaß Julius Brabant Anteile; 1500 Aktien waren über ein Grundkapital von
1,5 Millionen Mark ausgegeben worden. »Zweck der Gesellschaft ist: Spin¬
nerei und Weberei von Jute oder ähnlichen Faserstoffen, Herstellung von
Fabrikaten aller Art aus Jute oder ähnlichen Faserstoffen, Handel mit allen
dahin einschlagenden Ganz- und Halbfabrikaten, sowie Betrieb aller nach
dem Ermessen des Aufsichtsrates damit in Verbindung stehender Geschäfte«.
Im November 1888 nahm man mit etwa 1000 (1898: 2100; 1908: 1850) vorwie¬
gend weiblichen Arbeitskräften 78 und 312 Webstühlen den Betrieb auf. Die
Bilanz für 18 8 9 79 am Ende des ersten Geschäftsjahres war für die Anteils¬
eigner erfreulich:

Spinnerei (Garn) 4,0 Mio Kilo (1898: 10,1 1908: 10,2)
Weberei (Gewebe) 6,2 Mio Meter (1898: 18,3 1908: 15,9)
Näherei (Säcke) 1,4 Mio Stück (1898: 7,0 1908: 7,3)

Das bedeutete gleich bei der Produktionsaufnahme einen Reingewinn von
224 000 Mark (1898: 865 229; 1908: 1 Mio).

Auch auf benachbartem oldenburgischen Gebiet war nach der Ausweitung
der Eisenbahnverbindungen schon in den 1880er Jahren eine Großindustrie
entstanden, die allerdings vom Bremer Rohstoffimport abhängig war; Bremen,
das erst 1888 seinen Beitritt zum deutschen Zollgebiet vollzog, war bis zu
diesem Zeitpunkt Zollausland. Gerade Bremer Kapitalbesitzer wie Brabant
versuchten durch den Schritt ins »Ausland« die Zollschranken zu umgehen;
ihre Investitionen kamen dem oldenburgischen Gebiet an der Unterweser

76 StASt Rep 72 /172 Achim HR Nr. 536, f. 145. - Eckstein (wie Anm. 73), S. 815 - 846
mit zahlreichen Abbildungen und Hinweisen zur Gründungsgeschichte, zum
Juteanbau und -handel, zum Betrieb der Bremer Fabrik und zu den dortigen
»Wohlfahrtseinrichtungen«.

77 StAB 4,75/5 HRB 166/1. - Dazu Schwarzwälder (wie Anm. 57), S. 344, 474 und
Karl Marten Barfuß: »Gastarbeiter« in Nordwestdeutschland 1884 - 1918, Bremen
1986 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien Hansestadt Bremen,
Bd. 52), S. 39-40, 47-50.

78 Marlene Eilerkamp, Industriearbeit, Krankheit und Geschlecht. Zu den sozialen
Kosten der Industrialisierung: Bremer Textilarbeiterinnen 1870- 1914, Göttingen
1991 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 95).

79 Die Bilanzsummen 1888-1910 bei Eckstein (wie Anm. 73), S. 837.
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zugute. Auf Kork- und Jutebasis entwickelte sich in Delmenhorst eine für
zwei Jahrzehnte leistungsfähige und für die Anteilseigner einträgliche Lino¬
leumfabrikation. 80

1896 war ein Vorstoß gescheitert, Brabant im Aufsichtsrat zu plazieren.
Anton Brabant hatte auf der Generalversammlung die Erweiterung dieses
Gremiums auf sieben Personen beantragt und seinen Onkel dafür vorgeschla¬
gen. Der Gegenantrag des Bankiers Bernhard Loose, selbst im Aufsichtsrat, es
zunächst bei sechs Personen zu belassen, wurde mit 479 gegen 112 Stimmen
angenommen.

Leider wissen wir nicht, über wieviel Stimmen beide Brabants zu diesem
Zeitpunkt verfügten. Sie haben in der Folgezeit ihre Position jedenfalls so
ausgebaut, daß sie 1902 bereits zusammen über 373 Stimmanteile verfügten;
das entsprach einem Aktienwert von 373 000 Mark. Im Streikjahr 1908 waren
es sogar 596 Anteile. 1904 kam man angesichts der in der Aluminium- und
Magnesiumfabrik von Brabant erklommenen Position an seiner Person nicht
mehr vorbei; er wurde einstimmig in den inzwischen auf fünf Personen ver¬
kleinerten Aufsichtsrat aufgenommen. Dieses 16. Geschäftsjahr der Gesell¬
schaft war von einem weltweit steigendem Juteverbrauch gekennzeichnet; in
Deutschland führte die starke Nachfrage durch Zement-, Mühlen-, Kali- und
Kunstdüngerindustrie zu steigenden Renditen.

Am 20. März 1911 verzichtete Brabant - hier ganz anders agierend als im Fall
der Aluminium- und Magnesium-Fabrik Hemelingen - auf eine Wiederwahl
und ebnete mit diesem Schritt seinem Neffen Anton frühzeitig den Weg, der
als sein Nachfolger in den Aufsichtsrat einrücken konnte. Diese Stabübergabe
war indes überschattet von großen Schwankungen bei Rohstoffpreisen wie
Erlösen. Der Vorstandsbericht für das 23. Geschäftsjahr erwähnt einen viermo-
natigen Arbeiterstreik, der auf Veranlassung der Textilarbeiter-Organisation
so lange geführt worden sei, um nicht organisierte Arbeiter zum Beitritt zu
zwingen. Auch dieser im November zusammengebrochene Streik hatte zu
weiteren Einbußen geführt.

Georgs-Marien Bergwerks- und Hüttenverein Aktiengesellschaft

Aktienanteile besaß Brabant auch an der 1856 gegründeten »Georgs-Marien
Bergwerks- und Hüttenverein AG Georgsmarienhütte« bei Osnabrück. Noch
als 81jähriger nahm er in Osnabrück am 10. Mai 1907 eine Aktionärsversamm-

80 Klaus Lampe, Wirtschaft und Verkehr im Landesteil Oldenburg von 1800 bis
1945, in: Geschichte des Landes Oldenburg. Ein Handbuch, hrsg. von A. Eckhardt
und H.Schmidt, Oldenburg, 3. Aufl., 1988, S. 709-762, hier S.735 und S.736 Abb.
434. - Zu den drei Fabriken auch Eckstein (wie Anm. 73), S. 919 - 974. - Kurze Hin¬
weise und ein Foto der Delmenhorster Jutefabrik, eine Gründung C. F. Lahusens,
bei Klaus Kemper, Der Außenhandel Oldenburgs um die Jahrhundertwende, in:
Oldenburg um 1900. Beiträge zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Situation des Herzogtums Oldenburg im Übergang zum industriellen Zeitalter,
Oldenburg 1975, S. 137-147, hier S. 145; zuletzt Dietmar von Reeken, Lahusen.
Eine Bremer Unternehmerdynastie 1816-1933, Bremen 1996.
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hing wahr 81 ; er vertrat an diesem Tag seinen Erben Anton Brabant, der von
1908 an im Aufsichtsrat der Georgs-Marien-Hütte saß. 1911 waren beide Bra-
bants mit etwa 15 % des Aktienkapitals die wichtigsten Anteilseigner hinter
dem 50% haltenden Hauptaktionär »Deutsche Bank Berlin«.

Die Brabant-Stiftung

Brabant starb im Bremer St. Joseph-Stift am 7. Februar 1912. 82 Sein Vermögen
hatte er bereits am 15. Oktober 1910 mit Zustimmung des Senats in eine Stif¬
tung 83 umgewandelt und in fünf Legate aufgeteilt, die seiner Frau, einigen
Verwandten - allesamt Nachkommen seines älteren Bruders Fritz - und dem
Bremer Senator Carl Jasper Oelrichs 84 zugute kommen sollten. Das dann noch
mehrmals ergänzte Testament wurde am 29. Februar 1912 eröffnet. Die An¬
fangsbilanz vom 30. Juni 1912 wies einen Betrag von 5,3 Millionen Goldmark
an Stiftungsvermögen aus. 85 Durch die Absicherung in Aktien und Besitz hielt
sich die kriegsbedingte Geldentwertung in Grenzen; bei der Jahresabschluß¬
bilanz 1921 stand dann eine Summe von 55 Millionen Mark an.

Brabants Witwe versuchte 1914 bei Kriegsausbruch die Auswirkungen der
Seeblockade zu umgehen und in England vorhandene Liegenschaften und
Investitionen ihrer Familie nach Deutschland zu transferieren. Da dazu der
Nachweis eines Wohnsitzes in einem neutralen Land nötig war, um englische

81 In dieser Versammlung waren 5 713 500 Mark des Aktienkapitals (resp. 19 039
Stimmanteile) vertreten; Anton Brabant, der als Aktionär erstmals 1904 in Er¬
scheinung trat, hielt 309000M (d.i. 1030 Stimmen; 1908; 960 000.-, d.i. 3186;
1911: 1,3 Mio, d.i. 4449).
Julius B. hielt 437000 M (d.i. 1456 Stimmen; 1908: 395 000.-, d.i. 1316). 1905 ist
J. B. erstmals als Aktionär auszumachen; er hatte für seine 1166 Stimmanteile
resp. 350 000M die Vollmacht an Anton B. gegeben, der selbst 930 Anteile hielt,
d.i. 279 000M (StAOs Dep 49 b A Nr. 122. Wir danken den Klöckner-Werken,
Duisburg, für die Erlaubnis zur Einsichtnahme in die im StAOs deponierten
Akten der Georgs-Marien-Hüttenwerke).

82 Todesanzeige in der Donnerstags-Ausgabe der »Bremer Nachrichten« vom 8.
Febr. 1912; als Hinterbliebene zeichnete nur »die tielgebeugte Gattin Konsul
Julius Brabant geb. Esch«. Die Trauerfeier war für den 10. 2., einen Tag nach der
in der Berichterstattung breiten Raum einnehmenden Schaffermahlzeit anbe¬
raumt. In der Samstags-Ausgabe stand unter der Rubrik der Standesamtlichen
Nachrichten: »Sterbefälle 7.2./.../ Der Kaufmann B. G. J. Brabant, 86 J. 6 M.
Schwachhauser Chaussee, Nr. 20«.

83 Stiftungsakten im StAB 4,13 /4 -110 - 50 - 03 Nr. 261.
84 1844-1923, Dr.jur., Senator 1878-1918 (Peters, wie Anm.52, S. 204 Nr. 43).-Vgl.

Anm. 86.
85 An der Spitze der Bremer Millionäre standen J. C. und F. Achelis, G. Wätjen,

H.Melchers, CG. Kulenkampff, G. Pagenstecher, J.K.Vietor, C.G. und L. Albrecht;
ihr Vermögen lag zwischen 10 und 14 Mio. Mark. J. B. ist nicht aufgeführt. Sein
Konkurrent B.W. Loose erscheint mit 4,4 Mio, C. J. Oelrichs mit 1 Mio Vermögen:
Nach Rudolf Martin, Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre
in den drei Hansestädten (Hamburg, Bremen, Lübeck), Berlin 1912, S. 101-118.
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Zahlungen zu erlangen, begab sie sich Ende 1915 nach Spanien. Dort verstarb
sie aber schon am 23. Februar 1916 in der galizischen Hafenstadt La Corufia.
Die unverheiratete Angela Esch, bis zuletzt ständige Begleiterin der Brabant -
Gattin, führte teils aus Genf, teils aus London noch einen Prozeß gegen die
Stiftung, weil sie sich und den Esch-Zweig der Familie benachteiligt glaubte.
In den Prozeßpapieren findet sich Widersprüchliches auch über die Vita des
Julius Brabant. Ein Vergleich der Klägerin mit der Stiftung im Dezember 1921
beendete den Prozeß.

Über die durch England beschlagnahmten Vermögensteile gab es nach dem
Ende des Ersten Weltkrieges noch ein langes Tauziehen. Die Stiftungsmit¬
glieder versuchten noch 1929 über den deutschen Staatsvertreter am deutsch¬
englischen Schiedsgerichtshof mit Sitz in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin
einen Ausgleich zu bekommen.

Die Stiftung wurde am 20. Juli 1942 aufgelöst, weil es im Brabantschen Haus
Überlegungen für den Augenblick gegeben hatte, an dem die zur Wehrmacht
eingezogenen Brabant-Söhne aus dem Krieg nicht mehr zurückkehrten und
das Stiftungsvermögen damit an die Familienzweige Thamann und Roberg
gefallen wäre. Die am 7. November 1943 eingereichte Anfechtung durch den
parteigebundenen Heinrich Thamann aus Neuenkirchen konnte wegen der
Überschreitung der Einspruchsfrist und wegen der im März 1945 an das Leip¬
ziger Volksgericht ausgelieferten Akten nicht mehr aufgerollt werden.

*

Julius Brabant hatte vor der Jahrhundertmitte einen der ärmsten Landstriche
Oldenburgs verlassen; zu dieser Zeit war das Großherzogtum noch ein poli¬
tisch wie wirtschaftlich rückständiger Staat. Als im Rahmen der Agrarmo-
dernisierung am Ende des Jahrhunderts auch in Oldenburg Wohlstand ein¬
kehrte, war Brabant längst ein gemachter Mann; seinen Wohlstand hatte er
sich außerhalb Oldenburgs erworben.

Wie der junge Julius zu Bildung kam, ist nur bruchstückhaft bekannt. Daß
er sich Schreib- und Lesefähigkeiten zuhause und beim Onkel in Papenburg
aneignete, darf man mit einigem Recht annehmen. Fundiertere Sprachkennt¬
nisse, deren Bedeutung er zeitlebens hervorhob, erwarb er sich später; vieles
davon muß er sich unterwegs und zunächst auf seinen Fahrten in Nordamerika
zugelegt haben. Offen bleiben muß auch die Frage, wie er es schaffte, das
Matrosenleben unbeschadet zu überstehen. Eine spartanische Einstellung,
die er sich und anderen abverlangte, soll er bis zum Lebensende nicht aufge¬
geben haben.

Bei seiner Familie meldete er sich erst wieder, als er Gold gefunden und
einen Erfolg vorzuweisen hatte. Das war der Lohn für seinen Weggang und
für die Herausforderung, die er angenommen hatte. Einschneidend für sein
weiteres Leben waren sicher die kalifornischen Goldfunde, die seinem Leben
eine Wendung gaben; er hat die gebotene Chance genutzt. Dynamik, Durch¬
setzungsvermögen und wirtschaftliches Gespür kamen ihm bei seiner späteren
erfolgreichen Kaufmannstätigkeit zugute. Große Teile der USA und Australiens
kannte er aus eigener Anschauung; er war immer bestrebt, Neues zu erkun¬
den und gleichzeitig neue Investitionsmöglichkeiten aufzutun.
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Seine Rückkehr nach Deutschland fiel zusammen mit der sich 1866 anbah¬
nenden fundamentalen politischen Neugliederung. Bremen, Deutschlands
zweitgrößter Hafen, Großhandelsplatz und »Tor zur Welt«, sollte für den umtrie¬
bigen Brabant der letzte - nicht weniger erfolgreiche - Handlungsort werden.
Die Hansestadt mit ihrer langen großbürgerlich-republikanischen Tradition
mit konservativem Einschlag gehörte schon bald zum Deutschen Reich, das
unter preußischem Druck zusammengefunden hatte. Dieser bedeutsame
Handelsmittelpunkt und nunmehr auch Industriestandort im Aufbau war für
den mit Pioniergeist erfüllten Newcomer ein aussichtsreicherer Ort als es das
betuliche und agrarisch geprägte Großherzogtum Oldenburg je hätte sein
können. Hier schuf sich Brabant im industriellen Umwandlungsprozeß auf
Grund seiner ökonomischen Kompetenz und seiner Durchsetzungsfähigkeit
einen Platz. Ihm gelang es mit der ihm eigenen Zähigkeit und Härte, in seiner
zweiten, nur noch in Bremen verbrachten Lebenshälfte, einträgliche Firmen¬
anteile zu erwerben. So viel Unglück er im privaten Bereich zu verkraften
hatte, so erfolgreich war er in seinen ökonomischen Unternehmungen. Bra¬
bant, einer in der langen Reihe der »Zuzügler« 86, war erfolgreich und hatte
sich einen Platz im Bremer Establishment erkämpft.

Zeitlebens hing Brabant der Vorwurf des »Sklavenhändlers« an, obwohl es
keinerlei Anhaltspunkte gibt, daß er zu irgendeinem Zeitpunkt damit befaßt
gewesen wäre. Der Ausreißer hatte gerade in seiner einstigen Heimat mit Nei¬
dern und stark kirchlich orientierten Betrachtern zu rechnen. Trotzdem hatte
dieser »Ruf« - für ihn zu diesem Zeitpunkt bereits zu vernachlässigende -
Konseguenzen. Im 1867 eröffneten Testament seines kinderlos verstorbenen
Onkels taucht der Name des »schwarzen Schafs« Julius bei den vielen Lega¬
ten des Dammer Amtsrentmeisters nicht auf 87.

Seinen Heimatort besuchte er bisweilen, knüpfte als wohlhabender Ge¬
schäftsmann wieder verwandtschaftliche Bande an und pflegte ein ausgepräg¬
tes Clandenken. Viele Spenden, so die Orgel in der katholischen Kirche seines
Geburtsortes 88 oder als Stifter des Bremer katholischen St. Joseph-Stifts 89 ,
weisen auf Abwehrgesten hin, können aber auch als Handlung einer Person
gewertet werden, die in einem katholischen Umfeld großgeworden war,

86 Hermann Kellenbenz, Der Bremer Kaufmann - Versuch einer sozialgeschicht¬
lichen Deutung, in: Brem. Jb. 51, 1969, S. 19-49, hier S. 46. Vgl. auch Anm. 62.

87 StA Oldenburg Best. 71 - 5 Nr. 2790.
88 »Herr Consul Brabant hat dafür 5000 Mark testamentarisch vermacht«. Für die¬

sen auf 1909 bezogenen Hinweis wird kein Beleg angeführt (in: 800 Jahre Neuen¬
kirchen 1159-1959, bearb. von A. Schomaker, Vechta 1959, S. 54). In den Akten
des katholischen Pfarrarchivs Neuenkirchen (Nr. 440: Schenkungen, 510: Kir¬
chenneubau, 5121: Orgel) war keine Bestätigung zu finden.

89 Weder vor noch nach dem Umzug in die Schwachhauser Heerstraße 1904 ließen
sich auf Grund des noch vorhandenen Archivmaterials die - im Familienkreis
behaupteten - Zuwendungen B.s ermitteln. Die Verbundenheit der Familie mit
der Stiftung kann erst 1931 mit der Vorstandsmitgliedschaft von Karl Julius Bra¬
bant (1892 - 1966; zu ihm vgl. Weser-Kurier vom 21. Mai 1966) unter Beweis
gestellt werden (Wir danken Frau H. Wams, Bremen, für ihre freundliche Mittei¬
lung vom 18.1.1996).
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zudem keine leiblichen Nachkommen hatte und doch seine herausragende
Rolle im Familienclan und im gesellschaftlichen Umfeld zu unterstreichen in
der Lage war. Sein Aufstieg in die großbürgerlichen Kreise der Hansestadt
hat den keineswegs unumstrittenen »Konsul a.D.« nie davon abgehalten, sei¬
nem bestellten Nachfolger, dem er die gleiche Askese und dieselbe Härte
abverlangte, und den Nachkommen seiner Geschwister Geschäftssinn und
Sparsamkeit zu predigen. Sein Lebensweg hatte ihm harte Grundregeln bei¬
gebracht; sie lebte er bis zum Ende seines Lebens, und sie gab er so weiter -
unbeeindruckt von den Folgen des beschwerlicher werdenden Alters.
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Anhang

Brief Julius Brabants an seine Eltern (1850, vermutlich zweite Jahreshälfte) 1

»Mein langes Stillschweigen wird euch gewiß sehr gekränkt, und unruhig
gemacht haben, oder villeicht dachtet Ihr, daß ich sollte meine Eltern und
Heimath vergessen haben; aber wie öfter habe ich an Euch gedacht; mit
schweren Herzen legte ich mich öfters aufs harte Lager, und dachte an die
angenehmen Tage, welche ich bei Euch zubrachte. Die Ursache meines langen
Stillschweigens war, daß ich Euch immer versprochen hatte Euch das Geld
bald zu schicken, weil ich es aber nicht zusammen bringen konnte, schämte
ich mich, Euch zu schreiben. Wie es mir seit der Zeit meines letzten Schrei¬
ben 2 ergangen theile ich kurz mit.

Wie ich von dem Schooner Forward in Philadelphia abging schifte ich auf
eine Brigg und machte eine Reise nach Cuba, von dort brachten wir Honig
und Syrup nach Phi/a/delphia/. Darauf schiffte ich auf ein ander Schiff nach
Mobile. Hier blieb ich den Winter und machte im Früjahr nach New Orleans.
Von dort ging ich nach Vera Cruz, und fuhr ein Wagen nach der Stadt Mexico
für die amerikanische Regierung.

Wie ich von Mexico zurück kam nach New Orleans kam die Nachricht her¬
ein von der Entdeckung der Goldmienen in Californien. Darauf versuchte ich
gleich hier heraus zu kommen mit einem Schiffe, aber vergebens; wenig
Schiffe gingen fort und viele Matrosen wollten mit. Im Früjahr ging ich den
Missouri herauf bis nach Lexington.

Von Lex/ington/ fuhr ich einen Wagen nach Santa Fe in New Mexico, aber
von dort konnte ich nicht weiter kommen. So mußte ich den Winter dort zu¬
bringen, und daß nächste Jahr kam ich wieder zurück, blieb das Winter auf
den Missisippi herum auf Dampfschiffen.

Vorigen Früjahr war ich glücklicher. Von New Orleans ging ich Februar fort
nach St. Louis von dort nach Westen, wo ich gerade in Zeit ankam, mit einem
Zuge von 24 Wagen fortzukommen, bis nach der großen Salz-See. Diese
Wagen und Güter die darin waren, gehörten einen Kaufmann zu, der alle die
mitgingen 20 Dollars monatlich bezahlte. Im April gings tort 8 Maulessel zu
jeden Wagen der Wildniß zu. Es waren ungefähr 38 Mann zusammen, und die
Reise war sehr interessant. Zuweilen über hohe Berge, und wieder der großen
Fläche am Platt Fluß entlang. Hier gab es viel Wild. Vorzüglich viel Buffaloes,
eine Art wilder Ochsen, die großes Haar wie die Männen eines Löwen ausse¬
hen, und ganz schwarz sind, aber sind gut zum Essen. Auch sahen wir viele
Indianer, die waren aber freundlich.

1 Im Privatbesitz - Textverluste durch abgerissene Zeile (n) und abgeblätterte Tinte
im Falz des sechsfach gefalteten Briefs (Für zahlreiche Hinweise auf Anglizismen
des Schreibers und für die Ermittlung von Fachbegriffen danken wir Dr. Marron
C. Fort, dem Leiter der Arbeitsstelle Niederdeutsch und Saterfriesisch an der Carl
von Ossietzky-Universität Oldenburg).

2 Verloren.
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Im July sahen wir von einen hohen Berge einen See, von hohen Bergen
umgeben. Die Leute die hier wohnen heißt man die Mormons. Sie haben eine
neue Religion, glauben an einen Phropheten der ermordert wurde, stehlen
alles was sie nur können, und jeder hat so viele Weiber wie die Türken. Hier
hatte unser Kaufmann sein Lager, und so kauften 15 von uns einen Wagen,
drei Spann Ochsen, Proviant für 2 Monate, hingen unsere Büchsen auf der
Schulter und marchirten zu Fuß hinaus. Von hier aus war es aber nicht so
schön, schlechtes Wasser und eine öde Gegend.

Wir passirten eine Strecke von 40 Meilen wo kein Wasser ist. Beide Seiten
von dieser Strecke waren voll von Wagen, aufgetrocknete Ochsen, Pferde und
Maulesel die hier das vorige Jahr verunglückt waren. Um über dieses Sand
zu fahren, reißt man des Nachts wenn es kühl ist. Wenn man dann beim Tag
wieder, wie wir, die grünen Bäume und das schöne Gras sieht, wird die Müdig¬
keit vergessen, und bald das frische Bad im Fluße (Carsons river) den Betäub¬
ten gereinigt haben. Hier waren Leute die von Californien kamen um mit den
Auswanderer zu handeln.

Endlich kamen wir am Fuße des Nevada Gebirge an. Jetzt gings 8 Tage
Berg hinauf durch den Schnee und 4 Tage den Berg hinunter, und waren end¬
lich in Californien. Die ersten Mienen waren bei Hangtown und Wabertown,
hier verließ ich die Company mit zwei andern, die auch einen Wagen hatten,
und reißte nach den südlichen Mienen.

Die ganze Gegend hier in dene Mienen ist gebirgig. Jeder Fluß, Bach oder
Fläche [...] kann man in 8 Tagen [...] 3 das meiste Gold. Wir werfen gewöhnlich
ein Fuß Erde ab, weil kein Gold darin ist und waschen ungefär 2 Fuß Erde
tief, zuweilen mehr. Dann kommen wir an die Ledge, daß ist der Felsen, tiefer
können wir nicht. Wenn der Fels weich ist, und man ihn aufbrechen kann
bezahlts am besten. Der Fels ist zuweilen Granit, Schieferstein oder Quarz.
Die Erde wird gewaschen, in was wir Lengtoms nennen. Diese werden ge¬
macht wie ein Deichtrog aber länger, gegendüber die Seiten, und auf den
untersten Ende eine Siebe. Unter diese Siebe (von Eisen) ist ein Kasten, der
das Gold auffängt. Der Tom wird schräg gesetzt, so daß das Wasser einen
guten Fall hat, dann wird die Erde herein geworfen. Ein Mann an jeder Seite,
und einer bei der Siebe, (a) der die Erde herumstört und die großen Steine
auswirft, die kleinen Steine, das Gold und Sand gehen dann durch die Siebe
(a) 4 in den untern Kasten. Das Wasser wäscht dann die kleinen Steine und
Sand aus den Kasten und läßt das Gold zurück. Des Abends nehmen wir das
Gold und Sand aus den Kasten heraus und waschen es dann in einer zinner¬
nen Pfanne, ungefähr so wie euer Dellen aber größer.

In jeden Districkt werden im Jahr 2 oder 3 Versammlungen gehalten, wenn
die Goldgräber ihre eigenen Gesetze machen. Ein jeder Mineur in dieser
Gegend kann 150 Fuß am Fluß entlang behalten, er muß aber alle drei Tage
darin arbeiten, sonst verliert er sein Recht dazu. Wenn ein Streit darum ent¬
steht, welches selten geschieht, werden 12 Männer zusammen gerufen, wel¬
che es unterscheiden. Wenn Räuberei und Mordthat entsteht, werden auch 12

3 Textverluste durch Abriß.
4 a-a Einschub am Rand.
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Männer berufen um den Verbrecher zu urtheilen. Wenn er schuldig befunden
wird er an den ersten besten Baum aufgehängt.

Unser Häuser machen wir uns selbst, aus Bäumen aufeinander gelegt, 14
Fuß lang und breit, darüber machen wir ein Zelt, einen kleinen Schornstein
und 2 bis drei Bettstellen, legen unsren Decken darauf und wohnen dann in
unseren eigenen Hause.

Unsere Kost besteht aus Caffe, Thee, Zucker, Speck, Fleisch, Cartoffeln, Gur¬
ken etc. Es kostet uns jetzt ungefähr 5 Tha[ler] die Woche. Unter den Leuten
finden wir hier gewöhnlich gut gebildete Amerikaner, Docktoren, Advokaten,
Kaufleute im Überfluß, die hier den Spaden für die Feder vertauscht haben.

Ganz allein mit meiner Büchse und wohnen Decke, nachdem ich mich 2
Tage im Gebirge verlaufen, wo ich von wilden Kirschen leben mußte kam ich
hier an, und 5 Tha[ler] in meiner Tasche, ungefähr so viel wie bei Euch 6
Gul[den]. Es war gegen Abend, ich legte meine Sachen unterm Baum, um da
die 5 zu schlafen. Ein Portugiese lud mich ein, bei ihm zu essen und zu schla¬
fen. Mit diesem arbeite ich 4 Monate, konnte aber nichts (machen, dann heu¬
erte ?) ich mich aus 4 Tha[ler] pro tag blieb da 2 Monate und kaufte einen
Theil aus für 150 Thaßer], die nächste Woche kaufte ich noch einen Theil für
120 Tha[ler], dies war vorige Woche. Diese Woche war mein Antheil 77
Thajler], wie lange es aushält, kann man nicht sagen. Wir haben 5 Männer
geheuert die wir jeder 5 Tha[ler] und die Kost geben. Mein Companion ist ein
sehr gut gebilderter Bankers Sohn aus Virginien.

Klostermann 6 von Steinfeld, der Euch dieses Gold mitbringt, ist ein netter
Mann, ich habe ihn schon in Antwerpen gekannt, da war er Steuermann. Er
wird ungefähr 2000 T zusammen gebracht haben.

Ich hoffe, daß ihr mir das Stillschweigen vergeben habet, so wird gewiß
Friederike 7 und Fritz 8. Wie gern hätte ich jetzt einen Brief von Euch, daß ich
wüßte wie es Euch ginge. Wie geht es unsern Verwandten, welche Ihr für
mich herzlich grüßen müßt alle zusammen. Fritz und Friederike schreibet mir
doch auch so bald wie möglich, daß es Euch alle wohl geht

hofft Euer Julius

Adresse
Julius Braband
Stockton
Californien

5 Vergessen: Nacht.
6 Wegen des fehlenden Vornamens war eine Identifizierung nicht möglich. Das

Taufbuch (Pfarrarchiv Steinfeld, Nr. 5, f. 1-65) enthält für die Zeit von 1811 - 31
allein 13 Vermerke über männliche Geburten aus fünf verschiedenen Familien
mit diesem Familiennamen.

7 1819-97, seine ältere Schwester, unverheiratet, zuletzt Haushälterin des Onkels in
Heede (vgl. Anm. 9).

8 Sein älterer Bruder August Friedrich Karl Anton (1823-90). Dessen Frau »Jenny«
war die Schwester des Tierarztes Johann J. F. G. Meyer (vgl. Text S. 122 und Anm.
24).
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Grüßet herzlich Onkel H(einrich) 9 und Onkel B(ernhard) 10
und Tante. Friderike muß für mich nach Papenburg
schreiben, auch muß sie die (Eh)leute 11 nicht vergessen,
die so freundlich gegen mich waren, wofür ich noch herzlich
danke. Mamma 12, du mußt Onkel, Tante und die Kinder in
Bremen 13 herzlich grüßen. Papa 14 wird Onkel Fritz 15,
Friederike und Julie Lanwer 16, von mir herzlich grüßen.

(b) Ich schicke Euch 6 Unzen Gold, welches hier 96 Dollars werth
ist, in den großen Städten ist es 110 Dollars werth. Wenn
Klostermann Euch dies Gold bringt, muß ihn Fritz gut unterhalten.
Euer Julius (b) 11

9 H. Lanwer, 1806-77, Gründer des Osnabrücker Lehrerseminars, zuletzt Pfarrer in
Heede.

10 Steuereinnehmer in Damme, verheiratet mit Maria Gertrud Plate. Während sein
Bruder Fritz und dessen Schwager Meyer (vgl. Anm. 8) 1867 Testamentsvoll¬
strecker nach dem Tode der kinderlos gebliebenen Eheleute wurden, ging der
Australienheimkehrer J. B. leer aus.

11 Lange.
12 Die 3. Ehefrau des Vaters und Stiefmutter, Lisette Esch.
13 Vielleicht der Bruder der Stiefmutter: Caspar A. B. Esch (vgl. Text Anm. 70).
14 Anton Joseph, 1783-1863.
15 Friedrich Johann Lanwer, 1766-1833, Kaufmann und Gastwirt in Quakenbrück;

seine Tochter Anna Maria Katharina war die erste Frau von Julius Vater.
16 Verheiratet in Ramsloh.
17 b-b Randbemerkung.
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Die bremischen Seezeichendampfer

Von Christian Ostersehlte

1. Einführung in das bremische Schiftahrtszeichenwesen

Im ausgehenden Mittelalter, als die Hanse den Seehandel in Nord- und Ostsee
noch beherrschte, begann man sich Gedanken zu machen, wie die lebhafter
gewordene Schiffahrt sicherer zu gestalten war. Aber ein so umfassendes
Sicherheitsdenken wie heute darf dabei nicht angenommen werden. Erst
die rasante Entwicklung der immer komplizierter werdenden Schiffstechnik
bildete im vorigen Jahrhundert überhaupt die Voraussetzung für ein umfang¬
reiches Gesetzeswerk im Rahmen vorbeugender Schiffssicherheit. 1 Das See¬
notrettungswesen nach unserem heutigen Verständnis konnte erst durch gei¬
stesgeschichtliche Vorgänge des ausgehenden 18. bzw. des 19. Jahrhunderts
entstehen. 2

Wesentlich näherliegend als diese noch im Dunkel der Zukunft liegenden
Entwicklungen war für den spätmittelalterlichen Menschen die Notwendig¬
keit, die Küstenlinien an wichtigen Punkten zur Erleichterung der Navigation
zu markieren. Anfänge eines Schiffahrtszeichenwesens, wie z.B. der Bau
erster Leuchttürme, können sogar bis in die Antike zurückverfolgt werden.
Im Mittelalter wurden sie wieder aufgegriffen und weitergeführt. 3

»Das Seezeichenwesen der einzelnen Städte war zur Zeit seiner ersten Ein¬
richtung überall recht primitiv. Man begnügte sich anfänglich fast immer mit
einigen wenigen Tonnen und Baken bzw. Kapen. Es entwickelte sich ganz all¬
mählich, entsprechend der auffallend langsamen Ausweitung des Transport¬
volumens des Seehandels der deutschen Städte, das erst um den Ausgang
des 18. bzw. zu Anfang des 19. Jahrhunderts eine entscheidende Vergrößerung
erfuhr. Zu Ende des 14. Jahrhunderts betrug die Tragfähigkeit der nicht mehr
als etwa 1 000 Einheiten umfassenden deutschen Flotten an Nord- und Ostsee
nicht mehr als etwa 60 000 bis 80 000 Tonnen. Die älteste vollständig erhalten
gebliebene Zolliste Hamburgs zeigt, daß 1369 lediglich 598 Schiffe - von weni¬
gen Ausnahmen abgesehen kleine und kleinste Fahrzeuge - von Hamburg
ausliefen, ja noch zwischen 1590 und 1630 kam hier die Zahl der einlaufenden

1 Klaus-Peter Kiedel, Uwe Schnall, Lars Uwe Scholl (Hrsg.), Arbeitsplatz Schiff. 100
Jahre See-Berufsgenossenschaft 1887-1987 (Schriften des Deutschen Schiffahrts¬
museums, Bd. 23), Bremerhaven und Hamburg 1987.

2 Christian Ostersehlte, Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
(Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bd. 26), Bremerhaven und Ham¬
burg 1990.

3 Bekannt geworden sind z.B. der Pharos von Alexandria (um 280 v. Chr.), der noch
heute als Ruine vorhandene römische Leuchtturm innerhalb des Mauerrings des
Dover Castle sowie der heute noch erhaltene, aber nicht mehr im Betrieb befind¬
liche Leuchtturm in Travemünde (1539).
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Fahrzeuge niemals über 2 000 pro Jahr hinaus. An der Weser wurde selbst
noch 1778 und 1796 diese Zahl nicht annähernd erreicht.« 4

Die früheste konkrete Nachricht über Seezeichen (Baken und Tonnen) in
der Wesermündung datiert von 1410. 5 Weitere Baken (oder auch Kapen
genannt) wurden im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts errichtet. 6 1566 ließ
der Oldenburger Graf Anton I. den Kirchturm von Blexen um etwa 7 m er¬
höhen, um den Seefahrern eine bessere Ansteuerung der Wesermündung zu
ermöglichen. 7 Im 15. und 16. Jahrhundert wurden die ersten schwimmenden
Fahrwasserbegrenzungen, die Tonnen, ausgelegt. Die noch heute als Position
einer Tonne in der Außenweser existierende Schlüsseltonne, benannt nach
dem als Toppzeichen angebrachten bremischen Wappen, läßt sich bis 1664
zurückverfolgen. 8 Um 1700 befanden sich zwischen Vegesack und der Schlüs¬
seltonne zwölf Baken und 67 Tonnen auf Position. 9 Das erste feste Leuchtfeuer,
eine sogenannte Feuerblüse, ließ der Graf von Oldenburg 1630 auf der Insel
Wangerooge errichten. 10 Erst 1855 - 1856 folgten zwei weitere Leuchtfeuer:
Ein neugotischer Turm an der Einfahrt zum Neuen Hafen in Bremerhaven
sowie im Watt der Wesermündung ein zweiter Leuchtturm, der von Bremen
errichtete Hoheweg, der eine ältere Bake ersetzte. 11

Feuerschiffe kamen an der deutschen Küste erst im 19. Jahrhundert auf,
nachdem 1732 das erste Spezialfahrzeug dieses Typs auf der Position Nore
vor der Themsemündung durch das englische Trinity House ausgelegt wor¬
den war. Der dänische Gesamtstaat stationierte 1815 ein Feuerschiff als
Ansteuerung zur Eider, 1816 folgte Hamburg diesem Beispiel und besetzte
die später so bezeichnete Station »Elbe 1«. 1818 stationierte Bremen nahe des
Mellumsandes ein Feuerschiff (spätere Bezeichnung: »Bremen«, Position
nach Angaben von 1818: 53 Grad 47,3' N, 8 Grad 07,5' O, nach Angaben von
1876: 53 Grad 48'N, 8 Grad 8'24"O r 1966 aufgehoben). In der Nähe der Bre¬
mer Bake war von 1840-1856 ein weiteres Feuerschiff ausgelegt worden, das

4 Immer noch das Standardwerk zum Thema ist die bereits 1955 abgeschlossene
akribische Arbeit von Arend W. Lang, Entwicklung, Aufbau und Verwaltung des
Seezeichenwesens an der deutschen Nordseeküste bis zur Mitte des 19. Jahrhun¬
derts, Bonn 1965, S. 1.

5 Anläßlich eines Friedensvertrages zwischen mehreren friesischen Häuptlingen
in Rüstringen und der Stadt Bremen vom 16. 6.1410 wird das Recht Bremens er¬
wähnt, auf Mellumplate und an anderen Stellen Baken zu setzen und Tonnen zu
legen, s. Bremisches Urkundenbuch (BUB) 4 (1381-1410), Bremen 1886, Nr. 406,
S. 524 ff., vgl. auch Karl H. Schwebel, Tonnen und Baken, in: De Koopmann
tho Bremen. Ein Fünfhundertjahr-Gedenken der Handelskammer Bremen, Bre¬
men 1951, S. 40 sowie Gerd Thielecke, Ein Überblick über die Entwicklung des
Schiffahrtszeichenwesens der Außenweser in den vergangenen 150 Jahren, in:
Deutsches Schiffahrtsarchiv 3/1980, S. 175 ff.

6 Lang (wie Anm. 4), S. 27.
7 Ebd., S.21.
8 Ebd., S.40ff.
9 Schwebel (wie Anm. 5), S. 42.

10 Lang (wie Anm. 4), S. 69.
11 Thielecke (wie Anm. 5), S. 182 f.
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aber nach Fertigstellung des neuen Leuchtturms Hoheweg wieder einge¬
zogen wurde. Eine weitere Position mit der Bezeichnung »Weser« wurde 1874
eingerichtet (Position nach Angaben von 1876: 53 Grad 54' N, 7 Grad 49' O,
1981 aufgehoben und durch ein unbemanntes System ersetzt). 12

Ein bremisches Spezialfahrzeug zum Auslegen und Einholen schwimmen¬
der Schiffahrtszeichen findet sich in den Quellen erstmals 1533 unter dem
Namen »Die drei Helden Davids« und eine spätere Erwähnung nennt ein
Schiff »Der Schwarze Adler«. 1537 wurde das bremische Tonnenschiff zum
Kriegszug der Hansestadt gegen Balthasar von Esens eingesetzt. Die militäri¬
sche Verwendung von Tonnenschiffen, wie etwa zur Geleitsicherung ein- und
auslaufender Fahrzeuge, war in der frühen Neuzeit nicht ungewöhnlich, so
z.B. auch in Hamburg. 13 Im übrigen hat sich aus der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts im Bremer Focke-Museum ein Gemälde des damaligen bremi¬
schen Tonnenbojers (tradierte frühneuzeitliche Schiffstypenbezeichnung) von
der Bauart einer Schmack erhalten (Abb. I). 14

Nach diesem technikhistorischen Überblick stellt sich nun die Frage nach
der Organisation dieses frühneuzeitlichen Schiffahrtszeichenwesens auf der
Unterweser und in der Wesermündung. Die hoheitliche Zuordnung war
zunächst umstritten. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert berichten die
Quellen immer wieder von Konflikten zwischen Bremen und Oldenburg über
die Zuständigkeit für die damals noch nicht so zahlreichen Seezeichen. Auch
wenn sich Oldenburg in einigen Fällen durchsetzte, die Hauptlast hatte die
Hansestadt zu tragen, die das größte Interesse an einer gesicherten Zufahrt
haben mußte. 15 »In Bremen verwalteten die >Elterleute< als >Vorsteher der
Tonnen<, d.h. die Leitung der großen Gemeinschaft der Kaufleute, das Tonnen-
und Bakenwesen. Sie verfügten nach eigenem Ermessen über die Einnahmen
aus den sogenannten Tonnengeldern, die hier nicht - wie dies in den meisten
übrigen Städten üblich war - der Stadtkasse zuflössen. Sie waren lediglich
gehalten, zweimal im Jahre einigen Ratsherren - Vertretern des städtischen
Patriziats - über ihre Finanzgebarung Rechnung zu legen, eine Verpflichtung,
der sie sich im Laufe des 16. Jahrhunderts endgültig entzogen, so daß sie von
da an bis zur Napoleonischen Zeit über eine fast uneingeschränkte eigene
Finanzgebarung verfügten.« 16 1849 erhielt die neugegründete Handelskammer

12 Lang (wie Anm. 4), S. 95 ff., außerdem: Erich Grelle, 148 Jahre Feuerschiffsstation
»Bremen«, in: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern 47/1966, S. 73 ff.; Hart¬
mut Müller, »Pilot« - »Neuer Pilot« - »Weser« - »Bremen«. Bremer Leuchtschiffe
des 19. Jahrhunderts, in: Ebd., 50/1969, S. 195 ff. Allgemein über die Entwicklung
der Feuerschiffe im internationalen Vergleich s. Friedrich-Karl Zemke, Feuer¬
schiffe der Welt, Hamburg 1995, auf S. 110 eine Karte von deutschen Feuer¬
schiffspositionen mit Angaben über die Stationierungsjahre.

13 Lang (wie Anm. 4), S. 11 ff., 125.
14 Gerd Dettmann, Der bremische Tonnenbojer, in: Brem. Jb., 38, 1939, S. VII ff. Die

Inventar-Nr. des Gemäldes: B 207. Den Herren Karl-Heinz Haupt und Horst
Menzel (beide Arbeitskreis historischer Schiffbau) danke ich für entsprechende
typengeschichtliche Hinweise und Einordnungen.

15 Lang (wie Anm. 4), S. 4.
16 Zitat ebd., S. 6.
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Abb \ : Tonnenbojer von der Bauart einer Schmack auf der Unterweser. Wäh¬
rend eine Tonne (Vordergrund) bereits im Strom verankert ist, sieht
man an Deck noch eine weitere auszubringende Tonne mit Stein. In
der Takelage sind zusätzliche Blöcke und Taljen als Hebezeuge für
die Seezeichen angebracht. Auf dem achternen Deckshaus sitzt der
Barsemeister und gibt Anweisungen.
Unbekannter Maler, um 1770. Ölgemälde auf Leinwand im Focke-
Museum, Bremen. (Foto: Focke-Museum, Bremen)

Bremen als Nachfolgerin der bisherigen kaufmännischen Korporation »Colle-
gium Seniorum« die Verwaltung des Schiffahrtszeichenwesens übertragen.
Der bremische Staat dagegen war Eigentümer der Seezeichen und des Ton¬
nenhofs auf der Teerhofinsel. 17 Die verwaltungsgeschichtliche Entwicklung
in Bremen bildete im neuzeitlichen Europa beileibe kein Einzelfall. Häufig
nahmen religiöse Brüderschaften, Kaufmanns - oder Schiffergilden auf lokaler
Ebene die Betreuung der Schiffahrtszeichen in die Hand, ehe sich die staat¬
liche Obrigkeit auf diesem Gebiet zu engagieren begann. Ein renommiertes
Beispiel ist das Trinity House, die noch heute bestehende britische See¬
zeichen- und Lotsenbehörde. Heinrich VIII. beauftragte 1514 die Bruderschaft
vom Trinity House of the Deptford Strand mit dem Lotsenwesen auf der
Themse. 1594 kam die Zuständigkeit für das Seezeichenwesen hinzu. Die

17 Ebd., S. 7.
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korporative Eigenständigkeit hat sich bis heute erhalten, wenn auch bei star¬
kem Einfluß durch die britische Regierung. 18

Bei näherer Betrachtung der Seezeichenliteratur stellt man eine ungleiche
Gewichtung fest: Feuerschiffe und Leuchttürme erfreuen sich eines ungebro¬
chenen Interesses, bei dem sicherlich auch Ästhetik und Nostalgie eine Rolle
spielen. Seltener findet man Untersuchungen zum übrigen Seezeichenwesen.
Der Tonnenleger schließlich wird, trotz seiner Unentbehrlichkeit, nach wie vor
in der einschlägigen Literatur auffallend stiefmütterlich behandelt. Hin und
wieder eine Erwähnung am Rande, ab und zu die Besprechung eines Neu¬
baus in einer schiffbautechnischen Zeitschrift, aber gründlichere historische 19
und typologische 20 Untersuchungen sind äußerst selten.

2. Anfänge des Tonnen - und Bakenamtes

Um 1870 mehrten sich die Stimmen, die eine gründliche Reorganisation des
Seezeichenwesens propagierten. 1867 unterhielt Bremen, neben dem Leucht¬
turm Hoheweg, dem Feuerschiff »Bremen« auch den als Seezeichen dienen¬
den Kirchturm auf Wangerooge 21 und in der Wesermündung sechs Baken. Die
Unterhaltung der schwimmenden Seezeichen war für die zuständige Han¬
delskammer immer aufwendiger geworden. Lagen in der Außenweser 1852
76 Tonnen aus, so erhöhte sich deren Zahl bis 1862 auf 80, 1866 auf 88 und
1867 auf 89. 22 Im Winter lagen, wohl wegen erhöhter navigatorischer Schwie¬
rigkeiten, mehr Tonnen im Strom (1864 104, 1868 132). 23 Veranlaßt durch diese

18 Hans-Christian Freiesleben, Geschichte der Navigation, Wiesbaden 1976, S. 33;
Trinity House, London 1978 (Broschüre).

19 Richard Woodman, Keepers of the Sea. A History of the Yachts and Tenders of
the Trinity House, Cavenham 1983. Die Tonnenleger der US-Küstenwache sind
ebenfalls gut dokumentiert bei Robert L. Schema, U. S. Coast Guard Cutters and
Craft of World War II, Annapolis 1982; ders., U. S. Coast Guard Cutters and Craft
1946 -1990, Annapolis 1990. Ein Fahrtbericht in Verbindung mit einer Übersicht
über die französische Tonnenleger-Flotte, s. Un navire baliseur au travail, in: Le
Chasse-Maree, 12/1984, S. 2 ff.

20 Ohne die Typologie zu vertiefen, sollen nur einige wenige Merkmale dieses
Schiffstyps genannt werden: Ein Tonnenleger zeichnet sich aus durch einen ent¬
sprechenden Kran oder Ladebaum zum Hieven der Tonnen sowie durch ein frei¬
es Deck mit relativ niedrigem Freibord zum Absetzen der Seezeichen. In der
Regel befindet sich der Aufbau achtern angeordnet. Einige Tonnenleger verfügen
überdies um vergrößerte Deckshäuser, um Mannschaften bei Ablösefahrten zu
den Leuchtfeuern durchführen zu können, wie z.B. die Schiffe des englischen Tri¬
nity House. Auch ist eine Kombination mit einer anderen Funktion denkbar, wie
der des Eisbrechers (z.B. in Kanada). Zu den neueren Entwicklungen zählen
Versuche mit der Katamaran-Bauweise (z. B. in Japan) oder der Anordnung der
Aufbauten nach vorn mit achterlichem Tonnendeck (Niederlande, Finnland).

21 Jahresbericht der Handelskammer in Bremen für 1866 erstattet an den Kauf-
mannsconvent, Bremen 1867, S. 26 (nachfolgend abgekürzt JbHK 1866 (1867).

22 JbHK 1867 (1868), S. 36.
23 JbHK 1868 (1869), S. 33.
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erhöhten Aufwendungen, aber wohl auch im Vorgriff auf potentielle Streitig¬
keiten zwischen den drei Unterweseranrainerstaaten (Bremen, Oldenburg
und seit 1866 Preußen) forderte die Handelskammer 1869 Reformen in der
Verwaltung. So sollten die besonders weit draußen exponiert liegenden See¬
zeichen dem Norddeutschen Bund übertragen werden, ein Vorschlag übri¬
gens, der politisch seiner Zeit weit voraus war. Im übrigen schwebte der
Kammer dagegen die Bildung eigener Behörden im Einverständnis der drei
Staaten vor, die über Schiffsabgaben zu finanzieren waren. 24

Der deutsch-französische Krieg setzte allen diesen Planspielen erst einmal
ein Ende. Im Juli 1870 zog man, wegen der drohenden französischen Blockade,
das Feuerschiff ein, löschte die Leuchtfeuer, legte die Baken nieder und ver¬
senkte die Tonnen im Strom. 21 ebenfalls zum Sinken gebrachte Blockschiffe
bildeten eine Sperre bei Langlütjensand. Nachdem sich die französische
Marine zurückgezogen hatte, begann man (hier spielte der für Deutschland
günstige Kriegsverlauf in Frankreich eine entscheidende Rolle) schon im Sep¬
tember wieder mit der Wiedereinrichtung der Schiffahrtszeichen. Doch ein
strenger Eiswinter unterbrach die Arbeiten, die erst im Frühjahr 1871 abge¬
schlossen wurden. 25 Nun konnte die Diskussion um eine Neuorganisation
wieder einsetzen und führte zu Verhandlungen zwischen den Unterweser¬
uferstaaten, die sich aber in die Länge zog. Zwar erarbeitete man schon recht
bald eine Konvention über die gemeinschaftliche Verwaltung der drei Staaten
unter Federführung Bremens, auch setzten Bemühungen ein, im Einver¬
nehmen mit Großbritannien und den Niederlanden die Befeuerung und
Betonnung zu vereinheitlichen 26 , doch erst im Mai 1875 kamen die kompli¬
zierten Verhandlungen in Bremen zum Abschluß. Eine Konvention über die
Bildung einer gemeinsamen Behörde wurde am 1. August 1876 ratifiziert 27
und trat Anfang 1877 »nach manchen Zwischenfällen« in Kraft. 28 Das neuge¬
gründete Tonnen- und Bakenamt begann am 1. Juli 1877 seine Arbeit. Wie
bereits früher vorgesehen, handelte es sich dabei um eine Behörde aller drei
Staaten, doch Bremen übte die Verwaltung aus, die von zwei Senatsmitglie¬
dern und sechs Angehörigen der Handelskammer durchgeführt wurde. 29 Die
gemischtstaatliche Verwaltung war für damalige Verhältnisse in Deutschland
nicht ganz ungewöhnlich 30 . Noch heute erinnern am Giebel der Tonnenhalle

24 JbHK 1869 (1870), S. 7.
25 JbHK 1870-1873 (1874), S. 7 ff.
26 Ebd., S. 17 ff., JbHK 1876 (1877), S. 8. Über die frühen internationalen Beziehun¬

gen im Seezeichenwesen informiert Gerhard Wiedemann, Internationale Zu¬
sammenarbeit im Seezeichenwesen 1889- 1955 (Teil 1), in: Dt. Schiffahrtsarchiv
8/1985, S. 229 ff.

27 JbHK 1875 (1876), S. 11. Das Vertragswerk ist veröffentlicht im Gesetzblatt der
Freien Hansestadt Bremen 1877 (BGB11), Bremen 1878, S. 45 ff.

28 JbHK 1877 (1878), S. 26.
29 JbHK 1877 (1878), S. 27.
30 So unterhielten die drei Hansestädte und Frankfurt/Main (bis 1866) 1820-1879

ein Oberappellationsgericht mit Sitz in Lübeck, 1908-1937 Lübeck und Hamburg
in Lauerhof bei Lübeck ein gemeinsames Gefängnis, s. Antjekathrin Graßmann
(Hrsg.), Lübeckische Geschichte, Lübeck 1988.
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Bilanzen des Tonnen- und Bakenamtes 1877-1918

T^VirJd-Iir u i y*-r"\̂ Virn /-\r~i t ^ Az$y lf \Cllllldlllllcll (lvlcilrs.j A nc ri 3 V\£nn I |V/ia t~w~\
/\U»ycilJtiIl IJ.VlcLJ.JVj Saldo (Mark)

1877 109 640,74 63 202,68 + 46438,06
1878 244 405,90 131526,70 + 112 879,20
1879 267562,49 126890,54 + 140 671,95
1880 296199,26 133154,22 + 163 045,04
1881 294 245,18 139 879,92 + 154 365,26
1882 281486,43 130434,87 + 151051,56
1883 330 973,89 132812,10 + 198 161,79
1884 342 988,68 135 341,82 4- 207646,86
1885 327 069,69 126 855,72 4 200 213,97
1886 325485,74 146 357,93 + 179 127,81
1887 368 827,15 354 953,19 + 13 873,96
1888 383 612,15 340 111,81 + 43500,34
1889 444154,74 205 756,06 + 238 398,68
1890 460260,64 219402,09 + 240858,55
1891 550771,61 417 549,92 -f- 133 221,69
1892 532 962,93 277 753,25 + 255 209,68
1893 527651,78 267 206,75 + 260 445,03
1894 554982,79 395 970,18 + 159 012,61
1895 570233,20 290 465,13 -t- 279768,07
1896 585 165,90 518192,42 ■f 66973,48
1897 783 462,34 394 291,72 + 389 170,62
1898 845913,75 411056,62 + 434 857,13
1899 833 060,17 299366,80 + 533 693,37
1900 878 637,13 391656,02 + 486 981,11
1901 954 261,46 478432,04 + 475 829,42
1902 1087740,73 432 028,66 + 655 712,07
1903 1155228,56 400 851,60 + 754 376,96
1904 1162930,87 422090,77 + 740 840,10
1905 1251245,75 436143,03 + 815102,72
1906 1306892,43 635237,63 + 671654,80
1907 1498103,81 442 935,76 + 1055168,05
1908 1440340,54 635684,31 + 804 656,23
1909 1474481,51 567570,71 + 906910,80
1910 1533 528,19 465486,66 + 1068041,53
1911 1690 859,94 496 773,65 + 1194086,29
1Q1 9iy 1Z 1 r^o R79 ^lOOU D/Z,OvJ AQR 779 ^9*±i/O //Z,v3Z + 1331900,21
1913 1935980,26 506 899,45 + 1429080,81
1914 1168 771,04 514321,74 + 654 449,30
1915 161799,72 420135,74 258336,02
1916 232 938,23 402 895,84 169957,61
1917 345141,51 495592,19 150450,68
1918 336191,88 606 365,29 270173,41

Quelle: VSB 1878-1918
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in Bremerhaven die Wappen der drei Bundesstaaten (vgl. Abb. 5) an das Ton¬
nen- und Bakenamt. Auch die zunehmend engere wirtschaftliche Verflechtung
des Unterweserraumes, wie sie heute selbstverständlich erscheint, spiegelt
sich in der Gründung dieses Amtes wider. In der Tat hatte das bremisch-
oldenburgische Verhältnis einiges an Brisanz verloren und dasselbe galt für
den Übergang von der Herrschaft Hannovers an Preußen nach 1866. Außer¬
dem waren zum größten Teil jene Institutionen in der Amtsleitung repräsen¬
tiert, die traditionell am Seezeichenwesen Anteil hatten.

Finanziert wurde die Behörde durch das Feuer- und Bakengeld, in früheren
Zeiten Tonnengeld genannt. Dabei handelte es sich um eine traditionsreiche
Einrichtung, die 1426 erstmals urkundlich erwähnt wurde, als der Rat dem
gemeinen Kaufmann (das spätere »Collegium Seniorum«) das Recht zuge¬
stand, Tonnengeld zu erheben. 31

Während der napoleonischen Besetzung Bremens wurde es in die Staats¬
kasse geleitet und 1826 durch die lediglich von bremischen Schiffen erhobene
Seeschiffahrtsabgabe ersetzt. 32 Mit dem Arbeitsbeginn des Tonnen- und
Bakenamtes erlosch diese Abgabe und wich dem Feuer- und Bakengeld. Es
wurde nach Rauminhalt der Schiffe (maximal 10 Pf. pro Kubikmeter) berechnet,
von den Hebestellen (Hafen- und Zollbehörden) in den Unterweserhäfen
eingezogen und nach Bremen abgeführt. Die allgemeine Kauffahrteischiff¬
fahrt, unabhängig von der Flagge, war von dieser Regelung betroffen. Kriegs¬
schiffe, Dienstfahrzeuge der drei Anrainerstaaten, Schiffe in Notsituationen,
Schlepper, Leichter, Lotsenschiffe und Küstenfischer waren von der Zahlung
befreit.

Für den Eventualfall war vorgesehen, daß Bremen neun Zehntel, Oldenburg
und Preußen jeweils ein Zwanzigstel zur Finanzierung des Amts beizutragen
hatten. 33 Doch das blieb für lange Zeit reine Theorie. Die Einnahmen reichten
für die Arbeit des Tonnen- und Bakenamtes bis zum Ersten Weltkrieg völlig
aus, mehr noch, die Kasse quoll bald so über, daß Rücklagen gebildet werden
konnten. Die Statistik (Tabelle) spricht eine eindrucksvolle Sprache. Der jähr¬
liche Überschuß ging alsbald in die Hunderttausende, erreichte 1907 erstmals
die Millionengrenze und wenn der Erste Weltkrieg nicht ausgebrochen wäre,
hätte man 1914 möglicherweise ein Plus von rund zwei Millionen Mark
erwirtschaftet. Bereits bei Gründung des Tonnen- und Bakenamtes war des¬
halb ein Reservefonds eingerichtet worden, der nicht mehr als 300 000 Mark
enthalten durfte. 34 Doch auch diese Vorgabe wurde von der Realität bald
überholt. Bereits 1879 übersprang der Bestand des Reservefonds die 1877

31 BUB 5 (1411-1433), Bremen 1902, Nr. 297, S. 311 f., Vereinbarung zwischen dem Rat
und dem gemeinen Kaufmann vom 13. 7.1426. Vgl. Schwebel (wie Anm. 5), S. 40.
Über die Frühzeit des Tonnengeldes im 16. Jahrhundert informiert außerdem
Adolf E. Hofmeister, Das Bremer Kornakzise- und Tonnengeldregister von 1532,
in Brem. Jb. 72, 1993, S. 56 ff.

32 Schwebel (wie Anm. 5), S. 43.
33 BGB11 1877, S. 45 ff.
34 Ebd.
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gezogene Grenze und erreichte 1890 die Millionenhöhe. 35 So entschied das
Tonnen- und Bakenamt im Februar jenes Jahres, in die Finanzierung der
anstehenden Außenweserkorrektion einzuspringen. 36 Nicht nur die laufenden
Ausgaben des Amts konnten aufgrund dieser opulenten Finanzlage bestritten
werden, sondern auch z. B. der Bau des Leuchtturms Roter Sand, der zwar ein
technisches, kaum aber ein finanzielles Problem darstellte. 37 Der Erste Welt¬
krieg bereitete dann diesen unbeschwerten wirtschaftlichen Verhältnissen
ein Ende.

Zur Verwaltung des Tonnen- und Bakenamts: Die technische Leitung des
bremischen Schiffahrtszeichenwesens unterstand seit Jahrhunderten dem
Barsemeister. Diese Bezeichnung entstand im 15. und 16. Jahrhundert und
stammt von der niederdeutschen Schiffstypenbezeichnung »bardze« her.
Damit wurde ein kleineres Fahrzeug beschrieben, das auch militärischen
Zwecken diente. In Hamburg und Emden sind Barsemeister bis zum 17. Jahr¬
hundert im Amt tätig gewesen. In Bremen erscheint diese Amtsbezeichnung
im 16. Jahrhundert in den Quellen, hielt sich aber bis ins 20. Jahrhundert. In
der frühen Neuzeit oblagen dem Barsemeister, der Verwendung von Tonnen¬
legern zu Konvoi- und Kriegszwecken entsprechend, außerdem hoheitliche
und militärische Aufgaben, ehe sich die Zuständigkeiten (etwa im 17. und 18.
Jahrhundert) auf die Leitung des Seezeichenwesens reduzierten. 38 Johannes
Sellmann, der Steuermann des Segel-Tonnenlegers »Bremen«, wurde noch
von der Handelskammer am 1. Mai 1876 zum Barsemeister ernannt und blieb
es bis zu seiner Pensionierung zum 30. September 1911. Er starb Anfang
1923. 39 Auch seine Nachfolger Heinrich Brehme und Martin Göbel führten
die Amtsbezeichnung »Barsemeister«.

Das Verwaltungspersonal des Amts dürfte nicht allzu groß gewesen sein.
Neben dem Barsemeister und einem Assistenten hat es wohl nur noch wenige
Hilfskräfte gegeben. 40 In der ersten Zeit dürfte sich ein Büro, wenn es über¬
haupt bestanden hat, in der Wohnung des Barsemeisters befunden haben
und der wohnte traditionsgemäß auf dem Teerhof. 41 Im Mai 1892 wurde
beschlossen, die Wohnräume nach andernorts zu verlegen, was mit der
bevorstehenden Aufgabe des Teerhofs als Lagerplatz für die Tonnen zu tun

35 Zahlen in den Verhandlungen zwischen dem Senat und der Bürgerschaft (VSB),
1878-1918.

36 Archiv der Handelskammer Bremen (AHKB) S III 14 (18), Bd. 1.
37 Die Gesamtkosten für dieses Projekt berechneten sich 1886 auf insgesamt

912 811,49 Mark, davon wurden 605 205,45 Mark aus den laufenden Einnahmen
und 307 606,04 Mark aus dem Reservefonds finanziert, s. VSB 1886, S. 161.

38 Zum Barsemeister s. Lang (wie Anm. 4), S. 8, 124 f.; Grelle (wie Anm. 12), S. 82.
Eine ausführliche Untersuchung über die bremischen Barsemeister bleibt ein
Desiderat der Forschung.

39 AHKB, S III 14 (8).
40 Eine Geschichte des Tonnen- und Bakenamts ist nicht Gegenstand dieser Arbeit

und bleibt ein Desiderat.
41 Der Wohnsitz Seilmanns befand sich von 1878-1894 auf dem Teerhof 13, s. Brem.

Adreßbuch 1878-1894.

156



hatte. 42 1895 fand man schließlich in der Nordstr. 127, nahe der Wilhadikirche
in der westlichen Vorstadt, ein neues Dienstgebäude, welches das Tonnen-
und Bakenamt bis zu dessen Auflösung 1921 beherbergte. Auch Sellmann
wohnte bis zu seiner Pensionierung dort. 43

Eine erste Inspektionsreise unternahmen Vertreter Bremens, Preußens und
Oldenburgs sowie der Handelskammer ein Jahr nach Beginn der Tätigkeit
des Amtes, im Juni 1878. 44 Damals war die Unterweser nur ein seichtes
Gewässer von 2 - 2,5 Metern Tiefe. Seeschiffe konnten nur bis Bremerhaven,
allenfalls bis Brake und Elsfleth gelangen. Nur sehr kleinen Fahrzeugen
(Schleppern, Leichtern, flachgehenden Raddampfern und höchstens kleinen
Küstenseglern) stand die Passage nach Bremen offen. Zunächst war der
Flußlauf stromaufwärts nur bis Vegesack betonnt, danach nur noch durch
Strauchbaken (Pricken) gekennzeichnet. 1879 erweiterte Bremen die Beton-
nung bis zum Stadtgebiet auf eigene Kosten. 45 Diese Tonnen wurden 1883
mit den übrigen Schiffahrtszeichen unterhalb Vegesacks vereinheitlicht 46 ,
doch erst ein Vertrag vom 20. März 1886 unterstellte sie der Verwaltung durch
das Tonnen- und Bakenamt. 47

Aber nicht nur auf der Unterweser, sondern auch in der Wesermündung
wurde das Schiffahrtszeichenwesen zügig ausgebaut. Ein technisch sehr
kühnes Projekt war sicherlich der bereits erwähnte Bau des eisernen Leucht¬
turms Roter Sand, eine Eisenkonstruktion, die auf einem Caisson ruhte. Die
Bauarbeiten zogen sich von 1880 - 1885 hin und waren von einigen Rück¬
schlägen, wie z.B. der Zerstörung des ersten Betonkörpers im Sturm, beglei¬
tet. Nach seiner Inbetriebnahme wurde dieses Bauwerk in der breiten
Öffentlichkeit alsbald zum Symbol des Leuchtturms schlechthin. 48

1884 wurde ferner angeregt, das Dwarsgatt zu befeuern, damit die Weser¬
mündungshäfen auch zur Nachtzeit angelaufen werden konnten. 49 Nach der
Genehmigung des Vorhabens im Folgejahr 50 stellte man im Sommer 1887 die
drei kleineren Leuchttürme Eversand, Meyersledge und Salzhörn fertig und
zündete am 15. August die Feuer. Der Gewinn für Schiffahrt und Handel

42 AH KB S III 14 (18), Bd. 1.
43 Franz Buchenau, Die Freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet, Bremen 1900, S.

237 ; Brem. Adreßbücher 1895 -1921.
44 JbHK 1878 (1879), S. 25
45 JbHK 1879 (1880), S. 27
46 JbHK 1883 (1884), S. 32
47 JbHK 1886 (1887), S. 23
48 JbHK 1880 (1880), S. 14, JbHK 1881 (1881), S. 21, JbHK 1882 (1882), S. 11, JbHK

1882 (1883), S. 30, JbHK 1884(1885), S. 24, JbHK 1885 (1886). Über den Leucht¬
turm, der mittlerweile von einem eigenen Förderverein unterhalten wird s. Dirk
J. Peters, 100 Jahre Leuchtturm »Roter Sand«. Ein Kulturdenkmal der Technik-
und Schiffahrtsgeschichte, in: Deutsches Schiffahrtsarchiv 8/1985, S. 199 ff.
Siegfried Stölting und Peter Elze (Hrsg.), Leuchtturm Roter Sand. 1885 - 1985,
Worpswede 1985.

49 JbHK 1884 (1885), S. 24.
50 JbHK 1885 (1886), S. 36.
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bestand z.B. darin, daß bereits nachts die Post aus den USA in Bremerhaven
angelandet und anderntags in Bremen zugestellt werden konnte. 51 Die Be¬
feuerung der Unterweser wurde 1892 in Angriff genommen, 1895 provisorisch
und 1898 endgültig fertiggestellt 52 .

Der Ausbau des Schiffahrtszeichenwesens an der Unterweser und in der
Wesermündung hatte sich also innerhalb weniger Jahre in rasanten Schritten
vollzogen und das auf technischem und organisatorischem Gebiet. Auch die
nähere Zukunft verhieß eine kontinuierliche Zunahme des Schiffsverkehrs
und damit neue Anforderungen für das Tonnen- und Bakenamt. Von 1887 -
1895 erfolgte, unter der Leitung des bremischen Oberbaudirektors Ludwig
Franzius, die Vertiefung der Unterweser auf eine Fahrwassertiefe von 5 Me¬
tern. 53 Durch diese sogenannte Unterweserkorrektion (die Befeuerung ge¬
schah also zeitgleich) konnten Seeschiffe nach Jahrhunderten wieder Bremen
anlaufen, dessen Hafenanlagen bis zum Ersten Weltkrieg zügig ausgebaut
wurden. Nicht nur für den Seeverkehr und die daran angeschlossene Hafen¬
wirtschaft, sondern auch für das Schiffahrtsverwaltungswesen bedeutete die
Korrektion einen enormen Modernisierungsschub. Die Dynamik des Ausbaus
der Unter- und Außenweser zu einer modernen Wasserstraße blieb ebenso in
der Folgezeit ungebrochen. Der im 19. Jahrhundert allumfassende Prozeß der
Industrialisierung hatte auch das Schiffahrtszeichenwesen erfaßt und grund¬
legend umgestaltet.

3. Die Anschaffung der beiden Seezeichendampfer »Bremen« und »Weser«

Bei seiner Gründung übernahm das Tonnen- und Bakenamt von der bremi¬
schen Handelskammer einen Segel-Tonnenleger mit Schonertakelung namens
»Bremen«, der im Laufe der sechziger, spätestens der siebziger Jahre in
Dienst gestellt worden war. 54 Noch anderthalb Jahrzehnte fuhr das Schiff für
das neugegründete Amt, ehe man im Oktober 1892 seinen Verkauf erörterte,
was anschließend wohl auch geschah.

51 JbHK 1887 (1888), S. 27.
52 JbHK 1892 (1893)-1898 (1899).
53 Anstelle einer ausführlicheren Bibliographie, für die hier nicht der Ort ist, sollen

nur drei instruktive Aufsätze genannt werden: Hartmut Müller, Die Weser-Kor¬
rektion, in: Volker Plagemann (Hrsg.), Übersee. Seefahrt und Seemacht im
Deutschen Kaiserreich, München 1988, S. 88ff.; Karl-Heinz Hoffmann, Die
Weser. Geschichte einer Wasserstraße, in: Hartmut Roder (Hrsg.), Bremen -
Handelsstadt am Fluß, Bremen 1995, S. 300 ff.; ders., Die Außenweser, in: Ebd.,
S. 312 ff.

54 Peter-Michael Pawlik, Von der Weser in die Welt. Die Geschichte der Segel¬
schiffe von Weser und Lesum und ihrer Bauwerften 1770 bis 1893. (Schriften
des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bd. 33), Bremerhaven und Hamburg 1993,
S. 93 f. Dort wird ein Tonnenbojer »Bremen« erwähnt, der 1850 bei Claus Steen-
ken in Fähr erbaut und 1862 verkauft wurde. Die nachfolgende »Bremen« muß
also zwischen 1862 und 1877 erbaut worden sein. Aufgeführt wird das Schiff
namentlich in Rechnungen des Tonnen- und Bakenamtes, VSB 1878, S. 179.
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Die Anschaffung eines kleinen Tonnenlegers für Vegesack wurde im No¬
vember 1882 beschlossen. 55 Dabei muß es sich aber um ein Fahrzeug von
überaus bescheidenen Abmessungen gehandelt haben, denn sein Preis
betrug lediglich 1493,57 Mark. 56 Ob es etwa mit einem Segelkutter »Möwe«
identisch war, dessen Veräußerung im Dezember 1911 gemeldet wurde 57 , muß
dahingestellt bleiben.

Soweit bekannt, wurden in Deutschland zuerst auf der Unterelbe dampfge¬
triebene Tonnenleger eingesetzt. 1855 lieferte die Werft von Tischbein (später:
Neptun-Werft) in Rostock einen Dampfer »Neuwerk« an den Hamburger
Staat ab. 1868 folgte ein Ersatzschiff gleichen Namens von der Reiherstieg¬
werft in Hamburg. Dieselbe Firma baute 1886 eine neue »Neuwerk«. Dieses
Schiff hat sich dann in mehr als vier Jahrzehnten im Seezeichendienst
bewährt und war in Cuxhaven stationiert. 58 Die Reiherstiegwerft lieferte 1892
ein weiteres Schiff, den kombinierten Eisbrecher und Tonnenleger »Elbe« an
die Hamburger Verwaltung. 59 Ein Vorbildcharakter der wesentlich fortschritt¬
licheren Verhältnisse auf der Unterelbe für das bremische Tonnen- und
Bakenamt ist aber aus den Akten nicht erkennbar.

Auf einer Sitzung am 22. April 1886 wurde der Vorschlag erörtert, einen
Tonnendampfer zu bauen. 60 Zunächst zögerte das Amt mit dem Projekt, doch
dann befürwortete die Handelskammer Bremen mit Nachdruck diese Neu¬
anschaffung, auch mit dem Hinweis auf die günstige Finanzlage. 61 Ende
Dezember 1886 legte Barsemeister Sellmann das Konzept eines kleinen Ton¬
nendampfers für die Strecke Bremen-Brake vor, dessen Kosten er auf etwa
36000 Mark veranschlagte. Bei diesem Projekt spielte sicherlich auch die Tat¬
sache eine Rolle, daß das Amt, wie bereits erwähnt, im März 1886 die Zustän¬
digkeit über die Tonnen zwischen Vegesack und Bremen erhalten hatte. Im
neuen Jahr erging die Ausschreibung und Anfang April lagen Angebote von
fünf Werften aus dem Unterwesergebiet vor. 62 Tecklenborg aus Geestemünde
machte, wohl wegen des günstigsten Preisangebots, das Rennen und erhielt
Mitte April 1887 den Zuschlag. Der Bremerhavener Baurat Hanckes handelte
noch einige Details mit Tecklenborg aus, z.B. eine Lieferzeit von 4 Monaten.
Anfang Mai wurde der Vertragsentwurf vom Amt genehmigt. 63

55 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
56 VSB 1884, S. 154 f.
57 AH KB S III 14 (18) Bd. 2.
58 Theodor Siersdorfer, Wächter am Strom. Aus der Vergangenheit der Lotsen¬

schiffe und Seezeichen unserer Außenelbe, Hamburg 1975, S. 89 f.
59 M. Görz und M. Buchheister, Das Eisbrechwesen im Deutschen Reich, Berlin

1900, S. 144, 152.
60 AHKB S III 14 (18) Bd. 1.
61 AHKB Protokolle HK 1885 -1888.
62 AG »Weser«, Bremen: 45000 Mark; J. C.Tecklenborg, Geestemünde: 33000 Mark;

Seebeck, Geestemünde: 43600 Mark; Bremer Schiffsbaugesellschaft (vorm. H.F.
Ulrichs), Vegesack: 35975 Mark; Johann Lange, Grohn und Vegesack: 36000
Mark.

63 AHKB S III 14 (18) Bd. 1.
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Die Bauwerft J.C.Tecklenborg (gegründet 1842) gehörte zu jenen Betrieben,
die den Übergang vom traditionellen Holz- zum fortschrittlichen Eisenschiff¬
bau bewerkstelligen konnten. Zu jener Zeit fertigte das Unternehmen vor
allem kleinere Fahrzeuge. 64 Im Februar 1886 hatte sich Tecklenborg übrigens
auch um den Auftrag zur Fertigung der Eisenkonstruktion für die Leuchttürme
Eversand und Meyersledge bemüht, doch damals hatte die AG »Weser« den
Zuschlag erhalten. 65

Der Bau des Tonnendampfers (Bau-Nr. 68) zog sich offenbar ein wenig län¬
ger als geplant hin, im September 1887 lief das Schiff vom Stapel 66 , auf den
Namen »Bremen« getauft. Daß sich noch ein gleichnamiges Segelfahrzeug
im Dienst des Tonnen- und Bakenamts befand, störte offenbar niemanden. 67
Bei dem Dampfer »Bremen« handelte es sich um ein kleines Fahrzeug, das
ganz auf die engräumigeren Verhältnisse des Unterweserreviers zugeschnit¬
ten war. Seine technischen Daten: Länge über Alles 19 m, in der Wasserlinie
17,90 m, Breite in der Wasserlinie 4,12 m, Tiefgang 1,65 m (dies mit Rücksicht
auf die geringe Fahrwassertiefe, denn die Korrektion wurde erst im Baujahr
des Schiffes begonnen), 24 BRT, 1 Kessel (Bauwerft), eine Compoundmaschine
(Buckau, Magdeburg) 70 PSi, 1 Schraube, 8kn, Hebegeschirr für Tonnen
(nach dem Gewicht zu urteilen handelte es sich nur um kleinere Flußtonnen)
und Ankersteine 1,5 t. 68 Die »Bremen« hatte schließlich 35 208,68 Mark geko¬
stet. 69 Kurz danach lieferte Tecklenborg an den bremischen Staat fünf weitere
Fahrzeuge ab, die Dampfbarkasse »Spring« und die selbstfahrenden Leichter
»E V« - »E VIII« für die Unterweserkorrektion 70 .

Ob dieser kleine Tonnenleger nachfolgend Vorbild für ähnliche Fahrzeuge
in anderen Revieren wurde, ist eher unwahrscheinlich, immerhin erkundigte
sich noch im September 1890 ein königlich-preußischer Baurat aus Norden
nach den Ausschreibungsbedingungen vom April 1887. 71

Die Anregung, ein größeres Seezeichenschiff für die Wesermündung zu
bauen, wurde erstmals auf einer Sitzung des Amtes am 10. Dezember 1888 dis¬
kutiert. Barsemeister Seilmann plante eine Reise nach England, um die Ton¬
nendampfer des Trinity House zu studieren 72 und wünschte die Begleitung

64 Dirk J. Peters, Der Seeschiffbau in Bremerhaven von der Stadtgründung bis zum
Ersten Weltkrieg (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bremerhaven, Bd. 7),
Bremerhaven 1987. S. 68 ff, 90 ff, 126 ff.

65 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
66 Register Germanischer Lloyd 1923; Bernd Langensiepen, Reinhart Schmelzkopf,

J.C.Tecklenborg Schiffswerft und Maschinenfabrik Bremerhaven-Geestemünde,
in: Strandgut 11/1985, S. 106.

67 Im internen Sprachgebrauch unterschied man zwischen dem »Tonnenleger« (sel¬
tener »Tonnenschoner«) und dem »Tonnendampfer«, s. AHKB S III 14 (18) Bd. 1.

68 Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn, 14. 6.1996; Register Ger¬
manischer Lloyd 1892.

69 VSB 1888, S. 385.
70 Langensiepen, Schmelzkopf (wie Anm. 66), S. 106.
71 StAB 3-T.l. No. 211.
72 AHKB S III 14 (18) Bd. 1.
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durch einen Maschineningenieur namens Neukirch. 73 Doch mit diesem stritt
man sich erst einmal um das zu zahlende Honorar. 74 Erst im Mai 1889 traten
die beiden ihre Reise an. Aus diesem Anlaß richtete man am 27. Mai ein
Schreiben an den deutschen Botschafter in London, Paul Graf von Hatzfeldt,
mit der Bitte, Sellmann und Neukirch bei den britischen Stellen zu unter¬
stützen. 75 Hatzfeldt, dem Historiker eher durch wesentlich gewichtigere
diplomatische und politische Vorgänge im deutsch-britischen Verhältnis ge¬
läufig, hatte sich auch um derartige Petitessen aus dem rein konsularischen
Geschäftsbereich zu kümmern.

Schon wegen der langen englischen Küstenlinie (für Schottland und Irland
sind bis heute eigene Behörden zuständig) und den daraus entstandenen um¬
fangreichen Aufgaben unterhielt das Trinity House eine ansehnliche Flotte
an Seezeichenschiffen, deren Studium sich für die Besucher aus Bremen
lohnte. Seit 1745 sind bei der traditionsreichen britischen Institution Tender
mit Schonertakelung überliefert, und 1835 wurde das erste Dampfschiff mit
Schaufelradantrieb angeschafft. 1869 folgte der erste Schraubendampfer, der
Tonnenleger »Alert« (Länge: 30,7 m), der mit seinem Doppelschraubenantrieb
und seiner aus zwei Masten und einem Schornstein sowie dem vorderen Ton¬
nendeck mit Ladebaum bestehenden Konfiguration das Grundmuster für spä¬
tere Neubauten abgab. 1884-1901 folgten vier Neubauten der »Warden«-Klasse
(Länge: 40,7 m, ebenfalls 2 Schrauben) 76. Allein wegen der Ähnlichkeiten im
äußeren Erscheinungsbild ist das englische Vorbild bei der späteren Bauaus¬
führung in Bremen nicht zu übersehen.

Es verging aber noch mehr als ein Jahr, ehe Sellmann und Neukirch im
August 1890 ein Konzept über den Neubau vorlegen konnten. Nicht nur
britische Unterlagen waren geprüft worden. Auch die Direktoren Schüler und
Mittendorf vom Germanischen Lloyd wurden befragt. Schließlich war man an
den Norddeutschen Lloyd (NDL) herangetreten, dessen Inspektoren Meyer
und Böning ebenfalls Stellung genommen hatten. 77 Bei dieser Gelegenheit
zeigte sich wieder einmal die überragende Position des Lloyd als größte Ree¬
derei am Ort, überhaupt als bremische Institution, denn das Unternehmen
wurde hin und wieder vom Bremer Staat 78 oder auch von den Lotsen 79 bei
Schiffsneubauten um Rat angegangen.

73 Friedrich Neukirch, Civil-Ingenieur und Maschineninspektor des Germani¬
schen Lloyd, unterhielt ein Büro in der Neuen Börse, s. Bremer Adreßbuch, 1889,
S. 198. Neukirch (1844-1936) hatte bereits mit Ludwig Franzius beim Hafenbau
zusammengearbeitet. S. Bremische Biographie 1912-1962, Bremen 1969, S. 346 f.

74 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
75 StAB 3 -T. Nr. 139.
76 Woodman (wie Anm. 19), S. 76ff.
77 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
78 So z. B. steuerte der NDL 1874 Reverenzen über die Werft Jos. L. Meyer in

Papenburg bei, als es um den Bau eines Schleppdampfers für die Wasserbau¬
inspektion ging, s. Christian Ostersehlte, Die staatliche Schleppschiffahrt in
Bremen von den Anfängen bis zur Übernahme durch das Reich, in Brem. Jb. 72,
1993, S. 122.

79 Beim Bau des Bremerhavener Lotsenversetzdampfers »Flußlotse« (1908) diente
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Nachdem der Bau des Tonnenlegers ausgeschrieben war, trafen bis Anfang
Oktober 1890 fünf Angebote von Werften, wiederum aus dem Unterweser¬
raum, ein. 80 Nach gründlicher Prüfung entschied man sich für die Werft von
Johann Lange in Grohn und Vegesack, eine der beiden Firmen, aus der 1893
der Bremer Vulkan entstand. Das Angebot dieser Werft lag nicht nur preislich
günstig, sondern überzeugte auch im technischen Teil. Doch nun zierte sich
die Werftleitung und erklärte, den Neubau erst zum 23. Oktober 1891 liefern
zu können. Schließlich wünschte man, ganz von dem Auftrag entbunden zu
werden, aber dann nahm man ihn zu guter Letzt doch an 81 .

Die Werft von Johann Lange (gegr. 1805) war durch den Bau hölzerner Se¬
gelschiffe groß geworden, mittlerweile aber zur Fertigung von Eisenschiffen,
darunter auch Dampfern, übergegangen. Als man mit dem Tonnen- und Ba¬
kenamt verhandelte, arbeitete die Werft an einem Vollschiff für die bremische
Reederei Siedenburg, Wendt&Co., zwei Dreimastschoner für eine Hamburger
Firma standen wohl auch schon im Auftragsbuch. Für den Bremer Staat hatte
man 1888 zwei Fahrzeuge abgeliefert, an die Unterweserkorrektion den
Schlepp- und Peildampfer »Dünung« und das Reservefeuerschiff »Weser« an
das Tonnen- und Bakenamt. 82

Die Ablieferung des Tonnenlegers war ursprünglich für den Herbst 1891
vorgesehen 83 , der Bau zog sich aber in die Länge. Im Juli 1891 legte man den
Namen »Weser« fest und ernannte den Kapitän 84 . Für den Stapellauf wurde
zunächst der Nachmittag des 15. Oktober 1891 anvisiert 85 , dann aber wegen
Niedrigwasser verschoben. Tags darauf, am 16. Oktober (ebenfalls nachmit¬
tags) glitt die »Weser« (Bau-Nr. 338) in ihr Element 86 . Am 4. Februar 1892
ging der Tonnenleger auf Probefahrt in die Wesermündung. Diese Tour verlief
zwar zufriedenstellend 87, über einige kleine Beanstandungen wurde aber noch
bis in den Mai hinein verhandelt, ehe eine endgültige Abnahme erfolgen
konnte 88 . Die Daten der »Weser«: Länge (Wasserlinie) 36,50 m, Breite (Was¬
serlinie) 7,44 m, Tiefgang 2,70 m, 290 BRT, 1 Kessel (Bauwerft) 2 Compound-
maschinen (Bauwerft), zusammen 310 PS, 2 Schrauben (wohl wegen der

der NDL-Schlepper »Planet« (1897) als Vorlage, s. Christian Ostersehlte, Damp¬
fer »Flusslotse« und die Anfänge des modernen Lotsenversetzwesens auf der
Unterweser, in: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern 71/1992, S. 149.

80 Johann Lange, Grohn und Vegesack: 178500 Mark, Lieferzeit 10 Monate;
Bremer Schiffsbaugesellschaft (Vorm. H. F. Ulrichs), Vegesack: 173 000/185000
Mark, 10 Monate; J. C. Tecklenborg, Geestemünde: 235 000 Mark, 10 Monate;
F.W. Wencke, Bremerhaven: 224 000 Mark, 10,5 Monate; AG »Weser«, Bremen:
255600 Mark, 10 Monate.

81 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
82 Hartmut Roder, Der Bremer Vulkan: Von der Johann-Lange-Werft zum Bremer

Vulkan, Bremen 1987; Pawlik, (wie Anm. 54), S. 254 ff.
83 AHKBSIII21.
84 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
85 Weser-Ztg. 14.10.1891 (Mittagsausgabe).
86 Weser-Ztg. 17.10.1891 (Mittagsausgabe).
87 Weser-Ztg. 5. 2.1892 (Mittagsausgabe).
88 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
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Abb. 2: Tonnenleger »Weser«, Generalplan, der ein früheres Projektstadium
wiedergibt. (Foto: Archiv Bremer Vulkan, Vegesack)

Manövrierfähigkeit), 10,5 kn. Der Rumpf war aus Stahl gefertigt. Ein stabiler
Mast mit zwei Ladebäumen auf dem Vorschiff diente zum Einholen und Aus¬
setzen der Tonnen. Leider ist die Hebekapazität nicht überliefert, sie dürfte
etwa 8 -10 t betragen haben. Anfangs wurden die beiden Ladebäume über
Ketten geführt, die mit einer Winsche am Mastfuß bewegt wurden. Ein
Schlepphaken sowie ein Trossenabweiserbügel waren am Achterschiff ange¬
ordnet, doch wie oft das Schiff zu Verschleppungen (etwa von Feuerschiffen)
herangezogen wurde, ist nicht belegt. Ein Laderaum unter dem Tonnendeck
ist auch noch erwähnenswert (Generalplan und Seitenriß s. Abb. 2, 3). 89 Die
»Weser« hatte schließlich 194 346,07 Mark gekostet 90 . Bei der Schlußabrech¬
nung hatte das Tonnen- und Bakenamt der Werft die fällige Konventional¬
strafe erlassen, aber die Zahlung von Mehrkosten, die der Werft entstanden
waren, abgelehnt. 91 Von dem Tonnenleger hat sich ein Modell im Übersee-

89 Weser-Ztg. 14.10.1891 (Mittagsausgabe); Register Germanischer Lloyd 1900, 1924,
übrigens führte der Germanische Lloyd nur bis zu letzterem Jahr die beiden
bremischen Tonnenleger in seinem Register.

90 VSB 1892, S. 536; VSB 1893, S. 535.
91 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
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Museum in Bremen erhalten. Dabei handelt es sich vermutlich um kein
Werftmodell, wohl aber um eine zeitgenössische Arbeit 92 .

Hatte die »Weser« ihrer Bauwerft auch einigen Kummer bereitet, so gelang
es der Firma Lange kurz danach, den Auftrag für ein zweites Seezeichenschiff
hereinzuholen. Bei dem Tonnenleger »Sperber« (Bau-Nr. 322, abgeliefert im
Mai 1892 an die preußische Wasserbauverwaltung in Sonderburg) handelte
es sich um ein etwas kleineres Fahrzeug für die geschützten Gewässer der
Flensburger Förde (Länge: 30 m) 93 .

Auch andernorts rief die »Weser« Interesse hervor. Die Kaiserliche Marine
(in Gestalt des Kaiserlichen Lotsenkommandos) übte auf der Jade das See¬
zeichen- und Lotsenwesen aus und setzte einen Tonnenschoner »Heppens«
(1878 in Dienst gestellt) ein, über dessen Ersatz anscheinend nachgedacht
wurde, der dann aber noch bis 1920 aktiv blieb 94 . Der zuständige Vermes¬
sungsdirigent der Nordsee, ein Marineoffizier im Range eines Korvetten¬
kapitäns, bat im Oktober 188 9 95 sowie im Mai 1890 Seilmann um Unterlagen
über das »Weser«- Projekt 96 . 1892 lieferte Jos. L. Meyer in Papenburg einen
größeren Dampftonnenleger, die »Mellum«, an die Marine in Wilhelmshaven
ab 97 . Auffallende Ähnlichkeiten zur »Weser« existieren zu einem Tonnenleger
»Friesland«, erbaut 1899 bei der AG »Weser« für die preußische Regierung in
Aurich. 98

Die beiden Tonnenleger »Bremen« und »Weser« blieben nicht die einzigen
Schiffe des Tonnen- und Bakenamtes. Neben den zunächst zwei (1877), später

92 Holzmodell in Vitrine, Maßstab 1:50, Länge des Modells ca. 80 cm. Die Herkunft
konnte nicht mehr ermittelt werden. Das Modell ist in Naturholzfarben gehalten
und deshalb wohl kein Werftmodell, bei dem sonst der Originalanstrich ange¬
bracht worden wäre. Vermutlich handelt es sich um eine nachträgliche Auf¬
tragsarbeit des Tonnen- und Bakenamtes für das Übersee-Museum (1891 ge¬
gründet, 1896 eingeweiht). Die günstige Finanzlage des Amtes legt eine solche
dekorative Spende für das Museum nahe. Seit August 1996 befindet sich das
Modell als Leihgabe im oldenburgischen Schiffahrtsmuseum in Brake/Unter¬
weser, dortige Inventar-Nr. 96/1194.

93 Pawlik, (wie Anm. 54), S. 254 ff. Wegen der Berücksichtigung sämtlicher Neubau¬
ten der Werft verwendet dieses Werk eine andere Zählung der Baunummern, so
hat »Weser« dort die Nr. 318, während auf dem Plan (Abb. 3) 338 vermerkt ist.

94 Günther Spelde, Geschichte der Lotsenbrüderschaften an der Außenweser und
an der Jade, Bremen 1985, S. 213.

95 StAB 3-T.I.Nr. 207.
96 StAB 3-T.I.Nr. 211.
97 Daten der »Mellum«: Länge über Alles 40 m, größte Breite 7 m, Tiefgang 3,50

m, eine Dreifachexpansionsmaschine 350 PSi, eine Schraube, 10 Kn. Die »Mel¬
lum war also ein etwas größeres und leistungsfähigeres Schiff als die »Weser«,
doch letztere könnte bei der Projektphase doch eine Rolle gespielt haben. Allein
aufgrund ihrer Mentalität, vielleicht auch wegen anderer Anforderungen dürfte
die Marine in diesem Fall auf einen eigenständigen Entwurf besonderen Wert
gelegt haben.

98 Die Daten dieses Schiffes: Länge 36,20 m, Breite: 7,60 m, Tiefgang 2,70 m, 2 Com-
poundmaschinen von insgesamt 400 PSi, 2 Schrauben, 10 kn. Dem Wasser- und
Schiffahrtsamt Emden ist für die Überlassung dieser Daten zu danken.
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Abb. 3: Tonnenleger »Weser«, Seitenansicht Steuerbord (Takelriß), wohl end¬
gültige Bauausführung (vgl. Abb. 2, 5, 8). (Foto: Archiv Bremer Vulkan,
Vegesack)

sechs (1910) Feuerschiffen, auf die noch ausführlicher einzugehen ist, erhielt
das Amt Ende 1896 vom Bremer Vulkan eine Schute namens »Blitz« (Länge
14 m, Breite 4 m) für den Transport von Gasflaschen zum Betrieb der Leucht¬
feuer. Dieses unscheinbare Fahrzeug besaß keinen eigenen Antrieb, mußte
also geschleppt werden.

Einen kleinen Segelkutter mit Motor, die »Möwe« (Länge 11,40 m, Breite
4,20 m) lieferte Ende 1911 die Werft J. Junge in Wewelsfleth ab. Die »Möwe«
diente der Bebakung auf der Unterweser und im Watt".

Schließlich hielt das Tonnen- und Bakenamt einen Drittelanteil an dem lei¬
stungsfähigen Feuerlöschschlepper »Primus« der bremischen Hafenbauver¬
waltung (erbaut 1908 bei Seebeck in Geestemünde, 700 PSi). Das Amt war
seit 1886 auch für die Räumung von Wracks im Flußbett der Unterweser
zuständig. So lag die »Primus« auch für diesen Eventualfall im Freihafen I
oder II in Bremen in Bereitschaft, gelangte nach dem Krieg in den Besitz der
Reichswasserstraßenverwaltung und wurde schließlich 1937 an die Unterweser
Reederei (URAG) verkauft. 100

99 Register Germanischer Lloyd, 1923, Handbuch für die Deutsche Handelsmarine
1912, Berlin 1912, S. 1145.

100 Über diesen Schlepper ausführlicher s. Ostersehlte, (wie Anm. 78), S. 148 ff.
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4. Der Seezeichendienst bis 1921

In dem 1900 erschienenen repräsentativen Werk »Bremen und seine Bauten«
ist über die Seezeichen zu lesen: »Das Fahrwasser der Weser von See bis
nach Bremen-Stadt, welches eine Länge von rund 123 km bis zum Freihafen
besitzt, ist durch Tonnen und Leuchtfeuer bezeichnet und ist eingeteilt in
einen Seedistrikt von See bis Grossensiel an der Unterweser (rund 70 km
lang) und einen Flussdistrikt von Grossensiel bis Bremen-Stadt.

Im Hauptfahrwasser des Seedistrikts liegen einkommend auf Steuerbord
rote Spierentonnen mit Buchstabenbezeichnung und auf Backbord schwarze,
spitze Tonnen mit Nummerbezeichnung; an besonderen Punkten, namentlich
bei abzweigenden Fahrwassern, sind Bakentonnen ausgelegt.

Im Flussdistrikt liegen einkommend auf Steuerbord rote, stumpfe Tonnen
und auf Backbord schwarze, spitze Tonnen,- ausserdem dienen zur Bezeich¬
nung der Einfahrt der Hunte, der Lesum und des Freihafens Bakentonnen.
Zur Kennzeichnung der Schiengen (Buhnen) sind kleine Tonnen ausgelegt
oder Stangen und Pricken gesetzt.«™(Abb. 4).

Als Tonnen bezeichnet man also schwimmende Schiffahrtszeichen, die vor
Untiefen und anderen Verkehrshindernissen warnen sowie Fahrwasserbe¬
grenzungen markieren. Seit dem Entstehen der Tonnen im Mittelalter haben
sich deren technische Grundprinzipien bis heute nicht geändert: Ein schwim¬
mender Hohlkörper, der an einer Kette befestigt ist, diese wiederum ist mit
einem Stein verbunden, der auf dem Grund liegt und so verhindern soll, daß
die Tonne von ihrer Position wegtreibt. In Bremen verwendete man dafür
häufig den bekannten Obernkirchener Sandstein.

Jahrhundertelang wurden die Tonnen aus Holz geböttchert und mit Eisen¬
bändern verstärkt. Ihre Form war lange Zeit recht einfach gehalten: Ein
Kegel, an dessen Spitze die Kette endete, während der stumpfe Teil als
Tagessichtzeichen über die Wasserlinie herausragte. Im 17. Jahrhundert wur¬
den verschiedenfarbige Anstriche, auch Toppzeichen (Beispiel: die bereits
erwähnte Schlüsseltonne) eingeführt. Die zunächst übliche Praxis, den Ton¬
nen individuelle Namen zu geben, wich um 1800 der Numerierung, denn die
Anzahl, somit die Tonnendichte, erhöhte sich im jeweiligen Revier ständig. Im
19. Jahrhundert differenzierte sich auch die Formgebung, denn die Markie¬
rung der Wasserstraßen mußte in ihrer Aussagefähigkeit weiter verfeinert
werden. 1850 wurde die erste Tonne aus Eisenblech auf der Weser ausgelegt,
Hamburg folgte diesem Beispiel 1857. Weitere Verbesserungen traten hinzu,
so Glockentonnen (erstmals 1875 auf der Jade), im ausgehenden 19. Jahrhun¬
dert führte man mit Öl- oder Fettgas betriebene Leuchttonnen als Nacht¬
sichtzeichen ein (System Pintsch, Berlin, auch hier wirkte die Marine-Seezei-
chcnverwaltung in Wilhelmshaven als Schrittmacher) 102 . Heute unterscheidet
man die Tonnen nach der äußeren Form des Überwasserteils oder nach ihrer

101 Bremen und seine Bauten, Bremen 1900, S. 764.
102 Lang (wie Anm. 4), S. 40 ff., 104 ff.
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Fig. 585. Tonnen.

Abb. 4: Tonnen in verschiedenen Ausführungen, um 1900. (Foto: Bremen und
seine Bauten, Bremen 1900)
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technischen Ausrüstung: Stumpf-, Spitz-, Spieren-, Baken-, Glocken- und
Leuchttonnen 103.

Im Gegensatz zu heutigen internationalen Standardisierungen (vereinbart
im Rahmen der internationalen Seezeichenorganisation IALA/International
Association of Lighthouse Authorities), war im 19. Jahrhundert die Betonnung
nicht nur von Staat zu Staat, oft auch von Revier zu Revier unterschiedlich.
Im November 1880 schlug Seilmann vor, einlaufend auf Steuerbord schwarze
spitze Tonnen, auf Backbord weiße stumpfe Tonnen auszulegen. Für dieses
neue System lag im März 1881 die Genehmigung aller drei Weseruferstaaten
vor. 104 Im Juli 1887 verordnete der Bundesrat eine Vereinheitlichung der See¬
zeichen in den deutschen Küstengewässern, die 1904 verwirklicht wurde und
bis 1954 Bestand hatte. 105 Der bereits zitierte Zustand für die Zeit um die
Jahrhundertwende entsprach dieser Regelung. Da die Weser damals noch
häufiger als heute vereist war 106, mußte (wie auch in unserer Zeit) regelmäßig
die Sommer- gegen die Winterbetonnung ausgetauscht werden. Diese Win¬
tertonnen besaßen eine schlankere Form, um den Eismassen weniger An¬
griffsfläche zu bieten, und waren von robuster Bauart, meist aus Stahlblech.
Hölzerne Wintertonnen waren durch Stabeisen besonders armiert. Dennoch
kam es immer wieder vor, daß eine Tonne den Eispressungen nicht standhielt
und verlorenging 107.

Das Tonnen- und Bakenamt versuchte, seine Betonnung technisch zu ver¬
bessern, so versah es im Frühjahr 1881 eine Tonne versuchsweise mit Leucht¬
farbe. Trotz einer stabilen Konstruktion von Schwimmkörper und Kette kam
es des öfteren vor, daß sich eine Tonne losriß und in ein anderes Revier ver¬
trieb. Im Frühjahr 1881 barg der Tonnenschoner »Bremen« zwei Tonnen, die
von der Jade stammten 108. Umgekehrt riß sich 1891 eine Unterwesertonne,
vom Tonnendampfer »Bremen« ausgelegt, los und wurde schließlich an der
Eidermündung von der königlich-preußischen Wasserbauinspektion in Tön¬
ning sichergestellt, die dafür einen Bergelohn von 53 Mark einstrich 109.

Ende 1893 verfügte das Tonnen- und Bakenamt über insgesamt 206 schwim¬
mende Schiffahrtszeichen, die im Fahrwasser auslagen. 311 weitere Tonnen
waren zusätzlich auf den Tonnenhöfen an Land gelagert 110. Im oldenburgischen
Schiffahrtsmuseum in Brake haben sich noch vier Tonnen dieser Behörde er-

103 Eine präzise Definition liefert das wohl vorzüglichste deutschsprachige nauti¬
sche Lexikon von Wolfram Claviez, Seemännisches Wörterbuch, Bielefeld und
Berlin 1973, S. 290 (Stichwort: Seezeichen).

104 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
105 StAB 3-T. 1. Nr. 230; Thielecke (wie Anm. 5), S. 179. Eine genauere navigations¬

geschichtliche Analyse der Betonnung und Befeuerung der Unterweser ist nicht
das Anliegen dieser Arbeit und bleibt ein Desiderat.

106 Christian Ostersehlte, Das bremische Eisbrechwesen, in: Brem. Jb. 67, 1989,
S. 67ff., auf S. 71 und 93 Tabellen über Vereisungen und Eisbrechereinsätze
1818 - 1891 sowie 1888-1943.

107 StAB 3-T.l. No. 230.
108 AHKB S III 14 (18) Bd. 1.
109 StAB 3-T.l. Nr. 211.
110 AHKB S III 21.
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Abb. 5: Tonnenleger »Weser« am Tonnenhol in Bremerhaven, 1913. Am Süd¬
giebel der Tonnenhalle (Bildmitte) sind die drei Wappen der Unter¬
weseranrainerstaaten Bremen, Oldenburg und Preußen angebracht.
(Foto: Wasser- und Schiffahrtsamt Bremen)

halten: zwei Bakentonnen aus genietetem Eisen-/Stahlblech, eine schwarz und
bauchig (1889), die andere rot mit einer etwas schlankeren Form (1892), außer¬
dem zwei kleinere rote hölzerne Stumpftonnen mit Eisenreifen (1896, 1907) 111.

Das Amt unterhielt schließlich drei Tonnenhöfe. Die entsprechende Ein¬
richtung auf der Teerhofhalbinsel gegenüber der Altstadt besaß mit Abstand
die längste Tradition, denn sie ist bereits 1483 urkundlich erwähnt worden 112.
Im November 1891 beschloß man die Verlegung in den Holz- und Fabriken¬
hafen 11'', doch erst im Mai 1895 wurde dieser Plan endlich realisiert, nachdem
die alten Gebäude auf dem Teerhof abgerissen worden waren 114. Doch auf
dem Gelände kam man nicht lange zur Ruhe, denn schließlich wurde die
mögliche Brandgefahr in der Nähe großer Holzlagerplätze zu hoch bewertet.

111 Schiffahrtsmuseum Brake, Bakentonne schwarz (1889): Inv.-Nr. 96/279, Baken¬
tonne rot (1892): 96/278, zwei Stumpftonnen (1896): 89/661 a. (1907): 89/660a.

112 Franz Buchenau, Die Freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet, Bremen 1882,
S. 150. Über den Tonnenhof auf dem Teerhof seit neuestem: Christoph Dette,
Anke Großmann, Ruprecht Großmann, Der Teerhof in Bremen. Bremens Insel
zwischen Altstadt und Neustadt, Bremen 1995, S. 18 f., 107f.

113 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
114 Franz Buchenau, Bremen und seine Bauten, Bremen 1900, S. 150.
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Im Oktober 1905 stand ein erneuter Umzug zur Diskussion, diesmal auf ein
Grundstück nahe der neuen Werftanlage der AG »Weser«, die 1905/06 von
der Stephanikirchweide nach Gröpelingen gezogen war und ihr früheres
Betriebsgelände den neugegründeten Atlas-Werken überlassen hatte. Der
neue Tonnenhof lag an der Bassinerweiterung am Wendebecken (Hafen III).
Auf dem alten Gelände konnten die Maschinen, darunter eine Fettgasanstalt,
demontiert und am neuen Standort wieder aulgebaut werden. Im Sommer
1907 war dieser Ortswechsel abgeschlossen. Doch auch das erwies sich nicht
als dauerhafte Lösung, denn die bremische Hafenerweiterung, allen voran
der Bau der Getreideanlage, forderte ihr Recht. 1913 zog man erneut um,
diesmal auf ein Areal am Vorhafen der neu entstandenen Industriehäfen 115.
Dort war der Tonnenhof noch 1934 in Betrieb, mittlerweile unter der Regie
der Wasserstraßendirektion Bremen 116.

Ein zweiter Hof wurde bald nach der Gründung des Tonnen- und Baken¬
amtes in Vegesack eingerichtet. 1878 mietete die Behörde ein entsprechen¬
des Gelände 117 von der Vegesacker Badehaus-Gesellschaft und errichtete im
Folgejahr einen Schuppen, der 1883 erweitert 118 und, mittlerweile baufällig
geworden, 1910 durch einen Neubau ersetzt wurde 119.

In Bremerhaven befand sich bereits 1877 ein weiterer Tonnenhof, der an der
Geestemündung lag und bis zum Ersten Weltkrieg in mehreren Bauphasen
(1882, 1906- 1909) zu einer modernen Anlage ausgebaut 120 wurde und als
Basishafen für den großen Tonnenleger »Weser« diente. Noch heute befindet
sich auf diesem Gelände das Wasser- und Schiffahrtsamt Bremerhaven mit
Dienstgebäude, Werkstätten und dem Tonnenhof, einige Gebäudeteile stam¬
men noch aus der Zeit des Tonnen- und Bakenamtes (vgl. Abb. 5).

Über den Einsatzalltag der beiden Tonnenleger liegen nur sehr bruchstück¬
hafte Informationen vor, besser sind wir über Reparaturen und Umrüstungen
unterrichtet. Ein routinemäßiger Werftaufenthalt der »Bremen« hat sich in
einem Zeitungsartikel niedergeschlagen. Am 26. August 1897 berichtete die
»Norddeutsche Volkszeitung«: »Neurönnebeck. Der Tonnenleger >Bremen<,
der auf Rohde's Werft einen neuen Anstrich erhielt und an der Maschine
repariert wurde, ist am Dienstag vom Stapel gelassen und sofort wieder in
Dienst getreten.« 121 Im Zusammenhang mit einigen Reparaturen baute die
AG »Weser« 1906 einen neuen Kessel in das Schiff ein 122.

Zu vermuten ist, daß die »Bremen« für das Aussetzen und Einholen der Ton¬
nen im bereits erwähnten Flußdistrikt auf der Unterweser zwischen Großen¬
siel und Bremen-Stadt zuständig war. Der kleine Dampfer ist wahrscheinlich

115 AH KB S III 14 (18) Bd. 2.
116 Franz Buchenau, Die Freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet, Bremen 1934,

S. 283 f.
117 StAB 3-T.i. Nr. 211.
118 AHKB S III 14 (18) Bd.l.
119 VSB 1910, S.1304.
120 AHKB S III 14 (18) Bd.l und 2.
121 Zit. nach Pawlik (wie Anm. 54), S. 62. Dort auch Foto vom Tonnenleger »Bre¬

men«, aufgeslipt auf der Werft von Rohde in Neu-Rönnebeck, August 1897.
122 AHKB S III 14 (18) Bd.2.
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Abb. 6: Tonnenleger »Weser« längsseits Feuerschifl »Bremen«, 1913. Auf der
Brückennock in Uniform der Kapitän oder Steuermann des Dampfers.
(Foto: Wasser- und Schiffahrtsamt Bremen)

über die geschützten Gewässer der Unterweser nie hinaus gekommen. Ein
Sondereinsatz, der freilich den Anstrich des Banalen nicht verleugnen kann,
soll dennoch berichtet werden, beweist er doch, daß eventuell die beiden
anderen Weseruferstaaten bei Bedarf den Tonnenleger für ihre Zwecke an¬
fordern durften. Seit 1884 versah eine bremische Schleppreederei, die Bugsir¬
gesellschaft »Union« (gegr. 1873), mehr schlecht als recht den Fährdienst
zwischen Dedesdorf und Kleinensiel. Ende 1902 entstand zwischen dieser
Firma und der mißtrauisch gewordenen oldenburgischen Regierung (welche
die Fährkonzession vergeben hatte) ein Streit darüber, ob man den bisheri¬
gen Fährdampfer, der in der Größe eher einer Barkasse entsprach, durch ein
größeres Fahrzeug ersetzen solle. Die »Union« sperrte sich in den folgenden
Monaten gegen dieses Ansinnen, verwies auf höhere Kosten und Schwierig¬
keiten beim Anlegen. Da beorderten die oldenburgischen Behörden im Juli
1903 die »Bremen« zu den beiden Anlegestellen, wo die gewünschten Probe¬
manöver reibungslos klappten 123.

123 Christian Ostersehlte, Die Bugsirgesellschaft »Union« (1873-1914). Aufstieg und
Niedergang einer Schlepp- und Fährreederei auf der Unterweser, in: Hartmut
Bickelmann (Hrsg.), Bremerhavener Beiträge zur Stadtgeschichte II (Veröffent¬
lichungen des Stadtarchivs Bremerhaven, Bd. 11), Bremerhaven 1996, S. 70.
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Über den größeren Tonnenleger »Weser« sind die Quellen um einiges aus¬
kunftsfreudiger. 1901 erhielt dieses Schiff von Seebeck in Geestemünde
einen neuen Kessel 124. Ende Dezember 1908 wurde ein weiterer Umbau
beschlossen und im Folgejahr durchgeführt. Der Schornstein erhielt eine
Ummantelung, und ein Wassertank wurde installiert, um die Feuerschiffe
auch mit Süßwasser zu versorgen 125. Kurz darauf rüstete man »Weser« und
den Prahm »Blitz« mit Gaspreßpumpen aus 126. Sie dienten wohl zur Be¬
schickung der Leuchtfeuer und -tonnen mit Brennstoff.

Tagaus tagein lief die »Weser« von der Geestemündung aus in die Außen¬
weser und kümmerte sich um die Tonnen im Revier. Seit 1889 führten die
Dienstfahrzeuge des Tonnen- und Bakenamtes, neben der ohnehin obligato¬
rischen schwarz-weiß-roten Reichsdienstflagge, eine eigene Schiffsflagge 127,
von der sich ein Exemplar bis heute im Focke-Museum erhalten hat (Abb. 7).
Der tägliche, wohl sehr undramatische, wenn auch nicht immer ganz un¬
gefährliche Dienst 128 beider Schiffe, in seiner für die Unterweserschiffahrt
alltäglichen Selbstverständlichkeit, hat sich in den Akten kaum niederge¬
schlagen. Der Umgang mit den schwergewichtigen, oft sehr sperrigen Tonnen
sowie den Ketten und Steinen nötigte vor allem der Decksbesatzung einiges
an Seemannschaft und körperlicher Geschicklichkeit ab. Bei stärkerem See¬
gang war die Arbeit mit den Seezeichen für den einzelnen Mann sicherlich
mit einem höheren Unfallrisiko verbunden.

Neben dem Verlegen, Einholen und der Wartung der Tonnen nahm die
»Weser« eine zweite wichtige Aufgabe wahr, die bereits anklang: die Beliefe¬
rung der Feuerschiffe mit Versorgungsgütern und die Durchführung von
Ablösefahrten zum Austausch der Besatzungen. Über die Feuerschiffe des
Tonnen- und Bakenamtes läßt sich folgendes zusammenfassen: Bei seiner
Gründung lag auf der Station »Bremen« ein gleichnamiges hölzernes Fahr¬
zeug (erbaut 1853 bei Oltmanns, Motzen), ein eisernes Feuerschiff »Weser«
(1874, AG »Weser«, Bremen) auf jener Position. 1888 lieferte Johann Lange
ein eisernes Reservefeuerschiff für die Station »Weser« ab, das ebenfalls
deren Namen trug (1900 umgetauft in »Weser I«). Als nun 1900 das Feuer¬
schiff »Bremen« nach 47 Dienstjahren ausgemustert wurde (wegen seiner
soliden Bauweise diente es danach als Anleger in Brake, später wurde es auf-
geriggt und fuhr noch bis 1927), wechselte das Feuerschiff »Weser« (1874) auf
die Station »Bremen« erhielt deren Namen und hieß ab 1912 »Bremen I«. Ein
ursprünglich für diese Station vorgesehener Feuerschiffs-Neubau »Bremen«
(1900, G.H. Thyen, Brake), bezog nach seiner Fertigstellung als »Weser II«
die gleichnamige Position. Ein weiteres Feuerschiff, als »Jasmund« 1911 bei
Jos. L. Meyer in Papenburg für die preußische Verwaltung fertiggestellt, wurde
im Jahr darauf vom Bremer Staat übernommen und als »Bremen II« auf die

124 Register Germanischer Lloyd, 1923; VSB 1902, S. 779.
125 AH KB S III 14 (18) Bd. 2; VSB 1910, S. 1305.
126 VSB 1911, S. 1215.
127 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
128 Über den alltäglichen Seezeichendienst in der Elbmündung um 1960 informiert

sehr instruktiv der Aufsatz: Tonnenleger im Einsatz, in: Schiff und Hafen 8/1960,
S. 679 ff.
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f
Abb. 7: Schiffsflagge des Tonnen- und Bakenamtes im Focke-Museum, Bre¬

men. (Foto: Focke-Museum, Bremen)
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Station »Bremen« verlegt . So sorgte man nicht nur für ein Stamm-, sondern
auch für ein Reservefeuerschiff für die jeweilige Position.

Eine dritte Feuerschiffsstation nördlich der Insel Norderney, also auch mit¬
telbar an der Zufahrt der Wesermündung, schlugen 1903 Schiffahrtskreise
dem Bremer Senat vor. Nach längeren Verhandlungen zwischen dem Reich
sowie Bremen, Hamburg und Preußen einigte man sich auf die Besetzung der
neuen Position. Das Reichsmarineamt mochte sich nicht an der Finanzierung
beteiligen, doch Preußen übernahm die Hälfte der Kosten, die beiden Hanse¬
städte steuerten jeweils ein Viertel zu den Ausgaben bei. Bei der AG »Weser«
wurden zwei baugleiche Feuerschiffe (ein Stamm- und ein Reservefeuer¬
schiff, »Norderney I« und »Norderney II«) in Auftrag gegeben und Anfang
März 1907 abgeliefert. Die laufende Verwaltung der beiden Schiffe fiel dem
Tonnen- und Bakenamt zu, vermutlich, weil die Wesermündung geographisch
am günstigsten zu deren Standort lag. Am 5. Mai 1907 wurde die neue Position
besetzt (53 Grad 55'39"N, 7 Grad, 13'58"0). Mit Kriegsausbruch 1939 erfolgte
die Aufhebung der Station 130.

Alles in allem mußten drei Feuerschiffsstationen laufend betreut werden, hinzu
dürften Ablöse - und Versorgungsfahrten zu den Leuchttürmen getreten sein und
so wurde diese Aufgabe zum routinemäßigen Bestandteil des Arbeitsalltags
des Tonnenlegers »Weser« (s. Abb. 6). Durch die vermehrten Anforderungen
(begründet auch durch die neue Station »Norderney«) wurde Ende 1908 festge¬
legt, die Besatzung der »Weser« von vier auf sechs Matrosen aufzustocken 131.

Neben dem Seezeichen- und Versorgungsdienst erwuchs im Laufe der Jahre
ein drittes Arbeitsfeld für den Tonnenleger. Peilungen, d. h. Tiefenmessungen,
wurden damals noch sehr mühsam und zeitraubend mit Lotleine und Senk¬
blei durchgeführt. Eigentlich fiel diese Arbeit eher in die Kompetenz des
Bauamtes für die Unterweserkorrektion, das allein wegen der Überwachung
der Wasserbauarbeiten an solchen Messungen besonders interessiert war. Zu
diesem Zweck standen jener Behörde um 1890 acht Dampfbarkassen 132 für
die Unter- sowie ein Peil- und Schleppdampfer 133 für die Außenweser zur
Verfügung. Einige Peilkarten befinden sich im Archiv des Braker Schiffahrts¬
museums 134 und im Staatsarchiv Bremen und lassen Umfang und Intensität
der Peilarbeiten für die Unterweserkorrektion zumindest erahnen.

129 Zusammengestellt nach Grelle (wie Anm. 12), Müller (wie Anm. 12), Pawlik (wie
Anm. 54) sowie Rolf Eilers und Klaus-Peter Kiedel, Meyer Werft. Sechs Genera¬
tionen Schiffbau in Papenburg. 1795-1988, Papenburg 1988, S. 74 f, 250.

130 Erich Grelle, Biographie der Norderney-Feuerschiffe unter besonderer Berück¬
sichtigung von FS »Norderney I«, Masch, sehr. Mskr., Bremen 1969.

131 AH KB S III 14 (18) Bd. 2.
132 Christian Ostersehlte, Die Dampfbarkassen der Unterweserkorrektion, in: Das

Logbuch 3/1991, S. 84 ff.
133 Ders., Drei bremische Bereisungsdampfer. Teil 2. Dampfer »Dünung«, in: Das

Logbuch 4/1989, S.124 ff.
134 Dort sind insgesamt 17 Stromkarten der Unter- und Außenweser zwischen

Bremen und der Jungfernbake inventarisiert, hrsg. vom Bauamt für die Unter¬
weserkorrektion, 1890-1913 (Inv.-Nr. 96/603 - 610, 612 - 620). Mehr davon siehe
in StAB 4, 33/9 (Tiefenkarten 1887-1920).
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Das Tonnen- und Bakenamt wollte sich auch auf eigene Sondierungen
stützen. Peilungen durch die Besatzung der »Weser« im Umkreis des Leucht¬
turms Rotesand sind für den August 1910 135 dokumentiert ebenso wie Tiefen¬
messungen in der Außenweser (Juni 1914) 136, die wohl vom gleichen Dampfer
aus durchgeführt wurden.

Bei der intensiven Beanspruchung des Tonnenlegers »Weser« für verschie¬
dene Zwecke verwundert es nicht, daß das Schiff ab und zu in (größtenteils
geringfügige) Havarien verwickelt war, die allein dank einer gewissenhaften
Bürokratie aktenkundig wurden. Bei einer Reederei wären diese Vorgänge,
nach der Schadensregulierung mit der Versicherung, als Bagatellen abgehef¬
tet worden. Da Firmen- und Versicherungsakten fast nie ihren Weg in öffent¬
liche Archive finden, sind solche Vorgänge, die ohnehin der Erwähnung in
der lokalen Tages- und speziellen Schiffahrtspresse nicht wert waren, aus
dem privatwirtschaftlichen Bereich fast nie überliefert worden. So lassen
derartige Vorkommnisse deswegen nicht zwangsläufig auf eine fahrlässige
Schiffsführung schließen, sondern beleuchten eher die alltäglichen und man¬
nigfaltigen Tücken eines von der internationalen Schiffahrt vielbefahrenen
Flußmündungsreviers.

Am Vormittag des 21. August 1905 war die Besatzung der »Weser« im
Dwarsgatt mit Lotungen in Nord-Süd-Richtung des Flußprofils beschäftigt.
Die Geschwindigkeit betrug etwa drei Knoten, alle zwei Minuten wurde die
Lotleine ausgebracht, während gleichzeitig der Schiffsort durch Winkelmes¬
sungen festgestellt wurde. Da nahte plötzlich der britische Frachtdampfer
»Buckminster« (erbaut 1892, 2 052 BRT, Livingston & Co., London). Die aufge¬
schreckte Schiffsführung des Tonnenlegers legte zwar noch schnell den
Maschinentelegraphen auf Voll Zurück, doch eine Kollision des Vorstevens
mit dem Achterschiff des Frachters (10.30 Uhr) war nicht mehr zu vermeiden.
Beide Schiffe trugen nur Bagatellschäden davon. Am 2. Dezember 1905 stell¬
te das Seeamt Bremerhaven das Verschulden der englischen Schiffsführung
fest, die sich nicht an die im Revier üblichen Verkehrsregeln gehalten hatte 137.

Am 11. Mai 1911 lag die »Weser« an ihrem Liegeplatz in der Geeste, als
gegen 10.30 Uhr der einkommende Schleppdampfer »Germania« wegen eines
Ruderversagers den Tonnenleger an der Backbordseite streifte und leichte
Schäden hinterließ. Im April 1912 beschädigte die »Weser« ihrerseits den
Fährdampfer »Wangerooge«. Sieben Monate später, im November, geriet in
der Außenweser eine verlöschte Tonne, die vom Schiff aus gerade wieder
gezündet wurde, mit der Schraube des Tonnenlegers in Berührung und

135 Zwei identische Karten von Peilungen in der Neuen Weser rund um den
Leuchtturm Rotesand durch »Weser«, August 1910, 1:20000, hrsg. vomTonnen-
und Bakenamt, Oktober 1910, im Archiv des Schiffahrtsmuseums Brake (Inv.-
Nr. 96/621-622).

136 Karte von Peilungen in der Außenweser zwischen den Leuchttonnen 9 und X,
aufgenommen 19.- 27.6.1914, 1:20 000, hrsg. vom Tonnen- und Bakenamt,
14.7.1914, im Archiv des Schiffahrtsmuseums Brake (Inv.-Nr. 96/611).

137 Entscheidungen des Ober-Seeamts und der Seeämter des deutschen Reiches,
Bd. 17, Hamburg 1908, S. 21 f.
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demolierte diese. Am 1. Mai 1914 kollidierte die »Weser« in der Geeste mit
dem Boot des Lotsenschoners »Verena«. 138

Die beiden Tonnenleger waren die vielseitigsten, vermutlich auch die am
meisten beanspruchten Fahrzeuge in der Flotte des Tonnen- und Bakenamts.
Aber sie konnten dennoch nicht das gesamte Spektrum an Einsätzen ab¬
decken. Die beiden »Norderney«-Feuerschiffe sowie die »Bremen II« (ex »Jas-
mund«) waren mit Dampfmaschinen ausgerüstet. Alle älteren Feuerschiffe
verfügten dagegen über keinen Eigenantrieb, von der Hilfsbeseglung abge¬
sehen. Sie mußten auf Position verschleppt werden. Wohl in diesem Zusam¬
menhang, vielleicht auch mit anderweitigen Hilfsdiensten, ist ein Vertrag zu
sehen, den das Amt im Dezember 1877 mit der Bugsirgesellschaft »Union«
über die Miete von Dampfern für das Jahr 1878 abschloß. Acht Jahre später,
im Dezember 1885, wurde ein ähnlicher Vertrag mit derselben Firma für das
Folgejahr vereinbart 139. Auch ein Einsatz ist überliefert: Am 30. September
1891 nahm im alten Vorhafen von Bremerhaven der »Union«-Schlepper »Teil«
(mit seinen 500 PSi eines der beiden Flaggschiffe der Reederei) das Reserve¬
feuerschiff »Weser« auf den Haken und schleppte es auf Position 140. In den
neunziger Jahren geriet die »Union« wegen der Kurzsichtigkeit einer rück¬
wärtsgewandten Geschäftsleitung im Bugsiergeschäft auf der Unterweser
und vor Bremerhaven zunehmend in die Defensive und mußte es schließlich
nach der Jahrhundertwende ganz der Konkurrenz überlassen 141. Dieser
Niedergang dürfte der krisengeschüttelten Reederei das Ende der Geschäfts¬
verbindung mit dem Tonnen- und Bakenamt beschert haben. Das Erbe der
»Union«, die einst neben dem Schleppdienst des NDL die führende Bugsier¬
reederei im Revier darstellte, übernahm die 1890 gegründete Schleppschiff¬
fahrtsgesellschaft »Unterweser« (SGUW, heute Unterweser Reederei GmbH/
URAG). Auch diese Firma trat mit dem Tonnen- und Bakenamt in Verbin¬
dung. Um 1909 wurden ihre Schlepper hin und wieder für Fahrten zu den
Leuchttürmen gechartert. Ein festes Abkommen wie im Falle der »Union«
gab es mit der SGUW nicht, denn diese Anforderungen richteten sich nach
wechselndem Bedarf 142.

Eine Inspektionsreise der Verwaltungsspitze (1878) wurde bereits erwähnt.
Dabei handelte es sich um eine ständige Einrichtung. Die Ausführungsbe¬
stimmungen zum Vertrag über die Bildung des Tonnen- und Bakenamtes von
1876 schrieben eine Besichtigungsfahrt von Vertretern der drei Signatarstaa¬
ten vor. Später bürgerte sich die feste Bezeichnung Tonnen- und Bakenschau
für diese Unternehmung ein. Wohl wegen der angenehmeren Wetterbedin¬
gungen hatte diese Tour in den Sommermonaten stattzufinden 143.

Für diese Fahrten, die sich von den alltäglichen Bereisungen in Aufwand
und Umfang stark unterschieden, waren aber beide Tonnenleger nicht zu

138 StAB 4,33/10-3044.
139 AH KB S III 14 (18) Bd.l.
140 Weser-Ztg., 1.10.1891 (Morgenausgabe).
141 Ostersehlte (wie Anm. 123).
142 AHKB S III 14 (18) Bd. 2.
143 BGB11 1877, S. 45 ff.
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gebrauchen, vor allem deswegen, weil sie für eine größere Zahl von Fahrgä¬
sten nicht den erforderlichen Platz an Bord boten. Ein Bericht von der Tonnen -
und Bakenschau vom 12. Juli 1894 zählt 21 Teilnehmer auf: Abgesandte des
Bremer Senats, der oldenburgischen Regierung, der preußischen Verwaltung
in Stade, der bremischen Handelskammer, des Handelsvereins zu Brake,
aber auch Barsemeister Sellmann, weitere Angehörige des Amtes sowie zwei
Lotsen gaben sich ein Stelldichein 144. Für diese Fahrten charterte man jeweils
einen Seebäderdampfer des Norddeutschen Lloyd. In den Quellen werden
die Raddampfer »Lloyd« (187 8) 145, »Kehrewieder«(1894), »Najade« (1901, 1912-
1914) und »Delphin« (1911) sowie der Schraubendampfer »Vorwärts« (1910)
genannt.

Die Tonnen- und Bakenschauen trugen einen mehr repräsentativen und
politischen Charakter und dürfen nicht mit den alltäglichen Bereisungen, wie
etwa des Barsemeisters, verwechselt werden, auch wenn am Schluß der Fahrt
jeweils ein akribisches Protokoll über den Stand des Seezeichenwesens an¬
zufertigen war. Dessen Zahlenwerk wurde aber anscheinend vorher vom Amt
zusammengestellt. Meist ging es in aller Frühe von Bremen mit einem Son¬
derwagen der Eisenbahn nach Bremerhaven, wo an der Lloydhalle am Neuen
Hafen oder in der Geestemündung der Lloyddampfer auf seine erlesenen
Fahrgäste wartete. Meist nahm die Tour einen Tag in Anspruch und dauerte
oft bis tief in die Nacht, mitunter erstreckte sich die Fahrt bis zum nächsten
Tag. Doch nicht nur die Schiffahrtszeichen in der Wesermündung waren das
Ziel. Oft wurde noch ein weiterer Programmpunkt aufgenommen, wie z. B. der
Besuch eines Feuerschiffes, eine Insel (Helgoland, Borkum, Norderney und
Wangerooge) oder ein Hafen im benachbarten Revier (Brunsbüttel, Cuxhaven,
Emden), wo man nicht vergaß, gebührend einzukehren 146.

Der Erste Weltkrieg setzte diesen behaglichen Verhältnissen ein bitteres
Ende. Offensichtlich zog die Kaiserliche Marine die beiden Tonnenleger nicht
ein 147. Da sowohl die britische Blockade als auch die Kampfhandlungen zwi¬
schen den beiden Flotten sich weit jenseits der Außenweser zutrugen, dürfte
sich der Arbeitsalltag der beiden Dampfer zunächst nicht gravierend geän¬
dert haben, wenn man von einigen kriegsbedingten Umsetzungen in der
Betonnung absieht. 1915/16 wurde ein Teil des eisernen Decks der »Weser«
erneuert 148. Trotz des rapide zurückgegangenen Schiffsverkehrs waren auch
in dieser Zeit Havarien zu verzeichnen. Am Nachmittag des 20. Januar 1915
wurde der neue, von Tecklenborg für den NDL erbaute Frachtdampfer
»Meiningen« die Geeste stromabwärts geschleppt. Dabei streifte das werft¬
neue Schiff die »Weser«, die an ihrem Liegeplatz am Tonnenhof lag. Kleinere

144 AH KB S III 21.
145 AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
146 AHKB S III 21.
147 Das akribische und auf umfangreichen Forschungen im Bundesarchiv/Militär¬

archiv in Freiburg/Brsg. beruhende Standardwerk von Erich Groener, Die dt.
Kriegsschiffe 1815-1945, 8 Bde., München 1982-1994, erwähnt die beiden Ton¬
nenleger nicht.

148 AHKB S III 14 (18) Bd. 2.

177



Schäden an der Reeling des Seezeichendampfers waren die Folge. Im Juni
desselben Jahres beschädigte eine Dampfschute die Außenhaut des Tbnnen-
legedampfers 149 .

Ab 1917 ließen Heer und Marine an der deutschen Küste Kabel zu mili¬
tärischen Zwecken verlegen und deswegen acht kleinere Fahrzeuge als
Hilfskabelleger ausrüsten. Hinzu traten einige Trawler, Werftdampfer aus
Wilhelmshaven sowie Tonnenleger, die gelegentlich herangezogen wurden.
Zu dieser kleinen Flotte zählte auch die »Weser«, auch wenn sie nicht offi¬
ziell als Hilfskriegsschiff registriert war 150.

Wenn auch diese Einsätze nicht mit Seekriegsoperationen gleichzusetzen
waren, ganz ungefährlich waren sie wohl nicht. Es stellte sich die Frage
zusätzlichen Versicherungsschutzes. In früherer Zeit war für den Tonnen¬
schoner »Bremen« eine Assekuranz eingegangen worden 151 und bei den
beiden Dampfern wurde diese Praxis fortgesetzt, doch waren sie nur gegen
Seegefahr versichert. Anfang 1918 übernahm deshalb die Marine die Kriegs¬
risikoabdeckung in Höhe des Anschaffungswertes der Schiffe. Die Proble¬
matik blieb auch nach Kriegsende bestehen. Wegen der zahlreichen Minen
wurde im Sommer 1919 versucht, eine Extraversicherung dagegen abzu¬
schließen 152. Als keine Versicherungsgesellschaft dafür zu gewinnen war,
entschloß man sich, für die Besatzungsmitglieder eine amtsinterne Regelung
einzuführen 153.

Feuerschiff »Norderney«, das bei Kriegsbeginn zurückgezogen worden
war, ging im Mai 1920 wieder auf Station 154 , ebenso, wie »Weser«, das einen
Monat früher wieder seine Position eingenommen hatte 155. Beide Schiffe
wurden nun wieder vom Tonnenleger »Weser« zur Versorgung und Ablösung
angelaufen. Zum entlegenen »Norderney«-Feuerschiff unternahm der Damp¬
fer in der Regel einmal monatlich eine Doppelfahrt. Ebenfalls 1920 ließ das
Amt die Rohre des nunmehr zwei Jahrzehnte alten Dampfkessels der
»Weser« erneuern 156. Auch weitere Havarien finden sich aus diesen Jahren in
den Akten: Im Mai 1919 ereignete sich bei Seebeck beim Eindocken der
»Weser« eine leichte Kollision mit einem Minensuchboot. Am 3. März 1920
kollidierte das Schiff im Alten Hafen in Bremerhaven mit dem Lotsenschoner
»Bremen« und richtete leichte Schäden in dessen Takelage an 157.

Der alltägliche, meist völlig unspektakuläre Dienst der beiden Seezeichen¬
dampfer verlief somit auch nach dem Krieg in den gewohnten Bahnen und
dies sollte sich auch nicht ändern, als die »Bremen« und »Weser« 1921 einem
neuen Dienstherrn unterstellt wurden.

149 StAB 4,33/10-3044.
150 A. Kunert, Telegraphen-Seekabel, Köln/Nordenham 1962, S. 536 f.
151 Angaben für 1877-1879 in AH KB S III 14 (18) Bd. 1.
152 AH KB S III 14 (18) Bd. 2.
153 StAB 3 -T. No. 409.
154 Grelle (wie Anm. 130).
155 StAB 3 -T. No. 409.
156 AH KB S III 14 (18) Bd. 2.
157 StAB 4,33/10-3044.
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5. Der Mensch an Bord

Aufschlußreiche Quellen geben einiges an Informationen über die sozialen
Verhältnisse an Bord der beiden Tonnenleger zur Zeit des Tonnen- und
Bakenamtes her. Von der »Weser« hat sich ein Generalplan erhalten (Abb. 2).
Den Unterbringungsverhältnissen der damaligen Zeit entsprechend, lag im
Vorschiff unter Deck das Logis für Mannschaften und »Unterofficiere« (damit
war wohl der Zimmermann, vielleicht auch der Koch gemeint), das aus zwei
Räumen bestand. Achtern, hinter der Maschine, befanden sich vier begue-
mere Kabinen, u.a. zwei für den Kapitän, Steuermann und Maschinisten. Die
beiden anderen Kammern dürften wohl für mitreisende Angehörige des
Amtes, so etwa für den Barsemeister, bestimmt gewesen sein. Neben der
Kombüse auf dem Hauptdeck und einer Offizierspantry achtern waren als
weitere Einrichtungen wohl nur noch WCs und Waschbecken vorhanden,
womit man den damaligen hygienischen Ansprüchen Rechnung trug.

Von der »Bremen« ist überliefert, daß das Schiff über eine Kammer für den
Schiffsführer sowie ein Logis für die übrige Besatzung, insgesamt fünf Kojen,
verfügte 158.

Wie bei der heutigen Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes, so re¬
krutierte auch das Tonnen- und Bakenamt seinen seemännischen Nachwuchs
aus jenem Potential erfahrener Seeleute, die nach Jahren in der Kauffahrtei-
schiffahrt in den Staatsdienst überwechselten. Zum 1. Januar 1882 stellte das
Amt einen Steuermann für den Tonnenschoner »Bremen« ein, der zuvor in der¬
selben Funktion auf dem »Union«-Schlepper »Assecuradeur« gefahren war. In
seiner neuen Stellung im Seezeichendienst erhielt der Steuermann 120 Mark
monatlich bei freier Verpflegung an Bord. Dieses Beispiel dürfte ohne weiteres
mit den Besatzungen der Dampftonnenleger vergleichbar gewesen sein. Zwei
weitere Beispiele: Anfang 1896 wurde der Schiffsführer des Tonnendampfers
»Bremen« krankheitshalber in den Ruhestand geschickt. Wegen seiner lang¬
jährigen Dienste gewährte ihm das Amt ein Gnadengeld von 600 Mark jährlich.
In seine Stelle rückte der Steuermann ein, dessen Funktion nun vom bisherigen
Schiffszimmermann ausgeübt wurde 159. Im täglichen Dienst an Bord zählten
also beim Aufstieg innerhalb der kleinen Bordhierarchie vor allem praktische
Erfahrungen, weniger papierene Zertifikate. So besaß noch 1908 der Steuer¬
mann der »Bremen« kein Patent. 1912 wurde aber eines für große Fahrt für
den Steuermann der größeren »Weser« fortan verlangt. Zu Beginn des Jahres
1906 musterte ein Zimmermann auf der »Bremen« an. Seine Jahresheuer lag
zunächst bei 1250 Mark, konnte sich aber alle drei Jahre um eine Zulage von
50 Mark steigern, bis nach fünf Erhöhungen das Endgehalt von 1500 Mark
erreicht war. Diese Staffelung galt für alle Gehaltsstufen des Amtes. Der Jah¬
resurlaub betrug 14 Tage, für die eventuelle Vertretung eines Leuchtturmwär¬
ters war dem Schiffszimmermann eine Mark Tagegeld zu zahlen. 1913 wurde
der Jahresurlaub für die gesamte »Bremen«-Crew auf einen Monat erhöht 160.

158 Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn, 14. 6.1996.
159 AHKB S III 14 (18) Bd. 1.
160 AHKB S III 14 (18) Bd. 2.
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Die Besatzungsstärken der beiden Tonnenleger (nach Angaben von 1919)
betrugen bei der »Weser«: Kapitän, Steuermann, zwei Maschinisten, Zimmer¬
mann, Koch, sechs Matrosen, zwei Heizer, insgesamt 14 Mann. Auf der »Bre¬
men« fuhren: Schiffsführer, Steuermann, Maschinist, Zimmermann (der neben
Reparaturen an den Tonnen wohl auch Decksdienste versah) sowie der Koch,
insgesamt fünf Mann 161. Seit September 1890 genoß das fahrende Personal
des Tonnen- und Bakenamtes Versicherungsschutz durch die See-Berufs¬
genossenschaft (SBG) 162.

Als Zeichen seiner Würde erhielt bereits im April 1876, also noch von der
bremischen Handelskammer, der Barsemeister eine Uniform. Entsprechend
den maritimen Gepflogenheiten war diese aus dunkelblauem Tuch, ein breiter
Goldstreifen zierte die Mütze 163 . Erst im Frühjahr 1892 wurden die Kapitäne
und Steuerleute der Tonnendampfer mit einer Uniform ausgestattet 164 (vgl.
Abb. 6), was wohl mit der bevorstehenden Indienststellung der »Weser« zu¬
sammenhing. Viel später hieß es dazu 1919: »Bis soweit erhalten nur die Kapi¬
täne und Steuerleute der Tonnendampfer Dienstmützen und Dienstkleidung,
damit sie sich bei Ausübung der Strompolizei ausweisen können, besonders
fremden Kapitänen gegenüber« 165. Im September 1920 wurde dann die Dienst¬
kleidung abgeschafft 166, worin sich nicht nur der wirtschaftliche, sondern
auch mentalitätsmäßige Wandel nach Kriegsende widerspiegelte.

Zurück in die frühe Zeit der Tonnenleger: Aus dem August 1891, als das
Amt der SBG entsprechende Daten übermittelte, sind die Jahresheuern der
Besatzung der »Bremen« bekannt geworden: Der Schiffsführer erhielt 1500
Mark, der Steuermann 1020 Mark, der Maschinist 1320 Mark, ein Decksmann
900 Mark 167 . 19 0 0 wurden die Heuern in der Flotte, darunter auch auf den
Tonnenlegern, neu geregelt, ohne daß Einzelheiten darüber bekannt sind. Im
Sommer 1908 erfolgten geringfügige Erhöhungen. Die Steuerleute erhielten
nun 1600-2 200 Mark Jahresgehalt (nach Anciennitätszulagen gestaffelt, vgl.
s.o.). Vorher hatten sie 1500 - 2000 Mark bekommen. Der Maschinist der
»Weser« verbesserte sich von 1650-2000 auf 1600-2 200 Mark, sein Kollege
auf der »Bremen« sogar von 1700-2300 auf 1800-2400 Mark. Der Zimmer¬
mann auf demselben Schiff wurde umgruppiert von 1300-1600 auf 1460-
1580 Mark.

Im Juli 1912 führte das Amt einen neuen Gehaltsplan ein. Auf »Weser«
erhielten nun an Jahresheuer der Kapitän 3 300-4 000 Mark, der Steuermann
2500-3 000 Mark, der erste Maschinist 2 600-3100 Mark, der zweite Maschi¬
nist 1900-2400 Mark, der Zimmermann 1800-2200 Mark, der Koch 1750-
2000 Mark, ein Matrose 1650-1900 Mark sowie ein Heizer 1700-1950 Mark.
Entsprechende Angaben für die »Bremen«: Kapitän 2 000 - 2 600 Mark,

161 StAB 3-T. No.409.
162 AHKB S III 14 (18) Bd. 1., vgl. Anm. 1.
163 AHKB S III 14 (8).
164 AHKB S III 14 (18) Bd.l.
165 AHKB S III 14 (18) Bd. 2.
166 Ebd.
167 StAB 3-T.l. No.211.
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Steuermann 1800-2 200 Mark, Maschinist 2 000 -2 600 Mark, Zimmermann
1750-2000 Mark, Koch 1750-2000 Mark. Bei allen Heuern war die Verpfle¬
gung an Bord nicht mit eingerechnet, die extra ging. Die Schiffsführung der
»Weser« kam außerdem in den Genuß von Zulagen. Der Kapitän des Tonnen¬
dampfers verfügte überdies seit 1909 auf dem Tonnenhof in Bremerhaven
über eine Dienstwohnung, für die ihm 10 % von der Heuer abgezogen wur¬
den. 1913 erhielt der Maschinist der »Weser« eine jährliche Zusatzvergütung
von 150 Mark für das Reparieren der Leuchttonnen.

Die triste und sorgenvolle Kriegszeit ließ keinen Spielraum für tarifliche
Verbesserungen. So wurde im Februar 1916 ein Gesuch des zweiten Maschi¬
nisten der »Weser« abgelehnt, der mit dem etwas besser bezahlten einzigen
Maschinisten auf der »Bremen« (s.o.) gleichgestellt werden wollte 168. Doch
unter der Oberfläche eines vom Kaiser 1914 pathetisch verkündeten »Burg¬
friedens« lief die innen- und sozialpolitische Debatte weiter. Die System¬
änderung nach 1918 in Richtung auf mehr Demokratisierung der Institutionen
trug dem Rechnung. Obwohl wirtschaftlich schwierigere Zeiten angebrochen
waren, konnten langumkämpfte tarifpolitische Ziele endlich durchgesetzt
werden, wie etwa der Achtstundentag, die Einrichtung von Betriebsräten,
überhaupt die Etablierung der Gewerkschaften als anerkannte Tarifpartei.
Auch die Schiffahrt blieb davon nicht unberührt. Die traditionell wesentlich
streikfreudigeren Hafen- und Werftarbeiter setzten aber sozialpolitische Ver¬
änderungen für sich viel schneller durch, als die Seeleute. Das lag nicht nur
an Eigentümlichkeiten des Bordbetriebs, wo eine Arbeitszeitbegrenzung
(hier: der Wechsel vom Zwei- zum Dreiwachenschiff) nicht so einfach zu ver¬
wirklichen war, sondern auch an den strafferen hierarchischen Verhältnissen
auf einem Schiff und nicht zuletzt am wesentlich geringeren gewerkschaft¬
lichen Organisationsgrad der Seeleute 169. Doch völlig unberührt blieben die
Verhältnisse an Bord von diesen Veränderungen nicht. So entstanden bei¬
spielsweise im bremischen Lotsen- 170 und Lotsenversetzdienst 171 Unruhe und
zunehmender Druck von unten.

Auch das Tonnen- und Bakenamt bekam diesen neuen Wind zu spüren.
Dessen Führung hatte sich nach Kriegsende so intensiv wie nie zuvor mit
sozialen Veränderungen zu befassen, denn auch die Mentalität in der Flotte
war augenscheinlich eine andere geworden. Zum Ablösedienst zu den Feuer¬
schiffen und Leuchttürmen hieß es am 15. Januar 1920 im Protokoll: »Die An¬
gestellten verlangen verbindliche Zusage einer regelmäßigen 14-tägigen Ver¬
bindung mit dem Lande. Eine verbindliche Zusage kann nicht übernommen

168 AH KB S III 14 (18) Bd. 2.
169 Über die sozialpolitischen Veränderungen in der Seeschiffahrt nach 1918 infor¬

miert Harald Schmelzkopf, Die deutsche Handelsschiffahrt 1919 -1939. Band I.
Chronik und Wertung der Ereignisse in Schiffahrt und Schiffbau, Oldenburg
1974, S. 25 ff.

170 Am 3. Dezember 1918 wurde der Verein der Weserlotsen an der Unterweser
gegründet, in Brunsbüttel erfolgte am 21. Februar 1919 die Gründung des Deut¬
schen Lotsenbundes, s. Spelde (wie Anm. 94), S. 124 f.

171 Ostersehlte (wie Anm. 79), S. 157ff.
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werden, schon wegen der Witterungsverhältnisse« . Gleichzeitig forderten
die Besatzungen der Schiffe die Überlassung von Pelzmänteln und Stiefeln
von den Leuchtturmwärtern, angeblich, weil diese Ausrüstungsteile an Bord
sinnvoller zu verwenden seien als auf den Leuchtfeuern. Auch dieses Ansin¬
nen wurde abgelehnt. Die kollegiale Verbundenheit zwischen dem fahrenden
Personal und den Leuchtturmwärtern war offenbar nicht die beste. Vier
Monate später, im Mai desselben Jahres, lag eine Forderung nach Änderung
von Dienstbezeichnungen auf dem Tisch: Der Matrose sollte fortan Tonnen-
legerbootsmann heißen, Zimmermann und Heizer zum Zimmermeister/
1. Zimmermann bzw. Maschinistenassistenten avancieren. Dieser hochtrabend
klingende Antrag konnte mit der Begründung der anstehenden Fortführung
des Seezeichendienstes durch das Reich abgewiesen werden. Im September
desselben Jahres wurden die Gehaltsgruppen entsprechend dem bremischen
Besoldungsgesetz vom 10. Juni 1920 neu geordnet und die Jahresgehälter wie
folgt festgelegt: Gruppe 2 (Matrosen, Heizer) 4300-6400 Mark, Gruppe 3
(Schiffszimmerleute, Köche, Bootsleute) 4 600-6900 Mark, Gruppe 4 (Steuer¬
mann und 2. Maschinist »Weser«) 5000-7500 Mark, Gruppe 5 (Schiffsführer
und Maschinist »Bremen«) 5400-8100 Mark, Gruppe 6 (Steuermann »Weser«)
5800 - 8700 Mark, Gruppe 7 (Kapitän »Weser«, den Feuerschiffskapitänen
gleichgestellt) 6 200-9300 Mark. Gleichzeitig wurden dem Maschinisten der
»Bremen« für die Bedienung der Kompressionspumpe des Gastransport¬
prahms »Blitz« die entsprechende Vergütung gestrichen. Ebenso behielt sich
das Amt vor, Überstundenlöhne und Verpflegungszuschüsse überhaupt aus¬
zuzahlen.

Für diese Zusatzleistungen, ebenso wie für inflationsbedingte Teuerungs¬
zulagen waren bereits im Juli 1919 entsprechende Sätze festgelegt worden.
Die Fahrtzulage betrug wie bisher eine Mark, der Überstundenlohn für
Matrosen und Heizer 1,20 Mark. Beamte und Angestellte erhielten eine Mark
Verpflegungszuschuß, wenn sie an Bord eine Mahlzeit einnahmen 173.

Bei dem Beobachter entsteht der Eindruck eines tariflichen Tauziehens
zwischen einer widerstrebenden Amtsleitung und von Schiffsbesatzungen,
deren Selbstbewußtsein mittlerweile gewachsen war. Sicherlich hatten deren
Forderungen ihre Berechtigung, entsprachen sie doch den damaligen sozialen
Veränderungen. Sie wurden aber in einer Zeit an das Tonnen- und Bakenamt
heran getragen, als dieses in größte Geldschwierigkeiten geraten war. Der
Erste Weltkrieg hatte die einst überquellenden Finanzen des Amtes auf¬
gezehrt.

6. Der Seezeichendienst 1921 - 1945

Kurz vor dem Ende seiner Tätigkeit faßte das Tonnen- und Bakenamt seine
seit dem Krieg zerrüttete finanzielle Lage in einem Bericht an Senat und Bür¬
gerschaft zusammen: »Vor dem Kriege hat der Ertrag des Feuer- und Baken¬
geldes ausgereicht, nicht nur sämtliche ordentliche und außerordentliche

172 AHKB S III 14 (18) Bd. 2.
173 Ebd.
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Ausgaben des Tonnen- und Bakenamtes zu decken, sondern darüber hinaus
die Verzinsung und eine weitgehende Tilgung der Außenweserkorrektions-
schuld zu ermöglichen. Seit Beginn des Krieges jedoch ist bei zunächst fast
völlig aussetzendem und auch jetzt noch weit hinter dem früheren Umfang
zurückbleibendem Verkehr einerseits und bei dem außerordentlichen An¬
wachsen aller Kosten, namentlich in den beiden letzten Jahren, andererseits,
eine Deckung auch nur der eigenen laufenden Ausgaben des Tonnen- und
Bakenamts aus dem Ertrage des Feuer- und Bakengeldes nicht annähernd
mehr erreicht worden. « 174. Seit 1915 befand sich die Ertragssituation des
Amtes in den roten Zahlen (Tabelle in 2.). Ähnlich war es dem Reservefonds
ergangen. Hatte dessen Bestand 1914, wie schon einmal 1890, die Millionen¬
höhe überschritten, so mußte er nun zur Deckung des Defizits herhalten und
war 1918 auf einen Rest von 41000 Mark dahingeschmolzen 175, 1919 schließlich
endgültig erschöpft, so daß die noch existierende Kriegsdeputation einsprang.
Doch konnte gleichzeitig festgestellt werden: »Stockungen in den Zahlungs¬
verbindlichkeiten des Tonnen- und Bakenamtes entstehen vorläufig nicht, da
die Generalkasse Anweisung hat, weiterhin in Vorschuß zu treten« 176. 1920
wurde an Preußen und Oldenburg herangetreten, damit diese beiden Staaten
gemäß ihren Verpflichtungen von 1876 ihren Finanzbeitrag leisteten 177, was in
den verbleibenden restlichen Monaten auch geschah 178. Die Uhr des Tonnen-
und Bakenamtes war jedoch abgelaufen. Am 29. März 1921 hielt dessen
Leitung die letzte Sitzung ab. Das Protokoll hielt fest: »Das Tonnen- und
Bakenamt geht davon aus, daß es für die laufende Verwaltung vom 1. April
d. J. ab nicht mehr zuständig ist, wohl aber für die Abwicklung der vor dem
1. April eingeleiteten Angelegenheiten und daß insofern das Amt in seiner
bisherigen Zusammensetzung insbesondere der Vorsitzer und Rechnungsfüh¬
rer weiter zuständig sein sollen«™. Der Rest der Tätigkeit hat sich nicht mehr
in den Quellen niedergeschlagen.

Die Weimarer Verfassung hatte die Übernahme der Wasserstraßen und
Seezeichen in die Obhut des 1919 gegründeten Reichsverkehrsministeriums
vorgesehen. Als Stichtag war der 1. April 1921 vorgesehen. Doch gestalteten
sich die Verhandlungen so schwierig, daß zunächst provisorische Verwaltungs¬
strukturen genügen mußten. In Bremen wurde ein Senatskommissar für die
Strombauverwaltung eingesetzt, dem das Wasserbauamt, das Bauamt für die
Unterweserkorrektion, die Oberaufsicht über das Lotsenwesen und nicht
zuletzt das Tonnen- und Bakenamt unterstellt wurden. Die finanziellen Mittel
kamen nun aus Berlin, während Bremen die Aufgaben zunächst in Gestalt
der sogenannten Reichsauftragsverwaltung weiter versah. 1925 ersetzte die
Wasserstraßendirektion (WStrD) Bremen (mit untergeordneten Ämtern an

174 VSB 1921, S.484 f.
175 VSB 1914-1918.
176 AHKB S III 14 (18) Bd. 2.
177 Ebd.
178 VSB 1921, S. 485.
179 Ebd.
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der Unterweser) die bisherige Strombauverwaltung. Erst sehr viel später, 1941,
war de jure die Überführung in das Reichseigentum abgeschlossen 180.

Sämtliche Fahrzeuge im Bereich der Wasserstraßendirektion Bremen er¬
hielten alsbald eine einheitliche Schornsteinmarke: Schwarz mit rot-weiß¬
roter Banderole, die sogar noch bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
(sechziger Jahre) von den Dienstfahrzeugen auf Unter- und Außenweser
geführt wurde. Dabei handelte es sich um die Farben der ehemaligen Unter¬
weserkorrektion, die nun auf die gesamte Flotte übertragen wurden. Auf den
anderen Revieren wurde ähnlich verfahren, so daß die Flotte der Reichswas¬
serstraßenverwaltung, ohnehin eine technisch bunt zusammengewürfelte, von
den Ländern übernommene Armada, kein einheitliches Erscheinungsbild
besaß. Hier spielte wohl nicht nur der lange verwaltungstechnische Schwebe¬
zustand eine Rolle, sondern auch die Bewahrung von Lokalkolorit, an das
sich die einzelnen Direktionen noch klammerten. Dies ist verständlich, saßen
doch in den Büros die Mitarbeiter, die weiterhin Landesbeamte waren und
bei denen die Erinnerung an die Zeit vor 1921 noch keineswegs verblaßt war.
Auch die bislang im hellen (vermutlich ockeren) Farbton gehaltenen Schorn¬
steine der beiden Tonnenleger wurden nun schwarz angestrichen und erhiel¬
ten das rot-weiß-rote Band (vgl. Abb. 8). Vermutlich noch in den zwanziger
Jahren erfolgte ein größerer Umbau der »Weser«. Das Deckshaus wurde nach
achtern verlängert und, dem Stil der Zeit gemäß, ersetzte man das enge
Ruderhaus durch eine geräumigere Brücke 181.

In der Alltagsgeschichte gelten die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg als
weitaus quellenärmer, als die wesentlich auskunftsfreudigere Zeit vor 1914.
Auch das vorliegende Thema bildet keine Ausnahme. Der Einsatzalltag der
beiden Tonnenleger dürfte sich aber nach 1921 kaum geändert haben 182 . Bei
den Feuerschiffen, die nach wie vor regelmäßig versorgt wurden, war ohne¬
hin alles beim alten geblieben. Ein neuer Leuchtturm, Robbenplate, wurde
1923 - 1925, im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Außenweser
(Verlegung des Fahrwassers vom Wurster in den Fedderwarder Arm) errichtet,
hinzu kamen 12 kleinere Leuchtbaken 183. Die Besatzungen der Feuerschiffe
wurden damals alle zwei, die der Leuchttürme alle vier Wochen abgelöst 184.

180 Horst Vogel, Entwicklung der bremischen Wasser- und Strombauverwaltung
bis zur Einrichtung der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Bremen nach dem
2. Weltkrieg, Masch, sehr. Mskr. Bremen 1972, S. 3 ff.

181 Der Hamburger Bereisungs- und Peildampfer »Schaarhörn« (erbaut 1908) wurde
1938 in ähnlicher Weise umgebaut. Die Restaurierung 1990-1995 stellte weit¬
gehend den Urzustand wieder her. So entfernte man die größere Brücke und
ersetzte sie durch ein Steuerhaus in den Abmessungen von 1908, das dem der
»Weser« in der Form von 1892 ähnelt.

182 Ein mehr anekdotischer, mit historischen Exkursen zu den Leuchttürmen ver¬
sehener, dennoch wenig dokumentarischer Fahrtbericht von 1937 findet sich
bei Karl Löbe, Um das Schicksal Bremens und Bremerhavens. Erlebte Entschei¬
dungen, Bremen 1986, S. 56 ff.

183 Ludwig Plate, Geschichte der bremischen Wasserstraßen und Häfen, Masch,
sehr. Mskr., Bremen 1948.

184 Löbe (wie Anm. 182), S. 58.
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Abb.8: Tonnenleger »Weser« nach Umbau, 30er Jahre. (Foto: Deutsches Schiff¬
fahrtsmuseum, Bremerhaven)

Offenbar wurden aber auch Schiffe, die aus dem Wasserbau stammten, nun zur
Versorgung der Leuchtfeuer eingesetzt, so z. B. der Bereisungsdampfer »Welle«
(erbaut 1915) 185. Im übrigen kümmerten sich die beiden Tonnenlegedampfer
wie bisher um die schwimmenden Seezeichen auf Unter- und Außenweser.

Am Vormittag des 9. April 1923 wechselte die »Weser« oberhalb von Bre¬
merhaven einige Tonnen aus. Ein stürmischer, böiger Wind wehte aus östli¬
cher Richtung. Beim Ausscheren rammte der Tonnenleger in Rückwärtsfahrt
einen Segler »Jupiter« an Steuerbord und demolierte das Schiff am Schanz¬
kleid. Die »Weser«, deren Schraube beschädigt worden war, schleppte an¬
schließend den Segler in die Geestemündung 186.

Die »Bremen« erhielt 1928 eine neue Bronzeschraube 187. Der kleine Tonnen¬
leger gehörte 1937, wie auch der Gastransportprahm »Blitz«, zum Wasser¬
straßenamt Brake, während die »Weser« und die kleinere »Möwe« dem Amt
in Bremerhaven zugeordnet waren 188.

185 Ein Foto bei Peters (wie Anm. 48), S. 120 zeigt die »Welle« längsseits Leuchtturm
Roter Sand.

186 StAB 4,33/10-3044.
187 Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn, 14. 6.1996.
188 Handbuch für die deutsche Handelsmarine 1937, S. 66 ff. Die »Möwe«, die 1925

um 2,40 m verlängert und mit einem neuen Motor ausgerüstet worden war,
diente in den dreißiger Jahren vor allem der Befeuerung der Unterweser,
s. StAB 4,33/10-2094 Bd. 2.
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Die den Zweiten Weltkrieg betreffenden Akten sind kaum informativer,
als für die Zeit davor. Während die »Bremen« die Wirren des Krieges über¬
stand, ging die »Weser« verloren. In einem Weltkrieg, der nicht nur von der
Propaganda der Machthaber als »total« herausgestellt wurde, sondern es
durch deren Schuld auch war, zog die Kriegsmarine wesentlich umfassender
kleinere Fahrzeuge ein als seinerzeit die Kaiserliche Marine im Ersten Welt¬
krieg. Doch auch dieses Mal blieben die beiden Tonnenleger ungeschoren
und wurden nicht als Hilfskriegsschiffe herangezogen 189. Die Gründe dafür
lagen in der Notwendigkeit, auch unter den Vorzeichen des Krieges in den
navigatorisch besonders schwierigen Flußmündungen an der Nordseeküste
gerade für die Belange der Kriegsmarine einen funktionierenden Seezeichen¬
dienst aufrecht zu erhalten.

Die »Weser« kollidierte am 9. Juli 1940 auf der Geeste mit dem Minenschiff
»Roland«, (einem umgerüsteten Bäderdampfer des NDL, der 1927 für den
Helgolanddienst erbaut worden war) und wurde anschließend auf Kosten der
Kriegsmarine bei Seebeck repariert 190. Anfang November 1941 beschloß man,
eine Echolotanlage für den Dampfer zu beschaffen 191, ob dieser Plan dann
tatsächlich ausgeführt wurde, ist nicht bekannt. Zur gleichen Zeit wurde der
Ersatz des Schiffes durch den gleichaltrigen Eisbrecher »Donar« (1892) 192
erwogen. Der Einbau eines 12,3 m hohen Mastes mit einem Ladebaum, der
bis zu 7000 kg schwere Tonnen hieven konnte, neue Wohnräume im Achter¬
schiff, eine teilweise Entfernung des Schanzkleids, um, wie bei Tonnenlegern
üblich, die Seezeichen leichter an Bord hieven zu können, sowie weitere klei¬
ne Umbauten standen zur Diskussion. Das Wasserstraßenamt Wesermünde
(Bezeichnung für Bremerhaven 1939-1947) ließ den Kapitän der »Weser« den
Eisbrecher besichtigen, doch dieser hielt das Schiff für zu schwerfällig, denn
es wurde nur von einer Schraube angetrieben. Weiter hieß es, daß die
»Möwe«, gegebenenfalls in Begleitung eines Schleppers, für den Seezeichen¬
dienst ausreiche.

Diese Aktennotizen erwecken den Anschein, daß die »Weser« zu diesem
Zeitpunkt entweder abgängig oder bereits untergegangen war. Doch eine
weitere Eintragung vom 18. August 1942 im gleichen Aktenstück erwähnt
ausdrücklich das Schiff im Zusammenhang mit einer der damals üblichen
Luftschutzbereitschaften in der Geestemündung 193. Dies ist die letzte Nen¬
nung des Tonnenlegedampfers in den bremischen Akten. Lediglich in der
Sekundärliteratur ist die Information greifbar, daß die »Weser« 1942 (dabei
kommt nur der Zeitraum zwischen August und dem Jahresende in Frage) vor
der Kaiserschleuse in Wesermünde von einem auslaufenden U-Boot unglück¬
lich gerammt wurde und verloren ging. Eine Wrackliste des Wasser- und

189 Vgl. Anm. 147.
190 StAB 5,8/2-211 Bd. 1.
191 StAB 5,8/2-712.
192 Über dieses Schiff s. Christian Ostersehlte, Der bremische Eisbrechdampfer

»Donar«, in: Brem. Jb. 58, 1980, S. 223 ff.
193 StAB 5,8/2-200 Bd. 1. Wegen der Reihenfolge der Abheftungen innerhalb der

Akte ist ein Tippfehler bei der Jahreszahl wenig wahrscheinlich.
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Schiffahrtsamtes Bremerhaven nennt sogar den 5. Mai 1945 als Datum, was
den Befund nicht gerade eindeutiger macht. Jedoch die Untergangsposition
ist exakt überliefert: 53 Grad 32'52" N und 8 Grad 33'27" O. Festzuhalten
bleibt auch, daß das Wrack nach langjähriger Versandung im Frühjahr 1952
freigespült wurde und die Hamburger Firma Gebr. Beckedorf Teile des
gesunkenen Tonnenlegers zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember 1952
sowie Mitte April und Anfang Juni 1953 entfernte. Den Rest besorgte binnen
weniger Tage im August des gleichen Jahres die Firma Hellmut Wulf aus
Ahrensburg 194. Genauere Angaben zum Untergang der »Weser« konnten die
Akten im Staatsarchiv Bremen nicht liefern, weitere Recherchen ergaben
auch keine weitere Aufhellung 195, so daß die einzelnen Umstände wie auch
das genaue Datum leider im Dunkeln bleiben müssen 196 .

Die beiden übrig gebliebenen Seezeichenfahrzeuge »Bremen« und »Möwe«
werden ihren Dienst die restliche Kriegszeit hindurch sicherlich unter
schwierigen, vielleicht auch unter dramatischen Umständen versehen haben,
ohne, daß sich dies in den Akten niedergeschlagen hat. Ein adäquater Ersatz
für den nach 50 Dienstjahren verlorengegangen Tonnendampfer »Weser«
konnte aber erst nach Kriegsende realisiert werden.

7. Nachkriegszeit: Ein neuer Tonnendampfer

Nach 1945 ließen die Alliierten die Wasserstraßenverwaltung auf pragmati¬
scher Grundlage weiterarbeiten, auch wenn das Reichsverkehrsministerium
in Berlin als Zentralinstanz weggefallen war. Aber gerade die amerikanische
Besatzungsmacht mußte ein vitales Interesse an einem funktionierendem
Seezeichenwesen besitzen, avancierte Bremerhaven doch alsbald zum Nach¬
schubhafen für die US-Besatzungszone in Süddeutschland und so begann im
Frühsommer 1945 von neuem der Schiffsverkehr in der Außenweser 197. 1947
kam die mittlerweile in Seewasserstraßendirektion umbenannte Behörde an
die bizonale Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Nach Grün¬
dung der Bundesrepublik Deutschland wurde 1950 die Wasser- und Schiff¬
fahrtsverwaltung des Bundes unter Aufsicht des Bundesverkehrsministeriums
eingerichtet, dem als Mittel- und Unterbehörden die Wasser- und Schiffahrts-

194 Festschrift zum Tag der offenen Tür der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nord¬
west, 9. Juni 1985, S. 264; Pawlik (wie Anm. 54), S. 255, sowie Mitteilung des
Wasser- und Schiffahrtsamtes Bremerhaven an den Vf., 27.11.1996.

195 Schreiben des Stadtarchivs Bremerhaven, 16.8.1996 und des Bundesarchivs/
Militärarchivs in Freiburg / Breisgau an den Vf., 19.8.1996. Ein Aufruf in der
Nordsee-Ztg. vom 12.10.1996 ergab kein Echo.

196 Seeamtsberichte sowie die Tagespresse scheiden wegen der kriegsbedingten
Zensur als mögliche Quellen in diesem Fall aus.

197 Zum Vergleich: Am 7. 5.1945 rückten britische Truppen nach Wesermünde ein
und wurden zwei Tage später durch US-Einheiten abgelöst. Am 28. Mai ging
der Lotsendampfer »Weser« wieder auf Station, begleitet von drei britischen
Minensuchbooten, und brachte Lotsen zu einem amerikanischen Konvoi, der in
die Außenweser einlief, s. Spelde (wie Anm. 94), S. 134 f.
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direktionen (WSD) und Wasser- und Schiffahrtsämter (WSA) nachgeordnet
wurden 198. Unbeschadet einiger Straffungen des Verwaltungsapparates, gilt
diese Verwaltungsstruktur noch heute.

Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung übernahm bei ihrer Bildung das
Erbe der alten Reichswasserstraßenverwaltung und somit eine überalterte
Flotte, die größtenteils noch aus der Zeit der Landesbehörden vor 1921
stammte und in der Zwischenkriegszeit nur durch wenige Neuzugänge
ergänzt werden konnte. Diese Fahrzeuge mußten zunächst noch weiteren
Dienst tun. Erst in den fünfziger und sechziger Jahren waren die Mittel vor¬
handen, sie durch moderne, überörtlich standardisierte Schiffe zu ersetzen.
Die Flotte der heutigen Wasser- und Schiffahrtsverwaltung bietet ein wesent¬
lich homogeneres Erscheinungsbild als jene des Reichsverkehrsministeriums,
nicht nur wegen einer einheitlichen schwarz-gelben Schornsteinmarke.

Zunächst ist das Schicksal des kleinen Tonnenlegers »Bremen« für die
Nachkriegszeit nachzuzeichnen, der seine letzten Jahre so still und unspek¬
takulär zu Ende brachte, wie es auch in den früheren Zeiten für ihn charakte¬
ristisch war. Als Einsatzbasis des kleinen Dampfers diente schließlich ein
Tonnenhof, den man mittlerweile in Farge eingerichtet hatte 199.

1951 erhielt das Schiff noch einen Turbogenerator, eine E-Anlage mit Schein¬
werfer wurde neu eingebaut.

Als nun die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung zur umfassenden Flotten¬
erneuerung schritt, wurden die schwimmenden Oldtimer nach und nach zum
Abwracken verkauft, lediglich einige Feuerschiffe ließ man umfassend er¬
neuern. Am 24. Oktober 1961 wurde die »Bremen« für einen Schrottpreis von
5 100 DM an die Firma Eisen & Metall in Bremerhaven verkauft 200 und noch
im gleichen Jahr in der Unterweserstadt von den Schneidbrennern zerlegt 201.
Das Ende des kleinen Dampfers blieb nicht ganz ohne Echo, denn ein Jour¬
nalist schrieb nachdenklich: »Eigentlich gehört der Tonnenleger >Bremen< ins
Museum und nicht auf den Schiffsfriedhof« 202 . Nostalgische Gefühle gegen¬
über alten Dampfschiffen waren damals erst im Aufkeimen begriffen 203 , in
dieser Beziehung dominierten damals noch im Urteil der Zeitgenossen die
viel antiguierter und ästhetischer wirkenden Windjammer. Erst in den siebzi¬
ger Jahren setzte im großen Stil die museale Erhaltung historisch wertvoller
Originalschiffe ein 204 , auch in Deutschland. Und hier wiederum Typisches:

198 Vogel (wie Anm. 180), S. 25 ff.
199 Mündliche Mitteilung von Herrn Gerd Winter, Brake (1947 - 1986 Staatswerft

Brake), an den Vf., 14. 2.1996.
200 Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn, 14. 6.1996.
201 Bremer Nachrichten, 22.11.1961.
202 Ebd.
203 So z.B. wurde 1957 anläßlich der Außerdienststellung des bremischen Berei-

sungsdampfers »Tide« (1887) ein Gedicht über die »Liebe alte >Tide<« verfaßt,
zit. in Ludwig Plate, Bereisungsdampfer »Tide« trat in den Ruhestand, in: Die
Weser. Monatsschrift des Weserbundes e.V., 3/1957, S. 29.

204 Grundsätzlich dazu: M. K. Stammers, Historie Ships, Aylesbury 1987.
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Abb. 9: Tonnenleger »Bremen« in seinen letzten Dienstjahren, 1956. (Foto:
Wasser- und Schiffahrtsamt Bremen)

Während die Anzahl der Museumsfeuerschiffe stattlich 205 ist, haben sich Ton¬
nenleger kaum der Nachwelt erhalten 206 . Deutschland kann sich sogar mit
zwei dampfgetriebenen Museumsfahrzeugen dieses Typs im internationalen
Vergleich sehen lassen 207 .

Zurück in die unmittelbare Nachkriegszeit: Nur wenige Monate nach Kriegs¬
ende konnte Ersatz für die untergegangene »Weser« beschafft werden, als am
10. September 1945 aus Wilhelmshaven der Dampftonnenleger »Langeoog«

205 Norman C. Brouwer, International Register of Historie Ships (Second Edition),
Oswestry 1993, S. 358 ff., zählt 46 museal erhaltene Feuerschiffe in neun Ländern
auf, darunter auch die sieben (!) deutschen Fahrzeuge dieses Typs.

206 Vgl. Ebd. In Kanada ist die »Bradbury« (1915) museal erhalten. Außerdem ist es
der renommierten Smithsonian Institution in Washington D. C. gelungen, die
Dreifachexpansionsmaschine (700 PS) samt der Maschinenraumeinrichtung des
Tonnenlegers »Oak« (1920) 1967 zu erwerben und 1978 im Museum aufzustellen.
Auf dem schottischen Clyde fuhr noch lange Jahre der Dampftonnenleger
»Torch« (1924), vgl. Donald Anderson, Still in Steam. SS »Torch«, in: Ships
Monthly, 12/1976, S. 32f. Dieses Schiff wurde schließlich 1978 abgewrackt,
obwohl Großbritannien in der Erhaltung von Museumsschiffen führend ist.

207 In Kiel liegt die »Bussard« (1906 erbaut bei Jos. L. Meyer, Papenburg) als sta¬
tionäres, in Wilhelmshaven die »Kapitän Meyer« (1950 erbaut bei Seebeck,
Bremerhaven) als fahrbereites Museumsfahrzeug.
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an das Seewasserstraßenamt Wesermünde übergeben wurde. Neben den
deutschen Stellen hatte sich auch die US Navy für die Bereitstellung eines
neuen Tonnenlegers für die Wesermündung ausgesprochen.

Die »Langeoog« gehörte zu einer Klasse von vier Tonnenlegern, die angeb¬
lich noch vom französischen Staat 208 bei der Werft Beliard Crighton & Co. im
belgischen Ostende in Auftrag gegeben worden war. Diese vier Fahrzeuge
wurden schließlich zwischen 1941 und 1943 für das Lotsenkommando und
Seezeichenamt der Kriegsmarine fertiggestellt. Zwei der Tonnenleger, »Am¬
sterdam« und »Minsen«, haben den Krieg vermutlich nicht überstanden. Ein
drittes Schiff, die »Wilhelmshaven«, gelangte nach Emden, wo es bis 1967 für
das dortige Wasser- und Schiffahrtsamt als »Friesland« (das gleichnamige
Vorgängerschiff war im Krieg verlorengegangen) eingesetzt wurde 209 .

Die Daten der »Langeoog«: Länge über Alles 47,47 m, in der Wasserlinie
42,50 m, Breite über Alles 8,82 m, in der Wasserlinie 8,79 m, Tiefgang zwi¬
schen 3,6 und 1,7 m, 393 BRT, 1 Kessel (1941 hergestellt bei Jacques Piedboef
in Jupille, Belgien), 1 Dreifachexpansionsmaschine 500 PSi. Diese wirkte auf
eine Schraube und ermöglichte eine Geschwindigkeit von 9,5 kn. Im Achter¬
schiff lag ein Mannschaftsraum für die Deckscrew (6 Kojen) und das Maschi¬
nenpersonal (4 Kojen). Mittschiffs teilten sich der Boots- und Zimmermann
sowie der Koch und der Funker jeweils eine Doppelkabine, während für den
Kapitän, den Steuermann sowie für den ersten und zweiten Maschinist vier
eigene Kammern in den Aufbauten vorhanden waren. Eine Kombüse, ein
Waschraum, ein Bad und drei WCs vervollständigten die Einrichtung. Weiter¬
hin erwähnenswert sind eine Funkanlage, (Tast- und Sprechfunk), eine Ber¬
gungspumpe von 500 Kubikmetern/Stunde Leistung, zwei Deckswinschen,
eine Ankerwinde sowie der für Tonnenleger charakteristische Ladebaum auf
dem Vorschiff mit einer Hebekapazität von 10 t und einer Ausladung von 11 m.

Im September 1942 war für die »Langeoog« der Meßbrief ausgestellt wor¬
den 210. Der Kriegseinsatz führte das Schiff u. a. nach Norwegen 211, bevor es
über Wilhelmshaven in sein endgültiges Nachkriegsrevier, die Wesermün¬
dung, gelangte. Nunmehr war die »Langeoog« für die Betonnung zwischen
Bremen bis in die Außenweser hinein einschließlich der Alten Jade zuständig
und wurde gelegentlich von der »Möwe« in deren Eigenschaft als Hilfs-
tonnenleger 212, auf der Unterweser dagegen wohl auch von der »Bremen«,
unterstützt. Von dem größten Tonnenleger sind eine Überholung beim Tech¬
nischen Betrieb des NDL in Wesermünde im Herbst 1945 sowie eine Reise zur
Staatswerft in Rendsburg-Saatsee vom 13.-15. Dezember desselben Jahres zu

208 StAB 5,8/2-230 II.
209 Erich Gröner, Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945, Bd.5, Koblenz 1988, S. 231.
210 StAB 5,6/0924 cc Bd. 1, Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn,

14. 6.1996, sowie Mitteilung des Wasser- und Schiffahrtsamtes Bremerhaven an
den Vf., 27.11.1996. Das WSA Bremerhaven fügte dem Schreiben eine Kopie
des Generalplans der »Langeoog« vom November 1950 (nach dem Umbau in
Rendsburg-Saatsee) bei.

211 StAB 5,8/2-230 II.
212 StAB 5,8/2-212.
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Abb.10: Tonnenleger »Langeoog«, mit erweiterten Aufbauten, nach 1952.
(Foto: Wasser-und Schiffahrtsamt Bremen)

erwähnen. Die »Langeoog« holte von dort vier Bakentonnen sowie mehrere
Dutzend Gasflaschen zum Betrieb der Leuchttonnen ab. Es sollte nicht der
letzte Aufenthalt des Schiffes in der Kanalstadt sein.

Wie einst bei der »Weser«, so wurden auch bei ihrem Nachfolgeschiff
Havarien akribisch in den Akten festgehalten: Am 3. Januar 1946 verlor die
Schraube durch eine Grundberührung ein Blatt und mußte ersetzt werden.
Während des ersten strengen Nachkriegswinters erlitt der Tonnenleger am 5.
März 1947 erneut Schraubenschaden, diesmal im Eis 213.

Im Sommer und Herbst desselben Jahres stand eine Rückgabe der »Lange¬
oog« an die belgische Regierung im Raum. Als Ersatz sah man das Flug¬
sicherungsschiff »Greif« (1937 in Stettin erbaut) der einstigen deutschen
Luftwaffe vor, das inzwischen bei der US Navy fuhr. Die »Greif« wurde aber
nur als Notbehelf angesehen. Zwar stand auf dem großflächigen Achterdeck
ein mächtiger Kran von beachtlichen 13 t Hebekraft, doch mit seiner Länge
von 72 m wäre es für den Seezeichendienst doch sehr unhandlich gewesen.
Die Forderung aus Brüssel nach Rückgabe der »Langeoog« wurde jedoch
anders geregelt, so daß der Tonnenleger seinen gewohnten Dienst weiterhin

213 StAB 5,8/2-230 II.
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versah, während die Amerikaner im Februar 1948 die »Greif« an die französi¬
sche Marine weitergaben 214..

Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz absolvierte die »Langeoog« am 6.
Oktober 1948, als das Schiff im Wurster Arm nach dem Wrack einer am Vor¬
tag gesunkenen Schute suchte 215.

Im Folgejahr kaufte die gerade erst entstandene Bundesrepublik offiziell
die »Langeoog« und ihr Schwesterschiff »Wilhelmshaven« von der belgischen
Regierung zurück, so daß die Eigentumsverhältnisse nunmehr endgültig ge¬
klärt waren. Der Vertrag über die »Langeoog« wurde am 15. September 1949
geschlossen, und die Regierung in Brüssel erhielt für das Schiff 130000 $
(433 810 DM) 216.

Im Spätsommer 1949 stellte man bei dem Tonnendampfer einige Schäden
beim Kessel fest. Außerdem waren die beiden Maschinistenkammern, die
direkt darüber angeordnet waren, wegen der Wärmeausstrahlung des Kessels,
kaum benutzbar. Nachdem im Frühjahr 1950 die »Langeoog« routinemäßig
die Sommer- gegen die Winterbetonnung ausgetauscht hatte, fielen in den
folgenden Monaten nur noch kleinere Arbeiten im Seezeichendienst an. So
konnte die Wasser- und Schiffahrtsdirektion (WSD) Bremen am 10. Juli der
Staatswerft in Saatsee einen größeren Reparatur- und Umbauauftrag erteilen.
Bereits am folgenden Tag traf die »Langeoog« dort ein und wurde aufgeslipt.
Während ihrer Abwesenheit ist der Seezeichendienst von zwei kleineren
Fahrzeugen aufrechterhalten worden. Der auf 85 000 DM und 3-4 Monate kal¬
kulierte Umbau betraf den Einbau eines neuen Dreiflammrohrkessels (13 atü,
Fabrikat Christiansen & Meyer, Hamburg 1943, der Kessel war ursprünglich
für den Saugbagger »Cyclop« bestimmt gewesen), die Erweiterung eines
Deckshauses für die Ablösefahrten zu den Leuchtfeuern, die teilweise Verle¬
gung von Unterkünften sowie weitere Reparaturen an Deck und Maschine 217.
Anläßlich einer Besichtigung am 8. September hieß es: »Der Fortschritt der
Arbeiten leidet zur Zeit infolge der ungünstigen Wetterverhältnisse und des
Mangels an Schittsbauern. Bei den Schiffbauarbeiten werden laufend Über¬
stunden gemacht. Der Fertigstellungstermin Ende September wird voraus¬
sichtlich nicht eingehalten werden können. Die Werftleitung versprach, die
Arbeiten am Tonnenleger nicht unnötig hinauszuzögern, und will die Fertig¬
stellung zum 14. Oktober garantieren« 216. Doch einige Mehrarbeiten fielen
noch an, so daß erst am 30. Oktober die Probefahrt zum Feuerschiff »Kiel«
stattfinden konnte. Am Abend des 4. November 1950 traf die »Langeoog«
wieder am Tonnenhof in Bremerhaven ein 219.

214 Ebd., Über »Greif« s. Dieter Jung, Bernd Wenzel, Arno Abendroth, Die Schiffe
und Boote der deutschen Seeflieger 1912-1976, Stuttgart 1977, S. 124, 127.

215 StAB 5,8/2-211 Bd. 1.
216 StAB 5,6/0924 cc Bd. 1.
217 StAB 5,6/0924 cc Bd. 1, Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn,

14.6.1996, sowie StAB 5,8/2-230 II.
218 Ebd.
219 Ebd.
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Die der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung unterstellte Staatswerft in Saat¬
see ging auf eine 1895 gegründete Werkstatteinrichtung für die Verwaltung
des damaligen Kaiser-Wilhelm-Kanals zurück. In den fünfziger Jahren führte
dieser mittlerweile vergrößerte Betrieb nicht nur intensiv Reparatur- und
Umbauarbeiten an zahlreichen Schiffen der Verwaltung aus - die »Langeoog«
war beileibe kein Einzelfall. Auch kleinere Fahrzeuge privater Reedereien
wie Küstenmotor- und Ausflugsschiffe sowie Einheiten der neu aufgestellten
Bundesmarine nahmen damals die Dienste dieses staatlichen Werftbetriebs
in Anspruch 220 .

Noch schlimmer, als nach dem Ersten Weltkrieg (s.o.), stellte sich nach 1945
die Minengefahr dar. Die noch aus dem Krieg stammende Magnetische
Eigenschutz (MES)-Anlage der »Langeoog« war nach 1945 ausgebaut wor¬
den 221 . Um 1950 hatte zwar die Minenbeseitigung vor der deutschen Küste
Fortschritte gemacht, außerdem lagen die noch nicht geräumten Seegebiete
nicht im regulären Einsatzgebiet des Tonnenlegers, doch die Gefährdung
durch treibende Minen war nicht auszuschließen. So wurde die »Langeoog«
zunächst alle vier, ab 1951 nur noch alle sechs Wochen nach Kudensee am
Nord-Ostseekanal nahe Brunsbüttel zum Entmagnetisieren entsandt. 222 Ver¬
mutlich anläßlich einer dieser Entmagnetisierungen kollidierte die »Lange¬
oog« am 24. September 1951 in der Südschleuse in Brunsbüttel leicht mit dem
dänischen Frachter »Danholm« 223 . Schließlich wurden auf der Staatswerft in
Saatsee im September 1952 eine MES-Anlage samt Aggregat sowie an Steuer¬
bord zwei Schwerkraft-Davits eingebaut.

1953 stellte man den mangelhaften Zustand der Außenhaut fest. Die belgi¬
sche Bauwerft hatte seinerzeit Plattenstärken verwendet, die nicht den ein¬
schlägigen Vorschriften des Germanischen Lloyd entsprachen. Nun wagte
die Verwaltung nicht einmal mehr, das Schiff im Winter dem Eis auszusetzen,
das auch damals noch häufiger auf der Weser auftrat, als heute. Sogar über
einen neuen Tonnenleger wurde nachgedacht 224, doch in einer Besprechung
am 11. November 1954 hielt ein hoher Beamter aus Bonn einen »Neubau
innerhalb der nächsten 10 Jahre für aussichtslos, da Schiff erst 14 Jahre alt.
Inzwischen sind die mit anderen Tonnenlegern gemachten Erfahrungen aus¬
zuwerten. Da bekannt ist, daß >Langeoog< kriegsbedingt gebaut, erscheint es
zweckmäßig, die notwendigsten Reparaturen am Schiff vorzunehmen« 225 . Auf
zwei Bremerhavener Werften, 1955 bei Schichau und 1956 bei der Schiffbau-
Gesellschaft »Unterweser«, wurden Teile der Außenhaut sowie die Unter¬
künfte erneuert. Neben diesen größeren Instandsetzungsarbeiten wurden
zwischen 1954 und 1961 jährlich kleinere Umrüstungen vorgenommen, deren

220 Wasserstraßen-Maschinenamt Rendsburg (Hrsg.), WMA Rendsburg 100 Jahre
1895-1995. Eine Chronik, Rendsburg 1995, S. 35 ff.

221 StAB 5,8/2-200 Bd.l.
222 StAB 5,8/2-230 II.
223 StAB 5,8/2-211 Bd.l.
224 Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn, 14.6.1996 sowie StAB

5,8/2-230 II.
225 Ebd.
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Details hier den Rahmen sprengen. Der Einbau der Rudermaschine des
ausgemusterten Eisbrechers »Wodan« 1954 ist vielleicht erwähnenswert; im
übrigen handelte es sich vor allem um die Erneuerung von Aggregaten und
Deckswinschen sowie um den funk- und radartechnischen Bereich 226 . Zu
nennen wäre auch noch der im November 1957 angeordnete Einbau eines
Echolots 227 .

In den fünfziger Jahren dürfte sich der Seezeichendienst der »Langeoog«
in den gewohnten Bahnen vollzogen haben, ohne, daß sich diese alltägliche
Arbeit in den Akten niedergeschlagen hat. 1954 wurde ein bereits 1936 vom
damaligen Völkerbund vorgelegtes Betonnungssystem eingeführt, bei dem
gegenüber der bisherigen Praxis die Seiten vertauscht wurden. Nun wurden
einkommend die Steuerbord-Tonnen mit einem schwarzen Anstrich, weißen
Buchstaben und ungerader Kennung, die Backbord-Tonnen mit einer roten
Farbgebung, weißen Ziffern und gerader Kennung versehen. Diese Regelung
galt bis 1978, als das noch heute gültige System »A« eingeführt wurde (Back¬
bord rot, Steuerbord grün sowie gelb für Sonderzeichen) 228.

Die »Langeoog« blieb in den fünfziger Jahren von einer Havarie in ihrem
Einsatzgebiet nicht verschont. Am Mittag des 9. April 1952 legte der Dampfer
vom Tonnenhof in Bremerhaven ab, um das auf der Reede liegende Feuer¬
schiff »Norderney« einzuschleppen. Vor der Einfahrt zum Geestevorhafen
kollidierten dann die beiden Schiffe, wobei sich der Klüverbaum des Feuer¬
schiffes unglücklich in eine Kabine des Tonnenlegers bohrte 229 .

Dieser Zwischenfall lenkt nun den Blick auf ein weiteres Arbeitsgebiet der
»Langeoog«: Die Fahrten zu den Leuchttürmen und Feuerschiffen in der
Wesermündung. Damals versahen auf den drei Leuchttürmen in der Außen¬
weser noch immer Wärter ihren monotonen und sicherlich nicht immer einfa¬
chen Dienst. Erst zwischen 1971 und 1973 wurden die Leuchttürme Hoheweg,
Alte Weser (der 1964 in seiner Funktion Rote Sand abgelöst hatte, letzterer ist
heute ein in situ erhaltenes technisches Denkmal) und Robbenplate automa¬
tisiert. Der 1965 errichtete Leuchtturm Tegeler Plate, der das Feuerschiff
»Bremen« ablöste, war dagegen von vornherein auf den unbemannten Be¬
trieb eingerichtet 230 .

Die beiden Feuerschiffsstationen in der Wesermündung wurden in den
fünfziger und sechziger Jahren durch zwei Stammfeuerschiffe besetzt: Die
»Bremen« (ex »Weser I«, ex »Weser«, 1888) lag auf der gleichnamigen Posi¬
tion, während die »Norderney« (ex »Norderney I«, 1906) die Station »Weser«
einnahm. Wie das Gros der deutschen Feuerschiffe, das noch aus der Zeit vor
1914 stammte, so wurden auch diese beiden Fahrzeuge in den fünfziger Jah¬
ren einer durchgreifenden Modernisierung unterzogen, die ihr Äußeres sehr
veränderte. Gleichwohl stießen beide Schiffe nach ihrer Außerdienststellung

226 Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn, 14. 6.1996.
227 StAB 5,8/2-712.
228 Thielecke (wie Anm. 5), S. 179.
229 StAB 5,8/2-211 Bd.2.
230 Friedrich-Karl Zemke, Deutsche Leuchttürme - einst und jetzt, Herford 1982,

S. 83 ff.
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zu der nicht gerade kleinen Armada deutscher Museumsfeuerschiffe: Die
»Elbe 3« (ex »Bremen«) liegt seit 1979 im Hamburger Museumshafen Ovel¬
gönne, die »Norderney« seit 1981 in Wilhelmshaven 231.

Das Versorgungsgut für die Leuchtfeuer wurde vom Deck der »Langeoog«
aus häufig mit einer Netzbrook zu den Leuchttürmen hinaufgehievt oder im
Falle der Feuerschiffe beim Längsseitsliegen umgeschlagen. Trinkwasser
wurde mit einem Schlauch hinübergepumpt. Bei kabbeliger See waren diese
Manöver nicht möglich, dann bewältigte meist ein Boot im Pendelverkehr
vom Tonnendampfer aus, der in >stand by<-Position lag, den Transport von
Nachschub und Austauschpersonal 232 .

Die insgesamt fünf Feuerschiffe und Leuchttürme waren eben nicht nur mit
Nachschub zu beliefern, sondern es fuhr auch meistens eine 16 - 20 Mann
starke Ablösemannschaft mit, für die man, wie bereits erwähnt, bei dem
großen Umbau in Saatsee die Unterbringung verbessert hatte. Für diese
Fahrten wurde die »Langeoog« durch die Behörde als ein gutes Seeschiff
eingestuft 233 . Dagegen waren die Kollegen in Emden mit dem Schwesterschiff
»Friesland« in dieser Hinsicht weitaus weniger zufrieden, aber dieser Tonnen¬
leger mußte in tagelangen Seereisen Feuerschiffe versorgen, die viel weiter
draußen auf den Minenzwangswegen in der Nordsee ausgelegt waren, als
die Weserfeuerschiffe auf ihren vergleichsweise küstennahen Positionen 234 .

Die Fahrten der »Langeoog« zu den Leuchtfeuern hatten aber noch einen
interessanten Nebenaspekt: Die Versorgung der Schiffsbesatzungen und
Leuchtturmwärter mit Büchern. Angeblich soll dies schon vor dem Zweiten
Weltkrieg vorübergehend praktiziert worden sein, doch konkrete Belege sind
dafür nicht greifbar. Anfang der fünfziger Jahre nahm ein höhere Beamter
der für die Außenweser gar nicht zuständigen WSD Kiel Verbindung mit den
Volksbüchereien (später: Stadtbibliothek) Bremen auf und regte an, die be¬
mannten Leuchtfeuer mit Lesestoff zu versorgen. Damals befanden sich die
bremischen Volksbüchereien noch in einer Aufbauphase und hatten mit einer
recht knappen Ausstattung zu kämpfen. Dennoch fand sich ein Weg: Die
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung ließ auf eigene Kosten Holzkisten anferti¬
gen und die Volksbüchereien stellten aus ihren Beständen Bücher zur Verfü¬
gung. Auf den Ablösefahrten (damals wurden die Mannschaften alle vier, die
Offiziere alle zwei Wochen ausgetauscht) reisten die Bücherkisten mit, die
später zwischen den Leuchttürmen und Feuerschiffen ausgetauscht wurden,
ehe die Bücher an die Bibliothek zurückgingen. Hin und wieder fuhren
Bibliothekare aus Bremen mit, um die Besatzungen nach ihren speziellen
Wünschen zu befragen. Verlangt wurde ausschließlich nach Unterhaltungs¬
literatur. Von Schiffahrtsbüchern wollte man ganz ausdrücklich nichts wissen -

231 Pawlik (wie Anm. 54), S. 252, Grelle (wie Anm. 130), Zemke (wie Anm. 12), S. 32.
232 Mündliche Mitteilung des Vaters des Vf., (1948-1984 Stadtbibliothek Bremen),

22.9.1996, der im Januar 1952 im Auftrag der Bibliothek an einer Ablösefahrt
der »Langeoog« zu den Leuchtfeuern teilnahm.

233 StAB 5,8/2-230 II.
234 Gregor Ulsamer, Feuerschiff »Borkumriff«. Die interessante Geschichte des

Nachrichtenwesens an der Küste, Berlin und Offenbach 1991, S. 155 ff.
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verständlich, bei dem wochenlangen Aufenthalt zwischen Himmel und Was¬
ser, der wohl noch wesentlich monotoner verlief, als der Bordalltag auf einem
fahrenden Schiff. Als Ende der fünfziger Jahre der Beamte aus Kiel in den
Ruhestand ging, riß der Kontakt zwischen der Verwaltung und den bremi¬
schen Volksbüchereien ab und die Angelegenheit schlief wieder ein 235 .

Die »Langeoog« dürfte die Hauptlast des Ablöse- und Versorgungsdienstes
getragen haben, doch wurde der Tonnenleger, wie bereits in der Vorkriegs¬
zeit, durch den Bereisungsdampfer »Welle« ergänzt, der ebenfalls Fahrten zu
den Leuchtfeuern unternahm. Der Tonncnleger trug übrigens, wie auch alle
anderen Schiffe der Verwaltung im Bereich der WSD Bremen, die altherge¬
brachte rot-weiß-rote Banderole am schwarzen Schornstein (vgl. Abb. 9-10).
Als nach 1962 bundeseinheitlich der schwarz-gelbe Schornsteinanstrich ein¬
geführt wurde 236 , änderte man das auch bei der »Langeoog« entsprechend 237 .
Mit diesem leicht modifizierten äußeren Erscheinungsbild vergingen die
letzten Dienstjahre des Tonnendampfers.

Die »Langeoog« lag am 26. Juli 1963 bei der Staatswerft in Brake, als gegen
18.25 Uhr in den achtern gelegenen Messeräumen ein Feuer ausbrach. Zwan¬
zig Minuten später war die städtische Feuerwehr zur Stelle und wurde durch
Personal der Verwaltung sowie durch ein in Brake stationiertes Streifenboot
der bremischen Wasserschutzpolizei unterstützt. Um 19.30 Uhr waren die
Löscharbeiten beendet, eine halbe Stunde später rückten die Feuerwehrleute
wieder ab 238.

Dieses Feuer ist der letzte erwähnenswerte Zwischenfall aus der nunmehr
zur Neige gehenden Dienstzeit der »Langeoog«. Am 30. April 1969 verkaufte
die Verwaltung das Schiff für 31270 DM an die Abwrackfirma Arnold Ritscher
in Hamburg 239 .

Die beiden ausgedienten Dampftonnenleger »Bremen« und »Langeoog«
ersetzte man durch moderne Neubauten. Bereits am 6. Januar 1960 stellte das
Wasser- und Schiffahrtsamt (WSA) Brake die »Barsemeister Brehme« (benannt
nach dem Amtsnachfolger Sellmanns) als Reviertonnenleger für die Unterwe¬
ser in Dienst. Dieses Motorschiff (erbaut bei der Jadewerft in Wilhelmshaven,
258 BRT, Länge 41m, 1 Kran 9 t) gehört zu einer Serie von drei flachgehen¬
den (Tiefgang 1,80 m) Tonnenlegern, die jeweils mit zwei Voith-Schneider-
Propellern ausgerüstet und deshalb äußerst wendig sind. Die beiden anderen
Einheiten (»Norden« 1953, »Johann Georg Repsold« 1964) gleichen der »Barse¬
meister Brehme« in ihrem Grundentwurf. Wegen der großen Zeitabstände

235 Mündliche Mitt. von Herrn Dr. Karlheinz Wallraf (1950-1976 Stadtbibliothek
Bremen) an den Vf., 1. 6.1996.

236 Christian Ostersehlte, Drei bremische Bereisungsdampfer. Teil 3. Dampfer
»Welle«, in: Das Logbuch« 4/1989, S. 132.

237 Jeweils ein Foto der »Langeoog« mit dem schwarz-gelbem Schornsteinanstrich
hängt in der Pantry des Nachfolgeschiffes, der »Bruno Illing« bzw. befindet
sich in der Sammlung des Vf.

238 StAB 5,6/0924 cc Bd. 1.
239 Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn, 14. 6.1996.
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zwischen den drei Schiffen, in denen man reichlich Erfahrungen sammeln
konnte, gibt es aber in der Ausrüstung sowie in der Architektur der Auf¬
bauten markante Unterschiede.

Als Ersatzschiff für die »Langeoog« lieferte am 27. November 1968 die Nor¬
derwerft in Hamburg den Motor-Tonnenleger »Bruno Illing« (493 BRT, Länge
48 m, 1 Kran 11t) an das WSA Bremerhaven ab. Dieses Schiff, benannt nach
einem höheren Beamten aus dem Reichsverkehrsministerium, ist das jüngste
Schiff einer in sich recht einheitlichen Schiffsklasse von vier größeren Seezei¬
chenschiffen für die deutschen Küstenreviere (Ems, Weser, Elbe, Ostsee). Die
drei vorangegangenen Schwesterschiffe (»Otto Treplin«, »Gustav Meyer« und
»Konrad Meisel«) wurden von 1966-1968 von der Jadewerft fertiggestellt 240 .

Nachdem im Herbst 1983 die »Barsemeister Brehme« ins nordfriesische
Tönning verlegt worden ist 241, wo sie im Wattenmeer mit ihrem flachen Tief¬
gang besonders gut einsetzbar ist, verrichtet die »Bruno Illing« nicht nur den
Seezeichendienst auf der Außen-, sondern zusätzlich auch auf der Unter¬
weser. Daneben gibt es noch den kleinen Watt-Tonnenleger »Eversand«
(erbaut 1973), das Nachfolgeschiff der »Möwe«. Doch vor allem die bald drei
Jahrzehnte alte »Bruno Illing« ist Träger einer altehrwürdigen Tradition, die
im 16. Jahrhundert mit den Tonnenbojern auf diesem Revier begann.

Der Verfasser dankt dem Staatsarchiv Bremen, dem Archiv der Handels¬
kammer Bremen, Herrn Dr. Hartmut Roder vom Übersee-Museum in Bremen,
Herrn Klaus-Peter Kiedel vom Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremer¬
haven, dem Schiffahrtsmuseum der oldenburgischen Weserhäfen in Brake/
Unterweser, Herrn Ministerialrat a.D. Dieter Bruns, Stuhr, dem Bundesmini¬
sterium für Verkehr, Bonn, dem Wasser- und Schiffahrtsamt Bremerhaven,
Herrn Dipl.-Ing. Gregor Ulsamer in Emden sowie allen Bildgebern und
befragten Zeitzeugen für mannigfaltige Unterstützung.

240 Die deutsche Handelsflotte 1988/89, Hamburg 1988, S. 799 ff., über die ersten
beiden Schiffe der »Otto Treplin«-Klasse, s. Fr. W. Bollmann, »Otto Treplin« und
»Gustav Meyer«. Zwei neue Seezeichenschiffe für die Bundes-Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung, in: Hansa, Nr. 7, 1967, S. 543 ff, außerdem ders. und Hein¬
rich Waas, Erfahrungen mit dem Tonnenleger »Norden« und ihre Verwertung
beim Neubau »Barsemeister Brehme«, in: Hansa, Nr. 33/34/1959, S. 1749ff.

241 WSA Bremen/Bauhof Brake (Hrsg.), 100 Jahre 1886-1986 Bauhof Brake, Bre¬
men/Brake 1986, S. 88.
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Ältere Sammlungen als Anreicherung
der Bestände des Ratsarchivs*

Von Bettina Schleier

Die Bestandsgruppe 2 - Ratsarchiv - im Staatsarchiv Bremen besteht aus
Schriftgut, das beim Rat der Stadt Bremen im Zuge seiner politischen und
Verwaltungstätigkeit angefallen ist - soweit es erhalten blieb. Die Ordnung
wurde im 18. Jahrhundert durch den Archivar Hermann Post als Schema für
die Organisation der laufenden Registratur des Rates festgelegt 1 . Im wesent¬
lichen abgeschlossen wurde der Bestand nach der Einrichtung der Senats¬
registratur ab 1875, doch wurden in einzelnen Bereichen auch danach noch
später abgeschlossene Aktengruppen hinzugefügt.

Neben dem unmittelbar beim Rat entstandenen Schriftgut erhielt das Rats¬
archiv auch Zutaten von außerhalb: Eingesandte Broschüren und Veröffentli¬
chungen, vom Rat angeschaffte historische Werke wurden mit aufgenommen,
aus der Tätigkeit der Ratsherren gingen ihnen Aktenbestände einzelner Insti¬
tutionen und Genossenschaften, z.B. von den Ämtern der Handwerker 2 oder
Kassen der Wohlfahrtspflege, zu 3 . Alle diese Unterlagen wurden ins Ratsar¬
chiv eingeordnet.

Während dieses Schriftgut doch wenigstens in engem Zusammenhang mit
der amtlichen Tätigkeit des Rates zusammengekommen war, erhielt der Be¬
stand im 20. Jahrhundert außerdem noch weitere Zufügungen. So wurden z. B.
zwei bedeutende Sammlungen von Schriftgut eingearbeitet, deren Zustande¬
kommen und Weg im folgenden dargestellt werden soll.

Johann Daniel Warneken (1731-1814) war Kaufmann. Er wurde 1774 ins Col-
legium Seniorum aufgenommen, 1795 wurde er Subsenior und 1804 Senior 4 .

Im Laufe seines Lebens brachte er eine umfangreiche Sammlung 3 zur bre¬
mischen Geschichte zusammen: Neben den wichtigsten Chroniken, den

* Für ihre freundliche Unterstützung dieser Recherchen danke ich den Herren Bi¬
schoff und Gartelmann (Archiv und Bibliothek der Handelskammer Bremen) und
Herrn Dr. Hetzer (Staats- und Universitätsbibliothek).

1 Zusammenfassend in der Festschrift des Staatsarchivs: Das Staatsarchiv Bremen
1968. Behörde - Dokument - Geschichte, Bremen 1968 (= Veröffentlichungen aus
dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, Bd. 36), S. 13-18.

2 Bestand 2-S. Gewerbe.
3 Bestände 2 -T. 6. Armenanstalten, Stiftungen und Vereine und 2 -T. 7. Brüderschaf¬

ten und Kassen zur sozialen Sicherung.
4 S. die Liste der Amtsträger 2-R6. a.l.q. - mit eigenhändigen Nachträgen Warne¬

kens, u. a. seine eigenen Amtsdaten betreffend, aus der Sammlung Warneken.
5 Verzeichnisse des Sammlungsguts in 2 -P. 9. c.A.XVIL: ein eigenhändiges Ver¬

zeichnis Warneckens, nach 1800; ein Verzeichnis, das anläßlich der Ablieferung
des Schriftguts 1814 erstetlt wurde.
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Druckwerken zur bremischen und niedersächsischen Geschichte, einer
umfangreichen Sammlung von Proklamen und den wichtigsten gedruckten
Verordnungen, einer biographisch orientierten Sammlung, die auch Ge¬
legenheitsdrucke, Leichenpredigten etc. enthielt, Abschriften wichtiger
Aktenvorgänge des Ratsarchivs und den wichtigsten Streitschriften um die
bremische Selbständigkeit oder den konfessionellen Auseinandersetzungen
des 16. Jahrhunderts hatte er aus seiner Tätigkeit im Vorstand der Bürger¬
schaft und im Collegium Seniorum eine Sammlung von Aktenauszügen und
von Originalsschriftstücken zu den wichtigsten Einzelthemen zusammenge¬
bracht. Da das Collegium Seniorum im 17. und 18. Jahrhundert als politischer
Gegenpart des Rates gewirkt hatte 6 , andererseits aber über eine starke Posi¬
tion in der Verwaltung des Gemeinen Gutes verfügte 7 , stand ihm Schriftgut
offen, über das der Rat nicht verfügte - das man in einzelnen Fällen auch
bewußt geheim hielt 8 .

Diese Sammlung hinterließ Warneken nach seinem Tod 1814 dem Schütting
und seinen Erben als gemeinsames Eigentum. Wenn auch die genauen Bedin¬
gungen der Schenkung nicht ganz klar sind, läßt sich doch feststellen, daß
den Nachkommen Warnekens ein besonderes Zugriffsrecht zustand 9 , daneben
wurde von der Handelskammer in späterer Zeit auf Regelungen verwiesen,
nach denen jedem Bürger eine Einsicht möglich sein sollte.

In den 1860er Jahren stellte sich für die Nachfolgeorganisation des Colle¬
gium Seniorum, die 1848 entstandene Handelskammer, dies als nicht mehr
zeitgemäß dar 10. Die Reihe der öffentlichen Institute, die den Bürgern der
Stadt Zugang zu wissenschaftlichen und historischen Unterlagen verschaffen
sollte, hatte sich durch Einrichtung der Stadtbibliothek - erst im 20. Jahrhun¬
dert in Staatsbibliothek, dann in Staats- und Universitätsbibliothek umbe¬
nannt - und durch das Gewerbemuseum erweitert; es kam zu intensiven For¬
men der Zusammenarbeit: Der bremische Bibliotheks-Verein, dem auch die
Handelskammer angehörte, beriet über eine Aufteilung der Sammel- und
Anschaffungsschwerpunkte und initiierte den »Centrai-Katalog«, in dem alle
in Bremen vorhandenen Bücher nachgewiesen wurden. Bereits 1863/1864
hatte der neue Stadtbibliothekar Johann Georg Kohl sich an die Bibliothek
der Handelskammer gewandt und um die Überlassung von Bremensien an

6 Zusammenfassend Ruth Prange, Die bremische Kaufmannschaft des 16. und 17.
Jahrhunderts in sozialgeschichtlicher Betrachtung (Veröffentlichungen aus dem
Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, Bd. 31), Bremen 1963, S. 176 -182;
ausführlicher Wilhelm von Bippen, Geschichte der Stadt Bremen, Bd. 3, Halle
und Bremen 1904, S. 39 - 54 und 159 -176.

7 Notiz über die Zusammensetzung der Gruppe der Rheder des Gemeinen Gutes
in 2-P.l.a.l.d. f. 651 r.

8 Dies gilt z.B. für den Schriftwechsel des Collegium mit seinen Rechtsvertretern
vor dem Reichskammergericht, so z. B. in 2 -S.6. u. A.4.b.

9 Die Abschrift des Verzeichnisses der Sammlung in 2-P. 9. c. a.XVII. trägt einen
entsprechenden Vermerk über die Benutzung durch die Erben, 1845.

10 Die folgenden Überlegungen und Verhandlungen sind im Archiv der Handels¬
kammer (V- H. I. 20. Bd. 1 und 2) dokumentiert.
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die Stadtbibliothek gebeten. Die Handelskammer - damals unter der Präsi¬
dentschaft Hermann Henrich Meiers, der ein Enkel Warnekens war - beschloß
daraufhin, dies zu bewilligen, allerdings unter der Bedingung, daß »die
Stadtbibliothek die ganze alte Bibliothek der Handelskammer mit Ausnahme
einiger noch zurückzubehaltender Bücher... zur beliebigen Verwendung«
übernehmen wollte 11.

Von der Warnekenschen Sammlung war hier zunächst noch nicht die Rede.
Doch befaßte sich bereits 1866 die Commission für das Archiv und die Biblio¬
thek in der Handelskammer damit - man erteilte den Auftrag, die Familien¬
mitglieder als Miteigentümer über eine mögliche Abgabe zu hören 12.

Die Handelskammer insgesamt war jedoch mehrheitlich der Meinung, daß
eine Abgabe »für jetzt« noch nicht sinnvoll sei. Erst 1869, als die Bibliotheks-
Commission über ihre Schwierigkeiten bei der Unterbringung und Bearbei¬
tung des Archivs des Collegium Seniorum berichtete 13, entschied man anders.
Als Sprecher der Nachkommen Warnekens wurde Bürgermeister Dr. Johann
Daniel Meier um seine Mitwirkung bei der Übergabe des Warneken-Archivs
an die Stadtbibliothek gebeten, um die Zugänglickeit der Sammlung für die
Öffentlichkeit zu verbessern 14. Nachdem die genauen Übergabebedingungen
in dem Sinne geklärt waren, daß die Sammlung sowohl von Handelskammer
wie Familie mit allen Eigentumsrechten abgegeben wurde, nahm Kohl für
die Stadtbibliothek die Schenkung an 15. In der Bibliothek wurde der Bestand
zunächst unter der Bezeichnung »Warneken-Archiv« mit dem Kürzel WA
gekennzeichnet an einem besonderen Standort zusammen aufgestellt. 1953
wurden die damals vorhanden Bände in den Buchbestand eingeordnet;
einige Bände kamen erst 1990 von der Auslagerung zurück.

Außer Büchern in festen Einbänden - Manuskripte und Drucke - enthielt
die Sammlung viele Stücke, die sich als Bücher in einer Bibliothek nicht
organisieren lassen. Diese Unterlagen wurden 1925 an das Staatsarchiv abge¬
geben 16. Im Staatsarchiv ordnete man die erhaltenen Unterlagen den einzel¬
nen Betreffen des Ratsarchivs zu 17. So erklärt es sich, daß in einzelnen Be¬
reichen vor allem für die Zeit des 16. und frühen 17. Jahrhunderts auch
Schriftstücke aus dem Zusammenhang der Bürgerschaft und der Elterleute in
den Akten des Rates untergebracht wurden - über den Umweg der Samm¬
lung Warneken. Diese Schriftstücke sind häufig - vor allem wenn es sich um
Abschriften handelt - mit dem Kürzel WA versehen. Manchmal sind sie
jedoch nur sehr schwer als fremde Zufügungen erkennbar.

11 Beschluß vom 8. April 1864, ebd., [37].
12 Sitzungsprotokoll v. 5. März 1866, ebd., [43].
13 Ebd., [69].
14 Schreiben v. 26. April 1869 (Konzept), ebd., [74).
15 Schreiben v. 22. Dez. 1869, ebd. [77],
16 Anläßlich der Übergabe wurde ein Verzeichnis angefertigt, in das die abgege¬

benen Nummern eingetragen wurden. Dieses wurde in der Bibliothek auch wei¬
terhin verwendet - man trug darin z.B. die 1950 noch vermißten ausgelagerten
Stücke ein (Mitteilung Dr. Hetzer).

17 Dies dokumentiert ein Vermerk in 2-P.7. d.2.b.2.a.
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Wie die Sammlung Warneken waren besonders solche Unterlagen als Er¬
gänzung der Ratsüberlieferung wertvoll, in denen das sonst im Ratsarchiv
nicht so reich dokumentierte wirtschaftliche Leben Niederschlag gefunden
hatte. Dafür interessierten sich im 19. Jahrhundert mehrere Sammler, von de¬
nen vor allem Johann Focke als Initiator des Historischen Museums wichtig
geworden ist. Aus dieser Sammlung und aus der des Gewerbemuseums wur¬
den häufiger Archivalien, die den Sammlungen mit den gegenständlichen
Stücken zugegangen waren, an das Staatsarchiv abgegeben und den eigenen
Beständen zugeordnet 18.

Doch konnte 1871 eine weitere ältere Sammlung zur Ergänzung der Archiv-
und Bibliotheksbestände erworben werden 19. Der Kaufmann Johann Hermann
Thiermann (1779-1818) hatte seinem Sohn Johann Ludwig Thiermann eine
Sammlung von Bremensien hinterlassen, die dessen Erben dem Senat für 500
Louis d'Or zum Kauf anboten.

Mit der Besichtigung wurden neben Senator Heinrich Smidt - als Inspektor
des Archivs - der Stadtbibliothekar Kohl und die beiden mit der Herausgabe
des bremischen Urkundenbuchs beauftragten Historiker Ehmck und von Bip¬
pen beauftragt. Sie stellten unter dem in 20 Kisten verpackten Sammlungsgut
auch größere Mengen von Unterlagen fest, die sich durch die darauf vor¬
handenen Registraturvermerke als Schriftgut der Archive erwiesen - teils
stammten sie aus dem Ratsarchiv, teils aus den Beständen des Schütting. Sie
kamen außerdem zu dem Schluß, daß auch andere, ältere Privatsammlungen
von Thiermann erworben und seinem eigenen Bestand zugefügt worden
waren. So fand sich z.B. ein Konvolut mit etwa 100 Originalurkunden aus der
Zeit vor 1520, einige auch aus dem 13. Jahrhundert. Dieser Befund veranlaßte
die Sachverständigen, den Ankauf der Sammlung zu empfehlen.

Alles das, was Thiermann selbst oder sein Sohn über das Zustandekommen
der Sammlung hinterlassen oder über ihren Inhalt zusammengestellt hatten,
wurde den Übernahmepapieren hinzugefügt. So hatte Thiermann für 1803
bis 1806 eine Art Tagebuch seiner Erwerbungen geführt: Dies ergibt z.B.,
daß er 1804 und 1805 auch die Sammlung Warneken benutzen konnte; dies
hatte er zum Anfertigen von Auszügen und Abschriften genutzt. Zugang zu
den Originalunterlagen hatte er wohl über die Nachkommen von Amtsin¬
habern - er nennt z. B. den Sohn des Syndikus Eelking. Leider sind diese
Auszeichnungen fragmentarisch und der Katalog ist, wie die Sachverständi¬
gen bereits damals befanden, »ohne Sachkunde gemacht und zeigt nur die
Gegenstände, welche die Acten betreffen, bezw. die Büchertitel nothdürftig
und nicht selten ungenau an«. Die weiteren hinterlassenen Papiere zeigen
Thiermanns Bemühungen, seine Sammlung z.B. von Proclamen sachlich zu
erschließen. Ähnliches gilt für sein »Register meiner Bremensien nach dem
Alphabet«, in dem von »Abzug« über »Doubletten allerley« bis »Zuchthaus«
eine Reihe von Schlagworten ohne weitere Angaben gereiht ist.

18 Beipiele dafür finden sich besonders im Bestand 2-S. (Gewerbe) in großer Zahl.
19 Die Übernahme ist dokumentiert in 2-P. l.t.25. Dort finden sich auch die Unter¬

lagen, die der Sammler selbst über seine Erwerbungen erstellt hatte.
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Die Sammlung wurde 1871 zunächst in die Stadtbibliothek gebracht und
dort auf Bibliothek und Archiv verteilt. Auch die Archivare führten ihre Ord¬
nungsarbeiten zunächst dort aus. Die Unterlagen wurden dem Ratsarchiv
zugefügt. Hier lassen sie sich aber durch aufgesetzte Vermerke meist als
eingearbeitetes Sammlungsgut leicht erkennen. Ein archivisches Verzeichnis
des Sammlungsguts wurde jedoch für die Thiermannsche Sammlung, anders
als im Falle der Sammlung Warneken, nicht erstellt. Ein unteilbarer Rest der
Sammlung, der meist Zeitungsausschnitte aus der Zeit der französischen
Besetzung Bremens enthält, ist weiterhin als Sammlung Thiermann im
Staatsarchiv unter der Bezeichnung 9, S 9-6 vorhanden.
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Bremische Jahreschronik 1995

Von Reinhard Patemann

Januar 1. Nach einer als Straßenfest konzipierten und zunächst auch fried¬
lich so abgelaufenen Silvesternacht im Ostertorviertel kommt es später dann
doch zu Krawallen, bei denen Personen verletzt und Fensterscheiben vieler
Geschäfte eingeschlagen werden.

Januar 4.-8. Internationales Volleyball-Nationen-Turnier der Damen in der
Stadthalle (»Bremen Cup«); Turniersieger wird zum 8. Mal das Team aus
Kuba (3:0 im Finale gegen Rußland).

Januar 12.-18. 31. Bremer Sechstagerennen in der Stadthalle. Sieger wird
das Schweizer Duo Bruno Risi und Kurt Betschart.

Januar 20. Vorstellung einer Wählerinitiative »Arbeit für Bremen und Bre¬
merhaven (AfB)«, die, in Konkurrenz zur SPD, bei den Bürgerschaftswahlen
antreten will. Ihre Protagonisten sind überwiegend frühere und jetzige SPD-
Mitglieder (Friedrich Rebers, Mitglied des Sparkassenvorstandes, Werner
Lenz, Andreas Lojewski, Elke Kröning).

Januar 21. - 26. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Handel, Banken und
Versicherungen (HBV) im Congreß Centrum Bremen.

Januar 21. 166. Stiftungsfest der Eiswette von 1829 in der »Glocke«; die
Rede auf Deutschland und Bremen hält Lord Ralf Dahrendorf.

Januar 26. Verleihung des Bremer Literaturpreises an Reinhard Lettau, des
Förderpreises an Marion Tietze.
Januar 26.-29. Musikschau der Nationen in der Stadthalle.

Februar 3. Besuch des Ministers für öffentliche Arbeiten, Transport und
Kommunikation von Namibia, Marco Hausiku, in Bremen.

Februar 7. Durch den einhelligen Beschluß der FDP-Bürgerschaftsfraktion,
einen Mißtrauensantrag der CDU gegen Umweltsenator Ralf Fücks (Bündnis
90/Die Grünen) zu unterstützen, ist die »Ampelkoalition« faktisch gescheitert.
Grund ist, daß das Umweltressort ohne Information des Senats als Gewerbe¬
flächen vorgesehene Areale in Hemelingen durch die Europäische Union zu
Vogelschutzgebieten hatte erklären lassen. Es wird mit vorgezogenen Neu¬
wahlen gerechnet, die nach Inkrafttreten der Verfassungsreform erstmals
möglich sind.

Februar 8. Die Wählervereinigung »Arbeit für Bremen und Bremerhaven«
konstituiert sich offiziell und wählt Friedrich Rebers, Vorstandsmitglied der
Sparkasse, zum Vorsitzenden und Werner Lenz (Bremerhaven) zu seinem Stell¬
vertreter. Sie kündigt eine Teilnahme auch an vorgezogenen Neuwahlen an.
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Februar 9.-12. 31. Bremer Pferdesportfestival in der Stadthalle. Den Großen
Preis gewinnt Ludger Beerbaum, den Grand Prix der Dressur Martina
Hannöver.

Februar 10. 451. Schaffermahl des Hauses Seefahrt. Prominentester Ehren¬
gast ist Dr. Hans Tietmeyer, Präsident der Deutschen Bundesbank.

Februar 13. Innensenator Friedrich van Nispen erklärt seinen Austritt aus
der FDP; als Grund nennt er die Umstände des Bruchs der Koalition. Sein
Amt will er jedoch bis zu den Wahlen weiterführen.

Februar 23. Die Bürgerschaft stimmt einem Mißtrauensantrag der CDU, u. a.
mit den Stimmen der FDP-Fraktion sowie von 5 SPD-Abgeordneten, darunter
die Ex-Senatoren Wolf gang Kahrs und Peter Sakuth, gegen Bürgermeister
und Umweltsenator Ralf Fücks (Bündnis 90/Die Grünen) zu, der daraufhin
zurücktritt. Anschließend beschließen die Abgeordneten eine Änderung des
Wahlgesetzes, die Neuwahlen am 14. Mai ermöglicht. Die SPD schließt ihren
Bürgerschaftsabgeordneten Dieter Wilhelmi wegen Unterstützung der Initia¬
tive »Arbeit für Bremen und Bremerhaven« aus der Partei aus. In die Initiative
treten der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Albert Marken
(bisher SPD) sowie Generalstaatsanwalt Hans Janknecht (bisher parteilos)
ein.

März 1. Die Bürgerschaft beschließt mit großer Mehrheit die vorzeitige Be¬
endigung ihrer Legislaturperiode und Neuwahlen am 14. Mai.

März 8. Paraphierung einer Rahmenvereinbarung für eine Städtepartner¬
schaft zwischen Bremen und der türkischen Stadt Izmir durch die beiden
Bürgermeister.
März 10. Günter Neuhold, bisher Karlsruhe, wird als neuer Generalmusik¬
direktor in Bremen vorgestellt.

März 11. Studiobühne Concordia: Uraufführung »Wir lagen vor Madagas¬
kar« von Klaus Chatten.

März 14. Die Wilkens Bremer Silberwaren AG beantragt beim Amtsgericht
Bremen die Eröffnung des Anschlußkonkursverfahrens.

März 18.-26. »Internationaler Spielleyt Treff« als diesjähriges Festival »pro
musica antiqua« von Radio Bremen. Musik der Spielleute des 13. bis 17. Jahr¬
hunderts, gespielt von elf Gruppen aus 5 Ländern.

März 21. Die Bürgerschaft billigt die Städtepartnerschaft Bremen-Izmir.

April 4.-6. Erste Tagung der gemeinsamen Kulturkommission von Namibia
und Deutschland in Bremen, anwesend ist der Minister für Erziehung und
Kultur von Namibia, John Nutorwa.

April 19. - Juni 10. »Israel-Tage« in Bremen. Zur Eröffnung gastiert im
Theater am Goetheplatz die »Batsheva Dance Company« aus Tel Aviv, mit
»Mabul« von Ohad Naharin.
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April 27. Veranstaltung in der Oberen Rathaushalle aus Anlaß der 50.
Wiederkehr des Kriegsendes in Bremen 1945 (Besetzung durch britische
Truppen) mit Reden des Präsidenten des Senats, Bürgermeister Klaus Wede¬
meier, und des britischen Botschafters Sir Nigel Broomfield. Aus dem glei¬
chen Anlaß besucht eine Gruppe britischer Veteranen, die seinerzeit bei der
Besetzung Bremens dabei waren, die Hansestadt.

Mai 5. Konzert aus Anlaß des Kriegsendes 1945 im St. Petri-Dom. Es spielt
die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen gemeinsam mit Musikern des
Rigaer Kammerorchesters unter Leitung von Maksim Schostakowitsch; u.a.
Bremer Erstaufführung der 9. Sinfonie von Dimitrij Schostakowitsch.

Mai 11.-14. »Deutscher Holztag« im Congreß Centrum Bremen.

Mai 14. Wahlen zur Bürgerschaft. Schwere Niederlage für die SPD, die mit
33,4% der Stimmen nur noch 37 Sitze in der Bürgerschaft haben wird; in
etwa gleichem Ausmaß gewinnt die CDU, (32,6%, ebenfalls 37 Sitze). Bünd¬
nis 90/Die Grünen erreichen 13,1% (14 Sitze), die AfB 10,7% (12 Sitze). Die
FDP bringt es nur noch auf 3,4% der Stimmen und ist im Parlament nicht
mehr vertreten. Die SED-Nachfolgepartei PDS erreicht 2,4 % der Stimmen.

Mai 15. Als Konsequenz der Wahlniederlage seiner Partei tritt der Präsi¬
dent des Senats, Bürgermeister Klaus Wedemeier, von seinem Amt zurück.

Mai 16. Studiobühne Concordia, Uraufführung »Drei Wasserspiele«, Kam¬
meropern von Detlev Glanert nach Texten von Thornton Wilder.

Mai 20. Bremer Schauspielhaus, Uraufführung »Echo - die Freundlichkeit
des Hundes«, Tanzstück von Urs Dietrich.

Mai 21. Das Damen-Handballteam des TuS Walle gewinnt am letzten Bun¬
desliga-Spieltag durch ein 21: 20 gegen den TV Lützellinden zum 4. Mal die
deutsche Meisterschaft.

Mai 23. - 25. Erster Internationaler Space Congress mit 300 Teilnehmern
aus 33 Ländern im Congreß Centrum Bremen.
Mai 23. Im Werk Bremen der Daimler Benz AG läuft das zweimillionste
Auto nach Aufnahme der Produktion vor 16 Jahren vom Band.

Mai 25.121. 94. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für
Physikalische Chemie im Congreß Centrum Bremen.

Mai 28. Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft gewinnen die
Handballdamen des TuS Walle durch ein 23: 24 gegen TV Lützellinden auch
den Vereinspokal des Deutschen Handballbundes.

Juni 11. In einer Mitgliederbefragung sprechen sich 64,6% der an der Ab¬
stimmung sich beteiligenden SPD-Mitglieder für Dr. Henning Scherf als
künftigen Präsidenten des Senats aus, 35,4% der Stimmen entfallen auf den
früheren Staatsrat Dr. Hans-Helmut Euler. Denkbar knapp ist das Mitglieder¬
votum für eine Große Koalition mit der CDU (50,4% gegenüber 49,6% für
eine Koalition mit den Grünen).
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Juni 12. Ein Landesparteitag der SPD bestätigt das Mitgliedervotum (157:
10 Stimmen für Schert, 153:10 für die Große Koalition).

Juni 26.-Juli 2. 5. Internationale Trompetentage. U.a. (30.6.) Konzert des
Nederlands Köper Ensemble; Uraufführung der »Abendlieder der Neuzeit«
von Reinhold Selen.

Juni 30.-Juli 2. 95. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften im Weser-Sta¬
dion.

Juli 4. Konstituierende Sitzung der neugewählten Bürgerschaft. Zum Präsi¬
denten und Nachfolger des nach 24 Amtsjahren nicht wieder kandidierenden
Dr. Dieter Klink (SPD) wählen die Abgeordneten Reinhard Metz (CDU). An¬
schließend wird der neue Senat gewählt. Präsident des Senats und Bürger¬
meister wird Dr. Henning Scherf (SPD), gleichzeitig Senator für Justiz und
Verfassung, Bürgermeister und Senator für die Finanzen Ulrich Nolle (CDU),
der mit 83 auch die meisten Stimmen erhält. Der SPD gehören im übrigen die
Senatoren/Senatorinnen Uwe Beckmeyer (Häfen, überregionaler Verkehr,
Außenhandel, Arbeit), Bringfriede Kahrs (Bildung, Wissenschaft, Kunst und
Sport) und Christine Wischer (Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und
Umwelt) an. Für die CDU sind die Senatoren Ralf Borttscheller (Inneres),
Dr. Bernt Schulte (Bau, Verkehr und Stadtentwicklung) und Hartmut Per¬
schau (Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Europaangelegenheiten) im
Senat vertreten.

Juli 24. Der isländische Fischereiminister Thorsteinn Palsson besucht Bre¬
men.

August 27.-Oktober 6. Musikfest Bremen 1995. Eröffnung im Eduscho-Ter-
minal Europahafen mit dem Israel Philharmonie Orchestra unter Zubin
Mehta.

August 30. Gastspiel im Theater am Goetheplatz im Rahmen des Musik¬
festes: Les Musiciens du Louvre und Opera Atelier Toronto (Dirigent Marc
Minkowski) mit »Dido und Aeneas« von Henry Purcell.

August 31./September 1. Deutscher Außenwirtschaftstag in Bremen im
Congreß Centrum Bremen.

September 2. Konzert im Rahmen des Musikfestes in der Bremer Wollkäm¬
merei, Blumenthal, mit dem Sydney Symphony Orchestra unter Edo de Waart.

September 16. Konzert im Rahmen der Musikfestes mit dem Gu-Feng En¬
semble in der Oberen Rathaushalle.

September 22. Eröffnung eines »Instituto Cervantes« (Spanisches Kultur¬
institut) in Bremen.

September 30. Konzert im Rahmen des Musikfestes in der Raumfahrthalle
der DASA, Bremen, mit Solisten, Chor und Orchester des Marinskij Theater
St. Petersburg unter Valery Gergiev («Mazeppa« von Peter Tschaikowsky).
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Oktober 14. Grundsteinlegung für die neuen Messehallen auf der Bürger¬
weide (für die die Eislauf halle und Halle 5 der Stadthalle abgerissen wurden).

Oktober 18.- November 3. 961. Bremer Freimarkt auf der Bürgerweide und
in der Innenstadt.

November 1. -10. Festival Bremer Tanz Herbst.

November 2. Im Rahmen des Tanz Herbstes gastiert das Alvin Ailey Ameri¬
can Dance Theater aus New York in Bremen - Uraufführung des Tanztheaters
»Heiße Luft« von Susanne Linke im Schauspielhaus.
November 12. Der Landwirtschaftsminister von Marokko, Hassan Abou-
youb, besucht Bremen.
November 15.-21. Festival »Politik im freien Theater«.

November 20. Grundsteinlegung für einen Neubau der Universität (Fach¬
bereich Chemie); erstmals in Deutschland wird dieser Neubau privatwirt¬
schaftlich errichtet und von Bremen nur »geleast«.

November 29. Aribert Galla, flüchtiger Ex-Verwaltungsdirektor des Zen¬
tralkrankenhauses St. Jürgen-Straße, wird zur Verbüßung seiner Reststrafe
von der Türkei nach Bremen ausgeliefert.

Dezember 2. Über das Vermögen der DST Deutsche Systemtechnik GmbH
wird das Anschlußkonkursverfahren eröffnet.
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September 30. - Oktober 3. Reitturnier »German Classics« in der Stadt¬
halle. Den Großen Preis der Hansestadt Bremen gewinnt der Engländer John
Whitaker.

Oktober 1. Konzert im Rahmen des Musikfestes in der »Glocke« mit Bar¬
bara Hendricks (Sopran) und Staffan Schaja (Klavier).

Oktober 27.128. Design-Kongreß des Deutschen Designer-Verbandes in
Bremen.

Oktober 28. Professor Detlev Albers (Universität Bremen) wird zum Lan¬
desvorsitzenden der SPD gewählt.

November 7. Bundespräsident Professor Dr. Roman Herzog stattet Bremen
seinen offiziellen Antrittsbesuch ab.

November 10. - 12. Erstes Gastspiel der Spanischen Hofreitschule Wien in
Bremen.

Dezember 1.-3. Bundesversammlung der Partei Bündnis 90/Die Grünen in
Bremen.

Dezember 2. Senator a.D. Rolf Speckmann stirbt im 78. Lebensjahr.

Bremische Jahreschronik 1996

Von Reinhard Patemann

Januar 1. Im Gegensatz zu den Vorjahren bleibt die Silvesternacht im
Ostertorviertel weitgehend ruhig, die bereitstehende Polizei braucht nicht
einzugreifen bzw. erstickt Gewalttätigkeiten bereits im Keim. Im Ostertor
und Steintor beginnt am Neujahrstag eine Verkehrsberuhigung, d.h. Sper¬
rung der Straßen Ostertorsteinweg und Vor dem Steintor für den Durchgangs¬
verkehr. Diese schon vorher umstrittene Maßnahme stößt in der Folgezeit auf
heftigen Protest der Geschäftswelt, die den Ruin wegen Ausbleibens der
Kunden fürchtet.

Januar 4. - 7. Internationales Volleyball-Nationen-Turnier der Damen in
der Stadthalle («Bremen Cup«). Turniersieger wird das deutsche Team (3: 2
gegen Rußland), das damit die Qualifikation für die Olympischen Spiele in
Atlanta schafft.

Januar 11. - 16. 32. Bremer Sechstagerennen in der Stadthalle. Sieger wird
das italienische Duo Silvio Martinello und Marco Villa.
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Januar 15. Festakt zum 100jährigen Bestehen des Übersee-Museums.

Januar 20. 167. Stiftungsfest der Eiswette von 1829. Ehrengäste sind u. a.
der polnische Schriftsteller Andrzej Szczypiorski und der Ministerpräsident
des Freistaates Sachsen, Prof. Dr. Kurt Biedenkopf. Die Veranstaltung findet
erstmals im Congress Centrum Bremen statt.

Januar 25. Inbetriebnahme des neuen Schulungszentrums der Deutschen
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
Theater am Goetheplatz, Uraufführung »Hamletszenen«, Tanztheater von Su¬
sanne Linke.

Januar 25.-28. 32. Musikschau der Nationen in der Stadthalle.

Januar 26. Der diesjährige Bremer Literaturpreis wird an Elfriede Jelinek
vergeben, der Förderpreis geht an Jens Sparschuh.

Februar 2. Der diesjährige Bremer Solidaritätspreis wird dem chinesischen
Dissidenten Han Dongfang verliehen.

Februar 8. - 11. 32. Bremer Pferdesportfestival in der Stadthalle; den Gro¬
ßen Preis der Freien Hansestadt Bremen gewinnt Dietmar Gugler, den Grand
Prix der Dressur Martina Hannöver.

Februar 9. 452. Schaffermahlzeit in der oberen Rathaushalle. Prominenter
Ehrengast ist Bundeswirtschaftsminister Dr. Günter Rexrodt.

Februar 15. - 17. 6. Internationales Intensivmedizinisches Symposium im
Congress Centrum.

Februar 16. Die Sperrung der Straßen Vor dem Steintor und Ostertorstein-
weg für den Durchgangsverkehr wird wieder aufgehoben.

Februar 21. Die Bremer Vulkan Verbund AG beantragt nach vielen Que¬
relen wegen massiver finanzieller Schwierigkeiten die Eröffnung des Ver¬
gleichsverfahrens.

Februar 23.-25. Bundeskongreß der Deutschen Gesellschaft für psychoso¬
matische Gynäkologie und Geburtshilfe im Congress Centrum.

März 8. - 17 Spanisches Kulturfestival in Bremen, veranstaltet vom neuen
Instituto Cervantes.

April 13. Senator a.D. Ludwig Helmken stirbt im 85. Lebensjahr.

April 19. Die Deutsche Post AG eröffnet ihr neues »Briefzentrum 28« am
Flughafen.

April 22.-28. Woche »Togo in Bremen«

April 22.-24. 19. Bundeskongreß des Fachverbandes Drogen und Rausch¬
mittel in Bremen.

April 23.-26. Eine Delegation aus Bremen besucht die türkische Stadt Izmir;
dabei wird das Abkommen über eine Städtepartnerschaft offiziell unterzeichnet.
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April 26.-28. Ländertreffen der Anonymen Alkoholiker aus dem deutsch¬
sprachigen Raum in der Stadthalle.

April 28.-30. 22. »German Travel Mart« der Deutschen Zentrale für Touris¬
mus« im Congress Centrum.

Mai 1. - 5. Festival pro musica nova von Radio Bremen. Im Rahmen des
Festivals gibt es die Uraufführungen Joelle Leandre - »satiemental Journeys«
(1.5.), Fred Früh - »Tense Serenity für Posaune und Streichtrio« (2.5.), Hans
Otte »Stundenbuch« (4.5.) und »Korridor«, Kammeroper von Uwe Rasch (5.5.).

Mai 1. Über das Vermögen der Bremer Vulkan Verbund AG wird das An¬
schluß-Konkursverfahren eröffnet.

Mai 3. Der Bremer Tennisverein besteht 100 Jahre und erhält aus diesem
Anlaß die Sportplakette des Bundespräsidenten.

Mai 25. Das Damenhandballteam des TuS Walle gewinnt zum 5. Mal die
Deutsche Meisterschaft.

Mai 16. - 18. Erstmals seit 44 Jahren tagt die Historische Kommission für
Niedersachsen und Bremen wieder in Bremen.

Mai 24. Eröffnung eines Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie in
Bremen.

Mai 28. Eröffnung des 10. Internationalen Torfkongresses im World Trade
Center.

Mai 30. Uraufführung des Tanztheaters »Die Langsamkeit des Augen¬
blicks« von Urs Dietrich im Schauspielhaus.
Einweihung der neuen Ankunftshalle des Flughafens.

Juni 1. Beginn der Feierlichkeiten zum 350. Jahrestag der Ausstellung des
»Linzer Diploms« 1646, durch das die Reichsmittelbarkeit Bremens anerkannt
wurde. Die Stadt Linz hat zu diesem Anlaß eine riesige »Linzer Torte« ge¬
stiftet, die im Rathaus in Anwesenheit des Linzer Bürgermeisters Dr. Franz
Dobusch und des Wirtschaftsministers von Oberösterreich, Dr. Christoph
Leitl, an die Bremer verteilt wird. In der unteren Rathaushalle wird die vom
Bremer Landesmuseum erarbeitete Ausstellung »Der Schlüssel und der
Adler« eröffnet.
Im Ratskeller wird die Probe »100 Jahre Deutscher Riesling« präsentiert.

Juni 2.-26. Internationale Trompetentage 1996. Höhepunkt und Abschluß
ist ein Open-Air-Konzert des US-Jazztrompeters Ray Charles im Weser Sta¬
dion am 26. 6.

Juni 6.-9. 10. Arbeitstagung von Archivpädagoginnen und Archivpädago¬
gen in Bremen.

Juni 7. - 10. Fischfachmesse »Fisch 96 International und Seafood Europa«
im Congress Centrum mit 700 Ausstellern aus 70 Ländern. Gleichzeitig findet
eine Tagung der UN-Ernährungsorganisation FAO im Parkhotel sowie die
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jährliche Aufsichtsratssitzung der Fischereidirektoren der afrikanischen Mar¬
keting- und Informationsorganisation »Infopeche« statt mit Teilnehmern aus
dem Senegal, der Elfenbeinküste, aus Sierra Leone, Kamerun und Kongo.
Schließlich besucht die Fischerei-Ministerin der Republik Kap Verde, Maria
Helena de Morais Semede, die Messe.

Juni 9.-13. 3. Internationale Fallturm-Tage in Bremen.

Juni 12. Die Bürgerschaft billigt mit den Stimmen der Regierungsparteien
CDU und SPD die Haushalte für 1996 und 1997.

Juni 12. - 14. »Buchhändlertage« des Börsenvereins des Deutschen Buch¬
handels im Congress Centrum. Dabei wird der Alfred-Kerr-Preis für Litera¬
turkritik an den Kölner Kritiker Hanns Grössel verliehen.

Juni 19. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Bremer Vulkan Verbund AG,
Dr. Friedrich Hennemann, wird unter dem Verdacht der Untreue festgenom¬
men.

Juni 20. - 21. Der Präsident der Republik Namibia, Dr. Sam Nujoma, be¬
sucht mit einer Regierungsdelegation Bremen. Dabei eröffnet er im Staatsar¬
chiv die Ausstellung »Sustainable Friendship - 20 Jahre Bremen-Namibia«.
Zum Abschluß wird ihm von der Universität Bremen die (erstmals vergebene)
Würde eines Ehrensenators verliehen.

Juni 24. Richtfest für den Neubau der Bremer Landesbank zwischen Söge¬
straße und Katharinenstraße.

Juli 13. Käte van Tricht, Domorganistin von 1933 bis 1974, stirbt im 87. Le¬
bensjahr.

August 3.-5. Nach dem Verbot der »Chaos-Tage« von Punks und Autono¬
men in Hannover, wo im Vorjahr bei Krawallen schwere Verwüstungen ange¬
richtet worden waren, wird eine »Verlagerung« nach Bremen versucht. Durch
Einsatz von Polizei- und Bundesgrenzschutz wird jedoch verhindert, daß die
Mehrzahl der von auswärts anreisenden Teilnehmer überhaupt nach Bremen
gelangen. Die in der Stadt dann doch stattfindenden Zusammenstöße sind
nur relativ geringfügig.

August 5.-6. Der Staatssekretär im Justizministerium von Namibia, Utoni
Nujoma (Sohn des Präsidenten) besucht Bremen.

August 16. Einweihung des neuen Gebäudes der Deutschen Telekom AG
an der Utbremer Straße.

August 31.-Oktober 13. Musikfest Bremen 1996.

September 3. Konzert im Rahmen des Musikfestes mit den London Classical
Players und dem Schütz Choir of London unter Roger Norrington im St. Petri
Dom.

September 4. Konzert im Rahmen des Musikfestes mit Murray Perahia
(Klavier) im Congress Centrum.
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September 6. Konzert im Rahmen des Musikfestes mit der Jungen Deut¬
schen Philharmonie unter David Shallon und Homero Francesch (Klavier) in
Halle A der Lufthansa Verkehrsfliegerschule.

September 7. - 14. Konzerte im Rahmen des Musikfestes mit der Gruppe
»Stomp« am Pier 2 des früheren AG Weser-Geländes.

September 10. Konzert im Rahmen des Musikfestes mit dem Ensemble Mo¬
dern unter Peter Eötvös in der Bremer Woll-Kämmerei in Blumenthal.

September 14. Szenische Aufführung im Rahmen des Musikfestes u.a. mit
der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Thomas Hengelbrock im
Theater am Goetheplatz: »Zaide«, Singspiel von Wolfgang Amadeus Mozart.

September 16. Eine Delegation aus Litauen unter Leitung des Verkehrs¬
ministers Jonas Birziskis besucht Bremen.

September 18.-21. 19. Deutscher Hausärztetag und 30. Kongreß der Deut¬
schen Gesellschaft für Allgemeinmedizin im Congress Centrum.

September 20. Konzert im Rahmen des Musikfestes mit dem Freiburger
Barockorchester unter Gottfried v. d. Goltz in der Unser Lieben Frauen Kirche.

September 23. Baubeginn für die Straßenbahnlinie 4 Richtung Horn-Borg¬
feld in Höhe der Kirchbachstraße.

September 25. Mit den Stimmen der Koalitionsparteien werden Mißtrau¬
ensanträge der Opposition gegen Bürgermeister Dr. Henning Scherf und
Innensenator Ralf Borttscheller abgelehnt.

September 28. Konzert im Rahmen des Musikfestes mit dem Ensemble
Anima Eterna unter Jos van Immerseel in der Unser Lieben Frauen Kirche.

September 29. Konzert im Rahmen des Musikfestes mit dem Palladian En¬
semble London in der Oberen Rathaushalle.

Oktober 1. Am Nordausgang des Hauptbahnhofs wird Bremens erstes
Parkhaus für Fahrräder eröffnet.

Oktober 3. Konzert im Rahmen des Musikfestes mit dem Huelgas-Ensem-
ble unter Paul Van Nevel im St. Petri Dom.

Oktober 3.-6. Reitturnier German Classics in der Stadthalle; in der Einzel¬
wertung siegt der Schweizer Beat Mändli; den Grand Prix der Dressur ge¬
winnt Olympiasiegerin Isabell Werth.

Oktober 7. -8. 51. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Fettwissen¬
schaft.

Oktober 8. Die Deutsche Systemtechnik GmbH (DST) stellt Antrag auf
Eröffnung des Vergleichsverfahrens.

Oktober 12. Studiobühne Concordia, Uraufführung »Liebster Vater«, Kam¬
meroper von Stanley Waiden.

21 1



Oktober 14. Grundsteinlegung für die neuen Messehallen auf der Bürger¬
weide (für die die Eislauf halle und Halle 5 der Stadthalle abgerissen wurden).

Oktober 18.- November 3. 961. Bremer Freimarkt auf der Bürgerweide und
in der Innenstadt.

November 1. -10. Festival Bremer Tanz Herbst.

November 2. Im Rahmen des Tanz Herbstes gastiert das Alvin Ailey Ameri¬
can Dance Theater aus New York in Bremen - Uraufführung des Tanztheaters
»Heiße Luft« von Susanne Linke im Schauspielhaus.
November 12. Der Landwirtschaftsminister von Marokko, Hassan Abou-
youb, besucht Bremen.
November 15.-21. Festival »Politik im freien Theater«.

November 20. Grundsteinlegung für einen Neubau der Universität (Fach¬
bereich Chemie); erstmals in Deutschland wird dieser Neubau privatwirt¬
schaftlich errichtet und von Bremen nur »geleast«.

November 29. Aribert Galla, flüchtiger Ex-Verwaltungsdirektor des Zen¬
tralkrankenhauses St. Jürgen-Straße, wird zur Verbüßung seiner Reststrafe
von der Türkei nach Bremen ausgeliefert.

Dezember 2. Über das Vermögen der DST Deutsche Systemtechnik GmbH
wird das Anschlußkonkursverfahren eröffnet.
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Rezensionen und Hinweise

Schwarzwälder, Herbert: Geschichte der Freien Hansestadt Bremen. Bd. 1.
Von den Anfängen bis zur Franzosenzeit (1810); Bd. 2. Von der Franzo¬
senzeit bis zum Ersten Weltkrieg (1810- 1918); Bd. 3. Bremen in der
Weimarer Republik (1918-1933); Bd. 4. Bremen in der NS-Zeit (1933-
1945); Bd. 5. Bibliographie und Register. Erweiterter und verbesserter
Nachdruck. Bremen: Temmen 1995. Zus. ca. 2900 S. mit zahlreichen
Abb.

Daß hier der Nachdruck eines Werkes, dessen Erstausgabe im Bremischen
Jahrbuch bereits entsprechende Beachtung geschenkt wurde (vgl. BJb 54/
1976, 63/1985, 65/1987), angezeigt wird, liegt sowohl an dessen singulärem
Stellenwert für die bremische Landesgeschichte als auch an der Verlags¬
ankündigung, mit der Neuauflage eine erweiterte und in weiten Teilen ver¬
besserte Fassung vorgelegt zu haben. Die Tatsache des Neudrucks ist schon
allein deshalb uneingeschränkt zu begrüßen, weil Teile der ab 1975 erschie¬
nenen »Geschichte der Freien Hansestadt Bremen« vergriffen sind und ein
vergleichbares Werk weder auf dem Buchmarkt erhältlich noch aus der Feder
eines anderen Autors in irgend einer Form in Sicht ist. Auch wenn in den
letzten Jahren zahllose Einzeluntersuchungen zur bremischen Geschichte er¬
schienen sind und mit der Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser
(vgl. S. 266 ff.) sowie der Bremischen Kirchengeschichte (vgl. S. 244 ff.) wei¬
tere mehrbändige handbuchartige Publikationen zur bremischen Landesge¬
schichte erschienen bzw. in Bearbeitung sind, bleibt Schwarzwälders Arbeit
noch immer unverzichtbar.

In dem von Verlag und Autor sowohl als Nachdruck als auch als Neuauf¬
lage und Neuausgabe bezeichneten Werk halten sich die Erweiterungen und
Verbesserungen in relativ engen Grenzen. Dies weil man offenbar aus Satz-
und Kostengründen weitgehend auf den Eingriff in den alten Text verzichtete
und ihn mit nur wenigen Änderungen nochmals druckte. Nur schwerwie¬
gende Fehler wurden eingearbeitet, ansonsten verweist eine Korrekturliste
am Ende von Band 5 den Leser zu den jeweiligen Verbesserungen. Hiermit ist
die wichtigste und für die Benutzung auch positivste Änderung gegenüber
der Erstausgabe genannt: Die Neuauflage wurde um einen ganzen Band er¬
weitert, indem man die vorher in Band vier integrierte Bibliographie sowie das
umfangreiche Register zu einem immerhin 352 Seiten umfassenden Einzel¬
band zusammenfaßte. Der hierdurch gewonnene Vorteil der besseren Hand¬
habbarkeit wird jedoch eingeschränkt durch die der Sparsamkeit geschuldete
Form der Erweiterung, denn auch dem Register wurden auf drei Seiten nur
Nachträge beigegeben, was zum doppelten Nachschlagen zwingt. Schwerer
wiegt dies bei der Ergänzung zur Literaturübersicht, die bis August 1995 er¬
schienene Literatur berücksichtigt, denn der Leser muß sich nun in der alten
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Bibliographie und der Ergänzung anhand der sehr feingliedrigen Systematik
(8 Haupt- und bis zu 17 Untergruppen) orientieren.

Während bei Erscheinen des ersten Bandes auf das unzeitgemäße Wagnis
einer Gesamtdarstellung aus der Feder eines Autors hingewiesen wurde,
bringt der Neudruck die Vorteile der geschlossenen Darstellung gegenüber
den Kompilationen, als die sich viele moderne Stadtgeschichten mittlerweile
darstellen, nochmals deutlich zum Ausdruck. Ebenso deutlich ruft der Neu¬
druck allerdings auch bereits früher beklagte Nachteile ins Gedächtnis, die
weniger dem Autor anzulasten, als der Genese des Werkes geschuldet sind:
der Verzicht auf Anmerkungen und v. a. die ungleiche zeitliche Gewichtung
der Bände. So wird die wichtige früh- und hochmittelalterliche Geschichte
Bremens bis 1300 auf weniger als 50 bzw. bis zur Reformation auf 150 von
2500 Textseiten abgehandelt! Ganz anders das Verhältnis in Neuzeit und
Zeitgeschichte, wo der Weimarer Republik und den 12 Jahren NS-Diktatur je
ein eigener Band (Bd. 3 und 4 mit je ca. 650 S.) gewidmet werden. Somit steht
eine angemessene moderne Darstellung der Geschichte Bremens im Mittel¬
alter noch immer schmerzlich aus.

Bei der o. a. zeitlichen Gewichtung der Bände wirkt ihre äußere Gestaltung
unangemessen: Trotz eines an Symbolen zur bremischen Stadtgeschichte
nicht armen Repertoires (Stadtsiegel, Stadtwappen, Schlüssel, Roland, Rat¬
haus etc.) ziert ein Segelschiff als Blickfang alle fünf Buchrücken.

Trotzdem wird in dieser stattlichen und zudem außerordentlich preiswerten
Ausgabe der »Schwarzwälder« allen an der Geschichte Bremens Interessierten
weiterhin - und damit bis in das nächste Jahrhundert - eine solide Grundlage
bieten.

Konrad Elmshäuser

Das Echternacher Evangelistar Kaiser Heinrichs III. Staats- und Universitäts¬
bibliothek Bremen Ms.b.21. In Zusammenarbeit mit Elisabeth Dick¬
mann, Andreas Hedwig und Paul Spang hrsg. und bearb. von Gerhard
Knoll. Wiesbaden: Reichert 1995. 124 S.

»Was lange währt, wird endlich gut!« Nach nicht weniger als 12 Jahren, die
zugleich die wechselhafte interne Geschichte der Bremer Staats - und Univer¬
sitätsbibliothek spiegeln, war 1993 der Kommentarband zum Facsimile einer
Bremer Zimelie - des Evangelistars Kaiser Heinrichs III. Echternacher Prove¬
nienz, in der Mitte des 11. Jahrhunderts entstanden - veröffentlicht worden.
Dies nicht zuletzt dank der unermüdlichen Initiativen Gerhard Knolls, dem
bereits die Facsimilierung von 1981 verdankt wird.

Nun liegt auch eine Taschenbuchausgabe des Kommentarbandes vor. Die¬
ser wurde im Umfang und im wissenschaftlichen Apparat gekürzt. Insgesamt
sind vier Studien in diesem Nachtrag vereinigt: Paul Spang geht mit großer
Sachkunde und intimer Ortskenntnis auf die Geschichte der Abtei Echternach
und der dortigen Schreibstube ein, Gerhard Knoll widmet sich vornehmlich
der Beschreibung der Handschrift und den Schäden der Miniaturen, Elisabeth
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Dickmann versucht intuitiv (und mit beachtlichem Erfolg) die Bilder des Codex
in den Zusammenhang der ausgewählten Evangelientexte auch optisch ein-
zubeziehen, und Andreas Hedwig analysiert schließlich exemplarisch an der
Gleichnisdarstellung der Arbeiter im Weinberg des Herrn die mittelalterliche
Lebenswirklichkeit in einem wichtigen Sonderbereich der Agrarwirtschaft.

Literaturhinweise beschließen das kleine Bändchen, mit dem endlich für
einen breiteren Leserkreis der Schlüssel zum besseren Verständnis des Fac-
simile bzw. der mittelalterlichen Handschrift bereitliegt.

Dieter Hägermann

Albrecht, Stephan: Das Bremer Rathaus im Zeichen städtischer Selbstdarstel¬
lung vor dem 30jährigen Krieg. Marburg/Lahn: Jonas Verlag 1993.
287 S. (Materialien zur Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und West¬
deutschland. Band 7)

Gramatzki, Rolf: Das Rathaus in Bremen - Versuch zu seiner Ikonologie. Bre¬
men: Hauschild 1994. 267 S.

Das Rathaus in Bremen gehört zu den berühmtesten, auch in der Dichtkunst
gefeierten Rathäusern in Deutschland, und es gibt kaum ein Kompendium
zur Geschichte der deutschen Architektur, in dem ihm nicht ein Ehrenplatz
eingeräumt wird. Immer wieder wird es im Zusammenhang mit den be¬
deutendsten mittelalterlichen und neuzeitlichen Kommunalbauten Europas
genannt, so wird es parallelisiert mit den mittelalterlichen Rathäusern in
Brügge, Braunschweig und Breslau einerseits, den neuzeitlichen, schloßähn¬
lichen Bauten in Antwerpen, Amsterdam und Emden andererseits. Auch die
Tatsache, daß der heutige Bau durch den Umbau eines älteren gotischen Vor¬
gängerbaus entstanden sei, tat ihm keinen Abbruch. Vielmehr rühmt man es
als »ein großartiges Denkmal genialer Stilverschmelzung, in dem das Neue
als eine beinahe logische Bereicherung in ihm und an ihm wirkt.« 1

Doch bei Lichte besehen, hat die Forschung sich nur selten um eine gründ¬
liche Aufarbeitung der Baugeschichte und ihre Einbindung in den histori¬
schen Kontext bemüht. Es gibt heute nicht einmal ein ausführliches Inventar.
Daran ändert auch nichts, daß der frühere Bremer Denkmalpfleger Rudolf
Stein das Rathaus in den Forschungen zur Geschichte der Bau- und Kunst¬
denkmäler in Bremen ausführlicher vorstellte, zumal er entsprechend seiner
Stellung als Vorsitzender der Lüder von Bentheim-Gesellschaft es als Werk
eines genialen Architekten feierte und deshalb mit anderen Bauten präsen¬
tierte, die Lüder von Bentheim zugeschrieben werden, was freilich bereits
auf eine berechtigte Kritik gestoßen ist. 2

1 Emil Waldmann, Das Rathaus in Bremen, in: Reihe Deutsche Bauten 18, Burg bei
Magdeburg 1931, S. 8.

2 Rudolf Stein, Romanische, gotische und Renaissance-Baukunst in Bremen,
Forschungen zur Geschichte der Bau- und Kunstdenkmäler in Bremen, Bd. 2,
Bremen 1962, S. 239-276 und S. 529-676.
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Nun liegen zwei last gleichzeitig erschienene Monographien zum Rathaus
vor, die jeweils einem fest umrissenen Erkenntnisinteresse geschuldet sind.
So stellt Roll Gramatzki eine reich illustrierte Geschichte des Rathauses vor,
die von dem Versuch bestimmt ist, es im Sinne Günter Bandmanns und -
noch genauer - Hans Sedlmayrs ikonologisch zu deuten. Dagegen versteht
sich Stephan Albrechts Monographie als Untersuchung einer politischen Iko¬
nographie. An Stelle der Ikonologie ist die »Suche nach der übertragenen
Semantik getreten, die nicht nach einer konkreten Aussage fragt, sondern
nach der zeitgenössischen Konnotation« (S. 240), obwohl, wie der Verfasser
selber eingesteht, »das Ergebnis dieses methodischen Vorgehens weniger
präzise und ungenauer faßbar ist.«

Beide Autoren sind jedoch so in ihre gewählten Methoden verliebt, daß sie
entscheidende architekturikonographische Prämissen nicht wahrgenommen
haben. Da sie nicht exakt Kleinformen und Großform auseinanderhalten, ist
ihnen der Typus des Rathauses m.E. nicht klar geworden. Ist nämlich der goti¬
sche Bau einem königlichen Palas nachgebildet mit Bezügen zum Kirchenbau,
so hat der renaissancezistische Umbau ihm eine monumentale Torarchitektur
zugefügt: unten die Eingänge - die allerdings nur Scheineingänge sind -
oben die sogenannte Auslucht, von der aus der Markt kontrolliert werden
konnte, bekrönt von einem mächtigen Epitaphgiebel.

Schwer vermag ich dem Ansatz von Rolf Gramatzki zu folgen, wenn er das
mittelalterliche Rathaus als »Kurzform einer Stadt in idealer Gestalt« (S. 48)
begreift und die Portale als »Abbilder der Tore des Paradieses«, die zu einem
Abbild des beschlossenen Garten< der Maria führen, »der im Spätmittelalter
immer mehr an die Stelle des Himmlischen Jerusalems der Apokalypse des
Johannes tritt«, versteht. Da bereits die von Hans Sedlmayr als Abbild des
Himmlischen Jerusalems verstandene Kathedrale ihren Einsturz erleben
mußte, bleibt auch für den beschlossenen Garten der Maria< keine Über¬
lebenschance. Schon 1957 antwortete Hans Jantzen auf das berühmte Buch
Sedlmayrs Die Entstehung der Kathedrale: »So schön...der poetische Gedan¬
ke der Kathedrale getroffen wird, so läßt sich doch die gebaute Kathedrale
als Kunstwerk, das in einem historisch und geographisch bestimmten Gebiete
entstand, die bewundernswerte Formlogik, mit der sie in sehr unterschied¬
lichen Abwandlungen errichtet wurde, die strenge Größe jenes Elements, das
wir als die Mathematik der klassischen Kathedrale bezeichnen können, nicht
aus der dichterischen Wurzeh ableiten.« 3 Das Formbestimmende der Bedeu¬
tung auch in der eigentlichen Formbildung aufzuweisen, also Formerschei¬
nung gleich Bedeutungsabbild, hat nicht überzeugt.

Damit kein Zweifel aufkommt, hat H. Jantzen klargestellt, daß trotz der
fehlenden Abbildlichkeit die hohe Symbolkraft der gotischen Kathedralen
bestehen bleibt. Diese war sicher auch im Bremer Rathaus intendiert, wenn
etwa eine Beziehung zwischen ihm als Gerichtsort und dem Jüngsten Ge¬
richt der Offenbarung festgestellt wird.

3 Hans Jantzen, Kunst der Gotik - Klassische Kathedralen Frankreichs - Chartres,
Reims, Amiens, Hamburg 1967, Neuausgabe, Berlin 1987, S. 155.
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Wenn weiterhin R. Gramatzki feststellt, daß das alte Rathaus als Abbild der
Bremer Altstadt zu betrachten sei, während das neue auch die Neustadt jen¬
seits der Weser in sein Bild mitaufnimmt (S. 48 ff. und S. 206), so kann ich
auch dem nur schwer folgen.

Stefan Albrecht schildert die prozeßhafte Verwandlung des christlich-poli¬
tischen Programms des mittelalterlichen Rathauses zur humanistisch-definier-
ten Prunkfassade des neuen Rathauses. Daß sich in diesem Zusammenhang
die mittelalterlichen alttestamentlichen Propheten in antike Philosophen
verwandeln, ist allerdings in diesem Kontext nichts Überraschendes. Weiter
legt er dar, daß alle Reliefs und Bildwerke sich nicht zu einem einheitlichen
Bildprogramm fügen. Vielmehr sind vier abgeschlossene, voneinander un¬
abhängige Zyklen zu konstatieren, die jeweils einer eigenen Tradition der
öffentlichen Ikonographie entspringen. Ihr Ziel sei die panegryische Überhö¬
hung des Bremer Rats, indem sie seine Tugendhaftigkeit, Stärke und Weisheit
feiern und vor allem auch zeigen. Aber wem zeigen sie diese?

Dazu sei zunächst etwas sehr Banales gesagt:
Jede Architektur, so auch das Bremer Rathaus, bezieht sich auf andere Ar¬

chitekturen, und das sowohl im panegyrischen als auch pejorativen Sinne.
Anders gesagt, der Bauherr wählt Vorbilder aus, mit deren Bauherrn er sich
sowohl solidarisiert als auch kritisch auseinandersetzt. Meines Erachtens ist
das gotische Bremer Rathaus einem königlichen Palas angeglichen, zum an¬
deren nimmt es Formen des bischöflichen Palatium, der Liebfrauenkirche
und des Domes auf. Überhaupt fällt auf, daß das Architekturensemble des
Bremer Marktplatzes dem einer königlichen Pfalz gleicht, wie etwa der in
Goslar, denn wie dort der Palas erhält auch das Rathaus den Mittelschiffs¬
aufriß einer Basilika, 4 bestehend aus Erdgeschoßarkaden und Obergaden¬
fenstern. Auch die Liebfrauenkirche hatte in der gleichnamigen Kirche in
Goslar ihr Pendant, eine drei mal dreijochige Halle. Schließlich gehört in
dieses Ensemble der Petridom, dem in Goslar die von Heinrich III. errichtete
Stiftskirche St. Simon und Juda entspricht. So hat Rolf Gramatzki schon recht,
wenn er das Rathaus als ein dem Aachener Rathaus verwandtes Gebäude
ansieht, das ja aus der Aula Karls des Großen hervorgegangen ist. Doch kann
nicht das Aachener Rathaus das alleinige Vorbild gewesen sein, da seine
Fassade eben nicht den charakteristischen Mittelschiffsaufriß einer gotischen
Kirche hat.

Die Besonderheit der Bremer Rathausfassade liegt darin, daß die Arkaden¬
reihe vor die Wand getreten ist, wobei sie von einem durch Zinnen geglieder¬
ten gedeckten Laufgang gekrönt wird, einem Laufgang, der in ähnlicher Form
auch über den rundbogigen Portalen und Blendarkaden der Westfassade des
Domes erschien. Das heißt, daß das Motiv der vortretenden Arkade mit dem
Laufgang darüber direkt der gegenüberliegenden Domfront entlehnt wurde
(siehe die Abbildungen bei Gramatzki 79 und 85), während die Schmalseiten
des Rathauses die Eingangsfront des bischöflichen Palatium rezipieren.

4 Die zwar im 19. Jahrhundert stark restaurierte, aber dennoch richtig rekonstruierte
Pfalz zeigt ein piano nobile, das dem Emporengeschoß der Aachener Pfalzkapelle
nachgebildet ist.

217



Zusammen mit den Formen einer Fortifikationsarchitektur und der Laube in
der Mitte stellt sich also das Rathaus den bischöflichen Bauten entgegen, wo¬
bei es bestimmte Formen von ihnen zitiert und somit gleichermaßen okkupiert.
Das Rathaus zeigt an, daß der Rat mit seinem den Rathausbau initiierenden
Bürgermeister Johann Hemeling sich okkupativ gegen einen bereits seit Karl
dem Großen dem Reich nahestehenden Kirchenfürsten zu behaupten wußte,
indem er nicht nur Stadt-, sondern auch Reichspolitik machte. Stephan Al¬
brecht hat die Rolle Hemelings klar verdeutlicht, indem er hervorhebt, daß
dieser sich nicht scheute, Urkunden fälschen und eine Chronik schreiben zu
lassen, mit dem Ziel, die Vorherrschaft Bremens in der Hanse gegenüber
Lübeck zu behaupten. 5

Dieser gotischen Rathausfront wird zwischen 1536 und 1538 die Renais¬
sancefassade des Schüttings gegenübergestellt, die 1594 in der Mitte eine
Lukarne erhält, die eine auffallende Ähnlichkeit mit der des gegenüber¬
liegenden Rathauses aufweist. 6 Diese wird mit einer Figurengruppe ausge¬
stattet, die den Rat geradezu herausfordern mußte: Auf der Spitze des ge¬
schweiften Giebels steht Neptun, ihm zur Seite links der Gott des Landhandels
Merkur, rechts die Göttin des Seehandels Artemis. Auch die Dilichschen
Ansichten zeigen unübersehbar die Bedeutungsperspektive an, in der ein
kleines Rathaus mit einem übergroßen Schütting konfrontiert ist.

Auf diese fast leere Fassade des Schüttings und seine Giebelfiguren ant¬
wortet das Rathaus mit seinen Bildwänden und Giebel- und Dachbalustraden¬
figuren, so daß der Eindruck entsteht, als versuche es, der Herausforderung
Neptuns u. a. dadurch zu begegnen, daß es seine Dachzone durch Tugenden
und Krieger beschützen läßt. Der Schütting, und dies ist zu meiner Verwun¬
derung von beiden Autoren nicht thematisiert worden, war Sitz der Kauf¬
mannschaft (heute Sitz der Handelskammer Bremen!), die sich dem Regle¬
ment des Rates mehr und mehr zu entziehen versuchte, wobei zu bemerken
ist, daß der Rat zur Zeit des Rathausumbaues in starkem Maße von Juristen
bestimmt war. Zu ihnen gehörte auch Heinrich Krefting, der den Rathausbau
initiierte und durch Wilhelm Dilich die erste Stadtchronik verfassen ließ. So
schreibt Herbert Schwarzwälder (Bd. 1, S. 286): Der Anteil der Juristen nahm
ständig zu, dadurch nahm das kaufmännische Element ab. Um 1650 betrug es

5 Stephan Albrecht legt dar (S. 60), daß es falsch sei, in der Ikonographie eine
Forderung nach Reichsfreiheit sehen zu wollen. Ein solches Ansinnen wäre unter
historischen Gegebenheiten vollkommen unrealistisch. Doch es gehört zum We¬
sen der Architektur, nicht einen politischen Ist-, sondern Sollzustand darzustellen.
Siehe dazu Martin Warnke, Bau und Überbau-Soziologie der mittelalterlichen
Architektur nach den Schriftquellen, Frankfurt/M. 1976, S. 152. Keiner der mit¬
telalterlichen Großbauten wuchs in einem widerspruchsfreien gesellschaftlichen
Vakuum auf... Eher ließe sich behaupten, daß ein Machtträger, der über Mittel
und Möglichkeiten verfügte, einen Kathedralbau als Ausdruck seiner selbst durch¬
zusetzen, eben dies kaum nötig gehabt hätte, da eine vollkommene abgesicherte
und verfügungsfähige Machtposition einer Selbstdarstellung in einen Leerraum
hinein kaum bedarf.

6 Peter Hahn, 450 Jahre Haus Schütting - Sitz der Handelskammer Bremen, Bre¬
men 1988, S. 23 ff.
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nur noch die Hälfte. Die Kaufleute waren es, die im Bereich von Handel und
Schiffahrt ein hohes Maß an Unabhängigkeit bewahrten. Ihre Sprecher waren
die Elterleute, die seit 1609 eindeutig auf Kollisionskurs gingen (S. 286).

Visualisierte das spätmittelalterliche Rathaus die Forderung des Rates nach
Unabhängigkeit vom erzbischöflichen Stadtherrn, mußte es sich zu Beginn
des 17. Jahrhunderts, als der Erzbischof kein potentieller Gegner mehr war -
im Frieden von Münster und Osnabrück gelangten Domimmunität und Stift
unter die Krone Schwedens -, gleichsam vor dem zunehmenden Einfluß der
erstarkenden Kaufmannschaft schützen. Der Rat ist also in eine Defensive
geraten, die sich nicht zuletzt im großen Mittelrisalit des Rathauses verdeut¬
licht. Dieser ist - wie bereits erwähnt - nichts anderes als eine monumentale,
von einem Epitaphgiebel gekrönte Auslucht, die die Güldenkammer, sozu¬
sagen das Allerheiligste, verkleidet, von der aus der Rat das Geschehen auf
dem Markt und im gegenüberliegenden Schütting im Auge hatte. Gleich¬
wohl verdeutlicht das Rathaus, daß Bremens Abstieg bereits begonnen hatte.
Amsterdam und Hamburg hatten die Stadt überflügelt.

Hans-Joachim Kunst

Weber, Karl-Klaus: Johan van Valckenburgh. Das Wirken des niederländi¬
schen Festungsbaumeisters in Deutschland 1609-1625. Köln, Weimar,
Wien: Böhlau 1995. 214 S. (Städteforschung. Veröffentlichungen des In¬
stituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A, Bd. 38.)

Im Verlaute der Befreiungskriege der Niederländer gegen die Spanier seil
1568 entstand die »frühniederländische Befestigungsmanier«. Bei ihr wurde
der zu schützende Ort mit einem Hauptwall mit vorspringenden Bastionen
umgeben, von denen aus die Angreifer flankierend beschossen werden
konnten. Davor legte man einen Wassergraben, Außenwerke, Contrescarpe
und Glacis. Der Natur der steinarmen Tiefebene entsprechend wurde der
Wall aus gestampfter Erde aufgeführt. Diese Art des Festungsbaus erforderte
im Gegensatz zu Anlagen aus Stein nur wenige Fachleute, denn Gräben aus¬
heben und Wälle aufschütten konnten auch ungelernte Arbeiter und Karren¬
schieber. Nachteilig wirkte sich der große Flächenbedarf aus, mußten doch
viele Grundbesitzer Opfer bringen, für die sie eine Entschädigung erwarteten.
Nach dieser »Manier« ist auch Bremens Befestigung auf dem linken Weser¬
ufer zwischen 1623 und 1627 errichtet worden. In ihrem Schutz entstand die
Neustadt. Geistiger Urheber der Anlage war der niederländische Festungs¬
baumeister Johan van Rijswijck, die Planung der Einzelheiten vor Ort fiel
seinem Landsmann und Schüler Johan van Valckenburgh zu. Dessen Bedeu¬
tung für Bremen hat Wilhelm Lührs 1973 im Jahrbuch der Wittheit in einem
Aufsatz über »Die Anfänge der Bremer Neustadt« unter Ausschöpfung aller
damals zugänglichen Quellen aus genauester Kenntnis der örtlichen Situation
dieses Stadtgebiets dargestellt, in dem er selbst aufgewachsen war.

Jetzt liegt eine Biographie vor, in der die gesamte Tätigkeit Valckenburghs
auf deutschem Boden in größerem Zusammenhang beschrieben wird. Er wurde
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um 1575 in Holland geboren. In Deutschland ist er zuerst 1602 im Gefolge
Rijswijcks am Hofe des Grafen zu Lippe nachweisbar und vielleicht auch
schon nach Bremen gekommen. Selbständig tätig wurde er anfangs in Lüne¬
burg, Lübeck und Hamburg 1609. In Bremen hielt er sich bestimmt 1611, 1614,
1615, 1618 und 1623 bis 1625, seinem Sterbejahr, auf. Außer in den genannten
Städten plante er auch Festungsbauten für Rostock, Ulm, Emden, Jülich,
Rheydt, Emmerich, Rees, Ravenstein und beriet auch an anderen Orten.
Weber ist der Arbeit Valckenburghs in allen Einzelheiten nachgegangen,
schildert aber auch unter Heranziehung der ortsgeschichtlichen Literatur die
wirtschaftliche und politische Situation der auftraggebenden Städte und ord¬
net seine Feststellungen in den Rahmen der neueren allgemeinen Stadtge¬
schichtsforschung ein. Beigegebene Pläne und Erläuterungen militärischer
Begriffe, ein Itinerar, Personen- und Ortsregister und natürlich Quellen- und
Literaturverzeichnis erleichtern die Benutzung. Auch werden u. a. vier Memo¬
randen Valckenburghs für Bremen abgedruckt, die Lührs bereits im Wortlaut
veröffentlicht hatte, jetzt aber einem größeren Leserkreis zugänglich ge¬
macht werden.

In den speziell Bremen gewidmeten Teilen der Darstellung bestätigt Weber
weitgehend Lührs' Darstellung, korrigiert ihn aber auch in einigen Randfra¬
gen. Ihm selbst sind auch einige kleine Fehler unterlaufen. Hermann Albert
»Schuhmacher« (S. 6) schrieb sich Schumacher. Statt »Gögglinger-Werder«
(S. 57) muß es Gröpelinger Werder heißen. Die Rhederbücher sind nicht nur
»Ausgabenbücher« (S. 58), sie verzeichnen auch die Einnahmen der zentra¬
len Stadtkasse. Das »Südtor« (S. 65) tritt in den Quellen als Südertor auf. Die
»Eintracht von 1534« (S. 137) ist die Neue Eintracht gewesen, wie der Ver¬
fasser an anderer Stelle(S. 56) auch richtig schreibt. Nicht zu halten ist die
Behauptung, die Bremer Festungsanlagen hätten bis 1802 Sicherheit und
Freiheit garantiert (S. 67). Zahllos sind bereits im 18. Jahrhundert die Klagen
über den Verfall. Die Stadt hat sich gehütet, während des Siebenjährigen
Krieges militärischen Widerstand zu leisten, als nacheinander französische,
hannoversche und englische Truppen als Besatzung einzogen. Von Lüneburg
sagt Weber selbst, daß im 18. Jahrhundert Wälle und Mauern ihren militäri¬
schen Wert verloren hatten (S. 34).

Beim Eingehen auf örtliche Besonderheiten sind in umfassenderen Darstel¬
lungen kleine Versehen nie ganz zu vermeiden. Sie schmälern nicht die große
Leistung des Verfassers, Valckenburghs Tätigkeit in Deutschland erstmals un¬
ter breiter Heranziehung von Quellen und Literatur in gut lesbarer und durch
reiches Bildmaterial ergänzter Form überschaubar gemacht zu haben. Wichtig
ist das Thema allemal, hat doch der Festungsbau des 17. Jahrhunderts - nicht
zuletzt in Bremen - seine Spuren im Stadtbild bis heute hinterlassen. Eine
Beobachtung am Rande soll nicht unerwähnt bleiben. Weber hat die reichen
Materialien des Allgemeen Rijksarchief s'Gravenhage benutzen können, das
Lührs die Auskunft erteilt hatte, seine Bestände enthielten nichts über
Valckenburgh, wie er ausdrücklich in einer Anmerkung festhielt.

Klaus Schwarz
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Neumann, Heinzgeorg: Die Verfassung der Freien Hansestadt Bremen -
Kommentar. Stuttgart, München, Berlin, Weimar, Dresden: Boorberg
Verlag 1996. 538 S.

Dieser Kommentar aus der Feder des ehemaligen Vizepräsidenten des Ver¬
waltungsgerichts Lüneburg sei mit einem Salut begrüßt! Spittas ehrwürdige
Erläuterung der bremischen Verfassung, 1960 erschienen, ist heute vornehm¬
lich für historische Auslegungen hilfreich. Das von Kröning u.a. 1991 heraus¬
gegebene Handbuch der Bremischen Verfassung verfolgt andere Ziele als
ein systematischer Kommentar.

Neumann erhebt den Anspruch, die Bremische Landesverfassung anhand
der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte des Bundes und der Länder so¬
wie der Literatur zu kommentieren. Das ist Risiko und Vorteil in einem. Das
Risiko liegt im möglichen Verkennen der spezifisch bremischen Verfassungs¬
traditionen. Nicht alles bremische Verfassungsrecht geht, im Lichte gemein¬
deutschen Verfassungsverständnisses betrachtet, ohne Rest auf. Im Gegenteil
bekommt man das Hanseatisch-Bremisch-Traditionelle dieser Verfassung oft
nur dann richtig zu fassen, wenn man am richtigen Punkt zu abstrahieren
weiß von dem, was gemeindeutsches Verfassungsverständnis zu einer Pro¬
blematik sagt. Der Vorteil der Methode Neumanns liegt darin: sie macht den
Gestaltern des bremischen Verfassungslebens deutlich, daß ungeachtet aller
bremischen Traditionen und Praktiken ein gemeindeutsches Niveau des de¬
mokratischen Verfassungsstaates existiert, von dem auch das Geschehen in
der Freien Hansestadt Bremen nicht unbegrenzt abweichen darf.

Neumanns Memento kommt zur rechten Zeit. Prägend für das Denken
mancher politisch agierender Bremer scheint die Auffassung zu sein, Politik
sei eine Sache und das Verfassungsrecht - und das Recht überhaupt - eine
andere. Es zähle das, was man »politisch« wolle. Solche Auffassungen mün¬
den in den von einem Parlamentarier kühn ausgesprochenen Satz, das Recht
sei Auftragnehmerin der Politik. Daß im demokratischen Verfassungsstaat die
Möglichkeiten der Politik von Recht und Verfassung definiert werden,
scheint weit weniger bewußt zu sein. Dem entspricht, daß der »politische«
Gestaltungswille leider allzu oft die rechtlichen Möglichkeiten bremischer
Politik verkennt oder sich über die rechtlichen Konsequenzen seines Wollens
oft nicht klar ist. Politik kann nur dort erfolgreich sein, wo sie sich ihrer
Einbettung in die rechtlichen Rahmenbedingungen des demokratischen
Verfassungsstaates bewußt bleibt und im übrigen sehr genau darauf achtet,
welche Spielräume übergeordnetes Recht etwa des Bundes der bremischen
Gestaltungskraft noch läßt. Bei solchen Bestrebungen hilft der Blick auf die
gemeindeutschen Verfassungsstandards bestens. Daß Neumann von dieser
Warte aus kommentiert, macht den Reiz seines Werkes aus.

Zur Untermauerung können nur wenige Beispiele erwähnt werden: Die Re¬
form der Landesverfassung von 1994 hat dem traditionellen bremischen
Deputationswesen den Boden entzogen. Nach Artikel 105 LV sollen die Auf¬
gaben der parlamentarischen Kontrolle des Regierungshandelns durch Parla¬
mentsausschüsse wahrgenommen werden. Deputationen sollen nur noch
Verwaltungsausschüsse für begrenzte Aufgabenbereiche sein. Ungeachtet
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dieses verfassungsrechtlichen Umsturzes der Grundlagen des Deputations¬
wesens verfährt die bremische Politik so, als sei nichts geschehen. Der
Gesetzgeber hat das Deputationsrecht der neuen Verfassungslage nicht ange¬
paßt und nicht anpassen wollen. Neumann arbeitet heraus, daß dieser Hand¬
habung der verfassungsrechtliche Boden entzogen und daß insbesondere
die Finanzdeputation in ihrer überkommenen Form nicht mehr vertretbar
ist (vgl. zum Ganzen Anmerkungen 2 bis 8 zu Artikel 130 LV). Ebenso scharf
mißt Neumann bremische Regelungswünsche, die in Artikel 101 Abs. 3 LV
Ausdruck gefunden haben, an der Elle bundesrechtlicher Vorgaben - mit
negativem Ausgang für das bremische Wollen: In aller Klarheit ist gesagt,
daß der Wunsch der Bürgerschaft, bei der Benennung von Mitgliedern in
europäischen Organen kraft gesetzlicher Regelung mitzuwirken, an den
Grenzen des in Artikel 50 GG verankerten Bundesratsprinzips haltzumachen
hat. Und schließlich ist zu verweisen auf die Kommentierang zu Artikel 148 LV
im Zusammenhang mit der Einführung des kommunalen Wahlrechts für
Unionsbürger durch den Vertrag von Maastricht: In konseguenter Dar¬
stellung der Folgen dieser europarechtlich begründeten Neuerung für das
bremische Recht legt Neumann dar, daß die Institutionen der Stadtgemeinde
Bremen und des Landes Bremen bis hin zur Bürgerschaft zu trennen sind
(vgl. Anmerkungen 3 bis 5 zu Artikel 148 LV). Bremische Politik und der bre¬
mische Gesetzgeber haben anders entschieden; das Weitere bleibt nun abzu¬
warten.

Neumanns Vorwort schließt: Möge das Buch dazu beitragen, die Selbstän¬
digkeit der Freien Hansestadt Bremen zu erhalten. Ein guter Wunsch. Wenn
es hülfe, den Gedanken zu pflegen, daß Politik nicht der Antipode des Rechts
ist, sondern daß das Recht und insbesondere das Verfassungsrecht der Boden
der Politik sei, dann wäre schon ein hinreichend großes Werk vollbracht.

Hans Wrobel

Müller, Hartmut und Rohdenburg, Günther (Hrsg.): Kriegsende in Bremen.
Erinnerungen, Berichte, Dokumente. Bremen: Edition Temmen 1995,
200 S.

Gewiß: Zum 8. Mai 1995 sind viele Bücher veröffentlicht worden, die sich mit
dem 8. Mai 1945 anläßlich des fünfzigsten Jahrestages befaßt haben. Sehr
unterschiedliche Sichtweisen und Interessen haben diese Publikationen be¬
stimmt. Für die einen war der 8. Mai 1945 der Tag der Kapitulation, also der
Niederlage und Katastrophe; aus anderer Sicht war es die Befreiung von der
nationalsozialistischen Diktatur und das Ende des von dieser Diktatur entfes¬
selten Zweiten Weltkrieges mit allen Greueln und allem Elend.

Aus der Fülle der Titel dazu ragt das entsprechende Bremer Buch durch
einige Besonderheiten heraus: In einer gut lesbaren und bunten Mischung,
gespeist aus vielen Quellen, wird ein überschaubarer regionaler Bereich ex¬
emplarisch nachvollziehbar dargestellt. Die Vielfalt der unterschiedlichen
Wahrnehmungen und Einschätzungen wird so verständlich.
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Ausgangspunkt der Konzeption war ein Aufruf des Bremer Präsidenten des
Senats, des damaligen Bürgermeisters Klaus Wedemeier, der sich an die bre¬
mische Bevölkerung mit der Aufforderung richtete, persönliche Eindrücke
und Notizen, Aufzeichnungen, Gedanken und Empfindungen zugänglich zu
machen. Das Echo war nicht berechenbar, aber fruchtbar. Und es macht den
politischen Kern der Attraktivität dieses vom Staatsarchiv Bremen (Leiter
Hartmut Müller und Archivpädagoge Günther Rohdenburg als Herausgeber)
gestalteten Buches aus.

Gerade für jüngere Leute enthält der Band interessante Beiträge zum
Kriegsende in Bremen, zum Vormarsch der britischen Truppen über Verden,
Bassum und Oyten einerseits, Kattenturm und Habenhausen andererseits.
Berichtet wird von den Überschwemmungen von Arsten bis Brinkum und in
der Wümmeniederung Anfang April 1945, die das rasche Vordringen der
gegnerischen Truppen verhindern sollten.

Gestützt auf Tagebücher und andere private Aufzeichnungen, aber auch
einen Bericht eines englischen Truppenteils, wird ein höchst anschauliches
Bild der heftigen Kämpfe um Bremen gezeichnet. Denn trotz der aussichts¬
losen militärischen Situation und der verheerenden Versorgungslage der Be¬
völkerung wurde weiter verbissen gekämpft, gaben NSDAP und Wehrmacht
noch Durchhalteparolen aus. Danach brachte sich der Partei-Gauleiter aber
lieber in Sicherheit. Dies schildern Hartmut Müller, George Blake und Peter
Groth in ihren Beiträgen.

Umfangreiche Notzien des Bremer Arztes Albrecht Mertz aus den letzten
Tagen bis zur Kapitulation Bremens am 27. April 1945 und danach zeigen
aber auch die Illusionen, die in so manchem Kopf steckten. Für viele, vor
allem jüngere Leute, brach eine Welt zusammen, deren Maximen bisher ihr
Leben geprägt hatten, wie Hartmut Müller aus den Quellen erschlossen hat.

»Mit dabei im Untergang: Die Strafjustiz« lautet die überzeugende und er¬
schütternde Betrachtung, die Hans Wrobel zum Band beigesteuert hat. Die Un¬
tersuchung beschäftigt sich mit dem Bremer Sondergericht, das bis zum abso¬
luten Ende auch absolut funktionierte - ohne Schaden für die spätere Karriere.

Für die politischen Häftlinge (Henning Maul-Backer), für Zwangsarbeiter
und Kriegsgefangene (Hartmut Müller) aber war das Kriegsende eine Befrei¬
ung und ein Anlaß zu teilweise überschäumender Freude, auch begleitet von
»Exzessen einzelner Randalierer«, die aber nach den Berichten eher eine
Ausnahmeerscheinung waren.

Eine besondere Würdigung erfahren in diesem Buch die Frauen, die das
Kriegsende in Bremen erlebten und damit endlich mit ihren Kindern die
überfüllten und stickigen Bunker verlassen konnten (Renate Meyer-Braun).

Eine Befreiung bedeutete das Kriegsende auch für Bremer Antifaschisten,
die nun offen an den Neuaufbau der Arbeiterbewegung in Bremen gehen
konnten, damit auch den Grundstein legten für den Wiederaufbau der poli¬
tischen Strukturen in Bremen (Heinz-Gerd Hofschen).

Wie ist man in Bremen in den fünfzig Jahren seit 1945 mit dem Thema
umgegangen? Dieser Frage ist ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem die
Schwierigkeiten der verantwortungsvollen Aufarbeitung der Geschichte dif¬
ferenziert dokumentiert werden (Günther Rohdenburg).
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Das Buch ist mit eindruckvollen und teils bisher unveröffentlichten Foto-
graphien ausgestattet und damit eine hervorragende Ergänzung zur Neuauf¬
lage des lange vergriffenen Buches »Bremen kaputt«, in dem der Bremer
Rechtshistoriker Christoph U. Schminck-Gustavus »Bilder vom Krieg 1939-
1945« vorführt. Nicht nur für Bremen-Fans sind beide Bücher eindringlich zu
empfehlen.

Michael Scherer

Schwebel, Karl H.: Bremer Kaufleute in den Freihäfen der Karibik. Von den
Anfängen des Bremer Überseehandels bis 1815. Bremen: Staatsarchiv
1995. 460 S. (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Han¬
sestadt Bremen. Band 59)

Es war Karl H. Schwebel leider nicht mehr vergönnt, seine Studien über den
bremischen Westindienhandel ganz zu Ende zu führen. Schon früh hatte ihn
der Handel mit Lateinamerika interessiert. Nach seinem Ausscheiden aus
dem Archivdienst fand er seit 1975 die Zeit, zusammen mit seiner Frau nun
auch in die kleinsten Details des Themas einzutauchen, in Archiven und
Bibliotheken in und außerhalb Bremens zu recherchieren und die von
ihm so sehr herbeigewünschte Fertigstellung des Werkes Stück für Stück
voranzutreiben. Über siebzehn Jahre hat Karl H. Schwebel an seinen Ka¬
ribikforschungen gearbeitet. Als er 1992 starb, war der Text der Veröffent¬
lichung weitgehend fertig, das Manuskript noch selbst von ihm geschrieben
worden.

Der Herausgeber der Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien
Hansestadt Bremen, Dr. Hofmeister, übernahm die Aufgabe, das Manuskript
und besonders die Anmerkungen redaktionell zu überarbeiten und wo nötig
zu ergänzen, Quellen- und Literaturverzeichnis sowie einen Orts- und Per-
sonenindex hinzuzufügen. Ein begonnenes Kapitel zum Leinenhandel blieb
unvollendet, das über den Eisenhandel wurde nicht mehr realisiert. Es fehlt
ein zusammenfassendes Schlußkapitel. Das wird der Leser bedauern, sein
Fehlen schmählert aber nicht den Wert dieser so inhaltsreichen Veröffent¬
lichung.

St. Thomas und die anderen westindischen Freihäfen bildeten für Bremens
Überseehandel um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert das Sprungbrett
nach Süd- und Nordamerika. Schwebel nähert sich diesem Kernsatz bre¬
mischer Wirtschaftsgeschichte, indem er zunächst die Voraussetzungen und
Begleitumstände des Handels in und mit der Karibik behandelt: Grundsatz¬
fragen von Neutralität und Handelsfreiheit Schiffahrt und Handel treibender
Nationen, neutrale Freihandelszonen sowie den freien Handel behindernde
Kaperei und Seeblockade.

In einem zentralen Teil geht es dann um den bremischen Handel mit den
niederländischen und dänischen Freihäfen St. Eustatius und St. Thomas,
wobei besonders auch auf die älteren wirtschaftlichen Beziehungen Bremens
zu den Niederlanden zurückgegriffen wird, um den Handel mit der übrigen
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westindischen Inselwelt sowie mit dem südamerikanischen Festland, soweit es
damals bereits zugängig war. Dabei lag das Schwergewicht des bremischen
Handels zweifelsfrei im Verkehr mit St. Thomas, dessen Handelshäuser, ob
bremisch, hanseatisch oder einheimisch genannt, breit behandelt werden.
Wie immer erweist sich auch hier Schwebeis Schilderung der bremischen
und hanseatischen Kaufmannschaft als wahre Fundgrube nicht nur für den
Wirtschaftshistoriker, sondern auch für den Genealogen. In einem Exkurs
über den Kaufmann Henrich Wilmanns vertieft Schwebel seine Schilderung
des St. Eustatius- und St. Thomasgeschäfts.

Aus Westindien wurden um 1800 besonders Kaffee, Zucker, Tabak, Gewürze,
Färbhölzer und Färbemittel wie etwa Indigo eingeführt. Die Direkteinfuhren
aus den karibischen Freihäfen hatten in Bremen um diese Zeit begonnen, die
indirekten Importe über Bordeaux und London vom Markt zu verdrängen.
Auch westindische Häute und Baumwolle kamen an die Weser. Schwebel
führt die einzelnen Importartikel wirtschaftshistorisch ein und behandelt sie
darüberhinaus in ihrer jeweiligen Bedeutung für den bremischen Gesamt¬
handel. Beim Export hat der Tod ihm die Feder aus der Hand genommen.
Gerade das für den Westindienhandel so bedeutende Bremer Leinengeschäft
konnte er nur noch in seinen Grundzügen behandeln. Alle übrigen Ausfuhr¬
artikel fehlen wie auch die Erörterung der Frage nach der wirtschaftlichen
Ausgewogenheit des Westindienhandels zwischen Im- und Export.

Der ganzen Arbeit haftet in verschiedenen Teilen der Eindruck des noch
»unfertigen« an, unfertig jedoch nur in dem eingeschränkten Sinne, daß es
Schwebel nicht mehr vergönnt war, sein Manuskript zu überarbeiten und zu
verdichten. Manches ist noch im Stadium der Recherche stehen geblieben.
Seine Frau hatte ihn immer wieder - wie sie selbst in ihrem Vorwort schreibt
- ermuntert, »seine umfangreichen Kenntnisse in aller Ausführlichkeit darzu¬
legen«. Sie meinte, kaum jemand würde »diese teils schwierige und vielsei¬
tige Arbeit« nochmals auf sich nehmen. Schwebel ist ihr gefolgt, und so hat
er mit seinem Werk über den bremischen Westindienhandel der bremischen
Geschichtswissenschaft ein Vermächtnis hinterlassen, das in seiner reichen
Vielfalt sowohl dem suchenden Archivar wie dem schreibenden Historiker
gerecht wird.

Hartmut Müller

Roder, Hartmut (Hrsg.): Bremen - Handelsstadt am Fluß. Bremen: Hauschild
1995. 348 S. (Veröffentlichung des Freundeskreises des Übersee-
Museums e.V.)

Im Mai 1890 wurde in Bremen die »Nordwestdeutsche Gewerbe- und Indu¬
strieausstellung« eröffnet. Auf ca. 40 ha Ausstellungsfläche im Bürgerpark
wurde in einer Art »kleinen Weltausstellung« eine regionale Werbeschau
veranstaltet, auf der Bremer Überseekaufleute sowie Industrie- und Gewerbe¬
treibende aus dem ganzen Deutschen Reich Waren, Maschinen, Kunst- und
Gewerbegegenstände aus aller Welt zur Schau stellten. Fast 1 Million Besucher
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ließen sich von der Aufbruchstimmung und dem Fortschrittsoptimismus
begeistern. Unter den sechs Ausstellungsschwerpunkten befand sich die
»Handels- und Kolonialausstellung«, die als Werbung für Bremen als Han¬
delsstadt konzipiert war. Recht bald entstand der Wunsch »aus diesem Provi¬
sorium ein für die Zukunft bleibendes Institut zu gestalten«, wie es im Katalog
der Handelsausstellung hieß. Wenige Jahre später konnte im Jahre 1896 das
Übersee-Museum seine Tore öffnen. Im Hinblick auf das 100jährige Bestehen,
das im vergangenen Jahr gefeiert werden konnte, haben unter der Feder¬
führung von Hartmut Roder und Gudrun Kadura vor Jahren Planungen zur
Neugestaltung einer Dauerausstellung unter dem Titel »Bremen - Handels¬
stadt am Fluß« begonnen, die rechtzeitig zum Jubiläum des Übersee-Mu¬
seums der Öffentlichkeit präsentiert werden konnte. Ebenfalls pünktlich zur
Eröffnung lag die anzuzeigende Schrift vor, an der mehr als 40 Bremensien-
Autoren mitgewirkt haben.

Das Buch ist in sechs Kapitel unterteilt. Nach Gruß- und Vorworten des
Bürgermeisters und des Präses' der Handelskammer, einer kurzen Einfüh¬
rung und einem Überblicksbeitrag von H. Schwarzwälder über Bremen um
1900 befassen sich neun kurze Abschnitte mit der Nordwestdeutschen Ge¬
werbe- und Industrieausstellung von 1890, aus deren Anlaß erstmals in Bre¬
men eine elektrische Straßenbahn fuhr. Der Malerfürst Arthur Fitger hatte
das Plakat für die Ausstellung entworfen. Der Kunstverein trug 1500 Expo¬
nate zusammen, von denen allerdings nur wenige von Bremer Künstlern
stammten. Erstaunlicherweise befanden sich unter den 850 vertretenen
Künstlern über 100 Frauen. 48 Jahre später fand erneut eine vergleichbare
Ausstellung »Bremen - Schlüssel zur Welt« statt. Dieses Mal, so schreibt Pe¬
ter Kuckuk, dominierte das Politische über das Ökonomische, stand doch die
»Halle der Bewegung« im Mittelpunkt.

Dem Städtischen Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde, dem
heutigen Übersee-Museum, ist das zweite Kapitel gewidmet. Der Bau, die
Einweihung, die Erweiterung nach rund einem Jahrzehnt, der Gründungs¬
direktor Hugo Schauinsland, die Instrumentalisierung des Museums für die
Interessen des Nationalsozialismus, die Nachkriegsära, die Neukonzeption
der Ausstellungen in den 1970er Jahren bis hin zu gegenwärtigen Überle¬
gungen durch die Leitung des Museums oder dem Verhältnis von staatlicher
Verantwortung bei gleichzeitigem privaten Sponsoring sind die angespro¬
chenen Themen.

Kapitel drei ist den bremischen Überseekaufleuten vorbehalten. Einzelne
Kaufleute, Unternehmer oder Forscher werden porträtiert, typische Institutio¬
nen wie die Wertpapier-, Petroleum-, Baumwoll- oder Tabakbörse werden
dargestellt oder es werden Bremer als Kunstmäzene, Bauherren und Bildungs¬
bürger beschrieben. Im vierten Abschnitt werden die bremischen Reedereien
und ihre maritimen Aktivitäten vorgestellt. Dieses Kapitel mit knapp 30
Seiten über den NDL, die DDG »Hansa«, die Argo, die Neptun-Dampf¬
schiffahrtsgesellschaft, die Schleppschiffahrt auf der Unterweser sowie über
die Auswanderung ist das kürzeste des ganzen Buches. Sicherlich hat sich
der Herausgeber dafür entschieden, den wertvollen Platz lieber für andere
Themen freizuhalten, ist doch über die Bremer Schiffahrt so manche auch
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neuere Veröffentlichung erschienen. Dafür können in Kapitel fünf auf über
100 Seiten »Produkte aus aller Welt nach Bremen« vorgestellt werden. Die
exotischen Genußmittel wie Kaffee, Tee, Kakao/Schokolade, aber auch Wein,
Bier, Tabak, Reis und Mais, Honig, Früchte oder Gewürze haben über Bre¬
men Eingang nach Deutschland gefunden, sind hier verarbeitet worden und
dann im Hinterland abgesetzt oder als Exportgut zu internationalen Märkten
gelangt. Andere Güter wie Holz, Petroleum, Schellack, Baumwolle und
Schafwolle sind über die Bremer Häfen ins Land geflossen und in Bremen
veredelt worden. Dieser Blick auf den Import/Export von Gütern und Waren
lenkt schließlich das Augenmerk auf die Verkehrsader, die Bremen mit dem
Rest der Welt verbindet. Das abschließende Kapitel behandelt den Fluß, an
dem die Handelsstadt liegt. Neben Fragen des Hafenbaues, der Flußregulie¬
rung, der Hafenwirtschaft, der maritimen Industriearchäologie oder dem
Lastesel, dem Bremen die Verbindung zum offenen Meer verdankt, dem We¬
serkahn, werden ökologische Fragen der Renaturierung und Dekanalisierung
aufgegriffen. Daß die Renaturierung der Unterweser und ihrer Marsch eine
konkrete realistische Utopie ist, ist eher unwahrscheinlich. Ebenso wird es
wohl kaum zu einer Neubelebung der Flußbadeanstalten kommen.

Insgesamt handelt es sich um ein sehr gut lesbares Buch, in dem kurze
Beiträge überwiegen. In der Regel wird weiterführende Literatur angegeben,
so daß leicht eine Vertiefung möglich ist, wenn das Dargebotene dem Leser
nicht reicht. Wenngleich Ausstellung und Buch in engem Zusammenhang
stehen und das Gesehene durch die Lektüre bzw. die Lektüre durch die Aus¬
stellung intensiviert werden, so hat das Buch durchaus seine Eigenberech¬
tigung. Es gibt keine andere Schrift, in der man soviel in knapper Form über
Bremen als Handelsstadt erfahren könnte, eine Stadt, das wird immer wieder
deutlich, die von der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Nordame¬
rika so ungemein profitiert hat. Dem Übersee-Museum ist zu der neuen Ab¬
teilung und zu dieser Begleitschrift zu gratulieren. Nun liegt es am Besucher
und Leser, ob er dieses attraktive Angebot annimmt, was man dem Heraus¬
geber und Leiter der Abteilung wünschen möchte.

Lars U. Scholl

Dette, Christoph I Großmann, Anke I Großmann, Ruprecht: Der Teerhof in
Bremen. Bremens Insel zwischen Altstadt und Neustadt. Bremen:
Hauschild 1995. 296 S.

Die Fertigstellung der neuen Bebauung auf dem Teerhof gut 50 Jahre nach
der völligen Zerstörung der älteren Bauten war Anlaß, die Geschichte dieser
Straße umfassend aufzuarbeiten. Die Initiative ging aus von Ruprecht Groß¬
mann, selbst ehemals Miteigentümer eines Grundstücks auf dem Teerhof.
Ihm ist auch dadurch, daß er weitere Autoren, einen Historiker und eine
Architektin, mit ihren speziellen fachlichen Kompetenzen zur Mitarbeit hat
gewinnen können, eine gründliche und facettenreiche, sehr liebevoll und
sorgfältig hergestellte Veröffentlichung zu verdanken.
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In einem ersten Abschnitt (Chr. Dette) wird die Geschichte der Weserinseln
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts beleuchtet. Beginnend mit der ersten
Erwähnung im 13. Jahrhundert wird entlang der zunächst spärlich, später
reichhaltiger vorhandenen Quellenüberlieferung die Nutzung der Inseln und
ihre langsame Veränderung nachgezeichnet. Die Abhandlung kann als Mu¬
ster einer kenntnisreichen und findigen Quellenauswertung gelten: Die meist
an sich wenig aussagekräftigen oder aber wie die Stadtansichten längst be¬
kannten Stücke werden durch das sorgfältige Einordnen in den zeitlichen und
räumlichen Kontext zum Sprechen gebracht und durch geschicktes Kombi¬
nieren umfassend ausgewertet. So entsteht ein Eindruck von den im Laufe
der Jahrhunderte miteinander konkurrierenden, sich abwechselnden oder
aufeinander abgestimmten Nutzungen durch die Fischerei, den Schiffbau mit
seinen Begleitgewerben wie eben dem Teerhof, durch die Baugewerbe mit
ihren Stein- und Holzlagerplätzen. Die heute bekannte topographische Ge¬
stalt der langgestreckten Halbinsel ist in dieser Zeit geschaffen worden; erst
mit der Beseitigung der Festungswerke im Brückenbereich, die nach der
Anlegung der Neustadt nicht mehr benötigt wurden, entstand Platz für
Wohnbauten, in denen häufig auch die gewerbliche Tätigkeit der Bewohner
stattfand. Ab dem 18. Jahrhundert erlaubt es die verbesserte Quellenlage,
diese Bebauung samt ihren Bewohnern auch einzeln anzugeben.

Die folgenden Abschnitte (R. Großmann) behandeln das Thema für die Zeit
1800-1945, nun konzentriert auf die Straße »Teerhof«. Indem auch in diesen
Beiträgen zunächst die Rahmenbedingungen - Bauordnungen, Baugewohn¬
heiten rund um das Bremer Haus samt seiner Finanzierung durch Handfesten,
im zweiten Abschnitt die Modernisierung der Beschäftigungsverhältnisse
durch die entstehenden Systeme der Sozialen Sicherung - geboten werden,
gewinnt der Autor für die folgende Detailanalyse ein festes Fundament. Er
behandelt zunächst die Bauwerke (Wohnhäuser, Packhäuser, Gewerbebauten,
Straßen, Wasserwege und Brücken), dann ihre Nutzung durch die Bewohner
und die Besitzer der Gewerbebetriebe und Packhäuser, zuletzt die Zerstörung
durch den Krieg. Geboten wird eine beeindruckende Sammlung von Quellen¬
belegen, hauptsächlich aber Fotos, die durch eingehende analysierende
Kommentierung, ergänzt durch graphische Erläuterungen, den Charakter
dieses spektakulär gelegenen, durch den Fluß mit seinem Möglichkeiten und
Gefahren geprägten Gebiets deutlich werden lassen: Neben den nicht nur
optisch dominierenden Packhäusern waren auf der Straßenseite zur Kleinen
Weser hin eine Reihe einfacherer Wohnhäuser erhalten geblieben, die mit
ihren Putzfassaden über den alten Bollwerken der Uferbefestigung als male¬
rischer Winkel gern abgebildet wurden. An vielen Stellen im Text wird deut¬
lich, daß der Autor dieses Neben-, Mit- und Gegeneinander noch intensiv
persönlich kennengelernt hat.

Der letzte Beitrag (A. Großmann) behandelt die Neubebauung des Geländes
samt der Vorgeschichte. Die Mangelsituation der Nachkriegszeit wurde abge¬
löst durch planerische Hilflosigkeit - mit der bekannten Folge: Der Teerhof als
große Brachfläche mit Parkplatz, was die zum Verkauf ihrer Grundstücke an¬
geregten Grundbesitzer wenig überzeugte. Nachdem somit fast 30 Jahre lang
nichts geschehen war, begannen dann Ende der 70er Jahre die Planungen
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für die inzwischen weitgehend fertiggestellte Bebauung. Auch in diesem
Schlußkapitel wird die Linie des Buchs fortgeführt: Die Darstellung des Ge¬
schehenen wird anhand der Dokumente geboten und bis ins Detail durchge¬
führt. Durch Zurückhaltung in der Formulierung bei geschickter Aufbereitung
gelingt es so allen drei Autoren, die Fakten und die Beteiligten »für sich«
sprechen zu lassen.

Der abschließende Ausblick greift die derzeit gängige Rede von der »Stadt
am Fluß« zwar auf, weist aber durch die gewonnene historische Fundierung
deutlich über diese Planer-Mode hinaus. Daß die für die Teerhofbewohner
meist nutzbringende, aber auch mit Unbeguemlichkeiten verbundene Nähe
zur Weser viel mehr bedeutet als nur einen Aspekt der Wohngualität, ist das
wichtigste Ergebnis des Buchs.

Bettina Schleier

Drechsel, Edwin: Norddeutscher Lloyd Bremen 1857- 1907. History - Fleet-
Ship Mails. 2 Bände. Vancouver B.C.: Cordillera Publishing Company
1994-1995. 472 und 677 S.

Aus schwierigen Anfängen nach seiner Gründung 1857 entwickelte sich der
Norddeutsche Lloyd (NDL) in wenigen Jahrzehnten zu einer der führenden
Fracht- und Passagierschiffsreedereien auf den sieben Weltmeeren. Als die
Firma 1907 ihr fünfzigjähriges Jubiläum feierte, beschäftigte sie auf ihren
zahlreichen Schiffen sowie an Land insgesamt 22 000 Mitarbeiter, eine Zahl,
die in der damaligen Viertelmillionenstadt Bremen zweifellos ins Gewicht fiel
und die Bedeutung des Lloyd als größtem Arbeitgeber vor Ort dokumen¬
tierte. 1 Entstanden war nicht nur ein machtvoller Konzern, sondern auch ein
Unternehmen mit einer abgestuften Hierarchie, sicher auch Bürokratie, vor
allem aber mit einer überaus selbstbewußten »corporate identity«, die von
dem NDL-Mitarbeiter und späteren Schiffahrtsautor Arnold Rehm einmal als
»lloydselig« ironisiert worden ist. Zeitbedingte Sentimentalitäten, wie etwa
den »lieben Lloyd« betreffend (Bessell 1957) 2 können heutzutage zwar nur
noch sarkastisch kommentiert werden, unbestritten bleibt aber die Präge¬
kraft, mit der der NDL das Schiffahrts- und auch das allgemeine Wirtschafts¬
leben der Hansestadt jahrzehntelang dominierte.

1970 erfolgte, wegen der anstehenden Großinvestitionen in der Container¬
schiffahrt, die Fusion mit dem früheren Erzkonkurrenten aus Hamburg, der
Hamburg-Amerika-Linie (Hapag). Es entstand der Transport- und Touristik¬
konzern Hapag-Lloyd. Dessen heutige Präsenz in Bremen ist nur ein fahler

1 Die wichtigste Literatur: Moritz Lindemann, Der NDL, Bremen 1892; Paul Neu-
baur, Der NDL, Leipzig 1907; Georg Bessell, NDL, Bremen 1957; Arnold Kludas,
Die Geschichte der deutschen Passagierschiffahrt (5 Bde.), Hamburg 1986-1990
(Schriften des Dt. Schiffahrtsmuseums, Bd. 18-22)

2 Bessell (wie Anm. 1), S. 190, dabei handelt es sich zwar um ein Zitat, dem der
Autor aber demonstrativ beipflichtet.
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Abglanz dessen, was der NDL einmal für die Hansestadt an der Weser be¬
deutet hat. Die wichtigsten Aktivitäten von Hapag-Lloyd sind heutzutage in
Hamburg konzentriert.

Das Archiv des NDL hat wohl im Zweiten Weltkrieg durch Bombenschäden
arg gelitten, einiges soll noch bei Hapag-Lloyd in Hamburg lagern, im
Staatsarchiv stößt man allenfalls auf Splitterbestände 3 . Die Geschäftsberichte
sind allerdings, zumindest zum Teil, auch erhalten 4 , wie auch einige Jahr¬
bücher aus den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts in bremischen Bi¬
bliotheken.

Angesichts der bereits vorhandenen Literatur und der eben besprochenen
prekären Quellenlage bedeutet es für alle Interessenten des NDL eine freu¬
dige Überraschung, daß nunmehr ein zweibändiges Werk über das Unter¬
nehmen in Kanada erschienen ist. Der Vater des Vf. war Kapitän beim NDL
und siedelte mit seiner Familie 1924 nach New York über, wo er bis zum
Krieg als Inspektor bei der für den Lloyd überaus wichtigen Niederlassung
tätig war. Der Sohn und Vf. des vorliegenden Buches hat sich als begeisterter
Schiffahrtssammler sein Leben lang dem Lloyd verschrieben. Das Ergebnis
seiner unermüdlichen Sammelleidenschaft ist das hier rezensierte schwerge¬
wichtige und voluminöse Werk. Dessen erster Band behandelt die Zeit bis
etwa zum Ersten Weltkrieg, der zweite Band beschreibt die Folgezeit bis
1970 mit einem Ausblick auf die Entwicklung von Hapag-Lloyd bis heute.
Ob, wie der Vf. mutmaßt (Bd. 2, S. VI), sein Werk wirklich das letzte Wort in Sa¬
chen NDL ist, bleibt dennoch fraglich, denn eine streng wirtschaftshistorisch
orientierte Unternehmensmonographie bleibt auch jetzt noch ein Desiderat
der Forschung, was nicht als Vorwurf gegen Drechsel mißzuverstehen ist.

Das überreich illustrierte Werk besitzt vielmehr eine eigene Thematik. Viel
erfährt der Leser über den Aufbau der Liniendienste, die Einrichtung und
tägliche Arbeit der Agenturen in Übersee. Auch die Auswanderer als die
zahlenmäßig größte Gruppe unter den Passagieren vor 1914 und somit die
bedeutendste Einnahmequelle werden knapp, aber ausreichend behandelt.
Ein wichtiger Schwerpunkt des Werks gilt der Flotte. Aber nicht nur die
Ozeanriesen, sondern auch die oft vergessenen und verkannten Schlepper
sowie Fluß- und Bäderdampfer werden berücksichtigt. Nun haben Arnold
Kludas 5 und Reinhard Schnake 6 dem deutschen Leser das NDL-Schiffsmate-
rial bereits vorgestellt und zwar erschöpfend, wie man meinen könnte. Doch
Drechsel steuert viele zusätzliche wertvolle Ergänzungen und Details bei.
Ein vom Vf. mit besonderer Liebe gerittenes Steckenpferd ist die Schiffs¬
philatelie, und so wimmelt es geradezu von Abbildungen von Poststempeln

3 Erwähnenswert sind ein Bestand zur Schleppschiffahrt, Touristik sowie der
Deutschen Südseephosphat AG aus den zwanziger und dreißiger Jahren (StAB
7,2010) sowie die Nachlässe der NDL-Mitarbeiter Rudolph Firle (1881 - 1969,
StAB 7,8), Arnold Rehm (1896-1976, StAB 7,99), vor allem aber des Gründers
H.H. Meier (1809-1898, StAB 7,16).

4 In gedruckter Form liegen vor die Geschäftsberichte 1857 - 1906, Bremen 1907.
5 Arnold Kludas, Die Seeschiffe des NDL (2 Bde.), Herford 1991-1992.
6 S. die Rezension in diesem Jb, S. 233.
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sowie unzähligen Faksimileabdrucken von Briefen und Postkarten, die irgend¬
wann einmal das Privileg genossen haben, vom NDL befördert zu werden.
Wer sich für dieses, bezogen auf die Gesamthistorie des NDL etwas abseitige
Fachgebiet erwärmen kann, kommt in diesem Buch sicherlich voll auf seine
Kosten. Der Klappentext zitiert denn auch vorzugsweise enthusiastische
Reaktionen aus den Reihen der maritimen Briefmarkensammler.

Viel erfährt man auch vom Leben an Bord. Das biografische Material ge¬
rade über die Kapitäne und Schiffsoffiziere dürfte für die Familienforscher so
ergiebig sein, daß man das Fehlen eines Personennamenregisters bemängeln
muß. Doch etwas einseitig läßt sich der Vf. von der - zweifellos imageprägen¬
den - Kaste der Schiffsoffiziere blenden, so daß über die unteren Dienstgrade
nur wenige Worte verloren werden, vor allem nicht über das Elend der Hei¬
zer und Trimmer, über die sehr wohl sozialgeschichtlich gearbeitet wurde 7.
Die ins Anekdotische abdriftende Idealisierung des firmeninternen »family
feelings« (Bd. 1, S. 321 ff.) vernachlässigt die simple Binsenweisheit, daß auch
in Familien gestritten wird.

Im ersten Band bleibt die Firmenpolitik merkwürdig blaß und gestaltlos,
gewinnt aber im zweiten erfreulich kräftige Konturen, so daß für die wirt¬
schaftliche Entwicklung des Lloyd nach dem Ersten Weltkrieg das Werk einen
anregenden, auch flüssig zu lesenden Diskussionsbeitrag darstellt. Eine er¬
giebige Quellengruppe bilden zahlreiche zitierte Briefe, die der Vater des Vf.
von seiner Reedereileitung erhielt, denn sie enthalten nicht nur Persönliches
(Glückwünsche u.ä.), sondern auch Aussagen zur Firmenentwicklung.

Auch der allgemeinhistorische Hintergrund wird ohne falsche Töne darge¬
stellt, einmal nur blitzt die verstaubte, von der Forschung längst als Legende
entlarvte »Handelsneid-Theorie« (bezüglich des deutsch-britischen Verhält¬
nisses vor 1914) auf (Bd. 1, S. 415). Im zweiten Band wird an vielen Stellen auf
Auswirkungen der NS-Zeit auf das innere Gefüge der Reederei eingegangen.

Einen weiteren Pluspunkt des Buches stellt das reichhaltige, mitunter auch
ausufernde Bildmaterial dar. Es bedeutet deshalb für die künftige Forschung
über den NDL eine frohe Botschaft, daß der Vf. es mittlerweile dem Deut¬
schen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven zur Verfügung gestellt hat.

Nun aber zu den Schattenseiten des Werks: Der Vf. tut sich häufig sehr
schwer, die Überfülle des Materials zu bändigen und sinnvoll zu unterglie¬
dern, Wichtiges von Banalem zu trennen oder zumindest zu akzentuieren.
Thematische Ausuferungen bis hin zu weitschweifigen Exkursen in Gebiete,
die wenig oder nichts mit dem NDL zu tun haben, viel zu viele autobiogra¬
phisch-familiäre Banalitäten sowie zahlreiche Wiederholungen erschweren
die Aufmerksamkeit bei der Lektüre und lassen oft den sprichwörtlichen ro¬
ten Faden verloren gehen. Der Flüssigkeit des Textes stehen zahlreiche
Querverweise im Wege, hier hätten Fußnoten sehr segensreich gewirkt. Die
mühselige Expedition durch den oft undurchdringlichen Faktendschungel
gleicht für den geplagten Leser mitunter der berühmten Echternacher Spring¬
prozession.

7 Z.B. bei Kludas (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 135f.
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Ein Beispiel für die immer wieder störend unausgewogene Darstellung fin¬
det sich in dem Abschnitt »The Lloyd sails« (Bd. 1, S. 207 ff.), wo man eigent¬
lich etwas über die beiden Segelschulschiffe »Herzogin Sophie Charlotte«
(angekauft 1900) und »Herzogin Cecilie« (erbaut 1902) erwartet. Doch über
diese beiden »weißen Schwäne« des NDL wird wenig berichtet und die Lite¬
ratur darüber scheint dem Vf. entgangen zu sein 8 . Dafür wird der Leser mit
nicht uninteressanten, doch etwas sophistischen Auslassungen über die
Hilfsbesegelung von Dampfern abgespeist. Kennzeichnend für die häufige
Schnörkelbildung im Text ist an anderer Stelle vielleicht die völlig speku¬
lative und deswegen überflüssige Bemerkung über das 1916 verlorenge¬
gangene Handels-U-Boot »Bremen«: »One day Bremen's hull may be found,
perhaps during oil exploration« (Bd. 1, S. 450).

Bei allem bewundernswerten Fleiß scheint dem Vf., wie bereits angedeu¬
tet, einige Literatur doch entgangen zu sein. Daß angeblich über den bremi¬
schen Eisbrecher »Donar« und dessen Schleppdienste für den NDL 9 gar
nichts zu erfahren sei (Bd. 2, S. 643) ist ein verzeihlicher Irrtum, weitaus be¬
dauerlicher ist die Unkenntnis über die grundlegende Dissertation von Dirk
Peters über den Seeschiffbau in Bremerhaven bis zum Ersten Weltkrieg 10, das
dem Vf. mit zahlreichen Informationen über den durchaus im Buch erwähn¬
ten technischen Betrieb des NDL hätte zur Seite stehen können.

Stattdessen traktiert Drechsel den Leser mit weitschweifigen Exkursen
über Luftschiffe (Bd. 2, S. 307 ff.) oder die Flettnerschen Rotorschiffe (Bd. 2, S.
342 ff.), die mit dem Lloyd wenig oder nichts zu tun hatten. Noch ärgerlicher
wird es, wenn diese überflüssigen Abschweifungen in sich fehlerhaft sind. So
ging das englische Luftschiff »R 100« nicht etwa durch einen Unfall verloren
(Bd. 2, S. 307), sondern wurde nach dem fürchterlichen Unglück des Luft¬
schiffs »R 101« (1930 bei Paris) außer Dienst gestellt. Und das US-Marineluft¬
schiff »Akron« konnte gar nicht explodieren, wie vom Vf. gemutmaßt, (Bd. 2,
S. 307), denn es war mit unbrennbarem Helium gefüllt, vielmehr stürzte es
1933 wegen struktureller Schwächen in den Nordatlantik. Ein drittes Rotor¬
schiff (Bd. 2, S. 343) namens »Baden-Baden« gab es neben der »Buckau« und
»Barbara« gar nicht, denn die »Buckau« trug anläßlich von Demonstrations¬
fahrten in den USA 1926 für kurze Zeit diesen publikumswirksamen Namen.
Die Viermastbark »Sedov« (ex »Kommodore Johnsen«/NDL) fährt auch nicht
bei der (noch im Aufbau befindlichen) litauischen Marine (Bd. 2, S. 347), son¬
dern unter russischer Flagge.

Ähnliche Wucherungen muß man bei der Auswahl der Illustrationen fest¬
stellen. Neben zahlreichen wertvollen Unikaten, die allein den Besitz des
Buches lohnen, findet sich auch viel Entbehrliches. Nur ein paar Beispiele:

8 Heinz Burmester, Segelschulschiffe rund um Kap Horn, Oldenburg 1976.
9 Vgl. den Aufsatz des Rezensenten über »Donar« im Brem. Jb. Bd. 58, 1980, über

den Schleppdienst für den NDL 1920-1922, S. 231 ff.
10 Dirk J. Peters, Der Seeschiffbau in Bremerhaven von der Stadtgründung bis

zum Ersten Weltkrieg, Bremerhaven 1987 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs
Bremerhaven, Bd. 7), über den technischen Betrieb des NDL, S. 103 ff.
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Nicht nur Zeppeline, auch die bereits erwähnten Rotorschiffe geben sich ein
bebildertes Stelldichein. Sogar einer schnittigen Rotor-Forschungsyacht des
bekannten französischen TV-Meeresforschers Cousteau wie auch einem mit
ähnlicher Vorrichtung ausgerüsteten, 1988 in Finnland erbauten sowjetischen
Forschungsschiff widerfährt die unverhoffte Ehre, in dem Drechsel'schen
Monumentalwerk über den NDL konterfeit zu werden (Bd. 2, S. 345). Völlig
überflüssig wirken eine Reklame für Beck's Bier (Bd. 2, S. 118) sowie ein
Professor, der in einem Fernsehquiz auftritt (Bd. 2, S. 126). Weniger bizarr,
dennoch entbehrlich ist eine Abbildung eines Konvois im Eis (Bd. 2, S. 430),
den der Vf. dem Dagö-Ösel-Unternehmen der Kaiserlichen Marine (1917) zu¬
ordnet. Doch weht am Heck des Linienschiffes deutlich erkennbar die Flagge
der Reichsmarine der Weimarer Republik. Es handelt sich also um ein Foto
aus den zwanziger Jahren, als sich mehrere deutsche Linienschiffe durch
Eishilfe für die Handelsschiffahrt in der Ostsee hervortaten.

Die große Tragik dieses mit viel Fleiß und Herzblut zusammengestellten
Werks besteht darin, daß offenbar ein verständnisvoller und zumindest an
der Materie interessierter Redakteur gefehlt hat, der das Manuskript hätte
besser gliedern und von überflüssigem, ja schädlichem Beiwerk befreien
müssen. Auf diese Weise hätte man aus dem vorhandenen Berg an Material
mehr machen können. Das Fazit: Ein »Pharaonengrab« für die Forschung ist
das vorliegende doppelbändige Buch gewiß, doch leider im Zustand einer
unaufgeräumten Kammer.

Christian Ostersehlte

Schnake, Reinhard M.: Schlepper des Norddeutschen Lloyd I Hapag-Lloyd.
Hamburg: Koehler 1995. 144 S. (Geschichte der Schleppschiffahrt. Band 3)

Den modernen, im »poppigen« Orange-Weiß angestrichenen Schleppern der
Bremerhavener Firma Transport & Service sieht man auf den ersten Blick
nicht an, daß diese Flotte auf eine Vergangenheit von anderthalb Jahrhun¬
derten zurückblickt und damit tieferliegende historische Wurzeln besitzt als
etwa die in ihrem firmeneigenen Selbstverständnis sehr geschichts- und tra¬
ditionsbewußte Unterweser Reederei (URAG, gegründet 1890).

1846 verkehrte der erste Schlepper, der Raddampfer »Marschall Vorwärts«
auf der Unterweser. Dieses Schiff wurde 1853 von einer durch die Handels¬
kammer Bremen initiierten Schlepperreederei übernommen, diese wiederum
ging 1857 in dem neugegründeten Norddeutschen Lloyd (NDL) auf und bil¬
dete neben der Amerika- und Englandfahrt dessen drittes Standbein. Der
NDL, lange Zeit der überragende Wirtschaftsfaktor der Hansestadt, prägte
sich der Öffentlichkeit vor allem durch die prestigeträchtigen Nordatlantik-
liner und durch sein weltumspannendes Netz von Fracht- und Passagier¬
linien ein. Im Schatten dieses Glanzes, doch von der Unternehmensführung
keineswegs vernachlässigt, ging eine große Armada von Schleppdampfern
und über 100 antriebslosen Leichtern des NDL ihrer alltäglichen Kärrner¬
arbeit auf der Unterweser, aber auch auf anderen Küstenrevieren nach. Mehr
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noch: Sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als der
NDL jedesmal seiner überseeischen Flotte verlustig gegangen war, sicherten
die sonst als »Aschenputtel« wenig beachteten Schlepper die Weiterexistenz
der Reederei. Als 1970 die Hapag in Hamburg und der NDL in Bremen fusio¬
nierten, der Strukturwandel durch die Containerisierung um sich griff, die
Zentrale am Ballindamm in Hamburg die meisten Abteilungen an sich zog,
da erinnerten neben dem Kreuzfahrtschiff »Europa«, der Lloyd-Werft in Bre¬
merhaven (dem ehemaligen technischen Betrieb des NDL) nur noch die
Schleppschiffahrt des Lloyd (seit 1974 Hapag-Lloyd Transport & Service) in
Umfang und Bedeutung an die einstige Größe des NDL. 1994 trennte sich
Hapag-Lloyd in einem spektakulären »deal« von seiner (übrigens profitablen)
Schleppschiffahrt und veräußerte diese an ein Konsortium, bestehend aus
der Bugsier-Reederei, Hamburg (80%) und der URAG in Bremen (20%). Ein
verschlungenes Symbol aus den Initialen T und S hat auf Schornstein und
Aufbauten das bisherige Hapag-Lloyd-»Logo« abgelöst, sonst hat sich (bis¬
her noch) nicht viel geändert. Doch wie sich die auch im Schleppgeschäft
verschärfte Konkurrenz einmal auswirken wird, bleibt abzusehen, versucht
doch eine Reederei aus Rotterdam durch aggressive Geschäftspraktiken an
der deutschen Küste Fuß zu fassen.

In diesen Zeiten des Umbruchs gibt es also gute Gründe, Rückschau zu
halten und das Schiffsmaterial einer genaueren Betrachtung zu unterziehen,
zumal die einschlägige Arbeit von Kludas 1 über die Schiffe des NDL dessen
Schlepper und Leichter zum größten Teil ausgespart hat. Vf., selbst Schlep¬
perkapitän bei Petersen & Alpers in Hamburg, hat bereits zwei ähnliche
Monographien vorgelegt 2 . In diesem dritten Band widmet er sich zunächst
der Geschichte des Schleppbetriebs des NDL, bringt aufschlußreiche histo¬
rische Schlaglichter: Die Schiffahrt auf der Oberweser (dort war der NDL bis
1873 präsent), der Schleppalltag, interessante Schiffsschicksale usw. Als
Praktiker präsentiert Schnake auch Sicherheitsprobleme (der NDL hatte eine
Reihe tragischer Kenterunglücke bei seinen Schleppern zu beklagen) und
die Einführung des Voith-Schneider-Antriebs (1954, der erste VS-Schlepper
»Stier« befindet sich heute im Deutschen Schiffahrtsmuseum). Der Hauptteil
des Buches umfaßt dann, in bewährter Manier, die schiffsbiographische Auf¬
listung der Dampf- und Motorschlepper, summarisch auch der großen Leich¬
ter-Armada sowie einiger kleinerer Spezialfahrzeuge des NDL. Zahlreiche
Pläne, Schwarzweiß- und Farbfotos (davon eine Reihe ästhetisch zauberhaf¬
ter Aufnahmen) unterstützen den Text.

Ein gesonderter Abschnitt beschäftigt sich mit der Flotte der Hamburger
Reederei Lütgens & Reimers (ab 1970). 1837 gegründet, wurde diese Firma 1920
von der Hapag erworben. 1994 veräußerte Hapag-Lloyd Lütgens & Reimers

1 Arnold Kludas, Die Seeschiffe des Norddeutschen Lloyd, 2 Bde., Herford 1991 -
1992. Rezensionen im Brem. Jb. 71, 1992, S. 304 ff., 73, 1994, S. 352.

2 Reinhard H. Schnake, 100 Jahre Unterweser Reederei, Herford 1990; ders., Bug¬
sier, Reederei- und Bergungs-Gesellschaft mbH., Herford 1992 (Geschichte der
Schleppschiffahrt, Bd. 1 -2), besprochen im Brem. Jb. 70, 1991, S. 253 ff.j Bd. 72,
1993, S. 268 f.
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an die URAG. So verwundert bei den neueren Schleppern der nicht zu¬
treffende Hinweis, diese seien im Juli 1994 an Transport & Service verkauft
worden (S. 126ff.).

Mit dieser verdienstvollen Arbeit sind endlich die kleineren Schiffseinhei¬
ten des NDL gewürdigt worden. Es bedeutet deshalb keine Kritik, daß eine
unternehmensgeschichtliche Untersuchung der Schleppschiffahrt von NDL
bzw. Hapag-Lloyd ein Desiderat der Forschung bleibt. Eine solche Arbeit
müßte auch die Flußfahrgast- und Bäderschiffahrt des NDL (die bislang eher
volkstümlich abgehandelt worden ist) mit einschließen, denn alle diese Be¬
reiche unterstanden beim Lloyd lange Zeit einer gemeinsamen Abteilung.
Nicht umsonst transportierten in früher Zeit einige NDL-Schleppdampfer
nebenbei Fahrgäste. Für eine derartige Untersuchung wäre das vorliegende
Buch ein unentbehrliches Nachschlagewerk.

Christian Ostersehlte

Technikgeschichte des industriellen Schiffbaus in Deutschland. Hrsg. von
Lars U. Scholl. Band 1. Die konstruktive Entwicklung der Seeschiffe -
Marine-Überwasserschiffe - U-Bootbau. Band 2. Hauptantriebe und
Hilfsmaschinen - Schiff spropulsion-Elektrotechnik an Bord. Hamburg:
Kabel Verlag 1994-1996. Jeweils 192 S. (Schriften des Deutschen Schiff¬
fahrtsmuseums. Band 34 und 35)

Der Verlag bezeichnet im Klappen-Text die auf drei Bände angelegte Publi¬
kation bereits als Standardwerk, in dem deutsche Schiffahrtsgeschichte »wis¬
senschaftlich fundiert und allgemein verständlich zugleich« aufgearbeitet
und der industrielle Schiffbau in Deutschland erstmals in seiner Geschichte
»systematisch in einem mehrbändigen Überblick dargestellt« werde. Dage¬
gen drückt sich Lars U. Scholl als Herausgeber im Vorwort vorsichtiger aus.
Er spricht von einem mehrbändigen technikgeschichtlichen Handbuch, das
sich in erster Linie an Schiffbauingenieure wendet und anderen Lesern »ein
verläßliches Kompendium über die historische Entwicklung des Schiffbaus in
Deutschland« geben soll (S. 6). Scholl weist auch auf die neueren sozial¬
historischen Ansätze aus der Geschichte der Arbeiterbewegung hin, wo sich
Historikerinnen mit Werftarbeit und der Werftarbeiterschaft befassen und
»jedesmal erneut einen notgedrungenermaßen unvollkommenen Überblick
über die technische Entwicklung des Schiffbaus in Deutschland« zu geben
haben (S. 6). Die auf drei Bände angelegte Publikation will dies zukünftig
entbehrlich machen.

Und noch einen anderen Gesichtspunkt führt der Herausgeber für sein Pro¬
jekt an: die von ihm als Reprint 1987 neu edierte Studie von Tjard Schwarz
und Ernst von Halle aus dem Jahre 1902 über die Leistungsfähigkeit des
deutschen Schiffbaus und seiner Hilfsindustrien - ein Standardwerk - behan¬
delt die Entwicklung des deutschen Schiffbaus im 20. Jahrhundert nicht.
Auch diesem Mangel will Scholl mit der Sammel-Publikation abhelfen. Zur
Bewältigung der Stoff- und Faktenfülle des Themas soll das »umgekehrte
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Trichterprinzip« als Darstellungsform dienen; dabei werden die früheren Ent¬
wicklungen knapper, die neueren Tendenzen aber ausführlicher behandelt.

Die Bände weisen eine informative Bebilderung auf, die mehr als einen
dekorativen, sondern vielmehr einen funktionalen Charakter besitzt, wie es
bereits der erste Beitrag demonstriert.

Im Band 1 behandelt Eike Lehmann die konstruktive Entwicklung der See¬
schiffe, Herbert Franz die Marine-Überwasserschiffe und Ulrich Gabler den
U-Bootbau, im Band 2 befaßt sich Günter Mau mit Hauptantrieben, Carsten
Östergaard mit Propulsion und Kai Siemerling mit (Schiffs-)Elektrotechnik. Für
den noch nicht erschienenen Band 3 sind folgende Themen und Bearbeiter
angekündigt: Handelsschiffstypen und ihr Entwurf (Harald Poehls), Schiffs¬
sicherheit (Walter Abich), Sportboot/Yachten (Eike Lehmann), Binnenschiffe
(Klaus Wietasch), Fischereifahrzeuge (Klaus Lange) und Schiffstheorie (Ha¬
rald Keil/Meinolf Kloppenburg).

In dieser Rezension kann nur exemplarisch auf einige der Beiträge einge¬
gangen werden. So schildert z. B. Eike Lehmann anschaulich und auch für
Laien verständlich in einem grundlegenden Beitrag - beginnend mit dem
auslaufenden Holzschiffbau - die konstruktive Entwicklung der Seeschiffe.
Er stellt neue Schiffstypen und Bauprinzipien vor, behandelt u.a. die Entste¬
hung des Transatlantik-Dampfers, die Entwicklung von Massengutschiffen,
Tankern und Containerschiffen sowie die Ergebnisse des Betonschiffbaus.
Die Klassifikationsgesellschaften, der Einzug der Naturwissenschaften in den
Schiffbau, die Verdrängung des Nietens durch das Schweißen sowie der
technische Aspekt des Bauablaufs sind weitere Themen seines Beitrages. Die
Bezüge zwischen Lehmanns Text, den von ihm herangezogenen exemplari¬
schen Beispielen und den darauf bezogenen Abbildungen sind aufschlußreich
und erhellend für den Leser. Abgerundet durch Literaturhinweise und
Anmerkungen gibt er eine gualifizierte Einführung und eine gründliche
Übersicht über das von ihm bearbeitete Thema.

Herbert Franz handelt die einzelnen Kriegsschifftypen systematisch in
mehreren chronologischen Durchgängen vom Kaiserreich bis zur Bundesre¬
publik ab. Zwar spiegelt die Gliederung einen logischen Aufbau vor, ergibt
aber keinen rechten Sinn. Das vorgegebene »umgekehrte Trichterprinzip«
(mit einer zunehmenden Berücksichtigung der Faktoren und Entwicklungen,
je näher sie an der Gegenwart liegen) erweist sich in diesem Beitrag als
unbrauchbar. Denn Kenner der Materie werden angesichts der bald 150
Jahre deutschen Kriegsschiffbaus das Wilhelminische Zeitalter und das
Dritte Reich als »Höhepunkte« des deutschen Kriegsschiffbaus begreifen.
Wie aber sollen diese adäguat dargestellt werden, wenn das Darstellungs¬
prinzip dafür nicht den entsprechenden Raum läßt? Hier wäre eine Veren¬
gung zur Gegenwart hin sinnvoller gewesen. Übrigens: Was soll ein Kapitel
mit der Überschrift »Einzelheiten und Besonderheiten zum Kriegsschiffbau«
(S. 148)?

Kompetent, konzentriert und straff in der Darstellung schildert Gabler die
Entwicklung des deutschen U-Bootbaus; seine Darstellung läßt kaum Wün¬
sche offen.

Der 2. Band bringt vor allem einen Blick ins Innere von Schiffen: er behan-
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delt Maschine, Antrieb und Bordelektrik. Der erste Beitrag stellt die Ent¬
wicklung der Technik der Dampfmaschinen an Bord der ersten deutschen
Dampfschiffe dar, beschreibt unterschiedliche Kesselsysteme und schließt
zeitlich mit in Deutschland gebauten Containerschiffen des Jahres 1994 ab.
Doch dieser Beitrag bringt zunehmend recht unmotivierte Exkurse (Bd. 2, S.
57 f.), bis der Verf. passagenweise den roten Faden des eigentlichen Themas
fast vollständig verliert und mit einer Beschreibung des Schiffbaus im Gebiet
der ehemaligen DDR und der Aufzählung ihrer Werften mit ihnen zugeordne¬
ten Schiffsbeschreibungen endet. Hierbei erspart er uns keine Details. (Die
Fischfang- und Verarbeitungsschiffe des Typs FVS 419 der vormaligen Volks¬
werft Stralsund besitzen eine Fischbearbeitungsanlage, mit der »Standard¬
filets, grätenfreie Filets, Filets in Streifen, Farsch aus Filet, Rogen aus Mintai
und Rogen aus Lachs hergestellt werden können.« Bd. 2, S. 61)

Die gründlichen und ausführlichen, manchmal mit Formeln gespickten
Abhandlungen von Östergaard über die Theorie der Propeller und von Sie-
merling über Elektrotechnik an Bord stellen eher eine Lektüre für Ingenieure
als für interessierte Laien dar. Ob es sich also - wie der Hrsg. in seinem
Vorwort betont - in jedem Fall um »verständliche Texte« und um »eine wis¬
senschaftlich fundierte und zugleich allgemeinverständliche Aufarbeitung«
einer Epoche des deutschen Schiffbaus handelt, muß mit einem Fragezeichen
versehen werden.

Die häufige Verwendung des Wortes »man« besonders im Text eines der
Autoren ist nicht nur in stilistischer Hinsicht ärgerlich, sondern auch in inhalt¬
licher. Zur Entwicklung der Torpedoboote vor dem Ersten Weltkrieg heißt es
z. B.: »Man verbesserte die Boote schrittweise« (S. 118) Wer verbirgt sich hin¬
ter »man«? Das Konstruktionsamt, die Bauwerft, vielleicht gar die Werftarbei¬
ter? Dieses Wort hat den Vorzug, daß »man« (der Leser, der Rezensent, der
Verfasser?) nie genau weiß, was oder wer damit gemeint ist; dies muß ein¬
fach gewußt, aus dem Zusammenhang erschlossen oder gar geraten werden.
Weitere Beispiele für einen geradezu inflationistischen Einsatz dieses wenig
aussagestarken Wortes finden sich nicht nur bei diesem Autor.

Der Verlag verweist zurecht auf die fachliche Kompetenz und das Renomee
der beteiligten Autoren. Doch ist dieses jeweils in deren (schiffbau-)techni-
scher Spezialdisziplin erworben und sagt noch nichts über ihre Fähigkeit
aus, das übernommene technikhistorische Thema sinnvoll darzustellen. Inge¬
nieurwissenschaftliche Ausbildung, Praxiserfahrung auf deutschen Werften
(bei entsprechendem Alter auch in der Kriegsmarine während des Zweiten
Weltkrieges), Lehrtätigkeit an Hochschulen kennzeichnen die Herkunft der
von Scholl gewonnenen Autoren, die allesamt keine Historiker sind. Das sollte
kein Nachteil sein, wirkt sich allerdings öfter negativ aus. So nehmen die Au¬
toren Werftarbeit, wenn es sich um Konstruktionstätigkeit von Ingenieuren
handelt, als »geistige« Arbeit durchaus wahr und würdigen diese. Aber die
mit der Hand ausgeführten Tätigkeiten der verschiedenen Kategorien ge¬
lernter, angelernter oder ungelernter Arbeiter im Blaukittel bleiben nicht
etwa nur unterbelichtet, sondern geradezu ausgeblendet. Damit wird die
Frage nach den Grenzen zwischen einer recht enghorizontigen Technikge¬
schichtsschreibung und den historischen Sozialwissenschaften aufgeworfen.
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Das traditionelle Dilemma der deutschen Technikgeschichtsschreibung wird
somit auch in dieser Publikation deutlich.

Bis auf eine Ausnahme arbeiten die Autoren ohne Belege. Das ist ihr gutes
Recht, aber für den Benutzer eines Quasi-Handbuches nicht hilfreich, zumal
auch die jeweiligen Literaturverzeichnisse in der Regel nicht sonderlich um¬
fangreich sind.

Unternehmensgeschichtliche Aspekte, d.h. die Betrachtung der Werften
als Industrieunternehmen zur Herstellung von maritimen Produkten, finden
keine Berücksichtigung; überhaupt ist insgesamt eine Unterbelichtung der
ökonomischen Dimension zu verzeichnen, sei es auf volkwirtschaftlicher, be¬
trieblicher, regionaler, nationaler oder gar internationaler Ebene.

Während - gerade auch bei dem Autor Mau - Technik als ein autonomes
Phänomen, allenfalls abhängig vom Ingenium der Erfinderpersönlichkeiten
(vgl. dazu die Elogen auf Diesel, S. 35 f.) gesehen wird, spricht Mau auch ihre
Abhängigkeiten aus: technische Innovation als Chance zu Rationalisierungs¬
maßnahmen, diese wiederum als Instument zur Profitmaximierung oder auch
zur Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit des Industriestandortes
Deutschland, wie neuerdings die Sprachregelung lautet.

Es wäre sinnvoll und notwendig gewesen, wenn der Herausgeber auf die
Darstellung, nicht etwa den Inhalt der Beiträge größeren Einfluß genommen
hätte und zwar sowohl im Hinblick auf deren Strukturierung als auch hin¬
sichtlich einer möglichen Straffung. Damit hätten z. B. das sinnlose Abgleiten
in die Schilderung von Schiffsbiographien und die o. a. negativen Beispiele
verhindert werden können.

Wenn Scholl am Ende seines Vorwortes die Hoffnung ausdrückt, daß sich an
seine Sammel-Publikation »eine Sozialgeschichte des deutschen Schiffbaus
anschließen wird«, dann sichert er sich damit einerseits gegen den möglichen
Vorwurf hinsichtlich inhaltlicher Defizite ab, andererseits muß aber hier die
Frage erlaubt sein: warum soll durch dieses Auseinanderdividieren von
»Technik« und »Sozialem/Sozialwissenschaftlichem« deren Gegensatz auch
im Wissenschaftsbereich weiter perpetuiert werden? Wäre nicht auch ein
gemeinsamer Sammelband über die Geschichte des deutschen Schiffbaus
sowohl in technischer, in ökonomischer als auch in sozialwissenschaftlich/
sozialhistorischer Hinsicht denkbar und wünschenswert gewesen?

Gegenwärtig beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuß der Bremer Bür¬
gerschaft mit der Aufarbeitung der Ursachen des spektakulären Zusammen¬
bruchs des Bremer Vulkan-Konzerns. Kann da eine Publikation über die
Technikgeschichte des deutschen Schiffbaus vielleicht hilfreich bei der Er¬
klärungssuche sein? Günter Mau beendet seinen Beitrag mit dem Resümee:
»Die vom industriellen Schiffbau in Deutschland in den 1990er Jahren abge¬
lieferten hochwertigen Schiffe zeigen, daß sich deutsche Werften, gestützt
auf eine leistungsfähige Zulieferindustrie, im Bau von Hochtechnologieschif¬
fen weltweit ihren Marktanteil sichern können und damit gerüstet sind, den
Übergang in das nächste Jahrtausend mit dem erwarteten hohen Nachholbe¬
darf an moderner Tonnage zu schaffen.« (Bd. 2, S. 63) Dies ist eine höchst un¬
wissenschaftliche Prognostik, vielmehr scheint Schiffbau in Bremen bald ein
ausschließlich historisches und museales Phänomen zu sein.
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Stellt diese ambitionierte Publikation nun einen modernen Schwarz-Halle
dar? Entstanden als Auftragsarbeit des Reichsmarineamtes, konnten diese bei¬
den Autoren nach mehrjährigen Recherchen ein umfangreiches zweibändiges
Handbuch der Schiffbauindustrie in Deutschland und im Ausland vorlegen,
das Scholl als »das Ergebnis einer selten praktizierten Zusammenarbeit eines
Technikers und eines Nationalökonomen« apostrophiert. (S. XXIV). Ein Blick
in das Inhaltsverzeichnis dieser Publikation offenbart jedoch die Defizite in
der vorliegenden Sammel-Publikation! Doch Lars U. Scholl legt - trotz aller
Kritik im Detail-ein notwendiges Handbuch zur Technikgeschichte des deut¬
schen Schiffbaus mit Einzelbeiträgen höchst unterschiedlicher Qualität vor.

Perer Kuckuk

Gerstenberger, Heide und Welke, Ulrich (Hrsg.): Das Handwerk der Seefahrt
im Zeitalter der Industrialisierung. Bremen: Edition Temmen 1995, 112 S.

Die Frachtschiffahrt unter Segeln, ihre Blütezeit und ihr (fast) völliges Ver¬
schwinden von den Weltmeeren sowie der damit verbundene Strukturwandel
bedeuten seit jeher eine besondere Herausforderung an die maritime Histo¬
riographie und Publizistik. Die Gefahr der romantischen Verklärung ist dabei
nicht von der Hand zu weisen, da das Segelschiff zu den wenigen techni¬
schen Objekten zählt, deren ästhetischer Wert praktisch unumstritten ist.

Dies hat in der einschlägigen Literatur zur Entstehung von kenntnisrei¬
chen, doch übersentimentalen, mit falschem Pathos geschriebenen Büchern
geführt. Oft genug zelebrierten dabei schreibgewandte Kapitäne ihren Be¬
ruf sstand. 1 Ins andere Extrem fallen ideologieverdächtige Traktate aus welt¬
anschaulicher Gegenrichtung 2 , die kaum Beachtung verdienen.

Eine sachlichere Richtung, vertreten durch historisch aufgeschlossene Ka¬
pitäne und nautisch interessierte Historiker, bevorzugt bei gleichzeitiger
Dichte der Darstellung eine nüchternere Sprache. Den thematischen Rahmen
dieser soliden, objektbezogenen Arbeiten bildet die Segelschiffahrt einer
Region oder Reederei, bei gleichzeitiger Verwendung biographischer Be¬
trachtungsweisen bei Schiffen und Einzelpersonen. 3

1 Z. B. Rolf Reinemuth, Master next God. Das Buch der Kapitäne, Herford 1979.
2 Rolf Geffken, Jammer und Wind. Eine alternative Geschichte der deutschen See¬

schiffahrt vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Hamburg 1985. Rezension im Brem.
Jb. Bd. 64, 1986, S. 306 ff.

3 Eine frühe Arbeit, methodisch offenbar an dem vielbändigen CEuvre des Engländers
Basil Lubbock über die englische und amerikanische Segelschiffahrt angelehnt:
Otto Höver, Von der Galiot zum Fünfmaster, Bremen 1934. Weitere Forschungen
in diese Richtung unternahmen vor allem Jürgen Meyer, 150 Jahre Blankeneser
Schiffahrt 1785-1935, Hamburg und Garstedt 1968; ders., Hamburgs Segelschiffe
1795 - 1945, Norderstedt 1971; ders., Vom Moor zum Meer, Norderstedt 1976;
Heinz Burmester, Segelschulschiffe rund um Kap Horn, Oldenburg 1976; ders.,
Die Viermastbark LISBETH ex PENDRAGON CASTLE, Oldenburg 1982; Gerhard
Eckardt, Die Segelschiffe des Deutschen Schulschiff-Vereins, Bremen 1981.
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Eine neuere historiographische Richtung bevorzugt dagegen abstraktere
und strukturalistische Themen 4 . Allein der Reiz einer veränderten Betrach¬
tungsweise verheißt wissenschaftlichen Ertrag. Die Diktion dieser Denk¬
schule in ihrer akademischen Kühle ist sicher grundsätzlich zu begrüßen.
Doch könnte sie stellenweise die Gefahr einer (gewollten?) Praxisferne im
akademischen Elfenbeinturm heraufbeschwören. Aber im Rahmen eines wün¬
schenswerten Methodenpluralismus sollten die beiden zuletzt skizzierten
historiographischen Richtungen nicht pharisäerhaft gegeneinander ausge¬
spielt, sondern als gegenseitige Ergänzung, ja Bereicherung verstanden
werden. Insgesamt zehn schiffahrtshistorische Forscher aus Deutschland und
Polen, die in ihrer Mehrzahl wohl der strukturalistischen Schule zuzurechnen
sind, fanden sich vom 5. bis zum 8. Mai 1994 in der Universität Bremen zu
einer Tagung über den Strukturwandel in der Seeschiffahrt (18.-20. Jh.) zu¬
sammen. Die Thematik scheint geradezu prädestiniert für wissenschaftliche
Kolloquien und Sammelbände zu sein 5 .

Die Beiträge dieser Zusammenkunft sind nun in schlichter, doch anspre¬
chender äußerer Form publiziert worden. Das hübsche Titelbild ist wohl eher
als Dekorum gedacht, denn der dargestellte Radschleppdampfer der Londo¬
ner Reederei Watkins mit einer havarierten hölzernen Bark im Schlepp vor
den Needles im Englischen Kanal hat mit den Themen der Referate nichts zu
tun.

Heide Gerstenberger referiert über Änderungen in der saisonalen Be¬
grenzung der Schiffahrt im Winter und den Niedergang genossenschaftlicher
Strukturen im Seemannsberuf im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert (S.
8-16). Andrzej Groth berichtet zusammengefaßt über deutsche und polnische
statistische Untersuchungen über die ostpreußische Handelsschiffahrt im 18.
Jahrhundert (S. 17-32). Der Nestor der deutschen maritimen Volkskunde,
Wolfgang Rudolph, schildert exemplarisch den Wandel einiger seemänni¬
scher Bräuche und verbindet dies mit einem instruktiven Überblick über die
Forschungsgeschichte seines Fachgebietes (S. 33-45). Ein ebenfalls volks¬
kundlicher Beitrag von Wolfgang Steusloff befaßt sich mit Votiv- und Buddel¬
schiffen sowie Tätowierungen, analysiert sowie abstrahiert den dahinter
stehenden Gestalt- und Motivationswandel (S. 47-58). In einem sehr auf¬
schlußreichen Artikel berichtet Edmund Cieslak über die Kaperung des
Danziger Schiffes »Augustus III Rex Poloniae« 1749 vor Cadiz durch alge¬
rische Seeräuber und die Auseinandersetzungen um eine (schließlich doch
nicht zustande gekommene) Gründung einer Sklavenkasse in Danzig (S. 59-
67). Ulrich Welke stellt anhand einiger Streitfälle die Theorie auf, daß sich
die unumschränkte Kapitänsgewalt an Bord in der geläufigen Form erst im
19. Jahrhundert herausgebildet hat (S. 68-77). Ohne die auslaufenden genos¬
senschaftlichen Strukturen in der Seeschiffahrt leugnen zu wollen, bliebe

4 Jürgen Brockstedt (Hrsg.), Seefahrt an deutschen Küsten im Wandel 1815- 1914,
Neumünster 1993 (Ergebnisse einer Tagung im Museum für Hamburgische Ge¬
schichte, 16.-17.3. 1990).

5 S. Anm. 4. Außerdem: Volker Plagemann (Hrsg.), Obersee. Seefahrt und See¬
macht im Deutschen Kaiserreich, München 1988.
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m. E. eine solche Theorie (vor allem in ihrer zugespitzten Form) sehr diskus¬
sionsbedürftig. Die hansestädtischen Seemannsordnungen aus der Mitte des
19. Jahrhunderts (Bremen 15. 11. 1852, Lübeck 11.4.1853, Hamburg 2. 8. 1854)
sprechen, was die den Kapitänen zugestandene Machtfülle angeht, eine sehr
drakonische Sprache. Daß dies alles in kurzer Zeit entstanden sein soll, er¬
scheint wenig plausibel. Diese Betrachtungsweise vernachlässigt die hierar¬
chischen Sachzwänge des Bordbetriebs. Dieser basiert auf einer Kompetenz¬
verteilung, die auch in jederzeit möglichen und oft sehr plötzlich auftretenden
Notsituationen auf See schnell und reibungslos zu funktionieren hat. Dieser
kritische Einwand soll gesellschaftlich alte Zöpfe, die Auswüchse und Fehl¬
leistungen in der Menschenführung und ihre Verharmlosung durch eine be¬
stimmte Sorte Literatur nicht bestreiten. Auffallend bleibt jedoch, daß auch
heute im Zeitalter weitgefaßter Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern
die Schiffsführung sich immer noch nach relativ strengen hierarchischen
Normen abspielt. Rückblickend gefragt: Das frühneuzeitliche Schiff als »ur¬
demokratische« Idylle? Wohl kaum, die genossenschaftlichen Rechte der
Mannschaft (als Anteilseigner an Schiff und Ladung etwa) dürften mög¬
licherweise den Zuständigkeiten eines heutigen Superkargos entsprochen
haben, der zwar über das Reiseziel und die Behandlung der Fracht mitent¬
scheiden kann, die Details der Schiffsführung aber dem Kapitän überläßt.

In einem sehr instruktiven Beitrag beschreibt Uwe Schnall die Einführung
von Chronometern an Bord und die damit verbundenen Probleme der Be¬
stimmung der geographischen Länge. Langjährige navigationshistorische
Forschungen, die Nähe zur Schiffahrtspraxis und eine sehr prägnante sowie
lebendige Darstellung zeichnen gerade diesen Artikel aus (S. 78-85). Jobst
Broelmann zeichnet die Veränderungen in den Arbeitsbedingungen des Ru¬
dergängers im 19. Jahrhundert nach. Zahlreiche Belege für die Funktionspro¬
bleme von Magnetkompassen werden dabei dokumentiert (S. 86-93). Timm
Weski gibt einen kurzen Abriß über »Kontinuität und Wandel in der Blanke-
neser und Finkenwerder Hochseesegelfischerei« (S. 94-95). Neben einer an
langatmigen Vorlesungsstil erinnernden Darstellung der Forschungslandschaft
seines Themas referiert Edmund Kizik über das »Alltagsleben Danziger See¬
leute« (S. 96-111). Der Wert des sonst recht allgemein gefaßten Artikels liegt
in dem umfangreichen Anmerkungsapparat, der reichhaltig die einschlägige
polnische Literatur präsentiert.

Fazit: Dieser Band bietet eine Palette aufschlußreicher Fragestellungen zu
einem wichtigen, dabei sehr weitgefaßten Themenkreis der neueren Schiff¬
fahrtsgeschichte. Die Fülle der zitierten Literatur regt zum Weiterdenken,
-lesen und -forschen an.

Christian Ostersehlte
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Körner, Tham und Sammet, Gerald: Ein Schiff wird kommen. Das erste Jahr¬
hundert des Segelloggers >Vegesack BV2<. Bremen: Edition Temmen
1995. 95 S.

Brandes, Wilfried (Hrsg.).- Logger-Jantjes. Die Bremen-Vegesacker Fischerei-
Gesellschaft und der Heringsfang. Bremen: Edition Temmen 2 1996.
279 S.

Auf zwei Veröffentlichungen ist hier hinzuweisen, die weniger auf den Histo¬
riker ausgerichtet sind, als vielmehr auf den vorwiegend an Schiffen oder
Fischerei interessierten. Sie befriedigen damit offenbar ein wachsendes Be¬
dürfnis nach lokaler Traditionspflege und »Heimat«geschichte, das einhergeht
mit der Suche nach Identifikationsobjekten und -inhalten vornehmlich aus
der als harmonisch oder unzerstört und »gut« empfundenen Vergangenheit.
Der Markt für derlei Bücher scheint nicht klein zu sein - der »Logger-Jantjes«
liegt bereits in der zweiten Auflage vor -, schade nur, daß weitgehend ver¬
säumt wird, das damit dokumentierte Interesse vieler Käufer an leichter Ge¬
schichtskost zu nutzen für gualifiziertere sozialgeschichtliche Darstellungen.

Besonders der Band »Ein Schiff wird kommen«, dessen Titel wohl nicht von
ungefähr an den bekannten Schlager erinnert, ist eine im Chronikstil aufge¬
machte Erzählung der über 100jährigen Geschichte des Heringsloggers
»Vegesack« mit dem ursprünglichen Schiffsregisterkürzel »BV2«. Auf den
rund 35 Seiten Text wird versucht, gelegentlich mit »gewissem Augenzwin¬
kern« (S. 10) Döntjes einflechtend, die Biographie dieses ersten Eisenschiffes
der in Konkurs gegangenen Vulkan Schiffswerft in Vegesack darzustellen.
Dabei fallen die Informationen für die einzelnen Jahre sehr unterschiedlich
ausführlich aus: anfangs sind teilweise nur Berichte über die Fangergebnisse
und -saison sowie den jeweiligen Kapitän erwähnt, an anderen Stellen wird
dagegen ausführlich über An- und Abmusterungen berichtet. Wenn sich die
jährlich gegliederten Informationen auch nach dem Quellenreichtum orien¬
tieren müssen, bleibt doch insgesamt der Charakter der Beliebigkeit. Dies
gilt z.B. für die Jahre 1918 und 1919, hier wird relativ ausführlich über die Rä¬
terevolution in Bremen berichtet, andere bedeutende Zeiträume, so die NS-
Zeit, bleiben dagegen weitgehend unbehandelt. Andererseits wird 1924 eine
Phantasiefahrt die Weser hinunter sehr ausladend erzählt oder 1992 wird für
wesentlich erachtet, daß der SV Werder den Fußball-Europapokal gewinnt.

Die wenigen lohnenswerten Informationen z. B. über Sozialverhältnisse an
Bord müssen in diesem flüssig geschriebenen und mit rund 60 Seiten Faksi¬
miles und Fotos sehr reichlich illustrierten Buch denn auch sorgfältig vom
Leser ausgefiltert werden.

Mit dem Buch »Logger-Jantjes« (Schiffsjungen auf Heringsloggern) ver¬
sucht der Herausgeber Wilfried Brandes dagegen etwas konseguenter einen
Kompromiß zwischen historischer, abgesicherter Information und kurzweili¬
ger Erzählung zu finden. Auch hier überwiegen aber die Fotos, Abbildungen
und auflistenden Schiffsbiographien, rund 111 Seiten Text stehen 155 Seiten
Schiffslisten und Anhang sowie insgesamt über 200 Fotos gegenüber, die
zum überwiegenden Teil Schiffe und Hafenanlagen abbilden (rund 80%), zu
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einem Fünftel Personen, im wesentlichen in ihrer Arbeitsumgebung. Schon
in dieser Zusammenstellung wird der Grundcharakter des Werkes sichtbar:
Es geht vor allem um die Schiffe als mehr oder weniger nostalgische Identifi¬
kationsobjekte, die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Hintergründe
für die Veränderungen im Schiffbau, für die Lebensbedingungen der Men¬
schen etc. treten in den Hintergrund oder werden nicht beachtet.

So sind dann auch die historischen Überblicke über die Fischereigesell¬
schaften und andere mit der Vermarktung des Fisches zusammenhängenden
Organisationen usw. äußerst knapp, die Geschichte der Bremen-Vegesacker
Fischerei-Gesellschaft etwa wird auf einer halben Seite komprimiert darge¬
stellt. Das bedeutet: Geschichte mehr in Anekdotenform, der auch die Zu¬
sammenstellung der Themenbereiche entspricht: vom Hanse-Hering zum
Fischrezept, vom Deutschen Seefischerei Verein zur Ortsentwicklung Grohn.

Auch die 77 kleinen Beiträge zu Fanggebieten und -schiffen, zu den Mann¬
schaften aus dem Mindener und Lipper Raum und über die Vegesacker See-
und Landbeschäftigten, die den gesamten Zeitraum der letzten hundert
Jahre abdecken, lassen keine ausführlichere Beschäftigung mit den einzel¬
nen Themen zu. Immerhin wird hier ein sehr breites Themenspektrum an¬
gesprochen und interessant und flüssig dargestellt, so daß ansatzweise ein
erster Überblick über soziale Verhältnisse und das Leben an Bord gelingt. Es
bleibt aber bei einzelnen Mosaiksteinchen, ein systematisch gezeichnetes,
vollständiges Bild entsteht nicht.

Die weit ausholenden (insgesamt 146 Seiten), überwiegend mit Fotos illu¬
strierten Schiffsbiographien fallen dagegen durch Detailtreue auf, es bleibt
nur zu erahnen, welche enorme Sammelarbeit hinter diesen Listen steckt. Es
bleibt aber bei einer reinen Auflistung, kommentierende oder vergleichende
Hinweise fehlen ganz. Dadurch wird die Recherchenarbeit aber entwertet,
weil dem Leser nicht zuzumuten ist, selbst Querverbindungen in größerem
Maße herzustellen, er bleibt vielmehr auch hier für systematische Informatio¬
nen auf die knappen Literaturhinweise angewiesen.

Günther Rohdenburg

Engelbracht, Gerda: Das Haus Reddersen. Zur Geschichte der ersten bremi¬
schen Pflege- und Erziehungsanstalt lür geistig und körperlich behin¬
derte Kinder und Jugendliche, Bremen: Donat Verlag 1995. 90 S.

Die Autorin des kleinen Buchs beschäftigt sich seit mehreren Jahren im
Zusammenhang mit dem Krankenhaus-Museum des Krankenhauses Bre¬
men-Ost mit der Rekonstruktion des Schicksals der nach den Maßstäben des
Rassengedankens »lebensunwerten« Personen, den geistig oder körperlich
Kranken oder Behinderten. Das Thema ist das als »Bremische Idiotenanstalt«
entstandene Institut, das von einem Verein 1898 eröffnet wurde und der Un¬
terbringung und Förderung geistig Behinderter dienen sollte. Anhand zahl¬
reicher Quellen wird zunächst ein Bild der pädagogischen Praxis des Hauses
für die Zeit um 1900 gezeichnet, bevor die Autorin das Schwerpunktthema,
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die Geschichte des Hauses und seiner Bewohner unter dem Nationalsozialis¬
mus, behandelt. Hier konnte das umfangreiche Fotoalbum, das in der Familie
des damaligen Heimleiters noch vorhanden ist, anschauliches Bildmaterial
aus dem Alltag und Festtag des Instituts liefern. Ergänzt werden diese Fotos
durch die Aussagen von Heimbewohnern und Nachbarn in Interviews oder
durch Briefzitate. Durch dieses Vorgehen springt auch ein Funke des emo¬
tionalen und persönlichen Engagements der Befragten auf den Leser über -
gerade die Fotos aus dem Familienalbum, die die Heiminsassen sehr »nah«,
realistisch und wenig geschönt zeigen, lassen den Leser mit den Augen der
Betreuer sehen.

Kernthema ist die Auflösung des Heims 1939, die für die meisten von dort
verlegten Bewohner ein Todesurteil bedeutete: Der Weg von 73 Personen
konnte zumindestens weitgehend nachvollzogen werden. 42 von ihnen waren
bis Kriegsende gestorben, teils in den Tötungsanstalten ermordet, teils durch
mangelnde Ernährung und Pflege umgekommen. Auch hier ist es der Autorin
gelungen, einen einzelnen, schwer behinderte Jungen in seinem Schicksal
exemplarisch darzustellen und ihn anhand von Fotos, einem Brief des Vaters
und den Einträgen auf Krankenblättern dem Leser vorzustellen.

Die Darstellung der Institution und einiger Bewohner ist versehen mit Hin¬
weisen auf die zeitgenössische Diskussion nicht nur anhand der bekannten,
plakativen Äußerungen der Rassen-Ideologie - die ebenfalls präsent sind -
sondern auch der heilpädagogischen Lehrmeinungen der Zeit. Die Autorin
bietet außerdem eine Einbettung des Beschriebenen in den überregionalen
Kontext durch das Heranziehen von Arbeiten über vergleichbare Institutionen
andernorts: Der Mord an geistig und körperlich Behinderten ist in den letzten
Jahren häufiger zum Recherchegegenstand geworden.

Bettina Schleier

Bremische Kirchengeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von Andreas
Röpcke. Mit Beitragen von Hans-Georg Aschoff, Almuth Meyer-Zol-
litsch, Mike Nielsen, Karl H. Schwebel und Karl Heinz Voigt. Bremen:
Hauschild 1994. 512 S.

Das vorliegende »Handbuch« (so das Geleitwort S. 5) bietet von der Konzep¬
tion her keine einheitliche Gesamtdarstellung, sondern vier unterschiedlich
gewichtige Beiträge, die zusammen insofern »ein ökumenisches Werk« (ebd.)
bilden, als neben der evangelischen Kirche auch die katholische und die
methodistische Kirche berücksichtigt werden. Historiographisch ist das, auch
bei Berücksichtigung des geringeren Umfangs der beiden Beiträge, insofern
nicht unproblematisch, als nur der Protestantismus in den evangelischen Ge¬
meinden - mit über 95 Prozent im 19. Jh. und mit 85 Prozent bis 1950 die
Majorität der Bevölkerung - wirkliche Relevanz für die allgemeine Geschichte
Bremens in innen- und außenpolitischer, kultureller und sozialer Hinsicht
besaß. Bremen war seit dem 16. Jh. eine evangelische Stadt mit auffälligen
Besonderheiten innerhalb des deutschen Protestantismus; das zeigt auch die
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Kirchengeschichte des 19./20. Jhs., die hier in zwei großen Blöcken darge¬
stellt wird. So gewiß man trefflich darüber streiten kann, ob nicht auch die
Zeit vor 1800 hätte einbezogen werden sollen, so sinnvoll ist es doch, mit den
allgemeinen Umwälzungen der historischen »Sattelzeit« um 1800/15 und mit
dem Ende des Staatskirchentums 1918 sich an zwei fundamentalen Zäsuren
zu orientieren. Im Blick auf alle Beiträge macht ein formaler Gesichtspunkt
den an kritischem Nachvollzug interessierten Leser stutzig: Er ist der jeweili¬
gen Darstellung insofern gutgläubig ausgeliefert, als keinerlei Anmerkungen
mit Einzelbelegen aus Quellen und Sekundärliteratur für die vorgetragene
Sicht geboten werden. Die pauschalen Literaturhinweise, die jedem Kapitel
reichlich beigegeben sind, und die umfangreiche, sorgfältige Bibliographie
von Hilke Nielsen am Ende des Bandes (S. 437-475) können das nicht erset¬
zen. Ohne die pseudowissenschaftliche Anmerkungshypertrophie vieler Lite¬
raturprodukte zu imitieren, könnte ein auch für »Laien« konzipiertes Hand¬
buch hier durchaus bessere Hilfestellung bieten.

Der Beitrag des durch umfangreiche Forschungen ausgewiesenen Archivars
Karl H. Schwebel (gest. 1992) »Die Bremische Evangelische Kirche 1800 -
1918« (S. 15-173) ist eine instruktive kirchenkundliche Übersicht über ver¬
schiedene Sachgebiete, jedoch keine zusammenhängende kirchengeschicht¬
liche Darstellung. Er gliedert sich in unterschiedlich ausführliche Angaben
über Kirchenverfassung und -struktur, Kirchbauten und Gemeindeleben,
außergemeindliche Aktivitäten und die wichtigsten Pastoren. Man erfährt
zahlreiche wichtige Einzelheiten zu den genannten Komplexen, kann aber
nur ungefähr das spezifische Profil bremischer Kirchengeschichte in jener
spannungsreichen, wechselvollen Periode erfassen. Eine kontinuierliche Her¬
ausarbeitung der großen Entwicklungslinien und der jene Zeit bewegenden
Probleme müßte die Leserschaft selber leisten, ebenso eine Unterscheidung
zwischen den epochalen Sachverhalten /Ereignissen und dem weniger sen¬
sationellen, gleichwohl bedeutsamen Verlauf der Struktur- und Mentalitäts¬
geschichte. Material genug dazu bietet der Verf. durch die Fülle von Angaben,
die keineswegs der - durchaus legitimen - subjektiven Wertungen entbehren.
Auf besonderes Interesse stoßen spezifische Sachverhalte, welche Bremen
von den beiden anderen Hansestädten und den meisten deutschen Landes¬
kirchen unterschieden: die kirchenpolitischen Aktivitäten des legendären
Bürgermeisters Johann Smidt, eines studierten Theologen (S. 19-29 u.ö.), der
wichtige Bremer Kirchenstreit 1840-45 (S. 77-80), das ungewöhnliche Lehr¬
zuchtverfahren gegen den radikalliberalen Pastor Rudolph Dulon 1852 (S.
80 f.), die fortschrittliche Einführung der Zivilstandsordnung 1816 mit ihrer
rechtlichen Relativierung von Taufe und Trauung (S. 124 f.), der Fortbestand
von Volksschulen in kirchlicher Trägerschaft (S. 135 f.), die Einführung eines -
gegenüber dem in Deutschland üblichen konfessionellen Religionsunterricht
signifikant reduzierten - bekenntnisfreien Unterrichts in Biblischer Geschichte
für die staatlichen Schulen 1823 ff. (S. 68 u.ö.) und der »Bremer Schulstreit«
1905 um die Entfernung des Religionsunterrichts aus den Schulen (S. 137).

Mehrfach angesprochen wird auch die schlechterdings konstitutive kirchen¬
geschichtliche Besonderheit, das durch Smidt fixierte, 1860 für ganz Bremen
sanktionierte »kirchenrechtliche Prinzip des Personalgemeindewesens« (S. 23).
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Es ergab sich aus der konfessionellen Uneinheitlichkeit der Stadt, insbeson¬
dere der Einbeziehung des lutherischen - erst 1830 offiziell als bremische
Gemeinde anerkannten - Domes; es profilierte sich im Zusammenhang der in
Bremen besonders markanten theologischen Richtungskämpfe zwischen
»Orthodoxen« (bzw. Bibel-Positiven) und »Liberalen«. Der Historiker Schwe-
bel zeichnet zwar kurze Lebensbilder der bedeutendsten Pastoren, welche
diese Positionen repräsentierten, aber er beschreibt keinen theologiege¬
schichtlichen Zusammenhang, welcher die geistige Atmosphäre in der Stadt
erhellen könnte. Nicht einmal ein Profil der divergenten Personalgemeinden
an den wichtigsten Kirchen (Dom, Liebfrauen, Martini, Stephani, Ansgarii,
Remberti, Michaelis, Pauli) wird systematisch zusammengefaßt, sondern nur
in einzelnen Ausführungen erkennbar. Diese isolierte Perspektive führt z. B.
dazu, daß die Bedeutung der Bremer Erweckungsbewegung in der ersten
Hälfte des 19. Jhs. recht undeutlich bleibt. Der herausragende, für den Ge¬
samtprotestantismus wichtige Gottfried Menken wird theologiegeschichtlich
zu wenig gewürdigt (S. 69-72); der für den Übergang vom Spätpietismus zur
Erweckungsbewegung wichtige Johann Ludwig Ewald, der 1796 - 1805 an
St. Stephani wirkte, wird in seiner über Bremen hinausreichenden allgemeinen
Bedeutung kaum herausgestellt und völlig falsch als Vertreter eines »theolo¬
gischen Rationalismus« gezeichnet (S. 66-68). Die für die Erweckungsbewe¬
gung konstitutiven Vereinsgründungen für missionarische und diakonische
Aktivitäten werden durch ihre gesonderte, äußerlich aufgereihte Behandlung
(vgl. S. 100-157) in ihrem einmaligen historischen Profil verdunkelt. Damit
bleibt ein grundlegender Aspekt der Kirchengeschichte des 19. Jhs. - das
Nebeneinander von Vereinskirche und Amtskirche - unerörtert bzw. nur für
entsprechend vorgebildete Leserschaft bei Zusammenführung der Einzel¬
heiten erkennbar. Analoges gilt für ein weiteres epochales Thema, die »so¬
ziale Frage«, das Verhältnis von Kirche und Arbeiterschaft; nicht nur die
theologiegeschichtlichen, sondern auch die sozialgeschichtlichen Aspekte
bleiben hier marginal. Jedoch sei abschließend konstatiert: Die kritischen
Bemerkungen dürfen nicht in Zweifel ziehen, daß Schwebeis Beitrag viele
solide Informationen als Basis weiterer historischer Bemühungen bringt.

Stärker historiographisch-systematisch angelegt ist der Beitrag der durch
eine in der Forschung weithin beachtete einschlägige Arbeit ausgewiesenen
Almuth Meyer-Zollitsch: »Die Bremische Evangelische Kirche 1918 - 1953«
(S. 177-318). Er verknüpft die Darstellung der bremischen Situation jeweils mit
kurzen Überblicken über die politische und kirchliche »Großwetterlage« auf
der Reichsebene. Das ist zwar für ein weniger informiertes Publikum hilfreich,
stört aber etwas die Konzentration auf Bremen. Förderlich für das historische
Verstehen ist auch die durchgängige Bezugnahme auf die politischen und
sozialen Verhältnisse Bremens. Die Informationen zur insgesamt wenig er¬
forschten Zeit der Weimarer Republik ergeben kein Gesamtbild des Ge¬
schichtsverlaufs, sondern eine unvollständige kirchenkundliche Übersicht
über einige Praxisfelder (z.B. die theologischen Positionen der Pastoren, die
neuen Kirchbauten und Gemeinden, Kirchenaustritte, kirchliche Presse). Als
besonders wichtige Vorgänge seien hervorgehoben: die Erstellung der Kir¬
chenverfassung der BEK 1918-20 (S. 181 f.), die - im Vergleich mit anderen
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Kirchen erstaunlich späte - Einführung der Kirchensteuer 1923 (S. 186; daß
sie neues kirchliches Handeln ermöglichte, wird nicht deutlich); das poli¬
tische Engagement des Martinipastors Emil Felden für den Sozialismus
(S. 189 f.); die Kontroversen um den Religionsunterricht 1920 ff. (S. 201, viel zu
kurz behandelt). Die politische Einstellung der Pastorenschaft wird anhand
einiger Namen und Ereignisse etwas knapp behandelt (S. 207f., wo Weide¬
mann fehlt); von einer Entwicklung während der Jahre 1918-33 wird nichts
erkennbar.

Zur NS-Zeit bzw. zum sog. Kirchenkampf gibt die Verf. S. 209-279 eine
pointierte, klare Zusammenfassung ihrer Dissertation, so daß man für diese
wichtige Epoche nunmehr eine instruktive Übersicht besitzt. Soweit man über¬
haupt bei einer solchen Materie, welche die wertende Beurteilung erfordert,
von »Ausgewogenheit« einer Darstellung sprechen kann, gilt das für die vor¬
liegende. Denn sie skizziert die verschiedenen Positionen zutreffend-differen¬
ziert und berücksichtigt auch die sog. Mitte, die sich seit 1936 in der »Kirch¬
lichen Arbeitsgemeinschaft« organisierte (allerdings recht kurz: S. 244 f.). Die
verfassungsrechtliche und strukturelle Besonderheit der BEK mit dem ge¬
prägten Eigenleben der einzelnen Gemeinden wirkte sich auch im »Kirchen¬
kampf« aus, der dadurch und durch die skurril-markante Persönlichkeit des
Landesbischofs Heinz Weidemann sein besonderes Profil im gesamtdeut¬
schen Kontext erhielt. Nach der sog. Machtübernahme der Nationalsoziali¬
sten, einem von Berlin aus gesteuerten Putsch, galt auch für die Kirche der
brutale, rechtswidrige Übergriff: seit dem 27.6.1933 das Staatskommissariat
des NS-Senators Otto Heider (mit Dompastor Weidemann als Stellvertreter)
samt Absetzung des Kirchenausschusses; die durch die manipulierte Kirchen¬
wahl begründete Erhebung Heiders zum Kirchenpräsidenten und Weide¬
manns zum Schriftführer, die »Eingliederung« der BEK in die Reichskirche;
schließlich seit 24.1.1934 die Beseitigung der alten Kirchenverfassung und
die Ernennung Weidemanns zum Landesbischof durch Heider am 27.1.
(S. 215 f., 224 f). Es ist fraglich, ob man das als die »in formaler Hinsicht per¬
fekteste Gleichschaltung einer deutschen Landeskirche« (S. 225) bewerten
kann. Die Diktatur Weidemanns - bis zu seinem unrühmlichen Ende 1942/44
durch Skandalaffäre, Meineidsprozeß und Zuchthaus (S. 272-276) - wird in
den wichtigsten Einzelheiten zutreffend geschildert; seine eigentümliche
völkisch-religiöse Position wird dagegen eher oberflächlich skizziert (vgl.
S. 226 f., 245-25, 265-268). Während die Darstellung für die Epoche 1933-45
auf gut erschlossenen Quellen basiert, ist sie - auf weniger sicherem Fun¬
dament der Forschungslage - für die Nachkriegszeit wesentlich schwächer.
Warum das Jahr 1953 eine Zäsur bildet, wie der Titel des Beitrags ausgibt,
bleibt in der Darstellung unklar (wegen des-wohl kaum epochalen - Beitritts
zur EKD; vgl. S. 12, 292 f.); auch werden einzelne Ereignisse bis 1977 erwähnt.
Was die Verf. S. 279-318 zu der historiographisch wenig erschlossenen Zeit
nach 1945 bietet, setzt Schwerpunkte auf die Bewältigung der NS- und
Kriegsfolgen in Kirchenverfassung, Entnazifizierung, Kirchbau und Gemeinde¬
arbeit. Eine endgültige Geschichtsdarstellung ist das noch nicht. Vielleicht
hätte es sich empfohlen, bei der Konzeption des Handbuches eine eigene Be¬
arbeitung für die Zeit von 1945 bis zur Gegenwart ins Auge zu fassen.
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Chronologisch parallel zu den Beiträgen von Schwebel und Meyer-Zol-
litsch, jedoch ohne sachliche Bezüge auf deren Gegenstand steht die Über¬
sicht von Hans-Georg Aschoff: »Die katholische Kirche in Bremen im 19. und
20. Jahrhundert« (S. 319-406). Es war ein Ausdruck bremischer Liberalität,
daß die katholische Minderheit (1816 ca. 1000) nicht nur vom Senat relativ
früh offiziell anerkannt wurde, sondern auch mit St. Johann ein altehrwürdi¬
ges Kirchengebäude erhielt und eine Schule errichten durfte. Sie wurde der
Aufsicht eines päpstlichen Vikars »der Nordischen Missionen« unterstellt.
Welche kirchen- und kulturpolitische Konfliktsituation gegenüber dem Pro¬
testantismus die katholische Missionsstrategie heraufbeschwor, läßt die Dar¬
stellung S. 329-339 nur anklingen. Die im Verlauf des 19. Jhs. anwachsende
Gemeinde (ca. 11000 um 1900, d.h. 6,8 Prozent der Gesamtbevölkerung)
erhielt 1898 mit St. Marien eine weitere Kirche, was eine problematische
Namensdublette zu Liebfrauen ergab. In Vereinen und karitativen Einrich¬
tungen engagierten die Katholiken sich kräftig. Seit 1929 war die Gemeinde
Bestandteil der Diözese Osnabrück. In der NS-Zeit spielte der Kampf um
Vereine, Schulen und Presse eine besondere Rolle (S. 377-388). Scheinbar
gab es keinerlei positive Beziehungen von Gemeindegliedern oder gar Kleri¬
kern zum Nationalsozialismus, denn der Verf. erwähnt nur Widerstandsakte.
Mentalitäts- und sozialgeschichtliche Aspekte des Lebens einer katholischen
Minorität im evangelischen Bremen werden weder hier noch im ganzen
Beitrag berücksichtigt. Demgemäß wird auch die Zeit nach 1945 bloß chroni¬
stisch-deskriptiv erfaßt.

Eine bremische Besonderheit war die offiziell tolerierte Verbreitung des
Methodismus ab 1859, der - von Rückwanderern aus den USA getragen - die
Hansestadt zur Basis für die Verbreitung in Deutschland machte. Die Einzel¬
heiten dieses Vorgangs und der Geschichte der methodistischen Gemeinde
bis 1975 beschreibt Karl Heinz Voigt: »Die Evangelisch-methodistische Kir¬
che in Bremen« (S. 407-436). Förderlich waren die Verbindungen mit Bremer
Pastoren, die von der Erweckungsbewegung geprägt waren, so daß hier ein
kooperatives Klima entstand, während die Methodisten in anderen Landes¬
kirchen zumeist auf Widerstände stießen. Schwach ist die Darstellung zur
NS-Zeit, wo man gern genauer wüßte, wie »angepaßt überleben« (S. 428 f.)
konkret aussah. Dürftig auf einige äußere Umstände beschränkt ist die Skizze
zum Wiederaufbau nach 1945, der den Abbau von Bremens Führungsrolle in
der EmK brachte. Wie stand es z.B. mit amerikanischen Hilfen oder mit inter¬
nationalen Kontakten? Daran wird deutlich, daß dieser Beitrag wie der ge¬
samte Band nicht alle Fragen beantwortet. Doch dieses schön ausgestattete,
durch Register gut erschließbare Buch liest sich nicht nur angenehm und
teilweise sehr interessant, sondern es repräsentiert auch den Stand der For¬
schung durch vortreffliche Informationen.

Wolf-Dieter Hauschild
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Die Gräber im Bremer St. Petri Dom. Eine biographische, genealogische, sozio¬
logische und heraldische Aufarbeitung der dort Begrabenen. Bremen:
Hauschild 1995-1996. Jeweils 48 S. (Blätter der »Maus«, Gesellschaft
für Familienforschung e.V., Bremen. Hefte 13, 14, 15 und 16)

Es war seit langem ein Desiderat, die Epitaphien im Bremer St. Petri Dom
biographisch zu untersuchen und darzustellen. Die »Maus, Gesellschaft für
Familienforschung e.V., Bremen« hat sich dieser Aufgabe angenommen und
in ihrer Veröffentlichungsreihe »Blätter der Maus« bis Ende 1996 vier Hefte
zu je 48 Seiten herausgeben können. Weitere Hefte sollen in loser Reihen¬
folge folgen.

Der Kreis der Autoren setzt sich aus haupt- und ehrenamtlichen Historikern
und Familienforschern zusammen. Ein Redaktionskreis berät den Initiator
und Schriftleiter des Projekts, Dr. Wolfgang Bonorden. Prof Dr. Herbert
Schwarzwälder hat bisher fachlich beratend zur Seite gestanden.

Das Titelblatt bezeichnet den Haupttitel »Die Gräber im Bremer St. Petri
Dom« näher als eine »biographische, soziologische und heraldische Aufar¬
beitung der dort Begrabenen«. Die einzelnen Artikel tragen die jeweilige
Handschrift ihrers Autors, was einerseits den einzelnen Heften eine ermü¬
dende Gleichförmigkeit nimmt und andererseits der unterschiedlichen Quel¬
lenlage zu den jeweiligen Gräbern und Epitaphien gerecht wird.

Die bisher vorliegenden Hefte 13 - 15 beschäftigen sich mit einzelnen Per¬
sonen, für die die Gräber und Epitaphien gestaltet wurden. Heft 15 wurde
Adolph Freiherrn Knigge anläßlich seines 200. Todestages 1996 sowie dem
damaligen Dompredigerkollegium und weiteren am Dom Beschäftigten
gewidmet. In Heft 16 listet Herbert Schwarzwälder die Biographien der im
Bremer Dom bestatteten Bischöfe und Erzbischöfe lexikalisch auf, wobei er
ergänzend diejenigen darstellt, die außerhalb Bremens ihre letzte Ruhestätte
gefunden haben. Die Bischöfe und Erzbischöfe konnten bisher bis Heinrich
v. Schwarzburg vorgelegt werden; Heft 17 wird die Reihe ab Erzbischof
Christoph bis zum letzten Erzbischof, dem lutherischen dänischen Prinzen
Friedrich und späteren König Frederick IV. von Dänemark, abschließen.

Darüberhinaus konnte die Maus einen »Lageplan der Epitaphien, Grabplat¬
ten, Wappentafeln, Denkmäler, Denksteine und Mumien im Bremer St. Petri
Dom« im Zustand 1995/96 erstellen. Der Lageplan erlaubt eine schnelle
Orientierung über den Bestand, das Alter und die erwähnten Personen auf
den Gräbern und Epitaphien im Dom selbst, im Dommuseum sowie im Blei¬
keller und im Glockengarten.

Der Adressatenkreis der Heftenreihe sind einerseits Historiker, Genealo¬
gen und Heraldiker, die zur Geschichte der Domkirche, der Erzdiözese Bre¬
men sowie zum Erzstift Bremen-Verden arbeiten. Zum andern möchten die
Hefte dem interessierten Laien als häufigem Besucher des Doms oder als
Tourist neben der weiteren vorliegenden Literatur zum Dom Hinweise geben.

Die Heftenreihe kann geschlossen oder einzeln durch den Buchhandel
oder im Dommuseum sowie in der Domkanzlei bezogen werden.

Pefer Ulrich
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Gerner-Beuerle, Maurus: Mein Weg zur Domkanzel. Von Hebeldorf Hausen
im Wiesental nach Bremen 1917-1971. Bremen: Hauschild 1995. 244 S.

1995 hat die Witwe des Bremer Dompredigers Maurus Gerner-Beuerle (1903-
1982), Erna Gerner-Beuerle, Teile aus dessen Tagebuch und Briefen veröffent¬
licht, die ihr Mann selbst zusammengestellt und für seine Familie bestimmt
hatte. Es ist dankenswert, daß seine »Lebensgeschichte« (Vorwort S. 5) einer
größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte. Im Anhang hat
die Herausgeberin den Nachruf von Dr. Walter Dietsch, über viele Jahr¬
zehnte Gerner-Beuerles Amtsbruder am Bremer Dom, beigefügt.

Maurus Gerner-Beuerle bezeichnete seine Lebensgeschichte nicht als
»Biographie im üblichen Sinn« (ebd.). Er hat aus eigenen Briefen und Tage¬
buchnotizen eine »Sammlung von Dokumenten« (ebd.) zusammentragen,
ohne, wie er in seinem Vorwort angibt, sie später verändert zu haben. Auf
diese Weise sollen die jeweiligen Dokumente »den Stempel der Unmittelbar¬
keit« (ebd.) tragen. Auch aus der gekürzten Fassung der Lebensgeschichte
kann der Leser den Lebensweg des späteren bekannten Dompredigers gut
verfolgen.

Das Inhaltsverzeichnis weist zwei Hauptteile aus: I. Jahre der Vorberei¬
tung, II. Jahre der Bewährung. Die Jahre der Vorbereitung (I) umfassen in
fünf Kapiteln des Verfassers Schulzeit in Schopfheim und Freiburg, seine
Studienzeit in Heidelberg, Kiel, Tübingen und Marburg, anschließend die
Krankheitszeit in Davos sowie darauf folgend seine Hauslehrerzeit in Elmau
und die Kandidatenzeit in Heidelberg. Die Jahre der Bewährung (II) beinhal¬
ten Gerner-Beuerles Vikariatszeit in Wertheim und Karlsruhe, denen die Dar¬
stellung aus den pfarramtlichen Tätigkeiten als Diasporaplarrer in St. Blasien,
an der Hohentorsgemeinde in Bremen und schließlich die Zeit am Bremer
Dom folgt.

Der an Gerner-Beuerles Bremer Zeit interessierte Leser mag zuerst über die
im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren knapp bemessene räumliche Dar¬
stellung enttäuscht sein. Erst auf S. 172 von 238 Seiten beginnt die Dokumen¬
tenzusammenstellung der Bremer Jahre innerhalb der Hohentorsgemeinde
(1938 - 1946) sowie die in der St. Petri Domgemeinde (1946 - 1971). Zudem
trägt der Autor wenig an Fakten und Personen bei, so daß die vorliegende
Lebensgeschichte kein Zeitzeugenbericht ist, der allein an historischen Vor¬
gängen interessiert ist.

Das ist auch nicht im Sinne Gerner-Beuerles. Sein Buch ist betitelt »Mein
Weg zur Domkanzel«. Es ist in der Tat der Weg zur Domkanzel, der nachzu-
verfolgen ist. Hier liegt für den Historiker sowie für den Theologen einer der
Reize der vorliegenden Lebensgeschichte. Relativ selten begegnet dem bio¬
graphisch interessierten Leser eine so ausführliche Darstellung der Vorberei¬
tung für ein Amt wie in der vorliegenden Veröffentlichung.

In diesen Briefen und Tagebuchaufzeichnungen erfährt der Leser neben
den äußeren Lebensereignissen (z.B. die Revolution 1918) vom inneren
Reifen des jungen Christen und Theologen, wobei die Reifung für Gerner-
Beuerle natürlich ein lebenslanger Prozeß ist. Hier begegnet nicht so sehr ein
politisch orientierter Theologe - die Auswirkungen des Nationalsozialismus
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werden relativ kurz berührt -, vielmehr ein geistlich Suchender, der sich ins¬
besondere von der Person Johannes Müllers in Elmau ansprechen läßt.

Der Prediger Gerner-Beuerle versammelte unter der Domkanzel eine große
Personalgemeinde, deren Anfänge er nach 1946 aus der Hohentorsgemeinde
mit zum Dom gebracht hatte. Insbesondere seine Predigten wirkten auf seine
Hörer, die in den Nachkriegsjahren innerhalb der Kirche Orientierung such¬
ten. Daneben waren die Jahrzehnte der Wirksamkeit Gerner-Beuerles und sei¬
ner Amtsbrüder am Dom von den zahlreichen Konfirmationen und weiteren
Amtshandlungen geprägt, so daß der Prediger Gerner-Beuerle ein herausra¬
gender Vertreter jener Volkskirche war, die sich nach 1945 wieder etablierte.
Dabei ist er nicht eindeutig einer einzelnen theologischen Schule zuzurech¬
nen. Die Freiheit der Domkanzel bot dem originellen Denker, Dichter und
Prediger Maurus Gerner-Beuerle als Mitglied eines vielfarbigen Dompredi¬
gerkollegiums die Möglichkeit zu eigener theologischer Ausrichtung, die am
ehesten als eine freiheitliche kulturprotestantische Theologie zu bezeichnen
ist.

Neben seiner Wirkung als Erinnerungsbuch für viele ehemalige Gemeinde¬
glieder wird der Wert dieser Veröffentlichung zukünftig darin zu sehen sein,
daß hier die äußere und innere Dokumentation eines maßgeblichen Vertre¬
ters der Volkskirche nach dem Zweiten Weltkrieg zu verfolgen ist.

Peter Ulrich

Greiffenhagen, Gustav: Reden und Schriften 1931 - 1961. Hrsg. von Diether
Koch. Bremen: Hauschild 1995. 251 S. (Hospitium Ecclesiae. Forschun¬
gen zur Bremischen Kirchengeschichte. Band 20)

In der Reihe »Hospitium Ecclesiae« ist als 20. Band eine Auswahl von Texten
Lic. Gustav Greiffenhagens erschienen, von 1931 bis 1967 Pastor an der St.-Ste-
phani-Kirche in Bremen. Der von Dr. Diether Koch, selbst langjähriges Mit¬
glied des Gemeindevorstands von St.-Stephani, zusammengestellte und sorg¬
fältig edierte Band umfaßt insgesamt 50 Texte unterschiedlicher Provenienz -
vor allem Briefe, Predigten, Vorträge und Ansprachen auf öffentlichen Veran¬
staltungen - aus der Zeit nach Greiffenhagens Amtsantritt in Bremen im
Sommer 1931 bis zum Herbst 1961. Sie geben zunächst einmal Aufschluß
über das theologische Selbstverständnis des evangelischen Pfarrers Greiffen¬
hagen, für den die lutherische Zwei-Reiche-Lehre, derzufolge Gott in Kirche
und Welt auf unterschiedliche Weise regiert, und Karl Barths Lehre von der
Königsherrschaft Jesu Christi über alle Lebensbereiche keinen Gegensatz,
sondern gleichermaßen die Basis des eigenen Glaubensverständnisses bilde¬
ten. Zugleich dokumentieren sie die daraus für Greiffenhagen resultierende
unbedingte Verpflichtung, öffentlich im Sinne dieser Überzeugung zu wirken,
aufgrund derer er nicht nur während der nationalsozialistischen Herrschaft in
zunehmenden Gegensatz zum NS-Regime geriet, sondern auch in der Nach¬
kriegszeit und den fünfziger Jahren zum unbeguemen Kritiker des damals
dominierenden konservativen und restaurativen politischen Zeitgeistes wurde.
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Die mit einer Ausnahme chronologisch geordnete Textauswahl enthält ein¬
leitend zwei Predigttexte und zwei im Gemeindeblatt veröffentlichte Artikel
aus den Jahren 1931 und 1932 (S. 3 ff.) sowie drei weitere Predigttexte aus
dem Frühjahr und Sommer 1933 (S. 14 ff.), die zeigen, daß sich Greiffenhagen
von der damals in weiten Kreisen der evangelischen Kirche in Deutschland
vorherrschenden Euphorie über die nationalsozialistische Machtübernahme,
die als göttliche Fügung zur Errettung des Vaterlandes religiös verklärt wurde,
nicht anstecken ließ. Vielmehr beharrte er darauf, daß allein das Evangelium in
der Kirche Gültigkeit beanspruchen könne und für einen Christenmenschen
unabhängig von den jeweiligen politischen Entwicklungen Richtschnur des
täglichen Lebens sein müsse. Im Anschluß an den Text eines in der unmittel¬
baren Nachkriegszeit an mehreren Orten in der Schweiz gehaltenen Vortrags
(S. 35 ff.), in dem Greiffenhagen persönliche Erlebnisse während der Jahre der
nationalsozialistischen Herrschaft schilderte, folgen 28 Texte unterschiedlich¬
ster Art zum »Kirchenkampf« jener Jahre (S.77ff.). Sie machen eindrucksvoll
deutlich, daß Greiffenhagen vom Widerspruch gegen die in Bremen voll¬
zogene »Gleichschaltung« der evangelischen Amtskirche aus, der ihn zur
Bekennenden Kirche führte, zu immer grundsätzlicher werdender Kritik an
der nationalsozialistischen Herrschaft gelangte. Sie ließ ihn Ende 1941, als er
für mehrere, nach nationalsozialistischer Terminologie »nicht arische« Ge¬
meindemitglieder einen Abschiedsgottesdienst vor deren unmittelbar bevor¬
stehender Deportation aus Bremen hielt, in den Augen des Regimes endgültig
zum »Staatsfeind« werden, ohne daß er selbst sein Wirken als politischen
Widerstand im engeren Sinne betrachtete.

Mit 14 Texten aus den Jahren 1945 bis 1961, die der vierte und letzte Teil die¬
ser Auswahl umfaßt (S. 183 ff.), werden dann die Folgerungen dokumentiert,
die Greiffenhagen aus seinen Erfahrungen während der nationalsozialisti¬
schen Herrschaft sowohl in Bezug auf Entwicklungen in der evangelischen
Kirche nach Ende des Zweiten Weltkriegs als auch in der Beurteilung aktuel¬
ler politischer Fragen zog. Dabei galt sein vorrangiges Interesse der Über¬
windung tief eingefressener nationalistischer Denkschemata, dem Aufzeigen
und Anprangern latenter antisemitischer Vorurteile sowie dem engagierten
Widerspruch gegen die Wiederbewaffnung und insbesondere gegen die Ende
der fünfziger Jahre von der damaligen Bundesregierung geforderte Ausrü¬
stung der Bundeswehr mit Atomwaffen. Eingerahmt wird diese Textauswahl
von einer kurzen, informativen Einführung, die neben biographischen Anga¬
ben und einer zusammenfassenden historischen Einordnung der Texte auch
Ausführungen dazu enthält, welche Überlegungen den Herausgeber bei der
Zusammenstellung der Texte leiteten, sowie von einem Anhang (S. 239 ff.)
mit einem Bibelstellenregister, einem Personen- und einem Sachregister und
einem Verzeichnis der Veröffentlichungen Greiffenhagens außerhalb des
Gemeindeblattes von St.-Stephani.

Der Anspruch des Herausgebers, über offenkundige biographische Aspekte
hinaus einen Beitrag zur Regional- und Kirchengeschichte Bremens zu
leisten, wird mit diesem Band ohne jeden Zweifel eingelöst. Einleitende Vor¬
bemerkungen und erläuternde Anmerkungen zu jedem Text ermöglichen es
auch einem weder kirchlich noch historisch »vorbelasteten« Leser, Zugang zu
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Greiffenhagens Aussagen zu finden und sich ein Bild von den Gegebenheiten
zu machen, unter denen sie entstanden und auf die sie sich bezogen. Proble¬
matisch erscheint dagegen die Einschätzung, daß die Texte den Leser »auch
direkt ansprechen«, weil »die darin verhandelten Themen, manche in abge¬
wandelter Form, manche noch genau so wie damals, auch Themen unserer
Zeit (sind).«(S. XIII) Dieser Gegenwartsbezug wird sich wohl nur einem
kirchlich und politisch engagierten evangelischen Christen ohne weiteres er¬
schließen, während die Texte für alle anderen Leser in erster Linie historische
Dokumente bleiben werden, die zu einem besseren Verständnis der Jahre
der nationalsozialistischen Herrschaft und des Umgangs mit dieser Zeit in
den ersten Nachkriegsjahren beitragen können. Dies schmälert in keiner
Weise den Stellenwert dieses Bandes, sondern macht vielmehr neugierig auf
einen weiteren, ebenso kompetent zusammengestellten und sorgfältig edier¬
ten Band mit Texten anderer führender Mitglieder der Bekennenden Kirche
in Bremen wie etwa Dr. Karl Stoevesandt oder Pastor Friedel Denkhaus zum
»Kirchenkampf« in den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft und
den von ihnen nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus diesen Erfahrungen
gezogenen Konsequenzen.

Karl Ludwig Sommer

Gansberg, Fritz: Bei uns zu Haus. Eine Fibel für kleine Stadtleute. Reprint der
Ausgabe Leipzig: Voigtländer 1924. Mit einem Nachwort von Jürgen
Burger. Bremen: Hauschild 1995. 117 S.

Seit einigen Jahren erweitert der Hauschild-Verlag sein Sortiment von Bre¬
mensien verdienstvollerweise um das Gebiet der Bremer Schulgeschichte,
darunter auch Nachdrucke von Schulbüchern: 1994 die Roland-Fibel von
1923, jetzt die Gansberg-Fibel von 1905 (in der veränderten Version von 1912).

Beides sind Reformfibeln, beide wurden 1924 für den Gebrauch an Bremer
Schulen eingeführt. Hinter der Differenz der Erscheinungsjahre verbirgt sich
die Problematik, um nicht zu sagen Tragik, die dem Erstlesewerk des weit
über Bremen hinaus wirkenden Pädagogen Friedrich Gansberg anhaftete.
Bremer Volksschulbücher wurden bis in die 30er Jahre von der Bücherkom¬
mission des traditionell reformwilligen Bremischen Lehrervereins herausge¬
geben, so auch im Jahre 1905 eine BREMER FIBEL. Sie war farbig illustriert
und kinderfreundlichi zwar in deutscher Schreibschrift bzw. Fraktur und nach
der Schreiblesemethode mit Einzelbuchstaben beginnend, war sie nicht mehr
dem Prinzip des Taktschreibens, sondern dem der Anschauung verpflichtet.
Im gleichen Jahr brachte Gansberg seine FIBEL FÜR KLEINE STADTLEUTE
heraus, an der er (dafür beantragter Urlaub war ihm versagt worden) schon
längere Zeit gearbeitet und über die er seit 1902 im Lehrerverein mehrfach
berichtet hatte.

1905 wurde die BREMER FIBEL eingeführt und Gansbergs Fibel abgelehnt.
1911 überarbeiteten Gansberg und sein Illustrator ihre Fibel. Zwar nicht

farbig, aber doch sehr ausdrucksvoll sind die vielen flächig vereinfachten
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Zeichnungen, und jede enthält eine lange erzählbare Geschichte. Vor allem
aber verwendete Gansberg jetzt die lateinische Druckschrift, beginnend mit
Großbuchstaben, und eine gemischte Ganzwort-Lautier-Methode: Nicht das
geschriebene i (rauf runter rauf, Pünktchen obendrauf) ist das erste Zeichen
der Fibel, sondern OMA. Und man sieht und lernt sofort, daß O MA mit LI SA
auf dem SO FA sitzt.

1924 wurde diese Fibel endlich in Bremen eingeführt, allerdings gleichzeitig
mit der inzwischen von der Bücherkommission neu entwickelten ROLAND-
FIBEL. Gansberg stand bei dieser sichtbar Pate in Inhalt und Gestalt, ja seine
Fibel wurde durch die Farbigkeit der Roland-Illustrationen (von Ernst Mül¬
ler-Scheeßel und Theodor Herrmann) noch übertrumpft. Vielleicht war das
der Grund, weshalb sich die Lehrkräfte doch häufiger für die ROLAND-
FIBEL als für die Gansberg-Fibel entschieden.

Im weiteren Verlauf »gewann« Gansberg erst in der NS-Zeit gegen die
Konkurrenz der ROLAND-FI BEL, d.h. gegen deren 1935 stark nazifizierte
Version, als er im Jahre 1940 eine ganz neue Fibel herausbrachte. Es gelang
ihm dabei, die Konzessionen an den Nationalsozialismus so gering zu halten,
daß sie nach dem Kriege relativ rasch entnazifiziert werden konnte (BREMER
FIBEL 1945/46). In einer Überarbeitung blieb sie als MEINE FIBEL bis in die
60er Jahre im Gebrauch.

Erst 40 Jahre nach seiner ersten Fibel, bzw. erst nach seinem Tod im Jahre
1950, hat also eine Mehrheit der Bremer Schulkinder nach einer Gansberg-
Methode lesen gelernt.

Das kenntnisreiche Nachwort zu diesem Reprint muß auch den der Materie
fernstehenden Leser davon überzeugen, daß ein Erstlesewerk von entschei¬
dender Bedeutung für das gesamte weitere Lese- und Lern-Erleben eines
Kindes sein kann. Welche Wirkungen im Zeitalter des Computers noch mög¬
lich sind, sollten Gansbergs Nachfolger baldigst ergründen.

In die Reihe dieser schönen Reprints würde sich die Rezensentin nun Adolf
Gerlachs fast vergessene Rechen-Fibel SCHÖNE RECHENSTUNDEN von
1908 wünschen.

Sylvelin Wissmann

Rüppel, Michael und Weber, Walter: Adolph Freiherr Knigge in Bremen. Bre¬
men: Edition Temmen 1996. 140 S.

1996 waren 200 Jahre verstrichen, seit Adolph Freiherr Knigge starb. Daß
dies nach knapp sechsjähriger Tätigkeit als Oberhauptmann der hannover¬
schen Besitzungen rund um den Bremer Dom geschah, in dem Knigge auch
begraben liegt, war auch in Bremen Anlaß, seiner zu gedenken. Der vorlie¬
gende Band würdigt diesen letzten Lebensabschnitt Knigges mit einer bio¬
graphischen Skizze (vermutlich von Michael Rüppel) und dem Abdruck von
Texten und Briefen, die entweder noch gar nicht oder an entlegenen Stellen
und lange zurückliegend veröffentlicht worden sind. Zur ersteren Kategorie
gehört vor allem Knigges Bremer Diensttagebuch, dessen Original sich im
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Niedersächsischen Staatsarchiv Stade befindet, das aber - und das wird von
den Herausgebern leider nicht erwähnt - in Kopie mit einer Voll-Transskrip¬
tion auch im Staatsarchiv Bremen benutzt werden kann und im vorliegenden
Fall wohl auch weitgehend benutzt worden ist. Obgleich es als reines Dienst¬
tagebuch kaum neue Erkenntnisse über Knigge vermittelt, ist sein Erstab¬
druck doch verdienstvoll. Das gilt im Übrigen auch für die Briefe an die
Regierung in Stade (Knigges vorgesetzte Behörde), die ebenfalls im Staats¬
archiv Bremen verwahrt werden. Inhaltlich aufschlußreicher sind andere
Briefe Knigges aus den Bremer Jahren, zum Teil ebenfalls bisher ungedruckt
(aus Sammlungen bzw. Nachlässen in Berlin, Leipzig, Krakau, Wolfenbüttel,
Hamburg, Oldenburg, Wien und Bremen: Nachlaß Olbers in der Staats- und
Universitätsbibliothek). »Eingerahmt« werden die Briefe schließlich von einem
[Teil]-Wiederabdruck in Bremen entstandener Schriften (»Briefe, auf einer
[fiktiven] Reise aus Lothringen nach Niedersachsen geschrieben«, Erstaus¬
gabe 1793, hier die letzten drei Briefe, die sich mit Bremen beschäftigen, so¬
wie der 1792 erschienene »Joseph von Wurmbrand«). Zeittafel, Bibliographie
und Literaturverzeichnis runden den vielfältig, wenn auch manchmal verwir¬
rend kommentierten Band ab, der trotz mancher Einzeleinwände doch einen
nützlichen und dem Anlaß angemessenen Beitrag Bremens zum »Knigge -
Jahr« darstellt, zumal er reichhaltig und gefällig illustriert ist.

Reinhard Patemann

Meter, Peer: Gesche Gottfried. Ein langes Warten auf den Tod. Die drei Jahre
ihrer Gefangenschaft. Worpswede: Gosia Verlag 1995. 175 S.

Seit der französische Advokat Gayot de Pitaval 1734 mit der Herausgabe seiner
Causes celebres et interessantes begann, haben die Darstellung außerge¬
wöhnlicher Verbrechen und der damit verbundene Versuch, sie von den ver¬
schiedensten Ausgangspunkten her zu erklären, stets auf breites Interesse
rechnen können. Und unter den unzähligen Tätern und Taten, die die Krimi¬
nalgeschichte kennt, befanden sich immer auch solche, die über das aktuelle
Entsetzen, die Neugier des Tages hinaus lange nachwirkten, die Sensations¬
lust, wissenschaftliches Fragen und nachschaffende Phantasie auch späterer
Generationen herausforderten. Zu diesen zählt ganz ohne Zweifel der Fall der
1785 geborenen Bremer Giftmörderin Gesche Gottfried. Seit sie, wegen fünf¬
zehnfachen Mordes verurteilt, am 21. April 1831 in Bremens letzter öffentlicher
Hinrichtung auf dem Domshof enthauptet wurde, blieb die Erinnerung an sie
und ihre Verbrechen nicht nur im öffentlichen Bewußtsein Bremens lebendig,
sondern war auch Anlaß zu vielfältiger wissenschaftlicher und journalistischer
Behandlung in Monographien, Sammelbeiträgen, Illustrierten und Tageszei¬
tungen, zur Popularisierung in Volksstücken und Moritaten. 1970 erregte die
eigenwillige Neudeutung ihrer Motive in Rainer Werner Faßbinders Theater¬
stück »Bremer Freiheit« einiges Aufsehen, 1978 gab es einen Fernsehfilm
unter der Regie von Karl Fruchtmann, 1988 eine Oper in Vertonung des Faß¬
binder-Textes von Adriana Hölszky. Solch konstantes Interesse hatte 1976
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dazu geführt, daß die erste - längst vergriffene, nur noch in wenigen Exem¬
plaren überhaupt vorhandene - Darstellung des Falles, noch im Jahr der
Hinrichtung von ihrem seinerzeitigen Verteidiger, Friedrich Leopold Voget,
vorgelegt, neu herausgegeben wurde. Sie war damals praktisch die einzige
offenbar authentische Quelle über den immer noch spektakulären Fall, da die
umfangreichen Prozeßakten, im Zweiten Weltkrieg vom Staatsarchiv Bremen
ausgelagert, für die Forschung unzugänglich waren. Das änderte sich erst
1987 mit der Rückführung aus der damaligen DDR. Dem Autor der anzuzei¬
genden Veröffentlichung kommt das Verdienst zu, ab 1993 als erster und bis¬
her einziger die zurückgekehrten Akten mitsamt ihren Anlagen ausgewertet
zu haben. Das Ergebnis ist ein in mancher Hinsicht bemerkenswertes Buch,
das in seiner Ausführlichkeit wie auch in vielen Interpretationen von Voget
abweicht und über ihn hinausführt. Dabei nähert es sich gelegentlich den
frei-intuitiven Deutungen und Assoziationen Faßbinders an. Das gilt sowohl
für die Persönlichkeit der Gesche Gottfried als auch für die Beschaffenheit
und Reaktionsweise ihrer bürgerlichen Umwelt, der Gesellschaft, der sie
selbst angehörte, vor allem auch was die Verdrängung der doch schon vor der
Verhaftung lange sich aufdrängenden Verdachtsmomente und die Hilflosig¬
keit der Justiz, Medizin und »Seelsorge« während der Untersuchung angeht.

Mit Recht korrigiert und kritisiert Meter Einseitigkeiten, Unzulänglichkei¬
ten und Lückenhaftigkeiten, Zusätze zu Protokollzitaten etc. der Darstellung
Vogets, und seiner Einschätzung von Absicht und kommerziellem Kalkül
Vogets dabei wird man zumindest teilweise folgen können.

Es ist zu begrüßen, daß Meter der Versuchung nicht nachgibt, nun seiner¬
seits die Darstellung mit einem in sich widerspruchsfreien, ideologischen
oder wissenschaftlichen Abschluß anzureichern, daß er vielmehr manche
Schlußfolgerung dem kritischen Leser überläßt. Auch bei ihm bleiben die Be¬
weggründe des unbegreiflich-rätselhaften Tuns der Gottfried doch weiterhin
unergründlich, bleiben Fragen unbeantwortet, Widersprüche unaufgeklärt
und vor allem Antriebe unverständlich, wie sie es schon der Täterin selbst
waren und nach fast 170 Jahren auch der Nachwelt immer noch sind. Das Ge¬
fühl des Grauenvollen wird bleiben, aber dieses Buch mit seiner Fülle von
Detailinformationen gibt der dadurch immer wieder ausgelösten Faszination
und Spekulation eine erheblich solidere Basis als bisher.

Reinhard Patemann

Neteler, Theo: Verleger und Herrenreiter. Das ruhelose Leben des Alfred
Walter Heymel. Göttingen: Peperkorn 1995. 271 S.

Die bremische Literaturgeschichte, auch die des 20. Jahrhunderts, ist an über¬
regional bedeutsamen und interessanten Protagonisten nicht eben reich. Daß
aber nicht nur Rudolf Alexander Schröder oder Manfred Hausmann dazu zu
zählen sind, beweist das vorliegende Buch. Alfred Walter Heymel, dessen ru¬
heloses und kurzes Leben hier erstmals dargestellt ist, kann durchaus mehr
Interesse beanspruchen, als ihm seit seinem Tod 1914 zuteil geworden ist.

256



Nicht nur seine bis heute unbekannte Herkunft - Spekulationen über seinen
Vater reichen bis zu König Alfons XII. von Spanien - auch sein eigenes
Leben geben dazu Anlaß. 1878 in Dresden unehelich geboren, wurde er von
einem reichen Bremer Kaufmann, Adolph Heymel, adoptiert und wuchs auch
nach dessen baldigem Tod weiter in Bremen auf, besuchte das Alte Gymna¬
sium. Nach Volljährigkeit Erbe des großen Vermögens, folgte er dem ihm
eng verbundenen Rudolf Alexander Schröder nach München und setzte mit
der Gründung der Zeitschrift »Die Insel« und des gleichnamigen, später nach
Leipzig verlegten Verlages einen nicht unbedeutenden Meilenstein der deut¬
schen Literaturgeschichte. Mochte seine eigene literarische Produktion auch
selten das Mittelmaß überschreiten, sein mäcenatisches, rastlos förderndes
Wirken, auch seine Sammlerleidenschaft sollten nicht geringgeschätzt wer¬
den, auch wenn manches davon sprunghaft und unstet erschien. Bremen
blieb er immer verbunden, 1904 bis 1908 hat er hier auch gewohnt. Zu sich
selbst zu finden, eine verantwortliche Position zu erreichen, war dem beses¬
senen Rennreiter nicht vergönnt, auch seine finanziellen Schwierigkeiten in
den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg trugen nicht gerade dazu bei. Der
Ausbruch seiner schweren Krankheit und sein, nach kurzer Kriegsteilnahme,
früher Tod mit nur 36 Jahren nahmen ihm jede Chance weiterer Entwicklung.
Es ist das Verdienst Netelers, erstmals den umfangreichen Nachlaß im Litera¬
turarchiv Marbach ausgewertet und Leben und Leistung Heymels nachge¬
zeichnet zu haben. Wer, wie an anderer Stelle geschehen (Ernst Osterkamp
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung), »gewaltige Zitatmengen« und »sprö¬
den Protokollstil« moniert und das »Lebens- und Seelendrama« Heymels
nicht hinreichend deutlich sieht, verkennt, was eine wissenschaftliche Bio¬
graphie von dem »Roman eines Lebens« unterscheidet. Mag man an Netelers
Buch Einzelheiten, auch methodisch, durchaus kritisieren können, insgesamt
ist es eine beeindruckende Lektüre und vermittelt auch die Zerrissenheit der
Persönlichkeit Heymels in eindringlicher Weise. Bremische und deutsche
Literatur- und Kulturgeschichte spiegeln sich im Leben dieses Mannes, und
die Leistung seines Biographen ist hoch einzuschätzen.

Reinhard Patemann

Hrosch, Regine C: »Welttheile und Winde«. Arthur Fitgers Gemälde im Haus
Seefahrt zu Bremen. Eine Studie zur Kunst der Gründerzeit. Bremen:
Edition Temmen 1996. 155 S.

Zu den uomini illustri im Bremen des späten 19. Jahrhunderts gehörte allen
voran Arthur Fitger (geb. am 4.10.1840 in Delmenhorst, gest. am 28. 6.1909 in
Bremen), norddeutscher Protagonist der repräsentativen Dekorationsmalerei,
Verfasser einiger Bände Gedankenlyrik und mehrerer Dramen, darunter
eines mit zeitweise großem Erfolg, Publizist zahlreicher Aufsätze, Berichte
und Artikel über Kunst und Literatur - die meisten davon in der von seinem
Bruder Emil als Hauptschriftleiter betreuten Weser-Zeitung, und im Bunde
mit dem prominenten Architekten Johann Georg Poppe wortgewaltiger
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Meinungsführer im Kulturleben Bremens der 70er und 80er Jahre. Die Per¬
son und das Werk machen neugierig, und man begrüßt die offenbar aus einer
Hochschulschrift hervorgegangene Arbeit von Regine C. Hrosch um so erwar¬
tungsvoller, als die ohnehin dürftige Literatur über Fitger seit langem veraltet
ist und der umfangreiche, dem Vernehmen nach fast noch vollständig erhal¬
tene Nachlaß zur Bearbeitung einlädt.

Wer allerdings eine Ausweitung bislang unerschlossener Quellen erwartet
und sich substantiell Neues über Arthur Fitger, sein Leben, seine Lehrer und
Vorbilder, sein Gesamtwerk verspricht, wird kaum auf seine Kosten kommen.
Der ohnehin nur 4 Textseiten knappe biographische Abschnitt entspricht in
etwa dem Kenntnisstand von Hermann Tardel in der Bremischen Biographie
des 19. Jahrhunderts (1912), und so erwarten den Leser auch weniger quellen¬
gesättigte Einblicke in das Leben und das Werk Fitgers als vielmehr-wie es
auch schon im Haupttitel anklingt - eine motivkundliche Bearbeitung der
neun Wandgemälde mit den Personifikationen der fünf Erdteile und vier
Winde, die der Maler zwischen 1876 und 1879 für den Festsaal im neuen
Haus Seefahrt an der Lützower Straße geliefert hatte. Der Bauvorgang selbst,
seine architektonische Bewältigung nach Entwürfen des Architekten Henrich
Bredehorst bleibt im Dunkeln, und der Festsaal, dessen innenarchitektonische
Ausstattung doch mit dem Fitger'schen Doppelzyklus zu einer gestalterisch¬
konzeptionellen Einheit verschmolz, taucht etwas deutlicher nur in Abbildun¬
gen auf (die bessere Druckvorlagen empfindlich vermissen lassen). Der emi¬
nent repräsentativen Zweckbestimmung des Festsaals, nämlich als festlicher
Schauplatz der alljährlichen Schaffermahlzeit zu dienen, sind die einführen¬
den, doch nur sehr knappen und nicht immer sonderlich sattelfesten Erläute¬
rungen (»navigare necesse est...« hieß es nicht an der Frontseite des auf S. 8
abgebildeten und heute in Grohn aufgestellten Portals von 1665, sondern
über dem Eingang des Hauses an der Hutfilterstraße) zur Institution des
Hauses Seefahrt und seinem berühmten Festmahl zu verdanken. Die Dauer¬
nutzung des Saales für die sonn- und festtäglichen Gottesdienste der Dom¬
gemeinde wird nicht weiter thematisiert.

Diesen Präliminarien folgt dann auf 88 Seiten die Behandlung der Bilder
des Doppelzyklus, die gewiß zunächst motivkundlich-ikonographische Fra¬
gen zu ihrer Deutung aufwerfen, doch mit ihren ehedem raumbeherrschenden
Formaten von jeweils über 4x2 Metern kaum weniger vernehmlich auch das
Thema der traditionellen Dekorationsmalerei als einer unternehmerisch be¬
triebenen Auftragskunst anschlagen, - wie denn angesichts der Beschrän¬
kung dieser Arbeit auf nur eine einzige Dekorationsaufgabe dem kunst- und
kulturhistorisch interessierten Leser ein Seitenblick auf verwandte Unterneh¬
mungen an anderen Orten und etwas genereller angelegte Betrachtungen
zur damals nicht nur in Deutschland fast epidemischen Neigung willkommen
gewesen wären, in Repräsentationsräumen zumal öffentlicher Gebäude die
Wände und Decken bis an den Rand mit flächenfüllenden Malereien allegori-
sierend-sinnbildlicher Thematik zu schmücken. Und da die Arbeit schon der
seltener dargestellten Dekorationsmalerei und nicht Staffeleibildern gilt, er¬
führe man auch gerne Genaueres über den Atelierbetrieb, über den Einsatz
von Gehilfen und die Verwendung von Photographien als Modellersatz zur
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Bewältigung der - wie Fitger sein Malwerk ironisierte - vielen »Kilometer
Frieskompositionen«, der vielen »Hektar Plafondbilder«, der vielen »hundert
allegorischen Tanten« und der vielen »tausend Putti« (S. 21), über figuren¬
kompositorische Vorbilder, die Umsetzung der Entwurfsskizzen und Kartons
und über maltechnologische Details.

Umso ausführlicher und mit zuweilen fast monographischer Gründlichkeit
werden die Bilder behandelt, eines nach dem anderen, doch im Kontext des
jeweils mit seiner Überlieferungsgeschichte einleitend skizzierten Zyklus. Die
fünf Welt- bzw. Erdteile werden zunächst mit fast seminaristischer Ausführ¬
lichkeit beschrieben. Dann folgen entsprechend der ausgewerteten Literatur
einmal mehr, einmal weniger gründliche Ausführungen zur motivkundlichen
Tradition. Eine Interpretation des Bildes nach den Attributen, vor allem aber
nach Typus und Habitus der Figuren, nach ihrer Gestik und Mimik beschließt
den jeweiligen Abschnitt. Deutlich knapper gehalten ist die Darstellung der
vier Winde; hier werden die verschiedenen Aspekte in einem Zuge abge¬
handelt.

Die zahlreichen Bildbeispiele aus der Malerei, aus der Graphik und Plastik
beschreiben einen weiten abendländischen Bogen von der Antike bis in das
späte 19. Jahrhundert; leider lassen Formatwahl und Abbildungsqualität ge¬
legentlich sehr zu wünschen übrig. Die Beispiele gewähren einen guten Ein¬
blick in das motivkundliche Umfeld, wirken aber nicht selten recht beliebig
gewählt und zu unspezifisch, um zur Erhellung der entsprechenden Darstel¬
lung von Fitger etwas beizutragen; dagegen wurden zeitgenössische Vorla¬
genwerke als Ideen- und Motivlieferanten offenbar nicht herangezogen.
Ohnehin dürfte nicht der Eindruck entstehen - wie der Text aber ständig sug¬
geriert, daß die behandelten Bildbeispiele dem Maler als Materialien und
Fundus für seine Bilderfindungen zu Gebote standen. Selbst wenn bei kunst¬
geschichtlichen Beweisführungen immer wieder gern die bloße theoretische
Möglichkeit einer Quellenkenntnis als faktische Kenntnis ausgegeben wird:
Wird die Kenntnis behauptet und nicht nur erklärtermaßen mehr oder weniger
plausibel vermutet, dann ist der Nachweis zu führen, und wenn die Autorin
»aus der Fülle möglicher Exempel... hauptsächlich solche ausgewählt (haben
will), die Arthur Fitger auf seinen Reisewegen in eigener Anschauung gese¬
hen haben muß bzw. die ihm aus entsprechenden Publikationen zur Kenntnis
gelangt sind«, dann bleibt sie den Nachweis dafür immer wieder schuldig.

Die materialreichen Einzelanalysen enthalten anregende Beobachtungen,
und es werden Kenntnisse aus breit gefächerten Wissensgebieten aufgeboten,
um Fitgers Inszenierung seiner Bilder unter politischen und kulturgeschicht¬
lichen, aber auch unter lokalgeschichtlichen Aspekten zu erklären. Dabei
schießt die Autorin mit zuweilen arg redundanten, gelegentlich nach Aufas-
sung des Rez. haltlos psychologisierenden Exkursen über das Ziel hinaus,
und nicht selten unterliegt sie der Versuchung, beim Sammeln entlegener
Konnotationen gleichsam verbürgte Deutungen zu liefern, wo allenfalls, wenn
überhaupt, vorsichtigst formulierte Vermutungen und Deutungsversuche
angebracht gewesen wären. So geraten die Ausführungen immer wieder ein¬
mal zur puren Spekulation. Nicht nur in dieser Hinsicht hätte die Arbeit eine
bessere redaktionelle Betreuung verdient.
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Den Ausklang bildet das unterhaltsam zu lesende, wechselvolle Kriegs- und
Nachkriegsschicksal der Bilder, von ihrer Bergung aus dem Haus Seefahrt
bis zu ihrer jüngst abgeschlossenen Restaurierung. Diese Odyssee der Bilder
taugt jedoch wieder nur wenig als Beleg für die abschließenden rezeptions¬
geschichtlichen Betrachtungen der Autorin: Die wissenschaftliche Beschäf¬
tigung mit der gründerzeitlichen Kunst setzt mitnichten erst Ende der 70er
Jahre, sondern schon erheblich früher ein, und daß sich die jeweiligen Besit¬
zer dieser Festsaalrelikte nicht gerade begeistert annahmen, war doch wohl
weniger auf eine zeittypische Geringschätzung gründerzeitlicher Dekora¬
tionskunst, als sozusagen formatbedingt auf die mit einer angemessenen Un¬
terbringung beider Zyklen evident verbundenen und bis heute nicht restlos
befriedigend gelösten Probleme zurückzuführen.

Peter Hahn

Bremerhavener Beiträge zur Stadtgeschichte II. Hrsg. von Hartmut Bickel-
mann. Bremerhaven: Stadtarchiv Bremerhaven 1996, 316 S. (Veröffent¬
lichungen des Stadtarchivs Bremerhaven. Band 11 )

Dem 1996 geäußerten Wunsch des Rezensenten, daß dem ersten Band der
Bremerhavener Beiträge zur Stadtgeschichte bald weitere folgen möchten, ist
das Stadtarchiv Bremerhaven schneller als geahnt nachgekommen. Der zweite
Band der Bremerhavener Beiträge beinhaltet vier Aufsätze.

Christian Ostersehlte behandelt zunächst mit der ihm eigenen Präzision
und Detailvielfalt in einem umfangreichen Beitrag »Die Bugsiergesellschaft
>Union< (1873-1914), Aufstieg und Niedergang einer Schlepp- und Fahrrederei
auf der Unterweser«, deren Tätigkeitsfeld besonders in der Wesermündung
lag.

Hartmut Bickelmann schildert längsschnittartig in seiner Studie »Zwischen
Gewerbeansiedlung und Wohnungsbau. Die südliche Hafenstraße und ihr
Einzugsbereich bis zum Ersten Weltkrieg« die Entwicklung eines Teils Bre¬
merhavens, dessen Physiognomie nur aus seiner teils noch visuell nachvoll¬
ziehbaren Geschichte zu verstehen ist.

Eingriffen des Eisenbahnverkehrs auf die räumliche, gewerbliche und so¬
ziale Struktur Bremerhavens vor dem Ersten Weltkrieg geht Axel Janowitz in
seinem Aufsatz »Weichenstellungen an der Unterweser« nach.

Uwe Weiher befaßt sich schließlich mit dem Wesermünder Stadtbaurat
Dr. Wilhelm Kunz und der »neuzeitlichen Stadtgestaltung« Geestemündes
und Wesermündes in der Weimarer Republik, von der u. a. das städtische
Freibad am Lunesiel, der Wohnwasserturm in Wulsdorf und das »Ibbrig-
heim«, Wohnheim für Fischarbeiterinnen, Zeugnis ablegten.

Wer Rückschau halten möchte auf die wichtigeren, Bremerhaven betreffen¬
den Ereignisse der abgelaufenen Jahre 1993/94, findet diese sorgfältig auf
der Grundlage der beim Stadtarchiv laufend geführten Aufzeichnungen zu¬
sammengefaßt in Uwe Jürgensens Bremerhaven-Chronik 1993/94.
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Band 2 der Bremerhavener Beiträge zur Stadtgeschichte ist reich bebildert.
Vielleicht sollte aber überlegt werden, die Abbildungen insgesamt durchzu¬
numerieren und sie am am Ende des Bandes im einzelnen nachzuweisen. Der
jetzige Abbildungsnachweis befriedigt so nicht.

Hartinut Müller

Riemer, Dieter: Grafen und Herren im Erzstift Bremen im Spiegel der Ge¬
schichte Lehes. Hamburg: W. Mauke Söhne 1995. 513 S.

1927 veröffentlichte Hermann Schröder sein Lebenswerk, die »Geschichte
der Stadt Lehe«. Mit großer Umsicht und Akribie hatte der Autor fast alle
Quellen, auch abgelegene, zur Geschichte seiner Heimatstadt herangezogen.
Allerdings blieb sein Werk recht unübersichtlich, zumal ein Index fehlte.
Auch heute noch ist dieses Buch wegen seiner Materialfülle unentbehrlich.
Manche Aspekte der Darstellung Schröders besitzen auch jetzt noch ihre
Gültigkeit. Vieles ist jedoch, darunter auch Schröders Verständnis des mittel¬
alterlichen Lehe, inzwischen überholt.
Es dauerte ein halbes Jahrhundert, ehe Bernd Ulrich Hucker 1977 in seiner
umfangreichen Dissertation »Das Problem von Herrschaft und Freiheit in den
Landesgemeinden und Adelsherrschaften des Mittelalters im Niederweser¬
raum« neuere Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte Lehes vorlegte.
In der Zwischenzeit waren nur einige Zeitschriftenaufsätze, insbesondere zur
Wüstungsforschung im Raum Lehe, erschienen. Allerdings stand bei der
Dissertation Huckers seiner Themenstellung entsprechend nicht nur Lehe im
Vordergrund seiner Bemühungen.

In der Dissertation Riemers, die bei Heinrich Schmidt in Oldenburg verfer¬
tigt wurde, steht Lehe im Vordergrund der Untersuchungen. Riemer beschrei¬
tet den umgekehrten Weg als Hucker. Er geht von Lehe aus und untersucht
die Ansprüche und Rechte, die die Adelsgeschlechter der Region an Lehe
haben, wobei er einen weiten Bogen schlägt. So finden sich z. B. auch Erörte¬
rungen über das Erbe der Ida von Elsdorf. Auf diese Weise gewinnt er durch
eine Fülle von akribischen und detailreichen Einzeluntersuchungen ein
neues Bild von dem mittelalterlichen Lehe. Dabei kommt es einerseits zu
überraschenden Klärungen. Andererseits werden jedoch auch offene Fragen
herausgestellt und diskutiert. Vermutungen und Hypothesen werden erfreu¬
licherweise von gewonnenen Ergebnissen sauber getrennt.

Es ist hier nicht möglich, angesichts der in dieser Arbeit behandelten The¬
menfülle Einzelergebnisse auch nur vorzustellen.

Bemerkenswert ist u.a., durch Riemers Untersuchungen der rechtlichen,
wirtschaftlichen, soziologischen Verhältnisse wird wahrscheinlich gemacht,
daß im frühen Mittelalter Lehe vermutlich mit Burg, Kapelle und Hafen das
südliche Ende einer fränkischen Burgenkette entlang des Geestrückens der
Hohen Lieth bildete. Das nördliche Ende markierte der gleichfalls mit Burg
und Kapelle ausgestattete Königshof Altenwalde. Wichtige Burgen dieser
Kette besaßen die Edelherren von Diepholz und die Herren von Bederkesa.
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Künftige Forschungen werden insbesondere diesen Ergebnissen und Dar¬
legungen Riemers noch näher nachgehen müssen. Die Hilfe der Archäologie
wird dabei unerläßlich sein.

Hinsichtlich seiner Einzelergebnisse mag hier noch notiert werden, daß der
Autor mit guten Gründen feststellt, daß in »Sonderland«, eine spätere Wü¬
stung bei Lehe, im Mittelalter Juden gelebt haben können. Das dürfte zu
weiteren Überlegungen und Forschungen Anlaß geben.

Riemers Untersuchungen beschäftigen sich an vielen Stellen mit den
Forschungen und Auffassungen Bernd Ulrich Huckers. Sie stehen häufig in
kritischer Distanz zu diesen und setzen sich mit ihnen auseinander. Das ver¬
leiht seiner Arbeit Farbe und bietet Ansatzpunkte für künftige Forschungen.

Bei der Hypothese Riemers, die Herren von Bederkesa hätten zusammen
mit den Oldenburger Grafen nach 1234 ostfriesische Siedler in Lehe zum
Schutz gegen die Wurster und zur Kolonisation durch Deichbau angesiedelt,
bleiben noch Fragen offen. Der Rezensent ist der Meinung, daß diese von
Riemer mit plausiblen Gründen angenommenen Entwicklungen möglicher¬
weise auch mit den schon offenbar im 13. Jahrhundert einsetzenden
Wüstungsvorgängen um Lehe in Verbindung stehen.

Zahl und Umfang der von Riemer benutzten Quellen und Literatur stehen
denen von Hermann Schröder nicht nach. Sie dürften bezüglich seines The¬
mas vollständig oder doch fast vollständig sein. Abgesehen davon, daß dieses
Werk über einen langen Zeitraum hinweg für das mittelalterliche Lehe und
sein historisches Umfeld das Standardwerk bleiben wird, bilden die genannten
Quellen- und Literaturzusammenstellungen eine ausgezeichnete Grundlage
für zukünftige Forschungen. Man kann sich allerdings fragen, ob das vorge¬
legte Schlagwortregister für die Erschließung des Bandes zureichend ist. -
Ein Urkundenanhang beschließt das Werk.

Riemer hat mit diesem profunden Werk der jungen Geschichtsforschung in
Bremerhaven einen großen Dienst erweisen.

Burchard Scheper

Ralf Dünhöft, Fremdarbeiter in Delmenhorst während des Zweiten Weltkrie¬
ges. Oldenburg: Isensee Verlag 1995. 183 S. (Oldenburger Studien.
Band 38)

Im August 1944 befanden sich auf dem Boden des damaligen Deutschen Rei¬
ches über 7,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte. Nur die wenigsten von
ihnen dürften damals freiwillig in Deutschland gewesen sein. Wie viele der
ehemaligen Zwangsarbeiter direkte oder indirekte Opfer des Zweiten Welt¬
krieges in Deutschland geworden sind, ist nicht bekannt. Es gibt jedoch kaum
einen Friedhof, auf dem man nicht auch auf Gräber umgekommener Ausländer
stößt. Heute haben die meisten der ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangs¬
arbeiterinnen das Rentenalter erreicht. Zur Anerkennung ihrer in Deutsch¬
land geleisteten Arbeit und damit zur Aufbesserung ihrer meist mehr als
bescheidenen kleinen Renten müssen sie heute nach über fünfzig Jahren den
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formalen Nachweis ihrer in Deutschland verbrachten Arbeitsjahre erbringen.
Eigene Dokumente wie Transportausweise oder Arbeitskarten besitzen sie
meistens nicht mehr. Als Bittsteller sind sie auf die Mithilfe deutscher Archive
und Behörden angewiesen. Der Versuch, ihnen zu helfen, ein leider oft ver¬
geblicher Versuch, bedeutet immer wieder ein sich Beschäftigen mit einem
verschiedenerorts immer noch nicht aufgearbeiteten Kapitel deutscher Ge¬
schichte.

Im April 1944 zählte man in Delmenhorst 3 218 Zwangsarbeiter, 1789 Män¬
ner und 1429 Frauen, Russen, Polen, Franzosen, Holländer, Belgier, Italiener
und andere, die in vierzehn Lagern sowie »privatwohnend« untergebracht
waren. Zwangsarbeiter waren bei der DLW beschäftigt, bei der Jute Spinne¬
rei, bei der NWK, in den Fabriken von Focke-Wulf und Weser-Flug, aber
auch bei der Stadtverwaltung. Ralf Dünhöft hat in seiner umfassenden und
sorgfältigen Studie vor dem Hintergrund des allgemeinen Zwangsarbeiter¬
einsatzes im Deutschen Reich Herkunft, Arbeitseinsatz, Lebensbedingungen
und späteres Schicksal der Zwangsarbeiter in Delmenhorst untersucht. Dabei
stützt er sich auf umfangreiches Quellenmaterial staatlicher, kommunaler und
Werksarchive sowie auf das abgefragte Gedächtnis Betroffener wie aber auch
Delmenhorster Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Dabei entsteht ein sehr kom¬
plexes Bild vom Leben und Schicksal der Delmenhorster Zwangsarbeiter,
exemplarisch aufgezeigt an den Lebensbildern der beiden Zwangsarbeiter
Piotr Solak und Sofia Sumara. Besonders beeindruckt, da auf Grund der
Quellenlage nicht überall erhellbar, die Darstellung des Schicksals der in
Delmenhorst geborenen und in großer Zahl hier auch gestorbenen Kinder
russischer und polnischer Zwangsarbeiterinnen.

Der Alltag der Zwangsarbeiter bedeutete in Delmenhorst wie überall in der
Regel Ausbeutung, Unterdrückung und Diskriminierung und all dies vor den
Augen und unter zumindest schweigender Akzeptanz des größten Teils der Be¬
völkerung. Auch dies macht die Arbeit von Dünhöft deutlich und auch darin
hat sie ihren besonderen Wert in Hinblick auf die aktuelle Ausländerproble¬
matik einer von hohem Ausländeranteil geprägten Stadt wie Delmenhorst.

Im sonst sehr umfassenden Literaturverzeichnis vermißt man fast alle ein¬
schlägigen Bremer Veröffentlichungen zum Thema. Das ist nur schwer zu
verstehen, gehörten Bremen und Delmenhorst doch zum gleichen Rüstungs¬
bereich, wurden Anwerbung und Transporte oftmals durch die selben Bremer
Rüstungsbetriebe organisiert, die ihre Zweigwerke in Delmenhorst hatten.
Hier hätte ein Blick in die Bremer Sekundärliteratur wie auch in weitere Un¬
terlagen des Staatsarchivs Bremen der Arbeit an der einen oder anderen
Stelle gut getan.

Hartmut Müller
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Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser. Hrsg. von Hans-Eckhard
Dannenberg und Heinz-Joachim Schulze. Band 1. Vor- und Frühge¬
schichte. Stade: Landschaftsverband 1995. 360 S. (Schriftenreihe des
Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Ver¬
den. Band 7)

Der Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden
konnte sein Wirken jetzt mit der Herausgabe einer dreibändigen Geschichte
des Landes zwischen Elbe und Weser krönen. Daß dabei der Vor- und Früh¬
geschichte des Raumes ein eigener Band gewidmet wurde, entspricht den
Erwartungen, die man spätestens seit der von Hans Patze herausgegebenen
»Geschichte Niedersachsens« (1977), in welcher der Vor- und Frühgeschichte
fast ein Drittel des Bandes zur Verfügung stand, hegen konnte. Dennoch war
die Einbeziehung der Vor- und Frühgeschichte nicht zwingend, weshalb den
Herausgebern Hans-Eckhard Dannenberg und Heinz-Joachim Schulze Dank
und Anerkennung zukommt.

Natürlich waren die Landschaften »zwischen Elbe und Weser« - eigentlich
Niederelbe und Niederweser-archäologisch-publizistisch keine terra incog-
nita. Verdankt wird dies den deutschen Altertumsverbänden, die im Zusam¬
menwirken mit dem Mainzer Verlag Philipp von Zabern zunächst die »Führer
zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern« und dann mit dem Stuttgarter
Konrad Theiss Verlag die »Führer zu archäologischen Denkmälern« heraus¬
gaben und weiterhin herausgeben.

So gibt es seit 20 Jahren (1976) drei Bände der ersten Reihe (Nr. 29, 30 u.
31), die sich mit der Vor- und Frühgeschichte des Elb-Weser-Dreiecks befas¬
sen, nachdem schon 1965 der zweite Band dieser Reihe den Landkreis Oster¬
holz (im Titel des Bandes aus unerfindlichen Gründen nicht genannt), die
Stadt Bremen und die wesernahen Gebiete des Kreises Verden behandelt
hatte. Weitere Bereiche der südlichen Nachbargebiete des Elb-Weser-Drei¬
ecks, historisch ebenfalls zu den Herzogtümern Bremen und Verden gehörig,
berücksichtigt dann Band 7 derselben Reihe (Hamburg-Harburg, Sachsen¬
wald und nördliche Lüneburger Heide). Durch die Führer der zweiten Reihe
Nr. 4 und 9 konnte dann 1984 der Südteil des im vorliegenden Werk behan¬
delten Gebietes »zwischen Elbe und Weser« verdichtet werden (im Umschlag¬
text irrtümlich dem Elb-Weser-Dreieck zugeschlagen). Diese zeitlich und
regional verschiedenen Bearbeitungen mochten den Fachmann befriedigen,
einen historisch und archäologisch Interessierten eher frustriert haben. So ge¬
sehen ist die Zusammenschau der einzelnen Teillandschaften und politischen
Einheiten ein Desiderat gewesen. Als Glücksfall muß man die Tatsache wer¬
ten, daß die meisten Autoren der genannten Teiluntersuchungen auch für die
jetzt vorliegende Gesamtschau zur Verfügung standen. Alle sind mit der Re¬
gion beruflich verbunden, die meisten verdanken ihr ihre wissenschaftliche
Reputation und sind in ihrem Spezialgebiet »marktbeherrschend«. Man tut
aber gut daran, die erwähnten »Führer« nicht aus dem Auge zu verlieren,
weil sie als Vorläufer die Materialbasis verbreitern und schon aus diesem
Grunde verschiedentlich zitiert werden.

Der 360 Seiten umfassende Band ist in 10 Kapitel gegliedert, von denen die
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Kapitel 2 bis 6 die übliche chronologische Abfolge von »Alt- und Mittelstein¬
zeit« bis »Römische Kaiserzeit und frühe Völkerwanderungszeit« bieten,
während das anschließend zu erwarten gewesene Kapitel »Mittelalter« wohl
schon allein wegen der Fülle neuen Materials und neuer Forschungser¬
gebnisse in der Gruppe der allgemeinen und chronologisch übergreifenden
Kapitel 7 bis 10 gesucht werden muß. 7: Archäologische Ergebnisse zur Sied-
lungs- und Wirtschaftsweise in der Marsch (P. Schmid); 8: Haus, Hof und
Siedlungsstruktur auf der Geest vom Neolithikum bis in das Mittelalter (W. H.
Zimmermann); 9: Ackerbau in ur- und frühgeschichtlicher Zeit auf der Geest
und in der Marsch (W. H. Zimmermann) und 10: Gräberfelder und Kirchen
des frühen Mittelalters (F. Laux u. M. D. Schön). Zu diesen nicht in den chro¬
nologischen Ablauf eingebundenen Beiträgen gehört auch das grundlegende
Kapitel 1: »Kleine historische Landeskunde des Elbe-Weser-Raumes« (K.-E.
Behre), in welchem auf 60 Seiten zuerst »Die Entstehung des Naturraumes
und die formenden Kräfte«, dann »Die Entstehung der Kulturlandschaft und
die Geschichte der Besiedlung im Elbe-Weser-Raum« und schließlich »Flüsse
und andere Gewässer« behandelt werden. Hieran schließt sich der spezielle,
chronologisch gegliederte Teil an mit den Kapiteln 2 bis 6, wobei auffällt, daß
die Epochen nicht einheitlich bezeichnet werden. So folgt auf »Alt- und Mit¬
telsteinzeit« (Kap. 2: M. D. Schön) nicht etwa »Neolithikum«, sondern »Bauern
und Viehzüchter: das Neolithikum« (Kap. 3: F. Laux), und darauf nicht »Bron¬
zezeit«, sondern »Kulturgeschichte der Bronzezeit« (Kap. 4: B. Habermann).
Dann geht es in üblicher Manier weiter mit »Die vorrömische Eisenzeit«
(Kap. 5: H.-J. Häßler) sowie »Römische Kaiserzeit und frühe Völkerwande¬
rungszeit« (Kap. 6: M. D. Schön u. W.-D. Tempel). Was Rez. daran in erster
Linie stört, ist die fehlende Uniformität und zwar nicht nur aus ästhetischen
Gründen, sondern vor allem in Hinsicht auf die dem Fach ferner stehenden
Kreise, die eine solche Praxis verwirren muß. Dennoch sollte man dieses
Manko nicht überbewerten, zumal es in keinerlei Zusammenhang steht mit
Inhalt und Niveau der einzelnen Beiträge, worauf hier allerdings schon allein
aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden kann. Ein Aspekt sollte
jedoch dabei nicht untergehen, nämlich der, wie es die einzelnen Autoren
mit der Einbindung und Wertung der einschlägigen Forschung in Bremen
halten, die anfangs vom Focke-Museum, seit 1975 vom Landesarchäologen
getragen wurde. Dabei zeigt sich, daß in den beiden Beiträgen zur Steinzeit
(Kap. 2 u. 3) hochrangige Funde und Fundstellen, wie der Rastplatz späteis¬
zeitlicher Jäger der Hamburger Gruppe in Bremen-Burgdamm (K. H. Brandt,
in: Brem. Jahrb. 59, 1981, S. 164) oder das Erdgrab der Trichterbecherkultur
und die beiden Gräber mit Glockenbecher vom Oeversberg in Bremen-
Grohn/Schönebeck (K.H. Brandt, in: Jahrb. d. Wittheit zu Bremen 31, 1989,
S. 90-95) trotz ihrer überregionalen Bedeutung, aber auch aus chorologi-
schen Gründen, keine Erwähnung fanden. Kaum günstiger kommt Bremen
im Beitrag zur Bronzezeit (Kap. 4) weg, in welchem lediglich der in Nord¬
deutschland und Nordeuropa einmalige bronzene Kammhelm aus der Lesum
in Bremen-Lesum (E. Grohne, in: Jahresschrift d. Focke-Museums 1939, S.
21-29) genannt wird. Die verhältnismäßig große Menge weiterer Bronzen der
mitteleuropäischen Urnenfelder-Kultur aus der Weser bei Bremen bleibt trotz
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ihrer historischen Aussagekraft unerwähnt (K. H. Brandt, Vor- und Frühge¬
schichte des Bremer Raumes im Gang durch die Schausammlung. Hefte d.
Focke-Museums Bremen Nr. 60, 1982, S. 26 ff.; ders. in: Jahrb. d. Wittheit zu
Bremen 31, 1989, S. 104). Diese Ausklammerung hochrangiger Funde hat
überraschenderweise eine Parallele bei dem reichen römischen Fundgut Bre¬
mens (K.H. Brandt, in: Jahrb. d. Wittheit zu Bremen 23, 1979, S. 19-50), von
dem im entsprechenden Kapitel 6 ebenfalls nicht die Rede ist. Ganz anders
hingegen die Einschätzung der Bremer archäologischen Forschung in den
Beiträgen zur vorrömischen Eisenzeit von H.-J. Häßler (Kap. 5) sowie zur
Römischen Kaiserzeit und frühen Völkerwanderungszeit von W.-D. Tempel
(Kap. 6). Vor allem aber finden bremische Ausgrabungen im Kapitel 8 (s.o.) von
W. H. Zimmermann Berücksichtigung, was sich nicht allein in der Abbildung
(Nr. 14) des 61,0 m langen Hausgrundrisses von Bremen-Rekum (Mühlenberg)
erschöpft. Die umfassendste Behandlung eines Bremer Fundplatzes bietet je¬
doch F. Laux im Beitrag »Gräberfelder und Kirchen des frühen Mittelalters«
(Kap. 10). Auf der Grundlage der Publikation des Gräberfeldes auf dem
Fuchsberg in Bremen-Mahndorf (E. Grohne, Mahndorf, 1953) wiederholt er
seine neuen Überlegungen zu dem Reihengräberfriedhof, mit denen er schon
vorher an anderer Stelle (Studien zur Sachsenforschung 7, 1991) die Fachwelt
überrascht hat. Obwohl nicht zum Kapitelthema gehörig, sei hier angemerkt,
daß die zum Gräberfeld gehörende Siedlung, die Rez. in mehrjährigen Kam¬
pagnen ausgegraben hat (K. H. Brandt, in: Bremer archäologische Blätter 5,
1969, S. 55-76), in keinem der einschlägigen Beiträge Erwähnung gefunden
hat (außer Legende zu Abb. 1, Kap. 8). Rez. nimmt hier die seltene Gelegen¬
heit wahr, darauf hinzuweisen, daß er die Publikationsrechte an seiner Gra¬
bung über den Verband der Landesarchäologen einem Mainzer Doktoranden
abgetreten hatte, der das umfangreiche Vorhaben jedoch nach über einem
Jahrzehnt nicht zu Ende gebracht hat! Auslöser für diese Abtretung war sei¬
nerzeit die Herausforderung der mehrjährigen Ausgrabungen im Bremer
St. Petri-Dom und die Folgen. Obwohl die Baugeschichte des Domes nur in
Vorberichten behandelt werden konnte, geht F. Laux im 3. Abschnitt des
gleichen Kapitels darauf ein. Daß die in mehreren Bänden geplante Schluß¬
publikation der Domgrabung bisher nur die Bearbeitung der Gräber aufweist
(W. Henke 1985; K.H. Brandt 1988), liegt an mißlichen Umständen, die schon
früher (K.H. Brandt, in: Brem. Jahrb. 71, 1992, S. 196-200) angedeutet wur¬
den. So haben die umfangreichen, weltweit begrüßten Ausgrabungen im St-
Petri-Dom zu Bremen dauerhaft nur zu einer Wissenschaftsruine geführt.

Nach dieser scheinbaren Abschweifung sei abschließend festgestellt, daß
es sich bei dem vorliegenden Band um eine begrüßenswerte, kompetente
Bereicherung des Schrifttums einer norddeutschen Region handelt, der ein
breiter Leserkreis sicher sein dürfte. Natürlich, wo Licht ist, ist auch Schat¬
ten. Daß die farbigen Abbildungen auf den Seiten 125 und 144 auf dem Kopf
stehen, ist nur ärgerlich; unverzeihlich ist dagegen, daß der Altmeister der
hannoverschen und niedersächsischen Vorgeschichtsforschung, Karl Her¬
mann Jacob-Friesen, mehrfach in Karl Heinz umbenannt wurde.

Karl Heinz Brandt
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Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser. Hrsg. von Hans Eckhard
Dannenberg und Heinz-Joachim Schulze. Band 2. Mittelalter. Stade:
Landschaftsverband 1995. 533 S. (Schriftenreihe des Landschaftsver¬
bandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden. Band 8)

Der Band enthält 18 Kapitel von 9 Verfassern. Die konzeptionellen Schwie¬
rigkeiten liegen auf der Hand. An sich war wohl an einen chronologischen
Aufbau gedacht; doch finden sich mehrere Beiträge, die dieses Prinzip
durchbrechen. Es war wohl auch daran gedacht, den historisch komplexen
Raum gleichmäßig zu bedenken; das geschieht dann auf sehr unterschied¬
liche Art: Das Territorium (nicht die Kirchenprovinz) Bremen wird unter Ein¬
schluß der Landesgemeinden geschlossen behandelt. Das Land Hadeln (das
lange unter sachsen-lauenburgischer Herrschaft stand) und das Bistum Ver¬
den erhalten eigene Kapitel. Die Stadt Bremen nimmt eine Zwitterstellung
ein: Ihre Geschichtsschreibung wird teilweise behandelt, da sie ja auch ihren
Blick auf das Erzstift richtet; im Kapitel über »Die Städte im Erzstift Bremen«
wird die Geschichte der Hansestadt ausführlich berücksichtigt; in der Dar¬
stellung über die »Kunstlandschaft« wird auf die geringe Ausstrahlungskraft
der Stadt hingewiesen, und sie ist daher ausgeklammert. In allen anderen
Kapiteln ist von Bremen nicht die Rede, obwohl es formal bis 1646 zum
Erzstift gehörte, zu dessen Ständen gerechnet wurde und in mancherlei Be¬
ziehung in den Untersuchungsraum hineinwirkte.

Es ist auch zu bedenken, daß die Beschränkung des II. Bandes auf das Mit¬
telalter nicht wörtlich genommen wurde. Er enthält mehrere Kapitel, die die
Entwicklung bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, in einem Kapitel (Kunst¬
landschaft) sogar bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts, führen. Anderer¬
seits enthält der Bd. I (Vor- und Frühgeschichte) Beiträge, die bis ins Hohe
Mittelalter reichen.

Es war naheliegend, den Bd. II mit einer Übersicht über die Geschichts¬
schreibung von Heinz-Joachim Schulze (S. 1-21) zu beginnen. Bis ins 14. Jh.
handelt es sich um Viten, Chroniken und Annalen, die sich auf das Bistum
und die Bischöfe beziehen; es sind zugleich auch jene Werke, die für die
stadtbremische Geschichte von entscheidender Bedeutung sind. Hier und da
wird auch die Urkundenüberlieferung mit ihren Problemen einbezogen (S. 5,
Abb., ist wohl contulit statt atulit zu lesen). Seit dem Ende des 14. Jhs. regio-
nalisiert sich die Geschichtsschreibung immer mehr, und hier stellte sich nun
die Frage, inwiefern die stadtbremische Chronistik einbezogen werden
sollte. Einerseits setzt sie ihren Schwerpunkt auf die Stadtgeschichte, ande¬
rerseits richtet sie aber auch in starkem Maße ihr Interesse auf das Erzstift.
Behandelt werden die Chroniken von Rinesberch und Schene, deren Überlie¬
ferung bis heute unsicher bleibt, und von Renner, deren Text L. Klink soeben
herausgegeben hat.

Die zahlreichen Fortsetzungen dieser Chroniken, auch die eigenständigen
chronistischen Darstellungen des 16. Jhs., Tagebücher des 16./17. Jhs., die
Chroniken von Dilich (1603, gedruckt), Koster (17. Jh., ungedruckt) und Post
(18. Jh., ungedruckt) bleiben unberücksichtigt. Andererseits werden vom
Verf. einige Geschichtswerke genannt, die in Bremen wenig Beachtung ge-
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funden haben, weil sie für die Stadtgeschichte nur geringe Bedeutung ha¬
ben: Dazu gehören etwa die Arbeiten von J. J. Kelp (Ende 17. Jh., die unge¬
druckt und z.T. auch verschollen sind) und die Verdener Bischofschroniken,
ganz zu schweigen von den Leher und anderen lokalen Chroniken. Vf. ver¬
folgt die Geschichtsschreibung der Region bis zum Ende des 18. Jahrhun¬
derts, also weit über das Mittelalter hinaus.

Christian Moßig behandelt dann »Das Zeitalter der Christianisierung«
(S. 23-41). Hier ist das eigentliche Thema die sächsische Verfassung und ihre
gewaltsame Veränderung durch die Franken sowie die Christianisierung und
die Entstehung der Kirchenorganisation. Es ist dabei sachlich begründet, daß
die Region zwischen Elbe und Weser als noch nicht in sich geschlossen dar¬
gestellt wird. Die Überlieferungsprobleme zur Gründung des (Erz-)Bistums
Hamburg sowie der Bistümer Bremen und Verden werden kurz dargestellt.
Über die dürftig überlieferte Entwicklung der Kirchenorganisation auf unte¬
rer Ebene, auch über die Missionstätigkeit, bleibt manches offen. Die Auf¬
merksamkeit richtet sich weitgehend auf die Bistümer und Klöster. Die obere
kirchliche und politische Ebene ist auch Gegenstand von Kapiteln über die
Grafen und Erzbischöfe vom Ausgang des 10. bis zur Mitte des 12. Jhs. (Heinz-
Joachim Schulze, S. 43 -104) und über den Kampf zwischen der Bremer Kirche
und den Weifen um das Erbe der Grafen von Stade (Adolf E. Hofmeister,
S. 105-157). Es ergibt sich aus der Überlieferung, weniger aus sachlichen
Gründen, daß sich die Gemengelage der Adelsgewalt zunächst auf den Sta-
der Raum und die Geschichte des Erzstifts (das Anwachsen weltlicher Inter¬
essen, am deutlichsten sichtbar bei Ebf. Adalbert) richtet. Weite Gebiete des
Untersuchungsraumes bleiben jedoch im 11./12. Jh. im Dunkel. Vf. weist
auch auf die Einflüsse einiger Familien hin, die eine geschlossene Territoria¬
lisierung durch die Weifen oder die Erzbischöfe verhinderten; doch werden
sie vor allem in der östlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes sichtbar ge¬
macht. Wie aber stand es mit den Machtverhältnissen in der westlichen
Hälfte? Sicher ist jedenfalls, daß das Machtgebiet Heinrichs des Löwen zeit¬
weilig auch die Stadt Bremen umfaßte. Der Sturz Heinrichs des Löwen machte
das Erzstift nur zum Teilerben, so daß sein Einfluß das Untersuchungsgebiet
nur teilweise ausfüllte. Verf. scheint die Geschlossenheit des erzbischöflichen
Territoriums zu überschätzen; die zentrifugalen Kräfte des Adels, der Geist¬
lichkeit, der Städte und der Bauernschaften schränkten sie ein. Die Herr¬
schaftsstruktur blieb labil.

Das Erzstift als Territorialstaat und die Erzbischöfe als Landesherren werden
durch eine Gesamtschau in einer »Vorbemerkung« und durch die Darstel¬
lung der Amtszeit jedes Erzbischofs von 1236 (Gerhard II.) bis 1496 (Heinrich
von Schwarzburg) behandelt (Konrad Elmshäuser, S. 159-194). Es wird deut¬
lich gemacht, daß das Erzstift immer ein Verband regionaler Gewalten war:
Des Domkapitels, der Stifter und Klöster, des Adels, der Städte und der
Landesgemeinden. Das Geflecht von Einflüssen hing in starkem Maße vom
Geschick einzelner Persönlichkeiten und Gruppen ab, die sich oft in Bünd¬
nissen vereinigten. Es gab Zeiten, in denen Erzbischöfe völlig ohne Einfluß
und Ansehen waren; zudem gab es konfliktreiche Vakanzen und Zeiten, in
denen mehrere Erzbischöfe konkurrierten. Es ist durch die Quellenüberliefe-
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rung bedingt, daß Erzbischöfe mit langen und unruhigen Amtszeiten die
längsten Artikel bekamen, selbst wenn es sich um ausgesprochen schwache
und erfolglose Kirchenfürsten handelte.

Ein schwieriges und angesichts der komplizierten Struktur des Erzstifts
besonders wichtiges Thema ist die Stellung von Adel, Bauern und Ständen
(Adolf E. Hofmeister, S. 195-240). Unter Ständen wird der Zusammenschluß
von Domkapitel, Prälaten, Ritterschaft, Städten und Landesgemeinden ver¬
standen. Man vermißt ein eigenes Kapitel über die Geistlichkeit, die ja Trä¬
ger bedeutender Grundherrschaften war, während den Städten eine eigene
Untersuchung gewidmet ist. Verf. zeigt, daß Adel und Ministerialen im
11. /13. Jh. zum Stand der erzstiftischen Ritterschaft wurden, wobei die Gren¬
zen zum Bürger- und Bauerntum durchlässig waren. Manche Ritterfamilie
hatte ohnehin die Lebensform von Bauern; nur wenige besaßen eine befe¬
stigte Burg. Die herrschende Wirtschaftsform war die (adlige, kirchliche oder
bürgerliche) Grundherrschaft. In den Marschgebieten gab es zudem Bauern
auf freiem Grund und Boden. Diese Vielfalt der Abhängigkeiten wird vom
Verf. an zahlreichen Beispielen aufgezeigt, bisweilen in der Kürze zu pau¬
schal. So wird Ottersberg als eines der Zentren adliger Herrschaft genannt,
obwohl es lange Zeit erzbischöfliche Burg mit Amt war. Eine Sonderbehand¬
lung wird den Landesgemeinden an Weser und Elbe zuteil, und hier kann
der Verf. seine fundierten Kenntnisse einbringen. Es wird auch geschildert,
wie die Landesgemeinden im Anfang des 16. Jhs. weitgehend ihre »Freiheit«
verloren. Was nun den Einfluß der sich im 14. Jh. formierenden Landstände
anbetrifft, so sollte man ihn in Anbetracht der vielen gegensätzlichen Inter¬
essen eher gering einschätzen. Nur in der Frage der Steuererhebung ent¬
wickelten sie eine gewisse Kompetenz. Verf. zeigt auch an manchen Bei¬
spielen auf, daß der Zusammenhalt der Stände sehr brüchig war. Beim
Abschnitt über die Landbevölkerung steht die soziale und wirtschaftliche
Lage im Vordergrund. Sie war im Hinblick auf die Situation des einzelnen
Hofes (Größe, Produktionsmethoden, Abgaben) und auch auf die einzelnen
Regionen sehr unterschiedlich. Es muß ferner darauf hingewiesen werden,
daß ein Teil der Landbevölkerung nicht aus Bauern bestand: Es gab Gast¬
wirte, Handwerker, Fuhrleute, Tagelöhner, Knechte, Mägde usw. Diese unter¬
bäuerliche Bevölkerung wird angesichts der dürftigen Quellenlage in der
Regionalgeschichte - so auch hier - kaum beachtet. Dürftig sind auch die
Quellen über die Verbreitung der Unfreiheit, die aber wohl im allgemeinen
zurückging und am Ende des Mittelalters zwischen Elbe und Weser kaum
noch vorhanden war. Der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten wird
nur kurz behandelt.

Das Kapitel über die Städte im Erzstift (Jürgen Bohmbach, S. 241-262) be¬
handelt die Entwicklung von der vorstädtischen Zeit bis etwa 1500, wobei im
wesentlichen die Ergebnisse der historischen Forschung unter Einschluß der
Archäologie mitgeteilt werden. Vor allem bei Stade werden die Ergebnisse
neuerer Grabungen berücksichtigt, doch ist Verf. in seinen Schlüssen mit
Recht sehr vorsichtig. Hier wird auch Bremen berücksichtigt, was in den mei¬
sten anderen Kapiteln nicht der Fall ist. Hinzu kommen Buxtehude, Verden,
Otterndorf und Freiburg an der Elbe.
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Ein eigenes Kapitel wird dann der »Konsolidierung des Erzstifts unter Jo¬
hann Rode« gewidmet (Michael Schütz, S. 263-278). Die Amtszeit dieses
Erzbischofs begann - wie der Verf. auch darstellt - mit dem Wurster Kriegs¬
zug, der zu einer hohen Verschuldung des Erzstifts und zur Abhängigkeit
von Braunschweig-Wolfenbüttel führte. Das Registrum bonorum, das mit dem
Namen des Erzbischofs verbunden wird, ist zwar eine wichtige Quelle, die
aber nicht eine Konsolidierung des Territoriums, sondern angesichts der
zahlreichen Klagen über den Verlust von Rechten eher das Gegenteil be¬
weist. Die Herrschaft Johann Rodes beschränkte sich praktisch auf das Amt
Bremervörde, das zu einem großen Teil aus unbesiedeltem Land bestand. Ob
Johann Rode Einfluß auf den Neubau des Nordschiffes des Bremer Doms
nehmen konnte, ist sehr fraglich.

Kap. 16 und 17 werden der Tatsache gerecht, daß das Gebiet zwischen Weser
und Elbe im Mittelalter kein geschlossenes Territorium war. Es gab Regio¬
nen, die fast ein eigenes Territorium bildeten, obwohl sie formal zum Erzstift
Bremen gehörten. Andere Gebiete gehörten nicht zum Erzstift und wurden
gesondert behandelt: das Land Hadeln (Elke Freifrau von Boeselager, S. 321-
388) und das Bistum Verden (Thomas Vogtherr, S. 279-320). Über die Anfänge
des Bistums Verden wurde schon an anderer Stelle des Buches berichtet (S.
34 f.), so daß sich hier einiges wiederholt. Vogtherr schreibt dann im wesent¬
lichen eine Bischofsgeschichte bis 1502, in der auch die Kirchenorganisation
und politischen Machtstrukturen berührt werden. Das geschieht hier zum
ersten Mal unter kritischer Quellenauswertung. Wirtschafts- und sozialge¬
schichtliche Fragen treten dagegen zurück. Anders in der Geschichte des
Landes Hadeln: Zwar wird auch hier die politische Geschichte ausführlich
behandelt; im Mittelpunkt stehen jedoch die Strukturen bäuerlicher Kirch¬
spiele. Überraschend ist, daß die für dieses Gebiet wichtige Kolonisation bis
zum Ende des 12. Jhs. nicht belegt werden kann; Verfasserin zweifelt daher
an manchen der bisherigen Vermutungen. Erst im 13. Jh. wird der Einfluß der
Landesherrschaft von Sachsen-Lauenburg sichtbar; diese hatte sich zwar nicht
mit einem mächtigen Adel auseinanderzusetzen, blieb aber durch den Ein¬
fluß der Kirchspiele und durch Verpfändungen geschwächt. Es sei daran er¬
innert, daß die Stadt Bremen die Herrschaft Bederkesa aus dem Lauenburger
Territorium herauslöste. Die Entwicklung wird durch viele Beispiele erläutert
und bis zum Ende der Lauenburger Herrschaft verfolgt. Die Sonderstellung
des Klosters Neuenwalde, von Otterndorf und Ritzebüttel werden in eigenen
Kapiteln behandelt. Stellenweise ist trotz der gebotenen Kürze viel Detail
aufgezählt; so werden etwa alle Otterndorfer Grafen des 16./17. Jhs. genannt.

Breiten Raum nehmen die Ausführungen über die »Kunstlandschaft« in
Anspruch (Hans Christoph Hoffmann, S. 289-517). Hier wird die Entwicklung
nicht nur bis zum Ende des Mittelalters, sondern bis zu den Worpswedern im
Anfang des 20. Jhs. dargestellt. Es gab aber nicht nur eine Kunstlandschaft
zwischen Elbe und Weser, sondern deren mehrere, die zudem noch durch
Kunst- oder Künstlerimporte »verfremdet« wurden. Ferner war vom Verf. eine
Entwicklung über Jahrhunderte zu verfolgen. Bremen wurde aus der Kultur¬
landschaft des Untersuchungsgebietes ausgeklammert, da es zwar kirchliches
und wirtschaftliches Zentrum war, jedoch - so der Verf. - keine künstlerische
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Ausstrahlung gehabt habe. Das kann man für einige künstlerische Leistungen
sicher bezweifeln. Man muß dabei ohnehin bedenken, daß ein großer Teil der
bremischen Kunst zerstört wurde; dennoch wird auf manchen Gebieten die
Ausstrahlung der Stadt in die Kunstlandschaft zwischen Elbe und Weser er¬
kennbar: in der Architektur, Medaillenkunst, Bildhauerei (Epitaphien) usw. Um
der vielgestaltigen Entwicklung einigermaßen gerecht zu werden, gestaltete
der Verf. seinen Beitrag als eine Art von chronologisch und nach Sachthemen
geordnetem Kunstführer, in dem viel Detail ausgebreitet wird, ohne daß dabei
eine Zuordnung zu einer »Kunstlandschaft« vollzogen wird. Will der Leser
eine solche Zuordnung versuchen, käme er vielleicht darauf, daß es in Wursten
oder Hadeln, auf der Geest oder in der Marsch, in der Umgebung von Klö¬
stern und Städten, auch in Worpswede Merkmale von Kunstlandschaften gab.
Sie wurden auf verschiedene Weise beeinflußt; und zwar durch den lokalen
Geschmack, finanzielle Möglichkeiten, Handelsbeziehungen und Absatzmög¬
lichkeiten der Künstler. Die Stärke des Aufsatzes liegt in der Ausbreitung von
viel Detail, nicht in der Charakterisierung einer »Kunstlandschaft«.

Wer nun das Buch gelesen hat, fragt sich, was er vermißt. Dabei mag es
verschiedene Wünsche geben: So sind die nicht-bäuerliche Wirtschaft, vor
allem Handel, Verkehr, Münzrecht usw., die Lebensformen in Stadt und
Land, Volkskunst und Bräuche, das Rechts- und Militärwesen, einige Berei¬
che der Kultur wie Schulen, Sprache, Wohlfahrtswesen und Hygiene (Seu¬
chen) nur schwach oder gar nicht vertreten. Das eine oder andere wird zwar
hier und da angedeutet, aber nicht im Zusammenhang dargestellt. Die Ver¬
fassungsgeschichte steht in den meisten Beiträgen im Vordergrund, so daß
das Kapitel über die Kunstlandschaft wie ein Fremdkörper wirkt. Mancher
Leser mag aber gerade diese Konzeption, die Schwerpunkte setzt, als die
einzig mögliche ansehen. Man kann aber doch hoffen, daß sich im 3. Band
eigenständige Kapitel über Volkskunde, Literatur, Theater, Theologie, Schul¬
wesen usw. finden.

Auf einen schweren und unbestreitbaren Mangel sei noch hingewiesen:
Das Orts- und Personenverzeichnis ist völlig unbrauchbar, weil es nur einen
Bruchteil der aufzunehmenden Verweise enthält.

Herbert Schwarzwälder

Hucker, Bernd Ulrich: Stift Bassum. Eine 1100jährige Frauengemeinschaft in
der Geschichte. Mit Beiträgen von Barbara von Wellenberg Pachaly,
Axel Frh. von Campenhausen, Axel Fahl-Dreger, Reinhard Joppich,
Peter von Magnus, Hans Mahrenholz, Renate Oldermann-Meier und
Dorit Schwarze. Bremen: Temmen 1995. 326 S. (Schriften des Instituts
für Geschichte und historische Landesforschung - Vechta. Band 3)

Das Stift Bassum kann als eine der ältesten noch existierenden geistlichen
Einrichtungen Norddeutschlands auf eine über tausendjährige Geschichte zu¬
rückblicken. Mit vorliegender Darstellung legt Bernd Ulrich Hucker eine über
diesen langen Zeitraum reichende Stiftsgeschichte vor, in der in gleichwertigen
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Abschnitten das Stift in Historiographie, Früh-, Hoch- und Spätmittelalter
sowie Reformation und Neuzeit dargestellt wird. Für speziellere Fragestellun¬
gen brachten weitere Beteiligte ihre Kenntnisse ein, so zur Bausubstanz und
neueren Renovierungen in der Stiftskirche, der Neuordnung des Stiftsarchivs
sowie zu Funden mittelalterlicher Quellen in den vergangenen Jahren.

Unter dem Titel »Das Stift im Frühmittelalter« werden Probleme der Mission
und des Kirchspielaufbaus sowie die Familien damaliger Herrschaftsträger
behandelt und verständlicherweise weniger eine eigentliche Geschichte des
Stifts im Frühmittelalter geboten. Dies ist nicht verwunderlich, fehlen doch
für das Frühmittelalter weitgehend authentische Quellen, denn abgesehen
von dem erstmals bei Adam von Bremen überlieferten Gründungsvorgang
und einer Erwähnung Bassums in einem Diplom Ottos I. 937 tritt das Stift erst
im hohen Mittelalter aus dem Dunkel der Geschichte.

Eingehend werden die Anfänge des Damenstifts anhand sämtlicher über
den Gründungsvorgang Auskunft gebender Quelle - einschließlich bildlicher
Darstellungen auf einem verschollenen Altarlaken - untersucht. Besonders
auf die Person der Gründerin Luitgart, ihre wahrscheinliche Herkunft aus dem
Geschlecht der Luidolfinger und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen -
Hucker vermutet in ihr eine Schwester des sächsischen Herzogs Luidolf I. -
wurde viel Sorgfalt verwandt.

Detailgenau wird ansonsten wenig Beachtetes hervorgehoben, jedoch
droht dem Leser der Faden der Darstellung zu entgleiten, da der Autor auch
weniger zentrale Verwandtschaftsverhältnisse von Äbtissinnen, Vögten oder
anderweitig beteiligten Personen detailliert darlegt, wie überhaupt eine
deutliche Vorliebe für die Behandlung von genealogischen und prosopogra-
phischen Problemen festzustellen ist.

Fraglich ist, ob man ein Kapitel »Stiftsleben im Frühmittelalter« ausweisen
mußte, wenn weder zu den Äbtissinnen (abgesehen von der Gründerin Luit¬
gart) noch gar zum Stiftsleben im Frühmittelalter mangels Quellen viel mit¬
zuteilen ist? Kaum sinnvoll erscheint es, dies dann mit Abbildungen eines
»sehr alten« Kesselhaken und zweier Äbtissinnenstühle des 18. und 19. Jhs.
zu illustrieren, auch wenn die mit diesen Gegenständen in Verbindung ste¬
henden Rituale der Inthronisation der Bassumer Äbtissin u.U. auch bis in das
hohe oder gar frühe Mittelalter zurückreichen mögen.

Aus der Fülle der weiteren in eigenen Kapiteln behandelten Themen und
Schwerpunkte seien hier nur einige kurz hervorgehoben: Für das 10. Jahr¬
hundert wurden mit der Bestätigung von Immunität, Gerichtsbarkeit und an¬
deren Privilegien durch Otto I. sowie durch den in Bassum gepflegten Mauri¬
tius- und Victorkult enge Beziehungen zum Königtum herausgearbeitet. Die
Stiftsvogtei sowie die Rolle der Vogteifeste Freudenberg werden eingehend
analysiert und sowohl Zusammenhänge mit einem älteren benachbarten
Burgplatz Freudenberg als auch Überlegungen zum hochmittelalterlichen
Ursprung der Namensgebung mons gaudii kenntnisreich dargeboten.

Nicht mit der gleichen Tiefe der Analyse, die den genealogischen Fragen
durchgehend gewidmet wurde, wird auch die sozial- und wirtschaftshistorische
Rolle des Stifts Bassum als Grundherr beleuchtet. Zwar setzt der entsprechende
Beitrag mit der Bemerkung »Die bedeutendste Funktion des Stifts war die

272



grundherrliche« ein, jedoch folgen dann nur vier Seiten zu diesem zentralen
Thema, die aufgrund ältester Literatur die Verfassung der früh- und hochmit¬
telalterlichen Grundherrschaft und die Entwicklung der grundherrlichen
Funktion des Stifts nur grob umreißen. Instruktiv und gut gelungen sind
hierzu die beiden Karten zum mittelalterlichen Besitz des Stifts Bassum.

Exkurse zum mittelalterlichen Backsteinbau anhand der vorhandenen Bau¬
substanz in der Stiftskirche Bassum von Axel Fahl-Dregger sowie zu Fragmen¬
ten von Offiziumscodices des Stifts Bassum von Godehard Joppich beleuchten
die Baugeschichte und Aspekte der Entwicklung des kirchlichen Kultus im
hochmittelalterlichen Stift.

Von zentraler Bedeutung für die Stiftsgeschichte war die Reformationszeit,
in der es durch eine geschickte Politik gelang, das Überleben des Stifts zu si¬
chern: Zunächst wandte man unter der letzten katholischen Äbtissin Anna
Frese bis 1541 durch Festhalten am alten Glauben die drohende Säkularisa¬
tion ab, sodann verstand man es unter der ersten evangelischen Äbtissin, das
Stift als Erziehungs- und Versorgungseinrichtung für den Adel attraktiv zu
halten. Renate Oldermann-Meier stellt diese Vorgänge um die lutherische
Reformation und die landesherrliche Neuorganisation anhand der frühneu¬
zeitlichen Aktenüberlieferung im Stiftsarchiv überzeugend dar.

Das abschließende Kapitel »Zeugen der Vergangenheit« behandelt verlo¬
rene und erhaltene Realien aus der Stiftsvergangenheit. Dies sind einmal
untergegangene und z.T. nur noch aus den Aufzeichnungen des Stiftschro¬
nisten Lüllmann aus dem 18. Jh. bekannte Ausstattungsgegenstände des
Klosters sowie ausführlich behandelte Epitaphien und Grabmale aus der
Stiftskirche. Die Bemerkungen zu den Stifts- und Äbtissinnensiegeln weisen
anhand eines jüngst neuaufgefundenen Siegels den Heiligen Mauritius und
nicht den Heiligen Victor als den seit dem 12. Jh. im Stiftssiegel abgebildeten
wehrhaften Ritterheiligen und Stiftspatron aus. Der Text wiederholt hierbei
mancherlei bereits vorne Behandeltes.

Regestierte Briefe der Hildegard von Bingen zur Wahl der Äbtissin Richardis
1151/52, urkundlich erhaltene Auszüge aus dem Bassumer Totenbuch und
drei ungedruckte Urkunden des 15. und 16. Jh. schließen den Textteil ab.
Unter der Rubrik »Beilagen« werden dem Band mehrere solide und hilfreiche
Listen und Indizes beigegeben. So eine ausführliche Zeittafel zur Stiftsge¬
schichte, unter dem Titel »Menschen im Stift« ein Verzeichnis der nachweis¬
baren Äbtissinnen, Priorinnen bzw. Dechantinnen und der sonstigen Würden¬
träger (so v. a. Stiftsherren und Stiftsvögte), eine Liste der Besitzungen des
Stifts und ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis. Letzteres hätte
v. a. im Bereich der »Darstellungen« durch ein weniger gedrängtes Druckbild
benutzungsfreundlicher gestaltet werden können. Das Orts- und Personen¬
register führt den Leser auch zu ausgewählten Sachen.

Der aufwendig gestaltete und mit zahlreichen farbigen Abbildungen aus¬
gestattete Band wird dem Fachmann und dem kirchen- und landeshistorisch
interessierten Laien in unserem mit vergleichbaren Institutionen nicht eben
gesegneten Raum vielfältige Information und Anregung geben.

Konrad Elmshäuser
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Kaiser, Hermann: Der große Durst. Von Biernot und Branntweinfeinden-rotem
Bordeaux und schwarzem Kaffee. Trinken und Getränke zwischen We¬
ser und Ems im 18./19. Jahrhundert. Cloppenburg: Museumsdorf Clop¬
penburg, Niedersächsisches Freilichtmuseum, 1995. 254 S. (Materialien
und Studien zur Alltagsgeschichte und Volkskultur Niedersachsens.
Heft 23)

Museumspublikationen mit wissenschaftlichem Anspruch kranken allzu leicht
an zweierlei: Zum einen müssen sie, weil es sich gewöhnlich um Begleit¬
bücher zu Sonderausstellungen handelt - auch die hier zu besprechende Ver¬
öffentlichung macht da keine Ausnahme -, sowohl unter besonders hohem
Zeitdruck fertiggestellt werden als auch eine möglichst breite Interessen¬
schaft ansprechen. Das erste macht sie fehleranfällig, das zweite erzwingt oft
die neuerliche ausführliche Darstellung von dem Fachmann längst Bekann¬
tem und führt damit zu einer gewissen Beeinträchtigung des Forschungs-
durch das didaktische Anliegen. Zum zweiten verraten Publikationen dieser
Gattung, da sich Museen - es ist hier nur an deren volkskundlich-(kultur)-
historische Spielart gedacht - traditionell dem Sammeln überwiegend gegen¬
ständlicher Quellen widmen, häufig eine starke Bezogenheit eben auf solche
Sammlungsstücke, und zwar auch dort, wo, wie im vorliegenden Fall, nicht
ausdrücklich vom »Katalog« die Rede ist. Das legt leider nicht selten sowohl
eine Vernachlässigung nichtgegenständlicher, vor allem schriftlicher Quellen
als auch einen anscheinend aus der Materialität der Gegenstände abgeleite¬
ten, anderswo längst überwundenen Positivismus nahe.

Hermann Kaiser hat sich in »Der große Durst« von diesen Gefahren in
bemerkenswertem Ausmaß freizuhalten vermocht. Insbesondere ist es ihm
gelungen, Schriftquellen in großer Mannigfaltigkeit ausfindig und für seine
Fragestellungen nutzbar zu machen. Dazu gehören namentlich zahlreiche
Konvolute nichtamtlichen Schriftguts, die vom Museumsdorf Cloppenburg in
den vergangenen Jahrzehnten aus privater Hand übernommen wurden. Die
Pionierleistung, die das Cloppenburger Freilichtmuseum unter Helmut
Ottenjahn für die Volkskunde erbracht hat, indem es begann, der Forschung
planmäßig schriftliche Quellen aus Privatbesitz zu erschließen, trägt hier ihre
Früchte. Auch die Liste der herangezogenen gedruckten Quellen ist von
imponierender Länge und Vielfalt. Entsprechend groß ist die Fülle der Einzel¬
ergebnisse.

Eine Getränkegeschichte muß mit dem Wasser beginnen. Der Mangel an
Nachrichten über dessen Benutzung als Tischgetränk wird von Kaiser her¬
vorgehoben, die Methoden seiner Beschaffung beschrieben, seine Qualität
erörtert. Übrigens greift der Verfasser bei seiner Behandlung des Wassertrin¬
kens sinnvollerweise bis ins Mittelalter, ja, stellenweise bis in die römische
Antike zurück. Ähnlich entfaltet sich seine Geschichte des Bieres bereits voll
mit dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Themen sind das Janusgesicht des
Bieres als Nahrungs- und Rauschmittel, die Frage der Priorität der einen oder
der anderen Funktion, der allmähliche Sieg des Hopfens über ältere Würz¬
mittel, das Brauen im Privathaushalt und das gewerbliche Brauen, die Viel¬
zahl der Sorten.
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Einen besonders großen Raum widmet Kaiser dem Rauschmittel (Korn)-
Branntwein, dessen Konsum in seinem Untersuchungsgebiet erstmals im
frühen 16. Jahrhundert nachzuweisen ist. Vom Ende des 17. Jahrhunderts ab
wurde immer wieder einmal ein Verbot der Branntweinbrennerei ausgespro¬
chen. Den verheerenden sittlichen Folgen des Schnapstrinkens bei den
Untertanen im allgemeinen standen bei den Brennern die Vorteile einer
lukrativen Verwertung von Getreideüberschüssen und einer Verfütterung der
Abfälle mit der Folge einer Vermehrung des Viehbestandes und damit der
Düngerproduktion gegenüber. Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
kam es, bedingt durch das Anwachsen der Kesselgrößen und die Einführung
des Konzessionswesens, zu einer beträchtlichen Unternehmenskonzentration
im Brennereigewerbe, die sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem
Einzug der Dampftechnik noch steigerte.

Beim Kaffee geht es zunächst um sein Eindringen ins Untersuchungsgebiet
von der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts ab und um die Frage, wie früh er auch
auf dem Lande Eingang fand. Den Versuchen, den Kaffeeverbrauch durch
Belegung mit Abgaben oder Verbote einzuschränken, und der Verwendung
von Roggen und Zichorienmehl als Ersatzstoffen ab dem Ende des 18. Jahr¬
hunderts wird mit Sorgfalt nachgegangen. Ein eigenes Kapitel unterrichtet
über die Zubereitungsmethoden und -gerate sowie das Kaffeetafelgeschirr.
Teutebergs 1975 für Deutschland im allgemeinen aufgestellte Behauptung
vom Kaffeegenuß als einem auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch im
wesentlichen einer kleinen Minderheit vorbehaltenen Luxus erweist sich im
Lichte von Kaisers Forschungen als korrekturbedürftig.

Im 18. und 19. Jahrhundert gewann auch der Wein an Bedeutung, nicht nur
in den Städten, sondern auch bei der ländlichen Oberschicht. Zur Beantwor¬
tung der Frage, inwieweit und wie rasch auch Bauern zum Weingenuß über¬
gingen, bedarf es noch weiterer Bemühungen. In dieser Hinsicht besteht das
Verdienst des Verfassers vor allem darin, die Forschungsproblematik in voller
Deutlichkeit dargelegt zu haben.

In den Jahrzehnten um 1800 war der Verbrauch von Bier zugunsten des
Branntweins und des Kaffees erheblich zurückgegangen. Er nahm erst wie¬
der zu, als nach der Jahrhundertmitte die verbliebenen Brauereien verstärkt
zur - mechanisierten - Produktion von untergärigem Bier übergegangen wa¬
ren. Der zum Brauen erforderliche höhere Aufwand führte zu einem weiteren
Rückgang in der Zahl der Brauereien. Am Beispiel der Dampfbierbrauerei
Hermanns in Vechta zeichnet Kaiser diese Entwicklung zum Großbetrieb bis
in die Zeit der Weltwirtschaftskrise nach. -

Für welchen geographischen Raum gelten eigentlich die erarbeiteten Er¬
gebnisse? Mit den das Untersuchungsgebiet umreißenden Worten »zwischen
Weser und Ems« im zweiten Untertitel des Buches ist offenbar in Anlehnung
an den herrschenden Sprachgebrauch der westlich der Weser gelegene Teil
des heutigen Bundeslandes Niedersachsen gemeint. Doch erklärt Kaiser gleich
zu Anfang (S. 9) seine Absicht, auch Nachbargebiete einzubeziehen. Gleich¬
zeitig stellt er »die fehlende Kongruenz von kulturellen und politischen
Grenzen« fest. Gewiß, im Groben ist mit diesen Worten vielleicht eine Bin¬
senweisheit ausgesprochen, im Feinen aber handelt es sich um eine von Fall
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zu Fall neu zu beweisende Behauptung. Das scheint auch Kaiser ganz klar zu
sehen, etwa wenn er S. 65 schreibt, zur Vermittlung eines Eindrucks von der
Bedeutung der Kornbranntweinbrennerei zwischen Weser und Ems sei es
»angesichts der Mannigfaltigkeit und der Unterschiede in der Rechtslage in
den einzelnen Gebieten sinnvoll, sich auf regionale Fälle zu konzentrieren«,
und sich anschließend ganz dem von ihm herausgegriffenen Beispiel des
ehemaligen Niederstifts Münster zuwendet. Der ach so berechtigte Hinweis
auf die Verschiedenheit der Rechtslage wäre durch einen zweiten Hinweis,
nämlich den auf die Verschiedenheit der Behördenstruktur und die aus bei¬
den resultierende Verschiedenheit der Quellenlage, soweit das amtliche
Schriftgut berührt ist, zu ergänzen. Für die Alltagsgeschichtsschreibung
scheint dem Rezensenten jedoch die Bedeutung des amtlichen und quasi-
amtlichen Schriftguts und damit die Bedeutung von Herrschaftsgrenzen oft
unterschätzt zu werden. Das bei Studien in staatlichen Archiven so fleißig
Exzerpierte (Kaiser sah sich ausgiebig im Staatsarchiv Oldenburg um, nicht
aber in den mit ihren Sprengein doch ebenfalls große Teile seines Unter¬
suchungsgebietes abdeckenden Staatsarchiven in Aurich und Osnabrück)
erhält damit leicht den Anstrich des trouvaillenhaft Zufälligen und gerät in
Gefahr, gewissermaßen als Sammlungsgut behandelt zu werden, während die
Registraturzusammenhänge verschwimmen.

Diese Überlegungen lassen es geraten erscheinen, in relativ kleinen Räu¬
men mit der Forschung anzusetzen, Räumen, die jedenfalls kleiner sind als
der gesamte Nordwesten des Landes Niedersachsen, sich durch möglichst
beständige Herrschaftsgrenzen definieren und im Hinblick auf die Gunst der
Quellenlage auszuwählen wären. Warum das vermutete Fehlen einer
Deckungsgleichheit von kulturellen und politischen Grenzen dem im Wege
stehen sollte, wie Kaiser S. 9 andeutet, ist nicht einzusehen.

Auch der Alltags- und besonders der Nahrungsgeschichtsschreibung dürfte
der beschwerliche Weg nicht erspart bleiben, den benachbarte Disziplinen
zu gehen gezwungen waren, nämlich der, über die Beschränkung zunächst
auf sehr kleine Untersuchungsgebiete letztlich zu einem differenzierten Ge¬
samtbild zu gelangen. Daß man sich hierauf künftig in Cloppenburg einließe,
wäre zu wünschen und läge in der Konsequenz des dort, nicht zuletzt auch
von Kaiser selbst, so erfolgreich eingeschlagenen Kurses.

Hans Hermann Meyer

Schröder, Wilhelm Heinz: Sozialdemokratische Parlamentarier in den deut¬
schen Reichs- und Landtagen. 1867 - 1933. Biographien - Chronik -
Wahldokumentation. Ein Handbuch. Düsseldorf: Droste 1995. 1097 S.

Die 1951 gegründete Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und
der politischen Parteien in Bonn, angetreten zur Förderung, Leistung, Veröf¬
fentlichung von Grundlagenforschung des in ihrem Namen ausgedrückten
Themenbereichs, hat seither mehr als 150 Buchtitel herausgegeben, Mono¬
graphien, Quelleneditionen, Handbücher und Bibliographien. Die Vielfalt
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der behandelten Themen, der erschlossenen Quellen, der aufbereiteten Mate¬
rialien und Informationen war und ist beeindruckend, das wissenschaftliche
Niveau von Anbeginn bis heute ohne Tadel. Das vorliegende Handbuch, ein
biographisches Nachschlagewerk (Nr. 7 der Handbuchreihe) von besonderer
Opulenz, fügt sich diesem Rahmen nahtlos ein. Ergebnis jahrelanger Recher¬
chen und EDV-gestützter Erschließung durch mehrere universitäre Projekte,
gibt es erschöpfende Auskünfte (auch wenn naturgemäß Lückenlosigkeit
oder Fehlerlosigkeit sicher nicht zu erreichen waren) über 2427 Parlamenta¬
rierinnen und Parlamentarier der SPD und ihrer Vorläufer und Abspaltungen
auf allen politischen Ebenen. Um das Zentrum der alphabetisch geordneten
individuellen Lebensläufe herum sind einerseits eine »kollektive Biographie«
mit sachlich aufgeschlüsselten Merkmalen aller Lebensläufe insgesamt von
der Herkunft bis zum Tod, und eine Chronik der Sozialdemokratie in allen er¬
faßten Wahlen zwischen 1867 und 1935 (Danziger Volksrat) gruppiert, ferner
eine Dokumentation der Wahlergebnisse, Statistiken und Informationen zum
jeweils gültigen Wahlrecht; last not least nicht weniger als 12 verschiedene
systematische Register. Der Bremer Benutzer kann ihnen entnehmen, daß 60
Parlamentarier in Bremen und Bremerhaven geboren waren, 224 hier ihren
Haupttätigkeitsort hatten und für 164 die beiden Städte der Todesort waren
(jetzige Vororte wie Walle und Kattenturm sind extra ausgeworfen und kom¬
men noch hinzu). Ebenso erfährt er aus der Chronik, daß der erste SPD-
Abgeordnete in der Bürgerschaft 1881 der Bäckermeister Johann Meier war,
damals der einzige von insgesamt 150 Mandatsträgern, der im übrigen sein
Mandat bis 1890 innehatte. Auch die Stimmenanteile der SPD in Bremen bei
den Reichstagswahlen von 1871 bis 1933 fehlen nicht. Im Literaturverzeichnis
zu Bremen allerdings vermißt man als Bremer Benutzer wichtige Titel wie die
Monographien von Ulrich Böttcher und Karl Ernst Moring sowie Zeitschrif¬
tenaufsätze.
Insgesamt aber ist das Handbuch in der Tat gut geeignet, zu einem »Klassiker«
zu werden, wie der Herausgeber hofft; es lädt nicht nur zum Nachschlagen,
sondern auch zum Lesen ein.

Reinhard Patemann

Cornwall, Claudia: Letter from Vienna. A Daughter uncovers her Family's
Jewish Past. Mit einem Vorwort von Raul Hilberg. Vancouver, Toronto:
Douglas & Mc.Intyre 1995. 242 S.

Die Autorin, geboren als Claudia Wiener im Jahre 1948 in Shanghai, christ¬
lich getauft, kam 1949 mit ihren Eltern nach Canada, wo sie heute mit Mann
und Kindern unter dem Namen Cornwall in Vancouver lebt. Erst als Vier¬
zigjährige erfuhr sie ihre jüdische Herkunft. Seitdem ist Claudia Cornwall auf
der Suche nach ihren »roots«; als Ergebnis ihrer Recherchen legt sie ein Buch
über die jüdische Vergangenheit ihrer Familie vor.

Also eine familiengeschichtliche Studie, aber eine Bremensie? Wo liegt
der Bremen-Bezug dieser Veröffentlichung? Claudia Cornwalls Großvater
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mütterlicherseits, Willy Frensdorlf, arbeitete in der Zwischenkriegszeit auf
der »AG Weser«: er war am Bau der dort vom Stapel gelaufenen Schiffe, wie
der »Bremen« (1929), aber auch von Kriegsschiffen als Oberingenieur maß¬
geblich beteiligt. Mit dem dort ebenfalls gebauten Ostasienschnelldampfer
»Scharnhorst« sollte er schließlich im Juni 1939 in letzter Minute nach
Shanghai emigrieren. Bereits 1912 zum Christentum übergetreten, fühlte sich
Willy Frensdorff als Deutscher, wurde jedoch am 10. November 1938 nach der
Rückkehr von einer Probefahrt-wie auch die anderen Juden im Bremen und
im Reich - verhaftet und kurzzeitig in einem KZ inhaftiert. Er hoffte noch bis
Anfang des Jahres 1939, daß alles ein »Mißverständnis« sei, er bald rehabili¬
tiert werde und wieder an seinem alten Arbeitsplatz tätig sein könne. Werft¬
direktor Franz Stapelfeldt bemühte sich, ihm dabei behilflich zu sein; zuletzt
war er es bei der Beschaffung der Schiffstickets für die Flucht.

Claudia Cornwall ist Journalistin, keine Historikerin. Dies und ihr persön¬
liches Interesse am Thema bestimmen den Charakter der Publikation mit.
Die Autorin spart ihre eigene emotionale Betroffenheit nicht aus. So ist es ein
sehr persönliches Buch, bei dem dem Rezensenten manchmal die Einbezie¬
hung in die familiäre Intimität als Distanzlosigkeit erschien, was ihn zunächst
verunsicherte, zumal ihm seine Beurteilungskriterien verloren zu gehen
drohten.

Ausgehend von der »Entdeckung« der jüdischen Herkunft (und des jüdi¬
schen Schicksals) ihrer Großmutter väterlicherseits, die durch den Holocaust in
einem deutschen Konzentrationslager umkam, und den im sprichwörtlichen
Koffer gefundenen Familienpapieren (Fotos, Gedichte, Identifikationspapiere,
Taschenkalender ihres Großvaters Willy Frensdorff und Briefen) als erste Ma¬
terialbasis greift Cornwall in dem in 26 Kapitel untergliederten Buch zurück
bis in die Jahre der Weimarer Republik. Von Kapitel zu Kapitel erweitert die
Autorin den Gesichtskreis und den Kenntnisstand der Leser. Cornwall geht
in ihrer Darstellung von historischen Fakten aus, wie z.B. dem 10. November
1938, als ihr Bremer Großvater am Tage der Reichskristall- bzw. Pogromnacht
in der Hansestadt verhaftet worden war; oder dem 8. Dezember 1941, dem
Tag der japanischen Besetzung der internationalen Niederlassung in Shang¬
hai. Dabei fragt sie sich: wie haben meine Großeltern bzw. Eltern dieses Er¬
eignis erlebt bzw. überlebt? Privates Leben und zeitgeschichtliche Rahmen¬
bedingungen werden so aufeinander bezogen: 16 Tage nach der japanischen
Besetzung Shanghais heiraten die Eltern von Claudia Cornwall.

Die Darstellung bewegt sich auf zwei Zeitebenen: der Ebene ihrer eigenen
Recherchen, und darin eingebettet die fortlaufende ihrer Eltern und Großeltern.
Claudia Cornwall arbeitet sich mit Hilfe ihres professionellen Instrumentariums
zu den Fakten über die Geschichte ihrer Großeltern und Eltern vor. Dabei
schaltet sie ihr Herz und ihr Gefühl nicht aus, im Gegenteil: auch und gerade
diese sind auf der Suche danach, Beziehungen aufzuspüren. Denn dies ist vor
allem ein Buch über Beziehungen sowie deren Determinanten und Rahmen¬
bedingungen: in der Familie, aber auch zur eigenen Identität. Die Frage, was
eigentlich einen Juden ausmacht, interessiert Cornwall nicht und wird von
ihr nicht gestellt. Sie erscheint auch als sinnlos angesichts einer Geschichte,
wo diese das Opfer des tödlichen deutschen Antisemitismus wurden. Auch
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zeigt das Schicksal der Familie Frensdorff die Abnormität solcher Art von
Definitionen. Denn die Frage nach der nationalen Identität wird durchaus ge¬
stellt: Willy Frensdorff, der »Jude«, spricht ungebrochen von »we germans«
(S. 133). Und er ist es, der zum Heiratswunsch seiner Tochter bemerkt, sein
zukünftiger Schwiegersohn Dr. Wiener sei doch ein Jude (S. 97).

Die in ihrem Buch angeführten Verwandten sind alle als unpolitisch zu be¬
zeichnen. (Einen Ansatz politischer Chuzpe scheint ein Onkel aufzuweisen,
der in Shanghai die sowjetische Staatsbürgerschaft annimmt und sich
dadurch Vorteile verschafft.) Politik wird von ihnen als Katastrophe, als Ein¬
bruch in ihr privates Leben begriffen. Bei Claudia Cornwalls Vater Günther
Wiener und ihrem Großvater Willy Frensdorff wird die Abkapselung von
ihrer Vergangenheit, ihre immense Verdrängungsleistung deutlich. Das
Schweigen dieser Männer aber bedeutet das Nicht-Zulassen von Gefühlen,
ein für Männer nicht untypisches Verhaltensmuster. Beklagten die aufmüpfi¬
gen 68er die Sprachlosigkeit der Generation ihrer Eltern, insbesondere ihrer
Väter als den Tätern, so sind die jüdischen Eltern bzw. Großeltern, die den
Massenmord überlebten, also die Gruppe der Opfer, insbesondere die Män¬
ner unter ihnen, ebenso sprachlos.

Hilfreich für den Leser ist der dem Buch vorangestellte Stammbaum der
Familien Frensdorff und Wiener, der über die Verwandtschaftsverhältnisse
informiert. Ein recht spärlicher Anhang zu einzelnen Kapiteln ersetzt keines¬
wegs die eigentlich notwendigen Belege. Der englischsprachige Text ist
leicht zu lesen. Zum Stil des Buches kann ich wegen nicht ausreichender
Sprachkompetenz nichts aussagen. Auch bin ich unsicher, was ich von die¬
sem Buch hinsichtlich seiner Mitteilungsform halten soll. Hier stellt sich die
alte Frage nach dem Verhältnis von Form und Inhalt. Claudia Cornwall hat
sich gegen eine historische und eher für eine literarische Verarbeitung ent¬
schieden. Es geht auch anders, doch so geht es auch!

Peter Kuckuk

Jahrbuch der Wittheit zu Bremen
Aus: [Bd. 34], 1995/96 (Bremen und die Niederlande).

Rüdiger Keim, Frühe Kontakte. Die Niederlande und das östliche Wesermün¬
dungsgebiet in Frühgeschichte und Mittelalter, S. 27-36. - Hermann Witte, Zu
einer mittelalterlichen inkrustierten Fliese aus der Ausgrabung an der Katha¬
rinenstraße in der Bremer Altstadt, S. 37-39. - Reinhard Karrenbrock, Westfa¬
len - Bremen - Niederlande, S. 40 - 61. - Friedrich Seven, Niederländische Ein¬
flüsse auf die 1. und 2. Reformation in Bremen, S. 62-68. - Stephan Albrecht,
»Eine Fassade geht auf Reisen...« Über die Geschäfte eines Bremer Stein¬
metzbetriebes mit dem Rat der Stadt Leiden, S. 69-74. - Harald Vogel, Der
niederländische Einfluß auf den Orgelbau in Bremen und in Nordwestdeutsch¬
land. Anmerkungen zum überlieferten Bestand, S. 75-84. - Herbert Schwarz¬
wälder, Niederländer in Bremen im 16./17. Jahrhundert, S. 85-95. - Ingrid
Weibezahn, »Niederländer« im Bremer Dom. Gemälde der niederländischen
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Schule im Bremer St. Petri Dom, S. 96-109. - Alfred Lohr, Gemälde im Focke-
Museum und ihre Beziehungen zu den Niederlanden, S. 110-126. - Uta
Bernsmeier, Regentenkleid und Bremer Tracht, S. 121-126. - dies., Delfter
Fayencen in Bremen, S. 127-130. - Petra Selig-Biehusen, Holländische Kaf¬
feebohnen in bremischen Kaffeesäcken und Kaffeehäusern, S. 131-137. -
Heide Wicklein, Seestück und Marinebild. Zur holländischen und deutschen
Marinemalerei, S. 138-149. - Hartmut Müller, Die Bildungsreise des Chri¬
stoph von Kapff und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Bremen und
den Niederlanden um die Mitte des 18. Jahrhunderts, S. 150-170. [Edition
eines Reisetagebuchs, Quelle aus dem Staatsarchiv Bremen]. - Konrad Elms¬
häuser, Die Hollandreise des Deichkondukteurs Ernst August Meier 1772.
Deich- und Wasserbau im Elbe-Weser-Dreieck und das Vorbild der Nieder¬
lande, S. 171-195. [Edition eines Reisetagebuchs, Quelle aus dem Staatsarchiv
Bremen], - Burchard Scheper, Leben und Werk des Jacobus Johannes van
Ronzelen-eine Skizze, S. 196-209.-Detlef Ellmers, Bremerhavens Beziehun¬
gen zu den Niederlanden im 19. Jahrhundert, S. 210-218. - Dieter Heintze,
Eine frühe West-Neuguinea-Sammlung im Übersee-Museum, S. 219-224. -
Inge Heydt, »Onder een stolp van kwaad« Niederländische Zwangsarbeit in
Bremen, S. 225-236.

Hospitium Ecclesiae. Forschungen zur Bremischen Kirchengeschichte
Bd. 20, 1994. Vgl. Besprechung auf S. 251 in diesem Band.

Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens
Aus Heft 18, 1997 (Bremer Freiheiten. Zur Geschichte und Gegenwart
des Stadtstaates Bremen).

Dieter Hägermann, Bremens Weg zur Freien Reichsstadt, S. 8-29. [Festvor¬
trag in der oberen Halle des Rathauses vom 30.05.1996. Abdruck des Rede¬
manuskripts. Vgl. um den wiss. Apparat erweiterten Text auf S. 17 in diesem
Band], - Das Linzer Diplom von 1646, S. 30 - 31 [Textabdruck]. - Dieter Fricke,
Inge Marßoleck, Freie Hansestadt Bremen, S. 32-56. - Horst-Werner Franke,
Zähe Freiheit am Rande, S. 57-64. - Gerhard Bahrenberg, Anmerkungen zur
Selbständigkeit Bremens aus regionalwissenschaftlicher Sicht, S. 65-83. -
Matthias Stauch, Zur Selbständigkeit Bremens, S. 84-95.

Bremer Archäologische Blätter. Neue Folge
Aus: Bd. 3, 1994/95.

Manfred Rech, Archäologie im Land Bremen 1994-1995, S. 1-10. [Umschau
über Stand und Aufgaben der Archäologie im Lande Bremen sowie über
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archäologische Ausstellungen im Focke-Museum im Berichtszeitraum] -
Dietrich Bischop, Fundort Magazin - Spätrömische Münzfunde aus Sulingen/
Lindern, S. 11-15. - Andreas Fetchenhauer, Begehung im Ortsteil Huchting -
Bericht eines ehrenamtlichen Mitarbeiters, S. 16-23. - Hermann Witte, Aus¬
grabung 1993 in der sächsischen Siedlung von Bremen-Grambke, S. 24 -34. -
Manfred Rech, Die spätsächsische bis mittelalterliche Siedlung Grambke-
Dorf, S. 35-41. - Manfred Rech, Mittelalterkeramik an der Fundstelle 108/
Altstadt 1992 (Schlachte-Kogge), S. 42-54. - Frauke Drögemüller, Die Gra¬
bungen an der Katharinenstraße - 127/Altstadt 1994, S. 55-65. - Rüdiger
Keim, Die Grabung 1994 auf dem Klushofgelände in Bremerhaven-Lehe,
S. 66-73. - Sabine Sauer, Eine neue Grabplatte aus St. Quirin zu Neuss - Ver¬
bindungen zum Bremer Dom, S. 47-79.-Klaus Kniep, Über die Dokumentation
bronzezeitlicher Felsbilder, S. 80-87.

Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte
Aus: Bd. 81, 1995.

Gerhard Ahrens, Die vier Freien Städte Deutschlands. Eine Vorlesung von
Johann Friedrich Hach aus dem Jahre 1837, S. 1-21.-Joist Grolle, Percy Ernst
Schramm-ein Sonderfall in der Geschichtsschreibung Hamburgs, S. 23-60.-
J. F. Heinrich Müller, Die Befestigung der Moorburg 1572. Ein Beitrag zur
Baugeschichte, S. 61-73. - Karl Christian Führer, Skandal, Moralität und die
»Ruhe der Familien«. Sensationspresse und Zensur im vormärzlichen Ham¬
burg (1815-1846), S. 75-102.-Herbert Lölkes, Arrey von Dommer als Musik¬
schriftsteller, Musikkritiker und Komponist, S. 103-127. - Ales Skrivan, Das
hamburgische Handelshaus Johann Cesar Godeffroy & Sohn und die Frage
der deutschen Handelsinteressen in der Südsee, S. 129-155. - Thorsten Kratz¬
mann, Die Praxis der NS-Pressezensur und -Information zum Thema Bom¬
benkrieg. Der Fall »Hamburger Tageblatt« von 1939 bis zu den Großangriffen
1943, S. 157-205. - Rainer Hering, Der »Fall Nieland« und sein Richter. Zur
Kontinuität in der Hamburger Justiz zwischen »Drittem Reich« und Bundes¬
republik, S. 207-222.

Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde
Aus: Bd. 75, 1995.

Rainer Herrmann, Lübeck und die Päpste (1201 - 1267), S. 9-52 [z.T. sind die
Bremer Erzbischöfe beteiligt]. - Hans-Jürgen Vogtherr, Der Lübecker Her¬
mann Messmann und die lübisch-schwedischen Beziehungen an der Wende
des 15. zum 16. Jh., S. 53-135. - Hartmut Freytag, Lübeck im Stadtlob und
Stadtporträt der frühen Neuzeit. Über das Gedicht des Petrus Vincentius und
Elias Diebels Holzschnitt von 1552, S. 137-174. - Jürgen Härder, Relationen
(Rechtsgutachten) für den Lübecker Rat am Ausgang des 16. Jhs. [1. Teil],
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S. 175 - 214. - Hans-Ulrich Cassebaum, Das Ende der Bündischen Jugend und
die »bündische Phase« des Deutschen Jungvolks in der Hitler-Jugend in
Lübeck, S. 215 - 290. - Therese Frentz, Frühe Tierheilkundige in Lübeck. Ein
Beitrag zur Sozialgeschichte des Tierärztestandes, S. 291-316. - Gerhard Ger¬
kens, Zehn Jahre Tätigkeit in Lübecks Museum für Kunst und Kulturge¬
schichte. Rückblick und Ausblick, S. 335-364.

Aus: Bd. 76, 1996.

Helmut G. Walther, Lübeck und Heinrich der Löwe, S. 9-25. - Carsten Jahnke,
Die hamburg-lübeckischen Pfundgeldlisten von 1458/59 und 1480- 1487, S.
27-53 [Ausrüstung von hamburg-lübeckischen Friedeschiffen zur Sicherung
der Westroute in der Nordsee]. - Adolf Clasen, Heiligenbilder und trinkfrohe
Sprüche. Das Frömmigkeitszeugnis eines Lübecker Kaufmanns in der König¬
straße 51, S. 55-90 [etwa 2. Jahrzehnt des 14. Jhs.].-Jürgen Härder, Relationen
(Rechtsgutachten) für den Lübecker Rat am Ausgang des 16. Jhs. (2. Teil),
S. 91-129. - Manfred Eickhölter, »Büchere, von keinen Würden, können vor
Pfefferhüseken oder maculatur verkaufft oder verbrauchet werden«. Buch¬
preise und Bücherwert in Lübeck im 17. Jh., S. 131-155. - Martin Möhle, Dr.
Leithoffs orthopädisches Institut in Lübeck. Ein Grundriß aus dem Jahr 1832,
S. 157-179.-Deutschlands Sozialdemokratie auf dem Parteitag in Lübeck 1901,
nach Berichten von Hjalmar Branting [eingeleitet von Lars Wickmann],
S. 181-222.-Heike Jons, Die Lübecker Marienkirche als Hauptbau der kathe¬
dralgotischen Backsteinarchitektur im Ostseeraum, S. 223-254 [der Bremer
Dom gehört zu den »Vorläufern«].

Stader Jahrbuch
Aus: Bd. 85, 1995.

Arend Mindermann, Repertorium abschriftlich überlieferter Urkunden zur
Geschichte des Erzstifts Bremen und des Bistums Verden im Mittelalter. Teil 1:
Allgemeines und Urkunden des Klosters Buxtehude-Altkloster, S. 17-78 [Auf
drei Lieferungen angelegte Veröffentlichung von Handschriftenbeschreibun¬
gen und Regesten abschriftlich überlieferter Urkunden zur Geschichte des
Erzstifts Bremen. Teil 1 enthält Handschriftenbeschreibung und Regesten
Buxtehude-Altkloster] - Arend Mindermann, Die »von Stade«. Anmerkungen
zu den verschiedenen zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert in Stade begü¬
terten Familien mit Namen »von Stade«, S. 79-92. - Werner Voß, Alte Grenz¬
steine und Erdhaufen: Aufschlüsse zur Geschichte von verdisch-bremischen
Stiften, Klöstern, Dörfern und Wäldern im Räume Rosengarten, Teil 1, S. 93-
132. - Detlev Pleiss, Das Kriegsfahrtenbuch des schwedischen Offiziers
William Forbes. Von seiner Landung an der Unterelbe im Sommer 1634 bis zu
seiner Rückkehr nach Stade im Winter 1649/50, S. 133-154. - Hans-Werner
Behrens, Die Generalkirchenvisitation in Wilstedt Anno 1755, S. 155-180. -
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Jan Lokers, Vom revolutionären Freyheits-Schwindel gepackt? Bevölkerung
und Obrigkeit in Bremen-Verden zur Zeit der Französischen Revolution,
S. 181-196.

Jahrbuch der Männer vom Morgenstern
Aus: Bd. 74, 1995.

Heinrich E. Hansen, Das Lied von der Rudelsburg von Hermann Allmers,
S. 105-129. - Heike Kammerer-Grothaus, Eine Daktyliothek im Hermann
Allmers-Haus in Rechtenfleth und verstreute Gemmenkopien in Bremen, S.
131-142. - Dirk J. Peters, Bewegliche Brücken in Bremerhaven, S. 177-214. -
Jost Lübben, Neuformierung der Presselandschaft an der Unterweser. Die
Nordwestdeutsche Zeitung 1895 - 1914, S. 215-239. - Hans-Jürgen Heise, Die
Fischdampfer der »Weser« Hochseefischerei- und Fischhandels GmbH, S. 241-
256. - Dieter Riemer, Lehe um 1632, S. 257-265 [Quelle aus dem Staatsarchiv
Bremen].

Oldenburger Jahrbuch
Aus: Bd. 95, 1995.

Wolfgang Rohde, Die oldenburgischen Sprachenverhältnisse zwischen Mit¬
telalter und früher Neuzeit, S. 15-31. - Heinrich Schmidt, 650 Jahre Stadt
Oldenburg. Über Beharren und Wandel in der oldenburgischen Stadtge¬
schichte, S. 31-47. - Gabriele Crusius, Medizin und Kultur im Oldenburg der
Spätaufklärung. Zur Gestalt des Gerhard Anton Gramberg (1744 - 1818),
S. 49-72. - Jürgen Kessel, Apothekenstreit zwischen dem oldenburgischen
Neuenkirchen und dem hannoverschen Vörden (1846 - 1867), S. 73-93. -
Antje Koolman, Die Entwicklung der Cäcilienschule Oldenburg von ihrer
Gründung 1867 bis zu ihrer Anerkennung als Lyzeum 1913. Ein Beitrag zur
Geschichte der Mädchenerziehung, S. 95-112. - Friedrich Wissmann, Perso¬
nalpolitik als Faktor der republikanischen Erneuerung. Theodor Tantzens
Mut zur Demokratie in den Jahren 1919 - 1923, S. 113-128. - Karl-Ludwig
Sommer, Nationalsozialistische Herrschaft, der 8. Mai 1945 und seine Bedeu¬
tung heute, S. 129-148. - Thorsten Mack, Der Oldenburger Rechtsanwalt
Ernst Löwenstein (1881 - 1974). Ein jüdisches Schicksal, S. 149-165. - Egbert
Koolman, Oldenburgische Bibliographie 1994, S. 347-392.

Aus: Bd. 96, 1996.

Horst Milde, Oldenburg in Niedersachsen. Einige Erinnerungen und Betrach¬
tungen. Ein Beitrag zum 50jährigen Bestehen des Landes Niedersachsen,
S. 1- 23. - Christina Reinsch, Wildeshausen und Widukind. Zur Untersuchung
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eines Mythos, S. 25-32.-Gerd Ahlers, Über die Beziehungen der Zisterzienser
von Hude zu den Dominikanern in Lemgo während der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts, S. 33 - 43. - Ingeborg Nöldeke, Pilatus wäscht seine Hände in
Unschuld. Betrachtungen zu Unklarheiten im Bildprogramm des Altarretabels
in der Schortenser St. Stephanuskirche, S. 45-52. - Werner Braun, Rubert,
Zesen, Oldenburg. Musikalisch-poetische Konstellation um 1650, S. 53-78. -
Romeo Metsallik, Die Schätze der Johanniskirche in Tartu. Ein Beitrag zur Ge¬
schichte der Familie von Münnich, S. 79-86. - Harald Schieckel, Adelheid -
Ida-Cäcilie. Die Gemahlinnen des Erbprinzen und Großherzogs Paul Fried¬
rich August von Oldenburg, S. 99-111. - Detlev Snell, Die Führererlasse vom
1. April 1944 und das Schicksal der Regierungsbezirke Aurich und Osna¬
brück, S. 123-136. - Walter Ordemann, Die Bildung des Oberlandesgerichts¬
bezirks Oldenburg im Jahre 1944, S. 137-147. - Egbert Koolman, Oldenburger
Bibliographie 1995, S. 319-387.

Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte
Aus: Bd. 67, 1995.

Zum Thema »Niedersachsen und seine europäischen Beziehungen in der
Frühen Neuzeit«: Ernst Hinrichs, Die großen Mächte... und die kleinen
Mächte - Zur Stellung der kleinen niedersächsischen Staaten im europäischen
Mächtesystem des 18. Jhs., S. 1-22. - Hermann Wellenreuther, Von der Inter¬
essenharmonie zur Dissoziation. Kurhannover und England in der Zeit der Per¬
sonalunion, S. 23-42. - Beate-Christine Fiedler, Schwedisch oder Deutsch?
Die Herzogtümer Bremen und Verden in der Schwedenzeit (1645- 1712), S.
43-57.-Bernd Kappelhoff, »Niederlandes Schlüssel, Deutschlands Schloß«-
Ostfriesland und die Niederlande vom 16. bis zum 18. Jh., S. 59-80.-Man¬
fred von Boetticher, Niedersächsische Beziehungen zu Rußland und Entwick¬
lung des deutschen Rußlandbildes im 18. Jh., S. 81-97.

Weitere Aufsätze: Peter Schwenk, Brun von Köln (925-965) und seine Be¬
deutung im westfälisch-niedersächsischen Bereich, S. 99-138 [auch seine
Bemühungen um die Rückgewinnung des einstigen Bistums Bremen für das
Kölner Erzbistum]. - Albrecht Eckhardt, Die Entstehung der Stadt Wildeshau¬
sen, S. 139-157 [der Ort entwickelte sich spätestens um 1230/40 unter den
Grafen von Oldenburg-Wildeshausen und dem Propst des Alexanderstiftes
zur Stadt, 1270 fiel diese an den Erzbischof von Bremen, der ihr das Bremer
Stadtrecht erteilte]. - Heiko Droste, Jürgen Hammenstede, Bürger und Chro¬
nist Lüneburgs (1524 - 1592), S. 159-177. - Peter Oestmann, Vom Reichs-
kammergerichtsadvokaten zum Teufelskünstler - das Schicksal des Goslarer
Syndikus Johann Mutterstadt, S. 179-215 [der Domsyndikus verteidigte sich
1591 - 1598 gegen »Hexen«prozesse in Halberstadt und Braunschweig beim
Reichskammergericht und beim Reichshofrat]. - Gerd van den Heuvel, Adlige
Jagd und fürstliche Souveränität. Eine Leibniz-Denkschrift zur Geschichte
des Jagdrechts, S. 217-236.-Gudrun Maurer, Zum Getreideabsatz südnieder-
sächsischer Amtsgüter an Hafenplätzen an der Weser und an den fürstlichen
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Harzbergbau im 17. und 18. Jh., S. 237-267. - Olaf Mußmann, Schießpulver¬
produktion im Kurfürstentum und Königreich Hannover und ihre disparate
Modernisierung, S. 269-292.

Aus: Bd. 68, 1996.

Zum Thema »Geschichtsschreibung in Niedersachsen vom 16. Jh. bis zur
Gegenwart«: Heinrich Schmidt, Dynastien, Länder und Geschichtsschrei¬
bung im nordwestlichen Niedersachsen vom 16. bis zum 19. Jh., S. 1-17 [zur
ostfriesischen und oldenburgischen Historiographie]. - Gerd van den Heuvel,
»Deß NiederSächsischen Vaterlandes Antiquitäten«. Barockhistorie und lan¬
desgeschichtliche Forschung bei Leibniz und seinen Zeitgenossen, S. 19-41. -
Dietmar von Reeken, Wissenschaft, Raum und Volkstum - Historische und
gegenwartsbezogene Forschung in und über »Niedersachsen« 1910 - 1945.
Ein Beitrag zur regionalen Wissenschaftsgeschichte, S. 43-90 [mit den Bei¬
spielen Karl Brandi, Kurt Brüning, Wilhelm Peßler, Georg Schnath und Nor¬
bert Zimmer], - Bernd Weisbrod, Region und Zeitgeschichte - Das Beispiel
Niedersachsen, S. 91-105.

Weitere Aufsätze: Brigide Schwarz, Die Stiftskirche St. Galli in Hannover.
Eine bürgerliche Stiftung des Spätmittelalters (Teil 1), S. 107-135. - Brigitte
Streich, Herrschaft, Verwaltung und höfischer Alltag in den Grafschaften
Hoya und Diepholz im 16. Jh., S. 137-173. - Cord Panning, Die Geschichte und
die Konzeption der barocken Gartenanlage des Guts Böhme [1715- 1737], S.
175-245. - Bernd Ulrich Hucker, Die Chronik Johann Hakes [gest. 1579] und
weitere historische Manuskripte aus dem Besitz des Hoyaer Kanzlers Rupert
Hake [gest. 1612], S. 259-268.

Hansische Geschichtsblätter
Aus: Jg. 113, 1995.

Enno Bünz, Hugo von Hildesheim. Ein frühhansischer Fernhändler im Ostsee¬
raum und der holsteinische Volksadel um 1200, S. 7-25. - Jürgen Hartwig Ibs,
Judenverfolgungen in den Hansestädten des südwestlichen Ostseeraums zur
Zeit des Schwarzen Todes, S. 27-47. - Ingo Dierck, Die Brügger Älterleute
des 14. Jahrhunderts. Werkstattbericht über eine hansische Prosopographie,
S. 49-70. - Dieter Seifert, Der Hollandhandel und seine Träger im 14. und 15.
Jahrhundert, S. 71-91. - Milja van Tielhof, Der Getreidehandel der Danziger
Kaufleute in Amsterdam um die Mitte des 16. Jahrhunderts, S. 93-110. - Nor¬
bert Angermann, Die Stellung der livländischen Städte in der hansischen Ge¬
meinschaft, S. 111-125. - Wolfgang Schmid, Kölner Hansekaufleute als Stifter
und Mäzene, S. 127-144.
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Aus: Jg. 114, 1996.

Stuart Jenks, Zum hansischen Gästerecht, S. 3-60. - Karl-Ludwig Wetzig, Jon
Gerreksons Ende oder Wie Island beinahe englisch geworden wäre, S. 61-
104. - Rainer Postel, Grundlegungen und Anstösse für die Hanseforschung -
Johann Martin Lappenberg und Kurd von Schlözer, S. 105-121. - Joachim
Deeters, Hanseforschung in Köln von Höhlbaum bis Winterfeld, S. 123-140. -
Ernst Pitz, Dietrich Schäfer als Hanseforscher, S. 141-166.

Deutsches Schiffahrtsarchiv
Aus: Bd. 18, 1995.

Klaus-Peter Kiedel und Uwe Schnall, Hans-Georg Bardewyk. Ein Leben für
die Schiffahrt [Reeder und Förderer des DSM, zum 80. Geburtstag], S. 9-14. -
Dirk Peters, Erinnerungen an »Europa«-Kapitän Oskar Scharf [1886- 1953],
S. 25-34. - Ursula Feldkamp, Tintoretta und der Reisenden-Sonderdienst des
Norddeutschen Lloyd 1931-1939, S. 35-46. - Heide Gerstenberger, Mit Gebet
und ohne Schnaps. Vom Frieden an Bord im Zeichen des Umbruchs [1848],
S. 49-55. - Klaus-Peter Kiedel, »Wie du noch heiter, bar der finstern Sorgen,
das Glück erwartet von dem nächsten Morgen«. Der Unfalltod des Kadetten
Werner Bolm in Sydney im Jahre 1907, S. 57-67 [an Bord des Schulschiffs
»Herzogin Sophie Charlotte« des Norddeutschen Lloyd], - Arnold Kludas,
Passagierdampfer als Hilfskreuzer. Kurze Geschichte der Entwicklung einer
Schiffsgattung [bis 1915], S. 151-161. - Ursula Feldkamp, Die letzte Reise des
Schnelldampfers »Kaiser Wilhelm der Große«. Ein Bericht von Kapitän
Gottfried Rudolph Meyer aus dem Jahre 1919, S. 163-185. - Detlev Ellmers,
Lose Gegenstände aus Koggewracks. Archäologische Zeugnisse vom Leben
an Bord, S. 207-231. - Heinrich Stettner, Beim Ablauf gekentert. 1651 - Ein
Emder Werft-Unglück mit Hunderten Toter, S. 309-320.
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WEITERE NEUERSCHEINUNGEN

ZUR BREMISCHEN GESCHICHTE UND LANDESKUNDE'

100 Jahre Turnverein Grambke-Bremen 1895- 1995. Hrsg. vom Turnverein
Grambke-Bremen. Bremen: Sozialwerk der freien Christengemeinde
1995. 155 S.

Alltagsleben in unserm Dorf. Hrsg. von der St. Jacobi Kirchengemeinde Bre¬
men-Seehausen. Bremen: GoGo 1995. 60 S.

Ammann, H.: Bremer Pfarrerbuch. Band II. Bremen: Hauschild 1996. 237 S.
Andres, Christopher Magnus: Die bundesdeutsche Luft- und Raumfahrtindu¬

strie 1945 - 1970. Ein Industriebereich im Spannungsfeld von Politik,
Wirtschaft und Militär. Frankfurt am Main: Peter Lang 1996. 557 S.
(Münchner Studien zur neueren und neuesten Geschichte, Band 15)

Aschenbeck, Nils: Bremen - Der Wiederaufbau 1945-1960. Bremen: Temmen
1996. 144 S.

Aschenbeck, Nils: Bremen. Ein Porträt. Bremen: Temmen 1996. 64 S.
Aschenbeck, Nils: Die Glocke. Domstift - Künstlerhaus - Konzerthaus. Hrsg.

in Zusammenarbeit mit der Glocke Veranstaltungs-GmbH. Bremen:
Temmen 1997. 119 S.

Aschenbeck, Nils und Lubricht, Rüdiger: Häuser der Großstadt. Die Architekten
Behrens und Neumark in Bremen 1899 - 1957. Delmenhorst: Aschen¬
beck und Holstein 1996. 95 S.

Augustin, Michael und Dahl, Peter: Wir grüßen alle unsere Hörer. Radio Bre¬
mens frühe Jahre. Bremen: Temmen 1995. 144 S.

Benscheid, Anja und Kube, AHred: Hochseefischerei. Bilder aus einer vergan¬
genen Arbeitswelt. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW 1996. 96 S.

Bories-Sawala, Helga (Hrsg.): Retrouvailles. Ehemalige Kriegsgefangene und
zivile Zwangsarbeiter besuchen Bremen. Ergebnisse einer internatio¬
nalen Fachtagung 15./16. Mai 1995 in Bremen. Bremen: Universität
1996. 224 S.

Bremer Handelsgüter. Tee. Redaktion: Katarina Vatsella, Bremen: Hauschild
1995. 79 S.

Bremer Handelsgüter. Wein. Redaktion: Katarina Vatsella, Bremen: Hauschild
1997. 132 S.

Die Bremer Volkshochschule. Geschichte. Programmentwicklung. Perspekti¬
ven. Aus Anlaß des 75. Geburtstages hrsg. von Erhard Schlutz. Bre¬
men: Geffken 1995. 218 S.

Dreyer, AHred: Kleine Verhältnisse. Erinnerungen an eine Kindheit in Bre¬
men (1912 bis 1926). Bremen: Hauschild 1996. 176 S.

Eckler von Gleich, Cecilie: Walle - Utbremen 1860 - 1945. Bremen: Temmen
1996. 128 S.

" Vollständigkeit im Sinne einer Bibliographie wird nicht angestrebt. Besprechun¬
gen bleiben vorbehalten.
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Engelbracht, Gerda: Der tödliche Schatten der Psychiatrie. Die Bremer Ner¬
venklinik 1933-1945. Bremen: Donat 1997. 204 S.

Fisser, Marc: Seeschiffbau an der Unterweser in der Weimarer Zeit. Bremer¬
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HISTORISCHE GESELLSCHAFT BREMEN

132. Jahresbericht (1995)

Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung fand am 17. Mai 1995 dank dem Entgegen¬
kommen der Handelskammer wieder im großen Saal des Hauses Schütting statt.
Der Vorsitzer erstattete den Jahresbericht, der Schatzmeister den Rechnungsbe¬
richt. Nach dem Bericht der Rechnungsprüfer wurde dem Schatzmeister sowie dem
Gesamtvorstand für das Jahr 1994 Entlastung erteilt.

Nachdem die weitere Tagungsordnung abgewickelt war, hielt Frau Dr. Marianne
Schwebel ein ausführliches Referat über den Bremer Generaloffizial Bernhard Stein
(gest. 1558) und seine Familie.

Vorstand

Die ordentliche Mitgliederversammlung am 17. Mai 1995 wählte die Herren Dr.
Brandt, Dr. Hahn und Dr. Hofmeister, deren Amtszeit abgelaufen war, für fünf wei¬
tere Jahre zu Vorstandsmitgliedern. Neu in den Vorstand gewählt wurde der Rechts¬
anwalt und Notar Dr. Frank Lutz. Die Herren Dr. Müller und Dr. Hofmeister haben
zwischenzeitlich ihre Vorstandsämter aus persönlichen Gründen niedergelegt.
Danach bestand der Vorstand aus folgenden Damen und Herren: Prof. Dr. Dieter
Hägermann (Vorsitzer), Dr. Engelbert Klugkist (stellvertretender Vorsitzer), Günter
Kayser (Schatzmeister), Dr. Frank Lutz (stellvertretender Schatzmeister), Dr. Regina
Bruss (Schriftführerin), Dr. Peter Hahn (stellvertretender Schriftführer), Dr. Karl
Heinz Brandt, Dr. Lieselotte Klink und Dr. Peter Ulrich (Beisitzer).

Mitgliederbewegung

Im Jahre 1995 sind 14 Mitglieder verstorben und 38 ausgetreten, meist aus Alters¬
oder Gesundheitsgründen oder wegen Wegzugs aus Bremen. Leider mußten auch
7 Mitglieder gem. § 6 Abs. 1 der Satzung ausgeschlossen werden, nachdem sie meh¬
rere Jahre trotz Erinnerung keinen Beitrag gezahlt hatten. 15 Mitglieder sind neu
eingetreten. Am 31. Dezember 1995 betrug die Mitgliederzahl 870.

Veröffentlichungen
Band 73 des Bremischen Jahrbuchs, der Ende Dezember 1994 erschienen war, wurde
im ersten Halbjahr 1995 an die Mitglieder ausgeliefert.

Vorträge

Im Rahmen des Vortragsprogramms 1995/96 wurden, meist in Gemeinschaft mit
anderen wissenschaftlichen Vereinigungen, folgende Vorträge angeboten, die durch¬
weg auf großes Interesse stießen und gut besucht waren:
1. Prof. Dr. Dieter Hägermann (Bremen):

Heinrich der Löwe und Bremen (13. 9.1995)
2. Dr. Winfried Weber (Trier):

Frühe Kirchenbauten in Trier-Neue Funde und neue Deutungen (23.10.1995)
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3. Dr. Manfred Garzmann (Braunschweig):
Heinrich der Löwe als Städtegründer (25.10.1995)

4. Dr. Lieselotte Klink (Bremen):
Bremische Geschichtsschreibung im Spätmittelalter (8.11.1995)

5. Prof. Dr. Hugo Brandenburg (Münster):
Zwischen kaiserzeitlicher und spätantiker Baukunst - Die frühchristliche Kirche
S. Stefano Rotundo in Rom (16.11.1995)

6. Prof. Dr. Dietrich Kötzsche (Berlin):
Der Weifenschatz im Berliner Kunstgewerbemuseum (30.11.1995)

7. Dr. Hans-Georg Stephan (Göttingen):
Eine untergegangene Stadt an der Weser - Archäologische Forschungen zur
Siedlungsgeschichte von Stadt und Kloster Corvey im Mittelalter (7.12.1995)

8. Uwe Bölts (Bremen):
Unser Lieben Frauen - Bischöfliche Architektur in der städtischen Pfarrkirche
(10.1.1996)

9. Peter Kurze (Bremen):
Die Vorkriegsgeschichte der Luftfahrt in Bremen unter besonderer Berücksich¬
tigung des Werkes von Henrich Focke (6. 2.1996)

10. Dr. Andreas Schulz (Frankfurt/Main):
Die Flottenbegeisterung in Deutschland zwischen 1848 und 1914 (14. 2.1996)

11. Prof. Dr. Manfred Rech (Bremen):
Neue Ausgrabungen und Funde in Bremen (22. 2.1996)

12. Prof. Dr. Hans Georg Niemeyer (Hamburg):
Die deutschen Ausgrabungen in Karthago (27. 2.1996)

13. Prof. Dr. Klaus Düwel (Göttingen):
»Und rate die Runen, die von den Göttern stammen« - Runen und Runeninschrif¬
ten von der römischen Kaiserzeit bis zum späten Mittelalter (21. 3.1996)

14. Dr. Günther Oestmann (Bremen):
Uhren des Spätmittelalters und der Renaissance, Antike mittelalterliche und
neuzeitliche Aspekte (17. 4.1996)

Studienfahrten

Die Gesellschaft führte im Sommer 1995 drei eintägige Studienfahrten durch, die
von den Mitgliedern gut angenommen wurden:
1. Unter Führung unseres Vorstandmitglieds Dr. Peter Ulrich ging es nach Osna¬

brück und Bad Iburg. Besichtigt wurden das Diözesanmuseum und die Marien¬
kirche in Osnabrück sowie der ehemalige Burg- und Klosterkomplex in Bad
Iburg. (17. 6.1995)

2. Die Gartenarchitekten Ute Müller-Glassl und Frank Glassl leiteten eine Fahrt zu
historischen Gartenanlagen in Hannover. Besichtigt wurde der alte Engesohder
Friedhof sowie der Große Garten in Herrenhausen. (19. 8.1995)

3. Aus Anlaß des 800. Todestages Heinrichs des Löwen wurde unter Leitung des
Vorsitzers eine Fahrt nach Braunschweig unternommen, welche der großen Lan¬
desausstellung »Heinrich der Löwe und seine Zeit« und »Das Nachleben Hein¬
richs des Löwen« galt. Diese Besichtigungen standen in Zusammenhang mit den
Vorträgen über Heinrich den Löwen von Prof. Dr. Hägermann und Dr. Garz¬
mann. (16.9.1995)

Drei weitere Studienfahrten fanden in Gemeinschaft mit der Bremer Gesellschaft
für Vorgeschichte unter der Leitung von Dr. Karl Heinz Brandt statt:
1. Auf einer Tagesfahrt in den Landkreis Stade wurden u.a. das ehemalige Kloster

Harsefeld sowie der Vorgeschichtspfad in Daudiek besichtigt. (22.4.1995)
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2. Eine weitere Tagesfahrt führte ins Weserbergland. Den Schwerpunkt bildete der
Besuch der Ausstellung »Schätze der Ostgoten« im Renaissanceschloß Bevern
bei Holzminden. (10. 6.1995)

3. Auf der zweitägigen Fahrt nach Detmold und Umgebung wurden das Freilicht¬
museum Detmold, die Externsteine und zahlreiche andere Ziele im ostwestfäli¬
schen Raum aufgesucht. (26. 127. 8.1995)

Sonstiges

Unter sehr reger Beteiligung fand am 12. Dezember 1995 der schon traditionelle
»Klönabend« im weihnachtlich geschmückten Saal des Bremer Logenhauses statt.
Im Auftrag der abwesenden Frau Dr. Bruss berichtete Frau Bott über die Ausstel¬
lung »Spitzenstücke« im Focke-Museum und kündigte Sonderführungen für die
Historische Gesellschaft an, bei denen Frau Dr. Klink das Spitzenklöppeln vorführen
und erläutern würde. Unser Mitglied Adolf Dierking erfreute die Anwesenden mit
Erzählungen aus dem alten Bremen.

Rechnungsbericht für das Jahr 1995

Vermögensübersicht per 31. Dezember 1995

Aktiva DM DM

A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen 608,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.820,08 3.428,08

II. Flüssige Mittel
1. Kassenbestand 39,30
2. Guthaben bei Kreditinstituten 72.114,62 72.153,92

75.582,00

A. Kapital
1. Anfangskapital 66.709,88
2. Verlust 3.543,44 63.166,44

B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen 7.993,56

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.422,00
75.582,00

293





Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Jahr 1995

Ausgaben DM DM
Löhne und Gehälter 10.180,94
Sozialabgaben etc. 4.739,14
sonst, betriebliche Aufwendungen 23.479,44

38.399,52

Einnahmen

Beiträge 18.797,00
Spenden 12.709,55
Zinsen 3.627,53

35.134,08

Verlust 3.265,44

gez.: Günter Kayser
Schatzmeister

geprüft und für richtig befunden:

gez.: Ruth Mohr
B. Ostersehlte
Rechnungsprüfer
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HISTORISCHE GESELLSCHAFT BREMEN

133. Jahresbericht (1996)

Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung fand am 22. Mai 1996 traditionsgemäß im
Hause Schütting statt. Nachdem die Versammlung der im Jahre 1995 verstorbenen
Mitglieder gedacht hatte, erstattete der Vorsitzer den Jahresbericht, der Schatzmei¬
ster den Kassenbericht für 1995. Auf Vorschlag der Rechnungsprüfer wurde dem
Schatzmeister und dem Gesamtvorstand Entlastung erteilt.

Nach Abwicklung der Regularien ehrte der Vorsitzer den Ehrenvorsitzer unserer
Gesellschaft, Herrn Eugen De Porre, aus Anlaß seines bevorstehenden 80. Geburts¬
tages. Abschließend hielt Domprediger Dr. Peter Ulrich ein Kurzreferat über Adolph
Freiherr Knigge in Bremen.

Vorstand

Herr Johann Christian Bosse wurde einstimmig neu in den Vorstand gewählt.
Danach bestand der Vorstand aus folgenden Damen und Herren: Prof. Dr. Dieter
Hägermann (Vorsitzer), Dr. Engelbert Klugkist (Stellvertretender Vorsitzer), Günter
Kayser (Schatzmeister), Dr. Frank Lutz (Stellvertetender Schatzmeister), Dr. Regina
Bruss (Schriftführerin), Dr. Peter Hahn (Stellvertretender Schriftführer), Johann
Christian Bosse, Dr. Karl Heinz Brandt, Dr. Lieselotte Klink und Dr. Peter Ulrich
(Beisitzer).

Mitgliederbewegung

Im Jahre 1996 sind 14 Mitglieder verstorben und 12 neu eingetreten. 39 Mitglieder
sind ausgetreten, meist aus Altersgründen. 3 Mitglieder mußten durch Vorstands¬
beschluß ausgeschlossen werden, nachdem sie mehrere Jahre trotz Mahnungen
keinen Beitrag gezahlt hatten. Am 31.12.1996 betrug die Mitgliederzahl 826.

Verölten tlich ungen

Band 74/75 des Bremischen Jahrbuchs als Doppelband für die Jahre 1995 und 1996-
erstmals unter der Redaktion von Dr. Elmshäuser-ist im Sommer 1996 erschienen
und an die Mitglieder ausgeliefert worden.

Vorträge

Im Rahmen des Jubiläumsprogramms »350 Jahre Linzer Diplom« hielt der Vorsitzer
der Historischem Gesellschaft, Prof. Dr. Dieter Hägermann, auf der zentralen Veran¬
staltung der »Wittheit« am 30. Mai 1996 in der Oberen Halle des Rathauses den Fest¬
vortrag über das Thema »Bremens Weg zur Freien Reichsstadt«; am 31. August 1996
sprach Prof. Dr. Diethmar Willoweit (Würzburg) über »Freie Reichsstadt - Freie Bür¬
ger? Aspekte der >Deutschen Freiheit« im Alten Reich« ebenfalls in der Oberen Halle
des Rathauses. Die Vorträge finden sich gedruckt im Bremischen Jahrbuch 1997.

Im Rahmen des übrigen Vortragsprogramms 1996/1997 wurden in Gemeinschaft
mit anderen wissenschaftlichen Vereinigungen 12 Vorträge angeboten:
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1. Dr. Marlene Ellerkamp (Bremen/Göttingen):
Arme und Kranke-Städtische Fürsorge in Bremen im 19. Jahrhundert (6.11.1996)

2. Matthias Schön, MA (Bederkesa):
Der Thron aus der Marsch - Ausgrabungen an der Fallward im Landkreis Cux¬
haven (21.11.1996)

3. Dr. Karen-Elisabeth Hammer (Hamburg):
Darstellungen der Geburt Christi auf spätmittelalterlichen Wandmalereien in
Norddeutschland und Dänemark (25.11.1996)

4. Prof. Dr. E. Lefevre (Freiburg):
Der Dionysos-Fries und die Villa dei Misteri (3.12.1996)

5. Dr. Beate-Christine Fiedler (Stade):
Die Stadt Bremen zwischen Schweden und dem Deutschen Reich - Ein Beitrag
zur Geschichte des 17. Jahrhunderts (11.12.1996)

6. Prof. Dr. Guntram Koch (Marburg):
Die Kunst der Ikonen - Werke der kretisch-venezianischen Malerschule
(13.1.1997)

7. Dr. Peter Pieper (Düsseldorf):
Peinliche und Todesstrafen nach dem Sachsenspiegel und nach archivalischen,
archäologischen und anthropologischen (Be-)Funden (16.1.1997)

8. Prof. Dr. Karl-Heinz Willroth (Göttingen):
Vom Feuerstein zur Bronze - Das Kulturbild der Bronzezeit im 2. Jahrtausend
vor Chr. im Wandel neuer Forschungen (11. 2.1997)

9. Dr. Frank M. Andraschko (Hamburg):
Germanenbild im Wandel (13. 2.1997)

10. Prof. Dr. Hans Kloft (Bremen):
Bremen und die Antike (5. 3.1997)

11. Prof. Dr. Manfred Rech (Bremen):
Neue Ausgrabungen und Funde in Bremen (20. 3.1997)

12. Uwe Bölts (Bremen):
Die Vorgängerbauten der Kirche Unser Lieben Frauen in Bremen (16. 4.1997)

Studienfahrten

1. Die erste Tagesfahrt führte unter Leitung von Dr. Peter Ulrich nach Lübeck,
wo insbesondere der Dom und das St. Annen-Museum besichtigt wurden
(29.6.1996).

2. Eine zweitägige Fahrt in das östliche Westfalen gab Gelegenheit, unter der fach¬
kundigen Führung von Herrn Uwe Bölts mittelalterliche Hallenkirchen in Lipp¬
stadt, Herford und anderen Orten zu besuchen, wobei in Zusammenhang mit
dem Vortrag von Herrn Bölts am 10.1.1996 auf die Verwandtschaft mit der Kirche
Unser Lieben Frauen in Bremen geachtet wurde. Ein weiterer Höhepunkt war
die Besichtigung der Wasserburg Rheda mit ihrer einzigartigen Turmkapelle
(16./17. 8.1996).

3. Die alte Salz- und Hansestadt Lüneburg war das Ziel der letzten Tagesfahrt. Un¬
ter Führung von Frau Dr. Lieselotte Klink wurden u.a. das Kloster Lüne mit dem
neuen Teppich- und Textilmuseum, Rathaus und das Deutsche Salzmuseum be¬
sucht (14.9.1996).

Drei weitere Studienfahrten wurden in Gemeinschaft mit der Bremer Gesellschaft
für Vorgeschichte unter der Leitung unseres Vorstandsmitgliedes Dr. Karl Heinz
Brandt unternommen:
1. Eine Halbtagesfahrt führte in die Landkreise Osterholz und Cuxhaven. Besich¬

tigt wurden u.a. das Hügelgräberfeld »Negenbargs Heide« bei Schwanewede,
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der archäologische Lehrpfad im Forst Düngel, die mittelalterliche Findlingskir¬
che in Wulsbüttel und verschiedene Steingräber (27. 4.1996).

2. Die Tagesfahrt in die Landkreise Oldenburg und Ammerland galt u. a. der Klo¬
sterruine und dem Museum in Hude, Bohlen- und Pfahlwegen im Naturschutz¬
gebiet Wittemoor und der Turmhügelburg Elmendorf in Dreibergen (1. 6.1996).

3. Die Wochenendfahrt in das Hönnetal im Sauerland, das »Westfälische Paradies des
Urmenschen«, gab Gelegenheit, mehrere einst bewohnte Kulturhöhlen zu besu¬
chen, insbesondere die Barver Höhle, die größte Eiszeithöhle Mitteleuropas. Ferner
wurden die Luisenhütte in Wocklum, die älteste Hochofenanlage Deutschlands,
sowie der rekonstruierte Eisenhüttenofen in Berentrop besichtigt (31.8./1.9.1996).

Sonstiges
Am 14. Juni 1996 führten die Gartenarchitekten Uta Müller-Glassl und Frank Glassl
eine große Gruppe von Mitgliedern durch den westlichen Teil der Wallanlagen vom
Herdentor bis zum Garten des früheren Focke-Museums.

Der gut besuchte »Klönabend« am 10. Dezember 1996 fand wieder im weihnacht¬
lich geschmückten Saal des Bremer Logenhauses statt. Der Vorsitzer gab einen
kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr und eine Vorschau auf die für 1997 ge¬
planten Aktivitäten. Herr Adolf Dierking fand wie immer großen Beifall für seine
besinnlichen Erinnerungen aus seiner Jugendzeit in Mecklenburg.

Rechnungsbericht für das Jahr 1996

Vermögensübersicht per 31. Dezember 1996

Aktiva DM DM

A. Umlaufvermögen
[. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen 1.355,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.746, 08 4.101,08

II. Flüssige Mittel
1. Kassenbestand 0,63
2. Guthaben bei Kreditinstituten 59.965,12 59.965,75

Passiva

64.066,83

A. Kapital
1. Anfangskapital 63.166,44
2. Verlust ./. 5.640,11 57.526,33

B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen 2.170,50

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.370,00
64.066,83
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Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Jahr 1996

Ausgaben DM DM
Löhne und Gehälter 9.901,50
Sozialabgaben etc. 5.039,84
sonst, betriebliche Aufwendungen 22.797,26

37.738,60
Verlust 5.640,11

32.098,49

Einnahmen
Beiträge 17.842,00
Spenden 11.223,55 29.065,55
Zinsen 3.032,94

32.098,49

gez.: Günter Kayser
Schatzmeister

geprüft und für richtig befunden:

gez.: Ruth Mohr
Karl-Heinz Schildknecht
Rechnungsprüfer
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Anschriften der Autoren und Rezensenten

Dr. Karl Heinz Brandt, Am Distelkamp 1, 28357 Bremen
Dr. Konrad Elmshäuser, Wörther Straße 46, 28211 Bremen

Prof. Dr. Dieter Hägermann, Hermann-Frese-Straße 26, 28355 Bremen

Dr. Peter Hahn, Georg-Gröning-Straße 82 a, 28209 Bremen

Prof. Dr. Wolf-Dieter Hauschild, Seminar für Alte Kirchengeschichte,
Westfälische Wilhelmsuniversität, Universitätsstraße 13-17, 48134 Münster

Dr. Gabriele Hoffmann, An der Gete 43, 28211 Bremen

Dr. Adolf E. Hofmeister, Am Gohbach 10 a, 27283 Verden

Dr. Jürgen Kessel, Konradstraße 9, 49401 Damme

Prof. Dr. Peter Kuckuk, Freudenbergstraße 13, 28213 Bremen

Prof. Dr. Hans-Joachim Kunst, Wettergasse 1, 35037 Marburg

Dr. Hans Hermann Meyer, Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte
(Focke-Museum), Schwachhauser Heerstraße 240, 28213 Bremen

Dr. Hartmut Müller, Neuer Weg 57, 28816 Stuhr
Dr. Christian Ostersehlte, Tettenbornstraße 4 a, 28211 Bremen

Dr. Reinhard Patemann, Franz-Liszt-Straße 15, 28209 Bremen

Prof. Dr. Peter Putzer, Institut für Österreichische Rechtsgeschichte,
Churfürststraße 1, A-5020 Salzburg

Dr. Günther Rohdenburg, Saarbrückener Straße 34, 28211 Bremen

Dr. Burchard Scheper, Richard-Cappelle-Weg 2, 27578 Bremerhaven

Michael Scherer, Waller Ring 107 A, 28219 Bremen
Dr. Bettina Schleier, Kornstraße 3, 28201 Bremen

Dr. Klaus Schwarz, Maastrichter Straße 32, 28259 Bremen

Dr. Lars Ulrich Scholl, Hohewurth 7, 27612 Loxstedt

Prof. Dr. Herbert Schwarzwälder, Torgauer Straße 7, 28215 Bremen

Dr. Karl Ludwig Sommer, Frankenburg 8, 28865 Lilienthal

Karl-Julius Thamann, Nellinghof, 49434 Neuenkirchen
Dr. Perer Ulrich, Sandstraße 13, 28195 Bremen

Dr. Ingrid Weibezahn, Dom-Museum Bremen, Sandstraße 13, 28195 Bremen
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Prof. Dr. Dietmar Willoweit, Institut für deutsche und bayerische Rechtsge¬
schichte der Universität Würzburg, Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg

Dr. Sylvelin Wissmann, Menninghausen 27, 27257 Sudwalde

Dr. Hans Wrobel, c/o Der Senator für Justiz und Verfassung, Richtweg 16-22,
28195 Bremen
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Veröffentlichungen aus dem
Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen

Die folgenden Bände sind lieferbar durch den Buchhandel und durch das
Staatsarchiv Bremen, Am Staatsarchiv 1, 28203 Bremen, Tel. (0421) 361-62 28,
Fax (0421)361-102 47.

Bd. 18 Rudolf Schuster: Die Entwicklung der bremischen Vor¬
städte im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts. 1949. 159 S.,
9 Pläne. DM 10,-

Bd. 19 Ursula Branding: Die Einführung der Gewerbefreiheit in
Bremen und ihre Folgen. 1951. 109 S. DM 7,-

Bd. 20 Doris Herms: Die Anfänge der bremischen Industrie. Vom
17. Jahrhundert bis zum Zollanschluß (1888). 1952. 163 S. DM 10,-

Bd. 21 Carl Haase: Untersuchungen zur Geschichte des Bremer
Stadtrechtes im Mittelalter. 1953. 217 S., 1 Karte. DM 14,-

Bd. 23 Helmut Lücke: Bremen im Schmalkaldischen Bund 1540 -
1547. 1955. 107 S. DM 7,-

Bd. 25 Hans-Ludwig Schaefer: Bremens Bevölkerung in der
ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. 1957. 277 S. DM 18,-

Bd. 32 Jan Hiemsch: Die bremische Gerichtsverfassung von der
ersten Gerichtsordnung bis zur Reichsjustizgesetzgebung
1751 - 1879. 1964. 143 S. DM 10,-

Bd. 33 Helmut Festerling: Bremens deutsche und hanseatische
Politik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1964.
160 S. DM 12,50

Bd. 34 Dieter Glade: Bremen und der Ferne Osten. 1966. 170 S. DM 17,50
Bd. 35 Wolfhard Weber: Erdölhandel und Erdölverarbeitung an

der Unterweser 1860 - 1895. 1968. 272 S. DM 20,50
Bd. 36 Das Staatsarchiv Bremen. Behörde - Dokument -

Geschichte. 1968. 191 S. DM 13,-
Bd. 37 Klaus Schwarz: Kompanien, Kirchspiele und Konvent in

Bremen 1605 - 1814. 1969. 125 S., 10 Karten. DM 13,-
Bd. 38 Führer durch die Quellen zur Geschichte Lateinamerikas

in der Bundesrepublik Deutschland. Bearbeitet von Renate
Hauschild-Thiessen und Elfriede Bachmann. 1972. 437 S. DM 38,-

Bd. 39 Dirk Hagener: Radikale Schulreform zwischen
Programmatik und Realität. Die schulpolitischen Kämpfe
in Bremen vor dem Ersten Weltkrieg und in der
Entstehungsphase der Weimarer Republik. 1973. 255 S. DM 23,-
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Bd. 41 Reinhard Patemann: Bremische Chronik 1957 - 1970. 1973.
434 S. DM 28,-

Bd. 42 Franz Josef Pitsch: Die wirtschaftlichen Beziehungen
Bremens zu den Vereinigten Staaten von Amerika bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts. 1974. 278 S. DM 16,-

Bd. 43 Günther Rohdenburg: Hochseefischerei an der Unterweser.
Wirtschaftliche Voraussetzungen, struktureller Wandel
und technische Evolution im 19. Jahrhundert und bis zum
Ersten Weltkrieg. 1975. 316 S. DM 31,-

Bd. 45 Reinhard Patemann: Bremische Chronik 1971 - 1975. 1979.
322 S. DM 37,-

Bd. 47 Holger G. Hasenkamp: Die Freie Hansestadt Bremen und
das Reich 1928 - 1933. Eine verfassungsgeschichtliche
Untersuchung. 1981. 301 S. DM 49,-

Bd. 48 Übersicht über die Bestände des Staatsarchivs der Freien
Hansestadt Bremen. Bearbeitet von Klaus Schwarz. 1982.
340 S. DM 48,-

Bd. 50 Hartmut Müller: Bremen und Frankreich zur Zeit des
Deutschen Bundes 1815 - 1867. 1984. 150 S. DM 9,50

Bd. 52 Karl-Marten Barfuß: »Gastarbeiter« in
Nordwestdeutschland 1884- 1918. 1986. 294 S. DM 29,-

Bd. 53 Inventar der Quellen zur Geschichte der Wanderungen,
besonders der Auswanderung, in Bremer Archiven.
Bearbeitet von Peter Marschalck. 1986. 879 S. DM 39,-

Bd. 54 Adolf E. Hofmeister: Seehausen und Hasenbüren im
Mittelalter. Bauer und Herrschaft im Bremer Vieland.
Mit einer Quellensammlung von Andreas Röpcke. 1987.
354 S., 2 Karten. DM 35,-

Bd. 55 Reinhard Patemann: Bremische Chronik 1976 - 1980.
1988. 380 S. DM 45,-

Bd. 56 Karl H. Schwebel: Salz im alten Bremen. 1988. 104 S. DM 17,-
Bd. 57 Albert Schnelle: Bremen und die Entstehung des

Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches
(1856 - 1864). 1992. 239 S. DM 44,-

Bd. 58 Sylvelin Wissmann: Es war eben unsere Schulzeit. Das
Bremer Volksschulwesen unter dem Nationalsozialismus.
1993. 398 S. DM 54,-

Bd. 59 Karl H. Schwebel: Bremer Kaufleute in den Freihäfen der
Karibik. Von den Anfängen des Bremer Überseehandels
bis 1815. 1995. 460 S. DM 59,-

Bd. 60 Klaus Schwarz: Die Pest in Bremen. Epidemien und
freier Handel in einer deutschen Hafenstadt 1350 - 1713.
1996. 288 S., 1 Faltplan. DM 33,-
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Bremisches Jahrbuch

Das Bremische Jahrbuch, die älteste Zeitschrift der Freien Hansestadt Bremen,
wurde 1863 begründet. Es wird herausgegeben vom Staatsarchiv Bremen in
Verbindung mit der Historischen Gesellschaft und enthält Beiträge zur bre¬
mischen und nordwestdeutschen Geschichte und Landeskunde sowie Rezen¬
sionen von Neuerscheinungen auf diesem Gebiet.

Die folgenden Bände sind lieferbar durch den Buchhandel und durch das
Staatsarchiv Bremen, Am Staatsarchiv 1, 28203 Bremen, Tel. (0421)361-62 28,
Fax (0421)361-102 47.
Band 53. 1975. 311 S. DM 44,-
Band 54. 1976. 369 S. DM 59,-
Band 55. 1977. 435 S. DM 69,-
Band 56. 1978. 345 S. DM 51,-
Band 57. 1979. 395 S. DM 64,-
Band 58. 1980. 379 S. DM 63,-
Band 59. 1981. 251 S. DM 54,-
Band 60/61. 1982/83. 337 S. DM 46,-
Band 62. 1984. 229 S. DM 46,-
Band 63. 1985. 241 S. DM 58,-
Band 64. 1986. 337 S. DM 49,-
Band 65. 1987. 228 S. DM 37,-
Band 66. 1988. 475 S. DM 79,-
Band 67. 1989. 279 S. DM 59,-
Band 68. 1990. (Register zu Bd. 1 - 67). 87 S. DM 17,-
Band 69. 1990. 383 S. DM 85,-
Band 70. 1991. 279 S. DM 68,-
Band 71. 1992. 367 S. DM 90,-
Band 72. 1993. 287 S. DM 24,-
Band 73. 1994. 375 S. DM 37,-
Band 74/75. 1995/96. 376 S. DM 38,-

Kleine Schriften des Staatsarchivs Bremen

Heft 1 Klaus Schwarz: Bremen und Berlin. Ein geschichtlicher Rückblick.
1967. 58 S. DM 1,-

Heft 10 Margot Walther: Urkunden erzählen Bremer Geschichte. 1987. 32 S.
DM 1,-

Heft 12 Bremer Frauen in der Weimarer Republik 1919- 1933. Eine Dokumen¬
tation. Bearbeitet von Ute Gerhardt u.a. (Materialien für den Unter¬
richt) 2. Aufl. 1991. 203 S. DM 7,-
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Heft 13 Archivalien im Unterricht. Welche Archivalien eignen sich für den
unterrichtlichen Einsatz im Archiv? Bearbeitet von Günther Rohden¬
burg. (Materialien für den Unterricht) 2. Aufl. 1990. 35 S. DM 4,-

Heft 14 Frank Reineke: Ansturm auf die Stempelstellen. Das Arbeitsamt Bre¬
men in der Weltwirtschaftskrise der 20er und 30er Jahre. (Materialien
für den Unterricht) 1990. 139 S. DM 5,-

Heft 16 »Wir schritten durch eine schweigende Stadt«. Material für Schulen:
Für die Opfer der Reichspogromnacht 1938 und über die Bremer Juden
1933 - 1945. Hrsg. vom Archivpädagogen des Staatsarchivs Bremen
und dem Wissenschaftlichen Institut für Schulpraxis. 3. Aufl. 1991.
114 S. DM 5,-

Heft 18 Pöks und Putz. Materialien zur Untersuchung der Lebensverhältnisse
von Kindern und Jugendlichen der Jahre 1950 bis 1960 anhand der
Bildgeschichtenserie »Pöks und Putz«. Bearbeitet von Günther Roh¬
denburg. 1991. 153 S. DM 7,-

Heft 19 Romina Schmitter: Der lange Weg zur politischen Gleichberechtigung
der Frauen in Bremen. (Texte und Materialien zum historisch-politi¬
schen Unterricht) 1992. 357 S. DM 10,-

Heft 20 Elisabeth Hannover-Drück: Die Ausübung des Frauenwahlrechts in
Bremen 1918-1933. (Texte und Materialien zum historisch-politischen
Unterricht) 1992. 243 S. DM 8,-

Heft 22 Inventar der Bremer Reichskammergerichtsakten. Bearbeitet von
Andreas Röpcke und Angelika Bischoff. (Inventar der Akten des
Reichskammergerichts. Nr. 22) 1995. 212 S. DM 67,-

Heft 23 Hartmut Müller: Das Linzer Diplom von 1646. 1996. 24 S. DM 3,-
Heft 24 Günther Rohdenburg (Hrsg.): Öffentlichkeit herstellen - Forschen er¬

leichtern! 10 Jahre Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit-
Vorträge und Didaktik. 1996. 167 S. DM 7,-

Heft 25 Romina Schmitter: Dienstmädchen, Jutearbeiterinnen und Schneide¬
rinnen. Frauenerwerbsarbeit in der Stadt Bremen 1871 - 1914 (Texte
und Materialien zum historisch-politischen Unterricht) 1996. 390 S.

DM 15,-
Heft 26 Elisabeth Hannover-Drück: Hausgehilfinnen, Angestellte und Arbei¬

terinnen und Schneiderinnen. Frauenerwerbsarbeit in Bremen zur
Zeit der Weimarer Republik 1919 - 1933 (Texte und Materialien zum
historisch-politischen Unterricht) 1996. 315 S. DM 15,-

Heft 27 Hartmut Müller (Hrsg.): Occupation-Enclave-State. Wiederbegrün¬
dung des Landes Bremen nach dem Zweiten Weltkrieg. Politik und
Alltag. Unter Mitarbeit von Ruth Hayen, Annegret Noll, Monika
Marschalck, Günther Rohdenburg und Marion Schreiber 1997. 195 S.

DM 15,-

Erhältlich beim Staatsarchiv Bremen, Am Staatsarchiv 1, 28203 Bremen, Tele¬
fon (0421)361-62 28, Fax (0421)361-10247
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